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Vorwort

Vorwort

Eine Vielzahl rechtlicher Bestimmungen verpflichtet den Arbeitgeber zur Bekanntgabe be-
stimmter Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Mitteilungen. Diese ergeben sich insbe-
sondere aus dem Arbeits- und Arbeitsschutzrecht.

Gegenstand des vorliegenden Bandes sind daher die aushangpflichtigen Unfallverhutungs-
vorschriften sowie wichtige Technische Regeln.

Wir haben uns bei der Auswahl vorrangig auf solche beschrankt, die von nahezu allen Be-
trieben und Dienstleistern in geeigneter Form betriebséffentlich gemacht werden muissen
oder von besonderer Wichtigkeit sind.

Wir moéchten darauf hinweisen, dass neben den in allen Betrieben auszuhangenden
allgemeinen Unfallverhltungsvorschriften flr bestimmte Branchen noch weitere spezielle
Vorschriften der Unfallversicherungstrager und der Berufsgenossenschaften in geeigneter
Form betriebsoffentlich gemacht werden missen.

Falls Ihr Unternehmen zu einer Spezialbranche gehoért, empfehlen wir, sich bei der Gewer-
beaufsicht zusatzlich Uber die fir Sie geltenden speziellen aushangpflichtigen Unfallverhu-
tungsvorschriften und Technischen Regeln zu informieren.

Die Form der betrieblichen Bekanntmachung ist auf unterschiedliche Weise vorstellbar.
Naheliegend ist der Aushang direkt neben Ihren ,Erste-Hilfe-Kasten” oder am ,Schwarzen
Brett“. Auch ein allgemein zugénglicher und von jedem Arbeitnehmer frequentierter Ort,
z. B. am Empfang, kann flr die Auslage oder den Aushang infrage kommen. Besonders
praktisch fur den Aushang erweist sich bei der vorliegenden Textsammlung die Lochung am
linken oberen Rand.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass sich die vorgeschriebenen Bekanntmachungen nicht nur
in einem gut lesbaren Zustand befinden, sondern auch aktuell sein miissen. Bei Vorschrif-
ten@nderungen sind die Aushange oder Auslagen also baldmdglichst durch die aktuellsten
Fassungen auszutauschen. Die genaue Beobachtung der Tatigkeit der Unfallversicherungs-
trager und der Berufsgenossenschaften im Bereich der Unfallverhltungsvorschriften wird
dem Arbeitgeber daher empfohlen.

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Merching, 2023
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DGUV Vorschrift 1
Unfallverhutungsvorschrift
Grundsatze der Pravention

Offizieller abgestimmter Mustertext zu der Fassung von November 2013 mit den
beigefligten Konkretisierungen und branchenspezifischen Bestimmungen samtlicher
Berufsgenossenschaften in folgenden aktuellen offiziellen Fassungen:

BG ETEM | FASSUNG

BG
Verkehr

VBG
BG RCI

Vom 1. Oktober 2014

BGHW | FASSUNG
Vom 1. August 2014

BGHM | FASSUNG
BGN Vom 1. Januar 2015

BG BAU | FASSUNG
Glltig seit 1. Januar 2021

BGW FASSUNG
Vom Juli 2014
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

81 Geltungsbereich von

1)

Unfallverhiitungsvorschriften

Unfallverhltungsvorschriften gelten flir
Unternehmer und Versicherte; sie gel-
ten auch

¢ flr Unternehmer und Beschaftigte
von auslandischen Unternehmen,
die eine Téatigkeit im Inland aus-
Uben, ohne einem Unfallversiche-
rungstrager anzugehoren;

e soweit in dem oder fiir das Unter-
nehmen Versicherte tatig werden,
fir die ein anderer Unfallversiche-
rungstrager zustandig ist.

Fir Unternehmer mit Versicherten
nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchsta-
be b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) gilt diese Unfallverhiutungs-
vorschrift nur, soweit nicht der innere
Schulbereich betroffen ist.

Zweites Kapitel
Pflichten des Unternehmers

§ 2 Grundpflichten des Unternehmers

(1)

Der Unternehmer hat die erforderlichen
MafRnahmen zur Verhltung von Ar-
beitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten  Gesundheitsgefah-
ren sowie flr eine wirksame Erste Hilfe
zu treffen. Die zu treffenden Manah-
men sind insbesondere in staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften (Anlage 1),
dieser Unfallverhitungsvorschrift und
in weiteren Unfallverhiutungsvorschrif-
ten naher bestimmt. Die in staatlichem
Recht bestimmten Manahmen gelten

(2)

§3

auch zum Schutz von Versicherten, die
keine Beschaftigten sind.

Der Unternehmer hat bei den Maf3nah-
men nach Absatz 1 von den allgemei-
nen Grundsatzen nach § 4 Arbeits-
schutzgesetz auszugehen und dabei
vorrangig das staatliche Regelwerk
sowie das Regelwerk der Unfallversi-
cherungstrager heranzuziehen.

Der Unternehmer hat die MaRnahmen
nach Absatz 1 entsprechend den Be-
stimmungen des § 3 Absatz 1 Séatze
2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutz-
gesetz zu planen, zu organisieren,
durchzufiihren und erforderlichenfalls
an veranderte Gegebenheiten anzu-
passen.

Der Unternehmer darf keine sicher-
heitswidrigen Weisungen erteilen.

Kosten flir Mafhahmen nach dieser
Unfallverhltungsvorschrift und den far
ihn sonst geltenden Unfallverhitungs-
vorschriften darf der Unternehmer
nicht den Versicherten auferlegen.

Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen, Dokumentation, Auskunfts-
pflichten

Der Unternehmer hat durch eine Beur-
teilung der flir die Versicherten mit ih-
rer Arbeit verbundenen Geféhrdungen
entsprechend § 5 Absatz 2 und 3 Ar-
beitsschutzgesetz zu ermitteln, welche
MafRnahmen nach § 2 Absatz 1 erfor-
derlich sind.

Der Unternehmer hat Gefahrdungs-
beurteilungen insbesondere dann zu
Uberprifen, wenn sich die betrieb-
lichen Gegebenheiten hinsichtlich
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3)

§4

Sicherheit und Gesundheitsschutz ver-
andert haben.

Der Unternehmer hat entsprechend § 6
Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz das Er-
gebnis der Gefadhrdungsbeurteilung
nach Absatz 1, die von ihm festgeleg-
ten MaBnahmen und das Ergebnis ihrer
Uberpriifung zu dokumentieren.

Der Unternehmer hat dem Unfallver-
sicherungstrager alle Informationen
Uber die im Betrieb getroffenen Maf3-
nahmen des Arbeitsschutzes auf
Wunsch zur Kenntnis zu geben.

Fiir Personen, die in Unternehmen zur
Hilfe bei Unglucksfallen oder im Zivil-
schutz unentgeltlich tatig werden, hat
der Unternehmer, der fiir die vorge-
nannten Personen zustandig ist, Maf3-
nahmen zu ergreifen, die denen nach
Absatz 1 bis 4 gleichwertig sind.

Unterweisung der Versicherten

Der Unternehmer hat die Versicher-
ten Uber Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, insbesondere
Uber die mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefahrdungen und die MaBnahmen
zu ihrer Verhltung, entsprechend
§ 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz
sowie bei einer Arbeitnehmerlberlas-
sung entsprechend § 12 Absatz 2 Ar-
beitsschutzgesetz zu unterweisen; die
Unterweisung muss erforderlichenfalls
wiederholt werden, mindestens aber
einmal jahrlich erfolgen; sie muss do-
kumentiert werden.

Der Unternehmer hat den Versicher-
ten die fur ihren Arbeitsbereich oder
fir ihre Tatigkeit relevanten Inhalte
der geltenden UnfallverhUtungsvor-
schriften und Regeln der Unfallver-

§5

sicherungstrager sowie des einschla-
gigen staatlichen Vorschriften- und
Regelwerks in verstandlicher Weise zu
vermitteln.

Der Unternehmer nach § 136 Absatz 3
Nummer 3 Alternative 2 Sozialgesetz-
buch Siebtes Buch (SGB VII) hat den
Schulhoheitstrager hinsichtlich Unter-
weisungen flr Versicherte nach § 2
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB
VIl zu unterstitzen.

Vergabe von Auftragen
Erteilt der Unternehmer den Auftrag,

1. Einrichtungen zu planen, herzu-
stellen, zu andern oder in Stand
Zu setzen,

2. Arbeitsverfahren zu planen oder
zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schrift-
lich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1
und 2 genannten fur die Durchfuhrung
des Auftrags mafdgeblichen Vorgaben
zu beachten.

Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
Arbeitsmittel, Ausrustungen oder Ar-
beitsstoffe zu liefern, so hat er dem
Auftragnehmer schriftlich aufzugeben,
im Rahmen seines Auftrags die flr
Sicherheit und Gesundheitsschutz ein-
schlagigen Anforderungen einzuhalten.

Bei der Erteilung von Auftragen an
ein Fremdunternehmen hat der den
Auftrag  erteilende Unternehmer
den Fremdunternehmer bei der Ge-
fahrdungsbeurteilung bezuglich der
betriebsspezifischen  Gefahren  zu
unterstitzen. Der Unternehmer hat
ferner sicherzustellen, dass Tatigkei-
ten mit besonderen Gefahren durch
AufsichtfUhrende Uberwacht werden,
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§6

§7
1

10

die die Durchfliihrung der festgeleg-
ten Schutzmafnahmen sicherstellen.
Der Unternehmer hat ferner mit dem
Fremdunternehmen Einvernehmen
herzustellen, wer den Aufsichtfihren-
den zu stellen hat.

Zusammenarbeit mehrerer
Unternehmer

Werden Beschaftigte mehrerer Unter-
nehmer oder selbstdndige Einzelun-
ternehmer an einem Arbeitsplatz tatig,
haben die Unternehmer hinsichtlich
der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Beschaftigten, insbe-
sondere hinsichtlich der Manahmen
nach § 2 Absatz 1, entsprechend
§ 8 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz
zusammenzuarbeiten.  Insbesondere
haben sie, soweit es zur Vermeidung
einer moglichen gegenseitigen Gefahr-
dung erforderlich ist, eine Person zu
bestimmen, die die Arbeiten aufeinan-
der abstimmt; zur Abwehr besonderer
Gefahren ist sie mit entsprechender
Weisungsbefugnis auszustatten.

Der Unternehmer hat sich je nach Art
der Tatigkeit zu vergewissern, dass
Personen, die in seinem Betrieb tatig
werden, hinsichtlich der Gefahren fir
ihre Sicherheit und Gesundheit wéah-
rend ihrer Tatigkeit in seinem Betrieb
angemessene Anweisungen erhalten
haben.

Befahigung fiir Tatigkeiten

Bei der Ubertragung von Aufgaben
auf Versicherte hat der Unternehmer
je nach Art der Tatigkeiten zu berlick-
sichtigen, ob die Versicherten befahigt
sind, die fur die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Aufgaben-

(2)

§8
(1)

§9

erflllung zu beachtenden Bestimmun-
gen und MaRnahmen einzuhalten. Der
Unternehmer hat die fir bestimmte Ta-
tigkeiten festgelegten Qualifizierungs-
anforderungen zu berlcksichtigen.

Der Unternehmer darf Versicherte, die
erkennbar nicht in der Lage sind, eine
Arbeit ohne Gefahr fir sich oder ande-
re auszufthren, mit dieser Arbeit nicht
beschaftigen.

Gefahrliche Arbeiten

Wenn eine gefahrliche Arbeit von
mehreren Personen gemeinschaftlich
ausgeflhrt wird und sie zur Vermei-
dung von Gefahren eine gegenseitige
Verstandigung erfordert, hat der Un-
ternehmer daflir zu sorgen, dass eine
zuverlassige, mit der Arbeit vertraute
Person die Aufsicht flihrt.

Wird eine gefahrliche Arbeit von einer
Person allein ausgefiihrt, so hat der
Unternehmer Uber die allgemeinen
SchutzmaBnahmen hinaus flr geeig-
nete technische oder organisatorische
Personenschutzmanahmen zu sor-
gen.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass
Unbefugte Betriebsteile nicht betreten,
wenn dadurch eine Gefahr fir Sicherheit
und Gesundheit entsteht.

§ 10 Besichtigung des Unternehmens,

(1)

Erlass einer Anordnung, Aus-
kunftspflicht

Der Unternehmer hat den Aufsichts-
personen des Unfallversicherungstra-
gers die Besichtigung seines Unter-
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nehmens zu ermdéglichen und sie auf
ihr Verlangen zu begleiten oder durch
einen geeigneten Vertreter begleiten
zu lassen.

(2) Erlasst die Aufsichtsperson des Unfall-
versicherungstragers eine Anordnung
und setzt sie hierbei eine Frist, inner-
halb der die verlangten Manahmen
zu treffen sind, so hat der Unternehmer
nach Ablauf der Frist unverzuglich mit-
zuteilen, ob er die verlangten Maf3nah-
men getroffen hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtsper-
sonen des Unfallversicherungstragers
auf Verlangen die zur Durchflihrung
ihrer Uberwachungsaufgabe erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen. Er hat die
Aufsichtspersonen zu unterstiitzen, so-
weit dies zur Erflllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

§ 11 Mafinahmen bei Mangeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrich-
tung, einem Arbeitsverfahren bzw. Arbeits-
ablauf ein Mangel auf, durch den fur die
Versicherten sonst nicht abzuwendende
Gefahren entstehen, hat der Unternehmer
das Arbeitsmittel oder die Einrichtung der
weiteren Benutzung zu entziehen oder still-
zulegen bzw. das Arbeitsverfahren oder den
Arbeitsablauf abzubrechen, bis der Mangel
behoben ist.

§ 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicher-
ten die flr sein Unternehmen gelten-
den Unfallverhltungsvorschriften und
Regeln der Unfallversicherungstrager
sowie die einschlagigen staatlichen
Vorschriften und Regeln an geeigneter
Stelle zuganglich zu machen.

(2) Der Unternehmer hat den mit der
Durchfuhrung und Unterstitzung von
MaRnahmen nach § 2 Absatz 1 be-
trauten Personen die nach dem Ergeb-
nis der Gefédhrdungsbeurteilung (§ 3
Absatz 1 und 2) fUr ihren Zustandig-
keitsbereich geltenden Vorschriften
und Regeln zur Verfligung zu stellen.

§ 13 Pflichteniibertragung

Der Unternehmer kann zuverlassige und
fachkundige Personen schriftlich damit
beauftragen, ihm nach UnfallverhGtungs-
vorschriften obliegende Aufgaben in eige-
ner Verantwortung wahrzunehmen. Die
Beauftragung muss den Verantwortungs-
bereich und Befugnisse festlegen und ist
vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine
Ausfertigung der Beauftragung ist ihm aus-
zuhandigen.

§ 14 Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei dem Un-
fallversicherungstrager im Einzelfall
Ausnahmen von Unfallverh(itungsvor-
schriften schriftlich beantragen. Dem
Antrag ist eine Stellungnahme der
betrieblichen Arbeitnehmervertretung
beizufliigen; im Falle eines Antrages
durch eine Kindertageseinrichtung,
eine allgemein bildende oder berufsbil-
dende Schule oder eine Hochschule ist
zusatzlich der Leitung der Einrichtung
Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.

(2) Der Unfallversicherungstrager kann
dem Antrag nach Absatz 1 entspre-
chen, wenn

1. der Unternehmer eine andere,
ebenso wirksame MafSnahme trifft
oder

11
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2. die Durchfliihrung der Vorschriften
im Einzelfall zu einer unverhaltnis-
maRigen Harte fuhren wirde und
die Abweichung mit dem Schutz
der Versicherten vereinbar ist.

(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Re-
gelungen in Unfallverhitungsvorschrif-
ten, die zugleich Gegenstand staat-
licher Arbeitsschutzvorschriften sind,
hat der Unfallversicherungstrager eine
Stellungnahme der fur die Durchfuh-
rung der staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften zustandigen staatlichen
Arbeitsschutzbehérde einzuholen und
zu berucksichtigen.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschrif-
ten enthaltene Verfahrensvorschriften,
insbesondere Uber Genehmigungen,
Erlaubnisse, Ausnahmen, Anzeigen
und Vorlagepflichten, bleiben von die-
ser Unfallverhitungsvorschrift unbe-
rihrt; die nach diesen Bestimmungen
zu treffenden behdrdlichen Manah-
men obliegen den zustandigen Arbeits-
schutzbehdrden.

Drittes Kapitel
Pflichten der Versicherten

§ 15 Allgemeine Unterstiitzungs-
pflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet,
nach ihren Moglichkeiten sowie ge-
maf der Unterweisung und Weisung
des Unternehmers flr ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit sowie
far Sicherheit und Gesundheitsschutz
derjenigen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen be-
troffen sind. Die Versicherten haben
die MaBnahmen zur Verhitung von Ar-

12

beitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten  Gesundheitsgefah-
ren sowie flr eine wirksame Erste Hilfe
zu unterstltzen. Versicherte haben die
entsprechenden Anweisungen des Un-
ternehmers zu befolgen. Die Versicher-
ten durfen erkennbar gegen Sicherheit
und Gesundheit gerichtete Weisungen
nicht befolgen.

Versicherte dirfen sich durch den Kon-
sum von Alkohol, Drogen oder anderen
berauschenden Mitteln nicht in einen
Zustand versetzen, durch den sie sich
selbst oder andere geféahrden kénnen.

Absatz 2 gilt auch fur die Einnahme
von Medikamenten.

§ 16 Besondere Unterstiitzungspflichten

1)

Die Versicherten haben dem Unter-
nehmer oder dem zustandigen Vorge-
setzten jede von ihnen festgestellte
unmittelbare erhebliche Gefahr far
die Sicherheit und Gesundheit sowie
jeden an den Schutzvorrichtungen und
Schutzsystemen festgestellten Defekt
unverzlglich zu melden. Unbeschadet
dieser Pflicht sollen die Versicherten
von ihnen festgestellte Gefahren fur
Sicherheit und Gesundheit und Man-
gel an den Schutzvorrichtungen und
Schutzsystemen auch der Fachkraft
fr Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt
oder dem Sicherheitsbeauftragten mit-
teilen.

Stellt ein Versicherter fest, dass im
Hinblick auf die Verhitung von Arbeits-
unfallen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren

* ein Arbeitsmittel oder eine sonstige
Einrichtung einen Mangel aufweist,
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* Arbeitsstoffe nicht einwandfrei
verpackt, gekennzeichnet oder be-
schaffen sind oder

* ein Arbeitsverfahren oder Arbeits-
ablaufe Mangel aufweisen,

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsauf-
gabe gehort und er Uber die notwendi-
ge Befahigung verfligt, den festgestell-
ten Mangel unverziglich zu beseitigen.
Andernfalls hat er den Mangel dem
Vorgesetzten unverzuglich zu melden.

§ 17 Benutzung von Einrichtungen,
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeits-
mittel und Arbeitsstoffe sowie Schutzvor-
richtungen bestimmungsgemaf® und im
Rahmen der ihnen Ubertragenen Arbeits-
aufgaben zu benutzen.

§ 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dlrfen sich an gefahrlichen
Stellen nur im Rahmen der ihnen Ubertra-
genen Aufgaben aufhalten.

Viertes Kapitel
Organisation des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes

Erster Abschnitt
Sicherheitstechnische und
betriebsarztliche Betreuung,
Sicherheitsbeauftragte

§ 19 Bestellung von Fachkraften fiir Ar-
beitssicherheit und Betriebsarzten

(1) Der Unternehmer hat nach Mafga-
be des Gesetzes (ber Betriebsarzte,
Sicherheitsingenieure und andere

Fachkrafte fur Arbeitssicherheit (Ar-
beitssicherheitsgesetz) und der hierzu
erlassenen Unfallverhitungsvorschrif-
ten Fachkrafte flr Arbeitssicherheit
und Betriebsarzte zu bestellen.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammen-
arbeit der Fachkrafte flr Arbeitssicher-
heit und der Betriebsarzte zu fordern.

§ 20 Bestellung und Aufgaben von
Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmaBig mehr
als 20 Beschéftigten hat der Unterneh-
mer unter Berucksichtigung der im Un-
ternehmen bestehenden Verhéltnisse
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen,
der Arbeitsumgebung sowie der Arbeits-
organisation Sicherheitsbeauftragte in
der erforderlichen Anzahl zu bestellen.
Kriterien flr die Anzahl der Sicherheits-
beauftragten sind:

¢ Im Unternehmen bestehende Un-
fall- und Gesundheitsgefahren,

¢ Ré&umliche Nahe der zustandigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschaftigten,

e Zeitliche N&he der zustandigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschaftigten,

e Fachliche Nahe der zustandigen
Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschaftigten,

¢ Anzahl der Beschéftigten.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben
den Unternehmer bei der Durchfiih-
rung der Mafnahmen zur Verhltung
von Arbeitsunfallen und Berufskrank-
heiten zu unterstitzen, insbesondere
sich von dem Vorhandensein und der
ordnungsgemafRen Benutzung der vor-
geschriebenen Schutzeinrichtungen
und persoénlichen Schutzausristungen

13
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(6)

14

zu Uberzeugen und auf Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren flr die Versicherten
aufmerksam zu machen.

Der Unternehmer hat den Sicher-
heitsbeauftragten  Gelegenheit  zu
geben, ihre Aufgaben zu erflllen,
insbesondere in ihrem Bereich an
den Betriebsbesichtigungen sowie
den Untersuchungen von Unféllen
und Berufskrankheiten durch die
Aufsichtspersonen der Unfallversi-
cherungstrager teilzunehmen; den Si-
cherheitsbeauftragten sind die hierbei
erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu
geben.

Der Unternehmer hat sicherzustellen,
dass die Fachkréafte fir Arbeitssicher-
heit und Betriebsarzte mit den Sicher-
heitsbeauftragten eng zusammen-
wirken.

Die Sicherheitsbeauftragten durfen
wegen der Erfullung der ihnen Uber-
tragenen Aufgaben nicht benachteiligt
werden.

Der Unternehmer hat den Sicherheits-
beauftragten Gelegenheit zu geben,
an Aus- und Fortbildungsmafnahmen
des Unfallversicherungstragers teilzu-
nehmen, soweit dies im Hinblick auf
die Betriebsart und die damit fir die
Versicherten verbundenen Unfall- und
Gesundheitsgefahren sowie unter Be-
rucksichtigung betrieblicher Belange
erforderlich ist.

Zweiter Abschnitt
Maf3nahmen bei besonderen
Gefahren

§ 21 Allgemeine Pflichten des

1)

Unternehmers

Der Unternehmer hat Vorkehrungen
zu treffen, dass alle Versicherten, die
einer unmittelbaren erheblichen Ge-
fahr ausgesetzt sind oder sein kénnen,
moglichst frihzeitig Uber diese Gefahr
und die getroffenen oder zu treffenden
SchutzmafRnahmen unterrichtet sind.
Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr
fir die eigene Sicherheit oder die Si-
cherheit anderer Personen mussen die
Versicherten die geeigneten Mafdnah-
men zur Gefahrenabwehr und Scha-
densbegrenzung selbst treffen kdnnen,
wenn der zustandige Vorgesetzte nicht
erreichbar ist; dabei sind die Kenntnis-
se der Versicherten und die vorhande-
nen technischen Mittel zu berlcksichti-
gen.

Der Unternehmer hat Manahmen zu
treffen, die es den Versicherten bei un-
mittelbarer erheblicher Gefahr ermdgli-
chen, sich durch sofortiges Verlassen
der Arbeitsplatze in Sicherheit zu brin-
gen.

§ 22 Notfallmafinahmen

(1)

Der Unternehmer hat entsprechend
8§ 10 Arbeitsschutzgesetz die Maf-
nahmen zu planen, zu treffen und zu
Uberwachen, die insbesondere flir den
Fall des Entstehens von Branden, von
Explosionen, des unkontrollierten Aus-
tretens von Stoffen und von sonstigen
gefahrlichen Stérungen des Betriebs-
ablaufs geboten sind.
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(2) Der Unternehmer hat eine ausreichen-
de Anzahl von Versicherten durch Un-
terweisung und Ubung im Umgang mit
Feuerloscheinrichtungen zur Bekamp-
fung von Entstehungsbranden vertraut
zu machen.

§ 23 Mafinahmen gegen Einfliisse des
Wettergeschehens

Beschaftigt der Unternehmer Versicherte
im Freien und bestehen infolge des Wetter-
geschehens Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren, so hat er geeignete Malnahmen am
Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organi-
satorische SchutzmafSnahmen zu treffen
oder erforderlichenfalls persénliche Schutz-
ausrlstungen zur Verflgung zu stellen.

Dritter Abschnitt
Erste Hilfe

§ 24 Aligemeine Pflichten des
Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung
aus Gefahr die erforderlichen Ein-
richtungen und Sachmittel sowie das
erforderliche Personal zur Verfligung
stehen.

(2) Der Unternehmer hat daflr zu sorgen,
dass nach einem Unfall unverzlglich
Erste Hilfe geleistet und eine erforder-
liche arztliche Versorgung veranlasst
wird.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen,
dass Verletzte sachkundig transpor-
tiert werden.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen sei-
ner Méglichkeiten darauf hinzuwirken,
dass Versicherte

(5)

1. einem Durchgangsarzt vorgestellt
werden, es sei denn, dass der
erstbehandelnde Arzt festgestellt
hat, dass die Verletzung nicht
Uber den Unfalltag hinaus zur
Arbeitsunfahigkeit flhrt oder die
Behandlungsbediirftigkeit voraus-
sichtlich nicht mehr als eine Wo-
che betragt,

2. bei einer schweren Verletzung ei-
nem der von den Unfallversiche-
rungstragern bezeichneten Kran-
kenhauser zugefihrt werden,

3. bei Vorliegen einer Augen- oder
Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung
dem nachsterreichbaren Arzt des
entsprechenden Fachgebiets zu-
geflihrt werden, es sei denn, dass
sich die Vorstellung durch eine
arztliche Erstversorgung erubrigt
hat.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen,
dass den Versicherten durch Aushan-
ge der Unfallversicherungstrager oder
in anderer geeigneter schriftlicher
Form Hinweise Uber die Erste Hilfe
und Angaben Uber Notruf, Erste-Hilfe-
und Rettungs-Einrichtungen, Uber das
Erste-Hilfe-Personal sowie Uber herbei-
zuziehende Arzte und anzufahrende
Krankenh&auser gemacht werden. Die
Hinweise und die Angaben sind aktuell
zu halten.

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass jede Erste-Hilfe-Leistung doku-
mentiert und diese Dokumentation
finf Jahre lang verfligbar gehalten
wird. Die Dokumente sind vertraulich
zu behandeln.

Der Schulsachkostentrager als Unter-
nehmernach § 136 Absatz 3 Nummer3
Alternative 2 Sozialgesetzbuch Sieb-
tes Buch (SGB VII) hat den Schul-

15
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hoheitstrager bei der Durchfihrung
von MaBnahmen zur Sicherstellung
einer wirksamen Ersten Hilfe fir Versi-
cherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b SGB VIl zu unterstltzen.

§ 25 Erforderliche Einrichtungen und
Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter BerUck-
sichtigung der betrieblichen Verhalt-
nisse durch Meldeeinrichtungen und
organisatorische MaRnahmen dafiir zu
sorgen, dass unverziglich die notwen-
dige Hilfe herbeigerufen und an den
Einsatzort geleitet werden kann.

(2) Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass Mittel zur Ersten Hilfe jederzeit
schnell erreichbar und leicht zugang-
lich in geeigneten Behaltnissen, gegen
schadigende Einflisse geschitzt, in
ausreichender Menge bereitgehalten
sowie rechtzeitig erganzt und erneuert
werden.

(3) Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass unter Berlcksichtigung der be-
trieblichen Verhaltnisse Rettungsgera-
te und Rettungstransportmittel bereit-
gehalten werden.

(4) Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass mindestens ein mit Rettungs-
transportmitteln leicht erreichbarer
Erste-Hilfe-Raum oder eine vergleich-
bare Einrichtung

1. in einer Betriebsstatte mit mehr als
1000 dort beschaftigten Versicher-
ten,

2. in einer Betriebsstatte mit 1000
oder weniger, aber mehr als 100
dort beschaftigten Versicherten,
wenn ihre Art und das Unfallge-
schehen nach Art, Schwere und
Zahl der Unfélle einen gesonder-
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ten Raum fur die Erste Hilfe erfor-
dern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als
50 dort beschaftigten Versicher-
ten

vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch,
wenn der Unternehmer zur Erbrin-
gung einer Bauleistung aus einem
von ihm Ubernommenen Auftrag
Arbeiten an andere Unternehmer ver-
geben hat und insgesamt mehr als
50 Versicherte gleichzeitig tatig wer-
den.

In  Kindertageseinrichtungen, allge-
mein bildenden und berufsbildenden
Schulen sowie Hochschulen hat der
Unternehmer geeignete Liegemdglich-
keiten oder geeignete Raume mit Lie-
gemoglichkeit zur Erstversorgung von
Verletzten in der erforderlichen Anzahl
vorzuhalten.

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

1)

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen,
dass fur die Erste-Hilfe-Leistung Erst-
helfer mindestens in folgender Zahl zur
Verfligung stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versi-
cherten ein Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Ver-
sicherten

a) in Verwaltungs- und Handels-
betrieben 5 %,

b) in sonstigen Betrieben 10 %,

¢) in Kindertageseinrichtungen
ein Ersthelfer je Kindergrup-
pe,

d) in Hochschulen 10 % der Ver-
sicherten nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch (SGB VII).




DGUV Vorschrift 1

Von der Zahl der Ersthelfer nach Num-
mer 2 kann im Einvernehmen mit dem
Unfallversicherungstrager unter Berlick-
sichtigung der Organisation des betrieb-
lichen Rettungswesens und der Gefahr-
dung abgewichen werden.

Der Unternehmer darf als Ersthelfer
nur Personen einsetzen, die bei einer
von dem Unfallversicherungstrager
flr die Ausbildung zur Ersten Hilfe er-
machtigten Stelle ausgebildet worden
sind oder uber eine sanitatsdienstli-
che/rettungsdienstliche  Ausbildung
oder eine abgeschlossene Ausbildung
in einem Beruf des Gesundheitswe-
sens verfugen. Die Voraussetzungen
flr die Erméchtigung sind in der An-
lage 2 zu dieser Unfallverhltungsvor-
schrift geregelt.

Der Unternehmer hat daflr zu sorgen,
dass die Ersthelfer in der Regel in Zeit-
abstanden von zwei Jahren fortgebildet
werden. Fur die Fortbildung gilt Absatz
2 entsprechend. Personen mit einer sa-
nitatsdienstlichen/rettungsdienstlichen
Ausbildung oder einer entsprechenden
Qualifikation in einem Beruf des Ge-
sundheitswesens gelten als fortgebil-
det, wenn sie an vergleichbaren Fort-
bildungsveranstaltungen  regelméaRig
teilnehmen oder bei ihrer beruflichen
oder ehrenamtlich sanitatsdienstli-
chen/rettungsdienstlichen Tatigkeit
regelmafig Erste-Hilfe-MaBnahmen
durchfthren. Der Unternehmer hat sich
Nachweise Uber die Fortbildung vorle-
gen zu lassen.

Ist nach Art des Betriebes, insbeson-
dere auf Grund des Umganges mit
Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass
bei Unfallen MafRnahmen erforderlich
werden, die nicht Gegenstand der all-
gemeinen Ausbildung zum Ersthelfer

gemafl Absatz 2 sind, hat der Unter-
nehmer fir die erforderliche zusatzli-
che Aus- und Fortbildung zu sorgen.

Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht flr
Unternehmer hinsichtlich der nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchsta-
be b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch
(SGB VII) Versicherten.

§ 27 Zahl und Ausbildung der

1)

Betriebssanitater

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass mindestens ein Betriebssanitater
zur Verfugung steht, wenn

1. in einer Betriebsstatte mehr als
1500 Versicherte nach § 2 Absatz
1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch
Siebtes Buch (SGB VIl) anwesend
sind,

2. in einer Betriebsstatte 1500 oder
weniger, aber mehr als 250 Versi-
cherte nach § 2 Absatz 1 Nummer
1 SGB VII anwesend sind und Art,
Schwere und Zahl der Unfélle den
Einsatz von Sanitatspersonal erfor-
dern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100
Versicherte nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 SGB VII anwesend
sind.

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unter-
nehmer zur Erbringung einer Bauleis-
tung aus einem von ihm Ubernom-
menen Auftrag Arbeiten an andere
Unternehmer vergibt und insgesamt
mehr als 100 Versicherte gleichzeitig
tatig werden.

In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 kann im Einvernehmen mit
dem Unfallversicherungstrager von Be-
triebssanitatern abgesehen werden,
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sofern nicht nach Art, Schwere und
Zahl der Unfélle ihr Einsatz erforderlich
ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz
1 Nummer 3 kann im Einvernehmen
mit dem Unfallversicherungstrager un-
ter Berlicksichtigung der Erreichbarkeit
des Unfallortes und der Anbindung an
den offentlichen Rettungsdienst von
Betriebssanitatern abgesehen werden.

Der Unternehmer darf als Betriebs-
sanitater nur Personen einsetzen, die
von Stellen ausgebildet worden sind,
welche von dem Unfallversicherungs-
trager in personeller, sachlicher und
organisatorischer Hinsicht als geeignet
beurteilt werden.

Der Unternehmer darf als Betriebs-
sanitater nur Personen einsetzen, die

1. an einer Grundausbildung
und
2. an einem Aufbaulehrgang

flr den betrieblichen Sanitatsdienst
teilgenommen haben.

Als Grundausbildung gilt auch eine
mindestens gleichwertige Ausbildung
oder eine die Sanitatsaufgaben ein-
schlieBende Berufsausbildung.

Fir die Teilnahme an dem Aufbaulehr-
gang nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
darf die Teilnahme an der Ausbildung
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 nicht
mehr als zwei Jahre zurlckliegen; so-
weit auf Grund der Ausbildung eine
entsprechende berufliche Tatigkeit
ausgelbt wurde, ist die Beendigung
derselben mafRgebend.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen,
dass die Betriebssanitater regelmagig
innerhalb von drei Jahren fortgebildet
werden. Fur die Fortbildung gilt Absatz
3 entsprechend.

§ 28 Unterstiitzungspflichten der

1)

Versicherten

Im Rahmen ihrer Unterstitzungspflich-
ten nach § 15 Absatz 1 haben sich
Versicherte zum Ersthelfer ausbilden
und in der Regel in Zeitabstanden von
zwei Jahren fortbilden zu lassen. Sie
haben sich nach der Ausbildung fur
Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfligung
zu stellen. Die Versicherten brauchen
den Verpflichtungen nach den Satzen
1 und 2 nicht nachzukommen, soweit
personliche Griinde entgegenstehen.

Versicherte haben unverzuglich jeden
Unfall der zustandigen betrieblichen
Stelle zu melden; sind sie hierzu nicht
im Stande, liegt die Meldepflicht bei
dem Betriebsangehdrigen, der von
dem Unfall zuerst erfahrt.

Vierter Abschnitt
Personliche Schutzausriistungen

§ 29 Bereitstellung

1)

Der Unternehmer hat gemafd § 2 der
PSA-Benutzungsverordnung den Versi-
cherten geeignete persoénliche Schutz-
ausristungen bereitzustellen; vor der
Bereitstellung hat er die Versicherten
anzuhoren.

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen,
dass die personlichen Schutzausris-
tungen den Versicherten in ausreichen-
der Anzahl zur personlichen Verwen-
dung fur die Tatigkeit am Arbeitsplatz
zur Verfligung gestellt werden. Fur die
bereitgestellten persoénlichen Schutz-
ausrlstungen mussen EG-Konformi-
tatserklarungen vorliegen. Satz 2 gilt
nicht fir Hautschutzmittel.
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§ 30 Benutzung

(1) Der Unternehmer hat daflr zu sorgen,
dass personliche Schutzausristungen
entsprechend bestehender Tragezeit-
begrenzungen und Gebrauchsdauern
bestimmungsgemaf benutzt werden.

(2) Die Versicherten haben die person-
lichen Schutzausrlstungen bestim-
mungsgemaR zu benutzen, regelmaiig
auf ihren ordnungsgemafien Zustand
zu prifen und festgestellte Mangel
dem Unternehmer unverziglich zu mel-
den.

§ 31 Besondere Unterweisungen

Flr persénliche Schutzausrustungen, die
gegen todliche Gefahren oder bleibende
Gesundheitsschaden schitzen sollen, hat
der Unternehmer die nach § 3 Absatz 2
der PSA-Benutzungsverordnung bereitzu-
haltende Benutzungsinformation den Ver-
sicherten im Rahmen von Unterweisungen
mit Ubungen zu vermitteln.

Funftes Kapitel
Ordnungswidrigkeiten

§ 32 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Ab-
satz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes
Buch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig den Bestimmungen der

§ 2 Abs. 5,

§ 12 Abs. 2,

§ 15 Abs. 2,

§ 20 Abs. 1,

§ 24 Abs. 6,

§ 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,

§ 26 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Abs. 3,
§ 29 Abs. 2 Satz 2 oder

§ 30

zuwiderhandelt.
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Sechstes Kapitel
Aufhebung von Unfallverhiitungsvorschriften

§ 33 Aufhebung von Unfallverhiitungsvorschriften

BGHW

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschrift wird mit Wirkung vom 31.07.2014
aufgehoben:

,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2004

BGW
BGHW

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhiitungsvorschrift wird aufgehoben:

,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2004

BG RCI

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschrift wird aufgehoben:

,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2011

BG
Verkehr

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschriften werden aufgehoben:

- ,Grundsétze der Pravention“ (BGV A1) der Berufsgenossenschaft fiir
Fahrzeughaltungen vom 01.01.2004

- ,Grundsétze der Pravention“ (BGV A1) der See-Berufsgenossenschaft
vom 01.04.2008

BG ETEM

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschriften werden aufgehoben:

Die Unfallverhiitungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1),

- der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung

- der Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwarme- und Wasserwirtschaft
- der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik

jeweils in der Fassung vom 1. Januar 2004
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VBG

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhutungsvorschrift wird aufgehoben:

,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2010
in der Fassung vom 1. Januar 2010

BGHM

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschriften werden aufgehoben:

- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Norddeutschen
Metall-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004

- ,Grundsétze der Préavention“ (BGV A1) der ehemaligen Hutten-
und Walzwerks-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004

- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004

- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen
Berufsgenossenschaft Metall Stid vom 1. Januar 2004 und

- ,Grundsétze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen Holz-
Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004

BGN

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhutungsvorschriften werden aufgehoben:

- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststatten vom 1. Januar 2004

- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) der ehemaligen
Fleischerei-Berufsgenossenschaft vom 1. Januar 2004

BG Bau

AUFHEBUNG VON UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN

Folgende Unfallverhitungsvorschrift wird aufgehoben:
- ,Grundsatze der Pravention“ (BGV A1) vom 1. Januar 2012

21



DGUV Vorschrift 1

Siebtes Kapitel
Inkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am

in Kraft.

BGHW | INKRAFTTRETEN
1. August 2014
BG ETEM | INKRAFTTRETEN
BGW
VBG 1. Oktober 2014
BG RCI
BG
Verkehr
BGHM | INKRAFTTRETEN
BGN 1. Januar 2015
BG BAU | INKRAFTTRETEN

1. Januar 2021
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Anlage 1

Zu§2Abs.1

der Unfallverhiitungsvorschrift
»Grundsatze der Pravention“
(DGUV Vorschrift 1)

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in de-
nen vom Unternehmer zur Verhltung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
zu treffende MafRnahmen naher bestimmt
sind, sind - in ihrer jeweils glltigen Fas-
sung - insbesondere:

*  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),

¢ Baustellenverordnung (BaustellV),

e Bildschirmarbeitsverordnung
(BildscharbV),

e Biostoffverordnung (BioStoffV),

e Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV),

¢ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

e Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung (LarmVibrationsArbSchV),

¢ Lastenhandhabungsverordnung
(LasthandhabV),

¢ PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),

e Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge (ArbMedVV),

e Verordnung zum Schutz der Beschaf-
tigten vor Gefahrdungen durch kiinst-
liche optische Strahlung (OStrV).

Die vorstehende Auflistung ist nicht ab-
schliefiend.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversiche-
rungstrager zur Verhltung von Arbeitsun-
fallen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren gilt auch fir
Unternehmer und Versicherte, die nicht un-
mittelbar durch die Anwendungsbereiche

der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften
erfasst sind.

Anlage 2

Zu § 26 Abs. 2

der Unfallverhutungsvorschrift
,Grundsatze der Pravention“
(DGUV Vorschrift 1)

Voraussetzungen fiir die Ermachtigung
als Stelle fiir die Aus- und Fortbildung in
der Ersten Hilfe

Stellen, die Aus- und Fortbildung in der
Ersten Hilfe durchfuhren, bedirfen einer
schriftlichen Vereinbarung, welche Art und
Umfang der Aus- und Fortbildungsleistun-
gen und die Héhe der Lehrgangsgeblhren
regelt.

1 Aligemeine Grundsatze

1.1 Antrag auf Ermachtigung
Der Antrag auf Ermachtigung ist beim
zustandigen Unfallversicherungstrager
einzureichen.

1.2 Priifung

Der Unfallversicherungstrager sowie
von dem Unfallversicherungstrager
beauftragte Personen sind jederzeit
berechtigt, die Lehrgangsrdume, die
Lehrgangseinrichtungen, die Unter-
richtsmittel sowie die Durchfihrung
der Lehrgange zu prifen.

1.3 Befristung, Widerruf der Ermachti-
gung
Die Ermé&chtigung wird befristet und
unter dem Vorbehalt des Widerrufes
nach Prufung der personellen, sach-
lichen und organisatorischen Voraus-
setzungen erteilt.
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1.4

2.2

23

24

Anderung einer Voraussetzung

Jede Anderung einer Voraussetzung,
die der Ermachtigung zu Grunde liegt,
ist unverzlglich dem zusténdigen Un-
fallversicherungstrager anzuzeigen.

Personelle Voraussetzungen

Medizinischer Hintergrund

Der Antragsteller muss nachweisen,
dass die Aus- und Fortbildung in der
Ersten Hilfe unter der Verantwortung
eines hierflr geeigneten Arztes steht.

Geeignet sind Arzte mit dem Fach-
kundenachweis Rettungsdienst oder
der Zusatzbezeichnung Rettungsmedi-
zin oder vergleichbarer Qualifikation.
Ferner missen die Arzte eingehende
Kenntnisse Uber Empfehlungen fur die
Erste Hilfe des Deutschen Beirates fir
Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der
Bundeséarztekammer besitzen.

Lehrkrafte

Der Antragsteller muss nachweisen,
dass er selbst zur Ausbildung beféahigt
ist oder Uber entsprechende Lehrkraf-
te in ausreichender Zahl verfugt.

Die Befahigung ist gegeben, wenn die
Lehrkraft durch Vorlage einer glltigen
Bescheinigung nachweist, dass sie an
einem speziellen Ausbildungslehrgang
flr die Erste Hilfe bei einer geeigneten
Stelle zur Ausbildung von Lehrkraften
teilgenommen hat. Die Lehrkraft muss
in angemessenen Zeitabstanden fort-
gebildet werden.

Erfahrung in Organisation und Durch-
fiihrung der Ersten Hilfe

Der Antragsteller muss nachweisen,
dass er Uber besondere Erfahrungen
in Organisation und Durchfiihrung der
Ersten Hilfe verfligt. Das ist der Fall,
wenn er oder seine Lehrkrafte in der

2.4

Regel seit mindestens drei Jahren im
Offentlichen oder betrieblichen Ret-
tungsdienst tatig sind und Einsatzer-
fahrung nachweisen kénnen.

Versicherungsschutz

Der Antragsteller muss nachweisen,
dass er eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen hat, die eventuelle
Personen- und Sachschaden, die im
Zusammenhang mit der Aus- und Fort-
bildung stehen, abdeckt.

Sachliche Voraussetzungen

Lehrgangsraume, -einrichtungen und
Unterrichtsmittel

Fir die Lehrgange missen geeigne-
te R&ume, Einrichtungen und Unter-
richtsmittel vorhanden sein. Es muss
mindestens ein Raum zur Verfligung
stehen, in dem 20 Personen durch
theoretischen Unterricht, praktische
Demonstrationen und Ubungen in
der Ersten Hilfe unterwiesen werden
kénnen. Der Raum muss Uber ausrei-
chende Beleuchtung verfligen. Zudem
mussen Sitz- und Schreibmdglichkei-
ten sowie Waschgelegenheiten und
Toiletten vorhanden sein.

Es mussen die notwendigen Unter-
richtsmittel, insbesondere Demonstra-
tions- und Ubungsmaterialien sowie ge-
eignete Medien, wie Tageslichtprojektor
und Lehrfolien, vollzahlig und funktions-
tlchtig zur Verflgung stehen.

Die Demonstrations- und Ubungsma-
terialien, insbesondere die Gerate
zum Uben der Atemspende und der
Herzdruckmassage, unterliegen be-
sonderen Anforderungen der Hygiene
und missen nachweislich desinfiziert
werden.
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4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Organisatorische Voraussetzungen

Anzahl der Teilnehmer

An einem Lehrgang sollen in der Regel
mindestens 10 und nicht mehr als 15
Personen teilnehmen. Die Teilnehmer-
zahl darf jedoch, auch bei Anwesenheit
eines Ausbildungshelfers, 20 Perso-
nen nicht Ubersteigen.

Ausbildungsleistung

Der Antragsteller muss gewahrleisten,
dass jahrlich mindestens 100 Versi-
cherte aus- oder fortgebildet werden.

Inhalt und Umfang der Lehrgange
Die Aus- und Fortbildung muss nach In-
halt und Umfang sowie in methodisch-
didaktischer Hinsicht mindestens dem
Stoff entsprechen, der in sachlicher
Ubereinstimmung mit den in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe
vertretenen Hilfsorganisationen und
unter Berlcksichtigung von Empfeh-
lungen des Deutschen Beirates filr
Erste Hilfe und Wiederbelebung bei
der Bundesarztekammer in den Lehr-
planen und Leitfaden zum Erste-Hilfe-
Lehrgang festgelegt ist.

Teilnehmerunterlagen

Jedem Teilnehmer an einer Aus- und
Fortbildungsmafnahme ist eine
Informationsschrift tGber die Lehrinhal-
te auszuhandigen, die mindestens den
Inhalten der Information ,Handbuch
zur Ersten Hilfe* (BGl/GUV-I 829) ent-
spricht.

Teilnahmebescheinigung

Jedem Teilnehmer ist eine Teilnahme-
bescheinigung auszuhandigen. Die
Bescheinigung Uber die Aus- und die
Fortbildung in der Ersten Hilfe darf
jeweils nur erteilt werden, wenn die
Lehrkraft die Uberzeugung gewonnen
hat, dass der Teilnehmer nach regel-

4.6

mafRigem Besuch die erforderlichen
Kenntnisse und Fahigkeiten gemas
Abschnitt 4.3 besitzt.

Dokumentation

Die erméachtigte Stelle hat Uber die
durchgeflihrten Lehrgange folgende
Aufzeichnungen zu flhren:

e Art der jeweiligen Aus- oder Fort-
bildungsmafnahme,

e Ortund Zeit der MaBnahme,

* Name des verantwortlichen Arz-
tes,

¢ Name der Lehrkraft,

¢ Name, Geburtsdatum und Unter-
schrift des Teilnehmers,

* Arbeitgeber des Teilnehmers,

¢ Kosten tragender Unfallversiche-
rungstrager.

Die Aufzeichnungen sind finf Jahre
aufzubewahren und auf Anforderung
des Unfallversicherungstragers vorzu-
legen.

Besondere Voraussetzungen fiir die
Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung in
Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen fiir Kinder

Diese Ausbildung enthalt Erste-Hilfe-
MafRnahmen flir Erwachsene und
Kinder und bedarf neben den oben
genannten Voraussetzungen auf die
Ausbildungsform abgestimmte Lehr-
gangsinhalte, weitere sachliche Aus-
stattungen, eine Zusatzqualifikation
der Lehrkrafte sowie die Aushandi-
gung einer Informationsschrift, die
mindestens der Information ,Hand-
buch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen fur Kinder”
(BGI/GUV-I 5146) entspricht.
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BG ETEM
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Verkehr

BGN
BGW
BGHM
BGHW
BG RCI

ANLAGE 2 ZU § 26 ABS. 2

BG BAU

Keine Erganzungen
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DGUV Vorschrift 2
Betriebsarzte und Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit

Offizieller abgestimmter Mustertext in der Fassung von 1. Januar 2012 mit den beigefligten
Konkretisierungen und branchenspezifischen Bestimmungen samtlicher Berufsgenossen-
schaften in folgenden aktuellen, offiziellen Fassungen:

BG RClI | FASSUNG
Vom 1. Januar 2011, in der Fassung vom 1. Januar 2014
BG BAU | FASSUNG
BGW | Vom 1. Januar 2011
BG ETEM | FASSUNG
Vom 1. Januar 2011, in der Fassung vom 1. Januar 2012
BGN FASSUNG
Vom 1. Januar 2012
BGHM | FASSUNG
Vom 1. Januar 2012, in der Fassung vom 1. Oktober 2016
VBG FASSUNG
Vom 1. Januar 2011, in der Fassung vom 1. Juli 2018
BG FASSUNG
Verkehr Vom 1. Januar 2011, in der Fassung vom 1. Februar 2012
BGHW | FASSUNG
Vom 1. Januar 2011 in der Fassung vom 1. Januar 2018
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Unfallverhiitungsvorschrift bestimmt
naher die Manahmen, die der Unterneh-
mer zur Erfallung der sich aus dem Gesetz
Uber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure
und andere Fachkrafte fur Arbeitssicher-
heit (Arbeitssicherheitsgesetz) ergebenden
Pflichten zu treffen hat.

§ 2 Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsarzte
und Fachkrafte fir Arbeitssicherheit

zur Wahrnehmung der in den 8§ 3 und
6 des Arbeitssicherheitsgesetzes be-
zeichneten Aufgaben schriftlich nach
Mafigabe der nachfolgenden Bestim-
mungen zu bestellen. Der Unterneh-
mer hat dem Unfallversicherungstra-
ger auf Verlangen nachzuweisen, wie
er die Verpflichtung nach Satz 1 erfullt
hat.

Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschéf-
tigten richtet sich der Umfang der be-
triebsarztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung nach Anlage 1.

Bei Betrieben mit mehr als 10 Be-
schaftigten gelten die Bestimmungen
nach Anlage 2.

UNGSMODELL

BG RCI | § 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-

(4) Abweichend von den Absatzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach
Mafgabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn
er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist, und die Zahl der
Beschaftigten bis zu 50 betragt.

ETEM | UNGSMODELL

BG § 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-

BGW (4) Abweichend von den Abséatzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach
Mafgabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn
er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der
Beschaftigten bis zu 50 betragt.
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BGN

§ 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-
UNGSMODELL

(4) Abweichend von den Abséatzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach MaR-

gabe von

* Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn er aktiv in
das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschaftig-
ten mehr als 10 bis zu 50 betragt.

* Anlage 4 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn er aktiv in
das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschaftig-
ten bis zu 10 betragt.

BG BAU
BGHM

§ 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-
UNGSMODELL

(4) Abweichend von Absatz 2 kann der Unternehmer nach Maf3gabe der Anla-
ge 4 ein alternatives Betreuungsmodell durch Kompetenzzentren wahlen,
wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der
Beschaftigten bis zu 10 betragt. Abweichend von Absatz 3 kann der Unter-
nehmer nach Mafgabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell
wahlen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die
Zahl der Beschaftigten bis zu 50 betragt.

BGHW

§ 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-
UNGSMODELL

(4) Abweichend von Absatz 3 kann der Unternehmer nach Magabe von Anla-
ge 3 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn er aktiv in das Be-
triebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschaftigten mehr als
10 und bis zu 50 betragt. Abweichend von Absatz 2 kann der Unternehmer
nach Mafigabe von Anlage 4 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen,
wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der
Beschaftigten bis zu 10 betragt.
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VBG

§ 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-
UNGSMODELL

(4) Abweichend von den Abséatzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach Maf-

gabe von

parks

* Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wéahlen, wenn er aktiv in
das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschéaftig-
ten bis zu 30 Beschaftigte bei
- Betrieben der keramischen und Glas-Industrie,

- Betrieben zur Guterbeférderung im Eisenbahnverkehr,

- Betrieben der Forschung und Entwicklung im Bereich
Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin,

- Betrieben flir gewerbsmaRige Arbeitnehmeriiberlassung,

- Betrieben zur Reinigung von Verkehrsmitteln,

- Betrieben von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen

- Betrieben von botanischen und zoologischen Garten sowie Natur-

und bis zu 50 Beschaftigte bei sonstigen Betrieben betragt.

Anlage 4 ein alternatives Betreuungsmodell durch Kompetenzzentren
wahlen, wenn er aktiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und
die Zahl der Beschaftigten bis zu 10 betragt.

BG

§ 2 (4) ZAHL DER BESCHAFTIGTEN BEIM ALTERNATIVEN BETREU-
Verkehr | UNGSMODELL

tigten bis zu 30 betragt.

(4) Abweichend von den Absatzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach Maf3-
gabe von Anlage 3 ein alternatives Betreuungsmodell wahlen, wenn er ak-
tiv in das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschaf-

()

30

Bei der Berechnung der Zahl der
Beschaftigten sind jahrliche Durch-
schnittszahlen zugrunde zu legen; bei
der Berechnung des Schwellenwertes
in den Absatzen 2, 3 und 4 findet die
Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende
Anwendung.

Der Unfallversicherungstrager kann
im Einzelfall im Einvernehmen mit der
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz
zustandigen Behorde Abweichungen
von den Absatzen 2, 3 und 4 zulassen,

soweit im Betrieb die Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren vom Durchschnitt
abweichen und die abweichende Fest-
setzung mit dem Schutz der Beschéaf-
tigten vereinbar ist. Als Vergleichsmaf3-
stab dienen Betriebe der gleichen Art.

§ 3 Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche ar-
beitsmedizinische Fachkunde als gegeben
ansehen bei Arzten, die nachweisen, dass
sie berechtigt sind,
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1. die Gebietsbezeichnung ,Arbeits-
medizin“
oder

2. die Zusatzbezeichnung ,Betriebs-
medizin“

zu fuhren.

8§ 4 Sicherheitstechnische Fachkunde

1)

Der Unternehmer kann die erforder-
liche sicherheitstechnische Fachkunde
von Fachkréaften fir Arbeitssicherheit
als nachgewiesen ansehen, wenn die-
se den in den Absatzen 2 bis 5 festge-
legten Anforderungen genugen.

Sicherheitsingenieure erflllen die An-
forderungen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbe-
zeichnung ,Ingenieur” zu flUhren
oder einen Bachelor- oder Master-
abschluss der Studienrichtung In-
genieurwissenschaften erworben
haben,

2. danach eine praktische Tatigkeit
in diesem Beruf mindestens zwei
Jahre lang ausgeubt
und

3. einen staatlichen oder von Unfall-
versicherungstragern veranstalte-
ten Ausbildungslehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallver-
sicherungstragern  anerkannten
Ausbildungslehrgang eines ande-
ren Ausbildungstragers mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund
ihrer Hochschul-/Fachhochschulausbil-
dung berechtigt sind, die Berufsbe-
zeichnung ,Sicherheitsingenieur” zu
fihren und eine einjahrige praktische
Tatigkeit als Ingenieur ausgeubt ha-

ben, erflillen ebenfalls die Anforde-
rungen.

In der Funktion als Sicherheitsingeni-
eur kénnen auch Personen tatig wer-
den, die Uber gleichwertige Qualifika-
tionen verfugen.

Sicherheitstechniker erfullen die Anfor-
derungen, wenn sie

1. eine Prifung als staatlich aner-
kannter Techniker erfolgreich ab-
gelegt haben,

2. danach eine praktische Tatigkeit
als Techniker mindestens zwei
Jahre lang ausgeubt haben
und

3. einen staatlichen oder von Unfall-
versicherungstragern veranstalte-
ten Ausbildungslehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallver-
sicherungstragern  anerkannten
Ausbildungslehrgang eines ande-
ren Veranstaltungstréagers mit Er-
folg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfullt auch, wer
ohne Prufung als staatlich anerkann-
ter Techniker mindestens vier Jahre
lang als Techniker tatig war und einen
staatlichen oder von Unfallversiche-
rungstragern veranstalteten Ausbil-
dungslehrgang oder einen staatlich
oder von Unfallversicherungstragern
anerkannten Ausbildungslehrgang ei-
nes anderen Veranstaltungstragers
mit Erfolg abgeschlossen hat.

Sicherheitsmeister erflllen die Anfor-
derungen, wenn sie

1. die Meisterprifung erfolgreich ab-
gelegt haben,
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2. danach eine praktische Tatigkeit
als Meister mindestens zwei Jahre
lang ausgelibt haben
und

3. einen staatlichen oder von Unfall-
versicherungstragern veranstalte-
ten Ausbildungslehrgang
oder
einen staatlich oder von Unfallver-
sicherungstragern  anerkannten
Ausbildungslehrgang eines ande-
ren Veranstaltungstragers mit Er-
folg abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erflllt auch, wer
ohne Meisterprifung mindestens vier
Jahre lang als Meister oder in gleich-
wertiger Funktion tatig war und einen

staatlichen oder von Unfallversiche-
rungstragern veranstalteten Ausbil-
dungslehrgang oder einen staatlich
oder von Unfallversicherungstragern
anerkannten Ausbildungslehrgang ei-
nes anderen Veranstaltungstragers
mit Erfolg abgeschlossen hat.

Der Ausbildungslehrgang nach den
Absatzen 2, 4 und 5 umfasst die Aus-
bildungsstufe | (Grundausbildung),
Ausbildungsstufe Il (Vertiefende Aus-
bildung), Ausbildungsstufe Il (Be-
reichsbezogene Ausbildung) und das
begleitende Praktikum. Bestandteile
der Ausbildungsstufe Ill sind die nach-
folgenden Rahmenthemen:

BG RCl | § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE Il
* Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr,
¢ Brand- und Explosionsschutz,
¢ Chemische Verfahren,
* Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und
Baustoffen,
¢ Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtungen
und Anlagen,
¢ Geféahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen,
¢ Gewinnung von Rohstoffen,
¢ Komplexe Verkehrssituationen,
¢ Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
¢ Schutz vor Sturz aus der Héhe/in die Tiefe,
* Verkettete und flexible Systeme.
BGHM | § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE Il
¢ Schutz vor Absturz aus der Héhe/in die Tiefe,
¢ Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
* verkettete und flexible Systeme,
* komplexe Verkehrssituationen.
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BG § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
ETEM | STUFE llI
¢ Brand- und Explosionsschutz,
* Arbeiten mit/in der Nahe von Energietragern und Strahlungsquellen,
¢ Schutz vor Sturz aus der Hohe/in die Tiefe,
¢ Biologische Sicherheit,
* Verkettete und flexible Systeme,
* Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und
Baustoffen,
e Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
¢ Chemische Verfahren,
¢ Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtungen
und Anlagen,
¢ Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
BGN § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE IlI
* Brand- und Explosionsschutz,
¢ Biologische Sicherheit,
* Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und
Baustoffen,
¢ Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
¢ Chemische Verfahren.
BG BAU | § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE IlI
e Brand- und Explosionsschutz,
¢ Schutz vor Sturz aus der Héhe/in die Tiefe,
e Arbeiten mit/in der Nahe von Energietragern und Strahlungsquellen,
* Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr,
¢ Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtungen
und Anlagen,
¢ komplexe Verkehrssituationen,
¢ Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
BGHW | § 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-

STUFE 11l

¢ \Verkettete und flexible Systeme,

* Komplexe Verkehrssituationen,

* Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr,

¢ Erzeugung, Be- und Verarbeitung, Veredelung von Werk- und Baustoffen,
¢ Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,

¢ Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
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VBG

§ 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE IlI

* Flr den Bereich ,Buroarbeitsplatze/Verwaltungstatigkeiten*:
- Brand- und Explosionsschutz,
- Arbeiten mit/in der Nahe von Energietragern und Strahlungsquellen,
- Erstellung, Installation und Beseitigung von baulichen Einrichtungen
und Anlagen,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
¢ Flr den Bereich ,Arbeitnehmeriberlassung/Zeitarbeit*:
- Schutz vor Sturz aus der Hohe/in die Tiefe,
- Arbeiten mit/in der Nahe von Energietragern und Strahlungsquellen,
- Biologische Sicherheit,
- Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
¢ Flr den Bereich ,Bewachung*:
- Brand- und Explosionsschutz,
- Schutz vor Sturz aus der Héhe/in die Tiefe,
- Biologische Sicherheit,
- Organisation der Instandhaltung und Stérungsbeseitigung,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
e Fur den Bereich ,Technisch ausgestattete Betriebe*:
- Brand- und Explosionsschutz,
- Schutz vor Sturz aus der Héhe/in die Tiefe,
- Arbeiten in Bereichen mit Kontaminationsgefahr,
- Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtun-
gen und Anlagen,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
¢ FUr den Bereich ,Betriebe der keramischen und Glas-Industrie*:
- Verkettete und flexible Systeme,
- Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und
Baustoffen,
- Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
e Fir den Bereich ,Betriebe der Stralen-, U-Bahnen und Eisenbahnen*:
- Schutz vor Sturz aus der Hohe/in die Tiefe,
- Arbeiten mit/in der Nahe von Energietragern und Strahlungsquellen,
- Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
- Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtun-
gen und Anlagen,
- Komplexe Verkehrssituationen,
- Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.
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BG
Verkehr

§ 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE 1l

* Brand- und Explosionsschutz,

¢ Schutz vor Sturz aus der Héhe/in die Tiefe,

e Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,

¢ Erstellung, Instandhaltung und Beseitigung von baulichen Einrichtungen
und Anlagen,

¢ Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen,

* Komplexe Verkehrssituationen.

BGW

§ 4 (6) RAHMENTHEMEN ALS BESTANDTEILE DER AUSBILDUNGS-
STUFE 11l

¢ biologische Sicherheit,

* Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Veredelung von Werk- und
Baustoffen,

¢ Gefahrdung/Belastung bestimmter Personengruppen.

(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft

len auch Uber die Zusammenarbeit der

flr Arbeitssicherheit, die die Ausbil-
dungsstufe Il (Bereichsbezogene
Ausbildung) entsprechend den Festle-
gungen eines anderen Unfallversiche-
rungstragers absolviert hat, in eine
andere Branche, hat der Unternehmer
daflr zu sorgen, dass die Fachkraft
flr Arbeitssicherheit die erforderlichen
bereichsbezogenen Kenntnisse durch
Fortbildung erwirbt. Der Unfallversi-
cherungstrager entscheidet Uber den
erforderlichen Umfang an Fortbildung
unter BerUcksichtigung der Inhalte sei-
ner Ausbildungsstufe Ill.

§ 5 Bericht

Betriebsarzte und Fachkrafte fir Arbeitssi-
cherheit Auskunft geben.

Zweites Kapitel
Ubergangsbestimmungen

§ 6 Ubergangsbestimmungen

(1) Der Unternehmer kann abweichend

von § 3 davon ausgehen, dass Arzte
Uber die erforderliche Fachkunde ver-
fligen, wenn sie

1. eine Bescheinigung der zusténdi-
gen Arztekammer dariiber besit-
zen, dass sie vor dem 1. Januar

Der Unternehmer hat die gemafl § 2 die-
ser Unfallverhutungsvorschrift bestellten
Betriebsérzte und Fachkréafte fir Arbeitssi-
cherheit zu verpflichten, tUber die Erflllung
der Ubertragenen Aufgaben regelmaRig

1985 ein Jahr klinisch oder poli-
klinisch tatig gewesen sind und an
einem arbeitsmedizinischen Ein-
fhrungslehrgang teilgenommen
haben

schriftlich zu berichten. Die Berichte sol-
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und
2. a)

bis zum 31. Dezember 1985
mindestens 500 Stunden
innerhalb eines Jahres be-
triebsarztlich tatig waren
oder

bis zum 31. Dezember 1987
einen dreimonatigen Kurs
Uber Arbeitsmedizin absol-

Die Bescheinigung der zustandigen
Arztekammer muss vor dem 31. De-
zember 1996 ausgestellt worden sein.

Der Nachweis der Fachkunde nach § 4
Abs. 2 bis 5 gilt als erbracht, wenn
eine Fachkraft fir Arbeitssicherheit
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
UnfallverhGtungsvorschrift als solche
tatig ist und die Fachkundevorausset-

viert haben ‘ >
und zungen der Unfallverhutungsvorschrift
iiber die Voraussetzungen ,Fachkréafte fir Arbeitssicherheit” (BGV

nach Nummer 2 Buchstabe
a) oder b) eine von der zu-
standigen Arztekammer er-
teilte Bescheinigung beibrin-
gen.

AB) vorliegen.

BG RCI

§ 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Bergbau-Berufsgenossenschaft
die Fachkundevoraussetzungen der Unfallverhltungsvorschrift ,,Fachkraf-
te fUr Arbeitssicherheit” (BGV AB) der Bergbau-Berufsgenossenschaft vom
1. Oktober 1995, in der Fassung vom 1. November 2003,

im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Steinbruchs-Berufsgenossen-
schaft die Fachkundevoraussetzungen der Unfallverhiutungsvorschrift
»Fachkrafte flr Arbeitssicherheit” (BGV A6) der Steinbruchs-Berufsgenos-
senschaft vom 1. Oktober 1994, in der Fassung vom 1. Oktober 2002,
im Zustandigkeitsbereich der ehnemaligen Berufsgenossenschaft der che-
mischen Industrie die Fachkundevoraussetzungen der Unfallverhiitungs-
vorschrift ,Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte flr Arbeitssicher-
heit“ (VBG 122) der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie vom
1. April 1991,

im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Lederindustrie-Berufsgenos-
senschaft der Unfallverhitungsvorschrift ,Fachkrafte fir Arbeitssicher-
heit“ (BGV AB) die Fachkundevoraussetzungen der Lederindustrie-Berufs-
genossenschaft vom 1. Oktober 1996, in der Fassung vom 1. Februar
2003,

im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Papiermacher-Berufsgenos-
senschaft die Fachkundevoraussetzungen der Unfallverhitungsvorschrift
,Fachkrafte fir Arbeitssicherheit* (BGV A6) der ehemaligen Papierma-
cher-Berufsgenossenschaft vom 1. April 1996, in der Fassung vom 1. Ja-
nuar 2004 und
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BG RCI

e im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Zucker-Berufsgenossenschaft
die Fachkundevoraussetzungen der Unfallverhltungsvorschrift ,,Fachkraf-
te fUr Arbeitssicherheit” (BGV A6) der Zucker-Berufsgenossenschaft vom
1. April 1996

vorliegen.

Satz 1 gilt fur die Unternehmen, die ab dem 1. Januar 2010 Mitglied der

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie geworden sind,

entsprechend, je nachdem, welche der in Satz 1 genannten ehemaligen Be-

rufsgenossenschaften flr das Unternehmen zustandig gewesen ware.

BGHM

§ 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

der ehemaligen Unfallversicherungstrager Hutten- und Walzwerks-Berufsge-
nossenschaft vom 1. Marz 1996, Maschinenbau- und Metall-Berufsgenos-
senschaft, der Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft und Berufsge-
nossenschaft Metall Siid jeweils vom 1. Oktober 1995 oder der ehemaligen
Holz-Berufsgenossenschaft vom 1. April 2004

BG
ETEM

§6(2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT" (BGV A6)

1. der Unfallverhitungsvorschrift ,Fachkrafte flr Arbeitssicherheit* (BGV
AB6) der ehemaligen Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung
vom 1. April 1995 in der Fassung vom 1. Januar 2003 bzw.

2. der Unfallverhitungsvorschrift ,,Fachkrafte flr Arbeitssicherheit” (BGV A6,
VBG 122) der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik vom 1. April 1996 in der Fassung vom 1. Februar 2003
bzw.

3. der Unfallverhltungsvorschrift ,Fachkrafte fur Arbeitssicherheit” (BGV AB)
der ehemaligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft vom 1. Ap-
ril 1996 in der Fassung vom 1. Juli 2004 bzw.

4. der Unfallverhttungsvorschrift ,,Fachkrafte flr Arbeitssicherheit” (BGV AB)
der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwarme- und Wasser-
wirtschaft vom 1. April 1998 in der Fassung vom 1. Oktober 2003

BGN

§ 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten vom 1. Januar
1999 in der Fassung vom 1. Januar 2004 oder

der Unfallverhitungsvorschriften ,Fachkrafte fur Arbeitssicherheit” (BGV AB)
der Fleischerei-Berufsgenossenschaft vom 1. April 1997 in der Fassung vom
1. Januar 2003
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BG BAU | § 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT" (BGV A6)

in ihrer jeweiligen letzten Fassung [siehe dazu UVV ,Bauwirtschaft” (BGV A
10) in der Fassung vom 01.06.2005]

BGHW | § 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

vom 01.10.1996 in der Fassung vom 01.10.2003 der ehemaligen
Berufsgenossenschaft fur den Einzelhandel und vom 01.04.1996 in der Fas-
sung vom 01.03.2003 der ehemaligen GrofRhandels- und Lagerei-Berufsge-
nossenschaft

VBG §6(2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

vom 1. Oktober 1974 in der Fassung vom 1. Oktober 2002

BG § 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
Verkehr | VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT” (BGV A6)

* der Berufsgenossenschaft fur Fahrzeughaltungen vom
1. Oktober 1995 in der Fassung vom 1. April 2003

¢ der Binnenschifffahrts-Berufsgenossenschaft vom 1. Juli 1995 in der
Fassung vom 1. April 2004

¢ der See-Berufsgenossenschaft vom 10. September 1980 in der Fassung
vom 1. Oktober 2003

BGW | § 6 (2) FACHKUNDEVORAUSSETZUNGEN DER UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFT ,,FACHKRAFTE FUR ARBEITSSICHERHEIT" (BGV A6)

vom 1. September 1995 in der Fassung vom 1. Oktober 2003

(3) Ubergangsbestimmungen hinsichtlich bisheriger ,Unternehmermodelle“ und beste-
hender Vertrage mit Dienstleistungsunternehmen werden vom UVT erganzt. (Gilt nur
fiir gewerbliche BGen und die EUK; UV-Trager der 6. H. tragen hier ein ,entfallt“.)
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BGRClI |§6(3) UBERGANGSBESTIMMUNGEN HINSICHTLICH BISHERIGER
BGHM +UNTERNEHMERMODELLE"” UND BESTEHENDER VERTRAGE MIT
DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
BGN
BG BAU
VBG Entfallt
BG
Verkehr
BGW
BGHW
BG §6(3) UBERGANGSBESTIMMUNGEN HINSICHTLICH BISHERIGER
ETEM |, UNTERNEHMERMODELLE” UND BESTEHENDER VERTRAGE MIT

DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

Die betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung nach § 2 Abs.
3 kann bis zum 31. Dezember 2011 nach Inkrafttreten dieser Unfallverhu-
tungsvorschrift nach den entsprechenden Regelungen der Unfallverhltungs-
vorschriften ,Betriebsarzte und Fachkrafte fir Arbeitssicherheit” (BGV A2)
¢ der ehemaligen Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung
vom 1. Februar 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw.
¢ der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Feinmechanik
und Elektrotechnik vom 1. Februar 2005 in der Fassung vom
1. Oktober 2008 bzw.
¢ der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwarme- und Wasser-
wirtschaft vom 1. Juli 2005 in der Fassung vom
1. Januar 2009 bzw.
¢ der ehemaligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft vom 1.
Februar 2006 in der Fassung vom 1. Oktober 2008

erfolgen.

Vertrége mit Dienstleistern zur betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen
Betreuung missen bis spatestens zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt an-
gepasst werden.

(4) Abweichend von den Bestimmungen nach § 7 tritt die Anlage 3 dieser Unfallverhi-
tungsvorschrift am 1. Januar 2013 in Kraft. (Gilt nur fiir die UVT der offentlichen
Hand, die Anlage 3 bisher nicht erlassen haben; BGen tragen hier ein: ,entfallt“.)
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Drittes Kapitel
In-Kraft-Treten und Auf3er-Kraft-Treten

§ 7 In-Kraft-Treten und Aufier-Kraft-Treten

Diese Unfallverhiutungsvorschrift tritt am 1. Januar 2011 (BG Holz & Metall/BGN: am
1. Januar 2012) in Kraft. Gleichzeitig tritt/treten die Unfallverhitungsvorschrift(en)
aufRer Kraft.

BG RCl | § 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

» die Unfallverhltungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréafte fir Arbeits-
sicherheit” (BGV A2) der ehemaligen Bergbau-Berufsgenossenschaft vom
1. Marz 2005, in der Fassung vom 1. Januar 2009,

» die Unfallverhitungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréfte fur Arbeits-
sicherheit” (BGV A2) der ehemaligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
vom 1. Januar 2005, in der Fassung vom 1. Januar 2009,

« die UnfallverhGtungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréafte fur Arbeitssi-
cherheit” (BGV A2) der ehemaligen Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie vom 1. Januar 2005, in der Fassung vom 1. Januar 2009,

* die UnfallverhGtungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréafte fur Arbeitssi-
cherheit” (BGV A2) der ehemaligen Lederindustrie-Berufsgenossenschaft
vom 1. Januar 2006, in der Fassung vom 1. Januar 2009,

* die Unfallverhitungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréafte fur Arbeits-
sicherheit” (BGV A2) der ehemaligen Papiermacher-Berufsgenossenschaft
vom 1. Januar 2006, in der Fassung vom 1. Januar 2009 und

» die Unfallverhitungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkréfte fur Arbeits-
sicherheit” (BGV A2) der ehemaligen Zucker-Berufsgenossenschaft vom
1. Mai 20086, in der Fassung vom 1. Januar 2009

BGHM | § 7 AUSSER KRAFT TRETENDE DGUV VORSCHRIFT 2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte flir Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) der
ehemaligen Unfallversicherungstrager Hitten- und Walzwerks-Berufsgenos-
senschaft, Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Berufsgenos-
senschaft Metall Nord Std und Holz-Berufsgenossenschaft, jeweils vom 31.
Dezember 2010
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BG
ETEM

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

Unfallverhitungsvorschriften ,Betriebsarzte und Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit” (BGV A2)

* der ehemaligen Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung vom
1. Februar 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw.

¢ der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotech-
nik vom 1. Februar 2005 in der Fassung vom 1. Oktober 2008 bzw.

¢ der ehemaligen Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwarme- und Wasser-
wirtschaft vom 1. Juli 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 bzw.

¢ der ehemaligen Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft vom 1. Feb-
ruar 2006 in der Fassung vom 1. Oktober 2008

BGN

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE DGUV VORSCHRIFT 2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte flr Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) der
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststatten vom 31. Dezember
2010 und

,Betriebsarzte und Fachkrafte flr Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) der
Fleischerei-Berufsgenossenschaft vom 31. Dezember 2010

BG BAU

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte flr Arbeitssicherheit” (BGV A2) vom 1. Januar
2007 in der Fassung vom 1. Januar 2009

BGHW

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte fur Arbeitssicherheit” (BGV A2) der Berufsge-
nossenschaft Handel und Warendistribution vom 1. Januar 2008 in der Fas-
sung vom 1. Januar 2009

VBG

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte flr Arbeitssicherheit” (BGV A2) vom 1. Januar
2010 in der Fassung vom 1. Januar 2010
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BG § 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

Verkehr

* die Unfallverhltungsvorschrift ,Betriebsarzte und Fachkrafte fur Arbeits-
sicherheit“ (BGV A2) der Berufsgenossenschaft fur Fahrzeughaltungen
vom 1. Januar 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009 und

¢ die Vorschriften des Abschnitts Ill (§§ 57-61) der Unfallverhitungsvor-
schrift ,See” (UVV See) der See-Berufsgenossenschaft vom 10. Septem-
ber 1980 in der Fassung vom 1. Oktober 2003

BGW

§ 7 AUSSER KRAFT TRETENDE BGV A2-VERSION

,Betriebsarzte und Fachkrafte fur Arbeitssicherheit” (BGV A2)
vom 1. Oktober 2005 in der Fassung vom 1. Januar 2009

Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsarztliche und sicherheits-
technische Regelbetreuung in Be-
trieben mit bis zu 10 Beschaftigten

1. Aligemeines

Wesentliche Grundlage von Art und Umfang
der betriebsarztlichen und sicherheitstech-
nischen Betreuung sind die im Betrieb vor-
liegenden Gefahrdungen flr Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten sowie die
Aufgaben gemafd den §8 3 bzw. 6 Arbeitssi-
cherheitsgesetz.

Der Umfang der zu erbringenden betriebs-
arztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung besteht in der Durchfiihrung von
Grundbetreuungen und anlassbezogenen
Betreuungen. Sie kénnen kombiniert wer-
den.

42

2. Grundbetreuungen

Grundbetreuungen beinhalten die Unter-

stlitzung bei

- der Erstellung bzw.

- der Aktualisierung der Gefahrdungsbe-
urteilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachver-
stand von Betriebsarzten und Fachkréaften
flr Arbeitssicherheit einbezogen werden.
Dies kann dadurch geschehen, dass der
Erstberatende den Sachverstand des je-
weils anderen Sachgebietes hinzuzieht.
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BG RCI

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeits-
verhaltnisse,

¢ im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Bergbau-Berufsgenossenschaft
und der ehemaligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft spatestens aber
nach 1 Jahr,

¢ im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Berufsgenossenschaft der che-
mischen Industrie, der ehemaligen Papiermacher-Berufsgenossenschaft
und der ehemaligen Zucker-Berufsgenossenschaft spatestens aber nach
3 Jahren,

e im Zustandigkeitsbereich der ehemaligen Lederindustrie-Berufsgenos-
senschaft fir deren Gefahrtarifstelle 1 spatestens aber nach 3 Jahren
und fur alle deren anderen Betriebe spatestens aber nach 5 Jahren

wiederholt.

Fir die Unternehmen, die ab dem 1. Januar 2010 Mitglied der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Industrie geworden sind, gelten je nach-
dem, welche der genannten ehemaligen Berufsgenossenschaften fir das Un-
ternehmen zustandig gewesen ware, die Bestimmungen dieser ehemaligen
Berufsgenossenschaft.

BGHM

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeits-
verhaltnisse, spatestens aber nach 3 Jahren, wiederholt.

BG
ETEM

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeits-
verhaltnisse, spatestens aber nach den in der nachfolgenden Tabelle auf-
geflihrten Fristen wiederholt.

Der Umfang der Grundbetreuung ist nicht durch verbindliche Einsatzzeiten
festgelegt. Als Orientierung flr den zeitlichen Umfang der regelméfig durch-
zuflhrenden Grundbetreuung kdnnen die Richtwerte der nachfolgenden Ta-
belle, Spalte 3 dienen.
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Tabelle: Langstmaogliche Fristen und empfohlene Umféange der
Grundbetreuung

Betreuungsgruppe |Langstmoégliche Frist | Richtwert fiir den
zur Wiederholung zeitlichen Umfang
der Grundbetreuung | der Grundbetreuung

| 1 Jahr 8 Stunden

Il 3 Jahre 8 Stunden
1] 5 Jahre 8 Stunden

Die Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen erfolgt anhand
des WZ-Schllissels gemaf Anlage 2, Abschnitt 4 dieser Unfallverhltungsvor-
schrift.

BGN

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeitsverhéltnisse,
spatestens aber nach den in Tabelle 1 angegebenen Abstanden wiederholt:

Tabelle 1: Wiederholung der Grundbetreuung

Gruppe | nach hochstens 1 Jahr

Gruppe Il nach hoéchstens 3 Jahren

Gruppe Il nach héchstens 5 Jahren

Die Zuordnung der Gruppen zu den Betriebsarten gemaf} Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) kann der Tabelle in Anlage 2
Abschnitt 4 entnommen werden.

BG BAU

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeits-
verhaltnisse, spatestens aber nach 2 Jahren wiederholt.
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BGHW | WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG
Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeitsverhéltnis-
se, spatestens aber
e bei Betrieben, die nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ-
SchlUssel) gemafd Anlage 2 Abschnitt 4 der Gruppe Il zugeordnet sind,
nach 3 Jahren
und
¢ bei Betrieben, die nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ-
Schltssel) gemafd Anlage 2 Abschnitt 4 der Gruppe Il zugeordnet sind,
nach 5 Jahren wiederholt.
VBG WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei maRgeblicher Anderung der Arbeitsverhéltnis-

se, spatestens aber in Betrieben der

Gruppe

Betriebsart

nach ... Jahr(en)

1

* Betriebe der keramischen und Glas-Industrie,

* Betriebe zur Glterbeférderung im
Eisenbahnverkehr,

* Betriebe der Forschung und Entwicklung im
Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissen-
schaften und Medizin,

* Betriebe flr gewerbsmafige Arbeitnehmer-
Uiberlassung,

* Betriebe zur Reinigung von Verkehrsmitteln,

 Betriebe von Kultur- und Unterhaltungs-
einrichtungen,

 Betriebe von botanischen und
zoologischen Garten sowie Naturparks

3

Alle sonstigen Betriebe

wiederholt.
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BG WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Verkehr

verhaltnisse,

Die Grundbetreuung wird bei

e spatestens aber nach 3 Jahren flr Betriebe der Gewerbezweige
Guterverkehr, Stadtereinigung und Entsorgungswirtschaft, Flugverkehr
mit seinen Einrichtungen, Guterschifffahrt, Taucher- und Bergungsunter-
nehmen, Schiffsbefestigung und Unternehmen der Seefahrt sowie

* spatestens nach 4 Jahren flr Betriebe der Gewerbezweige Personenbe-
férderung und Postdienste sowie flir sonstige in diesem Absatz nicht auf-
geflihrte Gewerbezweige wiederholt.

maRgeblicher Anderung der Arbeits-

BGW

WIEDERHOLUNGSINTERVALL DER GRUNDBETREUUNG

Die Grundbetreuung wird bei
verhaltnisse, spatestens aber nach 5 Jahren wiederholt.

maRgeblicher Anderung der Arbeits-

Fristen fur arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen bleiben unberthrt.

Die Gefahrdungsbeurteilung besteht aus
einer systematischen Feststellung und Be-
wertung von relevanten Gefahrdungen der
Beschaftigten. Aus der Gefahrdungsbeur-
teilung sind entsprechende Arbeitsschutz-
mafRnahmen abzuleiten. Die Gefahrdungs-
beurteilung und die Manahmen sind auf
ihre Wirksamkeit zu Gberprifen und erfor-
derlichenfalls an sich andernde Gegeben-
heiten anzupassen.

3. Anlassbhezogene Betreuungen

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei
besonderen Anlassen durch einen Be-
triebsarzt oder eine Fachkraft fur Arbeits-
sicherheit mit branchenbezogener Fach-
kunde in Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes betreuen zu lassen.

Besondere Anlasse flr eine Betreuung
durch den Betriebsarzt und die Fachkraft
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fUr Arbeitssicherheit kénnen unter ande-
rem sein die

«  Planung, Errichtung und Anderung von
Betriebsanlagen,

¢ Einflhrung neuer Arbeitsmittel, die ein
erhdohtes Gefadhrdungspotenzial zur
Folge haben,

o grundlegende Anderung von Arbeits-
verfahren,

¢ Einflhrung neuer Arbeitsverfahren,

e Gestaltung neuer Arbeitsplatze und
-ablaufe,

e Einflhrung neuer Arbeitsstoffe bzw.
Gefahrstoffe, die ein erhohtes Gefahr-
dungspotenzial zur Folge haben,

e Beratung der Beschaftigten Uber be-
sondere Unfall- und Gesundheitsge-
fahren bei der Arbeit,

e Untersuchung von Unfallen und Be-
rufskrankheiten,

e Erstellung von Notfall- und Alarmpla-
nen.
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BG RCI | BESONDERE ANLASSE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
¢ Durchfiihrung von notwendigen Sanierungsarbeiten mit Asbest
BG BESONDERE ANLASSE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
ETEM UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
¢ Einflhrung neuer persénlicher Schutzausristung und Einweisung der Be-
schaftigten, falls erforderlich (insbesondere in den Fallen des § 31 der
Unfallverhltungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention® (BGV Al))
BGHM | BESONDERE ANLAS__SE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
BGN UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
BG BAU
BGHW | Keine Ergéanzungen
BG
Verkehr
BGW
VBG BESONDERE ANLASSE FU_B DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBS-
ARZT UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
 Planung, Errichtung, Instandhaltung und Anderung von Betriebsanlagen,
Betriebsstatten oder der Betriebsorganisation,
e Einflihrung neuer oder grundlegende Veranderung vorhandener Arbeits-
mittel, die ein erhéhtes Gefahrdungspotenzial zur Folge haben,
¢ Gestaltung neuer bzw. grundlegende Veranderungen vorhandener Ar-
beitsplatze und -ablaufe,
¢ Einflihrung oder Erprobung von personlicher Schutzausrustung.

Ein weiterer Anlass/weitere Anlasse fiir das Tatigwerden einer Fachkraft fiir Arbeitssi-
cherheit kénnen unter anderem die

»  Durchfiihrung sicherheitstechnischer Uberpriifungen und Beurteilungen von Anlagen,
Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein.
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BG RCI | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
FUR ARBEITSSICHERHEIT
¢ Umsetzung von MaRnahmen zur Staubminderung,
¢ Umsetzung von MafRnahmen zur Larmminderung,
¢ Umsetzung von MafRnahmen bei Brand- und Explosionsgefahren,
¢ Organisation der Instandhaltung/Stérungsbeseitigung,
* Erstellung von Abbruchanweisungen,
¢ Gestaltung von Alleinarbeitsplatzen,
¢ EinfUhrung von MaRnahmen zur Sicherung groRraumiger Produktions-
anlagen,
¢ Einflhrung und Weiterentwicklung von Arbeitsschutz-
management-Systemen.
BGHW | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
FUR ARBEITSSICHERHEIT
« das Auftreten von Gewaltlibergriffen und Uberfallgeschehen.
VBG V\{.EITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
FUR ARBEITSSICHERHEIT
* Beschaffung neuer oder gebrauchter Fahrzeuge (Schienen-, Nutz-, Son-
derfahrzeuge),
¢ Durchflhrung von Arbeiten im Bereich von Gleisen,
e Zusammenarbeit mit Fremdunternehmen.
BGHM | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
BG FUR ARBEITSSICHERHEIT
ETEM
BGN
BG BAU | Keine Erganzungen
BG
Verkehr
BGW
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Weitere Anlasse fiir das Tatigwerden eines Betriebsarztes konnen unter anderem sein

¢ eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

e die Erforderlichkeit der Durchfihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen,
Beurteilungen und Beratungen,

¢ Suchterkrankungen, die ein gefahrdungsfreies Arbeiten beeintrachtigen,

* Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung be-
hinderter Menschen und der (Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden,

¢ die Haufung gesundheitlicher Probleme,

e das Auftreten posttraumatischer Belastungszustande.

BG RCl | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES

* die Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb,

» Planung, Einrichtung und Anderung von sozialen und sanitéren Einrich-
tungen,

¢ die Auswahl und Erprobung von Kérperschutzmitteln,

» die Motivation der Versicherten zu gesundheitsgerechtem Verhalten,

BGHM | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES

* die Gefahr einer Pandemie
» spezielle demografische Entwicklungen im Betrieb

BG WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
ETEM

* Wunsch des Arbeitnehmers nach betriebsarztlicher Beratung,
¢ das Auftreten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die
durch die Arbeit verursacht sein kdnnten.

BGN | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
BGHW

VBG Keine Erganzungen

BG
Verkehr

BGW

BG BAU | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES

* Allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs.
3 Gefahrstoffverordnung,

¢ Suchterkrankungen, die ein gefahrdungsfreies Arbeiten beeintrachtigen;
psychosoziale Fehlbelastungen.
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Die Durchflihrung der Grundbetreuung und
der anlassbezogenen Betreuung muss der
Berufsgenossenschaft auf Verlangen nach-
gewiesen werden. (NUR BGN)

Der Betrieb muss Uber angemessene und
aktuelle Unterlagen verfligen, aus denen
das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung,
die abgeleiteten Mahahmen und das Er-
gebnis der Uberpriifung ersichtlich sind.
Solche Unterlagen kdnnen auch Berichte
nach § 5 dieser Unfallverhitungsvorschrift
sein.

Ergénzend zur Grundbetreuung kdénnen
anlassbezogene Beratungen zu spezifi-
schen Fachthemen im Einzelfall auch durch
Personen mit spezieller anlassbezogener
Fachkunde erbracht werden, die nicht tUber
eine Qualifikation als Betriebsarzt bzw.
Fachkraft flr Arbeitssicherheit verfugen.
Dies kann beispielsweise fir Beratungen
im Zusammenhang mit Larmminderungs-,
Brandschutz- und LiftungsmaRnahmen zu-
treffen. Eine Kombination mit der Grundbe-
treuung ist in diesen Fallen nicht zuldssig.

Unternehmer koénnen sich zur gemeinsa-
men Nutzung betriebsarztlicher und sicher-
heitstechnischer Regelbetreuung zusam-
menschlieRen, soweit die Moglichkeiten zur
Organisation im Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschaftigten sind Uber die Art der
praktizierten betriebsarztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung zu informieren
und daruber in Kenntnis zu setzen, welcher
Betriebsarzt und welche Fachkraft fur Ar-
beitssicherheit anzusprechen ist.
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Anlage 2
(zu § 2 Abs. 3)

Betriebsarztliche und sicherheits-
technische Regelbetreuung in Be-
trieben mit mehr als 10 Beschaftig-
ten

1. Aligemeines

Grundlagen von Art und Umfang der be-
triebsarztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung sind die im Betrieb vor-
liegenden Gefahrdungen flr Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten sowie die
Aufgaben gemafd den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssi-
cherheitsgesetz.

Die betriebsarztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung besteht aus der Grund-
betreuung und dem betriebsspezifischen
Teil der Betreuung. Grundbetreuung und
betriebsspezifische Betreuung bilden zu-
sammen die Gesamtbetreuung.

Der Unternehmer hat die Aufgaben der
Betriebsarzte und Fachkrafte fur Arbeits-
sicherheit entsprechend den betriebli-
chen Erfordernissen unter Mitwirkung der
betrieblichen Interessenvertretung (z. B.
entsprechend Betriebsverfassungsgesetz)
sowie unter Verweis auf § 9 Abs. 3 Arbeits-
sicherheitsgesetz zu ermitteln, aufzuteilen
und mit ihnen schriftlich zu vereinbaren.

Die Aufgaben der in allen Betrieben anfal-
lenden Grundbetreuung nach Abschnitt 2
werden in Anhang 3 naher erlautert. MafR-
geblich fur die Bemessung des Betreuungs-
umfangs der Grundbetreuung sind die fur
alle Betriebe geltenden Einsatzzeiten ge-
maf Abschnitt 2.

Zweiter Bestandteil der Gesamtbetreuung
ist der betriebsspezifische Teil, dessen
Aufgaben nach Abschnitt 3 in Anhang 4 na-
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her erlautert werden. Relevanz und Umfang
des betriebsspezifischen Teils der Betreu-
ung werden durch den Unternehmer gemaf
Abschnitt 3 ermittelt und regelmagig tUber-
pruift.

Der Unternehmer hat sich durch Betriebs-
arzt und Fachkraft fur Arbeitssicherheit bei
der Festlegung der Grundbetreuung und
des betriebsspezifischen Teils der Betreu-
ung beraten zu lassen.

Die Beschaftigten sind Uber die Art der
praktizierten betriebsarztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung zu informieren
und dariber in Kenntnis zu setzen, welcher
Betriebsarzt und welche Fachkraft fur Ar-
beitssicherheit anzusprechen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen sind nicht auf die Einsatzzeiten der
Grundbetreuung anzurechnen, sondern Be-
standteil des betriebsspezifischen Teils der
Betreuung.

Wegezeiten kdnnen nicht als Einsatzzeiten
angerechnet werden.

MaRnahmen und Ergebnisse der Leis-
tungserbringung sind im Rahmen der re-
gelmégBigen Berichte von Betriebsarzt und
Fachkraft fUr Arbeitssicherheit nach § 5 zu
dokumentieren.

2. Grundbetreuung

Die Grundbetreuung weist drei Betreuungs-
gruppen auf, fir die jeweils feste Einsatzzei-
ten als Summenwerte fir Betriebsarzt und
Fachkraft fur Arbeitssicherheit gelten. Die
Betriebe sind Uber ihre jeweilige Betriebs-
art den Betreuungsgruppen gemaf Ab-
schnitt 4 zugeordnet. Fur die Grundbetreu-
ung ist je nach Zuordnung in eine der drei
Gruppen folgende Einsatzzeit in Stunden
pro Beschéaftigtem/r und Jahr erforderlich:

Grup- | Grup- | Grup-
pe | pell | pelll
Einsatzzeit 2,5 1,5 0,5
(Std./Jahr pro
Beschéf-
tigtem/r)

Bei der Aufteilung der Zeiten auf Betriebs-
arzte und Fachkrafte flr Arbeitssicherheit
ist ein Mindestanteil von 20% der Grundbe-
treuung, jedoch nicht weniger als 0,2 Std./
Jahr pro Beschaftigtem/r, fur jeden Leis-
tungserbringer anzusetzen.

Die Grundbetreuung umfasst folgende Auf-
gabenfelder:

1 Unterstitzung bei der Gefahrdungsbe-
urteilung (Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen)

1.1 Unterstitzung bei der Implemen-
tierung eines Gesamtkonzeptes
zur Gefahrdungsbeurteilung

1.2 Unterstitzung bei der Durchfiih-
rung der Gefahrdungsbeurteilung

1.3 Beobachtung der gelebten Praxis
und Auswertung der Gefahrdungs-
beurteilung

2 Unterstitzung bei grundlegenden
MaRnahmen der Arbeitsgestaltung -
Verhaltnispravention
2.1 Eigeninitiatives Handeln zur Ver-
héaltnispravention an bestehenden
Arbeitssystemen

2.2 Eigeninitiatives Handeln zur Ver-
héaltnispravention bei Verande-
rung der Arbeitsbedingungen

3 Unterstitzung bei grundlegenden
MaRnahmen der Arbeitsgestaltung -
Verhaltenspravention
3.1 Unterstltzung bei Unterweisun-

gen, Betriebsanweisungen, Quali-
fizierungsmafnahmen
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3.2 Motivieren zum sicherheits- und
gesundheitsgerechten Verhalten

3.3 Information und Aufklarung

3.4 Kollektive arbeitsmedizinische Be-
ratung der Beschaftigten

Unterstlitzung bei der Schaffung ei-

ner geeigneten Organisation und Inte-

gration in die Fihrungstatigkeit

4.1 Integration des Arbeitsschutzes in
die Aufbauorganisation

4.2 Integration des Arbeitsschutzes in
die Unternehmensfiihrung

4.3 Beratung zu erforderlichen Res-
sourcen zur Umsetzung der Ar-
beitsschutzmafnahmen

4.4 Kommunikation und Information
sichern

4.5 Berucksichtung der Arbeitsschutz-
belange in betrieblichen Prozes-
sen

4.6 Betriebliche arbeitsschutzspezifi-
sche Prozesse organisieren

4.7 Standige Verbesserung sicherstel-
len

Untersuchung nach Ereignissen

5.1 Untersuchungen von Ereignissen,
Ursachenanalysen und deren Aus-
wertungen

5.2 Ermitteln von Unfallschwerpunk-
ten sowie Schwerpunkten arbeits-
bedingter Erkrankungen

5.3 Verbesserungsvorschlage

Allgemeine Beratung von Arbeitgebern

und Flhrungskraften, betrieblichen In-

teressenvertretungen, Beschaftigten

6.1 Beratung zu Rechtsgrundlagen,
Stand der Technik und Arbeitsme-
dizin, wissenschaftlichen Erkennt-
nissen

6.2 Beantwortung von Anfragen

6.3 Verbreitung der Information im Un-
ternehmen, einschlieRlich Team-
besprechungen

6.4 Externe Beratung zu speziellen
Problemen des Arbeitsschutzes
organisieren

Erstellung von Dokumentationen, Er-

fallung von Meldepflichten

7.1 Unterstutzung bei der Erstellung
von Dokumentationen

7.2 Unterstutzung bei der Erfullung
von Meldepflichten gegentiber den
zustandigen Behorden und Unfall-
versicherungstragern

7.3 Dokumentation von Vorschlagen
an den Arbeitgeber einschlieflich
Angabe des jeweiligen Umset-
zungsstandes

7.4 Dokumentation zur eigenen Tatig-
keit und zur Inanspruchnahme der
Einsatzzeiten

Mitwirken in betrieblichen Bespre-

chungen

8.1 Direkte personliche Beratung von
Arbeitgebern

8.2 Teilnahme an Dienstgesprachen
des Arbeitgebers mit seinen Fih-
rungskraften

8.3 Teilnahme an Besprechungen der
betrieblichen Beauftragten ent-
sprechend 8§ 9, 10 und 11 Ar-
beitssicherheitsgesetz

8.4 Teilnahme an sonstigen Bespre-
chungen, einschlieflich Betriebs-
versammlung

8.5 Nutzung eines standigen Kontak-
tes mit Flhrungskréften

8.6 Sitzung des Arbeitsschutzaus-
schusses

Selbstorganisation

9.1 Standige Fortbildung organisieren
(Aktualisierung und Erweiterung)

9.2 Wissensmanagement entwickeln
und nutzen

9.3 Erfassen und Aufarbeiten von Hin-
weisen der Beschaftigten
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9.4 Erfahrungsaustausch insbeson-
dere mit den Unfallversicherungs-
tragern und den zustandigen Be-
hérden nutzen

3. Betriebsspezifischer Teil der
Betreuung

Der Bedarf an betriebsspezifischer Be-
treuung wird vom Unternehmer in einem
Verfahren ermittelt, das die nachfolgend
aufgeflhrten Aufgabenfelder sowie Auslo-
se- und Aufwandskriterien berlcksichtigt.
Das Verfahren erfordert, dass der Unter-
nehmer alle Aufgabenfelder hinsichtlich
ihrer Relevanz fur die betriebsarztliche und
sicherheitstechnische Betreuung regelmé-
Rig, insbesondere nach wesentlichen Ande-
rungen, pruft. Die Aufgabenfelder sind:

1 RegelméaRig vorliegende betriebsspe-
zifische Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren, Erfordernisse zur menschenge-
rechten Arbeitsgestaltung
1.1 Besondere Tatigkeiten
1.2 Arbeitsplatze und Arbeitsstatten,
die besondere Risiken aufweisen

1.3 Arbeitsaufgaben und Arbeitsorga-
nisation mit besonderen Risiken

1.4 Erfordernis arbeitsmedizinischer
Vorsorge

1.5 Erfordernis besonderer betriebs-
spezifischer Anforderungen beim
Personaleinsatz

1.6 Sicherheit und Gesundheit unter
den Bedingungen des demografi-
schen Wandels

1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung
arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren, Erhalt der individuellen
gesundheitlichen Ressourcen im
Zusammenhang mit der Arbeit

1.8 Unterstutzung bei der Weiterent-
wicklung eines Gesundheitsma-
nagements

Betriebliche Veranderungen in den Ar-

beitsbedingungen und in der Organisa-

tion

2.1 Beschaffung von grundlegend
neuartigen Maschinen, Geraten

2.2 Grundlegende Veranderungen zur
Errichtung neuer Arbeitsplatze
bzw. der Arbeitsplatzausstattung;
Planung, Neuerrichtung von Be-
triebsanlagen; Umbau, Neubau-
maBnahmen

2.3 Einflhrung vollig neuer Stoffe, Ma-
terialien

2.4 Grundlegende Veranderung be-
trieblicher Ablaufe und Prozesse;
grundlegende Veranderung der
Arbeitszeitgestaltung; grundlegen-
de Anderung, Einfiihrung neuer
Arbeitsverfahren

2.5 Spezifische Erfordernisse  zur
Schaffung einer geeigneten Or-
ganisation zur Durchfuhrung der
MafRnahmen des Arbeitsschutzes
sowie der Integration in die Fih-
rungstatigkeit und zum Aufbau
eines Systems der Geféahrdungs-
beurteilung

Externe Entwicklung mit spezifischem

Einfluss auf die betriebliche Situation

3.1 Neue Vorschriften, die fir den Be-
trieb umfangreiche Anderungen
nach sich ziehen

3.2 Weiterentwicklung des flr den Be-
trieb relevanten Stands der Tech-
nik und Arbeitsmedizin

Betriebliche Aktionen, Programme und

MaBnahmen

4.1 Schwerpunktprogramme, Kampa-
gnen sowie Unterstltzung von Ak-
tionen zur Gesundheitsforderung
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Ein Verfahren zur Ermittlung der Betreu-
ungsleistungen einschlielich der Anwen-
dung der Auslése- und Aufwandskriterien
ist in Anhang 4 naher erlautert.

Die Ermittlung von Dauer und Umfang der
betriebsspezifischen Betreuung beinhaltet
die Prufung durch den Unternehmer, wel-
che Aufgaben im Betrieb erforderlich sind
und die Festlegung des entsprechenden
Personalaufwandes fur die Aufgabenerledi-
gung. Er hat auf der Grundlage des ermit-
telten Personalaufwandes die Betreuungs-
leistung mit Betriebsarzt und Fachkraft fur
Arbeitssicherheit festzulegen und schrift-
lich zu vereinbaren.

4. Zuordnung der Betriebsarten zu den
Betreuungsgruppen

Die nachfolgende Tabelle weist die Zuord-
nung der Betriebe anhand des WZ-Schlis-
sels der jeweiligen Betriebsart zu den
Betreuungsgruppen der Grundbetreuung
nach Abschnitt 2 aus.
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Vollsténdige Liste der Zuordnung der Betriebsarten zu den Betreuungsgruppen mit den An-
gaben aller Unfallversicherungsgtrager gemaf Anlage 2 Abschnitt 4 des Mustertextes der
DGUV Vorschrift 2 in der Fassung vom 1. Januar 2012

Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pel pell pe lll
Kode 2,5h 1,5h | 0,5h
1 A ABSCHNITT A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
FISCHEREI
64 01.5 Gemischte Landwirtschaft X
79 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag
80 02.1 Forstwirtschaft X
83 02.2 Holzeinschlag X
103 B ABSCHNITT B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON
STEINEN UND ERDEN
104 05 Kohlenbergbau
105 |05.1 Steinkohlenbergbau X
108 05.2 Braunkohlenbergbau X
111 06 Gewinnung von Erdél und Erdgas
112 06.1 Gewinnung von Erdol X
115 06.2 Gewinnung von Erdgas X
118 07 Erzbergbau
119 07.1 Eisenerzbergbau X
122 07.2 NE-Metallerzbergbau X
127 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
128 08.1 Gewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kao-
lin
129 08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen,
Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer X
131 08.12 | Gewinnung von Ton und Kaolin X
133 08.9 Sonstiger Bergbau; Gewinnung von Steinen und Erden
a.n.g. X
136 08.92 Torfgiwinnung X
142 09 Erbringung von Dienstleistungen fiir den Bergbau und
fiir die Gewinnung von Steinen und Erden
143 09.1 Erbringung von Dienstleistungen fiir die Gewinnung von
Erdol und Erdgas X
146 09.9 Erbringung von Dienstleistungen fiir den sonstigen
Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden X
149 C ABSCHNITT C — VERARBEITENDES GEWERBE
150 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
151 10.1 Schlachten und Fleischverarbeitung X
158 10.2 Fischverarbeitung X
161 10.3 Obst- und Gemiiseverarbeitung X
168 10.4 Herstellung von pflanzlichen und tierischen Olen und
Fetten X
173 10.5 Milchverarbeitung
174 10.51 Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) X
176 10.52 Herstellung von Speiseeis X
178 10.6 Mahl- und Schélmiihlen, Herstellung von Starke und
Stérkeerzeugnissen X
183 10.7 Herstellung von Back- und Teigwaren X
190 10.8 Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln
191 10.81 Herstellung von Zucker X
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Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pe | pell | pelll
Kode 25h | 1,5h | 0,5h
193 10.82 | Herstellung von SiiBwaren (ohne Dauerbackwaren) X
203 10.89 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. X
205 10.9 Herstellung von Futtermitteln X
210 11 Getriankeherstellung
211 11.0 Getrankeherstellung
11.01.1 | Herstellung von Spirituosen X
11.01.2 | Herstellung von Spirituosen (ohne Brennereien) X
214 11.02 Herstellung von Traubenwein X
220 11.05 |Herstellung von Bier X
222 11.06 |Herstellung von Malz X
224 11.07 | Herstellung von Erfrischungsgetrianken; Gewinnung
natiirlicher Mineralwésser X
11.08 |Herstellung von sonstigen Getréanken a. n. g. X
226 12 Tabakverarbeitung
227 12.0 Tabakverarbeitung X
230 13 Herstellung von Textilien
231 13.1 Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei X
234 13.2 Weberei X
237 13.3 Veredlung von Textilien und Bekleidung X
240 13.9 Herstellung von sonstigen Textilwaren X
255 14 Herstellung von Bekleidung
256 141 Herstellung von Bekleidung (ohne Pelzbekleidung) X
271 14.2 Herstellung von Pelzwaren X
274 14.3 Herstellung von Bekleidung aus gewirktem und ge-
stricktem Stoff X
279 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
280 15.1 Herstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstel-
lung von Lederbekleidung)
281 15.11 Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung
und Farben von Fellen X
283 15.12 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbeklei-
dung) X
285 15.2 Herstellung von Schuhen X
288 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren
(ohne Mébel)
289 16.1 Sége-, Hobel- und Holzimpréagnierwerke X
292 16.2 Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und
Korbwaren (ohne Mébel) X
303 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
304 171 Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und
Pappe X
309 17.2 Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe X
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Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pe | pell | pelll
Kode 25h | 1,5h | 05h
320 18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfaltigung
von bespielten Ton-, Bild- und Datentrdgern
321 18.1 Herstellung von Druckerzeugnissen
322 18.11 Drucken von Zeitungen X
324 18.12 Drucken a. n. g. X
326 18.13 | Druck- und Medienvorstufe X
328 18.14 | Binden von Druckerzeugnissen u. damit verbundene
Dienstleistung X
330 18.2 Vervielfiltigung von bespielten Ton-, Bild- und Daten-
tragern X
333 19 Kokerei und Mineraldlverarbeitung
334 19.1 Kokerei X
337 19.2 Mineraldlverarbeitung X
340 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen
341 20.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen, Diingemit-

teln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Pri-
marformen und synthetischem Kautschuk in Primarfor-

men X
356 20.2 Herstellung von Schadlingsbekampfungs-, Pflanzen-

schutz- und Desinfektionsmitteln X
359 20.3 Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten X
362 204 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Koér-

perpflegemitteln sowie von Duftstoffen X
367 20.5 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen X
376 20.6 Herstellung von Chemiefasern X
379 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
380 211 Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen X
383 21.2 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitdten und

sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen X
386 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
387 221 Herstellung von Gummiwaren X
392 22.2 Herstellung von Kunststoffwaren X
401 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbei-

tung von Steinen und Erden
402 23.1 Herstellung von Glas und Glaswaren X
413 23.2 Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen

und Waren X
416 23.3 Herstellung von keramischen Baumaterialien X
421 234 Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen

Erzeugnissen X
432 23.5 Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips X
437 23.6 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und

Gips
438 23.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein fiir

den Bau X

440 23.62 Herstellung von Gipserzeugnissen fiir den Bau

442 23.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton)

444 23.64 | Herstellung von Mortel und anderem Beton (Trockenbe-
ton)

XX [X|X

446 23.65 | Herstellung von Faserzementwaren

57




DGUV Vorschrift 2

Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pe | pell | pelll
Kode 25h | 1,5h | 05h
448 23.69 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton,
Zement und Gips a. n. g. X
450 23.7 Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natur-
steinen a. n. g.
23.711 Industrielle Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen
und Natursteinen X
23.72 | SteinmetzméRige Bearbeitung von Naturwerkstein X
453 23.91 Herstellung von Schleifkdrpern und Schleifmitteln auf
Unterlage X
456 23.99 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtme-
tallischen Mineralien
a.n.g. X
458 24 Metallerzeugung und -bearbeitung
459 241 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen X
462 24.2 Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrver-
schluss- und Rohrverbindungsstiicken aus Stahl X
467 24.3 Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl X
476 24.4 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen X
489 24.5 GieRereien X
498 25 Herstellung von Metallerzeugnissen
504 25.2 Herstellung von Metalltanks und -behéltern; Herstellung
von Heizkoérpern und -} In fiir Zentralheizungen X
512 25.4 Herstellung von Waffen und Munition X
515 25.5 Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanztei-
len, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Er-
zeugnissen X
522 25.6 Oberflachenveredlung und Warmebehandlung; Mecha-
nik a. n. g.
523 25.61 Oberflachenveredlung und Warmebehandlung
25.61.1 | Oberflachenveredlung und Warmebehandlung (ohne
Galvanotechnik / elektrochemische Oberflaichenbehand-
lung) X
25.61.2 | Oberflachenveredlung und Warmebehandlung (Galvano-
technik / elektrochemische Oberflichenbehandlung) X
525 25.62 |Mechanik a. n. g. X
527 25.7 Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlés-
sern und Beschldgen aus unedlen Metallen X
538 25.9 Herstellung von sonstigen Metallwaren X
551 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeréaten, elektroni-
schen und optischen Erzeugnissen
552 26.1 Herstellung von elektronischen Bauelementen und Lei-
terplatten X
558 26.2 Herstellung von Datenverarbeitungsgeréten und peri-
pheren Geraten X
561 26.3 Herstellung von Geréten und Einrichtungen der Tele-
kommunikationstechnik X
564 26.4 Herstellung von Geraten der Unterhaltungselektronik X
567 26.5 Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. a. In-
strumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren X
574 26.6 Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegera-
ten und elektromedizinischen Geréten X
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577 26.7 Herstellung von optischen und fotografischen Instru-
menten und Geriten X
580 26.8 Herstellung von magnetischen und optischen Datentra-
gern X
583 27 Herstellung von elektrischen Ausriistungen
584 271 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-
formatoren, Elektrizitdtsverteilungs- und
-schalteinrichtungen
585 27.11 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und
Transformatoren
27.11.1 |Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-
formatoren
(groBer 5 kVA) X
27.11.2 | Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Trans-
formatoren (bis 5 kVA) X
588 2712 Herstellung von Elektrizitatsverteilungs- und
-schalteinrichtungen X
589 27.2 Herstellung von Batterien und Akkumulatoren X
592 27.3 Herstellung von Kabeln und elektrischem Installations-
material X
599 27.4 Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten X
602 27.5 Herstellung von Haushaltsgeraten X
607 27.9 Herstellung von sonstigen elektrischen Ausriistungen
und Geréten a. n. g. X
610 28 Maschinenbau
611 281 Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Ma-
schinen X
622 28.2 Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezi-
fischen Maschinen X
636 28.3 Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschi-
nen X
639 28.4 Herstellung von Werkzeugmaschinen X
647 28.9 Herstellung von Maschinen fiir sonstige bestimmte
Wirtschaftszweige X
663 |29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
664 29.1 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren X
668 29.2 Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhdngern X
671 29.3 Herstellung von Teilen und Zubehor fiir Kraftwagen X
676 30 Sonstiger Fahrzeugbau
677 30.1 Schiff- und Bootsbau X
682 30.2 Schienenfahrzeugbau
684 30.20.1 | Herstellung von Lokomotiven und anderen Schienen-
fahrzeugen X
685 30.20.2 | Herstellung von Eisenbahninfrastruktur X
686 30.3 Luft- und Raumfahrzeugbau X
692 30.9 Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. X
699 31 Herstellung von Mébeln
700 31.0 Herstellung von Mébeln X
706 31.03 | Herstellung von Matratzen X
31.04 Industrielle Be- und Verarbeitung von Holz zu Mébeln
(ohne Polstermobelherstellung) X
708 31.09 Herstellung von sonstigen Mébeln X
71 32 Herstellung von sonstigen Waren
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712 321 Herstellung von Miinzen, Schmuck und dhnlichen Er-

zeugnissen X
719 32.2 Herstellung von Musikinstrumenten X
722 32.3 Herstellung von Sportgerédten X
725 324 Herstellung von Spielwaren X
728 325 Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen

Apparaten und Materialien X
733 32.9 Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. X
738 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausriis-

tungen
739 33.1 Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen und Aus-

riistungen X
756 33.2 Installation von Maschinen und Ausriistungen a. n. g. X
759 D ABSCHNITT D - ENERGIEVERSORGUNG
760 35 Energieversorgung
761 35.1 Elektrizitatsversorgung X
772 35.2 Gasversorgung X
781 35.3 Wairme- und Kalteversorgung X
784 E ABSCHNITT E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER-

UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON

UMWELTVERSCHMUTZUNGEN
785 36 Wasserversorgung X
791 37 Abwasserentsorgung X
796 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfillen;

Riickgewinnung
797 38.1 Sammlung von Abfillen X
802 38.21 | Abfallbehandlung und -beseitigung X
805 38.22 |Behandlung und Beseitigung geféhrlicher Abfille X
807 38.3 Riickgewinnung X
812 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige

Entsorgung X
816 F ABSCHNITT F - BAUGEWERBE
817 41 Hochbau
818 411 ErschlieBung von Grundstiicken; Bautrager X
823 41.2 Bau von Gebduden X
827 |42 Tiefbau
828 42.1 Bau von Straen und Bahnverkehrsstrecken
829 42.11 Bau von Straen X
831 4212 | Bau von Bahnverkehrsstrecken X
833 42.13 | Briicken- und Tunnelbau X
835 [42.2 Leitungstiefbau und Klaranlagenbau
836 42.21 Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Klaranlagenbau X
838 42.22 | Kabelnetzleitungstiefbau X
840 429 Sonstiger Tiefbau X
845 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und

sonstiges Ausbaugewerbe
846 43.1 Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten X
853 43.2 Bauinstallation
854 43.21 Elektroinstallation X
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856 43.22 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Liiftungs- und Klimain-

stallation X

43.29 Sonstige Bauinstallation; Elektrotechnische GroBinstal-

lation X
861 43.3 Sonstiger Ausbau X
881 G ABSCHNITT G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND

REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN
882 45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Repa-

ratur von Kraftfahrzeugen
883 451 Handel mit Kraftwagen X
888 45.2 Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen X
894 45.3 Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehor X
899 45.4 Handel mit Kraftradern, Kraftradteilen und -zubehor;

Instandhaltung und Reparatur von Kraftrddern X
902 46 GroBhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
903 46.1 Handelsvermittlung X
942 46.18.6 | Handelsvermittlung von Karton, Papier und Pappe,

Schreibwaren, Biirobedarf, Geschenk- und Werbearti-

keln, Verpackungsmitteln und Tapeten X
943 46.18.7 | Handelsvermittlung von Biichern, Zeitschriften, Zeitun-

gen, Musikalien und sonstigen Druckerzeugnissen X
947 46.2 GroBhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und

lebenden Tieren X
956 46.3 GroBhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getran-

ken und Tabakwaren X
978 46.4 GroRhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgiitern X
985 46.43.1 | GroBhandel mit Foto und optischen Erzeugnissen X
1004 |46.49.4 | GroBhandel mit Karton, Papier, Pappe, Schreibwaren,

Biirobedarf, Biicher, Zeitschriften und Zeitungen X
1006 |46.5 GroBhandel mit Geraten der Informations- und Kommu-

nikationstechnik X
1011 | 46.6 GroBhandel mit sonstigen Maschinen, Ausriistungen

und Zubehor X
1028 |46.7 Sonstiger GroBhandel
1029 |46.71 GroRhandel mit festen Brennstoffen und Mineraldler-

zeugnissen X
1032 |46.72 GroRhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug X
1035 |46.73 GroBRhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und

Sanitarkeramik X
1044 |46.74 | GroBhandel mit Metall- und Kunststoffwaren fiir Bau-

zwecke sowie Installationsbedarf fiir Gas, Wasser und

Heizung X
1048 |46.75 GroBhandel mit chemischen Erzeugnissen X
1050 |46.76 |GroBhandel mit sonstigen Halbwaren X
1052 |46.77 | GroBhandel mit Altmaterialien und Reststoffen X
1054 |46.9 GroBhandel ohne ausgepréagten Schwerpunkt X
1059 |47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
1060 |47.1 Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufs-

rdumen) X
1067 |47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getran-

ken und Tabakwaren (in Verkaufsraumen) X
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1082 |47.3 Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) X
1086 |47.4 Einzelhandel mit Geraten der Informations- und Kom-

munikationstechnik (in Verkaufsrdumen) X
1093 |47.5 Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeraten, Textilien,

Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsrau-

men) X
1108 |47.6 Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausriistungen

und Spielwaren (in Verkaufsrdaumen) X
1121 |47.7 Einzelhandel mit sonstigen Giitern (in Verkaufsraumen) X
1127 |47.73 | Apotheken X
1147 |47.8 Einzelhandel an Verkaufsstanden und auf Markten X
1154 |47.9 Einzelhandel, nicht in Verkaufsraumen, an Verkaufs-

standen oder auf Markten X
1161 |H ABSCHNITT H - VERKEHR UND LAGEREI
1162 |49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
1163 |49.1 Personenbeforderung im Eisenbahnfernverkehr X
1166 |49.2 Giiterbeforderung im Eisenbahnverkehr X
1169 |49.3 Sonstige Personenbeférderung im Landverkehr X
1178 |49.4 Giiterbeférderung im StraBenverkehr, Umzugstranspor-

te X
1183 |49.5 Transport in Rohrfernleitungen X
1186 |50 Schifffahrt
1187 |50.1 Personenbeforderung in der See- und Kiistenschifffahrt X
1190 |50.2 Giiterbeforderung in der See- und Kiistenschifffahrt X
1193 |50.3 Personenbeforderung in der Binnenschifffahrt X
1196 |50.4 Giiterbeforderung in der Binnenschifffahrt X
1199 |51 Luftfahrt
1200 |51.1 Personenbeforderung in der Luftfahrt X
1203 |51.2 Giiterbeforderung in der Luftfahrt und Raumtransport X
1208 |52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistun-

gen fiir den Verkehr
1209 |52.1 Lagerei X
1212 |52.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fiir den Ver-

kehr X
1215 |52.21.2 | Betrieb von Verkehrswegen fiir StraBenfahrzeuge X
1221 |52.22.1 | Betrieb von WasserstraBen X
1222 |52.22.2 | Betrieb von Hafen X
1225 |52.23 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fiir die Luft-

fahrt X
1234 |53 Post-, Kurier- und Expressdienste
1235 [53.1 Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern X
1238 |53.2 Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste X
1241 |1 ABSCHNITT | - GASTGEWERBE
1242 |55 Beherbergung
1243 |55.1 Hotels, Gasthofe und Pensionen X
1249 |55.2 Ferienunterkiinfte und dhnliche Beherbergungsstatten X
1255 |55.3 Campingplatze X
1262 |56 Gastronomie
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1263 |56.1 Restaurants, Gaststatten, Imbissstuben, Cafés, Eissa-

lons u. A. X X
1270 |56.2 Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienst-

leistungen X
1282 |J ABSCHNITT J — INFORMATION UND KOMMUNIKATION
1283 |58 Verlagswesen
1284 |58.1 Verlegen von Biichern und Zeitschriften; sonstiges Ver-

lagswesen (ohne Software) X
1289 |58.13 |Verlegen von Zeitungen X
1295 |58.2 Verlegen von Software X
1300 |59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fern-

sehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von

Musik
1301 [59.1 Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren

Verleih und Vertrieb; Kinos X
1310 |59.2 Tonstudios; Herstellung von Horfunkbeitragen; Verle-

gen von bespielten Tontrdgern und Musikalien X
1315 |60 Rundfunkveranstalter
1316 |60.1 Horfunkveranstalter X
1319 |60.2 Fernsehveranstalter X
1322 |61 Telekommunikation
1323 [61.1 Leitungsgebundene Telekommunikation X
1326 [61.2 Drahtlose Telekommunikation X
1329 |61.3 Satellitentelekommunikation X
1332 [61.9 Sonstige Telekommunikation X
1336 |62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstech-

nologie X
1347 |63 Informationsdienstleistungen
1348 [63.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Ta-

tigkeiten; Webportale X
1353 |63.9 Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen X
1358 |K ABSCHNITT K — ERBRINGUNG VON FINANZ- UND

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN
1359 |64 Erbringung von Finanzdienstleistungen
1360 |64.1 Zentralbanken und Kreditinstitute X
1370 [64.2 Beteiligungsgesellschaften X
1373 |64.3 Treuhand- und sonstige Fonds und &hnliche Finanzin-

stitutionen X
1376 |64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen X
1385 |65 Versicherungen, Riickversicherungen und Pensions-

kassen (ohne Sozialversicherung)
1386 |65.1 Versicherungen X
1390 |65.12.1 | Krankenversicherungen (Betriebskrankenkassen) X
1392 |65.2 Riickversicherungen X
1395 |65.3 Pensionskassen und Pensionsfonds X
1398 |66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbun-

dene Tatigkeiten
1399 |66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tatigkeiten X
1406 |66.2 Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen

verbundene Tatigkeiten X
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1413 |66.3 Fondsmanagement X
1416 |L ABSCHNITT L - GRUNDSTUCKS- UND

WOHNUNGSWESEN
1417 |68 Grundstiicks- und Wohnungswesen
1418 |68.1 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstiicken, Gebdauden

und Wohnungen X
1422 |68.2 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten

Grundstiicken, Gebduden und Wohnungen X
1426 |68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstiicken, Geb&u-

den und Wohnungen fiir Dritte X
1433 |M ABSCHNITT M — ERBRINGUNG VON

FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND

TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN
1434 |69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftspriifung
1435 |69.1 Rechtsberatung X
1442 |69.2 Wirtschaftspriifung und Steuerberatung; Buchfiihrung X
1448 |70 Verwaltung und Fiihrung von Unternehmen und Betrie-

ben; Unternehmensberatung
1449 (701 Verwaltung und Fiihrung von Unternehmen und Betrie-

ben X
1453 (70.2 Public-Relations- und Unternehmensberatung X
1458 |71 Architektur- und Ingenieurbiiros; technische, physikali-

sche und chemische Untersuchung
1459 (711 Architektur- und Ingenieurbiiros X
1470 (71.2 Technische, physikalische und chemische Untersu-

chung X
1473 |72 Forschung und Entwicklung
1474 (721 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingeni-

eur-, Agrarwissenschaften und Medizin X
1477 |72.19 |Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-,

Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin X
1479 |72.2 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich

Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften X
1482 |73 Werbung und Marktforschung
1483 [73.1 Werbung X
1488 |73.2 Markt- und Meinungsforschung X
1491 |74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und techni-

sche Tatigkeiten
1492 (741 Ateliers fiir Textil-, Schmuck-, Grafik- u. &. Design X
1497 (74.2 Fotografie und Fotolabors X
1501 [74.3 Ubersetzen und Dolmetschen X
1505 (74.9 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und techni-

sche Tatigkeiten a. n. g. X
1508 |75 Veterindrwesen X
1513 |N ABSCHNITT N — ERBRINGUNG VON SONSTIGEN

WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN
1514 |77 Vermietung von beweglichen Sachen
1515 (771 Vermietung von Kraftwagen X
1520 |77.2 Vermietung von Gebrauchsgiitern X
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1527 |77.3 Vermietung von Maschinen, Geraten und sonstigen be-

weglichen Sachen X
1540 |77.4 Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermo-

gensgegensténden (ohne Copyrights) X
1543 |78 Vermittlung und Uberlassung von Arbeitskraften
1544 |78.1 Vermittlung von Arbeitskréften X
1547 |78.2 Befristete Uberlassung von Arbeitskriften (gewerblich) X
1550 |78.3 Befristete Uberlassung von Arbeitskriften (kaufm.-

verw.) X
1553 |79 Reisebiiros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger

Reservierungsdienstleistungen
1554 |79.1 Reisebiiros und Reiseveranstalter X
1559 |79.9 Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen X
1562 |80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien
1563 |80.1 Private Wach- und Sicherheitsdienste X
1566 |80.2 Sicherheitsdienste mithilfe von Uberwachungs- und

Alarmsystemen X
1569 |80.3 Detekteien X
1572 |81 Gebéudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau
1573 [81.1 Hausmeisterdienste X
1576 |81.21 Allgemeine Gebaudereinigung X
1583 |81.29.1 | Reinigung von Verkehrsmitteln X
1584 |81.29.2 | Desinfektion und Schadlingsbekdampfung X
1585 |81.29.9 | Sonstige Reinigung a. n. g. X
1590 |82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen fiir

Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
1591 |82.1 Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops X
1596 |82.2 Call Center X
1599 |82.3 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter X
1602 |82.9 Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen

fiir Unternehmen und Privatpersonen
1603 |82.91 Inkassobiiros und Auskunfteien X
1606 |82.92 |Abfiillen und Verpacken X
1608 |82.99 |Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen

fiir Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. X
1611 |O ABSCHNITT O — OFFENTLICHE VERWALTUNG,

VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG
1612 |84 Offentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversiche-

rung
1613 |84.1 Offentliche Verwaltung X
1620 |84.2 Auswairtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspfle-

ge, offentliche Sicherheit und Ordnung X
1631 |84.3 Sozialversicherung X
1634 |P ABSCHNITT P — ERZIEHUNG UND UNTERRICHT
1635 |85 Erziehung und Unterricht
1636 |85.1 Kindergéarten und Vorschulen X
1640 |85.2 Grundschulen X
1643 |85.3 Weiterfiihrende Schulen X
1645 |85.31.1 | Allgemein bildende weiterfiihrende Schulen Sekundar-

bereich | X
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Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pel pell | pell
Kode 25h 1,5h | 0,5h

1646 |85.31.2 | Allgemein bildende weiterfithrende Schulen Sekundar-

bereich Il X
1647 |85.32 |Berufsbildende weiterfithrende Schulen X
1649 (85.4 Tertidrer und post-sekundarer, nicht tertidarer Unterricht X
1657 [85.5 Sonstiger Unterricht X
1668 |85.6 Erbringung von Dienstleistungen fiir den Unterricht X
1671 |Q ABSCHNITT Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN
1672 |86 Gesundheitswesen
1673 |86.1 Krankenhauser
1675 |86.10.1 | Krankenhduser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und

Rehabilitationskliniken) X
1676 |86.10.2 | Hochschulkliniken X
1677 |86.10.3 | Vorsorge- und Rehabilitationskliniken X
1678 |[86.2 Arzt- und Zahnarztpraxen X
1679 |86.21 Arztpraxen fiir Allgemeinmedizin X
1681 |86.22 Facharztpraxen X
1683 [86.23 |Zahnarztpraxen X
1685 |[86.9 Gesundheitswesen a. n. g. X
1691 |87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
1692 [87.1 Pflegeheime X
1695 |87.2 Stationére Einrichtungen zur psychosozialen Betreu-

ung, Suchtbekdmpfung u. A. X
1698 |87.3 Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime X
1701 |87.9 Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) X
1704 |88 Sozialwesen (ohne Heime)
1705 |88.1 Soziale Betreuung alterer Menschen und Behinderter
1707 |88.10.1 | Ambulante soziale Dienste X
1708 |88.10.2 | Sonstige soziale Betreuung élterer Menschen und Be-

hinderter X
1709 |88.9 Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) X
1710 |88.91 Tagesbetreuung von Kindern X
1712 |88.99 |Sonstiges Sozialwesen a. n. g. X
1714 |R ABSCHNITT R — KUNST, UNTERHALTUNG UND

ERHOLUNG
1715 |90 Kreative, kiinstlerische und unterhaltende Tatigkeiten
1716 |90.0 Kreative, kiinstlerische und unterhaltende Tatigkeiten
1717 |90.01 Darstellende Kunst X
1722 |90.02 |Erbringung von Dienstleistungen fiir die darstellende

Kunst X
1724 |90.03 Kiinstlerisches und Schriftstellerisches Schaffen (Jour-

nalisten, Pressefotografen) X
1730 [90.04 | Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen X
1734 (91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologi-

sche Garten
1735 [91.0 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologi-

sche Gérten
1736 |91.01 Bibliotheken und Archive X
1738 [91.02 |Museen X
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Lfd. wz WZ 2008 - Bezeichnung Grup- | Grup- | Grup-
Nr. 2008 (a.n.g. = anderweitig nicht genannt) pe | pell | pelll
Kode 25h | 1,5h | 05h

1740 |91.03 |Betrieb von historischen Stéatten und Gebauden und

ahnlichen Attraktionen X
1742 |91.04 |Botanische und zoologische Garten sowie Naturparks X
1744 |92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen X
1750 |93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unter-

haltung und der Erholung
1751 |93.1 Erbringung von Dienstleistungen des Sports X
1752 |93.11 Betrieb von Sportanlagen X
1760 |93.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unter-

haltung und der Erholung
1761 |93.21 | Vergniigungs- und Themenparks X
1763 |93.29 Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und

der Erholung a. n. g. X
1765 |S ABSCHNITT S - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN

DIENSTLEISTUNGEN
1766 |94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige

religiése Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)
1767 |94.1 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbdnde, Berufsorganisa-

tionen X
1772 | 94.2 Arbeitnehmervereinigungen X
1775 |94.9 Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie

sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen

a.n.g. X
1780 [94.99 |Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen

a.n.g. X
1786 |95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeraten und

Gebrauchsgiitern
1787 |95.1 Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommuni-

kationsgeraten X
1792 |95.2 Reparatur von Gebrauchsgiitern
1793 |95.21 Reparatur von Geréaten der Unterhaltungselektronik X
1795 |95.22 Reparatur von elektrischen Haushaltsgeraten und Gar-

tengeriten X
1797 [95.23 Reparatur von Schuhen und Lederwaren X
1801 [95.25 Reparatur von Uhren und Schmuck X
1805 |96 Erbringung von sonstigen liberwiegend personlichen

Dienstleistungen
1806 |96.0 Erbringung von sonstigen liberwiegend personlichen

Dienstleistungen
1807 |96.01 |Wascherei und chemische Reinigung X
1809 |96.02 Frisor- und Kosmetiksalons X
1812 |96.03 Bestattungswesen X
1815 |96.04 |Saunas, Solarien, Bader u. A. X
1817 |96.09 |Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. X
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Anlage 3
(zu § 2 Abs. 4)

Alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische
Betreuung in Betrieben mit bis zu (setzt UVT ein, max. 50)... Beschaftigten

BG RCl | ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 50 BESCHAFTIGTEN

1 Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer durch Seminare
zu Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert
und fur die Durchfihrung der erforderlichen MaBnahmen motiviert. Dabei
wird er auch dafir sensibilisiert, bei Bedarf die Beratung durch Betriebsarzte
und/oder Fachkrafte fliir Arbeitssicherheit in Anspruch zu nehmen.

Die alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung besteht aus Motivations- und Informationsmainahmen,
Fortbildungsmanahmen und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten
Betreuung.

Die Beschaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft flr Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2 Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaf3inahmen

Der Umfang der Motivations-, Informations- und FortbildungsmaSnahmen
ergibt sich aus der Zuordnung der Unternehmen zu den drei Betreuungsgrup-
pen nach Anlage 2 Abschnitt 4.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick auf die damit verbundenen
Aus- und FortbildungsmafSnahmen und die darin vermittelten Inhalte. In der
Regel sind die betreuungsgruppen- und betriebsspezifischen Motivations-
und InformationsmafRnahmen innerhalb von 4 Jahren zu absolvieren.
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BG RCl | Tabelle: Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafnahmen
Betreuungsgruppe 1 Betreuungsgruppe 2 Betreuungsgruppe 3
Grundseminare

Verantwortung fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz
Gefdhrdungsbeurteilung

Organisation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Motive unternehmerischen Handelns

Entwicklung von Handlungsprogrammen
Gefahrenwahrnehmung und sicheres Verhalten
Beratungsangebot der Berufsgenossenschaft

16 LE 16 LE 8LE
Aufbauseminare
Handlungsfelder Handlungsfelder Handlungsfelder
sichere Technik sichere Technik sichere und gesunde
Arbeitspldtze
e Gefdahrdungsbeurteilung OBLIGATORISCH 6LE
* Maschinen e Gefdhrdungsbeurteilung im Selbstlernphase mit
e Transport und Verkehr Betrieb Wirksamkeitskontrolle
BETRIEBSSPEZIFISCH* (jeweils 6 LE)
16-;.E e Maschinen

T e Transport und Verkehr
Gesundheitshezogene

Aspekte / Gefdhrdungen Gesundheitsbezogene
durch Stoffe Aspekte / Gefihrdungen
durch Stoffe

Aufgaben zum Gesundheits-
schutz spezifischer
Problembereiche
Gefahrstoffe

Unterweisung

OBLIGATORISCH 6LE
e Grundlegende gesundheits-

bezogene Aspekte
BETRIEBSSPEZIFISCH* (jeweils 6 LE)
¢ Gefahrstoffe

1(:E e Explosions- und Brandschutz
Schnittstelle Mensch g aboratoilen
und Arbeitsplatz )
Schnittstelle Mensch
e Arbeitsschutzprogramme und Arbeitsplatz

Fiihrung und Motivation
BETRIEBSSPEZIFISCH* (jeweils 6 LE)
16 LE ¢ Arbeitnehmer
e Arbeitspldtze
e Ergonomie

Fortbildung
Aktuelle Themen; mindestens alle:
3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
16 LE 6LE 4LE

LE bedeutet Lehreinheit, 1 LE umfasst 45 Minuten.

* Die Berufsgenossenschaft legt anhand der Gefahrdungsmerkmale des
Betriebes fest, welche betriebsspezifischen Aufbauseminare zu besuchen
sind.
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ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 50 BESCHAFTIGTEN

1 Allgemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebséarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die
Durchfihrung der erforderlichen MaRnahmen motiviert.

Die alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung besteht aus Motivations- und Informationsmafinahmen,
Fortbildungsmanahmen und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten
Betreuung.

Die Beschaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fiir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2  Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

2.1 Umfang der Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaf3nah-
men

Die Motivations- und InformationsmafRnahmen umfassen:

Motivation und branchen- Prasenzmanahme mit
neutrale Information Wirksamkeitskontrolle
Umfang: 8 Lehreinheiten

Branchenspezifische PrasenzmafRnahme und/oder
Informationen Selbstlernphase mit
Wirksamkeitskontrolle

Umfang: 8 - 24 Lehreinheiten

Sie sind innerhalb von 2 Jahren zu absolvieren.

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer im Abstand von héchstens
5 Jahren an von dem Unfallversicherungstrager durchgefiihrten oder an-
erkannten FortbildungsmafSnahmen teil; der Umfang betragt mindestens
4 Lehreinheiten.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind insbesondere:

Themen der Informationsmainahmen sind:

¢ Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Nutzen flir den Betrieb
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* Verantwortung des Unternehmers und der Flhrungskrafte

¢ Arbeitsschutz organisieren

* Mitarbeiter fuhren

* Gefahrdungsbeurteilung - Einflhrung und Anwendung

* Anlasse flr die bedarfsorientierte betriebséarztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung

* Dienstleistungsangebote der Berufsgenossenschaft

2.2 Anrechnung von Vorkenntnissen

Unternehmer, die  nachgewiesene  Vorkenntnisse Uber  Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz zu den branchenspezifischen Informatio-
nen erworben haben, deren Erwerb nicht langer als funf Jahre bezogen auf
den Zeitpunkt der Anmeldung zur alternativen Betreuung zurtckliegt, kdnnen
auf Antrag von den entsprechenden Lehreinheiten dieser Motivations- und
Informationsmafinahmen befreit werden.

BG
ETEM

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 50 BESCHAFTIGTEN UNTERNEHMERMODELL

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung (Unternehmermodell) wird der Unter-
nehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb in-
formiert und fir die Durchflihrung der erforderlichen MaSnahmen motiviert.

Die alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung besteht aus

¢ Motivations- und InformationsmafSnahmen,

* Fortbildungsmafinahmen,

¢ der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung und
¢ der Dokumentation der genannten Mafhahmen.

Die Beschaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft flir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Die Teilnahme an den Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinah-
men soll grundsatzlich nur durch den Unternehmer selbst erfolgen. Im Einzel-
fall kann statt des Unternehmers sein fir die Arbeitssicherheit verantwortli-
cher Betriebsleiter bzw. bei Unternehmen, die in der Form einer juristischen
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Person geflihrt werden, der gesetzliche Vertreter oder der vertretungsberech-
tigte Gesellschafter teilnehmen.

Die Teilnahme des Betriebsleiters setzt voraus, dass diesem die Pflichten hin-
sichtlich des Arbeitsschutzes Ubertragen worden sind und gewahrleistet ist,
dass er Entscheidungsgewalt hinsichtlich des Bedarfs an externer Betreuung
hat.

Die Teilnahme des Betriebsleiters kann moglicherweise dann sinnvoll sein,
wenn der Unternehmer nicht die nétigen fachlichen Kenntnisse besitzt und
im Kleinbetrieb die Durchflihrung der praktischen Tatigkeit und damit auch
aller sicherheitstechnischen Mafnahmen in der Hand eines fachlich geeigne-
ten und vorgebildeten Mitarbeiters liegt, der auch die entsprechende Verant-
wortung tragt (z. B. der angestellte Meister und Konzessionstrager im kleinen
Handwerksbetrieb). Die Teilnahme von Personen, die lediglich im Wege der
Einzellbertragung mit der Wahrnehmung bestimmter Arbeitsschutzpflichten
des Unternehmers besonders beauftragt wurden, genligt nicht.

2.1 Motivations- und Informationsmafinahmen

Art und Umfang der Motivations- und InformationsmaRnahmen ergeben sich
aus der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle: Motivations- und Informationsmaf3inahmen im Unternehmermo-
dell

Betriebsart Art der Umfang Gesamt-
Motivations- der Einzel- umfang der
und Infor- maf3nah- Motivations-
mations- men und Infor-
mafinahmen mations-

mafinahmen

Gruppe |

* Elektrochemische Grundseminar 8 LE

Oberflachenbehand- Aufbauseminar | 16 LE 40 LE
lung, Galvanotechnik Selbstlernen 16 LE
* Elektrotechnische Grof3-
installation

Gruppe Il

* Herstellung, Instand- Grundseminar 8 LE
setzung und Wartung Aufbauseminar |8 LE 24 LE
elektrotechnischer und | Selbstlernen 8 LE
medizintechnischer
Erzeugnisse
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Betriebsart

Art der
Motivations-
und Infor-
mations-
mafdnahmen

Umfang
der Einzel-
maf3nah-
men

Gesamt-
umfang der
Motivations-
und Infor-
mations-
mafinahmen

Informationstechnik,
elektrotechnische Instal-
lation
Stromversorgung; Netz-
betrieb

Gasversorgung, Fern-
warmeversorgung
Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung
Herstellung feinmecha-
nischer und optischer
sowie spezieller Erzeug-
nisse aus Metall, Holz
und Kunststoff
Aufbereitung, Spinnerei
mit Vorwerk, Vliesher-
stellung

* Weberei; Veredlung
Herstellung von Schu-
hen

Gruppe Il

Betriebe der Branchen
Elektronische Medien-
erstellung, Druck und Pa-
pierverarbeitung, die nicht
der Gruppe lll zuzuordnen
sind

Prasenzphase
Fernlehrgang

8LE
8LE

16 LE

Gruppe llI

* Feinmechanische
Handwerke: Horgera-
teakustik, Augenoptik,
Uhrmacher, Gold- und
Silberschmiede, Blich-
senmacher

* Medientechnik

* Forschungsinstitute

Prasenzphase
Fernlehrgang

6 LE
8 LE

14 LE
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BG Betriebsart Art der Umfang Gesamt-
ETEM Motivations- der Einzel- | umfang der
und Infor- mafdnah- Motivations-
mations- men und Infor-
mafinahmen mations-
mafinahmen
Gruppe Il Fernlehrgang 8 LE 8 LE

e Zeitungs- und Zeitschrif-
tenvertrieb, Telearbeit,
Werbeagenturen, Grafik,
Design, Druckvorstufe,
Handbuchbinderei,
Fotostudio, Copy-Shop,
Mikroverfilmung
Spinnerei ohne Vorwerk
Garnbe- u. -verarbei-
tung, Strickerei und Wir-
kerei ohne Veredlung
Herstellung von
Bekleidung u. Wasche,
Konfektion von Textilpro-
dukten, Naherei; Textiler
Service; Wascherei,
Chemischreinigung,
Annahmestellen
Instandsetzung von
Schuhen

Einzelhandel

Betriebe der Gruppe II,
die ausschlief3lich weni-
ge Aushilfen, Hilfskrafte
oder ahnliche Beschaf-
tigte mit geringer Ge-
fahrdung beschaftigen.

Eine Lehreinheit (LE) entspricht 45 Minuten.

Die Motivations- und InformationsmaRnahmen sind innerhalb von 2 Jahren
zu absolvieren. Inhalte der Motivation und branchenneutralen Information
sind:

* Verantwortung des Unternehmers und der Fuhrungskrafte fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz, Rechtspflichten, Rechtsfolgen
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¢ Wirtschaftliche Aspekte von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
Nutzen fir den Betrieb

¢ Psychologische Aspekte der Gefahrenwahrnehmung und
des sicheren Verhaltens

¢ Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

* Vorgehensweise bei der Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung

* Entwicklung von Handlungsprogrammen flr den Unternehmer

¢ Anlasse bedarfsgerechter betriebsarztlicher und sicherheitstechnischer
Beratung

* Dienstleistungsangebote der Berufsgenossenschaft.

Themen der InformationsmafRnahmen sind z. B.:

* Handlungsfelder des Betriebsarztes

¢ Anlasse zur Durchfihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen

¢ Branchen- und tatigkeitsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren
sowie

* typische gesundheitliche Beschwerden der Beschéftigten

e SchutzmafRnahmen zur Abwehr von Unfall- und Gesundheitsgefahren

* Ergonomische Fragestellungen

* Psychomentale Fehlbelastungen

¢ Maschinen und maschinelle Einrichtungen; verfahrenstechnische Anla-
gen

¢ Transport und Verkehr

¢ Arbeitsplatze/bauliche Einrichtungen

* Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

¢ Brand- und Explosionsschutz

e Primarer und sekundéarer Larmschutz

» Sicherheit bei Arbeits- und Dienstwegen.

Unternehmer von Betrieben der

¢ Aufbereitung, Spinnerei mit Vorwerk, Vliesherstellung,
e Weberei,
¢ Veredlung,

die im Rahmen einer nicht langer als finf Jahre zurlickliegenden Ingeni-
eurausbildung (TU oder FH) oder Ausbildung zum staatlich anerkannten
Techniker oder Meister bereits prifungsrelevante Kenntnisse Uber Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nachweislich erwor-
ben haben oder der Berufsgenossenschaft gegeniber eine nicht langer
als funf Jahre zurlckliegende Ausbildung nachweisen kdnnen, die diese
Themenbereiche einschliefit, kdnnen auch Selbstlernmafnahmen mit Wirk-
samkeitskontrolle (Fernlehrgang ohne Prasenzphasen) wahlen.
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BG 2.2 Fortbildungsmafinahmen
e Im Anschluss an die Motivations- und InformationsmafSnahmen nimmt der
Unternehmer regelmagig an von der Berufsgenossenschaft durchgefihrten
oder anerkannten Fortbildungsveranstaltungen teil:
Tabelle: Fortbildungsmafinahmen
Langstmogliche Frist zur | Art der Fortbil- Mindestumfang der
Teilnahme an Fortbil- dungsmafinahme Fortbildungsmaf3-
dungsmafinahmen nahme
Gruppe | 3 Jahre PrasenzmafRnahme 8 LE
Gruppe |l 5 Jahre PréasenzmaBnahme 4 LE
Gruppe llI 5 Jahre Prasenz- oder 2 LE
SelbstlernmaRnahme
Der Unternehmer ist nach der Teilnahme an Motivations-, Informations- und
Fortbildungsmafinahmen nicht dazu beféhigt, als Betriebsarzt oder Fachkraft
flr Arbeitssicherheit tatig zu werden.
BGN ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND

SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT
MEHR ALS 10 BIS ZU 50 BESCHAFTIGTEN

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebséarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fir die
Durchflihrung der erforderlichen MaRnahmen motiviert. Die alternative be-
darfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung be-
steht aus Motivations- und InformationsmafRnahmen, Fortbildungsmafinah-
men und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebséarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Die Motivations- und Informationsmanahmen umfassen die Teilnahme des
Unternehmers an einem Motivationsseminar mit einer Dauer von 16 Lehrein-
heiten und an einer Informationsmainahme. Die alternative Betreuung be-
ginnt mit der erfolgreichen Teilnahme am Motivationsseminar.
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Die sich anschlief3ende Informationsmafinahme ist innerhalb von drei
Jahren zu absolvieren.

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer an den von der BGN durchge-
fithrten oder anerkannten Fortbildungsmafinahmen teil.

Fir einen Unternehmer, dessen Unternehmen

¢ in die Gruppe | eingeordnet ist, entspricht der Umfang mindestens 8
Lehreinheiten im Abstand von héchstens 3 Jahren oder alternativ mindes-
tens 16 Lehreinheiten im Abstand von hdchstens 5 Jahren.

¢ in die Gruppe Il oder Ill eingeordnet ist, entspricht der Umfang mindes-
tens 6 Lehreinheiten im Abstand von hdchstens 5 Jahren.

Motivationsmafinahme

Die Motivation der Unternehmer erfolgt durch persénliche Ansprache in Se-
minaren. Die Themen und Inhalte werden nach anerkannten Methoden der
Erwachsenenbildung behandelt und vermittelt. Der Unternehmer ist dabei
direkt an den Schritten zur Erreichung der gesteckten Lernziele beteiligt. Per-
sonliche Anwesenheit des Unternehmers fir die gesamte Seminardauer ist
erforderlich.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind insbesondere:

¢ Einfluss des Arbeitsschutzes auf Sicherheit, Gesundheit, Krankenstand,
Betriebsklima und Leistungsfahigkeit

* wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes

* Verantwortung des Unternehmers im Arbeitsschutz

¢ Arbeitsschutz als Fihrungsaufgabe des Unternehmers

* Psychologische Aspekte des Arbeitsschutzes

* Methoden der Unterweisung im Arbeitsschutzes

¢ Gefahrdungsermittlung und -beurteilung

¢ Erforderlichkeit und Nutzen der Beteiligung von Fachkraften fiir Arbeitssi-
cherheit und Betriebsarzten im betrieblichen Arbeitsschutz

¢ Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die Themen und Methoden werden fortlaufend an neue Erkenntnisse und
Entwicklungen angepasst. Die Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung
werden im Rahmen der Qualitatssicherung eingebracht.

Macht sich ein Unternehmer nach Absolvierung der Meisterausbildung oder
gleichwertiger Aus- und FortbildungsmafRnahmen selbststandig und hat er
im Rahmen dieser Ausbildungsmafnahmen an einer MotivationsmaBnahme
nach dieser Vorschrift teilgenommen, so wird die Teilnahmebescheinigung
anerkannt, wenn die Teilnahme nicht langer als 5 Jahre zurlckliegt.
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Informationsmafinahme

Die Information der Unternehmer erfolgt durch speziell dafiir konzipierte
Medien. Damit ist sichergestellt, dass innerhalb von maximal 3 Jahren nach
Besuch des Motivationsseminars beim Unternehmer ein Informationsstand
erzielt wird, der in seminaristischer Form vermittelt, mindestens einem Um-
fang von 1 %2 Wochen oder 48 Lehreinheiten entspricht. Dabei geht es um die
Verdeutlichung der Zusammenhange zwischen Unféllen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einerseits und Expositionsbedin-
gungen und Belastungen der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz andererseits.

Themen der Informationsmafinahmen sind:

* Verantwortung fir Arbeitsschutz, Rechtspflichten und Rechtsfolgen

¢ Institutionen im Arbeitsschutz

¢ Grundlagen fur die Durchflhrung von Gefahrdungsermittiungen und
-beurteilungen

* Wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes

¢ Inhalt und Organisation von Unterweisungen

¢ Sicherheit auf Arbeits- und Dienstwegen

¢ Maschinen-, Anlagen- und Geratesicherheit

¢ Pravention von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren

¢ Betreuungsangebot und Ansprechpartner

¢ Aufgaben der Fachkréfte fur Arbeitssicherheit und Betriebséarzte im
Arbeitsschutz

Hinzu kommen weitere regelmafige Informationen durch die BGN insbeson-
dere auf Informationsveranstaltungen, wie z. B.

¢ Innungsversammlungen
¢ in branchenspezifischen Fachzeitungen
¢ auf Fachmessen.

Die Informationsmafinahme lauft zeitlich unbegrenzt.

Die Medien werden von der BGN herausgegeben. Die BGN stellt sicher, dass
die Teilnehmer die Medien direkt nach dem Seminar erhalten. Diese Medien
kann der Teilnehmer auch in elektronischer Form erhalten.

Fortbildungsmafinahme
Ein Unternehmer, dessen Unternehmen

¢ in die Gruppe I eingeordnet ist, nimmt an Fortbildungsseminaren mit
Prasenz teil.

Die Seminarinhalte und -methoden sind insbesondere:
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me

» vertiefende Gruppenarbeiten zur Gefahrdungsermittiung und -beurteilung
an branchenspezifischen Arbeitsplatzen

¢ Auffrischung der Motivation mit den wesentlichen Inhalten des Motivati-
onsgrundseminars

» vertiefende Rollenspiele zur Unterweisung von Mitarbeitern an branchen-
spezifischen Arbeitsplatzen

¢ Motivation zur Inanspruchnahme sicherheitstechnischer und arbeitsme-
dizinischer Betreuungsleistung mit Darstellung der
- Bedarfsfalle, in denen sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische

Betreuung in Anspruch genommen werden muss und
- Inhalte der Betreuung im Bedarfsfall und
- Bedingungen der Inanspruchnahme und Ansprechpartner fir die
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.

* Aktualisierung der Informationen tGber Neuerungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz

Die Bescheinigung Uber den erfolgreichen Abschluss der Motivations- und

InformationsmafRnahme ist Voraussetzung flr die Teilnahme an dem Fortbil-

dungsseminar. Persénliche Anwesenheit des Unternehmers fir die gesamte

Seminardauer ist erforderlich.

Ein Unternehmer, dessen Unternehmen

¢ in die Gruppe Il oder Ill eingeordnet ist, nimmt an regionalen und/oder
EDV-gestltzten Fortbildungsmainahmen teil.

BG BAU | ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND

SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 50 BESCHAFTIGTEN

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fir die Durch-
flhrung der erforderlichen Manahmen motiviert. Die alternative bedarfs-
orientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht
aus Informations- und Motivationsmafnahmen, Fortbildungsmafnahmen
und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft flir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.
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2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Die Informations- und MotivationsmaBnahmen umfassen insgesamt 24
Lehreinheiten in Prasenz sowie 8 Lehreinheiten als SelbstlernmafRnahme
inkl. Lernerfolgskontrollen. Sie sind innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren.

Eine entsprechende Vorbildung der Unternehmer kann durch die Berufsge-
nossenschaft bei der Festlegung des Umfangs der Informations- und Motiva-
tionsmanahmen berticksichtigt werden. Der Erwerb dieser Vorbildung sollte
nicht langer als 5 Jahre zurtckliegen.

Im Anschluss an die Informations- und MotivationsmaRnahmen nimmt der
Unternehmer im Abstand von héchstens 3 Jahren an von der Berufsgenos-
senschaft durchgeflihrten oder von der Berufsgenossenschaft anerkannten
Fortbildungsmainahmen teil; der Umfang betragt mindestens 8 Lehreinhei-
ten.

Inhalte der Motivations- und Informationsmafinahmen sind insbesondere:

* die Integration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die betrieblichen
Entscheidungen,

* die rechtliche Verantwortlichkeit der Unternehmer filr den Arbeitsschutz,

« die wirtschaftliche Bedeutung des Arbeitsschutzes,

¢ die Umsetzung der Arbeitsschutzvorschriften im Betrieb anhand konkre-
ter Beispiele,

¢ das Erkennen von Belastungen und Gefahrdungen des
Arbeitnehmers bei der Arbeit und deren Auswirkungen,

* die Berlcksichtigung von Belangen des Arbeitsschutzes bei der Planung
von Neu-, Ergdnzungs- und Umbauten im Betrieb,

* die Beurteilung von Maschinen, Betriebsanlagen, Arbeitsmitteln und
-verfahren anhand konkreter Beispiele unter sicherheitstechnischen und
ergonomischen Gesichtspunkten,

* spezielle Gefahrdungen, z. B. durch Gefahrstoffe, Larm und Vibration.
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ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT MEHR
ALS 10 UND BIS ZU 30 BESCHAFTIGTEN

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheitund des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die Durch-
flhrung der erforderlichen Mafnahmen motiviert. Die alternative bedarfs-
orientierte betriebséarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht
aus Motivations- und Informationsmainahmen, FortbildungsmaRnahmen
und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Im Rahmen einer grundlegenden Motivations- und InformationsmaBnahme
wird der Unternehmer flr den Arbeitsschutz sensibilisiert und von dessen
Nutzen Uberzeugt. Er wird dazu befahigt, zu erkennen, wann eine externe
betriebsarztliche und/oder sicherheitstechnische Betreuung erforderlich ist
und motiviert, diese im Bedarfsfall in Anspruch zu nehmen.

Die Motivations- und Informationsmafnahmen umfassen branchenneutrale
und branchenspezifische Inhalte. Sie sind innerhalb eines von der Berufsge-
nossenschaft vorgegebenen Zeitrahmens zu absolvieren.

Fir Betriebe der Gruppe Il (gemafl Anlage 2 Abschnitt 4) werden sie in
Form von Seminaren und Selbstlernmafnahmen mit Wirksamkeitskontrollen
durchgefihrt.

Fiir Betriebe der Gruppe Il betragt der grundlegende und branchenbezogene
Motivations- und Informationsbedarf 16 Lerneinheiten, die anteilig als be-
rufsgenossenschaftliches oder von der Berufsgenossenschaft anerkanntes
Prasenzseminar und dariber hinaus als von der Berufsgenossenschaft vor-
gegebene Selbstlernmanahme zu absolvieren sind. Sie schlieRen mit einer
erfolgreich zu absolvierenden Wirksamkeitskontrolle bei von der Berufsge-
nossenschaft benannten Stellen ab.

Flr Betriebe der Gruppe Il (gemaf Anlage 2 Abschnitt 4) mit bis zu 30 Be-
schéftigten werden sie in Form von Selbstlernmafinahmen mit Wirksamkeits-
kontrollen durchgefihrt.
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Fir Betriebe der Gruppe Ill mit bis zu 30 Beschéftigten betragt der grund-
legende und branchenbezogene Motivations- und Informationsbedarf 8
Lerneinheiten, die als von der Berufsgenossenschaft vorgegebene Selbst-
lernmafRnahme zu absolvieren sind. Sie schlieBen mit einer erfolgreich zu
absolvierenden Wirksamkeitskontrolle ab.

Fir Betriebe der Gruppe Ill mit mehr als 30 und bis zu 50 Beschaftigten
werden sie in Form von Seminaren und SelbstlernmaBnahmen mit Wirksam-
keitskontrollen durchgefiihrt.

Fir Betriebe der Gruppe Il mit mehr als 30 und bis zu 50 Beschaftigten
betragt der grundlegende und branchenbezogene Motivations- und Informa-
tionsbedarf 16 Lerneinheiten, die anteilig als berufsgenossenschaftliches
oder von der Berufsgenossenschaft anerkanntes Prasenzseminar und dar-
Uber hinaus als von der Berufsgenossenschaft vorgegebene Selbstlernmaf-
nahme zu absolvieren sind. Sie schliefen mit einer erfolgreich zu absolvie-
renden Wirksamkeitskontrolle bei von der Berufsgenossenschaft benannten
Stellen ab.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind insbesondere die Darstellung der Vorteile, die sich aus der wirksamen
Umsetzung des Arbeitsschutzes ergeben:

e der Aufbau und die Starkung eines Sicherheits- und Gesundheitsbe-
wusstseins,

¢ ein verantwortungsvoller Umgang mit den Arbeitnehmern,

* die Wahrnehmung der Fiirsorgepflicht,

* eine erhohte Motivation der Arbeitnehmer,

¢ eine Reduzierung der Arbeitsunfahigkeitsrate,

* eine Kostenersparnis z. B. durch entfallende Lohnfortzahlung.

Themen der Informationsmainahmen sind insbesondere:

¢ Arbeits- und Gesundheitsschutz als Flihrungsaufgabe und Unterneh-
mensziel,

* Erkennen von Anlassen flr die arbeitsmedizinische und sicherheitstech-
nische Betreuung,

¢ branchenspezifische Informationen zu Gefahrdungspotenzialen und An-
leitung zum Durchfihren der Gefahrdungsbeurteilung, einschl. Dokumen-
tation,

* mechanische, elektrische, chemische, biologische Gefahrdungen, Brand-
gefahr,

* Ergonomie.
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Uber die erfolgreiche Teilnahme an Motivations- und Informationsmafnah-
men wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die Berufsgenossenschaft kann
den Erfolg der SelbstlernmaRnahme in einem Gesprach mit dem Unterneh-
mer prufen.

Fur Betriebe der Gruppe Il nimmt im Anschluss daran der Unternehmer im Ab-
stand von hochstens 5 Jahren an von dem Unfallversicherungstrager durch-
geflihrten oder anerkannten Fortbildungsmanahmen teil; der Umfang be-
tragt mindestens 4 Lehreinheiten.

Flr Betriebe der Gruppe Ill nimmt im Anschluss daran der Unternehmer
im Abstand von héchstens 5 Jahren an von dem Unfallversicherungstrager
durchgefiihrten oder anerkannten Fortbildungsmafnahmen teil.

Gleichwertige Motivations- und Informationsmafnahmen anderer Unfallversi-
cherungstrager werden von der Berufsgenossenschaft anerkannt.

VBG

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE
UND SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG:
UNTERNEHMERMODELL

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fir die
Durchfuhrung der erforderlichen MafSnahmen motiviert.

Die alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung besteht aus Motivations- und InformationsmaBnahmen,
Fortbildungsmafinahmen und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten
Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen
2.1 Motivations- und Informationsmaf3nahmen

Ziel der Motivations- und InformationsmaBnahmen ist es, den Unternehmer,
der sich fiir das Unternehmermodell entschieden hat,

¢ zu unterstltzen, den Arbeitsschutz als unverzichtbares Element in das Un-
ternehmensgeschehen zu integrieren und die Sicherheit und Gesundheit
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der Arbeitnehmer bei der Arbeit auf héchstmdéglichem Niveau zu gewahr-

leisten,

¢ zu motivieren, die betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung
bedarfsgerecht zu nutzen,
¢ zu unterstitzen, Probleme des betrieblichen Arbeitsschutzes zu erkennen
und entsprechend reagieren zu kdnnen.

Die Motivations- und InformationsmaSnahmen umfassen sowohl branchen-
Ubergreifende als auch branchenspezifische Inhalte. Die unter Beteiligung
von Betriebsarzten und Fachkraften fiir Arbeitssicherheit entwickelte Konzep-
tion sieht vor, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Perspektiven
im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes integrativ zu vermitteln.

Art und Umfang der Motivations- und Informationsmafnahmen

Der zeitliche Umfang betragt fur Unternehmer in

Gruppe

Beriebsart

Umfang

* Betriebe der keramischen und
Glas-Industrie,
* Betriebe zur Guterbeférderung
im Eisenbahnverkehr,
Betriebe der Forschung
und Entwicklung im Bereich
Natur-, Ingenieur-, Agrarwis-
senschaften und Medizin,
Betriebe flr gewerbsmaRige
Arbeitnehmeruberlassung,
* Betriebe zur Reinigung
von Verkehrsmitteln,
* Betriebe von Kultur- und
Unterhaltungseinrichtungen,
* Betriebe von botanischen
und zoologische Garten sowie
Naturparks

8 Lehreinheiten Motivation
und branchenUbergreifende
Informationen

und

20 Lehreinheiten branchen-
spezifische Informationen, ein-
schlieflich Lernerfolgskontrolle
(1 Lehreinheit = 45 Minuten)

Alle sonstigen Bereiche

8 Lehreinheiten Motivation

und branchenUbergreifende
Informationen

und

4 Lehreinheiten branchenspezi-
fische Informationen, ein-
schlieflich Lernerfolgskontrolle
(1 Lehreinheit = 45 Minuten)
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Die Motivations- und Informationsmafnahmen kénnen von der VBG in Pra-
senzform, als SelbstlernmafRnahme oder in kombinierter Form durchgefihrt
werden. Lehreinheiten kdnnen auch in Form von Projektarbeiten erbracht
werden. Bei der Wahrnehmung einer Selbstlernphase ist mindestens eine
Prasenzphase abzuleisten. Gleichwertige Motivations- und Informationsmaf3-
nahmen bei anderen Unfallversicherungstragern oder kooperierenden Insti-
tutionen kénnen durch die VBG auf Antrag anerkannt werden.

Die gesamten Motivations- und InformationsmaRnahmen fur Unternehmer
aus Betrieben der Gruppe Il muissen innerhalb von 2 Jahren absolviert wer-
den.

Inhalte der Motivations- und Informationsmafinahmen
Brancheniibergreifend:

¢ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als Erfolgsfaktoren flr die
Unternehmensentwicklung.

* Pravention als Flhrungsaufgabe: Integration von Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz in die Ziele, die Organisation und die Prozesse des
Unternehmens.

¢ Ansatzpunkte zur praventiven Gestaltung des Arbeitssystems:

- Organisation,

- Arbeitsmittel,

- Arbeitsumgebung,

- Arbeitsaufgaben und Arbeitsablaufe,

- Kriterien flr die Inanspruchnahme bedarfsgerechter betriebsarztlicher
und sicherheitstechnischer Betreuung.

¢ Psychologische Aspekte der Gefahrenwahrnehmung und
des sicheren Verhaltens.

Beispiele guter Praxis- und Arbeitshilfen:

¢ Gefahrdungsbeurteilungen
- bedarfsgerecht planen,
- effektiv durchfihren,
- effizient auswerten,
- wirksam umsetzen.

* Betriebsarzte und Fachkréafte fir Arbeitssicherheit:
- Kompetente Ansprechpartner flr Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz,

- Kriterien fur die Auswahl des richtigen Anbieters,
- Handlungsfelder und Handlungsprogramme.

¢ Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfolgreich
kommunizieren und implementieren:
- Sicherheitsdialog,
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- Beschéaftigte sensibilisieren, motivieren und beteiligen,
- gesundheitsbewusstes und sicherheitsgerechtes
Verhalten férdern.

Branchenspezifisch:

* Ergonomische Gestaltung der Arbeitsplatze und der
Arbeitsumgebung,

¢ Maschinen und maschinelle Einrichtungen,

* innerbetrieblicher Transport und Verkehr,

* Gefahrstoffe,

¢ Arbeitsplatze, bauliche Einrichtungen.

¢ Grundlagen des Notfallmanagements:

- Organisation der Ersten Hilfe,
- Brand- und Explosionsschutz,
- Sicherheitskennzeichnung.

* Besondere Anforderungen an die betriebsarztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung einschlieBlich arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersu-
chungen,

¢ Psychische Belastungen,

 Planung, Errichtung und Anderung von Betriebsanlagen.

2.2 Fortbildungsmafnahmen

Ziel der Fortbildung ist es, den Kenntnisstand des Unternehmers zu aktua-
lisieren und ihn dauerhaft bei der betrieblichen Umsetzung zu unterstitzen.
Im Anschluss an die Motivations- und Informationsmanahmen nimmt der
Unternehmer deshalb im Abstand von héchstens funf Jahren an von der VBG
durchgefiihrten oder anerkannten FortbildungsmaRnahmen teil. Der Umfang
betragt mindestens 4 Lehreinheiten (1 Lehreinheit = 45 Minuten).

Inhalte der Fortbildung

Der Fortbildungsbedarf orientiert sich an den jeweiligen betrieblichen Erfor-
dernissen im Rahmen der oben beschriebenen Zielsetzung.
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ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 30 BESCHAFTIGTEN

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheitund des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die Durch-
flhrung der erforderlichen Mafnahmen motiviert. Die alternative bedarfs-
orientierte betriebséarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht
aus Motivations- und Informationsmainahmen, FortbildungsmaRnahmen
und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen
2.1 Motivations- und Informationsmaf3inahmen

Fiir Betriebe der Gewerbezweige Glterverkehr, Stadtereinigung und Entsor-
gungswirtschaft, Flugverkehr mit seinen Einrichtungen, Guterschifffahrt, Tau-
cher- und Bergungsunternehmen, Schiffsbefestigung sowie fur Unternehmen
der Seefahrt betragt der grundlegende und branchenbezogene Motivations-
und Informationsbedarf mindestens 24 Lerneinheiten, die in Form berufsge-
nossenschaftlicher oder berufsgenossenschaftlich anerkannter Manahmen
innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren sind. Die erstmalige Grundschulung
ist als Prasenzseminar mit mindestens 8 Lerneinheiten zu absolvieren. Die
MafRnahmen schliefen jeweils mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Hierlber
wird eine Bescheinigung ausgestellt.

Fiir Betriebe der Gewerbezweige Personenbeférderung und Postdienste sowie
fUr sonstige hier unter Ziffer 2.1 nicht aufgefihrte Gewerbezweige betragt der
grundlegende und branchenbezogene Motivations- und Informationsbedarf
mindestens 16 Lerneinheiten, die in Form berufsgenossenschaftlicher oder
berufsgenossenschaftlich anerkannter MaBnahmen innerhalb von 3 Jahren
zu absolvieren sind. Die erstmalige Grundschulung ist als Prasenzseminar
mit mindestens 8 Lerneinheiten zu absolvieren. Die Manahmen schliefen
jeweils mit einer Lernerfolgskontrolle ab. Hierlber wird eine Bescheinigung
ausgestellt.

Die Lernerfolgskontrollen sind im Anschluss an die Bearbeitung der Lehrma-
terialien nach Anweisung der Berufsgenossenschaft abzulegen.
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Die Berufsgenossenschaft bestimmt, fir welche Gewerbezweige und in
welchem Umfang Selbstlernphasen (Fernlehrgange) als erganzende Ausbil-
dungsmafinahme anerkannt werden.

2.2 Fortbildungsmafinahmen

Fir Betriebe der Gewerbezweige Glterverkehr, Stadtereinigung und Entsor-
gungswirtschaft, Flugverkehr mit seinen Einrichtungen, Glterschifffahrt, Tau-
cher- und Bergungsunternehmen, Schiffsbefestigung sowie fur Unternehmen
der Seefahrt betragt der Fortbildungsbedarf mindestens 8 Lerneinheiten, die
in Abstanden von héchstens 4 Jahren und in Form berufsgenossenschaftli-
cher oder berufsgenossenschaftlich anerkannter MaSnahmen zu absolvieren
sind.

FUr Betriebe der Gewerbezweige Personenbeférderung und Postdienste so-
wie fur sonstige hier unter Ziffer 2.2 nicht aufgeflihrte Gewerbezweige betragt
der Fortbildungsbedarf mindestens 4 Lerneinheiten, die in Abstanden von
héchstens 4 Jahren und in Form berufsgenossenschaftlicher oder berufsge-
nossenschaftlich anerkannter MaSnahmen zu absolvieren sind.

Die Berufsgenossenschaft bestimmt, flir welche Gewerbezweige und in wel-
chem Umfang Selbstlernphasen (Fernlehrgange) als Fortbildungsmanahme
anerkannt werden.

2.3 Inhalte

Inhalte der Motivations- und InformationsmafSnahmen bei der alternativen
bedarfsorientierten Betreuung sind insbesondere

¢ wirtschaftliche Aspekte von Sicherheit und Gesundheitsschutz,

¢ Organisation von und Verantwortung fur Sicherheit und Gesundheits-
schutz (Arbeits- und Gesundheitsschutz als Flihrungsaufgabe und Unter-
nehmensziel),

¢ Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,

* |dentifizierung branchenspezifischer Gefahrdungspotenziale (Gefahrdun-
gen, Arbeitsunfallgeschehen, Berufskrankheitengeschehen, arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren),

* Vorgehensweise bei der Durchfiihrung der betriebsbezogenen Gefahr-
dungsbeurteilung,

¢ Handlungsfelder der Fachkraft flr Arbeitssicherheit und des Betriebsarz-
tes in Verbindung mit Verfahren zur Feststellung des betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Beratungsbedarfs,

¢ Anlasse zur Durchflihrung arbeitsmedizinischer Untersuchungen, ein-
schlieBlich arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.
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ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT BIS
ZU 50 BESCHAFTIGTEN

1. Aligemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheitund des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die Durch-
flhrung der erforderlichen Mafnahmen motiviert. Die alternative bedarfs-
orientierte betriebséarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht
aus Motivations- und InformationsmaBnahmen, FortbildungsmaRnahmen
und der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welcher Be-
triebsarzt und welche Fachkraft fir Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Die Motivations- und InformationsmaRnahmen umfassen sowohl branchen-
Ubergreifende als auch branchenspezifische Themen. Die Manahmenum-
fange und -inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Je nach
spezifischen Anforderungen konnen die Mafnahmeninhalte weiter differen-
ziert oder erganzt werden.

Betriebs- |Inhalte Umfang
art
Alle Block , Arbeitsmedizin“, u. a.: 3 Lehrein-
* Bedeutung von Berufskrankheiten und heiten zu je
Arbeitsunfallen 45 Minuten

Einfihrung in die Arbeitsschutznormen
Verantwortung des Unternehmers flr Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz
Belastungen/Gefahrdungen am Arbeitsplatz
allgemein und daraus abgeleitete grundlegen-
de Arbeitsschutzmafinahmen

typische Belastungen/Gefahrdungen und
daraus abgeleitete spezielle Arbeitsschutz-
mafnahmen

Berufsbilder und Aufgabenverteilung im
Arbeitsschutz

betriebliche Organisation des Arbeits-
schutzes

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
alternative bedarfsorientierte Betreuung

.

.
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Betriebs- | Inhalte Umfang
art

e Umgang mit den Schulungsunterlagen/

Medien
Alle Block ,Sicherheitstechnik, u. a.: 3 Lehrein-
* Gefahrdungsbeurteilung/Fallbeispiele heiten zu je
* elektrische Anlagen und Betriebsmittel 45 Minuten

¢ Brandschutz/Brandbekampfung
¢ Arbeitsstatten, Arbeitsmittel und -stoffe

Die Motivations- und InformationsmafSnahmen sind innerhalb von 2 Jahren
zu absolvieren und kénnen in Prasenzform, als Selbstlernmanahmen oder
in kombinierter Form jeweils mit Wirksamkeitskontrolle durchgeflihrt werden.
Eine Zusammenfassung der Blocke ist zuldssig. Bis zum Absolvieren der
Motivations- und InformationsmaRnahmen unterliegt der Unternehmer der
Betreuung nach § 2 Abs. 2 oder 3 dieser Unfallverhitungsvorschrift.

Im Anschluss an die Motivations- und InformationsmafSnahmen nimmt der
Unternehmer jahrlich oder im Abstand von hochstens 5 Jahren an von dem
Unfallversicherungstrager durchgefihrten oder anerkannten Fortbildungs-
mafinahmen teil. Ziel ist es, den Kenntnisstand des Unternehmers zu aktua-
lisieren und die Motivation aufrechtzuerhalten.

Die MafRnahmenumfange und -inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen.

Betriebs- | Inhalte Umfang
art
Alle * Vertiefung und ggf. Wiederholung Entweder

spezieller Themen

* Aktuelle branchenspezifische Themen Jahr“Ch
e Entwicklungen im Unfallgeschehen m|ndes'Fens
e Erfahrungsaustausch zu durchgefihrten 2 ITehrem—.
Gefahrdungsbeurteilungen helter'l zuje
45 Minuten

Erfahrungsaustausch zur alternativen
bedarfsorientierten betriebsarztlichen und | gger

sicherheitstechnischen Betreuung
nach 5 Jahren

mindestens
6 Lehrein-

heiten zu je
45 Minuten

Die FortbildungsmaBnahmen konnen in Prasenzform oder kombiniert mit
Selbstlernmafnahmen durchgefihrt werden.
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3. Bedarfsorientierte Betreuung

Nach dem Abschluss der Motivations- und
InformationsmaRnahmen kann der Unter-
nehmer Uber die Notwendigkeit und das
Ausmaf3 einer externen Betreuung selbst
entscheiden. Eine sachgerechte bedarfs-
orientierte betriebsarztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung im Betrieb er-
folgt auf der Grundlage der Gefahrdungs-
beurteilung, die erforderlichenfalls unter
Einschaltung von Betriebsarzt und Fach-
kraft fir Arbeitssicherheit mit branchenspe-
zifischen Kenntnissen durchgeflhrt wird.

Dartiber hinaus ist der Unternehmer ver-
pflichtet, sich bei besonderen Anlassen
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes durch einen Be-
triebsarzt oder eine Fachkraft fiir Arbeitssi-
cherheit mit branchenbezogener Fachkun-
de betreuen zu lassen.

Besondere Anlasse flr eine Betreuung
durch den Betriebsarzt und die Fachkraft

flr Arbeitssicherheit kénnen unter ande-
rem sein die

* Planung, Errichtung und Anderung von
Betriebsanlagen,

e EinfUhrung neuer Arbeitsmittel, die ein
erhohtes Gefahrdungspotenzial zur Fol-
ge haben,

» grundlegende Anderung von Arbeitsver-
fahren,

e Einflhrung neuer Arbeitsverfahren,

e Gestaltung neuer Arbeitsplatze und -ab-
laufe,

¢ Einflhrung neuer Arbeitsstoffe bzw.
Gefahrstoffe, die ein erhdhtes Gefahr-
dungspotenzial zur Folge haben,

e Untersuchung von Unféllen und Berufs-
krankheiten,

¢ Beratung der Beschaftigten tber beson-

dere Unfall- und Gesundheitsgefahren

bei der Arbeit,

Erstellung von Notfall- und Alarmplénen.

BG RCI

BESONDERE ANLAS__SE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT

* Untersuchung von Unfallen und Berufskrankheiten, die ein erhéhtes
Gefahrdungspotenzial zur Folge haben.

ETEM

BG BESONDERE ANLASSE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT

¢ Einflhrung neuer personlicher Schutzausristung und Einweisung der
Beschaftigten, falls erforderlich (insbesondere in den Fallen des § 31 der
UnfallverhlGtungsvorschrift ,Grundsatze der Pravention“ (BGV Al)).
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BGHM | BESONDERE ANLAS__SE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
8G BAU | UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT

BGHW
BGN Keine Erganzungen

BG
Verkehr

BGW

VBG | BESONDERE ANLASSE FUR DIE BETREUUNG DURCH BETRIEBSARZT
UND FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT

 Planung, Errichtung, Instandhaltung und Anderung von Betriebsanlagen,
Betriebsstatten oder der Betriebsorganisation,

e EinfUhrung neuer oder grundlegende Veranderung vorhandener Arbeits-
mittel, die ein erhdhtes Gefahrdungspotenzial zur Folge haben,

¢ Gestaltung neuer bzw. grundlegende Veranderungen vorhandener Arbeits-
platze und -ablaufe,

¢ Einflhrung oder Erprobung von personlicher Schutzausristung.

Erweiterter Anlass/Weitere Anlasse fiir das Tatigwerden einer Fachkraft fiir Arbeitssi-
cherheit konnen unter anderem sein die

«  Durchfiihrung sicherheitstechnischer Uberpriifungen und Beurteilungen von Anlagen,
Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren,

BG RCI | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
BGHM | FUR ARBEITSSICHERHEIT

BG ETEM
BG BAU

BGN Keine Erganzungen

BG
Verkehr

BGW
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BGHW | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT
FUR ARBEITSSICHERHEIT
» das Auftreten von Gewaltiibergriffen und Uberfallgeschehen
VBG WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DER FACHKRAFT

FUR ARBEITSSICHERHEIT

¢ Beschaffung neuer oder gebrauchter Fahrzeuge (Schienen-, Nutz-, Son-
derfahrzeuge),
¢ Durchfihrung von Arbeiten im Bereich von Gleisen,

e Zusammenarbeit mit Fremdunternehmen.

Weitere Anlasse fiir das Tatigwerden eines Betriebsarztes konnen unter anderem sein

¢ eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

e die Erforderlichkeit der Durchflhrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen,
Beurteilungen und Beratungen,

e Suchterkrankungen, die ein gefahrdungsfreies Arbeiten beeintrachtigen,

*  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung be-
hinderter Menschen und der (Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden,

¢ die Haufung gesundheitlicher Probleme,

e das Auftreten posttraumatischer Belastungszustande.

BG RCl | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
* die Motivation der Versicherten zu gesundheitsgerechtem Verhalten.
BGHM | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
« die Gefahr einer Pandemie,
 spezielle demografische Entwicklungen im Betrieb.
BG WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
ETEM

* das Auftreten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die
durch die Arbeit verursacht sein kdnnten.

Vorgenannte Aufstellung enthalt typische Beratungsinhalte. Im Einzelfall
ist aufgrund betriebsspezifischer Gegebenheiten weiterer Beratungsbedarf
durch den Unternehmer festzulegen.
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BG BAU | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES
¢ allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs.
3 Gefahrstoffverordnung.
VBG WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES

Gefahrdungsbeurteilungen.

Weiterer Betreuungsbedarf kann aufgrund betriebsspezifischer Gegebenhei-
ten im Rahmen der Uberwachung und Beratung durch die Berufsgenossen-
schaft festgestellt werden. Basis dazu sind die im Betrieb durchgeflhrten

BG WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN DES BETRIEBSARZTES

Verkehr
BGW
BGN

BGHW

Keine Erganzungen

Anlassbezogene Beratungen zu spezifi-
schen Fachthemen kdnnen im Einzelfall
auch durch Personen mit spezieller anlass-
bezogener Fachkunde erbracht werden, die
nicht Uber eine Qualifikation als Betriebs-
arzt bzw. Fachkraft flr Arbeitssicherheit
verfligen. Dies kann beispielsweise flr
Beratungen im Zusammenhang mit Larm-
minderungs-, Brandschutz- und Luftungs-
mafnahmen zutreffen.

4. Schriftliche Nachweise

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeflhr-
ten schriftlichen Nachweise zur Einsicht-
nahme durch die zustandigen Aufsichtsor-
gane vorzuhalten
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¢ Teilnahmenachweis an den Mafinah-
men zur Motivation, Information sowie
der Fortbildung,

* aktuelle Unterlagen Uber die im Betrieb
durchgefiihrte  Gefahrdungsbeurtei-
lung,

¢ die Berichte nach § 5 dieser Unfallver-
hitungsvorschrift.

Erflllt der Unternehmer seine Verpflichtun-
gen im Rahmen der alternativen bedarfs-
orientierten Betreuungsform nicht, unter-
liegt er mit seinem Betrieb der Regelbe-
treuung nach § 2 Abs. 3 dieser Unfallverhi-
tungsvorschrift.
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Anlage 4
(zu § 2 Abs. 4 Satz 2)

Alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische
Betreuung in Betrieben mit 10 und weniger Beschiftigten durch Kompe-
tenzzentren

BGN

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETREUUNG IN BETRIEBEN
MIT BIS ZU 10 BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZZENTREN

1. Aligemeines

Als Voraussetzung fir die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell
der bedarfsorientierten betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung durch Kompetenzzentren wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und flr die
Durchfuhrung der erforderlichen MaBnahmen motiviert. Die alternative be-
darfsorientierte betriebséarztliche und sicherheitstechnische Betreuung be-
steht aus Motivations- und InformationsmaSnahmen, und der Inanspruch-
nahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschéaftigten werden Uber die Art der praktizierten betriebsarztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung informiert und wissen, welches Kom-
petenzzentrum anzusprechen ist.

2. Motivations- und Informationsmaf3nahmen und Fortbildungsmaf3-
nahmen

Die Motivations- und InformationsmaRnahmen umfassen fiir einen Unterneh-
mer, dessen Unternehmen

* indie Gruppe I eingeordnet ist, die Teilnahme des Unternehmers an einem
Motivationsseminar mit einer Dauer von 16 Lehreinheiten und an einer
InformationsmafRinahme. Die alternative Betreuung beginnt mit der erfolg-
reichen Teilnahme am Motivationsseminar.

Die sich anschlieBende InformationsmafRnahme ist innerhalb von 3 Jah-
ren zu absolvieren.

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer an den von der BGN durch-
geflihrten oder anerkannten Fortbildungsmainahmen teil.

Die FortbildungsmaBnahme entspricht einem Umfang von mindestens
8 Lehreinheiten im Abstand von héchstens 3 Jahren oder alternativ min-
destens 16 Lehreinheiten im Abstand von héchstens 5 Jahren.
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¢ in die Gruppe Il oder Il eingeordnet ist, die Teilnahme des Unternehmers
an einer MotivationsmaRnahme und an einer Informationsmafinahme.
Die alternative Betreuung beginnt mit der erfolgreichen Teilnahme am
Motivationsseminar.

Die sich anschliefende Informationsmanahme ist innerhalb von 3 Jah-
ren zu absolvieren.

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer an den von der BGN durch-
gefuhrten oder anerkannten FortbildungsmafSnahmen teil.

Motivationsmafinahme

Die Motivation der Unternehmer erfolgt durch persénliche Ansprache in Se-
minaren. Die Themen und Inhalte werden nach anerkannten Methoden der
Erwachsenenbildung behandelt und vermittelt. Der Unternehmer ist dabei
direkt an den Schritten zur Erreichung der gesteckten Lernziele beteiligt. Per-
sonliche Anwesenheit des Unternehmers flir die gesamte Seminardauer ist
erforderlich.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind insbesondere:

¢ Einfluss des Arbeitsschutzes auf Sicherheit, Gesundheit, Krankenstand,
Betriebsklima und Leistungsfahigkeit

¢ wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes

* Verantwortung des Unternehmers im Arbeitsschutz

¢ Arbeitsschutz als Fihrungsaufgabe des Unternehmers

* Psychologische Aspekte des Arbeitsschutzes

¢ Methoden der Unterweisung im Arbeitsschutz

¢ Gefahrdungsermittlung und -beurteilung

¢ Erforderlichkeit und Nutzen der Beteiligung von Fachkraften fur Arbeits-
sicherheit und Betriebsarzten im betrieblichen Arbeitsschutz

¢ Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die Themen und Methoden werden fortlaufend an neue Erkenntnisse und
Entwicklungen angepasst. Die Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung
werden im Rahmen der Qualitatssicherung eingebracht.

Macht sich ein Unternehmer nach Absolvierung der Meisterausbildung oder
gleichwertiger Aus- und FortbildungsmaRnahmen selbststandig und hat er
im Rahmen dieser AusbildungsmafRnahmen an einer MotivationsmaBnahme
nach dieser Vorschrift teilgenommen, so wird die Teilnahmebescheinigung
anerkannt, wenn die Teilnahme nicht langer als 5 Jahre zurlickliegt.
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Fiir einen Unternehmer, dessen Unternehmen in Gruppe Il oder Il einge-
ordnet ist:

Die Motivations- und InformationsmafRnahmen umfassen alternativ drei
Module:

Modul 1: Seminar nach Vorgaben der BGN
Modul 2: Fernlehrgang der BGN
Modul 3: Regionales Arbeitsschutzférderungsprogramm der BGN

Die drei Module sind inhaltlich gleichwertig.

Die Module befassen sich mit arbeitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Fachthemen. Die Auswahl der Themen erfolgt unter Berlcksichtigung
von anerkannten Grundsatzen der Pravention sowie nach fachdidaktischen
Prinzipien.

Das Modul 1 (Seminar) setzt sich aus 1 Prasenztag (8 Lehreinheiten) bzw. 2
x 0,5 Prasenztagen zusammen. Der zeitliche Abstand zwischen den beiden
Prasenztagen darf 6 Monate nicht Uberschreiten.

Das Modul 2 (Fernlehrgang) besteht aus der Bearbeitung von Lehrmateriali-
en mit sich daran anschliefenden Lernerfolgskontrollen. Lernerfolgskontrol-
len sind unmittelbar im Anschluss an die Bearbeitung der Lehrmaterialien bei
den zustandigen Dienststellen der BGN einzureichen.

Das Modul 3 (regionales Arbeitsschutzférderungsprogramm) besteht aus ver-
schiedenen Bausteinen zur Verminderung von Sicherheits- und Gesundheits-
risiken in den Betrieben. Die Bausteine werden durch die BGN festgelegt.

Inhalte der Motivationsmafinahmen bei der alternativen bedarfsorientier-
ten Betreuung sind insbesondere:

¢ Wirtschaftliche Aspekte von Sicherheits- und Gesundheitsschutz,

¢ Verantwortung flr Sicherheit und Gesundheitsschutz,

¢ Psychologische Aspekte der Gefahrenwahrnehmung und des sicheren
Verhaltens,

¢ Organisation der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes,

¢ Vorgehensweise bei der Durchfiihrung von Gefahrdungsbeurteilungen,

* Entwicklung von Handlungsprogrammen flr den Unternehmer,

* Kriterien fur die Inanspruchnahme bedarfsgerechter betriebsarztlicher
und sicherheitstechnischer Betreuung.

Informationsmafinahme

Fiir einen Unternehmer, dessen Unternehmen in Gruppe | eingeordnet ist:

Die Information der Unternehmer erfolgt durch speziell dafiir konzipierte
Medien. Damit ist sichergestellt, dass innerhalb von maximal 3 Jahren nach
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Besuch des Motivationsseminars beim Unternehmer ein Informationsstand
erzielt wird, der in seminaristischer Form vermittelt, mindestens einem Um-
fang von 1 %2 Wochen oder 48 Lehreinheiten entspricht. Dabei geht es um die
Verdeutlichung der Zusammenhange zwischen Unféllen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einerseits und Expositionsbedin-
gungen und Belastungen der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz andererseits.

Themen der Informationsmafinahmen sind:

* Verantwortung flr Arbeitsschutz, Rechtspflichten und Rechtsfolgen

* |Institutionen im Arbeitsschutz

* Grundlagen fur die Durchflhrung von Gefahrdungsermittiungen und
-beurteilungen

* Wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes

¢ Inhalt und Organisation von Unterweisungen

* Sicherheit auf Arbeits- und Dienstwegen

* Maschinen-, Anlagen- und Geréatesicherheit

* Pravention von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren

¢ Betreuungsangebot und Ansprechpartner

* Aufgaben der Fachkréfte fur Arbeitssicherheit und Betriebséarzte im
Arbeitsschutz

Hinzu kommen weitere regelmaRige Informationen durch die BGN insbeson-
dere auf Informationsveranstaltungen, wie z. B.

* Innungsversammlungen

* in branchenspezifischen Fachzeitungen

e auf Fachmessen.

Die Informationsmafnahme lauft zeitlich unbegrenzt.

Die Medien werden von der BGN herausgegeben. Die BGN stellt sicher, dass
die Teilnehmer die Medien direkt nach dem Seminar erhalten. Diese Medien
kann der Teilnehmer auch in elektronischer Form erhalten.

Fiur einen Unternehmer, dessen Unternehmen in Gruppe Il oder Il einge-
ordnet ist:

Themen der Informationsmafinahmen sind:

¢ Aufgaben der BG,

¢ Arbeitsunfalle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren,

¢ Verantwortlichkeit fiir Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb,

* Handlungsfelder des Betriebsarztes,

¢ Anlasse zur Durchfiihrung arbeitsmedizinischer Untersuchungen, ein-
schliefllich arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen,
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¢ Typische Gefahrdungen in den Branchen mit folgenden Schwerpunkten:
- Technische und bauliche Einrichtungen und Elektrik
- Transportieren, Heben und Tragen
- Schadstoffe
- Brand- und Explosionsschutz
- Klima
- Larm
- Belastungen der Haut, des Skeletts und der Atemwege
- Psychische Belastungen.

Fortbildungsmafinahme

Ein Unternehmer, dessen Unternehmen
¢ in die Gruppe I eingeordnet ist, nimmt an Fortbildungsseminaren mit
Prasenz teil.

Die Seminarinhalte und -methoden sind insbesondere:
e Erfahrungsaustausch mit Vertiefung der Inhalte der Informationsmaf3-
nahme
» vertiefende Gruppenarbeiten zur Gefahrdungsermittiung und -beurteilung
an branchenspezifischen Arbeitsplatzen
¢ Auffrischung der Motivation mit den wesentlichen Inhalten des Motivati-
onsgrundseminars
» vertiefende Rollenspiele zur Unterweisung von Mitarbeitern an branchen-
spezifischen Arbeitsplatzen
¢ Motivation zur Inanspruchnahme sicherheitstechnischer und arbeitsme-
dizinischer Betreuungsleistung mit Darstellung der
- Bedarfsfalle, in denen sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische
Betreuung in Anspruch genommen werden muss und
- Inhalte der Betreuung im Bedarfsfall und
- Bedingungen der Inanspruchnahme und Ansprechpartner fir die
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung.
* Aktualisierung der Informationen Gber Neuerungen im Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz

Die Bescheinigung uber den erfolgreichen Abschluss der Motivations- und
InformationsmafRnahme ist Voraussetzung fiir die Teilnahme an dem Fortbil-
dungsseminar. Persénliche Anwesenheit des Unternehmers fir die gesamte
Seminardauer ist erforderlich.

Ein Unternehmer, dessen Unternehmen

¢ in die Gruppe Il oder Ill eingeordnet ist, erhalt zur Fortbildung dienende
Veranstaltungsangebote der Kompetenzzentren sowie Fachinformationen
des Unfallversicherungstragers.
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BG BAU

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETREUUNG IN BETRIEBEN
MIT 10 UND WENIGER BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZ-
ZENTREN

Allgemeines

Als Voraussetzung fur die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell der
bedarfsorientierten betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung durch Kompetenzzentren wird der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die Durchfihrung
der erforderlichen MaRhahmen motiviert.

Die alternative bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung besteht aus Motivations- und InformationsmafSnahmen und
der Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreuung.

Es kénnen nur Kompetenzzentren gewahlt werden, die von der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft anerkannt sind.

Motivations- und Informationsmafinahmen

Die Motivations- und Informationsmanahmen umfassen 8 Lehreinheiten in
Prasenz sowie Selbstlernmafnahmen inkl. Lernerfolgskontrollen.

Schwerpunktthemen sind insbesondere:

¢ Arbeitsschutz als Flihrungsaufgabe und Unternehmensziel,

¢ Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,

¢ Wirtschaftliche Aspekte des Arbeitsschutzes,

¢ Branchenspezifische Gefahrdungspotenziale und Probleme des Arbeits-
schutzes,

¢ Durchflihrung und Dokumentation von Geféahrdungsbeurteilungen,

¢ Verfahren zur Feststellung des betrieblichen Beratungsbedarfs.

Der Fortbildung dienen Veranstaltungsangebote der Kompetenzzentren so-
wie Fachinformationen des Unfallversicherungstragers.
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BGHW

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT 10
UND WENIGER BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZZENTREN

1. Aligemeines

Als Voraussetzung fiir die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell
der bedarfsorientierten betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung durch Kompetenzzentren wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die
Durchflihrung der erforderlichen Manahmen motiviert. Die alternative
bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung
besteht aus Motivations- und InformationsmafSnahmen, und der Inanspruch-
nahme der bedarfsorientierten Betreuung.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungsmafinahmen

Die Motivations- und Informationsmanahmen umfassen branchenneutrale
und branchenspezifische Inhalte. Sie sind innerhalb eines von der Berufsge-
nossenschaft vorgegebenen Zeitrahmens zu absolvieren.

Flr Betriebe der Gruppe Il und Il (gemafl Anlage 2 Abschnitt 4) betragt der
grundlegende und branchenbezogene Motivations- und Informationsbedarf
8 Lerneinheiten, die als von der Berufsgenossenschaft vorgegebene Selbst-
lernmaRnahme zu absolvieren sind. Sie schlieBen mit einer erfolgreich zu
absolvierenden Wirksamkeitskontrolle ab.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind insbesondere die Darstellung der Vorteile, die sich aus der wirksamen
Umsetzung des Arbeitsschutzes ergeben:

¢ der Aufbau und die Starkung eines Sicherheits- und Gesundheitsbe-
wusstseins,

¢ ein verantwortungsvoller Umgang mit den Beschaftigten,

¢ die Wahrnehmung der Fursorgepflicht,

* eine erh6hte Motivation der Beschéftigten,

* eine Reduzierung der Arbeitsunfahigkeitsrate,

¢ eine Kostenersparnis z. B. durch entfallende Lohnfortzahlung.

Themen der InformationsmaRnahmen sind insbesondere:

¢ Arbeits- und Gesundheitsschutz als Flihrungsaufgabe und Unterneh-
mensziel,

* Erkennen von Anlassen flr die arbeitsmedizinische und sicherheitstech-
nische Betreuung,

* branchenspezifische Informationen zu Gefahrdungspotenzialen und An-
leitung zum Durchflhren der Gefahrdungsbeurteilung, einschl. Dokumen-
tation,
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BGHW

* mechanische, elektrische, chemische, biologische Gefahrdungen, Brand-
gefahr,
¢ Ergonomie.

Uber die erfolgreiche Teilnahme an Motivations- und Informationsmafnah-
men wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die Berufsgenossenschaft kann
den Erfolg der SelbstlernmaRnahme in einem Gesprach mit dem Unterneh-
mer prufen.

Zur Aktualisierung und zur Aufrechterhaltung der Motivation bietet die Be-
rufsgenossenschaft Fortbildungsmafnahmen an. Hiermit wird der Kenntnis-
stand der Teilnehmer aktualisiert und die Motivation aufrechterhalten. Der
Fortbildung dienen Veranstaltungsangebote der Kompetenzzentren sowie
Fachinformationen des Unfallversicherungstragers.

Die Wahrnehmung der Fortbildung ist der Berufsgenossenschaft auf Verlan-
gen nachzuweisen.

Die Teilnahme an von der Berufsgenossenschaft zu diesem Zweck durchge-
flhrten oder anerkannten MafRhahmen ist spatestens nach 5 Jahren erfor-
derlich.

Hat ein Unternehmer bereits Aus- und FortbildungsmaRnahmen im Rahmen
der alternativen Betreuungsform bei einem anderen Unfallversicherungstra-
ger erfolgreich absolviert, so entscheidet die Berufsgenossenschaft im Ein-
zelfall, ob und ggf. an welchen Aus- und Fortbildungsmafinahmen er teilzu-
nehmen hat.

BGHM

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT
10 UND WENIGER BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZZENTREN

Als Voraussetzung fir die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell
der bedarfsorientierten betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Be-
treuung durch Kompetenzzentren wird der Unternehmer zu Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und flr die
DurchfihrungdererforderlichenMafRnahmenmotiviert. Diealternativebedarfs-
orientierte betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht
aus Motivations- und InformationsmafRnahmen und der Inanspruchnahme
der bedarfsorientierten Betreuung.
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BGHM

Die Motivations- und InformationsmafSnahmen umfassen:

Motivation und branchen- Présenzmainahme mit
neutrale Information Wirksamkeitskontrolle
Umfang: 8 Lehreinheiten

Branchenspezifische Informationen PrasenzmafRnahme und/oder
Selbstlernphase
mit Wirksamkeitskontrolle
Umfang: 8 - 24 Lehreinheiten

Sie sind innerhalb von 2 Jahren zu absolvieren.

Themen der InformationsmafSnahmen sind:

— Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Nutzen fir den Betrieb

— Verantwortung des Unternehmers und der Fiihrungskrafte

— Arbeitsschutz organisieren

— Beschaftigte flihren

— Gefahrdungsbeurteilung - Einflihrung und Anwendung

— Anlasse fir die bedarfsorientierte betriebsarztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung

— Dienstleistungsangebote der Berufsgenossenschaft

Anrechnung von Vorkenntnissen

Unternehmer, die nachgewiesene Vorkenntnisse Uber Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zu den branchenspezifischen Informationen erworben
haben, deren Erwerb nicht Ianger als finf Jahre bezogen auf den Zeitpunkt der
Anmeldung zur alternativen Betreuung zurlickliegt, kénnen auf Antrag von
den entsprechenden Lehreinheiten dieser Motivations- und Informations-
mafinahmen befreit werden.

Veranstaltungsangebote der Kompetenzzentren sowie Fachinformationen des
Unfallversicherungstragers dienen der Fortbildung.

VBG

ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETRIEBSARZTLICHE UND
SICHERHEITSTECHNISCHE BETREUUNG IN BETRIEBEN MIT 10
UND WENIGER BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZZENTREN

Als Voraussetzung fir die Teilnahme am alternativen Betreuungsmodell der
bedarfsorientierten betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung durch Kompetenzzentren wird der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes im Betrieb informiert und fur die Durchfihrung
der erforderlichen Manahmen motiviert. Die alternative bedarfsorientierte
betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung besteht aus Motiva-
tions- und Informationsmainahmen, und der Inanspruchnahme der bedarfs-
orientierten Betreuung.
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VBG

Die Motivations- und InformationsmafSnahmen umfassen:

Die grundlegende, branchenneutrale und branchenspezifische Motivation
und Information erfolgt tber ein online geflhrtes Selbstlernen mit Wirkungs-

kontrolle im Rahmen eines Internet-Portals.

Gruppe
|

Betriebsart

- Betriebe der keramischen und Glas-Industrie,
- Betriebe zur Gliterbeférderung im Eisenbahn-
verkehr,

Umfang

Im Selbstlernen mit Wirkungskontrolle:
12 - 24 Lerneinheiten
(1 Lerneinheit = 45 Minuten)

- Betriebe der Forschung und Entwicklung im

Il Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaf-
ten und Medizin,

- Betriebe fiir gewerbsméagige Arbeitnehmer-
lberlassung,

- Betriebe zur Reinigung von Verkehrsmitteln,

- Betriebe von Kultur- und Unterhaltungs-
einrichtungen,

- Betriebe von botanischen und zoologischen
Garten sowie Naturparks

1] Alle sonstigen Betriebe Im Selbstlernen mit Wirkungskontrolle:

9 - 12 Lerneinheiten

(1 Lerneinheit = 45 Minuten)

Branchenneutrale und branchenspezifische Motivation und Information sind
innerhalb von 2 Jahren zu absolvieren.

Inhalte der Motivation bei der alternativen bedarfsorientierten Betreuung
sind:

Die betriebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung Uber eine Hotline
u. a. zu Fragen, die sich aus dem Selbstlernen und dem betrieblichen Bedarf
ergeben, zum Beispiel

* zur allgemeinen Arbeitsschutzorganisation,
e zur Gefahrdungsbeurteilung und Manahmenableitung,
¢ zu rechtlichen Anforderungen.

Themen der InformationsmaRnahmen sind:
Grundlagen:

- Wirtschaftliche Aspekte von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
- Verantwortung fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Branchenneutral:

- Psychologische Aspekte der Gefahrenwahrnehmung und des sicheren
Verhaltens,
- Organisation der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
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VBG - Vorgehensweise bei der Durchflihrung von Gefahrdungsbeurteilungen,

- Entwicklung von Handlungsprogrammen flir den Unternehmer,

- Kriterien flr die Inanspruchnahme bedarfsgerechter betriebsarztlicher
und sicherheitstechnischer Betreuung und deren Handlungsfelder.

Branchenspezifisch:

- Maschinen und maschinelle Einrichtungen,

- Verfahrenstechnische Anlagen,

- Innerbetrieblicher Transport und Verkehr,

- Arbeitsplatze/Bauliche Einrichtungen,

- Gefahrstoffe,

- Brand- und Explosionsschutz,

- Ergonomische Fragestellungen,

- Psychische Belastungen,

- Anlasse zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, einschlieflich der Durchfih-
rung arbeitsmedizinischer Untersuchungen,

- Dienstleistungsangebote der Berufsgenossenschaft,

- Aktuelle Themen.

Anrechnung von Vorkenntnissen

Unternehmer, die nachgewiesene Vorkenntnisse Uber Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit inklusive branchenspezifischer Informationen er-
worben haben, deren Erwerb nicht langer als funf Jahre bezogen auf den
Zeitpunkt der Anmeldung zur alternativen Betreuung zurlckliegt, kénnen
auf Antrag von den entsprechenden Lehreinheiten dieser Motivations- und
Informationsmafnahmen befreit werden, zum Beispiel durch Teilnahme am
Unternehmermodell.

Der Fortbildung dienen Veranstaltungsangebote und Fachinformationen des
Unfallversicherungstragers und der Kompetenzzentren.

BG RCI | ALTERNATIVE BEDARFSORIENTIERTE BETREUUNG IN BETRIEBEN
BG MIT 10 UND WENIGER BESCHAFTIGTEN DURCH KOMPETENZ-
ETEM | ZENTREN

BG
Verkehr | Anlage 4 entfallt

BGW
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3. Bedarfsorientierte Betreuung

Nach dem Abschluss der Motivations- und
InformationsmaRnahmen kann der Unter-
nehmer Uber die Notwendigkeit und das
Ausmafd einer externen Betreuung selbst
entscheiden. Die Betreuung der Betriebe
erfolgt Uber Kompetenzzentren.

Eine sachgerechte bedarfsorientierte be-
triebséarztliche und sicherheitstechnische
Betreuung im Betrieb erfolgt auf der Grund-
lage der Gefahrdungsbeurteilung. Zu deren
Erstellung oder Aktualisierung kann der
Unternehmer sein zustandiges Kompetenz-
zentrum hinzuziehen.

Dartber hinaus ist der Unternehmer ver-
pflichtet, sich bei besonderen Anlassen
qualifiziert in Fragen der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes durch das Kompe-
tenzzentrum betreuen zu lassen.

Besondere Anlasse fur eine Betreuung
durch den Betriebsarzt und die Fachkraft
fr Arbeitssicherheit kdnnen sein die

«  Planung, Errichtung und Anderung von
Betriebsanlagen,

¢ Einflhrung neuer Arbeitsmittel, die ein
erhéhtes Gefahrdungspotenzial zur
Folge haben,

« grundlegende Anderung von Arbeits-
verfahren,

¢ EinfUhrung neuer Arbeitsverfahren,

e QGestaltung neuer Arbeitsplatze und
-ablaufe,

e Einflhrung neuer Arbeitsstoffe bzw.
Gefahrstoffe, die ein erhohtes Gefahr-
dungspotenzial zur Folge haben,

e Untersuchung von Unfallen und Be-
rufskrankheiten,

e Beratung der Beschaftigten Uber be-
sondere Unfall- und Gesundheitsge-
fahren bei der Arbeit,

e Erstellung von Notfall- und Alarmpla-

nen.
BGN BESONDERE ANLASSE FUR EINE BETRE__UUNG DURCH DEN
BG BAU BETRIEBSARZT UND DIE FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
BGHM
BGHW Keine Erganzungen
VBG
BG RCl | BESONDERE ANLASSE FUR EINE BETRE__UUNG DURCH DEN
BG BETRIEBSARZT UND DIE FACHKRAFT FUR ARBEITSSICHERHEIT
ETEM
e Anlage 4 entfallt
BG
Verkehr

106




DGUV Vorschrift 2

Ein weiterer Anlass/Weitere Anlasse flr das Tatigwerden einer Fachkraft fur Arbeits-
sicherheit kann/kdnnen sein die

»  Durchfilhrung sicherheitstechnischer Uberpriifungen und Beurteilungen von Anlagen,
Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren.

BGN | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINER FACHKRAFT

BG BAU FUR ARBEITSSICHERHEIT
BGHM Keine Erganzungen
VBG

BGHW | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINER FACHKRAFT
FUR ARBEITSSICHERHEIT

« das Auftreten von Gewaltiibergriffen und Uberfallgeschehen

BG RCI | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINER FACHKRAFT
BG FUR ARBEITSSICHERHEIT

ETEM
BGW

BG
Verkehr

Anlage 4 entfallt

Weitere Anlasse fur das Tatigwerden eines Betriebsarztes kdnnen sein

¢ eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,

* die Erforderlichkeit der Durchfuihrung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen,
Beurteilungen und Beratungen,

e Suchterkrankungen, die ein gefahrdungsfreies Arbeiten beeintrachtigen,

* Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung be-
hinderter Menschen sowie der (Wieder-)Eingliederung von Rehabilitanden,

¢ die Haufung gesundheitlicher Probleme,

e das Vorliegen posttraumatischer Belastungszustande.

BGN WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINES BETRIEBSARZTES
BGHW | Keine Ergédnzungen
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BG BAU | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINES BETRIEBSARZTES
¢ allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratungen nach § 14 Abs.
3 Gefahrstoffverordnung
BGHM | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINES BETRIEBSARZTES
¢ die Gefahr einer Pandemie,
* gspezielle demographische Entwicklungen im Betrieb.
VBG | SONSTIGE ANLASSE KONNEN SEIN:
* die Gefahr einer Pandemie,
¢ spezielle demographische Entwicklungen im Betrieb,
¢ Erfassung psychischer Belastungen in der Gefahrdungsbeurteilung.
BG RCl | WEITERE ANLASSE FUR DAS TATIGWERDEN EINES BETRIEBSARZTES
ETEM
BGW | Keine Erganzungen
BG
Verkehr

4. Schriftliche Nachweise

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeflhr-
ten schriftlichen Nachweise zur Einsicht-
nahme durch die zustandigen Aufsichtsor-
gane vorzuhalten

e Teilnahmenachweis an den Mafinah-
men zur Motivation und Information,

¢ aktuelle Unterlagen Uber die im Betrieb
durchgefiihrte  Gefahrdungsbeurtei-
lung,

¢ die Berichte nach § 5 dieser Unfallver-
hutungsvorschrift Gber die Inanspruch-
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nahme externer bedarfsorientierter

Betreuung.

(Die Beschaftigten werden Uber die Art der
praktizierten betriebsarztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung informiert und
wissen, welches Kompetenzzentrum anzu-
sprechen ist.) Erflllt der Unternehmer sei-
ne Verpflichtungen im Rahmen der alterna-
tiven bedarfsorientierten Betreuungsform
nicht, unterliegt er mit seinem Betrieb der
Regelbetreuung nach § 2 Abs. 2 dieser Un-
fallverhtungsvorschrift.
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BG RCI

BG
ETEM

BGW

BG
Verkehr

SCHRIFTLICHE NACHWEISE

Anlage 4 entfallt

BGN
BGHM
BG BAU
VBG

SCHRIFTLICHE NACHWEISE

Keine Erganzung

Hinweis: Auf den Abdruck der Anhidnge 1 bis 5 wurde verzichtet.
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DGUV Vorschrift 3/DGUV Vorschrift 4*
Unfallverhutungsvorschrift
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

BG ETEM
BGN

FASSUNG

Vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit Durchfihrungs-
anweisungen vom Oktober 1996. Aktualisierte Nachdruckfassung** vom

BGHW
Januar 2005
BGW
VBG FASSUNG
Vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit Durchfihrungsan-
weisungen** vom 1. April 1997
BG BAU | FASSUNG
Gultig ab 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit Durchfih-
rungsanweisungen** vom April 1997
BG RCl | FASSUNG
Vom 1. Januar 2011 mit Durchfliihrungsanweisungen* vom Januar 2005
BG FASSUNG
Verkehr | vo 1. April 1979, in der Fassung vom 1. Januar 1997 mit Durch-
flhrungsanweisungen** vom August 1998 (Aktualisierte Fassung
Januar 2005)
BGHM | FASSUNG
Vom November 2012
DGUV | FASSUNG
Vo_r- Vom Dezember 1978 in der Fassung vom Januar 1997 mit Durch-
schrift 4

flhrungsanweisungen vom Oktober 1999, aktualisierte Ausgabe
2005

* Anderungen gegeniiber der DGUV Vorschrift 3 sind im Text kenntlich gemacht.
** Durchfuhrungsanweisungen hier nicht mit abgedruckt.
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§ 1 Geltungsbereich

1)

Diese UnfallverhUtungsvorschrift gilt
fir elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel.

Diese Unfallverhltungsvorschrift = gilt
auch fur nichtelektrotechnische Arbei-
ten in der Nahe elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel.

§ 2 Begriffe

(1)

(2)

Elektrische Betriebsmittel im Sinne
dieser Unfallverhitungsvorschrift sind
alle Gegenstande, die als Ganzes oder
in einzelnen Teilen dem Anwenden
elektrischer Energie (z. B. Gegenstan-
de zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen,
Speichern, Messen, Umsetzen und
Verbrauchen) oder dem Ubertragen,
Verteilen und Verarbeiten von Informa-
tionen (z. B. Gegenstande der Fernmel-
de- und Informationstechnik) dienen.
Den elektrischen Betriebsmitteln wer-
den gleichgesetzt Schutz- und Hilfs-
mittel, soweit an diese Anforderungen
hinsichtlich der elektrischen Sicherheit
gestellt werden. Elektrische Anlagen
werden durch Zusammenschluss elek-
trischer Betriebsmittel gebildet.

Elektrotechnische Regeln im Sinne
dieser Unfallverhitungsvorschrift sind
die allgemein anerkannten Regeln der
Elektrotechnik, die in den VDE-Bestim-
mungen enthalten sind, auf die die
Berufsgenossenschaft in ihrem Mittei-
lungsblatt* verwiesen hat. Eine elekt-
rotechnische Regel gilt als eingehalten,
wenn eine ebenso wirksame andere

MafRnahme getroffen wird; der Berufs-
genossenschaft** ist auf Verlangen
nachzuweisen, dass die MafRnahme
ebenso wirksam ist.

Als Elektrofachkraft im Sinne dieser
Unfallverhltungsvorschrift gilt, wer auf
Grund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestim-
mungen die ihm Ubertragenen Arbei-
ten beurteilen und mégliche Gefahren
erkennen kann.

8§ 3 Grundsatze

1)

2

Der Unternehmer hat dafir zu sorgen,
dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel nur von einer Elektrofachkraft
oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechni-
schen Regeln entsprechend errichtet,
geandert und instand gehalten wer-
den. Der Unternehmer hat ferner da-
flr zu sorgen, dass die elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel den elek-
trotechnischen Regeln entsprechend
betrieben werden.

Ist bei einer elektrischen Anlage oder
einem elektrischen Betriebsmittel ein
Mangel festgestellt worden, d. h. ent-
sprechen sie nicht oder nicht mehr den
elektrotechnischen Regeln, so hat der
Unternehmer daflir zu sorgen, dass
der Mangel unverzuglich behoben wird
und, falls bis dahin eine dringende
Gefahr besteht, daflir zu sorgen, dass
die elektrische Anlage oder das elekt-
rische Betriebsmittel im mangelhaften
Zustand nicht verwendet werden.

DGUV Vorschrift 4 - Anderung gegeniiber DGUV Vorschrift 3
Unfallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand in ihrer Zeitschrift

*

* %

112

dem Unfallversicherungstrager




DGUV Vorschrift 3/DGUV Vorschrift 4

8§ 4 Grundsatze beim Fehlen

1)

elektrotechnischer Regeln

Soweit hinsichtlich bestimmter elek-
trischer Anlagen und Betriebsmittel
keine oder zur Abwendung neuer oder
bislang nicht festgestellter Gefahren
nur unzureichende elektrotechnische
Regeln bestehen, hat der Unternehmer
daflrr zu sorgen, dass die Bestimmun-
gen der nachstehenden Absatze einge-
halten werden.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
mussen sich in sicherem Zustand be-
finden und sind in diesem Zustand zu
erhalten.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
dirfen nur benutzt werden, wenn sie
den betrieblichen und 6rtlichen Sicher-
heitsanforderungen im Hinblick auf
Betriebsart und Umgebungseinfllisse
genligen.

Die aktiven Teile elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel missen entspre-
chend ihrer Spannung, Frequenz, Ver-
wendungsart und ihrem Betriebsort
durch Isolierung, Lage, Anordnung
oder festangebrachte Einrichtungen
gegen direktes Berlhren geschutzt
sein.

Elektrische Anlagen und Betriebsmit-

tel mussen so beschaffen sein, dass

bei Arbeiten und Handhabungen, bei
denen aus zwingenden Grinden der

Schutz gegen direktes Berlihren nach

Absatz 4 aufgehoben oder unwirksam

gemacht werden muss,

- der spannungsfreie Zustand der
aktiven Teile hergestellt und si-
chergestellt werden kann oder

- die aktiven Teile unter Berlcksich-
tigung von Spannung, Frequenz,

(8)

Verwendungsart und Betriebsort
durch zusétzliche Manahmen ge-
gen direktes Berlihren geschutzt
werden kénnen.

Bei elektrischen Betriebsmitteln, die in
Bereichen bedient werden mussen, wo
allgemein ein vollstandiger Schutz ge-
gen direktes Beruhren nicht gefordert
wird oder nicht méglich ist, muss bei
benachbarten aktiven Teilen mindes-
tens ein teilweiser Schutz gegen direk-
tes Berlihren vorhanden sein.

Die Durchfihrung der Mafnahmen
nach Absatz 5 muss ohne Gefahrdung,
z. B. durch Kérperdurchstromung oder
durch  Lichtbogenbildung, mdglich
sein.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
mussen entsprechend ihrer Spannung,
Frequenz, Verwendungsart und ihrem
Betriebsort Schutz bei indirektem Be-
ruhren aufweisen, so dass auch im Fall
eines Fehlers in der elektrischen Anla-
ge oder in dem elektrischen Betriebs-
mittel Schutz gegen gefahrliche Berih-
rungsspannungen vorhanden ist.

§ 5 Priifungen

(1)

Der Unternehmer hat daflr zu sorgen,

dass die elektrischen Anlagen und Be-

triebsmittel auf ihren ordnungsgema-

en Zustand geprtift werden

1. vor der ersten Inbetriebnahme
und nach einer Anderung oder
Instandsetzung vor der Wiederin-
betriebnahme durch eine Elektro-
fachkraft oder unter Leitung und
Aufsicht einer Elektrofachkraft
und

2. in bestimmten Zeitabstanden.
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Die Fristen sind so zu bemessen, dass
entstehende Mangel, mit denen ge-
rechnet werden muss, rechtzeitig fest-
gestellt werden.

(2) Bei der Prufung sind die sich hierauf
beziehenden elektrotechnischen Re-
geln zu beachten.

(3) Auf Verlangen der Berufsgenossen-
schaft* ist ein Prifbuch mit bestimm-
ten Eintragungen zu fuhren.

(4) Die Prufung vor der ersten Inbetrieb-
nahme nach Absatz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn dem Unternehmer vom
Hersteller oder Errichter bestatigt wird,
dass die elektrischen Anlagen und Be-
triebsmittel den Bestimmungen dieser
Unfallverhltungsvorschrift entspre-
chend beschaffen sind.

§ 6 Arbeiten an aktiven Teilen

(1) An unter Spannung stehenden aktiven
Teilen elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel darf, abgesehen von den
Festlegungen in § 8, nicht gearbeitet
werden.

(2) Vor Beginn der Arbeiten an aktiven
Teilen elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel muss der spannungsfreie
Zustand hergestellt und fur die Dauer
der Arbeiten sichergestellt werden.

(3) Absatz 2 gilt auch flr benachbarte ak-
tive Teile der elektrischen Anlage oder
des elektrischen Betriebsmittels, wenn
diese

¢ nicht gegen direktes Berlhren ge-
schitzt sind oder

e nicht flr die Dauer der Arbeiten
unter Berlcksichtigung von Span-
nung, Frequenz, Verwendungsart
und Betriebsort durch Abdecken
oder Abschranken gegen direktes
Berilhren geschutzt worden sind.

(4) Absatz 2 gilt auch fir das Bedienen
elektrischer Betriebsmittel, die aktiven
unter Spannung stehenden Teilen be-
nachbart sind, wenn diese nicht gegen
direktes Berthren geschtzt sind.

§ 7 Arbeiten in der Nahe aktiver Teile

In der Nahe aktiver Teile elektrischer An-

lagen und Betriebsmittel, die nicht gegen

direktes BerUhren geschutzt sind, darf, ab-

gesehen von den Festlegungen in § 8, nur

gearbeitet werden, wenn

- deren spannungsfreier Zustand her-
gestellt und fur die Dauer der Arbeiten
sichergestellt ist oder

- die aktiven Teile fur die Dauer der Ar-
beiten, insbesondere unter Berlck-
sichtigung von Spannung, Betriebsort,
Art der Arbeit und der verwendeten
Arbeitsmittel, durch Abdecken oder Ab-
schranken geschuitzt worden sind oder

- bei Verzicht auf vorstehende MafRnah-
men die zulassigen Annaherungen
nicht unterschritten werden.

§ 8 Zulassige Abweichungen

Von den Forderungen der §§ 6 und 7 darf
abgewichen werden, wenn

1. durch die Art der Anlage eine Gefahr-
dung durch Koérperdurchstromung
oder durch Lichtbogenbildung ausge-
schlossen ist oder

DGUV Vorschrift 4 - Anderung gegeniiber DGUV Vorschrift 3

* des Unfallversicherungstragers
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aus zwingenden Grinden der span-
nungsfreie Zustand nicht hergestellt
werden kann, soweit dabei

und

durch die Art der bei diesen Ar-
beiten verwendeten Hilfsmittel
oder Werkzeuge eine Gefahrdung
durch Korperdurchstrémung oder
durch Lichtbogenbildung ausge-
schlossen ist und

der Unternehmer mit diesen Arbei-
ten nur Personen beauftragt, die
flir diese Arbeiten an unter Span-
nung stehenden aktiven Teilen
fachlich geeignet sind

der Unternehmer weitere techni-
sche, organisatorische und per-
sonliche SicherheitsmaRnahmen

festlegt und durchflhrt, die einen
ausreichenden Schutz gegen eine
Gefahrdung durch Koérperdurch-
strémung oder durch Lichtbogen-
bildung sicherstellen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1
Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
VIl) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
den Vorschriften der

§3
§ 5 Abs. 1 bis 3
8§§6,7

zuwiderhandelt.

§ 10 Inkrafttreten (DGUV Vorschrift 3)

BG INKRAFTTRETEN
ETEM Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel“ (VBG 4) in der Fassung vom 1. Marz 1962 aufler Kraft.
VBG INKRAFTTRETEN
Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel (VBG 4) in der Fassung vom 1. Mai 1962 aufier Kraft.
BGW INKRAFTTRETEN
BGHM | Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel (VBG 4) in der Fassung vom 1. Januar 1962 aufer Kraft.
BGHW | INKRAFTTRETEN

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Unfallverhttungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ (UVV 3) in der Fassung vom 1. April 1962 aufer Kraft.

115




DGUV Vorschrift 3/DGUV Vorschrift 4

BG RCI

INKRAFTTRETEN

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig
treten die Unfallverhiitungsvorschriften

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Bergbau-Berufsge-
nossenschaft vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. April 1998,

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Berufsgenossen-
schaft der chemischen Industrie vom 1. April 1979 in der Fassung vom
1. Januar 1997,

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Lederindustrie-
Berufsgenossenschaft vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar
1997,

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Papiermacher-
Berufsgenossenschaft vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar
1997,

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Steinbruchs-
Berufsgenossenschaft vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar
1997 und

* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (BGV A3) der Zucker-Berufsge-
nossenschaft vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Marz 1997

aufBer Kraft.

BGN

INKRAFTTRETEN

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*
(VBG 4) in der Fassung vom 30. September 1967 aufler Kraft.

BG BAU

INKRAFTTRETEN

Diese Unfallverhutungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
(VBG 4) in der Fassung vom 1. April 1962 aufler Kraft.

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt flr die Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft am 1. Januar 2012 in Kraft.

BG
Verkehr

INKRAFTTRETEN

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. April 1979 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Unfallverhttungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”
(VBG 4) in der Fassung vom 1. April 1964 aufer Kraft.
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§ 10 Inkrafttreten (DGUV Vorschrift 4)

Diese Unfallverhttungsvorschrift tritt am 1.
Tage des auf die Bekanntmachung folgen-
den Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ (GUV 2.10) vom
Februar 1962 aufer Kraft.*)

Der 1. Nachtrag zu dieser Unfallverhu-
tungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997 in
Kraft.**)

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am
ersten Tage des Monats April oder Oktober
in Kraft, der als Erster der Bekanntma-
chung folgt.***)

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am
ersten Tage des Monats April oder des Mo-
nats Oktober in Kraft, der als Erster der Be-
kanntmachung folgt.

Gleichzeitig treten die Abschnitte 60 bis
66, der Unfallverhitungsvorschrift DS
13202 ,Gemeinsame Bestimmungen
fir alle Dienstzweige“ - (UVV 2) - in der
ab 1. September 1989 geltenden Fas-
sung, zuletzt geandert mit Bekanntgabe
Nr. 4, glltig ab 1. Januar 1994, und die

Abschnitte 1 bis 7,
Abschnitte 9 bis 11 und
Abschnitte 13 bis 24

der Unfallverhitungsvorschrift DS
13208 ,Bestimmungen zum Schutz ge-
gen Gefahren beim Arbeiten an elektri-
schen Anlagen und Betriebsmitteln®
(UWV 8) - in der ab 1. Juli 1989 geltenden
Fassung, zuletzt gedndert mit Bekanntga-
be Nr. 3, glltig ab 1. Januar 1994, aufler
Kraft.*** %)

Hinweis: Auf den Abdruck der Anhénge 1
bis 3 wurde verzichtet.

*) Gilt fir die BUK-Mitglieder in den Altbundeslandern ohne Eisenbahn-Unfallkasse

**) Gilt fir die BUK-Mitglieder
Gilt fir die BUK-Mitglieder im Beitrittsgebiet

Gilt nur fur die Eisenbahn-Unfallkasse

***)

*kkk
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ASR A1.2

ASR Al1.2

Raumabmessungen und Bewegungsflachen

Ausgabe: September 2013

zuletzt geandert: GMBI 2022 S. 241 [Nr. 9-11] (v. 18.03.2022)

1 Zielstellung

Diese Arbeitsstattenregel konkretisiert die
Anforderungen an Raumabmessungen von
Arbeitsraumen und Bewegungsflachen in
§ 3a Absatz 1 der Arbeitsstattenverordnung
sowie insbesondere in den Punkten 1.2
und 3.1 des Anhanges der Arbeitsstatten-
verordnung.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese Arbeitsstattenregel gilt fur das
Einrichten und Betreiben von Arbeits-
raumen.

(2

—

Die Abmessungen aller weiteren Rau-
me, wie Sanitarraume (ASR A4.1),
Pausen- und Bereitschaftsraume (ASR
A4.2), Erste-Hilfe-Rdume (ASR A4.3)
und Unterklnfte (ASR A4.4) richten
sich gemaR Punkt 1.2 Absatz 2 des
Anhangs der Arbeitsstattenverordnung
nach der Art ihrer Nutzung.

Hinweis:

Fir die barrierefreie Gestaltung der Raum-
abmessungen und Bewegungsflachen gilt
die ASR V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung
von Arbeitsstatten”, Anhang A1.2: Ergén-
zende Anforderungen zur ASR A1.2 ,Raum-
abmessungen und Bewegungsflachen*.

3 Begriffshestimmungen

3.1 Bewegungsflachen sind zusammen-
héangende unverstellte Bodenflachen
am Arbeitsplatz, die mindestens erfor-
derlich sind, um den Beschéaftigten bei
ihrer Tatigkeit wechselnde Arbeitshal-
tungen sowie Ausgleichsbewegungen
zu ermoglichen.

3.2 Bewegungsfreiraum ist der zusam-
menhangende unverstellte Raum am
Arbeitsplatz, der mindestens erforder-
lich ist, um den Beschéaftigten bei ihrer
Tatigkeit wechselnde Arbeitshaltungen
sowie Ausgleichsbewegungen zu er-
moglichen.

3.3 Gange zu den Arbeitsplatzen sind
Verkehrswege, die dem ungehinderten
Zutritt zu den personlich zugewiesenen
Arbeitsplatzen dienen (siehe ASR A1.8
JVerkehrswege*).

3.4 Gange zu gelegentlich benutzten
Betriebseinrichtungen sind Verkehrs-
wege, die dem ungehinderten Zutritt
zur Nutzung von Betriebseinrichtungen
(z. B. Heizungen, Fenster, Elektrover-
sorgung) dienen (siehe ASR A1.8 ,Ver-
kehrswege*).

3.5 Stellflaichen sind die Bodenflachen,
die fir Arbeitsmittel (z. B. Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe, Produkte des je-
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
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weiligen Arbeitsschrittes, Arbeitsstih-
le, Arbeitswagen, Werkzeugcontainer,
Hebemittel), Einbauten, Einrichtun-
gen und sonstige Gegenstande (z. B.
Abfalle) bendtigt werden, unabhangig
davon, ob diese den Boden berlhren
oder nicht.

Funktionsflachen sind die Bodenfla-
chen, die von beweglichen Teilen von
Arbeitsmitteln, Einbauten und Einrich-
tungen Uberdeckt werden.

Flachen fiir Sicherheitsabstande
sind die Bodenflachen an Arbeitsplat-
zen, Arbeitsmitteln, Einbauten und
Einrichtungen, die erforderlich sind,
um Gefahrdungen von Beschaftigten
zu vermeiden.

Zellenbiiros sind als Einzel- oder
Mehrpersonenbiiros in der Regel
entlang der Fassade angeordnet und
Uber einen gemeinsamen Flur zu-
ganglich. Mehrpersonenbliros umfas-
sen in der Regel bis sechs Blro- oder
Bildschirmarbeitsplatze.

Gruppenbiiros sind fiir die Einrich-
tung von in der Regel bis zu 25 Blro-
oder Bildschirmarbeitsplatzen vorge-
sehene fensternahe Raumeinheiten,
die mit Stellwanden oder flexiblen
Raumgliederungssystemen deutlich
voneinander abgegrenzt werden.

GrofSraumbiiros sind organisatori-
sche und raumliche Zusammenfas-
sungen von Buro- oder Bildschirmar-
beitsplatzen auf einer 400 m? oder
mehr umfassenden Grundflache, die
mit Stellwanden gegliedert sein kon-
nen.

Kombibiiros sind in der Regel Kom-
binationen aus Zellenbiiro und Grof-
raumburo. Die ,Arbeitskojen” sind in

der Regel mit je einem Beschaftigten
besetzt, um einen Gemeinschafts-
raum mit Besprechungsecken, Re-
gistraturen, Serviceeinrichtungen,
Teekichen u. a. gruppiert und durch
Glaswande und -tiren mit dem Ge-
meinschaftsraum verbunden.

4 Aligemeines

(1) Arbeitsraume missen eine ausreichen-

de Grundflache und Héhe sowie einen
ausreichenden Luftraum aufweisen.
Damit soll sichergestellt sein, dass die
Beschéftigten ohne Beeintrachtigung
ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder
ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrich-
ten kdnnen.

Am Arbeitsplatz muss ausreichend Be-
wegungsfreiraum vorhanden sein, so
dass Beschaftigte alle Arbeitsaufgaben
erledigen kénnen und nicht, z. B. durch
Einbauten, Einrichtungen oder sonstige
Gegenstande, in ihrer Bewegungsfrei-
heit eingeschrankt sind.

Ausgangspunkt flr die Ermittlung der
Grundflachen und Héhen des notwen-
digen Bewegungsfreiraumes sind die
Kérpermafde des Menschen. Die in die-
ser ASR aufgeflihrten Werte stellen das
Minimum fur Bewegungsfreirdume dar,
wobei Zuschlage von Kleidung und Kor-
perbewegungen bericksichtigt sind.
Weitere Zuschlage z. B. fur personliche
Schutzausrustungen oder fur die Hand-
habung von Arbeitsgegenstanden und
Arbeitsmitteln sind erforderlichenfalls
festzulegen.

Flr bestimmte Arbeitsplatze, z. B. Kas-
senarbeitsplatze, Schulungs- und Be-
sprechungsarbeitsplatze, Arbeitsplatze
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in Operationsbereichen, kénnen auf
Grund ihrer spezifischen betriebstech-
nischen oder ergonomischen Anforde-
rungen von den Regelungen dieser ASR
abweichende Gestaltungen notwen-
dig sein. Diese sind im Rahmen einer
Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln
und festzulegen. Hierflr kdnnen bran-
chenspezifische Hilfen herangezogen
werden (siehe Punkt Ausgewahlte Lite-
raturhinweise).

Grundflachen von Arbeits-
raumen

Die erforderlichen Grundflachen fir Ar-
beitsraume ergeben sich aus folgenden
Flachen:

- Bewegungsflachen der Beschéftig-
ten am Arbeitsplatz,

- Flachen fur Verkehrswege ein-
schlieBlich der Fluchtwege und
Gange zu den Arbeitsplatzen und
zu gelegentlich benutzten Betriebs-
einrichtungen,

- Stellflachen flr Arbeitsmittel, Ein-
bauten und Einrichtungen,

- Funktionsflachen flr alle Betriebs-
bzw. Benutzungszusténde von
Arbeitsmitteln, Einbauten und Ein-
richtungen und

- Flachen flir Sicherheitsabstande,
soweit sie nicht bereits in den Stell-
oder Funktionsflachen bertcksich-
tigt sind.

Beispiele flr erforderliche Grundfla-
chen von Arbeitsplatzen sind in den
Anhangen 1 und 2 dargestellt.

(2) Bei der Bemessung der Grundflache

der Arbeitsraume sind entsprechend
der Anzahl der Arbeitsplatze und der
Tatigkeit zusatzlich zu den erforderli-
chen Flachen nach Absatz 1 die Ein-
haltung des Mindestluftraums nach
Punkt 7 sowie gegebenenfalls weitere
Anforderungen, z. B. an die Luftqualitat
(siehe ASR A3.6 ,Liftung”) oder an die
Akustik, zu berticksichtigen.

Unabhangig von Absatz 1 und von der
Tatigkeit durfen als Arbeitsraume nur
Raume genutzt werden, deren Grund-
flachen mindestens 8 m? fiir einen Ar-
beitsplatz zuzliglich mindestens 6 m?2
fUr jeden weiteren Arbeitsplatz betra-
gen.

Fur Buro- und Bildschirmarbeitsplatze
ergibt sich bei Einrichtung von Zellen-
blros als Richtwert ein Flachenbedarf
von 8 bis 10 m? je Arbeitsplatz ein-
schliellich Moéblierung und anteiliger
Verkehrsflachen im Raum. Flr Grof-
raumbdros ist angesichts des hohe-
ren Verkehrsflachenbedarfs und ggf.
groRerer Storwirkungen (z. B. akus-
tisch, visuell) von 12 bis 15 m? je Ar-
beitsplatz auszugehen. Beispielhafte
Gestaltungslosungen zu den einzelnen
Burotypen sind dem Anhang 2 zu ent-
nehmen.

5.1 Bewegungsflichen der Beschaftig-

ten am Arbeitsplatz

5.1.1 Aligemeine Anforderungen

(1) Zur Festlegung der Bewegungsflache

sind alle wahrend der Tatigkeit einzu-
nehmenden Korperhaltungen zu be-
rucksichtigen.

(2) Die Bewegungsflache muss mindes-

tens 1,50 m? betragen. Ist dies aus
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betriebstechnischen Griinden nicht
moglich, muss den Beschéftigten in der
Nahe des Arbeitsplatzes eine mindes-
tens 1,50 m? groe Bewegungsflache
zur Verflugung stehen (siehe Abb. 1).

Bewegungsflache

21,50 m?

Abb. 1: MindestgroRe der Bewegungsfla-
che im Sitzen und Stehen (Quelle:
VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 2: Mindesttiefe der Bewegungsflache
5.1.2 Sitzende und stehende Tatigkeiten im Sitzen und Stehen (Quelle: VBG

Die Tiefe und die Breite der Bewegungsfla- Hamburg [www.vbg.de])

che flr Tatigkeiten im Sitzen und Stehen
mussen mindestens 1,00 m betragen (sie-
he Abb. 2 und 3).

| 21,00m |

[ |
Abb. 3: Mindestbreite der Bewegungsfla-

che im Sitzen und Stehen (Quelle:
VBG Hamburg [www.vbg.de])
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5.1.3 Tatigkeiten mit anderen Korperhal-
tungen

(1) Die Tiefe der Bewegungsflache an Ar-
beitsplatzen mit stehender nicht auf-
rechter Korperhaltung muss mindes-
tens 1,20 m betragen (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Mindesttiefe der Bewegungsflache
flr Arbeitsplatze mit stehender
nicht aufrechter Kérperhaltung
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.
de])

(2) Fir Beschéaftigte, die fur ihre Tatigkeit
andere Korperhaltungen einnehmen
missen, sind die Mafle flr die Bewe-
gungsflache im Rahmen der Geféahr-
dungsbeurteilung gesondert zu ermit-
teln und festzulegen.

5.1.4 Nebeneinander angeordnete
Arbeitsplatze

Sind mehrere Arbeitsplatze unmittelbar ne-
beneinander angeordnet, muss die Breite
der Bewegungsflache an jedem Arbeits-
platz mindestens 1,20 m betragen (siehe
Abb. 5).

>2120m >21,20m
—

21,20 m

/
Abb. 5: Breite der Bewegungsflache fir
nebeneinander angeordnete
Arbeitsplatze mit sitzender oder
stehender Korperhaltung (Quelle:

VBG Hamburg [www.vbg.de])

5.1.5 Uberlagerung von Bewegungs-
flachen

(1) Bewegungsflachen duirfen sich nicht
Uberlagern mit:

- Bewegungsflachen anderer Ar-

beitsplatze,

- Flachen flr Verkehrswege, ein-
schlieBlich Fluchtwegen und Gan-
gen zu anderen Arbeitsplatzen und
Gangen zu gelegentlich genutzten
Betriebseinrichtungen,
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- Stellflachen flr Arbeitsmittel, Ein-
bauten und Einrichtungen,

- Funktionsflachen flr Arbeitsmittel,
Einbauten und Einrichtungen und

- Flachen fir Sicherheitsabstande.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist eine Uber-
lagerung der Bewegungsflache am Ar-
beitsplatz des jeweiligen Nutzers mog-
lich mit:

- Stellflachen von selbst benutzten
mobilen Arbeitsmitteln,

- Funktionsflachen von selbst be-
nutzten Arbeitsmitteln, Einbauten
und Einrichtungen (z. B. Schrank-
auszlge und -tiren, Fensterflligel)
und

- Flachen fur Sicherheitsabstande
(z. B. am Schrankauszug, siehe
Abb. 10).

Dabei darf es zu keiner Beeintrachti-
gung der Sicherheit, der Gesundheit
oder des Wohlbefindens der Beschaf-
tigten kommen.

5.2 Flachen fiir Verkehrswege

(1) MaBe zu Hbéhen und Breiten von Ver-
kehrswegen einschlieBlich Gangen zu
den Arbeitsplatzen und gelegentlich be-
nutzten Betriebseinrichtungen sind in
der ASR A1.8 ,Verkehrswege“ geregelt.

(2) Mafe zu Héhen und Breiten von Flucht-
wegen sind in der ASR A2.3 ,Fluchtwe-
ge und Notausgange*“ geregelt.

5.3 Stellflachen fiir Arbeitsmittel,
Einbauten und Einrichtungen

Stellflachen mussen entsprechend den au-
Beren Abmessungen der Arbeitsmittel, Ein-
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bauten und Einrichtungen berucksichtigt
werden (siehe Abb. 6 und 7).

Abb. 6: Stellflache eines Schrankes (Quel-
le: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 7: Stellfliche einer Drehmaschine
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.
de])

5.4 Funktionsflachen fiir Arbeitsmittel,
Einbauten und Einrichtungen

Fur die Ermittlung der Funktionsflachen
mussen die Flachen fir alle Betriebszu-
stande, z. B. auch fir Instandhaltung und
Werkzeugwechsel, berlcksichtigt werden
(siehe Abb. 8 und 9).
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Funktionsflache Funktionsflache

Abb. 8: Funktionsflachen von Schranken
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.
dej)

Funktionsflache

Abb. 9: Funktionsflache flir den Schlitten
einer Drehmaschine (Quelle: VBG
Hamburg [www.vbg.de])

5.5 Flachen fiir Sicherheitsabstande

Flachen zur Einhaltung von notwendigen
Sicherheitsabstanden, soweit diese nicht
bereits in den Stell- oder Funktionsflachen
berlcksichtigt sind, sind im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung festzulegen (siehe
Abb. 10). Zur Vermeidung von Ganzkorper-
quetschungen muss der Sicherheitsab-
stand mindestens 50 cm betragen. Weitere

Hinweise daflr kénnen z. B. aus den Her-
stellerangaben entnommen werden.

Funktionsflache
Sicherheitsabstand

-

2
2. B. Wand, Stellfiache, >

andere Funktionsflachen >

~

Abb. 10: Beispiel fiir Funktionsflache und
Sicherheitsabstand zur Benut-
zung eines Schrankes (Quelle:
VBG Hamburg [www.vbg.de])

6 Lichte Hohen von Arbeits-
raumen

(1) Die erforderliche lichte H6he von Rau-
men ist abhangig von:

- den Bewegungsfreirdumen fir die
Beschaftigten,

- der Nutzung der Arbeitsraume,

- den technischen Anforderungen,
z. B. Platzbedarf fur Liftung und
Beleuchtung, und

- den Erfordernissen hinsichtlich des
Wohlbefindens der Beschéaftigten.
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In Abhangigkeit von der Grundflache
muss die lichte Héhe von Arbeitsrau-
men betragen:

50 m?
mindestens 2,50 m

50 m?
mindestens 2,75 m

- bei bis zu

- bei mehrals

100 m?
mindestens 3,00 m

- bei mehrals

- beimehrals 2000 m?
mindestens 3,25 m

Die in Absatz 2 genannten Maf3e kon-
nen um 0,25 m herabgesetzt werden,
wenn keine gesundheitlichen Beden-
ken bestehen. Das ist im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln.
Eine lichte Héhe von 2,50 m darf je-
doch nicht unterschritten werden.

Unabhéangig von Absatz 3 kann in Ar-
beitsraumen bis zu 50 m? Grundflache,
in denen Uberwiegend leichte oder sit-
zende Tatigkeit ausgelbt wird, die lich-
te Hohe auf das nach Landesbaurecht
zulassige Mafl herabgesetzt werden,
wenn dies mit der Nutzung der Arbeits-
raume vereinbar ist.

Bei Unterschreitung der lichten Hohen
nach Absatz 2 darf es zu keiner Be-
eintrachtigung der Sicherheit, der Ge-
sundheit oder des Wohlbefindens der
Beschaftigten kommen.

Sollen Rdume mit Schragdecken als
Arbeitsraume genutzt werden, muissen
die Anforderungen an Aufenthaltsrau-
me mit Schragdecken nach Landesbau-
recht erflllt sein. Uber den Arbeitsplat-
zen und freien Bewegungsflachen sind
die Anforderungen des Absétze 2 bis 5
einzuhalten. Fur die Anforderungen an
die lichte H6he von Verkehrswegen und

)

Fluchtwegen gelten die Bestimmungen
der ASR A1.8 ,Verkehrswege“ bzw. der
ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgan-
ge".

Luftraum

Arbeitsrdume sind so einzurichten,
dass der freie, durch das Volumen von
Einbauten nicht verringerte Luftraum
fur jeden standig anwesenden Be-
schéftigten mindestens

- 12 m® bei Uberwiegend sitzender
Tatigkeit,

- 15 m?3 bei liberwiegend nichtsitzen-
der Tatigkeit und

- 18 m?® bei schwerer korperlicher Ar-
beit

betragt.

Wenn sich in Arbeitsréumen neben den
standig anwesenden Beschaftigten
auch andere Personen nicht nur vor-
Ubergehend aufhalten, ist fur jede zu-
satzliche Person ein Mindestluftraum
von 10 m3 vorzusehen. Dies gilt nicht
flr Verkaufsraume, Schank- und Spei-
seraume in Gaststatten, Schulungs-
und Besprechungsraume sowie fir
Unterrichtsrdume in Schulen.
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Anhang 1

Beispiel fiir die Grundflache eines Arbeitsplatzes in einer Fertigungsstatte

Gang zu gelegentlich
benutzten Betriebsein-
richtungen nach

ASR A1.8 ,Verkehrs-
wege"

Funktionsflache

Bewegungsflache

e Breite mindestens
1,00 m

o Tiefe mindestens
1,00 m

e aber insgesamt
mindestens 1,50 m?

Verkehrsweg nach
ASR A1.8 ,Verkehrs-
wege*

Abb. 11: Grundriss (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Abb. 12: 3 D-Ansicht (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])
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Anhang 2

Beispiele fiir Grundflachen von Arbeits-
platzen in Biiroraumen

Legende:

Funktionsflache Bewegungsflache  Verkehrswegeflache

| 310m |

280m

Abb. 13: Zellenblro/Einzelbiiro Beispiel 1
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.
de])

Beispiel fir ein Zellenblro (Einzelblros ent-
lang der Fassade angeordnet und Uber ei-
nen gemeinsamen Flur zuganglich) jeweils
mit Sitz-/Steharbeitstisch, Rollcontainer in
Arbeitstischhéhe und Schiebetirenschrank

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 8,68 m?
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2,90 m |

420m

S

Abb. 14: Zellenbliro/Einzelbliro Beispiel 2
(Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.
dej)

Beispiel flr heute Gbliche Blroarbeit (Kom-
bination zwischen Bildschirmarbeit und
,Klassischer“ Blrotatigkeit)

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 12,18 m?
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4,60 m

|
Abb. 15: Zwei-Personen-Buro (Quelle: VBG
Hamburg [www.vbg.de])

Beispiel flr ein Zwei-Personen-Biiro jeweils
mit Sitz-/Steharbeitstisch, Rollcontainer in
Arbeitstischhoéhe, Regalen und Schiebeti-
renschranken

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 10,12 m?

540m

530m

Abb. 16: Drei-Personen-Bliro (Quelle: VBG
Hamburg [www.vbg.de])

In diesem Beispiel bestand die Notwen-
digkeit, ein Zweipersonenbiro mit einem
dritten Arbeitsplatz auszustatten. Durch
den Austausch alter CRT-Monitore durch
moderne LCD-Bildschirme konnte die Ar-
beitsplatztiefe von 1000 auf 800 mm ver-
ringert werden. Auch konnte auf FllgeltU-
renschranke durch die inzwischen Ublichen
ONLINE-Dokumente verzichtet werden.

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 9,54 m?
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Abb. 17: Gruppenbdiro (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

Die Ausstattung in diesem Gruppenblro beschrankt sich auf Arbeitstisch mit Freiformplat-
te, Rollcontainer am Arbeitstisch, Querrollladenschrank und Schiebetlirenschréanken zur
gemeinsamen Nutzung.

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 10,70 m?

Abb. 18: Kombibdiro (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])
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Das Kombiblro in diesem Beispiel nimmt insgesamt viel Grundflache pro Arbeitsplatz in
Anspruch, jedoch ist der ,individuelle* Flachenbedarf pro Einzelburozelle (Arbeitstisch, Roll-
container, Schiebetlirenschrank) relativ gering.

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 8,91 m?

40,26 m

19,70 m

]A

Abb. 19: Groraumbdiro (Quelle: VBG Hamburg [www.vbg.de])

In diesem Beispiel eines GroRraumbiros sind die Arbeitsplatze ausgestattet mit Arbeitsti-
schen, Rollcontainern, personlichen Schiebetlirenschranken und Schiebetlirenschranken
zur gemeinsamen Nutzung. AuBerdem sind Funktionsflachen wie Besprechungsraum, Tee-
kiiche und Kommunikationsraum bertcksichtigt.

Flachenbedarf pro Arbeitsplatz: 16,18 m?
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ASR A1.3

Technische Regel fur Arbeitsstatten
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung

Ausgabe: Februar 2013

zuletzt gedndert: GMBI 2022 S. 242-243 [Nr. 9-11] (v. 18.03.2022)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderun-
gen flr die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung in  Arbeitsstatten.
Nach § 3a der Arbeitsstattenverordnung in
Verbindung mit Ziffer 1.3 des Anhangs sind
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnungen dann einzusetzen, wenn die
Risiken fur Sicherheit und Gesundheit an-
ders nicht zu vermeiden oder ausreichend
zu minimieren sind. Diese ASR konkreti-
siert auch die Gestaltung von Flucht- und
Rettungsplanen gemaR § 4 Abs. 4 Arbeits-
stattenverordnung.

2 Anwendungsbereich

Mit Inkrafttreten der Arbeitsstattenverord-
nung wird die Richtlinie 92/58/EWG?* iber
Mindestvorschriften fur die Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung am
Arbeitsplatz Uber einen gleitenden Verweis
flr den Geltungsbereich der Arbeitsstatten-
verordnung in nationales Recht umgesetzt.
Die Anwendung dieser ASR erflllt die Min-

1 Richtlinie 92/58/EWG des Rates Uber Mindest-
vorschriften fur die Sicherheits- und/oder Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neun-
te Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz
1 der Richtlinie 89/391/EWG) vom 24. Juni 1992
(ABI. EU Nr. L 245 S. 23)

destanforderungen der Richtlinie 92/58/
EWG.

Die Gestaltung der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung einschlief3-
lich der Gestaltung von Flucht- und Ret-
tungsplénen wird in dieser ASR geregelt.
Die Notwendigkeit einer Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung und von
Flucht- und Rettungsplanen sowie von Si-
cherheitsleitsystemen ist im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung zu prifen.

Hinweis:

Flir die barrierefreie Gestaltung der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung gilt die ASR V3a.2 ,Barrierefreie Ge-
staltung von Arbeitsstatten®, Anhang A1.3:
Ergénzende Anforderungen zur ASR A1.3
»Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung®.

Begriffsbestimmungen

3.1 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung ist eine Kenn-
zeichnung, die - bezogen auf einen
bestimmten Gegenstand, eine be-
stimmte Tatigkeit oder eine bestimm-
te Situation - jeweils mittels eines
Sicherheitszeichens, einer Farbe,
eines Leucht- oder Schallzeichens,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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verbaler Kommunikation oder eines
Handzeichens eine Sicherheits- und
Gesundheitsschutzaussage (Sicher-
heitsaussage) ermdglicht.

Sicherheitszeichen ist ein Zeichen,
das durch Kombination von geome-
trischer Form und Farbe sowie gra-
phischem Symbol eine bestimmte
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
aussage ermoglicht.

Verbotszeichen ist ein Sicherheits-
zeichen, das ein Verhalten, durch das
eine Gefahr entstehen kann, unter-
sagt.

Warnzeichen ist ein Sicherheitszei-
chen, das vor einem Risiko oder einer
Gefahr warnt.

Gebotszeichen ist ein Sicherheitszei-
chen, das ein bestimmtes Verhalten
vorschreibt.

Rettungszeichen ist ein Sicherheits-
zeichen, das den Flucht- und Ret-
tungsweg oder Notausgang, den Weg
zu einer Erste-Hilfe-Einrichtung oder
diese Einrichtung selbst kennzeich-
net.

Brandschutzzeichen ist ein Sicher-
heitszeichen, das Standorte von Feu-
ermelde- und Feuerldscheinrichtun-
gen kennzeichnet.

Zusatzzeichen ist ein Zeichen, das
zusammen mit einem der unter Num-
mer 3.2 beschriebenen Sicherheits-
zeichen verwendet wird und zusatzli-
che Hinweise liefert.

Kombinationszeichen ist ein Zei-
chen, bei dem Sicherheitszeichen
und Zusatzzeichen auf einem Trager
aufgebracht sind.

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Graphisches Symbol ist eine Darstel-
lung, die eine Situation beschreibt
oder ein Verhalten vorschreibt und
auf einem Sicherheitszeichen oder
einer Leuchtflache angeordnet ist.

Sicherheitsfarbe ist eine Farbe, der
eine bestimmte, auf die Sicherheit
bezogene Bedeutung zugeordnet ist.

Leuchtzeichen ist ein Zeichen, das
von einer Einrichtung mit durchsich-
tiger oder durchscheinender Ober-
flache erzeugt wird, die von hinten
erleuchtet wird und dadurch als
Leuchtflache erscheint oder selbst
leuchtet.

Schallzeichen ist ein kodiertes akus-
tisches Signal ohne Verwendung ei-
ner menschlichen oder synthetischen
Stimme, z. B. Hupen, Sirenen oder
Klingeln.

Verbale Kommunikation ist eine Ver-
standigung mit festgelegten Worten
unter Verwendung einer menschli-
chen oder synthetischen Stimme.

Handzeichen ist eine kodierte Be-
wegung und Stellung von Armen und
Handen zur Anweisung von Personen,
die Tatigkeiten ausfuhren, die ein Ri-
siko oder eine Gefahrdung darstellen
kénnen.

Erkennungsweite ist der groBtmogli-
che Abstand zu einem Sicherheitszei-
chen, bei dem dieses noch lesbar und
hinsichtlich Form und Farbe erkenn-
bar ist.

Ein langnachleuchtendes Sicher-
heitszeichen ist ein durch Licht ange-
regtes Sicherheitszeichen, das nach
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
ohne weitere Energiezufuhr nach-
leuchtet.
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Hinweis:

Obwohl die Sicherheitsfarben Rot und Griin
im nachleuchtenden Zustand nicht darge-
stellt werden kdnnen, bleiben graphisches
Symbol und geometrische Form erhalten
und es besteht ein Sicherheitsgewinn ge-
genuber den nicht langnachleuchtenden
Sicherheitszeichen.

(2)

Allgemeines

Schon bei der Planung von Arbeits-
statten ist eine erforderliche Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung (z. B. bei der Erstellung von
Flucht- und Rettungsplanen) so weit
wie moglich zu berucksichtigen.

Die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung darf nur fir
Hinweise im Zusammenhang mit Si-
cherheit und Gesundheitsschutz ver-
wendet werden.

Die Kennzeichnungsarten (z. B.
Leuchtzeichen, Handzeichen, Sicher-
heitszeichen) sind entsprechend der
Gefahrdungsbeurteilung auszuwah-
len.

Fir standige Verbote, Warnungen,
Gebote und sonstige sicherheitsrele-
vante Hinweise (z. B. Rettung, Brand-
schutz) sind Sicherheitszeichen ins-
besondere entsprechend Anhang 1
zu verwenden. Sicherheitszeichen
kénnen als Schilder, Aufkleber oder
als aufgemalte Kennzeichnung aus-
gefuhrt werden. Diese sind dauerhaft
auszuflhren (z. B. fir die Standorte
von Feuerldschern).

Hinweise auf zeitlich begrenzte Risi-
ken oder Gefahren sowie Notrufe zur
Ausflhrung bestimmter Handlungen
(z. B. Brandalarm) sind durch Leucht-,

(10)

Schallzeichen oder verbale Kommuni-
kation zu Ubermitteln.

Wenn zeitlich begrenzte risikoreiche
Tatigkeiten (z. B. Anschlagen von
Lasten im Kranbetrieb, Ruckwarts-
fahren von Fahrzeugen mit Personen-
gefahrdung) ausgefiihrt werden, sind
Anweisungen mittels Handzeichen
entsprechend Anhang 2 oder verbaler
Kommunikation vorzunehmen.

Verschiedene Kennzeichnungsarten
durfen gemeinsam verwendet wer-
den, wenn im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung festgestellt wird,
dass eine Kennzeichnungsart allein
zur Vermittlung der Sicherheitsaus-
sage nicht ausreicht. Bei gleicher Wir-
kung kann zwischen verschiedenen
Kennzeichnungsarten gewahlt wer-
den.

Die Wirksamkeit einer Kennzeich-
nung darf nicht durch eine andere
Kennzeichnung oder durch sonstige
betriebliche Gegebenheiten beein-
trachtigt werden (z. B. keine Verwen-
dung von Schallzeichen bei starkem
Umgebungslarm).

Kennzeichnungen, die fir ihre Funk-
tion eine Energiequelle bendtigen,
mussen fir den Fall, dass diese
ausfallt, Gber eine selbsttatig einset-
zende Notversorgung verfligen, es
sei denn, dass bei Unterbrechung
der Energiezufuhr kein Risiko mehr
besteht (z. B. wenn bei Netzausfall
der SchlieBvorgang eines elektrisch
betriebenen Tores unterbrochen wird
und gleichzeitig die Sicherheitskenn-
zeichnung - Warnleuchte, Hupe -
ausfallt).

Ist das HoOr- oder Sehvermoégen von
Beschéftigten eingeschrénkt (z. B.
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(11)

(12)

(13)
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beim Tragen von persodnlichen Schutz-
ausrustungen), ist eine geeignete
Kennzeichnungsart erganzend oder
alternativ einzusetzen.

Zur Kennzeichnung und Standort-
erkennung von Material und Aus-
rustung zur Brandbekampfung sind
Brandschutzzeichen nach Anhang 1
zu verwenden.

Die Beschaftigten sind vor Arbeitsauf-
nahme und danach in regelmagigen
Zeitabstanden Uber die Bedeutung
der eingesetzten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung zu
unterweisen. Insbesondere ist Uber
die Bedeutung selten eingesetzter
Kennzeichnungen zu informieren.
Fur Einweiser, die Handzeichen nach
Punkt 5.7 anwenden, ist eine spezi-
fische Unterweisung erforderlich. Die
Unterweisung sollte jahrlich erfolgen,
sofern sich nicht aufgrund der Ergeb-
nisse der Gefahrdungsbeurteilung
andere Zeitraume ergeben. Daruber
hinaus muss auch bei Anderungen
der eingesetzten Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung eine
Unterweisung erfolgen.

Der Arbeitgeber hat durch regelmafi-
ge Kontrolle und gegebenenfalls er-
forderliche Instandhaltungsarbeiten
dafur zu sorgen, dass Einrichtungen
flr die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung wirksam sind.
Dies gilt insbesondere fir Leucht- und
Schallzeichen, langnachleuchtende
Materialien sowie technische Einrich-
tungen zur verbalen Kommunikation
(z. B. Lautsprecher, Telefone). Die
zeitlichen Abstande der Kontrollen
sind im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung festzulegen.

5.1

1)

3)

Kennzeichnung

Sicherheitszeichen und Zusatz-
zeichen

Sicherheitszeichen und Zusatzzei-
chen missen den festgelegten Ge-
staltungsgrundsatzen nach Tabelle 1
bzw. 2 entsprechen. Die Bedeutung
von geometrischer Form und Sicher-
heitsfarbe fiir Sicherheitszeichen sind
der Tabelle 1 zu entnehmen.

Fir die in Anhang 1 festgelegten Si-
cherheitsaussagen dirfen nur die
entsprechend zugeordneten Sicher-
heitszeichen verwendet werden. Es
besteht die Moglichkeit der Verwen-
dung von Zusatzzeichen, die der Ver-
deutlichung besonderer Situationen
oder der Konkretisierung der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzaussa-
ge dienen.

Brandschutzzeichen kdnnen in Ver-
bindung mit einem Richtungspfeil als
Zusatzzeichen nach Abb. 1 verwendet
werden.

Abb. 1: Richtungspfeile fiir Brandschutz-
zeichen

Rettungszeichen flr Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe kdnnen in
Verbindung mit einem Richtungspfeil
als Zusatzzeichen nach Abb. 2 ver-
wendet werden.
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Abb. 2: Richtungspfeile fiir Rettungszei-
chen sowie flr Mittel und Einrichtungen

zur Ersten Hilfe

Eine Anhaufung von Sicherheitszei-
chen ist zu vermeiden. Ist das Sicher-
heitszeichen nicht mehr notwendig,
ist dieses zu entfernen.

Tabelle 1: Kombination von geometrischer Form und Sicherheitsfarbe und ihre Bedeutung fiir

Sicherheitszeichen
Geometrische Bedeutung Sicherheits- Kontrast- Farbe des Anwendungsbeispiele
Form farbe farbe zur grafischen
Sicherheits- Symbols
farbe
* Rauchen verboten
Verbot Rot Weif3? Schwarz * Kein Trinkwasser
« Bertihren verboten
Kreis mit
Diagonalbalken
* Augenschutz benutzen
Gebot Blau Weif3® Weif® * Schutzkleidung benutzen
* Hande waschen
Kreis
* Warnung vor
heifer Oberfléache
Warnung Gelb Schwarz Schwarz * Warnung vor Biogefahrdung
Gleichseitiges * Warnung vor elektrischer
Dreieck mit Spannung
gerundeten Ecken
« Erste Hilfe
Gefahr- Griin Weif3® Weif3® * Notausgang
losigkeit * Sammelstelle
Quadrat
* Brandmeldetelefon
« Mittel und Geréte zur
Brand- Rot Weif® Weif® Brandbekéampfung
schutz * Feuerloscher
Quadrat

@ Die Farbe Weif schliefit die Farbe flir langnachleuchtende Materialien unter Tageslichtbedingungen, wie in ISO 3864-4,
Ausgabe Marz 2011 beschrieben, ein.

Die in den Spalten 3, 4 und 5 bezeichneten Farben missen den Spezifikationen von ISO 3864-4, Ausgabe Méarz 2011
entsprechen. Es ist wichtig, einen Leuchtdichtekontrast sowohl zwischen dem Sicherheitszeichen und seinem Hintergrund
als auch zwischen dem Zusatzzeichen und seinem Hintergrund zu erzielen (z. B. Lichtkante).
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Tabelle 2: Geometrische Form, Hintergrundfarben und Kontrastfarben fiir Zusatzzeichen

Geometrische Bedeutung Hintergrundfarbe Kontrastfarbe Farbe der
Form zur Hintergrund- zusatzlichen
farbe Sicherheits-
information
Weif3 Schwarz
Zusatz- Farbe des Schwarz beliebig
informationen Sicherheits- oder Weif3
Rechteck zeichens
(6) Sicherheitszeichen sind deutlich er- (8) Sicherheitszeichen missen aus sol-
kennbar und dauerhaft anzubringen. chen Werkstoffen bestehen, die ge-
Deutlich erkennbar bedeutet unter gen die Umgebungseinfliisse am An-
anderem, dass Sicherheitszeichen in bringungsort widerstandsfahig sind.
geeigneter Hohe - fest oder beweg- Bei der Auswahl der Werkstoffe sind
lich - anzubringen sind und die Be- unter anderem mechanische Einwir-
leuchtung (naturlich oder kinstlich) kungen, feuchte Umgebung, chemi-
am Anbringungsort ausreichend ist. sche Einflisse, Lichtbestandigkeit,
Verbots-, Warn- und Gebotszeichen Versprédung von Kunststoffen sowie
mussen sichtbar, unter BerUcksich- Feuerbestandigkeit zu bertcksichti-
tigung etwaiger Hindernisse am Zu- gen.
gang zum Gefahrbereich angebracht (9) Bei der Auswahl von Sicherheitszei-
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werden. Besonders in lang gestreck-
ten Rdumen (z. B. Fluren) sollen Ret-
tungs- bzw. Brandschutzzeichen in
Laufrichtung jederzeit erkennbar sein
(z. B. Winkelschilder).

Ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht
vorhanden, muss die Erkennbar-
keit der notwendigen Rettungs- und
Brandschutzzeichen durch Verwen-
dung von langnachleuchtenden Ma-
terialien auch bei Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung erhalten bleiben.
Langnachleuchtende Sicherheitszei-
chen missen mindestens die Anfor-
derungen der DIN 67510-1:2020-05,
Klasse C, erfullen. Die ausreichende
Anregung der langnachleuchtenden
Materialien ist sicherzustellen, z. B.
hinsichtlich Dauer, Art und Intensitat
der Beleuchtung.

chen ist der Zusammenhang zwi-
schen Erkennungsweiten und Grofie
der Sicherheitszeichen bzw. Schrift-
zeichen zu berUcksichtigen (Tabelle
3). Fir innenbeleuchtete Sicherheits-
zeichen in Dauerlichtschaltung ver-
doppelt sich die Erkennungsweite bei
gleichbleibender Zeichengrofie.
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Tabelle 3: Vorzugsgréfen von Sicherheits-, Zusatz- und Schriftzeichen fiir beleuchtete Zeichen, ab-
héngig von der Erkennungsweite

Schriftzeichen Rettungs-,
(Ziffern und Verbots- und Warnzeichen Brandschutz- und
Buchstaben) Gebotszeichen Zusatzzeichen
Erkennungsweite SchriftgréRe (h) Durchmesser (d) Basis (b) Hoéhe (a)
[m] [mm] [mm] [mm] [mm]
0,5 2 12,5 25 12,5
1 4 25 50
2 8 50 2
100
3 10 100
4 14 50
5 17 200
6 20
200
7 23
8 27 300 100
9 30
10 34
300
11 37 400
12 40
13 44 150
14 47
400
15 50
16 54 600
17 57
18 60 200
19 64
20 67
600
21 70
22 74
23 77
24 80
25 84
900 300
26 87
27 90
900
28 94
29 97
30 100
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5.2

(1)

3)

5.3
(1)
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Sicherheitsmarkierungen fiir
Hindernisse und Gefahrstellen

Die Kennzeichnung von Hindernis-
sen und Gefahrstellen ist durch gelb-
schwarze oder rot-weifle Streifen
(Sicherheitsmarkierungen) deutlich
erkennbar und dauerhaft auszufih-
ren (siehe Abb. 3). Die Streifen sind
in einem Neigungswinkel von etwa
45° anzuordnen. Das Breitenver-

héltnis der Streifen betragt 1:1. Die
Kennzeichnung soll den Ausmaflen
der Hindernisse oder Gefahrstellen
entsprechen.

VOV

Abb 3: Sicherheitsmarkierungen

Gelb-schwarze Streifen sind vorzugs-
weise fur standige Hindernisse und
Gefahrstellen zu verwenden (z. B.
Stellen, an denen besondere Ge-
fahren des Anstoflens, Quetschens,
Stlirzens bestehen). Bei langnach-
leuchtender Ausfiihrung wird die Er-
kennbarkeit der Hindernisse bei Aus-
fall der Aligemeinbeleuchtung erhéht.

Rot-weifde Streifen sind vorzugswei-
se far zeitlich begrenzte Hindernisse
und Gefahrstellen zu verwenden (z. B.
Baugruben).

An Scher- und Quetschkanten mit
Relativbewegung zueinander sind die
Streifen gegensinnig geneigt zueinan-
der anzubringen.

Markierungen von Fahrwegen

Die Kennzeichnung von Fahrwegs-
begrenzungen ist farbig, deutlich

5.4

erkennbar sowie durchgehend auszu-
fhren. Wird die Markierung auf dem
Boden angebracht, so kann dies z. B.
durch mindestens 5 cm breite Strei-
fen oder durch eine vergleichbare Na-
gelreihe (mindestens drei Nagel pro
Meter), in einer gut sichtbaren Farbe
- vorzugsweise Weif3 oder Gelb - mit
ausreichendem Kontrast zur Farbe
der Bodenflache erreicht werden.

Eine Verwendung von langnachleuch-
tenden Produkten flir die Markierung
von Fahrwegen hat den Vorteil, dass
bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
die Sicherheitsaussage fur eine be-
stimmte Zeit aufrechterhalten bleibt.

Leuchtzeichen

Leuchtzeichen sind deutlich er-
kennbar anzubringen. Die Helligkeit
(Leuchtdichte) der abstrahlenden Fla-
che muss sich von der Leuchtdichte
der umgebenden Flachen deutlich
unterscheiden, ohne zu blenden.

Leuchtzeichen durfen nur bei Vorlie-
gen von zu kennzeichnenden Gefah-
ren oder Hinweiserfordernissen in
Betrieb sein. Die Sicherheitsaussage
von Leuchtzeichen darf nach Weg-
fall der zu kennzeichnenden Gefahr
nicht mehr erkennbar sein. Dies kann
durch Verdecken der abstrahlenden
Flache erreicht werden.

Leuchtzeichen flr eine Warnung dur-
fen intermittierend (,blinkend“) nur
dann betrieben werden, wenn eine
unmittelbare Gefahr droht. Diese
Forderung bedeutet, dass warnende
Leuchtzeichen kontinuierlich oder
intermittierend, hinweisende Leucht-
zeichen ausschlielich kontinuierlich
betrieben werden durfen.
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5.5

5.6

Wird ein intermittierend betriebenes
Warnzeichen anstelle eines Schall-
zeichens oder zusatzlich eingesetzt,
mussen die Sicherheitsaussagen
identisch sein.

Schallzeichen

Schallzeichen mulssen deutlich wahr-
nehmbar und ihre Bedeutung betrieb-
lich festgelegt und eindeutig sein.

Schallzeichen mussen so lange ein-
gesetzt werden, wie dies fur die Si-
cherheitsaussage erforderlich ist.

Ein betrieblich festgelegtes Notsignal
muss sich von anderen betrieblichen
Schallzeichen und von den beim 6f-
fentlichen Alarm verwendeten Signa-
len unverwechselbar unterscheiden.
Der Ton des betrieblich festgelegten
Notsignals soll kontinuierlich sein.

Verbale Kommunikation

Die verbale Kommunikation muss kurz, ein-
deutig und verstandlich formuliert sein. Im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist fur
besondere Einsatzsituationen die Verwen-
dung von technischen Einrichtungen (z. B.
Lautsprecher, Megaphon) festzulegen.

5.7
1)

Handzeichen

Handzeichen mussen eindeutig ein-
gesetzt werden, leicht durchfihrbar
und erkennbar sein und sich deutlich
von anderen Handzeichen unterschei-
den. Handzeichen, die mit beiden
Armen gleichzeitig erfolgen, muissen
symmetrisch gegeben werden und
dirfen nur eine Aussage darstellen.

Fir die in Anhang 2 aufgeflihrten Be-
deutungen von Handzeichen durfen

nur die dort zugeordneten Handzei-
chen verwendet werden.

Einweiser mussen geeignete Erken-
nungszeichen, vorzugsweise in gelber
Ausfuhrung, tragen (z. B. Westen,
Kellen, Manschetten, Armbinden,
Schutzhelme). Um eine gute Wahr-
nehmung zu erzielen, kdnnen Erken-
nungszeichen je nach Einsatzbedin-
gungen (z. B. langnachleuchtend oder
retroreflektierend) ausgefuhrt sein.

Gestaltung von Flucht-
und Rettungsplanen

Flucht- und Rettungsplane (Beispiel
siehe Anhang 3) missen eindeutige
Anweisungen zum Verhalten im Ge-
fahrenfall enthalten sowie den Weg
an einen sicheren Ort darstellen.
Flucht- und Rettungspldne mussen
aktuell, Ubersichtlich, ausreichend
grofd und mit Sicherheitszeichen nach
Anhang 1 gestaltet sein.

Flucht- und Rettungsplane mussen

graphische Darstellungen enthalten

Uber:

1. den Gebaudegrundriss oder Teile
davon,

2. den Verlauf der Hauptfluchtwege,

3. die Lage der Erste-Hilfe-Einrich-
tungen,

4. die Lage der Brandschutzeinrich-
tungen,

5. den Standort des Betrachters

und soweit vorhanden

6. die Lage der Ausgange von Ne-
benfluchtwegen und

7. die Lage der Sammelstellen.

Regeln flr das Verhalten im Brandfall
und bei Unféllen mussen direkt auf
dem Flucht- und Rettungsplan dar-
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(4)
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gestellt oder in dessen Nahe ange-
bracht werden.

Aus dem Plan muss ersichtlich sein,
welche Fluchtwege von einem Ar-
beitsplatz oder dem jeweiligen Stand-
ort aus zu nehmen sind, um in einen
sicheren Bereich oder ins Freie zu
gelangen. In diesem Zusammenhang
sind Sammelstellen zu kennzeichnen.
AufRerdem sind Kennzeichnungen flr
Standorte von Erste-Hilfe- und Brand-
schutzeinrichtungen in den Flucht-
und Rettungsplan aufzunehmen. Zur
sicheren Orientierung ist der Standort
des Betrachters im Flucht- und Ret-
tungsplan zu kennzeichnen.

Soweit auf einem Flucht- und Ret-
tungsplan nur ein Teil des Gebau-
degrundrisses dargestellt ist, muss
eine Ubersichtskizze die Lage im
Gesamtkomplex verdeutlichen. Der
Grundriss in Flucht- und Rettungs-
planen ist vorzugsweise im Maf3stab
1:100 darzustellen. Die Plangrofe
ist an die Grundrissgréfle anzupas-
sen und sollte das Format DIN A3
nicht unterschreiten. Flr besondere
Anwendungsfalle, z. B. Hotel- oder
Klassenzimmer, kann auch das For-
mat DIN A4 verwendet werden. Der
Flucht- und Rettungsplan muss farbig
angelegt sein.

Flucht- und Rettungsplédne mussen -
bezogen auf den Anbringungsort - la-
gerichtig gestaltet werden.

7 Kennzeichnung von
Lagerbereichen sowie von
Behaltern und Rohrleitun-
gen mit Gefahrstoffen

(1) Die Einstufung und Kennzeichnung
von Gefahrstoffen in Behaltern und
Rohrleitungen hat gemafl den Rege-
lungen der Gefahrstoffverordnung,
insbesondere der TRGS 201 ,Einstu-
fung und Kennzeichnung bei Tatigkei-
ten mit Gefahrstoffen“ zu erfolgen.

(2) Hinsichtlich der Erkennungsweite
ist Tabelle 3 anzuwenden. Bei der
Verwendung von Gefahrensymbolen
zusammen mit der Gefahrenbezeich-
nung an Rohrleitungen ist zu berlck-
sichtigen, dass Ublicherweise das
Verhaltnis der Hohe des kombinierten
Zeichens zu seiner Breite ungefahr
1,4 : 1 betragt.

(3) Orte, Rdume oder umschlossene Be-
reiche, die fur die Lagerung erhebli-
cher Mengen gefahrlicher Stoffe oder
Zubereitungen verwendet werden,
sind mit einem geeigneten Warnzei-
chen nach Anhang 1 zu versehen
oder gemaR TRGS 201 ,Einstufung
und Kennzeichnung bei Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ zu kennzeichnen.

Anhang 1

Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussa-
gen (nach DIN EN ISO 7010 ,Graphische
Symbole - Sicherheitsfarben und Sicher-
heitszeichen - Registrierte Sicherheitszei-
chen®, Ausgabe Juli 2020 und DIN 4844-2
»Graphische Symbole - Sicherheitsfarben
und Sicherheitszeichen - Teil 2: Registrier-
te Sicherheitszeichen®, Ausgabe November
2021)
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1 Verbotszeichen

POO1 Allgemeines
Verbotszeichen?

%

PO02 Rauchen verboten

PO03 Keine offene Flamme;
Feuer, offene Ziindquelle
und Rauchen verboten

P0O04 Fiir FuRganger
verboten

POO05 Kein Trinkwasser

POOG6 Fur Flurférderzeuge
verboten

POOQ7 Kein Zutritt fur

Personen mit Herzschritt-
machern oder implantier-
ten Defibrillatoren®

P0O10 Berthren verboten

PO11 Mit Wasser I6schen
verboten

2) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das das Verbot

konkretisiert.

3) Das Verbot gilt auch fiir sonstige aktive Implantate.
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P012 Keine schwere Last® PO13 Eingeschaltete PO14 Kein Zutritt fur
Mobiltelefone verboten Personen mit
Implantaten aus Metall

m

PO15 Hineinfassen P020 Aufzug im Brandfall P021 Mitfihren von
verboten nicht benutzen Hunden verboten®

P022 Essen und Trinken P023 Abstellen oder P024 Betreten der Flache
verboten Lagern verboten verboten

4) ,Schwer* ist abhangig von dem Zusammenhang, in dem das Sicherheitszeichen verwendet werden soll.
Das Sicherheitszeichen ist erforderlichenfalls in Verbindung mit einem Zusatzzeichen anzuwenden, das
die maximale zuldssige Belastung konkretisiert (z. B. max. 100 kg).

5) Das Verbot gilt auch fir andere Tiere.
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PO27 Personenbeférderung
verboten

P028 Benutzen von
Handschuhen verboten

PO31 Schalten verboten

D-PO06 Zutritt fir
Unbefugte verboten®

P0O16 Mit Wasser spritzen
verboten

PO09 Aufsteigen verboten
(In der Bedeutung von
,Besteigen fur Unbefugte
verboten®)

WSPO0O1 Laufen verboten”

6) aus DIN 4844-2 ,Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen“ Ausgabe

Dezember 2012

7) Das Verbot gilt auch flir Rennen, Springen oder Hipfen, normales Gehen ist erlaubt.
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2 Warnzeichen

WOO01 Aligemeines
Warnzeichen®

WO002 Warnung vor
explosionsgefahrlichen
Stoffen

WO003 Warnung vor
radioaktiven Stoffen oder
ionisierender Strahlung

WO004 Warnung vor
Laserstrahl

WO0O05 Warnung vor nicht
ionisierender Strahlung

WO006 Warnung vor
magnetischem Feld

WO0O07 Warnung vor
Hindernissen am Boden

WO008 Warnung vor
Absturzgefahr

WO0O09 Warnung vor
Biogefahrdung

8) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr

konkretisiert.
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2>
>
>

WO010 Warnung vor
niedriger Temperatur/Frost

WO011 Warnung vor
Rutschgefahr

WO012 Warnung vor
elektrischer Spannung

B>
>
>

WO014 Warnung vor
Flurférderzeugen

WO015 Warnung vor
schwebender Last

WO016 Warnung vor
giftigen Stoffen

>
>

WO17 Warnung vor
heifler Oberflache

WO018 Warnung vor
automatischem Anlauf

&7\ 1N

WO019 Warnung vor
Quetschgefahr

>
P>
>

W021 Warnung vor
feuergefahrlichen Stoffen

W023 Warnung vor
atzenden Stoffen

WO024 Warnung vor
Handverletzungen
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WO025 Warnung vor WO026 Warnung vor WO027 Warnung vor

gegenlaufigen Rollen® Gefahren durch das optischer Strahlung
Aufladen von Batterien

W028 Warnung vor W029 Warnung vor D-W021 Warnung vor
brandférdernden Stoffen Gasflaschen explosionsfahiger
Atmosphare!®

9) Die Warnung gilt auch flr Einzugsgefahren anderer Art.
10) aus DIN 4844-2 ,Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen“ Ausgabe November
2021
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3 Gebotszeichen

i

MOO1 Aligemeines MOO3 Gehdrschutz MO0O04 Augenschutz
Gebotszeichen? benutzen benutzen

MOO8 Fuschutz benutzen |MOO09 Handschutz benutzen MO10 Schutzkleidung
benutzen

MO11 Hande waschen MO12 Handlauf benutzen MO013 Gesichtsschutz
benutzen

11) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, welches das Ge-
bot konkretisiert.
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MO014 Kopfschutz benutzen

MO015 Warnweste benutzen

MO17 Atemschutz benutzen

MO018 Auffanggurt benutzen

MO020 Rickhaltesystem
benutzen

MO021 Vor Wartung oder
Reparatur freischalten

&

MO022 Hautschutzmittel
benutzen

M023 Ubergang benutzen

MO024 FuRgangerweg
benutzen

MO026 Schutzschirze
benutzen

WSMO0O01 Rettungsweste
benutzent?

12) gestrichen
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4 Rettungszeichen

EOO1
Notausgang (links)*®

E002 EOO3 Erste Hilfe
Notausgang (rechts)*®

\

N\

EO04 Notruftelefon

+

EOO07 Sammelstelle

"I'

EOQ9 Arzt

EO010 Automatisierter
Externer Defibrillator (AED)

+ I1.O

) 00000 ¢
) 00000 ¢
) © 000 © ¢
) 90000 ¢
)0 0000 ¢

E011 Augenspuleinrichtung

EO12 Notdusche

wendet werden.

13) Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil, Abb. 2) ver-
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Ea [

EO16 Notausstieg EO61 Wasser-
mit Fluchtleiter Rettungsausristung

EO13 Krankentrage

—

EO33 Schiebetur 6ffnet E034 Schiebetlr 6ffnet
nach rechts nach links

D-E019 Notausstieg!®

Beispiel flr Notausgang (E002) mit Zusatzzeichen (Richtungspfeil)

Beispiel fur Notausgang (E002) mit Zusatzzeichen (Richtungspfeil)

14) aus DIN 4844-2 ,Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen“ Ausgabe November
2021
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5 Brandschutzzeichen

FOO1 Feuerléscher

FOO4 Mittel und Gerate
zur Brandbekampfung

FOO5 Brandmelder

FOO6 Brandmeldetelefon
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Anhang 2

Handzeichen

1 Aligemeine Handzeichen

Bewegung nicht
weiter ausfithren

nach vorn

Bedeutung Beschreibung Bildliche Vereinfachte
Darstellung Darstellung

Achtung Rechten Arm nach oben halten,

Anfang Handfléche zeigt nach vorn

Vorsicht

Halt Beide Arme seitwdrts waagerecht

Unterbrechung ausstrecken, Handfldchen zeigen

Halt - Gefahr

Beide Arme seitwarts waagerecht
ausstrecken, Handfléchen zeigen
nach vorn und Arme abwechselnd
anwinkeln und strecken

~ o | -
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2 Handzeichen fiir Bewegungen — vertikal

Bedeutung Beschreibung Bildliche Vereinfachte
Darstellung Darstellung
Heben Rechten Arm nach oben halten, C)
Auf Handfléche zeigt nach vorn und
macht eine langsame, kreisende
Bewegung
Senken Rechten Arm nach unten halten,
Ab Handfléche zeigt nach innen und
macht eine langsame, kreisende o
Bewegung -7
Langsam Rechten Arm waagerecht aus-
strecken, Handflache zeigt nach ‘ {
unten und wird langsam auf- und X ¢
abbewegt - N
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3 Handzeichen fiir Bewegungen — horizontal

Bedeutung Beschreibung Bildliche Vereinfachte
Darstellung Darstellung

Abfahren Rechten Arm nach oben halten,
Handflache zeigt nach vorn, und
Arm seitlich hin- und herbewegen

Herkommen Beide Arme beugen, Handfldchen
zeigen nach innen und mit den
Unterarmen heranwinken

Entfernen Beide Arme beugen, Handfldchen
zeigen nach auflen und mit den
Unterarmen wegwinken

Rechts fahren - | Den rechten Arm in horizontaler
vom Einweiser Haltung leicht anwinkeln und

aus gesehen seitlich hin- und herbewegen
Links fahren - Den linken Arm in horizontaler
vom Einweiser Haltung leicht anwinkeln und

aus gesehen seitlich hin- und herbewegen
Anzeige einer Beide Handflachen parallel halten
Abstands- und dem Abstand entsprechend
verringerung zusammenfiithren
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Anhang 3

Beispiel eines Flucht- und Rettungsplans
(nach DIN ISO 23601 ,,Sicherheitskennzeichnung - Flucht- und Rettungsplane*,
Ausgabe November 2021)

Flucht- und Rettungsplan

Verhalten im Brandfall SR

Ruhe bewahren

Toietten

Verhalten bei Unfallen
Ruhe bewahren

1. Unfall meiden o [ e,

L _E

-
e 5>
forkoriereiy
. —l T

2 Erste Hilfe Atmichen;ng des Urfslotes. Empfang

[: Vemcrg Vet
R Aussielungsaum
o=

3. Wettere Rebrgatents s

MaRnahmen Schaustn artlernen
Legende
@ =
Pty

— Erdgeschoss

1] Rerangapies

[ o

[ e

S Ubersichtsplan

[ ressner

(] weremsncnn

) e

(] swsrasen

BT e E Name des Gebaudes
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ASR A1.8
Verkehrswege

Ausgabe: Mérz 2022

GMBI 2022 S. 214-226 [Nr. 9-11] (v. 18.03.2022)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an das Einrichten und Betreiben von Ver-
kehrswegen in § 3a Absatz 1 und § 4 Ab-
satz 4 sowie der Nummern 1.8, 1.9, 1.10
und 1.11 des Anhangs der Arbeitsstatten-
verordnung.

2 Anwendungsbereich

Diese ASR gilt flr das Einrichten und Be-
treiben von Verkehrswegen inklusive Trep-
pen, ortsfesten Steigleitern und Steigeisen-
gangen, Laderampen sowie Fahrsteigen
und Fahrtreppen. Sie gilt nicht fur Zu- und
Abgange in, an und auf Arbeitsmitteln im
Sinne von § 2 Absatz 1 der Betriebssicher-
heitsverordnung und flr Fahrzeuge sowie
dazugehdrige Anhanger, die fir die Beforde-
rung von Personen und den Gltertransport
bestimmt sind.

Diese ASR findet keine Anwendung auf
Steigeisen, Steigeisengangen und Steiglei-
tern an Hausschornsteinen, die ausschlief3-
lich als Angriffswege flr die Feuerwehr
dienen.

Hinweise:

1. Sofern entsprechende Geféhrdungen
vorliegen, ist diese ASR insbesondere
in Verbindung mit folgenden ASR anzu-
wenden:

a) ASR A1.3 ,Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung®,

b) ASRA1.5 ,FuBbdden,

c¢) ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegensténden, Be-
treten von Gefahrenbereichen®,

d) ASRA2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange“ und

e) ASR A3.4 ,Beleuchtung”.

2. Flrdie barrierefreie Gestaltung der Ver-
kehrswege gilt die ASR V3a.2 ,Barrie-
refreie Gestaltung von Arbeitsstatten”,
Anhang A1.8: Ergdnzende Anforderun-
gen zur ASR A1.8 ,Verkehrswege*.

3. Fir spezielle Funktionsgebdude und
Personengruppen, z. B. Kindertages-
einrichtungen, sind abweichende An-
forderungen im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung zu ermitteln.

3 Begriffshestimmungen

3.1 Verkehrswege sind fur den Fufgan-
ger- oder Fahrzeugverkehr (personen-
gesteuert oder automatisiert) oder fur
die Kombination aus beiden bestimmte
Bereiche in Geb&uden oder im Freien
auf dem Gelénde eines Betriebes oder
auf Baustellen. Dazu gehoéren insbe-
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sondere Flure, Gange einschlieflich
Laufstege und Fahrsteige, Bihnen und
Galerien, Treppen, ortsfeste Steiglei-
tern, Steigeisengange und Laderam-
pen. Verkehrswege sind keine Arbeits-
platze. Auf Verkehrswegen konnen
jedoch temporar Arbeitsplatze einge-
richtet werden.

Hinweis:

Nicht ortsfeste Leitern sind keine Verkehrs-
wege im Sinne der ASR A1.8. Der Einsatz
von Leitern als Zugang zu/Abgang von Ar-
beitspléatzen wird in der TRBS 2121 Teil 2
betrachtet.

3.2 Gange zu Betriebseinrichtungen ohne
Begegnungsverkehr sind Verkehrswe-
ge, die dem ungehinderten Zutritt zur
Nutzungvon Betriebseinrichtungen (z.B.
Heizungen, Fenster, Elektroversorgung)
dienen.

3.3 Gange zur Instandhaltung sind Ver-
kehrswege, die ausschlieflich der War-
tung, Inspektion, Instandsetzung oder
Verbesserung der Arbeitsstatten oder
ortsfester Arbeitsmittel zum Erhalt des
baulichen und technischen Zustandes
dienen.

Hinweis:

Dieses betrifft Zugange zu Arbeitsmitteln,
aber nicht Gdnge auf oder innerhalb des
Arbeitsmittels.

3.4 Lagereinrichtungen sind ortsfeste so-
wie verfahrbare Regale und Schranke.

3.5 Schmalgange sind Verkehrswege
fur kraftbetriebene Flurférderzeuge
in Regalanlagen ohne beidseitigen
Randzuschlag von jeweils mindestens
0,50 m zwischen den am weitesten
ausladenden Teilen der Flurforderzeu-
ge einschlieBlich ihrer Last und festen
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Teilen der Umgebung. Ausgenommen
sind Gange von Einfahrregalen. Ein Ein-
fahrregal ist ein Regalsystem, das eine
Art Blocklagerung erméglicht, in dem
mehrere Paletten hintereinander und
Ubereinander gelagert werden, wobei
diese auf mit den Stiitzen verbundenen
Auflageschienen abgesetzt werden. Die
Flurférderzeuge fahren dabei in die Re-
galgassen ein.

3.6 Fahrzeuge im Sinne dieser Regel sind
z.B.:

1. Kraftwagen oder -rader flr die Per-
sonenbeférderung und den Lasten-
transport,

2. Flurférderzeuge,  ausgenommen
manuell zu bewegende Flurférder-
zeuge (z. B. Handgabelhubwagen,
Sackkarre),

3. kraftbetriebene fahrbare Arbeits-
maschinen und Arbeitseinrichtun-
gen und

4. manuell betriebene Fahrzeuge (z. B.
Fahrrader).

3.7 Treppe ist ein fest mit dem Bauwerk
verbundenes, unbewegbares Bauteil,
das mindestens aus einem Treppenlauf
besteht.

3.8 Treppenlauf ist die ununterbrochene
Folge von mindestens drei Treppen-
stufen (drei Steigungen) zwischen zwei
Ebenen. Die oberste Stufe ist Teil der
Austrittsebene.

3.9 Hilfstreppen sind Treppen mit einem
Steigungswinkel von 36° bis 45°. Sie
flhren zu gelegentlich genutzten Berei-
chen, z. B. Laufstegen, Arbeitsbiihnen,
Arbeitsgruben.
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3.10 Temporare Bautreppen sind ein-
oder mehrlaufige Treppen, die aus-
schlieflich im Zuge von Bauarbeiten
errichtet und benutzt werden.

Hinweis:

Gertsttreppen und Treppentiirme sind
Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicher-
heitsverordnung (TRBS 2121 Teil 1) und
werden daher hier nicht erfasst.

3.11 Zwischenpodest (Ruhepodest) ist
der Treppenabsatz zwischen zwei
Treppenlaufen.

3.12 Steigeisen sind einzelne, vorwiegend
an senkrechten Bauteilen fest ange-
brachte Auftritte.

3.13 Steigeisengange werden durch ein-
oder zweilaufig Ubereinander ange-
ordnete Steigeisen gebildet.

3.14 Steigleitern sind senkrecht oder na-
hezu senkrecht ortsfest angebrachte

Leitern, bestehend aus zwei Seiten-
holmen mit dazwischen liegenden
Sprossen oder einem Mittelholm, an
dem beidseitig hhengleich Sprossen
angebracht sind.

3.15 Steiggange sind senkrecht oder na-
hezu senkrecht angeordnete Aufstie-
ge mit ein- oder zweildufig Ubereinan-
der angeordneten, fest angebrachten
oder als fester Bestandteil angeord-
neten Auftritten, z. B. Steigeisen,
Steigstufen, Steigkasten sowie Steig-
leitern. Sie konnen mit geeigneten
Schutzeinrichtungen gegen Absturz
ausgerUstet sein.

3.16 Fallhohe ist die mégliche Absturzho-
he innerhalb eines Steigganges (sie-
he Abbildung 1). Diese kann von der
Gesamthohe abweichen.
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1: Beispiel: Fallhéhe, Einstiegsebene bei Steigleitern

Steigschutzeinrichtungen sind Auf-
fangsysteme als Teil der Schutzaus-
rustung gegen den Absturz von Per-
sonen von Steiggangen. Sie bestehen
aus einer festen Fihrung und dem
dazu gehdrigen Auffanggerat. Dieses
wird mit dem Auffanggurt verbunden.

Riickenschutz ist eine Einrichtung,
die die Absturzgefahr an Steigleitern
vermindert.

Haltevorrichtung ist eine Einrichtung,
die an den Ein- und Ausstiegsstellen

3.20

3.21

von Steiggangen das Festhalten des
Benutzers ermoglicht.

Ruhebiihnen sind ein- oder mehrtei-
lige Plattformen zum Ausruhen von
Personen, welche unmittelbar an
oder neben Steigleitern oder Steigei-
sengangen angeordnet sind.

Einstiegsebene ist die Ebene der
Umgebung oder die Umsteigeblhne,
von der mit der Besteigung der Steig-
leiter begonnen wird (siehe Abbil-
dung 1).
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3.22 Laderampen sind bauliche Einrich-
tungen fir das Be- und Entladen
von Fahrzeugen. Laderampen sind
erhéhte horizontale Flachen, um
das Be- und Entladen ohne grofe
Héhenunterschiede zu ermdglichen.
Andockstationen sind keine Laderam-
pen im Sinne dieser Definition.

3.23 Schragrampen sind geneigte Ver-
kehrswege, die unterschiedlich hohe
Arbeits- oder Verkehrsflachen verbin-
den.

3.24 Fahrsteige sind kraftbetriebene An-
lagen mit umlaufenden stufenlosen
Bandern zur Beférderung von Perso-
nen zwischen zwei auf gleicher oder
unterschiedlicher Hoéhe liegenden
Verkehrsebenen. Es kdnnen geeigne-
te Transporteinrichtungen (z. B. Ein-
kaufswagen) mitgefuhrt werden.

3.25 Fahrtreppen sind kraftbetriebene
Anlagen mit umlaufenden Stufenban-
dern zur Beférderung von Personen
zwischen zwei auf unterschiedlicher
Hoéhe liegenden Verkehrsebenen.

3.26 Balustrade ist der beidseitige Teil der
Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, der
wie ein Gelander aufgrund seiner Fes-
tigkeit die Sicherheit des Benutzers
gewahrleistet sowie den Handlauf
aufnimmt.

3.27 Fahrsteigpalette ist das den Benut-
zer aufnehmende und sich in Fahr-
trichtung bewegende Flachenseg-
ment.

3.28 Kamm ist ein gezackter Bereich an je-
dem Zu- oder Abgang, der in die Rillen
der den Benutzer aufnehmenden FI&-
che von Fahrsteigen oder Fahrtrep-
pen eingreift.

3.29 Laufstege bei Bauarbeiten sind waa-
gerechte oder geneigte Verkehrswe-
ge, die Arbeits- oder Verkehrsflachen
miteinander verbinden.

3.30 Lichte Mindestbreite/-hohe st
die freie, unverstellte, unverbaute
und nicht durch Hindernisse einge-
schrankte Breite/HOhe, die mindes-
tens zur Verfligung stehen muss.

4 Einrichten von Verkehrs-
wegen
4.1 Aligemeines

(1) Damit im spateren Betrieb von Ver-
kehrswegen keine Gefahrdungen fur
Sicherheit und Gesundheit der Be-
schaftigten ausgehen, ist bereits bei
der Planung von Verkehrswegen die Art
des Betriebes zu berlcksichtigen, bei-
spielsweise beim Einsatz von Flurfor-
derzeugen in Schmalgangen (siehe
Abschnitt 4.3 Absatz 10) oder bei der
Festlegung von Verkehrsrichtungen.

S

Verkehrswege sind Ubersichtlich zu
fihren und sollen mdglichst gradlinig
verlaufen.

Die Verkehrswege eines H6henniveaus
(Geschosses) miussen grundsatzlich
waagerecht angelegt sein. Nicht ver-
meidbare Hohenunterschiede (z. B.
zwischen benachbarten Gebaudeteilen
oder wenn z. B. ein Gefalle zum Ablei-
ten von FlUssigkeiten erforderlich ist)
sind in Abhangigkeit vom Verkehrsauf-
kommen, der jeweiligen Verkehrsart
und den verwendeten Transportmitteln
vorzugsweise durch Schragrampen
auszugleichen. Dabei mlssen Gefahr-
dungen (z. B. durch Kippen, Auslaufen
oder Wegrollen) vermieden werden.
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3)

Verkehrswege sind so einzurichten,
dass die Belastung der Beschaftigten,
die Lasten manuell transportieren,
moglichst gering gehalten wird. Folgen-
de Einflussfaktoren sind besonders in
Betracht zu ziehen:

1. Lange und Neigung des Transport-
weges,

2. Gesamtgewicht des manuell zu
bewegenden Flurférderzeuges bzw.
des Transportmittels,

Haufigkeit der Transporttatigkeit,

BeschaffenheitderRollenund Lenk-
einrichtungen und

5. Positioniergenauigkeit.

Schragrampen flr den Fahr- und FuB-
gangerverkehr durfen in Abhangigkeit
von der Art der Nutzung die in Tabelle
1 aufgefuhrten Langsneigungen nicht
Uberschreiten.

Tab. 1: Maximale Neigungen fiir unterschiedliche Nutzungsarten von Schrégrampen

Art der Rampe Maximale
Langsneigung

1 Schragrampen im Verlauf von Fluchtwegen 3,5° (6 %)
Schragrampen beim Einsatz von Flurférderzeugen ohne Fahr- 3,5° (6 %)
antrieb bzw. manuell zu bewegender Transportmittel (bei der
Neuanlage von Arbeitsstatten)

3 Schragrampen im Regelfall (sofern nicht Ziffer 1 oder 2 anzu- 5° (8 %)
wenden ist)

4 Schragrampen zur Anwendung im Einzelfall entsprechend 7° (12,5 %)*
Geféhrdungsbeurteilung

°
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Abweichungen von Nummer 4 sind geméaf} Bauordnungsrecht der Lander méglich (z. B. bei Garagen).

Verkehrswege mussen eine ebene und
trittsichere Oberflache aufweisen, um
Gefahrdungen durch z. B. Stolpern,
Umstlrzen oder Wegrutschen zu ver-
meiden. Einbauten (z. B. Schachtabde-
ckungen, Roste, Ablaufe) sind bindig
in die Verkehrswege einzupassen. Der
Oberflachenbelag ist den maximalen
Beanspruchungen, z. B. durch Schlei-
fen, Rollen, Druck, Sto und Schlag
sowie der Verkehrsbelastung, entspre-
chend zu wahlen.

Beschaftigte mussen auf Verkehrswe-
gen vor Geféahrdungen durch Absturz
oder durch herabfallende Gegenstan-

de, umstlrzende Lasten oder Fahrzeu-
ge und Transportmittel durch geeignete
Mafnahmen geschlitzt sein (siehe ASR
A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfal-
lenden Gegenstanden, Betreten von
Gefahrenbereichen®).

Verkehrswegkreuzungen und -einmun-
dungen mussen Ubersichtlich gestal-
tet und einsehbar sein. Ist dies nicht
moglich, sind verkehrssichernde MaR-
nahmen zu ergreifen, z. B. Drehkreuze,
Schranken, Ampeln, Blinkleuchten,
Spiegel, Hinweisschilder. Dies gilt auch
flr Kreuzungen zwischen Verkehrswe-
gen und Gleisen.




ASR A1.8

(8)

Im  Freien liegende Verkehrswege,
insbesondere Treppen, Laderampen,
Fahrsteige, Gebaudeein- und -aus-
gange, mussen sicher benutzbar sein.
Hierbei sind Witterungseinflisse zu
berlcksichtigen. Erforderliche Schutz-
mafnahmen kénnen z. B. eine Uber-
dachung, ein Windschutz oder ein Win-
terdienst sein.

Hinweis:

Ergédnzende Anforderungen an Verkehrs-
wege auf nicht durchtrittsicheren Déachern
enthélt ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenstdnden, Betreten

von

Gefahrenbereichen®,

4.2 Wege fiir den Fuf3gangerverkehr
(1) Die Breite der Wege flr den Fuf3gan-

gerverkehr wird aus der Anzahl der
gehenden Personen, die diese nutzen
mussen, und aus der Art der Nutzung
(z. B. Begegnung des Personenver-
kehrs, Krankentransport, Tragen von
Kindern, Transport von Arbeitsmitteln)
ermittelt. Dabei sind die nachfolgenden
Mindestbreiten nach Tabelle 2 nicht zu
unterschreiten.

Tab. 2: Lichte Mindestbreiten der Wege fiir den FuSgéngerverkehr

A B C
Nr. | Verkehrsweg Lichte Mindestbreiten | Lichte Mindestbreiten
von Durchgangen und | von Verkehrswegen
Tiiren im Verlauf von (in m)
Verkehrswegen
(inm)
Anzahl der Personen
1 bis 5 0,80%) 0,90
2 bis 20 0,90 1,00
3 bis 50 0,90 1,20
4 bis 100 1,00 1,20
5 bis 200 1,05 1,20
6 bis 300 1,65 1,80
7 bis 400 2,25 2,40

*) Hinweis:

Bei Einzugsgebieten von mehr als 200 Personen sind Zwischenwerte der Min-
destbreiten (ermittelt durch lineare Interpolation) zulassig.

Bei Neubauten und wesentlichen baulichen Erweiterungen oder Umbauten wird
empfohlen, fir Einzugsgebiete von bis zu 5 Personen nach Nummer 1 Spalte B
eine lichte Mindestbreite von Durchgéngen und Tiiren im Verlauf von Hauptflucht-
wegen nach ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgénge“ Abschnitt 3.1 von 0,90 m
einzuhalten, um auch in diesen Bereichen eine barrierefreie Zuganglichkeit zu
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Umbaukosten vermeiden.

ermdéglichen. Zudem lassen sich auf diesem Wege bauliche MafSnahmen im Sin-
ne der ASR V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten” und in der Folge

Die lichten Mindestbreiten von Treppen in Treppenrdaumen und AufRentreppen von
mehrgeschossigen Gebauden kdnnen alternativ gemaf ASR A2.3 ,Fluchtwege
und Notausgange*“ Abschnitt 5 Absatze 14, 15 und 16 bemessen werden, sofern
nicht die Art der Nutzung (z. B. Begegnungen des Personenverkehrs, manuelle
Transporte, Publikumsverkehr) héhere Breiten erfordert.

Abweichend flir Verkehrswege zu besonderen Bereichen | Lichte Mindestbreiten
(in m)
8 Gange zu personlich zugewiesenen Arbeitsplatzen, 0,60
Hilfstreppen
9 Gange zur Instandhaltung, Gange zu Betriebseinrichtun- 0,60
gen ohne Begegnungsverkehr
10 | Verkehrswege fur FuRganger
1. in Nebengangen von Lagereinrichtungen fur die 0,75
ausschlieBliche Be- und Entladung von Hand,
11 | 2. zwischen Lagereinrichtungen und -geraten 1,25
12 | Verkehrswege zwischen Schienenfahrzeugen mit Ge- 1,00
schwindigkeiten = 30 km/h und ohne feste Einbauten in
den Verkehrswegen
13 | Rangiererwege 1,30
14 | Turen von Toilettenzellen und von Toilettenraumen mit 0,55
nur einer Toilette entsprechend ASR A4.1 ,Sanitarrau-
me*

(2) Die lichte Mindestbreite des Verkehrs- Personen mit einer lichten Mindestbrei-
wegs darf durch kurze Einbauten oder te von 0,875 m eingerichtet oder solan-
Einrichtungen, z. B. Feuerléscher, ge betrieben werden, bis die jeweiligen
Wandvorspriinge, Turfligel, Turzargen, Bereiche dieser Arbeitsstatten wesent-
Turdricker und Notausgangsbeschla- lich erweitert oder umgebaut werden
ge, die lichten Mindestbreiten der oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeits-
Durchgange und Turen nach Tabelle 2 stattenverordnung eine VergrofRerung
Spalte B nicht unterschreiten. erforderlich wird.

(3) In Gebauden, die bis zum 30.9.2022 (4) In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
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errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin
erfolgt ist, durfen Verkehrswege nach
Tabelle 2 Nummer 1 Spalte C fur bis 5

errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin er-
folgt ist, dlirfen Durchgange und Tiren
nach Tabelle 2 Nummer 2 Spalte B mit
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einer lichten Mindestbreite von 0,85 m
eingerichtet oder solange betrieben
werden, bis die jeweiligen Bereiche die-
ser Arbeitsstatten wesentlich erweitert
oder umgebaut werden oder nach § 3a
Absatz 2 der Arbeitsstattenverordnung
eine VergroBerung erforderlich wird.

In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin
erfolgt ist, dirfen Génge zur Instand-
haltung oder Gange zu Betriebseinrich-
tungen ohne Begegnungsverkehr mit
einer Mindestbreite von 0,50 m einge-
richtet oder solange betrieben werden,
bis die jeweiligen Bereiche dieser Ar-
beitsstatten wesentlich erweitert oder
umgebaut werden.

In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin er-
folgt ist, durfen Tiren von Toilettenzel-
len und Toilettenraumen mit nur einer
Toilette mit einer lichten Mindestbreite
von 0,50 m eingerichtet oder solange
betrieben werden, bis die jeweiligen Be-
reiche dieser Arbeitsstatten wesentlich
erweitert oder umgebaut werden.

Die lichte Hohe uber Verkehrswegen
soll 2,10 m betragen und darf 2,00 m
nicht unterschreiten. Die lichte H6he
von Durchgangen und Tiren im Ver-
lauf von Verkehrswegen soll 2,10 m
betragen und darf 1,95 m nicht un-
terschreiten. Dieses gilt auch bei der
Verwendung von Funktionselementen,
z. B. Obenturschlieern. Bei wesentli-
chen Erweiterungen oder wesentlichen
Umbauten von Bereichen durch die Ver-
kehrswege flhren, ist zu prifen, ob die
lichte Mindesthéhe von 2,10 m umge-
setzt werden kann. Gange zur Instand-
haltung durfen eine lichte Mindesthéhe

=

=

von 1,90 m nicht unterschreiten. Eine
weitere Unterschreitung der Mindest-
héhe an Tiren im Verlauf von Géan-
gen zur Instandhaltung von maximal
0,10 m kann vernachlassigt werden
(siehe ASR A1.7 ,Tlren und Tore*).

Verkehrswege durfen nicht durch ein-
zelne Stufen unterbrochen werden.
Kénnen  Hoéhenunterschiede  nicht
durch eine Schragrampe (siehe Ab-
schnitt 4.1 Absatz 2) ausgeglichen wer-
den, ist eine Stufenfolge von mindes-
tens zwei zusammenhangenden Stufen
mit parallel verlaufenden Stufenkanten
und gleichen Stufenabmessungen zu-
lassig. Die Auftritte und Steigungen der
Stufen sollen sich nach dem Abschnitt
4.5 Absatz 4 richten. Die Stufenfolge
ist nach ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung*
zu kennzeichnen. Verkehrswege, die
gleichzeitig als Hauptfluchtweg dienen,
dirfen keine Ausgleichsstufen enthal-
ten (siehe ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgange®).

Unmittelbar vor und hinter Tiren mus-
sen Treppen und Stufen einen Abstand
von mindestens 1,0 m, bei aufgeschla-
gener Tur einen Abstand von mindes-
tens 0,5 m einhalten (siehe Abbildung
2).

169




ASR A1.8

— C — C
>10m >1,0m

205m 205m

e  LEd

Abb. 2: AbstandsmafSe von Treppen zu
Turdffnungen

4.3 Wege fiir den Fahrzeugverkehr

(1) FuBganger- und Fahrzeugverkehr sind
so zu flihren, dass Beschaftigte nicht

gefahrdet werden.

S

vorbeiftihren.
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Wege flr den Fahrzeugverkehr missen
in einem Mindestabstand von 1,00 m
an Tiren und Toren, Durchgangen,
Durchfahrten und Treppenaustritten

Hinweis:

Es hat sich bewahrt, den FuBgéngerverkehr
in diesen Bereichen zusétzlich durch ein
Gelénder vom Fahrzeugverkehr zu trennen.

(3) Die Mindestbreite der Wege flr den
Fahrzeugverkehr berechnet sich aus
der Summe (siehe Abbildung 3):

1. der groften Breite des Transport-
mittels oder Ladegutes (a,),

2. des Randzuschlags (Z,) und
3. des Begegnungszuschlags (Z,).

Sicherheitszuschlage (Rand- und Be-
gegnungszuschlage) sind abhangig
von der Fahrgeschwindigkeit und der
Kombination von FuRgénger- und Fahr-
zeugverkehr (siehe Tabelle 3). Bei Ge-
schwindigkeiten des Fahrzeugverkehrs
groer als 20 km/h sind grofRere Werte
flr Z, und Z, erforderlich.




ASR A1.8

ar FuBgéangerverkehr z4 Randzuschlag
ar Breite des Transportmittels z, Begegnungszuschlag
Q@ Arbeitsplatz = Maschine

Abb. 3: Verkehrswegbreiten, Sicherheitszuschldge (siehe auch Tabellen 2 und 3)

Tab. 3: MindestmafRe von Sicherheitszuschlagen fiir die Verkehrswegbreiten bei Ge-
schwindigkeiten < 20 km/h

Betriebsart Randzuschlag Begegnungszuschlag
Fahrzeugverkehr 2xZ,=2x050m=100m |Z,=0,40m

Gemeinsamer Fuf3ganger- 2xZ,=2x0,75m=150m |Z,=0,40m
und Fahrzeugverkehr
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Bei einer geringen Anzahl von Ver-
kehrsbegegnungen (ca. 10 pro h) darf
die Summe aus doppeltem Rand- und
einfachem Begegnungszuschlag bis
auf 1,10 m herabgesetzt werden, wenn
dadurch keine zusatzliche Gefahrdung
flr die Beschaftigten entsteht. Als Ver-
kehrsbegegnungen zahlen sowohl die
Begegnungen Fahrzeug-Fahrzeug als
auch Fahrzeug-FuRganger. Bei einspuri-
ger Verkehrsflihrung darf der doppelte
Randzuschlag nicht verringert werden.

Bei manuell zu bewegenden Flurférder-
zeugen sind die Sicherheitszuschlage
entsprechend der Gefahrdungsbeurtei-
lung festzulegen.

An Kurven und zweckmaRigerweise
auch an Kreuzungen ist die Breite des
Verkehrsweges in Abhangigkeit von den
Wenderadien der Fahrzeuge einschlief3-
lich des Ladegutes zu bemessen. Hier-
bei sind die entsprechenden Angaben
der Hersteller zu bertlicksichtigen.

Die Mindesthdhe Uber Verkehrswegen
flr den Fahrzeugverkehr ergibt sich aus
der grofiten Hohe des Fahrzeugs ein-
schlielich Ladung in Transportstellung
sowie dem stehenden oder sitzenden
Fahrer. Zu dieser Hohe ist ein Sicher-
heitszuschlag von mindestens 0,20 m
anzusetzen. Die lichte Hohe muss Uber
die gesamte Breite des Verkehrsweges,
der von Transportmitteln genutzt wer-
den kann, eingehalten werden.

Werden Verkehrswege auch als Feuer-
wehrzufahrten genutzt, so sind diese
mindestens mit einem Lichtraumprofil
von 3,50 m x 3,50 m einzurichten. Sie
sind sténdig freizuhalten und durfen,
z. B. durch nachtragliche Einbauten,
nicht eingeengt werden.

9)

(10)

44

1)

Werden geeignete Personenerken-
nungssysteme beim Einsatz auto-
matisch gesteuerter Transportmittel
(fahrerlos betrieben) verwendet, sind
Abweichungen aufgrund der Gefahr-
dungsbeurteilung bei der Bemessung
der Rand- und Begegnungszuschlage
zulassig.

Bei gleichzeitigem Aufenthalt von
kraftbetriebenen  Flurférderzeugen
(z. B. Regal- und Kommissioniersta-
pler) und FufRgangern in Schmalgan-
gen mussen geeignete technische
bzw. bauliche Schutzmafnahmen
(z. B. Personenerkennungssystem)
installiert werden.

Kennzeichnung und Abgrenzung
von Verkehrswegen

Lassen sich Gefahrdungen im Verlauf
von Verkehrswegen nicht durch tech-
nische Mafinahmen verhindern oder
beseitigen, oder ergeben sich Gefahr-
dungen durch den Fahrzeugverkehr
aufgrund unubersichtlicher Betriebs-
verhaltnisse (z. B. durch Arbeits- und
Lagerflachen ohne feste Einbau-
ten), sind die Verkehrswege gemaf
ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung®  deutlich
erkennbar zu kennzeichnen, z. B. La-
derampenkanten an standigen Be- und
Entladestellen durch gelb-schwarze
Streifen oder eine zeitlich begrenzte
Gefahr ausgehend von ausgelaufener
FlUssigkeit durch das Warnzeichen
WO011 ,Warnung vor Rutschgefahr”.
Eine Kennzeichnung kann entfallen,
wenn die Verkehrswege durch festste-
hende Betriebseinrichtungen (z. B. Re-
gale) eindeutig bestimmt sind und sich
dadurch keine Gefahrdungen ergeben.
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(2) Zur Kenntlichmachung der Abgrenzung
zwischen niveaugleichen Verkehrswe-
gen und umgebenden Arbeits- und La-
gerflachen, sowie zwischen Wegen fir
den Fufgéanger- und Fahrzeugverkehr
kénnen verschiedene Markierungsfor-
men (z. B. dauerhafte Farbmarkierung,
Markierungsleuchten siehe ASR A1.3
,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung® Abschnitt 5.3) einge-
setzt werden.

(3

=

Wenn es das Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlich macht,
sind Gelander oder Leitplanken zur
Abgrenzung zwischen niveaugleichen
Verkehrswegen und umgebenden Ar-
beits- und Lagerflachen sowie zwischen
Wegen fur den FuRganger- und Fahr-
zeugverkehr zu setzen.

4.5 Treppen

(1) Treppen sind so zu gestalten, dass
diese sicher und leicht begangen wer-
den kénnen. Das wird erreicht durch
ausreichend grof3e, ebene, rutschhem-
mende, erkennbare und tragfahige
Auftrittsflachen in gleichmaRigen, mit
dem Schrittmafd Ubereinstimmenden
Abstanden.

S

Die Steigungen und Auftritte einer Trep-
pe, die zwei Geschosse verbindet, dir-
fen nicht voneinander abweichen. Die
Treppenstufen sollen kontrastreich und
moglichst ohne stérende Blendung des
Benutzers ausgeleuchtet sein (siehe
ASR A3.4 ,Beleuchtung®).

(3) Unter Bertcksichtigung der Unfallge-
fahren sind Treppen mit geraden Lau-
fen solchen mit gewendelten Laufen
oder gewendelten Laufteilen vorzuzie-
hen. Treppen im Verlauf von Haupt-

1

=

fluchtwegen (nach ASR A2.3 ,Flucht-
wege und Notausgange*) mussen Uber
gerade Laufe verfligen. Davon abwei-
chend sind gebogene Treppenlaufe zu-
lassig, wenn sie:

1. eine lichte Breite! von maximal
1,40 m,

2. einen Innendurchmesser von mehr
als 2,00 m und

3. gleiche Stufenabmessungen
aufweisen.

Flr Treppen (siehe Abbildung 4) ergibt
sich als Beziehung zwischen Schrittlan-
ge (SL), Auftritt (a) und Steigung (s) die
Schrittmafregel SL = 2 x s + a. Fir eine
gute Begehbarkeit einer Treppe soll die
Schrittlange zwischen 59 cm und 65 cm
betragen.

In Arbeitsstatten darf die Steigung (s)
zwischen 14 cm und 19 cm, der Auf-
tritt (a) zwischen 26 cm und 32 cm und
der Steigungswinkel (a) zwischen 24°
und 36° variieren (siehe Tabelle 4). Die
MafRe sind Grenzmafle, die auch bei
zulassigen Fertigungs- und Einbautole-
ranzen eingehalten werden mussen.

Als besonders sicher begehbar haben
sich Treppen erwiesen, deren Stufen
einen Auftritt von 29 cm und eine Stei-
gung von 17 cm aufweisen.

Im GMBI Marz 2022 S. 221 wurde das Wort

»Mindestbreite* verdffentlicht; fachlich richtig
ist ,Breite“.
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Treppenhandlauf
2
r ”
b5 -7
<|3 Phe
°
§ . Auftritt_¢~
I -
- u
-
|~
Phe offene Stufe
-
-~
-
—l«—u schrage Setzstufe
—>H<— u Unterschneidung
i i tt
Stelgungsw\mkel geschlossene Stufe
=
_><d
Abb. 4: Benennung einzelner Teile an Treppen
Tab. 4: Auftritte und Steigungen unterschiedlicher Treppen
Anwendungsbereich/Bauten Auftritt (a) [cm] Steigung (s) [cm]
Versammlungsstatten, Verwaltungsgebaude 29 bis 32 14 bis 17
der o6ffentlichen Verwaltung, Schulen, Horte,
Kindertageseinrichtungen, Treppen im Freien
gewerbliche Bauten, sonstige Gebaude 26 bis 30 16 bis 19
Hilfstreppen 21* bis 30 14 bis 21

*  Bei Stufen, deren Auftritt a < 24 ¢cm ist, muss die Unterschneidung (u) mindestens so grof sein, dass
insgesamt eine Stufentiefe u + a = 24 cm erreicht wird.
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(5) Hilfstreppen dirfen nur verwendet wer-

=

=

=

den, wenn sie nicht arbeitstaglich be-
gangen werden mussen. Die Nutzung
von Hilfstreppen darf nur von unterwie-
senen Personen erfolgen. Hilfstreppen
sollen zur erhéhten Sicherheit mit zwei
Handlaufen ausgestattet sein.

Bei Treppenlaufen mit einem Stei-
gungswinkel bis 36° muss nach héchs-
tens 18 Trittstufen ein Zwischenpodest
vorhanden sein. In begrindeten Aus-
nahmeféllen kann in Arbeitsstatten,
die bis zum 30.6.2013 errichtet wor-
den sind oder deren Bauantragstellung
bis zu diesem Termin erfolgt ist, davon
abgewichen werden bis die jeweiligen
Bereiche dieser Arbeitsstatten wesent-
lich erweitert oder umgebaut werden.
Bei Hilfstreppen mit einem Steigungs-
winkel groBer als 36° ist nach jedem
Treppenlauf mit einem Hoéhenunter-
schied von 3 m ein Zwischenpodest
erforderlich.

Die freien Seiten der Treppen, Treppen-
absatze und Treppendffnungen mis-
sen durch Gelander gesichert sein. Die
Hoéhe der Gelander muss lotrecht tGber
der Stufenvorderkante mindestens
1,00 m betragen. Bei Absturzhéhen
von mehr als 12 m muss die Gelan-
derhéhe mindestens 1,10 m betragen
(siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenstanden, Be-
treten von Gefahrenbereichen®).

Die Gelander missen so ausgeflhrt
sein, dass sie in der angebrachten Min-
desthdhe eine Horizontalkraft von min-
destens 500 N/m aufnehmen kénnen.

Gelander mussen so ausgeflihrt sein,
dass Personen nicht hindurchstir-
zen konnen. Das Fullstabgelander
mit senkrecht angebrachten Staben

(10)

(11)

ist dem Knieleistengelander vorzuzie-
hen. Der lichte Abstand zwischen den
Fillstaben darf dabei nicht mehr als
18 cm betragen (siehe ASR A2.1
»Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenstanden, Betreten von Ge-
fahrenbereichen®).

Treppen missen:
1. einen Handlauf haben,

2. an beiden Seiten Handlaufe ha-
ben, wenn die Stufenbreite mehr
als 1,5 m betragt und zusatzlich

3. Zwischenhandlaufe haben, mit
denen die Stufenbreite in zwei
gleiche Breitenabschnitte unter-
teilt wird, wenn der Abstand zwi-
schen den Handlaufen mehr als
4,0 m betragt.

In  Arbeitsstatten, die bis zum
30.6.2013 errichtet worden sind
oder deren Bauantragstellung bis zu
diesem Termin erfolgt ist, missen
Treppen mit mehr als 4 Stufen (Stei-
gungen) mindestens einen Handlauf
haben, soweit das Bauordnungsrecht
der Lander einen Handlauf nicht
schon bei geringerer Stufenzahl for-
dert oder bis die jeweiligen Bereiche
dieser Arbeitsstatten wesentlich er-
weitert oder umgebaut werden.

Treppenhandldufe missen dem Be-
nutzer einen sicheren Halt bieten.
Hierzu wird eine ergonomische Ge-
staltung des Handlaufs empfohlen,
die ein sicheres Umgreifen ermog-
licht. Dies wird dadurch gewahrleis-
tet, dass der Durchmesser bzw. die
Breite des Handlaufes zwischen
2,5 cm und 6 cm betragt. Treppen-
handlaufe sollen durchgehend aus-
gefuhrt werden. Sie dirfen an den
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Ubergéngen zu Zwischenpodesten
und Ebenen unterbrochen werden,
wenn eine sichere Nutzung zu erwar-
ten ist und nicht ohnehin auf Grund
der Anforderungen aus dem Bauord-
nungsrecht eine Durchgangigkeit ge-
fordert ist.

Handlaufe sind in einer Héhe zwi-
schen 0,80 m und 1,15 m zu flhren.
Ein seitlicher Mindestabstand von
5 cm zu benachbarten Bauteilen ist
einzuhalten. Halterungen fur Hand-
laufe sollen an der Unterseite ange-
ordnet sein. Die Enden der Handlaufe
mussen so gestaltet sein, dass Be-
schaftigte daran nicht hangen bleiben
oder abgleiten kdnnen.

(12) Um dem Abrutschen und Hangen-
bleiben an den Stufenvorderkanten
vorzubeugen, sollen deren Radien
zwischen 2 mm und 10 mm liegen.

(13) Die Trittflachen von Treppen mussen
rutschhemmend ausgeflihrt sein.

(14) Stolperstellen (z. B. hochstehende
Kantenprofile) auf Treppen sind nicht
zulassig.

4.6 Steigeisengange und Steigleitern
4.6.1 Aligemeine Anforderungen

(1) Steigeisengange und Steigleitern sind
wegen der héheren Absturzgefahr und
der héheren korperlichen Anstrengung
beim Benutzen nur zulassig, wenn
der Einbau einer Treppe betriebstech-
nisch nicht méglich ist. Auf Grundlage
der Gefahrdungsbeurteilung kdnnen
Steigleitern oder Steigeisengange ge-
wahlt werden, wenn der Zugang nur
zu Instandhaltungsarbeiten und von
unterwiesenen Beschaftigten genutzt
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werden muss. Der Transport von Werk-
zeugen oder anderen Gegenstanden
durch die Beschaftigten darf die siche-
re Nutzung von Steigeisengangen und
Steigleitern nicht wesentlich behindern.
Die Moglichkeit der Rettung der Be-
schéftigten ist dabei jederzeit sicherzu-
stellen.

Bei Verwendung von Persénlicher
Schutzausrlstung gegen Absturz (PSA-
gA) muss ein Rettungssystem zur Ver-
fligung stehen, dass an jeder beliebi-
gen Stelle eine Rettung von Personen
aus Notlagen ermoglicht.

(2) In bestimmten Bereichen mit besonde-
ren Gefahrdungen ist der Einsatz von
Steigeisengangen und Steigleitern un-
zuldssig. Dies gilt z. B. in Bereichen, in
denen Erstickungsgefahr droht, wie in
Deponien bei Schachten mit einer inne-
ren Bauh6éhe von mehr als 5,00 m.

Hinweis:

Werden Steigeisengédnge und Steigleitern
in explosionsgefahrdeten Bereichen ein-
gesetzt, sind besondere Anforderungen zu
beachten (siehe TRBS 2152 Teil 1 ,Gefahr-
liche explosionsfahige Atmosphére - Beur-
teilung der Explosionsgeféhrdung®).

(3) Steigeisengange und Steigleitern sind
aus dauerhaften Werkstoffen herzu-
stellen und gegen Korrosion zu schit-
zen. Dabei sind sie nach den jeweiligen
Betriebsverhaltnissen auszuwahlen.

=

Die Befestigung der Steigeisen und
Steigleitern muss zuverlassig und dau-
erhaft sein. Zu berlcksichtigen sind
dabei die zu erwartenden Belastungen
und die Tragfahigkeit des Befestigungs-
systems und des Verankerungsgrun-
des.
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4.6.2 Gestaltung und Einbau

(1) Steigeisen und Steigleitern mussen

—

=

trittsicher sein. Hierzu gehort auch die
Rutschhemmung, deren Ausfihrung
sich nach den betrieblichen Verhaltnis-
sen richtet.

Die Auftrittsbreiten von Steigeisen und
Steigleitersprossen sind in der Regel
ausreichend dimensioniert, wenn fol-
gende Mindestmafie eingehalten wer-
den:

1. bei einldufigen Steigeisengangen
mindestens 300 mm,

2. bei zweilaufigen Steigeisengangen
mindestens 150 mm,

3. bei Sprossen an Steigleitern
mit  Seitenholmen  mindestens
350 mm,

4. bei Sprossen an Steigleitern mit
Seitenholmen mit Steigschutzein-
richtung beidseitig der Fuhrungs-
schiene mindestens 150 mm und

5. bei Sprossen bei Steigleitern mit
Mittelholm beidseitig mindestens
150 mm.

Ausreichende FuBfreiraumtiefen sind
in der Regel gegeben, wenn mindes-
tens 150 mm zwischen Wandflache
und Auftrittsachse oder mindestens
160 mm gemessen von Wandflache
und Auftrittsvorderkante eingehalten
werden.

Ein- und Ausstiege an Steigeisengan-
gen und Steigleitern mussen sicher
begehbar sein. Dazu ist die Halte-
vorrichtung an der Austrittstelle bei
Steigleitern mindestens 1,10 m, bei
Steigeisengangen mindestens 1,00 m
Uber die Austrittstelle hinauszufihren
(Schnittstelle zum Ubergang auf hé-

=

her gelegene Verkehrswege, z. B. auf
Déachern, siehe ASR A2.1 ,Schutz vor
Absturz und herabfallenden Gegen-
standen, Betreten von Gefahrenberei-
chen*).

Im Allgemeinen darf der Abstand von
der Standflache bis zum untersten
Steigeisen bei  Steigeisengangen
héchstens einen Steigeisenabstand,
abweichend davon in Schachten zwei
Steigeisenabstande,betragen.DieSteig-
eisenabstandedurfen maximal 333mm
betragen. Der lotrechte Abstand zwi-
schen oberstem Steigeisen und Aus-
trittsstelle darf hdchstens einen Steigei-
senabstand betragen. Bei Schachten
im Straenbau mit Einstiegséffnungen
von nicht mehr als 650 mm Durchmes-
ser kann der Abstand bis auf 500 mm
vergréfert werden. Wenn sich durch
nachtragliches Aufbringen/Erhéhen
der StraRendecke Anderungen erge-
ben, sind in Ausnahmefallen 650 mm
bei bestehenden Anlagen statthaft.

Der Abstand von der Vorderkante des
Auftritts bis zu festen Bauteilen oder
fest angebrachten Gegenstanden muss
bei Schachten auf der begehbaren Sei-
te so grof sein, dass die Rettung von
Personen jederzeit gewahrleistet ist.

An Steigeisengangen und Steigleitern
mussen in Abstanden von hdéchstens
10 m geeignete Ruhebihnen vorhan-
den sein. Fur den Fall der Verwen-
dung von Steigschutzeinrichtungen
mit Schiene (z. B. zum Besteigen von
Schornsteinen, Antennen) darf der Ab-
stand bis auf maximal 25 m verlangert
werden, wenn die Benutzung nur durch
korperlich geeignete Beschaftigte er-
folgt, die nachweislich im Benutzen des
Steigschutzes gelbt und regelmaBig
unterwiesen sind.
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(6) Im Bereich der Ruheblihnen missen
Steigeisengange und Steigleitern unge-
hindert begehbar sein.

4.6.3 Einrichtungen zum Schutz gegen
Absturz

(1) Die Sicherungsmafnahmen gegen Ab-
sturz sind unter Berlicksichtigung der
Fallhéhe (siehe Abschnitt 3.16) und der
betriebsspezifischen Gefahrdungen
festzulegen.

S

Einrichtungen zum Schutz gegen Ab-
sturz koénnen ortsfest (Steigschutz-
einrichtung, Rlckenschutz) oder orts-
veranderlich (z. B. Dreibein mit Héhen-
sicherungsgerat mit Rettungsfunktion)
ausgeflhrt sein.

©

Bei Abweichungen des Steigganges von
der Senkrechten muss bereits vor der
Ausstattung mit Steigschutzeinrichtun-
gen gepruft werden, ob die Funktion
der Steigschutzeinrichtung auch unter
diesen Umstanden gewahrleistet ist.

=

Steigeisengange und Steigleitern mit
mehr als 5 m Fallhéhe missen mit Ein-
richtungen zum Schutz gegen Absturz
ausgestattet sein. Solche Einrichtun-
gen sind z. B.:

1. mitlaufendes Auffanggerat mit
fester Flihrung (Steigschutzeinrich-
tung),

2. mitlaufendes Auffanggerat an be-
weglicher Fiihrung,

3. durchgehender Rlckenschutz, be-
ginnend zwischen 2,2 m und 3,0 m
oberhalb der Standflache der Per-
son oder

4. Bauteile oder Streben, die auf-
grund ihrer Anordnung und Be-
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schaffenheit geeignet sind, den
Ruckenschutz zu ersetzen.

(5) Bei Fallhéhen von mehr als 10 m dr-

fen nur PSAgA (z. B. Steigschutzeinrich-
tungen) vorgesehen werden. Dies gilt,
unabhangig von der Fallhéhe, auch flr
Steigeisengange und Steigleitern:

1. die bei der Rettung von Personen
begangen werden missen,

2. in umschlossenen und engen Rau-
men (z. B. Silos, Schachte),

3. an Masten und Gerlsten von elek-
trischen Freileitungsnetzen und
Schaltanlagen und

4. in Anlagen der Siedlungswasser-
wirtschaft.

Bestehen besondere Gefahrdungen
beim Einstieg in Schachte (z. B. Ab-
wasserschachte), sind die unter den
Abséatzen 4 und 5 genannten Schutz-
mafRnahmen gegen Absturz bereits bei
Fallhéhen unter 5 m erforderlich.

Zur Sicherstellung der Rettung von Per-
sonen aus oder Uber Steigeisengangen
und Steigleitern mit Steigschutzeinrich-
tungen darf kein zusatzlicher Rlcken-
schutz angebracht sein, da dieser eine
Rettung behindert.

Die Nutzung der Steigschutzeinrichtun-
gen muss bereits an der Einstiegsebe-
ne moglich sein.

Laderampen

(1) Die Breite der Laderampe ist so zu

wahlen, dass - sofern Langsverkehr
mit kraftbetriebenen Transportmitteln
vorgesehen ist - der Mindestabstand
(Randzuschlag Z1 siehe Tabelle 3) zu
festen Bauteilen gewahrleistet ist.
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(2) Die Breite von

(3

=

=

=

=

Laderampen darf
0,80 m nicht unterschreiten.

Laderampen mussen Uber geeignete
Auf- bzw. Abgange verfligen. Wenn be-
triebstechnisch maéglich, sind Auf- bzw.
Abgéange als Treppen oder als geneigte
sicher begeh- oder befahrbare Flachen
auszufihren. Die Auf- bzw. Abgange
sollen moéglichst nahe an den Be- und
Entladestellen angeordnet sein.

Laderampen mit einer Lange von mehr
als 20 m mussen, sofern betriebstech-
nisch moglich, an jedem Endbereich
einen Abgang haben.

Besteht die Gefahrdung, dass Personen
oder Flurférderzeuge abstiirzen kénnen
(siehe ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenstanden, Be-
treten von Gefahrenbereichen), mus-
sen folgende Verkehrsbereiche durch
Umwehrungen - vorzugsweise durch
Gelander - gesichert sein:

1. Laderampenkanten, insbesondere
Bereiche, die keine stéandigen Be-
und Entladestellen sind,

Seiten von Schragrampen,
Treppenzugange und

Laderampenkanten bei integrier-
ten Hubtischen.

Bereiche von Laderampen in denen
Absturzgefahr besteht, dirfen nur von
Personen betreten werden, die mit Ta-
tigkeiten flir die Dauer zum Be- bzw.
Entladevorgang beauftragt sind und
zuvor Uber die bestehenden Geféahr-
dungen unterwiesen wurden.

4.8 Fahrtreppen und Fahrsteige

Hinweis:

In Arbeitsstatten missen Fahrtreppen und
Fahrsteige hinsichtlich ihrer Beschaffen-
heitsanforderungen den europaischen und
nationalen Vorschriften, z. B. der Neunten
Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz,
entsprechen. Sie mussen flir die Nutzung
in Arbeitsstatten geeignet sein und sicher
betrieben werden kénnen.

(1) Die Einbausituation und das Betreiben
von Fahrtreppen und Fahrsteigen stel-
len Anforderungen an die Nutzungssi-
cherheit, die auch deren Beschaffen-
heit betreffen kann. Daher ist beim
Einrichten und Betreiben in der Arbeits-
statte im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung die Eignung und Verwendbar-
keit von Fahrtreppen und Fahrsteigen
flr die vorgesehene Nutzung zu prifen
und ggf. die erforderlichen baulichen
SicherungsmafRnahmen und Verande-
rungen am Einbauort vorzunehmen
(z. B. durch Einrichtungsgegenstande
zusatzlich entstandene Quetschstellen
sind zu sichern). Dabei sind die Herstel-
lerangaben (z. B. Einbau- oder Betriebs-
anleitung) zu bericksichtigen.

S

Fahrtreppen oder Fahrsteige sind im-
mer ein Teil der Verkehrswege. Sie mus-
sen deshalb den zu- und abfuihrenden
Verkehrsstromen angepasst sein.

Die Breite des Stauraums muss min-
destens der Breite der Fahrtreppe
oder des Fahrsteiges entsprechen.
Die Breite der Fahrtreppen oder Fahr-
steige ergibt sich aus der horizontal
gemessenen Breite der Fahrtreppen
oder Fahrsteige zwischen den Hand-
laufauBenseiten und einem beidseiti-
gen Sicherheitsabstand zur Umgebung
von jeweils 80 mm (siehe Abbildung 5).

©
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Abb.

4)
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Die Tiefe muss mindestens 2,5 m -
gemessen vom Ende der Balustrade -
betragen. Sie darf auf 2,0 m verringert
werden, wenn der Stauraum in der Brei-
te mindestens auf die doppelte Breite
der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges
vergrofert wird.

5: Stauraum an einer Fahrtreppe
(MaBe in mm)

Beim Einrichten sind die nachfolgen-
den MaBnahmen anzuwenden:

1. Der senkrechte Abstand Uber den
Stufen- oder Bandoberflachen
zu festen Teilen der Umgebung
(Durchgangshéhe) muss mindes-
tens 2,3 m betragen.

2. Beim Umfassen des Handlaufs
muss der horizontale Abstand zwi-
schen der HandlaufaufRenseite und
festen Teilen der Anlage und der
Umgebung mindestens 8 cm betra-
gen.

3. Der horizontale Abstand zwischen
Handlauf und den Kanten der De-
ckendurchbriiche oder den Unter-
kanten der Balustraden bei sich
kreuzenden  Fahrtreppen oder
Fahrsteigen muss mindestens
40 cm betragen, soweit nicht zur

(5) Beim Einrichten

Vermeidung von Verletzungen zwi-
schen der Balustrade und den Kan-
ten der Gefahrbereich durch Abwei-
ser gesichert ist, die durch ihre
Formgebung und ihre Anordnung
den Gefahrbereich verdecken und
Personen, die in den Gefahrbereich
kommen, abweisen.

ist sicherzustellen,
dass das Besteigen der Auienseite der
Balustrade verhindert wird, z. B. durch
Gelander.

Beim Einrichten von Fahrtreppen und
Fahrsteigen in Arbeitsstatten ist dar-
auf zu achten, dass das Stillsetzen der
Anlage durch NOT-HALT-Einrichtungen
an den Zu- und Abgangen zu jeder Zeit
gewahrleistet ist. NOT-HALT-Einrich-
tungen sind gut erkennbar und leicht
erreichbar anzuordnen. Die Absténde
zwischen den NOT-HALT-Einrichtungen
dirfen 30 m bei Fahrtreppen sowie
40 m bei Fahrsteigen nicht Gberschrei-
ten. Falls erforderlich, mussen zusatz-
liche NOT-HALT-Einrichtungen vorge-
sehen werden, um diese Abstande
einzuhalten.

Um Stolpern oder Ausrutschen zu ver-
meiden, mussen die angrenzenden Bo-
denbelége an die Rutschhemmung der
Zu- und Abgange der Fahrtreppen und
Fahrsteige angepasst sein.

Fahrtreppen und Fahrsteige durfen
(auBer im Notfall) nur ein- oder ausge-
schaltet werden, wenn sich auf ihnen
keine Personen befinden und sollen
deshalb von der Schaltstelle aus gut
Uberblickt werden kénnen.

Von Hand bewegte Transporteinrich-
tungen durfen auf Fahrtreppen und
Fahrsteigen nur benutzt werden, wenn
im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
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lung MafRnahmen festgelegt wurden,
die einen sicheren Transport gewahr-
leisten, z. B.:

1. Sollen auf Fahrtreppen und Fahr-
steigen Transporteinrichtungen,
z. B. Kofferkulis, Einkaufswagen
oder Gepackwagen beférdert wer-
den, hat der Betreiber daflr zu
sorgen, dass Fahrsteige und Trans-
porteinrichtungen aufeinander
abgestimmt und besondere Maf-
nahmen fur den sicheren Betrieb
festgelegt werden, z. B. das selbst-
tatige Feststellen der Transportein-
richtungen auf den Fahrsteigpalet-
ten und das Maximalgewicht der
Ladung.

2. Damit Fahrsteige im Notfall (z. B.
bei Stillstand) gefahrlos verlassen
werden konnen, ist die Breite der
Transporteinrichtungen auf die
Fahrsteigbreite abzustimmen. Ein
gefahrloses Verlassen der Fahrstei-
ge ist in der Regel gegeben, wenn
die Fahrsteige 0,40 m breiter als
die Transporteinrichtung sind.

3. Zur Vermeidung von Gefahrdun-
gen, z. B. Quetschung durch nach-
folgende Transporteinrichtungen,
wenn sich eine vorausfahrende
Transporteinrichtung nicht von der
Fahrsteigpalette 16st, sollen in Ab-
stimmung mit dem Hersteller zu-
satzliche NOT-HALT-Einrichtungen
vorgesehen werden.

4. Beim Mitfihren von Transporteinrich-

tungen soll der Stauraum abweichend
von Absatz 3 mindestens 5 m tief sein.

5 Betreiben von Verkehrs-

@

)

=

wegen

Bei der Benutzung von Verkehrswegen
kénnen sich Geféhrdungen ergeben,
insbesondere durch:

1. die Art der Nutzung (z. B. gemein-
samer Fufganger- und Fahrzeug-
verkehr),

2. die betrieblichen Verhaltnisse (z. B.
Schichtbetrieb  mit unterschied-
licher Verkehrsdichte oder Besu-
cherdichte),

3. Verschmutzungen (z. B. Verunreini-
gungen und Ablagerungen),

4. Witterungsverhéltnisse (z. B. Glatt-
eis) oder

5. Vegetation.

Fir die Sicherheit auf Verkehrswegen
sind geeignete Schutzmafnahmen (z. B.
innerbetriebliche Verkehrsregeln, ge-
eignete Warnkleidung, farbliche Mar-
kierungen, Reinigungsverfahren, Win-
terdienst, Uberdachung) im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung festzule-
gen und umzusetzen.

Die Beschaftigten mussen gefahr-
dungsbezogen in die Benutzung der
Verkehrswege und Uber die betriebli-
chen Verkehrsregeln unterwiesen sein.
Dies betrifft auch Verkehrsbereiche,
in denen sich innerbetriebliche Rege-
lungen mit 6ffentlichen Anforderungen
liberschneiden (z. B. Straflenverkehrs-
ordnung auf Parkflachen, die zum Be-
triebsgelande gehdren).

Die erforderliche Mindestbreite der
Verkehrswege (siehe Tabellen 2 und 3,
Abbildung 3) muss standig freigehal-
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ten werden, damit sie jederzeit benutzt
werden kdnnen.

Verkehrswege im Freien und in Gebau-
den sind flr die Dauer der Benutzung
so zu beleuchten (siehe ASR A3.4 ,Be-
leuchtung®), dass eine sichere Benut-
zung gewahrleistet wird.

Transporte durfen nur dann durchge-
flhrt werden, wenn die flir einen siche-
ren Transport ausreichende Sicht Uber
den Verkehrsweg gegeben ist.

Wenn die Sichtverhéltnisse es erfor-
dern, durfen Fahrzeuge nur eingesetzt
werden, wenn sie mit einer ausreichen-
den Beleuchtungseinrichtung ausge-
ristet sind und diese eingeschaltet ist.

Transportvorgange Uber Treppen sol-
len so durchgefihrt werden, dass fur
den Transportierenden eine Hand zum
Festhalten am Handlauf frei bleibt und
ihm die Sicht auf die Treppe durch das
Transportgut nicht verdeckt wird.

Zum Transport von Lasten Uber Steiglei-
tern und Steigeisengange sind geeigne-
te Hilfsmittel (z. B. Winden, Lasthaken,
Seile) einzusetzen. Beschaftigte dirfen
Lasten Uber Steigleitern und Steigei-
sengange nur dann transportieren,
wenn sie dabei beide Hande frei haben
und die Gefahrdung durch herabfallen-
de Gegenstande vermieden wird (z. B.
durch Verwendung eines Rucksacks
oder einer verschlieBbaren Werkzeug-
tasche am Gurtel). Durch die mitge-
flhrte Last darf die Bewegungsfreiheit
nicht eingeschrankt werden (z. B. durch
Hangenbleiben am Rickenschutz).

Auf die besonderen Gefahrdungen bei
der Benutzung von Fahrtreppen und
Fahrsteigen ist durch geeignete Maf3-
nahmen (z. B. Unterweisung, Sicher-

(10)

(11)

heitskennzeichnung und Aufschrif-
ten) hinzuweisen. So birgt z. B. das
Gehen auf Fahrtreppen durch unter-
schiedliche oder zu groRe Steigung
der Stufen Stolper- und Sturzgefah-
ren.

Unmittelbar aufeinander folgende
Fahrtreppen oder Fahrsteige ohne
Zwischenausgange oder Verteiler-
ebenen missen mit gleicher Laufge-
schwindigkeit betrieben werden.

Bei Mangeln, die sich aus dem Be-
trieb ergeben und zur Geféhrdung
von Personen fuhren kdnnen, muss
die Fahrtreppe oder der Fahrsteig
stillgesetzt werden. Solche Mangel
sind z. B.:

1. Fremdkorper, die an den Einlauf-
stellen (Kamm) der Stufen bzw.
Bander oder an den Einlaufstel-
len der Handlaufe in die Balustra-
de eingeklemmt sind,

2. Handlaufbeschadigungen,

3. gefahrbringende  Vandalismus-

schaden,

4. unzulassiger Vor- bzw. Nachlauf
des Handlaufes,

5. unzulassige Einzugstellen zwi-
schen den Stufen oder dem Band
und dem Balustradensockel oder

6. Beschadigungen an Kammen,
Sockelbursten, Balustradenver-
kleidung.
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6 Instandhaltung und sicher-
heitstechnische Funktions-
priifung

Verkehrswege und deren Sicherheits-
einrichtungen sind je nach Art und
Haufigkeit der Benutzung und der vor-
handenen Gefahren in regelméaBigen
Abstanden auf ihre ordnungsgeméafe
Funktion zu Uberprifen und, falls erfor-
derlich, instand zu setzen. Art, Umfang
und Fristen der Uberpriifung richten
sich nach dem Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung. Flr Fahrtreppen und
Fahrsteige sind die Wartungshinweise
der Hersteller zu beachten.

B

(2) Vor und wahrend der Instandhaltungs-
arbeiten an Fahrtreppen und Fahrstei-
gen mussen diese abgesperrt werden.

©

Der sichere Betrieb von Steigleitern und
Steigeisengéngen sowie von Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen ist zur Verhltung
und Beseitigung von Gefahren durch
regelmagige Funktionsprifungen - ins-
besondere der sicherheitstechnischen
Einrichtungen - zu gewahrleisten. Der
sichere Zu- und Abgang zu Fahrtreppen
und Fahrsteigen ist jederzeit zu gewahr-
leisten (siehe Abschnitt 4.8 Absatz 3).

Hinweis:
Die sicherheitstechnischen Priifungen fir
Fahrtreppen und Fahrsteige erfolgen nach
den Vorgaben der Betriebssicherheitsver-
ordnung.

7 Abweichende/erganzende
Anforderungen fiir Baustel-
len

7.1 Festlegen und Einrichten von
Verkehrswegen

(1) Verkehrswege auf Baustellen sind z. B.
Zugange zu Arbeitsplatzen, zu Sanitar-
raumen, zu Unterkinften oder zu Pau-
sen- und Bereitschaftsraumen. Dazu
gehoren insbesondere Laufstege, Trep-
pen, Flure, Gange, Laderampen, orts-
feste Steigleitern und Steigeisengange
sowie Fluchtwege.

Hinweis:

Nicht ortsfeste Leitern sind keine Verkehrs-
wege im Sinne der ASR A1.8. Der Einsatz
von Leitern als Zugang zu/Abgang von Ar-
beitsplatzen wird in der TRBS 2121 Teil 2
betrachtet.

(2) Verkehrswege auf Baustellen mussen
zeitlich, raumlich und tatigkeitsbezo-
gen festgelegt werden. Im Zuge des
Baufortschritts verandern sich haufig
die Anordnung sowie die Gréf3e bzw. die
Abmessungen von Arbeitsplatzen und
Verkehrswegen. Ein Teilbereich einer
Baustelle kann im Zuge des Baufort-
schritts tatigkeitsbezogen wechselnd
als Arbeitsplatz oder Verkehrsweg fest-
gelegt werden. Bei der gleichzeitigen
Ausflihrung abgrenzbarer Arbeitsschrit-
te kann ein Teilbereich einer Baustelle
flr Beschaftigte als Arbeitsplatz und
flr andere Beschaftigte als Verkehrs-
weg festgelegt sein.

©

Muss ein Teilbereich eines Arbeitsplat-
zes zugleich als Verkehrsweg von an-
deren Beschaftigten desselben Arbeit-
gebers genutzt werden, so hat dieser
Arbeitgeber diesen Verkehrsweg zuvor
festzulegen und einzurichten.
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4)

Muss ein Teilbereich eines Arbeitsplat-
zes zugleich Beschéaftigten anderer
Arbeitgeber als Verkehrsweg dienen,
mussen sich die betroffenen Arbeitge-
ber hinsichtlich der Festlegung und Ein-
richtung der Verkehrswege abstimmen
(8§ 8 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
§ 6 DGUV Vorschrift 1).

Hinweis:

Bei

der Festlegung und Einrichtung von

Verkehrswegen auf Baustellen sind ggf.

die
stell

Sicherheits-

(SiG
(5)

7.2

(1)
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Hinweise des Koordinators nach Bau-
enverordnung (BaustellV) sowie der
und Gesundheitsschutzplan
ePlan) zu berticksichtigen.

Wird ein als Verkehrsweg festgelegter
Bereich von anderen Beschéftigten im
Rahmen ihres Arbeitsauftrages als Ar-
beitsplatz genutzt, bleiben die Anforde-
rungen an den Verkehrsweg davon un-
berGhrt. Der Arbeitgeber hat daflr zu
sorgen, dass sich die Beschaftigten in
diesem gemeinsam genutzten Bereich
nicht gegenseitig gefahrden.

Abweichende/erganzende Anfor-
derungen

Zwischen Verkehrswegen auf Baustel-
len und Béschungskanten bzw. Verbau-
kanten sind Sicherheitsabstande (ge-
mafl DIN 4124:2012:01 ,Baugruben
und Graben“) fir die Standsicherheit
einzuhalten.

Besteht die Gefahr des Abkommens
von Fahrzeugen oder mobilen Arbeits-
mitteln in Richtung der Baugrube oder
des Grabens, sind gegebenenfalls
weitere Mafnahmen erforderlich (z. B.
transportable Schutzeinrichtungen wie
Anprallschutz, Rammschutz, Leitplan-
ken).

Flr Verkehrswege in diesen Bereichen
sind gegebenenfalls Mafnahmen ge-
gen Absturz gemafd ASR A2.1 ,Schutz
vor Absturz und herabfallenden Gegen-
sténden, Betreten von Gefahrenberei-
chen* vorzusehen.

Laufstege bei Bauarbeiten missen
mindestens 0,5 m breit sein und dir-
fen nur bis zu einer Neigung von 1:1,75
(etwa 30°) verwendet werden. Sie
mussen Trittleisten haben, wenn sie
steiler als 1:5 (etwa 11°) sind.

Abweichend von Abschnitt 4.1 Absatz 5
dirfen Abdeckungen von Offnungen in
Verkehrswegen auf Baustellen héchs-
tens 5 cm Uber die umgebende Ober-
flache hinausragen.

Abweichend von Abschnitt 4.2, Tabelle
2 betragt die Mindestbreite der Ver-
kehrswege auf Baustellen 0,60 m. In
Abhangigkeit der Nutzung (z. B. Anzahl
der Personen, Art der Transportvorgan-
ge) sind die Breiten der Verkehrswege
anzupassen. Fur Verkehrswege zu be-
sonderen Arbeitsplatzen in Tunneln,
Stollen und Durchpressungen gelten
die Mindestabmessungen aus Tabelle
5 und Abbildung 6. Auf die Regelun-
gen der ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz
und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen“ wird
verwiesen. Auf die Regelungen der ASR
A5.2 ,Anforderungen an Arbeitsplatze
und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum StrafRenverkehr -
StraBenbaustellen” wird verwiesen.
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Tab. 5: Mindestbreite von Verkehrswegen zu besonderen Arbeitsplétzen in Tunneln, Stol-

len und Durchpressungen

Lange [m] von Tunneln,

Mindestlichtmaf} (MLM) [m]

Stollen und Durchpres- Kreisquerschnitt Rechteckquerschnitt
sungen

Durchmesser Hoéhe Breite

<50 0,80 0,80 0,60

50 - <100 1,00 1,00 0,60

=100 1,20 1,20 0,60

Steigschachte mussen einen freien Querschnitt von mindestens 0,70 m x 0,70 m haben.

Abb. 6: MindestlichtmaB (MLM) von Verkehrswegen in Tunneln, Stollen und Durchpres-

sungen

(5) Abweichend von Abschnitt 4.2 Absatz 7
darf auf Baustellen die lichte Mindest-
héhe Uber Verkehrswegen von 2,00 m
unterschritten werden, wenn diese aus
baulichen Gegebenheiten nicht einge-
halten werden kann.

°

Abweichend von Abschnitt 4.3 Absatz
3 muss bei kombiniertem FuBganger-
und Fahrzeugbetrieb bei Bauarbeiten
im Tunnel ein Gehweg mit einem freien
Mindestquerschnitt von 1,00 m Brei-
te und 2,00 m Hoéhe vorhanden sein.
Kann dieser Querschnitt aus bautech-
nischen Grlinden nicht eingehalten
werden, mussen - ausgenommen bei
Forderung mit Stetigférderern - in Ab-
sténden von hochstens 50 m auffal-
lig gekennzeichnete und beleuchtete

—

Schutznischen von mindestens 1,00 m
Tiefe, 1,00 m Lange und 2,00 m Héhe
vorhanden sein und standig freigehal-
ten werden. Lasst sich bei Gleis- oder
Stetigférdererbetrieb der Mindestquer-
schnitt fir den Gehweg aus bautech-
nischen Griinden nicht einhalten, darf
dessen Breite bis auf 0,50 m verringert
werden.

Abweichend von Abschnitt 4.5 Absatz
4 kann bei temporaren Bautreppen
die Steigung (s) zwischen 18 cm und
25 cm betragen. Der Auftritt (a) muss
mindestens 18 cm und die Unter-
schneidung (u) mindestens 3 cm grof3
sein. Der Steigungswinkel (a) einer
temporaren Bautreppe kann zwischen
30° und 55° variieren.
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Abweichend von Abschnitt 4.5 Ab-
satz 8 missen die Geldnder- und
Zwischenholme an Treppen, die bei
Bauarbeiten genutzt werden, so aus-
gefuhrt sein, dass sie eine Einzellast
in unglnstigster Richtung von 300 N
aufnehmen kdénnen. Dabei darf die
elastische Durchbiegung nicht mehr
als 3,5 cm betragen.

Abweichend von Abschnitt 4.5 Ab-
satze 7 und 9 genlgt auf Baustellen
an freiliegenden Treppenlaufen und
Podesten mit mehr als 1,00 m Ab-
sturzhéhe Seitenschutz, bestehend

Literaturhinweise

Informationen der Unfallversicherungstrager

DGUV Regel 101-002

DGUV Regel 103-008

DGUV Information 208-001
DGUV Information 208-005
DGUV Information 208-028
DGUV Information 208-029

DGUV Information 208-030

DGUV Information 208-032
DGUV Information 240-410

01/1996

(10)

aus Gelander- und mindestens einem
Zwischenholm.

Fur Handlaufe bei Treppen auf Bau-
stellen bedarf es keiner ergonomi-
schen Ausgestaltung des Handlaufes
im Sinne von Abschnitt 4.5 Absatz
11.

Hinweis:
Flr Handlaufe aus Holz empfiehlt sich die
Verwendung von gehobelten Brettern o. &.

(11)

Abweichend von Abschnitt 4.5 Absatz
12 kann bei Treppen auf Baustellen
auf die Abrundung der Stufenvorder-
kante verzichtet werden.

Regeln fir die Sicherheit von Treppen bei Bauarbeiten

Steiggange flir Behalter und umschlossene Raume 05/2007
Ladebrtcken, Informationen zum Arbeitsschutz 10/2019
Treppen 04/1991, aktualisiert 07/2010

Fahrtreppen und Fahrsteige; Teil 1: Sicherer Betrieb 12/2007

Fahrtreppen und Fahrsteige; Teil 2: Montage, Demontage

und Instandhaltung 12/2007

Personenschutz beim Einsatz von Flurférderzeugen in

Schmalgangen 03/2016

Auswahl und Benutzung von Steigleitern 10/2018

Handlungsanleitung flr die arbeitsmedizinische Vorsorge

nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 41
LArbeiten mit Absturzgefahr“ 01/2010

Normen

DIN EN 13374: 2019-06

DIN 4124: 2012-01

186

raumbreiten

Temporare Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen -
Prufverfahren

Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau, Arbeits-




ASR A2.2

ASR A2.2

Technische Regeln fir Arbeitsstatten
Maf3nahmen gegen Brande

Ausgabe: Mai 2018

zuletzt gedndert: GMBI 2022 S. 247-248 [Nr. 9-11] (v. 18.03.2022)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
an die Ausstattung von Arbeitsstatten mit
Brandmelde- und Feuerléscheinrichtungen
sowie die damit verbundenen organisatori-
schen Manahmen fir das Betreiben nach
§ 3a Absatz 1, § 4 Absatz 3 und § 6 Absatz
3 einschlieBlich der Punkte 2.2 und 5.2
Absatz 1 g des Anhangs der Arbeitsstatten-
verordnung.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR gilt fur das Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstatten mit
Feuerldscheinrichtungen sowie flr
weitere MaBnahmen zur Erkennung,
Alarmierung sowie Bekampfung von
Entstehungsbranden.

(2) Fur alle Arbeitsstatten gema § 2
der Arbeitsstattenverordnung gelten
die Anforderungen und Gestaltungs-
hinweise nach Punkt 5 dieser Regel

(Grundausstattung).

(3) Fur Arbeitsstatten mit normaler
Brandgefahrdung ist die Grundaus-
stattung ausreichend.

(4) Fur Arbeitsstatten mit erhohter
Brandgefahrdung sind Uber die

Grundausstattung hinaus zusétzlich

MafRnahmen nach Punkt 6 dieser Re-
gel erforderlich.

Hinweis:

Fir die barrierefreie Gestaltung der Maf-
nahmen gegen Brande gilt die ASR V3a.2
,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstét-
ten“, Anhang A2.2: Erganzende Anforde-
rungen zur ASR A2.2 ,MaBnahmen gegen
Bréande*.

Begriffsbestimmungen

3.1 Brandgefahrdung liegt vor, wenn
brennbare Stoffe vorhanden sind und
die Méglichkeit flir eine Brandentste-
hung besteht.

3.2 Normale Brandgefahrdung liegt vor,
wenn die Wahrscheinlichkeit einer
Brandentstehung, die Geschwindig-
keit der Brandausbreitung, die dabei
frei werdenden Stoffe und die damit
verbundene Geféahrdung fur Per-
sonen, Umwelt und Sachwerte ver-
gleichbar sind mit den Bedingungen
bei einer Buronutzung.

3.3 Erhohte Brandgefahrdung liegt vor,
wenn

e entziindbare bzw. oxidierende
Stoffe oder Gemische vorhanden
sind,
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e die ortlichen und betrieblichen
Verhéltnisse fur eine Brandentste-
hung glinstig sind,

e in der Anfangsphase eines Bran-
des mit einer schnellen Brandaus-
breitung oder grofen Rauchfrei-
setzung zu rechnen ist,

e Arbeiten mit einer Brandgefahr-
dung durchgefiihrt werden (z. B.
Schweifien, Brennschneiden,
Trennschleifen, Loten) oder Ver-
fahren angewendet werden, bei
denen eine Brandgefahrdung be-
steht (z. B. Farbspritzen, Flammar-
beiten) oder

e erhohte Gefdhrdungen vorliegen,
z. B. durch selbsterhitzungsfahige
Stoffe oder Gemische, Stoffe der
Brandklassen D und F, brennbare
Staube, extrem oder leicht ent-
ziindbare Fllssigkeiten oder ent-
ziindbare Gase.

Hinweis:

Die erhéhte Brandgeféhrdung im Sinne
dieser ASR schliefSt die erhéhte und hohe
Brandgefahrdung nach der Technischen
Regel fir Gefahrstoffe TRGS 800 ,Brand-
schutzmaBnahmen“ ein.

3.4 Entstehungsbrande im Sinne dieser
Regel sind Bréande mit so geringer
Rauch- und Warmeentwicklung, dass
noch eine gefahrlose Anndherung
von Personen bei freier Sicht auf den
Brandherd moglich ist.

3.5 Brandmelder dienen dem frih-
zeitigen Erkennen von Branden
und Auslésen eines Alarms. Dabei
wird zwischen automatischen und
nichtautomatischen  Brandmeldern
(Handfeuermeldern) unterschieden.

3.6 Feuerloscheinrichtungen im Sinne
dieser Regel sind tragbare oder fahr-
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bare Feuerloscher, Wandhydranten
und weitere handbetriebene Gerate
zur Bekampfung von Entstehungs-
branden.

3.7 Loschvermégen beschreibt die Leis-
tungsfahigkeit eines Feuerléschers,
ein genormtes Brandobjekt abzuld-
schen.

3.8 Loschmitteleinheit (LE) ist eine ein-
geflihrte Hilfsgrofe, die es ermog-
licht, die Leistungsfahigkeit unter-
schiedlicher Feuerldschertypen zu
vergleichen und durch Addition das
Gesamtldschvermdgen von mehreren
Feuerléschern zu ermitteln.

3.9 Brandschutzhelfer sind die Beschaf-
tigten, die der Arbeitgeber fur Aufga-
ben der Brandbekéampfung bei Ent-
stehungsbranden benannt hat.

3.10 Brandschutzbeauftragte sind Per-
sonen, die vom Arbeitgeber bestellt
werden und ihn zu Themen des be-
trieblichen Brandschutzes beraten
und unterstutzen.

4 Eignung von Feuer-
loschern und Loschmitteln

4.1 Brandklassen

Feuerldscher bzw. Léschmittel werden vom
Hersteller entsprechend der Eignung einer
oder mehreren Brandklassen zugeordnet.
Diese Zuordnung ist auf dem Feuerldscher
mit Piktogrammen angegeben (siehe Tabel-
le 1).
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Tabelle 1: Brandklassen nach DIN EN 2:2005-01 ,Brandklassen®, Piktogramme nach DIN EN 3-7:2007-10

,Tragbare Feuerldscher - Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Prifungen*

Piktogramm | Brandklasse

verbrennen normalerweise unter Glutbildung

Beispiele: Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen

A Brandklasse A: Brande fester Stoffe (hauptsachlich organischer Natur),

Brandklasse B: Brande von flissigen oder fllissig werdenden Stoffen

Beispiele: Benzin, Ole, Schmierfette, Lacke, Harze, Wachse, Teer

Brandklasse C: Brande von Gasen

Beispiele: Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas

g Hinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten

Brandklasse D: Brande von Metallen

Legierungen

Beispiele: Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren

F Brandklasse F: Brande von Speisedlen und -fetten (pflanzliche oder
tierische Ole und Fette) in Frittier- und Fettbackgeraten und anderen
Kucheneinrichtungen und -geraten

Fir Brande von elektrischen Anlagen und 4.2 Loschvermoégen, Loschmitteleinhei-

Betriebsmitteln wird in DIN EN 2:2005-01 ten
,Brandklassen* keine  eigenstandige
Brandklasse ausgewiesen.

(1) Das Léschvermégen wird durch eine
Zahlen-Buchstabenkombination auf

Feuerléscher nach DIN EN 3-7:2007-10 dem Feuerldéscher angegeben. In die-
JTragbare Feuerléscher - Teil 7: Eigen- ser Zahlen-Buchstabenkombination
schaften, Leistungsanforderungen und Pri- bezeichnet die Zahl die GroRe des
fungen®, die flir die Brandbekampfung im erfolgreich abgeléschten Norm-Prif-
Bereich elektrischer Anlagen geeignet sind, objektes und der Buchstabe die
werden mit der maximalen Spannung und Brandklasse (siehe Abbildung 1).

dem notwendigen Mindestabstand gekenn-
zeichnet, z. B. bis 1000 V, Mindestabstand
1m.
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FEUERLOSCHER

6 Liter wassrige Lésung
113B 75F

1. SICHERUNG ENTFERNEN

s

2. SCHLAGKNOPF BETATIGEN

!

3. LOSCHPISTOLE BETATIGEN

A

>

) ) ) Ef B
NACH JEDER BETATIGUNG NEU FULLEN
REGELMASSIG AUF EINSATZBEREITSCHAFT UBERPRUFEN
NUR SOLCHE LOSCH-TREIBMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN,
DIE MIT DEM ANERKANNTEN MUSTER UBEREINSTIMMEN
LOSCHMITTEL 6 Liter wassrige Losung NR. DER ANERKENNUNG:
TREIBMITTEL: 40 g CO, TP
FUNKTIONSBEREICH: 0 °C BIS 460 °C
HERSTELLER

Abb. 1: Beispiel fiir die Beschriftung eines Feu-
erléschers durch den Hersteller, in Anlehnung
an DIN EN 3-7:2007-10 ,Tragbare Feuerléscher

Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderun-

gen und Priifungen*

Hinweise:

1.
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Die Buchstaben A, B, F bezeichnen
die jeweilige Brandklasse, fir die der
Feuerléscher geeignet ist. Die davor
stehenden Zahlen 21A, 113B, 75F
in Abbildung 1 geben das Ldschver-
maogen in der jeweiligen Brandklasse,
bestimmt an einem Norm-Prtifobjekt
entsprechender GréBe, an.

Es kann fiir die Brandklassen A und
B mit Hilfe der Tabelle 2 in Léschmit-
teleinheiten (LE) umgerechnet wer-
den.

Fir die Brandklassen C und D wird
nur die Eignung des Feuerléschers
ohne Bestimmung des Ldschvermé-
gens festgestellt.

Fir die Brandklasse F gibt die Zahl
75 in Abbildung 1 an, dass unter
Prifbedingungen ein Brand mit ei-
nem Volumen von 75 Litern Speise-
fett/-0l erfolgreich abgeléscht werden
kann. Feuerléscher der Brandklasse
F sind mit einem Léschvermégen von
5F, 25F, 40F und 75F erhéltlich. Eine
Umrechnung in Léschmitteleinheiten
(LE) erfolgt nicht.

Da das Léschvermoégen nicht addiert
werden kann, wird zur Berechnung
der Anzahl der erforderlichen Feuer-
I6scher flir die Brandklassen A und B
eine Hilfsgrole, die ,Loschmittelein-
heit (LE)“ verwendet. Dem im Versuch
ermittelten Léschvermdgen der Feu-
erléscher wird dadurch eine bestimm-
te Anzahl von Léschmitteleinheiten
zugeordnet, siehe Tabelle 2. Diese
Werte kdonnen dann je Brandklasse
addiert werden.
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Tabelle 2: Zuordnung des Léschvermégens zu
Léschmitteleinheiten (Zuordnung von Feuerld-
schern der Grundausstattung gemés Punkt 5.2)

Loéschvermogen (Rating gemaf
DIN EN 3-7:2007-10)

LE | Brandklasse A Brandklasse B
1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 1448

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

(3) Werden Feuerléscher flr verschiede-

ne Brandklassen bereitgestellt, dann
muss das Léschvermégen fur jede
der vorhandenen Brandklassen aus-
reichend sein.

Ausstattung fiir alle
Arbeitsstatten

Branderkennung und Alarmierung

Der Arbeitgeber hat durch geeignete
Mafnahmen sicherzustellen, dass
die Beschaftigten im Brandfall unver-
zlglich gewarnt und zum Verlassen
von Gebauden oder gefahrdeten Be-
reichen aufgefordert werden kénnen.
Die Méglichkeit zur Alarmierung von
Hilfs- und Rettungskraften muss ge-
wahrleistet sein.

2

Brande kdnnen durch Personen oder
Brandmelder erkannt und gemeldet
werden.

Brandmelder dienen der friihzeitigen
Erkennung von Branden. Dies tragt
mafgeblich zum Léscherfolg und zur
rechtzeitigen Einleitung von Evakuie-
rungs- und Rettungsmafnahmen bei.

Als Brandmelder werden technische
Gerate zum Auslésen eines Alarms im
Falle eines Brandes bezeichnet. Da-
bei wird unterschieden zwischen au-
tomatischen Brandmeldern, welche
einen Brand anhand seiner Eigen-
schaften (z. B. Rauch, Temperatur,
Flamme) erkennen, und nichtautoma-
tischen Brandmeldern, die von Hand
betatigt werden (Handfeuermelder).
Der Alarm kann dem Warnen der an-
wesenden Personen oder dem Her-
beirufen von Hilfe (z. B. Sicherheits-
personal, Feuerwehr) dienen.

Geeignete MafRnahmen zur Alarmie-
rung von Personen sind z. B.:

¢ Brandmeldeanlagen mit Sprach-
alarmanlagen (SAA) oder akus-
tische Signalgeber (z. B. Hupen,
Sirenen),

* Hausalarmanlagen,

e Elektroakustische Notfallwarnsys-
teme (ENS),

e optische Alarmierungsmittel,

e Telefonanlagen,

* Megaphone,

¢ Handsirenen,

e Zuruf durch Personen oder

* personenbezogene Warneinrich-
tungen.

Technische Manahmen sind vorran-
gig umzusetzen. Dabei sind automati-
sche Brandmelde- und Alarmierungs-
einrichtungen zu bevorzugen.
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5.2

(1)

192

Die Notwendigkeit von technischen
Alarmierungsanlagen ergibt sich aus
der Geféhrdungsbeurteilung, z. B.
wenn Ruf- und Sichtverbindungen
oder raumliche Gegebenheiten eine
Warnung der gefahrdeten Personen
nicht erlauben bzw. sich Handlungs-
bedarf aus den Evakuierungstbun-
gen nach ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgange“ oder aus Auflagen von
Behdrden ergibt.

Grundausstattung mit
Feuerloscheinrichtungen

Der Arbeitgeber hat Feuerldschein-
richtungen nach Art und Umfang der
im Betrieb vorhandenen brennbaren
Stoffe, der Brandgefahrdung und der
Grundflache der Arbeitsstatte in aus-
reichender Anzahl bereitzustellen. Flr
die Ermittlung der Art und Anzahl der
erforderlichen Feuerléscher kann die
Arbeitsstatte in Teilbereiche unter-
teilt werden, sofern dies wegen der
baulichen Gegebenheiten oder der
Nutzungsbedingungen sinnvoll oder
erforderlich ist. Die zu einer Arbeits-
statte gehorenden Teilbereiche kon-
nen in unterschiedliche Brandgefahr-
dungen eingestuft sein.

Im Regelfall hat der Arbeitgeber bei
der Grundausstattung als Feuerlésch-
einrichtungen  Feuerléscher nach
DIN EN 3-7:2007-10 ,Tragbare Feu-
erléscher - Teil 7: Eigenschaften,
Leistungsanforderungen und Prifun-
gen“ bereitzustellen. Ein allgemeines
Lésungsschema zur Festlegung der
Ausstattung der Arbeitsstatte enthalt
Anhang 1; Ausflhrungsbeispiele fir
die Grundausstattung sind im An-
hang 2 und flr die Abweichung von

der Grundausstattung im Anhang 3
dargestellt.

In allen Arbeitsstatten ist fir die
Grundausstattung die fir einen Be-
reich erforderliche Anzahl von Feu-
erléschern mit dem entsprechenden
Loschvermogen fir die Brandklassen
A und B nach den Tabellen 2 und 3 zu
ermitteln. Ausgehend von der Grund-
flache (Summe der Grundflachen aller
Ebenen) der Arbeitsstatte gemaf Ta-
belle 3 sind die erforderlichen Lésch-
mitteleinheiten zu ermitteln. Aus Ta-
belle 2 ist dann die entsprechende
Art, Anzahl und Grée der Feuerl6-
scher entsprechend ihrem Ldsch-
vermogen zu entnehmen, wobei die
Summe der Loéschmitteleinheiten
mindestens der aus der Tabelle 3
entnommenen Zahl je Brandklasse
entsprechen muss.

Flachen im Freien (z. B. Griinanlagen,
Verkehrswege) kdnnen bei der Ermitt-
lung der Grundausstattung unberick-
sichtigt bleiben.

Tabelle 3: Loschmitteleinheiten in Abhangigkeit
von der Grundfidche der Arbeitsstatte

Grundflache Léschmitteleinheiten
bis ... m? [LE]
50 6
100 9
200 12
300 15
400 18
500 21
600 24
700 27
800 30
900 33
1000 36
je weitere 250 +6
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Flr die Grundausstattung werden im
Regelfall nur Feuerléscher angerech-
net, die jeweils Uber mindestens 6
Léschmitteleinheiten (LE) verflgen.

Abweichend davon konnen fur die
Grundausstattung  bei  normaler
Brandgefahrdung auch Feuerldscher,
die jeweils nur Uber mindestens 2
Loéschmitteleinheiten (LE) verflgen,
angerechnet werden, wenn:

¢ sich hierdurch eine Vereinfachung
in der Bedienung ergibt, z. B.
durch mindestens 25 % Gewichts-
ersparnis je Feuerldscher,

» die Zugriffszeit, z. B. durch Halbie-
rung der maximalen Entfernung
zum nachstgelegenen Feuerl6-
scher nach Punkt 5.3, reduziert
wird und

e die Anzahl der Brandschutzhelfer
nach Punkt 7.3 verdoppelt wird.

In mehrgeschossigen Gebauden sind
in jedem Geschoss mindestens 6
Loéschmitteleinheiten (LE) bereitzu-
stellen.

Um tragbare Feuerléscher einfach
handhaben zu kénnen, soll

e auf ein geringes Gerategewicht so-
wie

e innerhalb eines Bereiches auf
gleiche Funktionsweise der Gerate
bei Auslése- und Unterbrechungs-
einrichtungen

geachtet werden.

Hinweise:

1.

Bei der Auswahl der Feuerléscher
sollten auch mdogliche Folgeschaden
durch die Léschmittel berticksichtigt
werden.

Bei dem Einsatz von Kohlendioxid
(CO,) als Ldschmittel sind Gesund-
heitsgefahren durch zu hohe CO.,
Konzentrationen zu berticksichtigen.

5.3

Sind in einem Gebaude Arbeitsstat-
ten verschiedener Arbeitgeber vor-
handen, kénnen vorhandene Feuer-
|6scher gemeinsam genutzt werden.
Dabei hat jeder Arbeitgeber sicherzu-
stellen, dass flr seine Beschaftigten
der Zugriff zu den erforderlichen Feu-
erléschern jederzeit gewahrleistet ist.

Anforderungen an die Bereitstel-
lung von Feuerloscheinrichtungen

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass in
Arbeitsstatten:

Feuerldscher gut sichtbar und leicht er-
reichbar angebracht sind,

Feuerléscher vorzugsweise in Flucht-
wegen, im Bereich der Ausgange ins
Freie, an den Zugangen zu Treppen-
raumen oder an Kreuzungspunkten
von Verkehrswegen/Fluren angebracht
sind,

die Entfernung von jeder Stelle zum
nachstgelegenen Feuerléscher nicht
mehr als 20 m (tatsachliche Laufweg-
lange) betragt, um einen schnellen Zu-
griff zu gewahrleisten,

Feuerléscher vor Beschadigungen und
Witterungseinflissen geschitzt aufge-
stellt sind, z. B. durch Schutzhauben,
Schranke, Anfahrschutz; dies kann
z. B. bei Tankstellen, in Tiefgaragen
oder nicht allseitig umschlossenen
baulichen Anlagen erforderlich sein,

Feuerldscher so angebracht sind, dass
diese ohne Schwierigkeiten aus der
Halterung entnommen werden kénnen;
flr die Griffhéhe haben sich 0,80 m bis
1,20 m als zweckmaRig erwiesen,

die Standorte von Feuerléschern durch
das Brandschutzzeichen FOO1 ,Feu-
erléscher“ entsprechend ASR A1.3
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,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung” gekennzeichnet sind.
In unUbersichtlichen Arbeitsstatten
ist der nachstgelegene Standort eines
Feuerléschers gut sichtbar durch das
Brandschutzzeichen FO01 ,Feuerl6-
scher” in Verbindung mit einem Zusatz-
zeichen ,Richtungspfeil“ anzuzeigen.
Besonders in lang gestreckten R&Gumen
oder Fluren sollen Brandschutzzeichen
in Laufrichtung jederzeit erkennbar
sein, z. B. durch den Einsatz von Fah-
nen- oder Winkelschildern,

- weitere Feuerléscheinrichtungen eben-
falls entsprechend ASR A1.3 ,Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung® gekennzeichnet sind (z. B.
fir Wandhydranten: Brandschutzzei-
chen FOO2 ,Léschschlauch®),

- die Erkennbarkeit der notwendigen
Brandschutzzeichen auf Fluchtwegen
ohne Sicherheitsbeleuchtung durch
Verwendung von langnachleuchtenden
Materialien entsprechend ASR A1.3 er-
halten bleibt und

- die Standorte der Feuerldscheinrich-
tungen in den Flucht- und Rettungsplan
entsprechend ASR A2.3 ,Fluchtwege
und Notausgange“ aufgenommen sind.

6 Ausstattung von Arbeits-
statten mit erhohter
Brandgefahrdung

6.1 Feststellung der erhohten Brand-
gefahrdung

Werden im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung Bereiche mit erhohter Brandge-
fahrdung festgestellt, hat der Arbeitgeber
neben der Grundausstattung nach Punkt
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5.2 und den Grundanforderungen fir die
Bereitstellung nach Punkt 5.3 zusatzliche
betriebs- und tatigkeitsspezifische Maf3-
nahmen zu ergreifen (siehe Punkt 6.2).

Von erhéhter Brandgefahrdung kann z. B.
in folgenden Arbeitsstatten oder bei folgen-
den Tatigkeiten ausgegangen werden (sie-
he Tabelle 4):

Tabelle 4: Beispielhafte Aufzéhlung von Berei-

chen und Tétigkeiten in Arbeitsstatten mit er-
héhter Brandgeféhrdung

1. Verkauf, Handel, Lagerung

- Lager mit extrem oder leicht entziind-
baren bzw. leicht entflammbaren
Stoffen oder Gemischen

- Lager flr Recyclingmaterial und
Sekundarbrennstoffe

- Speditionslager

- Lager mit Lacken und Lésungsmitteln

- Altpapierlager

- Baumwolllager, Holzlager, Schaum-
stofflager

- Lagerbereiche flr Verpackungs-
material

- Lager mit sonstigem brennbaren
Material

- Ausstellungen fir Mobel

- Verkaufsraume mit erhohten Brandge-
fahrdungen, z. B. Heimwerkermarkt,
Baumarkt

2. Dienstleistung

- Kinos, Diskotheken

- Abfallsammelrdume

- Kichen

- Beherbergungsbetriebe

- Theaterblihnen

- technische und naturwissenschaft-
liche Bereiche in Bildungs- und
Forschungseinrichtungen

- Tank- und Tankfahrzeugreinigung

- chemische Reinigung, Waschereien

- Alten- und Pflegeheime

- Werkstatten fir Menschen mit Behin-
derungen

- Krankenhduser
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3.

Industrie

- Méobelherstellung, Spanplattenherstel-
lung

- Webereien, Spinnereien

Herstellung von Papier im Trockenbe-

reich

- Verarbeitung von Papier

- Getreidemuhlen und Futtermittelpro-
duktion

- Schaumstoff-, Dachpappenherstellung

- Verarbeitung von brennbaren Lacken
und Klebern

- Lackier- und Pulverbeschichtungsan-
lagen und -geréte

- Ol-Hartereien

- Druckereien

- petrochemische Anlagen

- Verarbeitung von brennbaren Chemi-
kalien

- Leder- und Kunststoffverarbeitung

- Kunststoff-SpritzgieRerei

- Kartonagenherstellung

- Backwarenfabrik

- Herstellung von Maschinen und Gera-
ten

Handwerk

- Kfz-Werkstatt

Tischlerei/Schreinerei

- Polsterei

- Metallverarbeitung

- Galvanik

- Vulkanisierung

- Leder-, Kunstleder- und Textilverarbei-
tung

- Backbetrieb

- Elektrowerkstatt

6.2 Zusatzliche Mafnahmen bei

erhohter Brandgefahrdung

(1) Uber die Grundausstattung hinausge-

hende zusatzliche Mafnahmen in Be-
reichen mit erhéhter Brandgefahrdung
sind z. B.:

die Ausristung von Bereichen mit
Brandmeldeanlagen zur frihzeitigen
Erkennung von Entstehungsbranden,

die Erhéhung der Anzahl der Feu-
erléscher und deren gleichmaRige
Verteilung in Bereichen mit erhdhter
Brandgefahrdung, um die maximale
Entfernung zum nachstgelegenen Feu-
erldscher und dadurch die Zeit bis zum
Beginn der Entstehungsbrandbekamp-
fung zu verkurzen,

die Anbringung mehrerer gleichartiger
und baugleicher Feuerldscher an ei-
nem Standort in Bereichen mit erhéh-
ter Brandgeféahrdung, um bei ausrei-
chend anwesenden Beschaftigten zur
Entstehungsbrandbekdmpfung durch
gleichzeitigen Einsatz mehrerer Feuer-
I6scher einen grofReren Loscheffekt zu
erzielen,

die Bereitstellung von zusatzlichen, flr
die vor Ort vorhandenen Brandklassen
geeigneten Feuerldscheinrichtungen in
Bereichen oder an Arbeitsplatzen mit
erhéhter Brandgefédhrdung, um eine
schnelle und wirksame Entstehungs-
brandbekdmpfung zu ermdoglichen,
z. B. Kohlendioxidléscher in Laboren,
Fettbrandléscher an Fritteusen und
Fettbackgeraten, fahrbare Feuerld-
scher mit einer hdheren Wurfweite und
Loschleistung an Tanklagern mit brenn-
baren FlUssigkeiten, Wandhydranten
in Gebauden, bei denen eine hohe
Loschleistung fur die Entstehungs-
brandbekéampfung oder zur Kihlung
bendétigt wird oder

Manahmen, die nach der Techni-
schen Regel fur Gefahrstoffe TRGS
800 ,Brandschutzmanahmen* flr Ta-
tigkeiten mit Gefahrstoffen nétig sind.
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Die wegen der erhohten Brandgefahr-
dung einzusetzenden Ldscheinrichtun-
gen sind so anzuordnen, dass sie auch
schnell zum Einsatz gebracht werden
kénnen. Daher sind insbesondere in
der Nahe der folgenden Stellen Feuer-
l6scheinrichtungen zu positionieren:

- Bearbeitungsmaschinen mit er-
héhter Zundgefahr,

- erhohte Brandlasten oder

- R&ume, die wegen der erhdhten
Brandgefahr brandschutztech-

nisch abgetrennt werden.
Dabei ist sicherzustellen, dass:

- das Loéschmittel der Brandklasse
angepasst ist,

- die Loschmittelmenge ausreichend
ist, um einen Entstehungsbrand
dieser Gefahrdung abzudecken
und

- die Feuerléscheinrichtung so posi-
tioniert ist, dass sie im Falle eines
Brandausbruchs in Bereichen mit
erhéhter Brandgefdhrdung noch
ohne Gefahrdung vom Beschaf-
tigten schnell (in der Regel nicht
grofer als 5 m, maximal 10 m tat-
sachliche Laufweglange) erreicht
werden kann.

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen
(z. B. Sprinkleranlagen, Sprihwasser-
l6schanlagen, Feinspriihléschanlagen,
Schaum-, Pulver- oder Gasléschanla-
gen) sind zusatzliche, also Uber die
Grundausstattung hinausgehende
MafRnahmen des Brandschutzes. Sie
sind vorrangig z. B. dann erforderlich,
wenn:

- eine Brandbekampfung mit Feu-
erléscheinrichtungen wegen der
Eigengefahrdung nicht moglich ist
oder

- die Bereiche nicht zuganglich sind.

Hinweis:

Fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen sind die
Mafnahmen des Brandschutzes nach der
Technischen Regel fir Gefahrstoffe - TRGS
800 ,BrandschutzmaBnahmen* und flir die
Verwendung von Arbeitsmitteln die Maf-
nahmen zum Brand- und Explosionsschutz
nach der Betriebssicherheitsverordnung zu
beachten.

7 Organisation des betriebli-
chen Brandschutzes

7.1 Organisatorische Brandschutzmaf3-

nahmen

(1) Der Arbeitgeber hat die notwendigen
MafRnahmen gegen Entstehungsbran-
de einschlieBlich der Verhaltensregeln
im Brandfall (z. B. Evakuierung von Ge-
bauden) festzulegen und zu dokumen-
tieren.

Hinweis:

Informationen zur Evakuierung von Gebau-
den sind in der ASR A2.3 ,Fluchtwege und
Notausgéange* enthalten.

(2) Die Maflnahmen flr alle Personen, die
sich in der Arbeitsstatte aufhalten, sind
an gut zuganglicher Stelle in geeigneter
Form auszuhangen, wenn:

¢ erhOhte Brandgefahrdung vorliegt,

e der Aushang eines Flucht- und
Rettungsplanes nach ASR A2.3
,Fluchtwege und Notausgange“ er-
forderlich ist oder

¢ sich haufig Besucher oder Fremdfir-
men in der Arbeitsstéatte aufhalten,
insbesondere wenn sie nicht be-
gleitet sind.




ASR A2.2

=

=

Dies kann z. B. als

e Brandschutzordnung Teil A nach
DIN 14096:2014-05 ,Brandschutz-
ordnung - Regeln flir das Erstellen
und das Aushangen*“ oder

e _Regeln fir das Verhalten im
Brandfall“ des Flucht- und Ret-
tungsplans nach ASR A1.3 ,Si-
cherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung*”

erfolgen.

Die MaBnahmen flr alle Beschaftig-
ten sind diesen durch Auslegen oder
in elektronischer Form zuganglich zu
machen. Dies kann z. B. in Form der
Brandschutzordnung Teil B nach DIN
14096:2014-05 ,Brandschutzordnung
- Regeln fur das Erstellen und das Aus-
hangen“ erfolgen.

Die Mafinahmen flr Beschaftigte mit
besonderen Aufgaben im Brandschutz,
soweit diese vorhanden sind (z. B.
Brandschutzbeauftragte), sind diesen
gegen Nachweis gegebenenfalls auch
elektronisch bekannt zu machen. Dies
kann z. B. in Form der Brandschutzord-
nung Teil C nach DIN 14096:2014-05
,Brandschutzordnung - Regeln fiir das
Erstellen und das Aushangen* erfolgen.

7.2 Unterweisung

Der Arbeitgeber hat alle Beschaftigten tiber
die nach Punkt 7.1 festgelegten Mafinah-
men

vor Aufnahme der Beschaftigung,

bei Veranderung des Tatigkeitsberei-
ches und

danach in angemessenen Zeitabstan-
den, mindestens jedoch einmal jahr-
lich,

Zu unterweisen.

7.3 Brandschutzhelfer

(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende

=

Anzahl von Beschaftigten durch Unter-
weisung und Ubung im Umgang mit
Feuerléscheinrichtungen zur Bekamp-
fung von Entstehungsbranden vertraut
zu machen.

Die Anzahl von Brandschutzhelfern
ergibt sich aus der Gefahrdungsbeur-
teilung. Ein Anteil von 5 % der Beschéaf-
tigten ist in der Regel ausreichend.
Eine gréfere Anzahl von Brandschutz-
helfern kann z. B. in Bereichen mit er-
héhter Brandgefahrdung, bei der Anwe-
senheit vieler Personen, Personen mit
eingeschrankter Mobilitdt sowie bei
groBer raumlicher Ausdehnung der Ar-
beitsstatte erforderlich sein.

Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer
sind auch Schichtbetrieb und Abwe-
senheit einzelner Beschaftigter, z. B.
Fortbildung, Urlaub und Krankheit, zu
berucksichtigen.

Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick
auf ihre Aufgaben fachkundig zu unter-
weisen. Zum Unterweisungsinhalt ge-
héren neben den Grundzligen des vor-
beugenden Brandschutzes Kenntnisse
Uber die betriebliche Brandschutzorga-
nisation, die Funktions- und Wirkungs-
weise von Feuerldscheinrichtungen, die
Gefahren durch Brande sowie Uber das
Verhalten im Brandfall.

Praktische Ubungen (L6schiibungen)
im Umgang mit Feuerldscheinrichtun-
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gen gehdren zur fachkundigen Unter-
weisung der Brandschutzhelfer.

Hinweis:

In der Praxis hat es sich bei einer normalen
Brandgefédhrdung bewéhrt, die Unterwei-
sung mit Ubung in Abstéanden von 2 bis 5
Jahren zu wiederholen. Das Zeitintervall
fur die Wiederholung ist vom Arbeitgeber
anhand der Geféhrdungsbeurteilung fest-
zulegen.

7.4 Brandschutzbeauftragte

Ermittelt der Arbeitgeber eine erhdhte
Brandgefahrdung, kann die Benennung
eines Brandschutzbeauftragten zweckma-
Big sein. Dieser berat und unterstitzt den
Arbeitgeber zu Themen des betrieblichen
Brandschutzes.

Hinweis:

Die Notwendigkeit zur Bestellung eines
Brandschutzbeauftragten kann sich auch
aus anderen Rechtsvorschriften ergeben.

7.5 Instandhaltung und Priifung

7.5.1 Brandmelde- und Feuerloschein-
richtungen

(1) Der Arbeitgeber hat Brandmelde- und
Feuerloscheinrichtungen unter Beach-
tung der Herstellerangaben in regelma-
Bigen Abstanden sachgerecht instand
zu halten und auf ihre Funktionsfahig-
keit prufen zu lassen. Die Ergebnisse
sind zu dokumentieren.

S

Werden keine Mangel festgestellt, ist
dies auf der Feuerldscheinrichtung
kenntlich zu machen, z. B. durch An-
bringen eines Instandhaltungsnachwei-
ses.
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(3) Werden Mangel festgestellt, durch
welche die Funktionsfahigkeit der
Feuerldéscheinrichtung nicht mehr ge-
wahrleistet ist, hat der Arbeitgeber
unverzlglich zu veranlassen, dass die
Feuerldéscheinrichtung  instandgesetzt
oder ausgetauscht wird.

7.5.2 Besondere Regelungen fiir Feuer-
Iéscher

(1) Die Bauteile von Feuerléschern sowie
die im Feuerléscher enthaltenen Losch-
mittel kdnnen im Laufe der Zeit unter
den auBeren Einflissen am Aufstel-
lungsort (wie Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit, Verschmutzung, Erschutterung
oder unsachgemafe Behandlung)
unbrauchbar werden. Zur Sicherstel-
lung der Funktionsfahigkeit sind Feu-
erléscher daher alle zwei Jahre durch
einen Fachkundigen zu warten. Lasst
der Hersteller von der genannten Frist
abweichende langere Fristen fur die
Instandhaltung zu, kénnen diese vom
Arbeitgeber herangezogen werden.
Kurzere vom Hersteller genannte Fris-
ten sind zu beachten.

Hinweise:

1. Fachkundige zur Wartung von Feuer-
I6schern sind insbesondere Sachkun-
dige gemaf DIN 14406-4:2009-09
,Tragbare Feuerléscher - Teil 4: In-
standhaltung®.

2. Von der Wartung durch den Fachkun-
digen bleiben die wiederkehrenden
Priufungen der Feuerléscher (Druck-
prifung) durch eine befahigte Person
nach der Betriebssicherheitsverord-
nung unberthrt.

(2

Bei starker Beanspruchung, z. B. durch
Umwelteinfliisse oder mobilen Einsatz,
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kénnen kiirzere Zeitabstande erforder-
lich sein.

Hinweis:

Fir die erforderlichen Arbeitsschritte wird
auf das bvfa-Merkblatt ,Arbeitsschritte bei
der Instandhaltung von tragbaren Feuerlo-
schern, Ausgabe 2016-09 (01) verwiesen.

8 Abweichende/erganzende
Anforderungen fiir Bau-
stellen

(1) Die Anforderungen in den Punkten 5.2
und 7.3 gelten auf Baustellen nur fur
stationare Baustelleneinrichtungen,
z. B. Bauburos, Unterklinfte oder Werk-
statten.

S

Werden auf Baustellen Tatigkeiten mit
einer erhéhten Brandgefahrdung nach
Punkt 6.1 durchgefihrt, ist dort bei
Tatigkeiten mit einer Brandgefahrdung
(z. B. Schweiflen, Brennschneiden,
Trennschleifen, Léten) oder bei der An-
wendung von Verfahren, bei denen eine
Brandgefahrdung besteht (z. B. Farb-
spritzen, Flammarbeiten) fir jedes der
dabei eingesetzten und eine erhdhte
Brandgefahrdung auslésenden Arbeits-
mittel ein Feuerloscher flr die entspre-
chenden Brandklassen mit mindestens
6 LE in unmittelbarer Nahe bereitzuhal-
ten.

©

Abweichend von Punkt 7.3 Absatze 1
bis 3 sind samtliche Personen, die mit
den vorgenannten Arbeitsmitteln tatig
werden, theoretisch und praktisch im
Umgang mit Feuerldschern nach Punkt
7.3 Abséatze 4 und 5 zu unterweisen.

(4) Baustellen mit besonderen Gefahrdun-

gen (z. B. Untertagebaustellen, Hoch-
hausbau) erfordern zusétzliche Maf-
nahmen gegen Brande nach Punkt 6.2.

Hinweis: Auf den Abdruck der Anlagen
wird verzichtet.
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ASR A2.3

Fluchtwege und Notausgange

Ausgabe: Marz 2022

GMBI. 2022 S. 227-240 [Nr. 9-11] (v. 18.03.2022)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
der Arbeitsstattenverordnung, damit sich
die Beschaftigten im Gefahrenfall unver-
zlglich in Sicherheit bringen und schnell
gerettet werden kénnen.

Konkretisiert werden die Anforderungen an
das Einrichten und Betreiben von Fluchtwe-
gen und Notausgangen, von Sicherheits-
beleuchtung und optischen Sicherheits-
leitsystemen sowie an den Flucht- und
Rettungsplan nach § 3a Absatz 1 und § 4
Absatze 3 und 4 sowie Nummer 2.3 des An-
hangs der Arbeitsstattenverordnung.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR gilt fur das Einrichten und
Betreiben von Fluchtwegen sowie
Notausgangen in Gebauden und ver-
gleichbaren Einrichtungen, zu denen
Beschaftigte im Rahmen ihrer Arbeit
Zugang haben. Sie gilt ebenso flir das
Erstellen von Flucht- und Rettungspla-
nen und das Uben entsprechend dieser
Plane sowie fiir das Einrichten und Be-
treiben von Sammelstellen. Dabei ist
neben den Beschaftigten die Anwesen-
heit von anderen Personen zu berUck-
sichtigen.

Diese ASR gilt auch fur das Einrichten
und Betreiben der Sicherheitsbeleuch-
tung und von optischen Sicherheits-
leitsystemen fur Fluchtwege und Not-
ausgange in Arbeitsstatten. Sie nennt
Beispiele flr Arbeitsstatten, fur die
eine Sicherheitsbeleuchtung, gegebe-
nenfalls ein optisches Sicherheitsleit-
system fur Fluchtwege und Notausgan-
ge erforderlich sein kann. Sie enthalt
die lichttechnischen Anforderungen an
Sicherheitsbeleuchtung und optische
Sicherheitsleitsysteme sowie Hinweise
zu deren Betrieb, Instandhaltung und
Prifung.

Diese ASR gilt nicht:

1. fir das Einrichten und Betreiben
von Bereichen in Gebauden und
vergleichbaren Einrichtungen, in
denen sich Beschaftigte nur im
Falle der Instandhaltung aufhalten
mussen und

2. fur das Verlassen von Arbeitsmit-
teln im Sinne des § 2 Absatz 1
Betriebssicherheitsverordnung im
Gefahrenfall.

Fir alle nicht vom Anwendungsbereich
dieser ASR erfassten Bereiche sind
besondere MaBnahmen auf Grundlage
der Gefahrdungsbeurteilung notwen-
dig, um die erforderliche Sicherheit flr
die Beschaftigten im Gefahrenfall zu
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gewahrleisten. Sofern vergleichbare
Verhéltnisse vorliegen, wird empfohlen,
die Inhalte dieser ASR zu berticksichti-
gen.

Hinweise:

1. Fur die barrierefreie Gestaltung der
Fluchtwege und Notausgénge, der
Flucht- und Rettungspléne sowie der
Sicherheitsbeleuchtung und optischen
Sicherheitsleitsysteme gilt die ASR
V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung von
Arbeitsstatten”, Anhang A2.3: Ergan-
zende Anforderungen zur ASR A2.3
,Fluchtwege und Notausgange*.

2. Zu Anforderungen an die Sicherheits-
beleuchtung fiir Tatigkeiten, Arbeits-
platze, Arbeitsrdume und Bereiche in
Arbeitsstétten, in denen bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit
der Beschéftigten gefdhrdet werden
kann, siehe ASR A3.4 ,Beleuchtung®,
Abschnitte 7, 8.4 und 9.

3 Begriffshestimmungen

3.1 Fluchtwege sind Verkehrswege, an die
besondere Anforderungen zu stellen
sind und die der selbststandigen Flucht
aus einem moglichen Gefahrenbereich
und in der Regel zugleich der Rettung
von Personen dienen.

Der Fluchtweg beginnt an allen Orten in
der Arbeitsstéatte, zu denen Beschaftig-
te im Rahmen ihrer Arbeit Zugang ha-
ben oder sich bei der Nutzung von Ne-
ben-, Sanitar-, Kantinen-, Pausen- und
Bereitschaftsrdumen, Erste-Hilfe-Rau-
men und Unterklnften aufhalten.

Auentreppen, begehbare Dachflachen
oder offene Gange kdénnen Teil eines
Fluchtweges sein.
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Hinweis:

Fluchtwege im Sinne dieser Regel sind
auch die im Bauordnungsrecht definierten
Rettungswege, sofern sie selbststéndig be-
gangen werden kdnnen.

Fluchtwege werden unterschieden in
Haupt- und Nebenfluchtwege:

1. Hauptfluchtwege (bisher erste
Fluchtwege) sind insbesondere die
zur Flucht erforderlichen Verkehrs-
wege, die nach dem Bauordnungs-
recht notwendigen Flure und Trep-
penraume flr notwendige Treppen
sowie die Notausgéange.

2. Nebenfluchtwege (bisher zwei-
te Fluchtwege) sind zusatzliche
Fluchtwege, die ebenfalls ins Freie
oder in einen gesicherten Bereich
fUhren.

3.2 Lichte Mindestbreite/-hohe ist die
freie, unverstellte, unverbaute und
nicht durch Hindernisse eingeschrank-
te Breite/Hohe, die mindestens zur Ver-
flgung stehen muss.

3.3 Der Flucht- und Rettungsplan ist ein
Plan, in dem die erforderlichen Infor-
mationen Uber die Fluchtwege sowie
die Standorte von Erste-Hilfe-Einrich-
tungen und von zur Selbsthilfe vorge-
sehenen Brandschutzeinrichtungen
dargestellt sind.

Hinweis:

Anweisungen zum Verhalten im Brand-
fall (Brandschutzordnung Teil A) oder bei
anderen Notféllen kénnen im Flucht- und
Rettungsplan dargestellt oder separat in
der Néhe des Flucht- und Rettungsplans
angebracht werden.

3.4 Evakuierung ist eine organisierte Maf3-
nahme, die je nach Gefahrenfall mit
akutem Handlungsbedarf zu einem un-
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verzlglichen Verlassen von Gebauden
und vergleichbaren Einrichtungen ins
Freie oder innerhalb von Gebauden in
einen gesicherten Bereich flihrt.

3.5 Das Freie im Sinne dieser ASR ist ein
sicherer Bereich auferhalb des Ge-
baudes, in dem Personen durch den
Gefahrenfall nicht beeintrachtigt wer-
den. Dies ist gegeben, wenn auf dem
Betriebsgelande oder auf offentlichen
Verkehrsflachen ein sicherer Abstand
erreicht werden kann.

Als das Freie gelten z. B. nicht:

1. Innenhofe, die keinen ausreichen-
den Schutz im Gefahrenfall bieten,

Dachflachen oder
3. Balkone.

3.6 Gefangener Raum ist ein Raum, der
keinen direkten Zugang zu einem Flur
hat und ausschliellich durch einen
anderen Raum zuganglich ist.

3.7 Gesicherter Bereich ist ein Bereich,
in dem Personen vortibergehend vor
einer unmittelbaren Gefahr flr Le-
ben und Gesundheit geschutzt sind.
Als gesicherte Bereiche innerhalb
von Gebauden gelten insbesondere
benachbarte Brandabschnitte und
notwendige Treppenrdume nach dem
Bauordnungsrecht. Als gesicherter
Bereich auBerhalb von Gebauden
kénnen z. B. Auflentreppen, begeh-
bare Dachflachen oder offene Gange
gelten, wenn diese im Gefahrenfall
ausreichend lang sicher benutzbar
sind und ins Freie flhren.

3.8 Tiiren im Verlauf von Fluchtwegen
sind alle Turen, die vom Beginn des
Fluchtweges bis ins Freie oder in ei-
nen gesicherten Bereich zu benutzen

sind. Dazu gehdren auch Tiren von
Notausgangen.

3.9 Ein Notausgang ist ein Ausgang im
Verlauf eines Hauptfluchtweges, der
direkt ins Freie oder in einen gesi-
cherten Bereich fihrt.

3.10 Ein Notausstieg ist ein geeigneter
Ausstieg im Verlauf eines Neben-
fluchtweges zur selbststandigen
Flucht aus einem Raum oder einem
Gebaude.

3.11 Tiren und Tore sind kraftbetatigt,
wenn die fir das Offnen oder Schlie-
Ben der Fllgel erforderliche Energie
vollstandig  oder teilweise von
Kraftmaschinen  zugeftihrt  wird
(ASR A1.7 ,Turen und Tore“ Abschnitt
3.8).

3.12 Automatische Tiiren und Tore im Sin-
ne dieser Regel sind kraftbetatigt und
offnen bei Anngherung von Personen
selbsttatig.

3.13 Eine Sammelstelle ist ein sicherer
Bereich, an dem sich die im Fall einer
Evakuierung flichtenden Personen
einfinden missen.

3.14 Ein auf3enbeleuchtetes Sicherheits-
zeichen ist ein Zeichen, das durch
Tageslicht oder durch eine klinstliche
Lichtquelle von aufen beleuchtet
wird.

Hinweis:

Ein auBenbeleuchtetes Sicherheitszeichen
wird auch als beleuchtetes Sicherheitszei-
chen bezeichnet.

3.15 Ein langnachleuchtendes Sicher-
heitszeichen ist ein durch Licht ange-
regtes Sicherheitszeichen, das nach
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
ohne weitere Energiezufuhr nach-
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leuchtet (ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung®,
Abschnitt 3.17).

Hinweis:

Obwohl die Sicherheitsfarben Rot und Griin
im nachleuchtenden Zustand nicht darge-
stellt werden kdnnen, bleiben graphisches
Symbol und geometrische Form erhalten
und es besteht ein Sicherheitsgewinn ge-
genliber den nicht langnachleuchtenden
Sicherheitszeichen.

3.16 Ein innenbeleuchtetes Sicherheits-
zeichen ist ein Zeichen, das von einer
Lichtquelle von innen beleuchtet wird.

Hinweis:

Ein innenbeleuchtetes Sicherheitszeichen
wird auch als hinterleuchtetes Sicherheits-
zeichen bezeichnet.

3.17 Die Sicherheitsbeleuchtung ist eine
Beleuchtung, die dem gefahrlosen
Verlassen der Arbeitsstatte und der
Vermeidung von Geféhrdungen dient,
die durch Ausfall der Allgemeinbe-
leuchtung entstehen koénnen (ASR
A3.4 ,Beleuchtung®, Abschnitt 3.14).

Hinweis:

In dieser ASR werden die Anforderungen
an die Sicherheitsbeleuchtung flir das
gefahrlose Verlassen der Arbeitsstatte be-
schrieben.

3.18 Optische Sicherheitsleitsysteme
sind auf den Boden aufgebrachte,
in den Boden eingelassene oder bo-
dennahe, durchgehende Leitsysteme
(z. B. an Wanden), die mit Hilfe op-
tischer Kennzeichnungen und Rich-
tungsangaben einen sicheren Flucht-
weg vorgeben. Sie dienen ebenfalls
dem gefahrlosen Verlassen der Ar-
beitsstatte, auch bei Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung.
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3.19 Ein langnachleuchtendes optisches
Sicherheitsleitsystem besteht aus
langnachleuchtenden durch Licht
angeregten Komponenten, die nach
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
ohne weitere Energiezufuhr nach-
leuchten.

3.20 Ein elektrisch betriebenes opti-
sches Sicherheitsleitsystem wird
durch eine Stromquelle flr Sicher-
heitszwecke gespeist.

3.21 Die Beleuchtungsstarke E ist ein
Maf flr das auf eine Flache auftref-
fende Licht. Die Beleuchtungsstarke
wird in Lux [Ix] gemessen (ASR A3.4
,Beleuchtung®, Abschnitt 3.6).

3.22 Die Leuchtdichte L wird in Candela
pro Quadratmeter [cd/m?] gemessen
und beschreibt den Helligkeitsein-
druck einer beleuchteten oder leuch-
tenden Flache (ASR A3.4 ,Beleuch-
tung®, Abschnitt 3.15).

3.23 Unter Blendung versteht man Stérun-
gen durch zu hohe Leuchtdichten oder
zu grofle Leuchtdichteunterschiede
im Gesichtsfeld (in Anlehnung an ASR
A3.4 ,Beleuchtung”, Abschnitt 3.12).

3.24 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung
einer Lichtquelle auf den Farbein-
druck, den ein Mensch von einem
Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle
beleuchtet wird. Der Farbwiederga-
beindex R, ist eine dimensionslose
Kennzahl von O bis 100, mit der die
Farbwiedergabeeigenschaften der
Lampen Kklassifiziert werden. Je ho-
her der Wert, umso besser ist die
Farbwiedergabe (ASR A3.4 ,Beleuch-
tung”, Abschnitt 3.13).

3.25 Normale Brandgefahrdung liegt vor,
wenn die Wahrscheinlichkeit einer
Brandentstehung, die Geschwin-
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digkeit der

Brandausbreitung, die

dabei frei werdenden Stoffe und die
damit verbundene Gefahrdung fur

Personen,

Umwelt und Sachwerte

vergleichbar sind mit den Bedingun-
gen bei einer Buronutzung (ASR A2.2
,Mafnahmen gegen Brande“, Ab-

schnitt 3.2).

3.26 Erhohte Brandgefahrdung liegt vor,
wenn:
1. entzindbare bzw. oxidierende

Hinweis:

Stoffe oder Gemische vorhanden
sind,

die Ortlichen und betrieblichen
Verhaltnisse fir eine Brandent-
stehung glinstig sind,

in der Anfangsphase eines Bran-
des mit einer schnellen Brand-
ausbreitung oder groflen Rauch-
freisetzung zu rechnen ist,
Arbeiten mit einer Brandgefahr-
dung durchgefiihrt werden (z. B.
SchweifRen, Brennschneiden,
Trennschleifen, Loten) oder Ver-
fahren angewendet werden, bei
denen eine Brandgefahrdung be-
steht (z. B. Farbspritzen, Flamm-
arbeiten) oder

erhéhte Geféahrdungen vorliegen,
z. B. durch selbsterhitzungsfahi-
ge Stoffe oder Gemische, Stoffe
der Brandklassen D und F, brenn-
bare Staube, extrem oder leicht
entziindbare Flussigkeiten oder
entzindbare Gase (ASR A2.2
,Mafnahmen gegen Brande*,
Abschnitt 3.3).

Die erhéhte Brandgeféhrdung im Sinne
dieser ASR schliefSt die erhéhte und hohe
Brandgefahrdung nach der Technischen
Regel fiir Gefahrstoffe TRGS 800 ,Brand-
schutzmaBBnahmen* ein.

4 Allgemeine Anforderungen

(1) Fluchtwege fluhren auf moéglichst kur-

(2

)

=

=

zem Weg ins Freie oder, falls dies nicht
moglich ist, in einen gesicherten Be-
reich.

Beim Einrichten und Betreiben von
Fluchtwegen und Notausgangen sowie
Sammelstellen sind die beim Errichten
von Rettungswegen zu beachtenden
Anforderungen des Bauordnungsrechts
der Lander zu beriicksichtigen. Uber
das Bauordnungsrecht hinaus kénnen
sich  weitergehende Anforderungen
an Fluchtwege und Notausgange aus
dieser ASR ergeben; dies gilt z. B. flr
das Erfordernis zur Einrichtung eines
Nebenfluchtweges oder von Sammel-
stellen.

Fluchtwege, Notausgange und Notaus-
stiege mussen standig in den erfor-
derlichen Abmessungen freigehalten
werden. Kénnen Notausgange und Not-
ausstiege von auflen verstellt werden,
mussen sie durch weitere Manahmen
zur dauerhaften standigen Freihaltung
gesichert werden, z. B. durch Anbrin-
gung von Abstandsbugeln flur Fahrzeu-
ge oder mittels dauerhafter Markierung
der freizuhaltenden Bodenflachen.

Haupt- und Nebenfluchtwege dirfen
Uber denselben Flur zu verschiedenen
Ausgangen fuhren, sofern der Flur die
Anforderungen an einen Hauptflucht-
weg erflllt.

Sofern sich Héhenunterschiede im Ver-
lauf des Fluchtweges nicht vermeiden
lassen, durfen diese nur gering sein.
Sie sind dann durch Schragrampen
mit einer maximalen Neigung von 6 %
auszugleichen. Beginn und Ende von
Schragrampen sind deutlich erkenn-
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bar zu gestalten oder gemafl ASR A1.3
,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung“ mit schwarz-gelben
Streifen (Sicherheitsmarkierungen)
oder dem Warnzeichen WOO7 ,War-
nung vor Hindernissen am Boden“ zu
kennzeichnen.

Aufzlge sind als Teil des Fluchtweges
unzulassig, es sei denn, der Aufzug
ist zum Zweck der Flucht und Rettung
insbesondere fur Menschen mit Be-
hinderungen im Gefahrenfall zuldssig
und geeignet. Dieser Nachweis ist z. B.
im Rahmen eines bauordnungsrechtli-
chen Verfahrens zu erbringen und zu
dokumentieren.

Durchgangssperren im Verlauf von
Fluchtwegen sind zu vermeiden. Sofern
Durchgangssperren betrieblich erfor-
derlich sind, z. B. in Kassenzonen oder
Vereinzelungsanlagen, mussen sich
diese schnell und gefahrlos sowie ohne
Hilfsmittel mit einem Kraftaufwand von
maximal 150 N in Fluchtrichtung off-
nen lassen.

Am Ende eines Fluchtweges muss der
Bereich im Freien bzw. der gesicherte
Bereich so gestaltet und bemessen
sein, dass sich kein Rlckstau bilden
kann und alle Uber den Fluchtweg
flichtenden Personen ohne Gefahren,
z. B. durch Verkehrswege oder 6ffent-
liche StraBBen, aufgenommen werden
kénnen. Die Beleuchtungsstarke in
diesen Bereichen einschlielich der
auBen angebrachten Treppen und der
Sammelstellen muss mindestens 1 Ix
betragen. Auf die Begrenzung der Blen-
dung ist zu achten. Dabei sind auch die
Beleuchtungsanlagen in der Umgebung
zu berlcksichtigen.

Hinweis:

Die Beleuchtungsstéarke ist in einer Hohe
von maximal 20 cm (ber dem Boden oder
den Treppenstufen zu messen.

(9) Anzahl, GroéBe und Lage von Sammel-
stellen sind in Abhangigkeit von der
Anzahl der Beschéaftigten sowie der
sonstigen anwesenden Personen fest-
zulegen. Eine Sammelstelle ist nicht
erforderlich, wenn aufgrund der gerin-
gen Anzahl der Beschaftigten und Uber-
sichtlicher ortlicher Gegebenheiten ein
Uberblick tber die vollsténdige Evaku-
ierung moglich ist.

Hinweis:

Fiir die Bemessung der erforderlichen Gro-
Be der Sammelstelle kann eine Belegung
von 2 Personen pro m2 angenommen wer-
den.

(10) Sammelstellen mussen:

1. Uber eine sicher begehbare Bo-
denoberflache verfligen,

2. aufBerhalb des Wirkbereichs der
fluchtauslésenden Gefahr, z. B.
aufgrund von Verrauchung oder
aufgrund umherfliegender oder
herabfallender Gebdudeteile, lie-
gen,

3. verfugbar sein, solange Personen
im Gefahrenfall auf die Nutzung
der entsprechenden Sammelstel-
le angewiesen sind und

4. dirfen die Wege von Feuerwehr
und Rettungsdiensten nicht ein-
schranken.

Sofern der Weg zu den Sammel-
stellen mit anderen Gefahrdungen
verbunden ist, z. B. aufgrund von o&f-
fentlichem StrafRenverkehr, sind im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
die erforderlichen Mafnahmen fest-
zulegen. Bei der Auswahl der Lage
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der Sammelstelle ist zu berticksich-
tigen, ob die betroffenen Personen
den kompletten Fluchtweg bis zur
Sammelstelle kennen oder ganz oder
teilweise ortsunkundig sind.

(11) Dachflachen, Uber die Fluchtwege
flhren, missen ausreichend tragfa-
hig, trittsicher und feuerwiderstands-
fahig sein. Bei Absturzgefahren sind
die Anforderungen der ASR A2.1
»Schutz vor Absturz und herabfallen-
den Gegenstanden, Betreten von Ge-
fahrenbereichen” zu erfllen.

(12) Gefangene Raume dirfen als Ar-
beits-, Bereitschafts-, Liege-, Erste-
Hilfe-, Pausenrdume und Kantinen
nur genutzt werden, wenn folgende
MaBgaben beachtet wurden:

1. Sicherstellung der Alarmierung
im Gefahrenfall. Beispiele hier-
zu finden sich in der ASR A2.2.
,Mafnahmen gegen Brande“
oder

2. Gewahrleistung einer Sichtverbin-
dung zum vorgelagerten Raum,
sofern der gefangene Raum nicht
zum Schlafen genutzt wird und
im vorgelagerten Raum nicht
mehr als eine normale Brandge-
fahrdung vorhanden ist.

Hinweis:

Diese Regelungen flir gefangene Raume
in Arbeitsstatten gelten unabhéngig von
der GréBe der in Landesbauordnungen ge-
nannten ,Nutzungseinheiten*.

5 Hauptfluchtwege

(1) Hauptfluchtwege mussen in Anzahl,
Anordnung und Abmessung nach der
Nutzung, der Einrichtung und den Ab-

messungen der Arbeitsstatte sowie
nach der héchstmdéglichen Anzahl der
anwesenden Personen eingerichtet
werden. Hauptfluchtwege sollen Uber-
sichtlich verlaufen.

S

Die Lange des Hauptfluchtweges ist die
kiirzeste Wegstrecke (ohne Berlicksich-
tigung der Raumausstattung, jedoch
nicht durch Wande gemessen) vom
Beginn des Fluchtweges bis zu einem
Notausgang. Die Hauptfluchtweglange
muss moglichst kurz sein und darf:

1. fir Rdume ohne oder mit
normaler Brandgefahrdung
ausgenommen Raume nach
Nummern 2 bis 4 bis zu 35 m

2. fur Raume mit erhéhter
Brandgefahrdung mit
selbsttatigen Feuer-

l6scheinrichtungen bis zu 35 m

3. flr RGume mit erhéhter
Brandgefahrdung ohne
selbsttatige Feuerldsch-
einrichtungen bis zu 25 m

4. fir Raume, in denen
eine Gefahrdung durch
explosionsgefahrliche

Stoffe besteht bis zu 10 m

betragen.

Hinweis:

Beztiglich der Begriffsbestimmung explo-
sionsgefahrlicher Stoffe siehe Gesetz liber
explosionsgeféhrliche Stoffe (Sprengstoff-
gesetz - SprengG).

(3) Fir Raume, in denen eine andere Ge-
fahrdung als nach Absatz 2 Nummer
1 bis Nummer 4 besteht, muss im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
unter Beachtung der geltenden Tech-
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nischen Regeln ermittelt werden, ob
gegebenenfalls eine geringere Lange
des Fluchtweges erforderlich ist, z. B.
bei Lagerung und Verwendung von
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
haltern gemafl TRGS 510 ,Lagerung
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern*.

Hinweis:

Beztiglich der Begriffsbestimmung Gefahr-
stoffe siehe Verordnung zum Schutz vor
Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV).

(4) Die tatsachliche Laufwegléange darf
nicht mehr als das 1,5-fache der ma-
ximal zulassigen Hauptfluchtweglange
betragen.

Hinweis:
Aufgrund der Begrenzung der zuldssigen
Hauptfluchtwegléngen kann fiir grofere
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Bereiche von Arbeitsstatten mehr als ein
Hauptfluchtweg erforderlich sein.

(5) Sofern es sich bei einem Hauptflucht-
weg nach Absatz 2 Nummer 1 bis Num-
mer 3 auch um einen Rettungsweg
handelt und das Bauordnungsrecht
der Lander, z. B. die Industriebauricht-
linie, fur diesen Weg eine von Absatz 2
Satz 2 abweichende langere Weglange
zulasst, kénnen daflir die MaRgaben
des Bauordnungsrechts angewandt
werden.

°

Die lichte Mindestbreite der Haupt-
fluchtwege bemisst sich nach der
héchstmoglichen Anzahl der Personen,
die im Gefahrenfall den Hauptflucht-
weg benutzen muissen und ergibt sich
aus Tabelle 1:
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Tab. 1: Lichte Mindestbreiten von Hauptfluchtwegen in Abhangigkeit von der Gesamtzahl
der Personen im Einzugsgebiet

A B C
Nr. Anzahl der Personen Lichte Mindestbreiten von Lichte Mindestbreiten von
(Einzugsgebiet) Durchgéngen und Tiiren im Hauptfluchtwegen
Verlauf von Hauptfluchtwe- (in m)
gen, z. B. Turen von Notaus-
gangen
(inm)
1 bis 5 0,80%) 0,90
2 bis 20 0,90 1,00
3 bis 50 0,90 1,20
4 bis 100 1,00 1,20
5 bis 200 1,05 1,20
6 bis 300 1,65 1,80
7 bis 400 2,25 2,40
Bei Einzugsgebieten von mehr als 200 Personen sind Zwischenwerte der Mindestbrei-
ten (ermittelt durch lineare Interpolation) zulassig. Der Begriff Einzugsgebiet beschreibt
einen Bereich, aus dem alle dort anwesenden Personen denselben Hauptfluchtweg nut-
zen mussen. Dies entspricht z. B. bei mehrgeschossigen Gebauden der Gesamtanzahl
der Personen, die Uber alle Ebenen (auch als Etagen, Geschosse, Stockwerke bezeich-
net) demselben Hauptfluchtweg zugeordnet sind, unabhangig davon, ob diese Personen
Abschnitte des Hauptfluchtweges im Fluchtfall zeitgleich oder zeitlich versetzt nutzen.
*) Hinweis:
Bei Neubauten und wesentlichen baulichen Erweiterungen oder Umbauten wird emp-
fohlen, fir Einzugsgebiete von bis zu 5 Personen nach Nummer 1 Spalte B eine lich-
te Mindestbreite von Durchgdngen und Tiren im Verlauf von Hauptfluchtwegen von
0,90 m einzuhalten, um auch in diesen Bereichen eine barrierefreie Zugédnglichkeit zu
ermdglichen. Zudem lassen sich auf diesem Wege bauliche MaBnahmen im Sinne der
ASR V3a.2 ,Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten“ und in der Folge Umbaukosten
vermeiden.
Abweichend flr Fluchtwege aus besonderen Bereichen Lichte Mindestbreiten
(in m)
Gange zu personlich zugewiesenen Arbeitsplatzen 0,60
Nebengénge von Lagereinrichtungen fiir die ausschliefli- 0,75
che Be- und Entladung von Hand
10 Turen von Toilettenzellen und von Toilettenrdumen mit nur 0,55
einer Toilette entsprechend ASR A4.1 ,Sanitarraume*”
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Hinweis:

Die
den

Werte der Spalten B und C entsprechen
Anforderungen fiir die Flucht und be-

rticksichtigen nicht mégliche Auswirkungen
durch den Einbau von Tiiren, z. B. kbnnen
fr Flure durch den Einbau von Tiiren gege-
benenfalls entsprechend gréere Breiten
erforderlich werden.

(7

®

©
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In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin er-
folgt ist, durfen Hauptfluchtwege nach
Tabelle 1 Nummer 1 Spalte C fur bis 5
Personen mit einer lichten Mindestbrei-
te von 0,875 m eingerichtet oder solan-
ge betrieben werden, bis die jeweiligen
Bereiche dieser Arbeitsstatten wesent-
lich erweitert oder umgebaut werden
oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeits-
stattenverordnung eine VergrofRerung
erforderlich wird.

In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin
erfolgt ist, dirfen Durchgange und Tu-
ren von Hauptfluchtwegen nach Tabelle
1 Nummer 2 Spalte B mit einer lichten
Mindestbreite von 0,85 m eingerichtet
oder solange betrieben werden, bis die
jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstat-
ten wesentlich erweitert oder umge-
baut werden oder nach § 3a Absatz 2
der Arbeitsstattenverordnung eine Ver-
groBerung erforderlich wird.

In Gebauden, die bis zum 30.9.2022
errichtet worden sind oder deren Bau-
antragstellung bis zu diesem Termin er-
folgt ist, durfen Tlren von Toilettenzel-
len und Toilettenrdumen mit nur einer
Toilette mit einer lichten Mindestbreite
von 0,50 m eingerichtet oder solange
betrieben werden, bis die jeweiligen Be-

(10)

(11)

12

(13)

reiche dieser Arbeitsstatten wesent-
lich erweitert oder umgebaut werden.

Die lichte Mindestbreiten des Haupt-
fluchtweges nach Tabelle 1, Spalte C,
Nummern 1 bis 7 darf durch kurze
Einbauten oder Einrichtungen, z. B.
Feuerléscher, Wandvorspriinge, Tur-
fligel, Turzargen, Turdrlcker und Not-
ausgangsbeschlage, die Mafle nach
Spalte B nicht unterschreiten.

Flr Hauptfluchtwege, die ausschlie3-
lich zur Flucht bestimmt sind, dur-
fen die lichten Mindestbreiten nach
Tabelle 1, Spalte C, Nummern 1 bis
7 auf die Werte der lichten Mindest-
breiten fir Durchgange nach Spalte
B der Tabelle 1 reduziert werden.
Solche Hauptfluchtwege kénnen z. B.
Fluchttunnel, Gange und Auflentrep-
pen sein, die nur zur Evakuierung
vorgesehen sind. Eine weitere Einen-
gung durch kurze Einbauten oder Ein-
richtungen im Sinne von Absatz 10 ist
dabei nicht zulassig.

Die lichte Mindesthéhe des Haupt-
fluchtweges soll mindestens 2,10 m
betragen und darf 2,00 m nicht unter-
schreiten. Die lichte Mindesthéhe von
Durchgangen und Tiren im Verlauf
von Hauptfluchtwegen, z. B. Turen
von Notausgangen, soll mindestens
2,10 m betragen und darf 1,95 m
nicht unterschreiten. Dieses gilt auch
bei der Verwendung von Funktionsele-
menten z. B. ObentlrschlieBern. Bei
wesentlichen Erweiterungen oder we-
sentlichen Umbauten von Bereichen,
durch die Hauptfluchtwege fuhren, ist
zu prufen, ob die lichte Mindesthéhe
von 2,10 m umgesetzt werden kann.

Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel- und
Spindeltreppen sowie Steigleitern
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(14)

und Steigeisengange sind im Verlauf
eines Hauptfluchtweges nicht zulas-
sig. Treppen im Verlauf von Haupt-
fluchtwegen missen Uber gerade
Laufe verfligen. Davon abweichend
sind gebogene Treppenlaufe zulassig,
wenn sie:

1. eine lichte Breite von maximal
1,40 m,

2. einen Innendurchmesser von
mehr als 2,00 m und

3. gleiche Stufenabmessungen auf-
weisen.

Von den lichten Mindestbreiten nach
Tabelle 1 Spalte C kann bei Treppen
in Treppenraumen und AufRentreppen
von mehrgeschossigen Gebauden ab-
gewichen werden, wenn mit anderen
MaBnahmen die gleiche Sicherheit
erreicht wird:

1. durch einen ungehinderten Zu-
gang fur alle Personen in einen
Treppenraum oder zu einer Au-
Bentreppe in allen Ebenen unab-
hangig von der Zahl der Ebenen
(sogenannter ,freier Fluss*“) nach
Absatz 15 (siehe auch den Hin-
weis unter Tabelle 2) oder

2. durch eine vorrangige Evakuie-
rung der von einem Gefahrenfall
betroffenen Ebene einschlieflich
der direkt angrenzenden Ebenen
(sogenannte ,Sequentielle Ent-
fluchtung“ von maximal 3 Ebe-
nen) nach Absatz 16.

Fir Treppen in Treppenrdumen und
AuBBentreppen kann abweichend von
den lichten Mindestbreiten nach Ta-
belle 1 Spalte C die gleiche Sicherheit
erreicht werden, wenn fur alle Per-
sonen in allen Ebenen unabhangig
von der Zahl der Ebenen ein unge-

hinderter Zugang zum Treppenraum
oder zur Auentreppe ermdglicht wird
(sogenannter ,freier Fluss“). Dies ist
bei Personenbelegungen und lichten
Mindestbreiten fur die Fluchtwege
auf der jeweiligen Ebene nach Tabel-
le 1 Spalte C und bei Einhaltung der
Mindestbreiten von Treppen in Trep-
penraumen und Auflentreppen nach
Tabelle 2 Spalte C gegeben. Eine Ein-
schrankung der lichten Mindestbreite
der Treppe im Sinne der Absatze 10
und 11 ist hierbei nicht zulassig.

Die lichte Mindestbreite der nach
der Treppe anschlieBenden Haupt-
fluchtwege muss Tabelle 2 Spalte C
entsprechen. Diese darf durch kurze
Einbauten oder Einrichtungen, z. B.
Feuerléscher, Wandvorspriinge, Tur-
fligel, TUrzargen, Turdricker und Not-
ausgangsbeschlage, die Mafle nach
Tabelle 2 Spalte B nicht unterschrei-
ten.
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Tab. 2: Lichte Mindestbreiten von Treppen in Treppenrdumen und Auentreppen als Haupt-
fluchtwege von mehrgeschossigen Gebauden in Abhangigkeit von der Personenbelegung

pro Ebene

sung von Treppen:

Lichte Mindestbreiten von Treppen in Treppenrdumen und AuRentreppen als Hauptflucht-
wege von mehrgeschossigen Gebauden fur eine von der Tabelle 1 abweichende Bemes-

A B C
Nr. Personenbelegung Lichte Mindestbreiten von Lichte Mindestbreiten
(Personen pro Ebene) Durchgangen und Tiiren im von Treppen und
Verlauf von nach der Treppe danach anschliefen-
anschlieenden Hauptflucht- der Hauptfluchtwege
wegen, z. B. Tlren von Notaus- (in'm)
gangen
(in m)
1 bis 30 0,90 1,00
2 bis 40 1,05 1,20
3 bis 50 1,25 1,40
4 bis 60 1,65 1,80
5 bis 70 2,25 2,40

Zwischenwerte der Mindestbreiten (ermittelt durch lineare Interpolation) sind zulassig.

Hinweis:

Den Werten nach Tabelle 1 und Tabelle 2
liegen unterschiedliche Betrachtungswei-
sen zugrunde. Bei Anwendung der Tabelle
1 ist die Summe aller Personen maf3geb-
lich, die lber den jeweiligen Hauptflucht-
weg fllichten mussen. Diese ergibt sich bei
Treppenrdumen oder AuBentreppen aus
der Summe aller Personen aus allen Ebe-
nen im Einzugsgebiet (Gesamtanzahl der
Personen, die Uber alle Ebenen demselben
Hauptfluchtweg zugeordnet sind, unabhéan-
gig davon, ob die Personen Abschnitte des
Hauptfluchtweges im Fluchtfall zeitgleich
oder zeitlich versetzt nutzen). Die Tabelle
2 ist unabhéngig von der Zahl der Ebenen
anwendbar. Eine Anwendung von Tabelle 2
kann insbesondere bei einer liberwiegend
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gleichmégBigen Personenverteilung Uber
alle Ebenen und einer gréReren Anzahl von
Ebenen sinnvoll sein. Bei einem direkten
Vergleich von Werten nach Tabelle 1 und
Tabelle 2 kénnen sich unterschiedliche
Werte fiir lichte Mindestbreiten flir Treppen
ergeben, die beide angewendet werden
ddrfen.

(16) Fur Treppen in Treppenraumen und
Aufentreppen kann abweichend von
den lichten Mindestbreiten nach Ta-
belle 1 Spalte C die gleiche Sicherheit
auch durch folgende MaRnahmen er-
reicht werden:

1. Einhaltung einer lichten Mindest-
breite der Treppen von 1,20 m
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(17)

6
(1)

2. beieiner maximalen Belegung bis
65 Personen pro Ebene und

3. vorrangiger Evakuierung der von
einem Gefahrenfall betroffenen
Ebene einschlieflich der direkt
angrenzenden Ebenen (soge-
nannte ,Sequentielle Entfluch-
tung” von maximal 3 Ebenen).

Eine Einschréankung der lichten Min-
destbreite der Treppe im Sinne der
Abséatze 10 und 11 ist hierbei nicht
zulassig.

Nach der Treppe anschliefende hori-
zontale Hauptfluchtwege muissen die
gleiche Mindestbreite haben. Diese
darf durch kurze Einbauten oder Ein-
richtungen, z. B. Feuerléscher, Wand-
vorsprunge, Turfllgel, Turzargen, Tar-
dricker und Notausgangsbeschlage,
die Mae nach Tabelle 2 Spalte B
nicht unterschreiten.

Hauptfluchtwege dirfen keine Aus-
gleichsstufen enthalten.

Nebenfluchtwege

Ein Nebenfluchtweg ist erforderlich zur
Flucht aus Bereichen, in denen die Ge-
fahr besteht, dass der Hauptfluchtweg
nicht mehr sicher begehbar ist, wenn
z.B.:

1. der Hauptfluchtweg durch Berei-
che mit erhéhter Brandgefahrdung
flhrt,

2. Gefahrdungen durch Lagerung
oder Verwendung von Gefahrstof-
fen in der Nahe der Hauptfluchtwe-
ge vorhanden sind,

3. Einwirkungen durch gefahrliche
Arbeiten vorhanden sind, z. B. in

Aufstellraumen fiir Dampfkessel-
anlagen,

4. bei einer hohen Anzahl von Perso-
nen im Hauptfluchtweg eine geord-
nete Flucht nicht mehr méglich ist,

5. bei Produktions-, Lagerraumen
oder Werkstatten, deren Grundfla-
che mehr als 200 m? betragt,

6. bei sonstigen Arbeitsrdumen, de-
ren Grundflachen mehr als 400 m?
betragt, z. B. GroRraumbiros bzw.
Kombiburos (z. B. Open-Space-Bu-
ros, Coworking Spaces),

7. andere Rechtsvorschriften ent-
sprechende Anforderungen stellen,
z. B. in Versammlungsstatten,
Schulen,  Kindertageseinrichtun-
gen oder

8. andere betriebsspezifische Bedin-
gungen vorliegen.

(2) Auf den Nebenfluchtweg kann verzich-
tet werden, wenn durch zusatzliche
MafRnahmen eine sichere Begehbar-
keit des Hauptfluchtweges gewahrleis-
tet ist. Dieses kdnnen z. B. in Bereichen
mit erhdéhter Brandgefahrdung Maf-
nahmen sein, die eine schnelle Brand-
ausbreitung und Verrauchung vermin-
dern.

©

Nebenfluchtwege sind so einzurichten,
dass deren sichere Benutzung flr die
darauf angewiesenen Personen ge-
wahrleistet ist.

6.1 Nebenfluchtwege, die iiber Haupt-
fluchtwege fiihren

Sind in Bereichen einer Arbeitsstatte meh-
rere Hauptfluchtwege vorhanden, kénnen
diese auch als Nebenfluchtwege genutzt
werden.
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6.2 Abweichende Anforderungen an
Nebenfluchtwege, die nicht iiber
Hauptfluchtwege fiihren

(1) Die lichten Mindestbreiten von Neben-
fluchtwegen sollen sich nach Abschnitt
5 Absatze 6 bis 11 richten. Flr Treppen
in Treppenrdumen und fur AufRentrep-
pen von mehrgeschossigen Gebauden
kann die lichte Mindestbreite auch
nach Abschnitt 5 Absatz 14 bemessen
werden.

S

Fahrsteige und Fahrtreppen, Wendel-
und Spindeltreppen sowie Steiggange
(z. B. Steigleitern und Steigeisengange)
sind im Verlauf von Nebenfluchtwe-
gen zulassig. Treppen im Verlauf von
Nebenfluchtwegen sollen Uber gerade
Laufe verflgen. Kénnen im Verlauf von
Nebenfluchtwegen keine Treppen mit
geraden Laufen eingerichtet werden,
dann sind Wendeltreppen gegenulber
Spindeltreppen, Spindeltreppen ge-
genlber Steigleitern und Steigleitern
gegenlber Steigeisengangen zu bevor-
zugen.

©

Nebenfluchtwege sollen keine Aus-
gleichsstufen enthalten.

(4

Nebenfluchtwege flihren durch einen
Ausgang, der als Tur, Fenstertir (z. B.
Terrassentlr) oder als Schlupftir in
Toren ausgebildet ist, oder durch einen
Notausstieg.

G

Ein Notausstieg kann z. B. ausgebildet
sein als Fenster in Wand6ffnungen
oder Luke oder Klappe in Boden- oder
Deckendffnungen.

°

Notausstiege sind so einzurichten,
dass diese fur die darauf angewiese-
nen Personen moglichst schnell und
ungehindert nutzbar sind. Tiren und
Notausstiege in Wandéffnungen sollen
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7

(8

7

)

in Fluchtrichtung aufschlagen. Schie-
bevarianten (z. B. Schiebetliren oder
Schiebeluken) sind zulassig.

Flir Notausstiege sind erforderlichen-
falls im und auflerhalb des Gebaudes
fest angebrachte Aufstiegshilfen zur
leichten und zlgigen Benutzung vorzu-
sehen (z. B. Podest, Treppe oder Hal-
testangen zum Uberwinden von Briis-
tungen).

Notausstiege in Wandéffnungen sollen
im Lichten mindestens 0,90 m in der
Breite und mindestens 1,20 m in der
Hohe aufweisen. Notausstiege in Bo-
den- oder Deckendffnungen sollen im
Lichten mindestens 0,70 m x 0,70 m
oder einen lichten Durchmesser von
0,70 m aufweisen.

Anforderungen an Tiiren
und Tore im Verlauf von
Fluchtwegen

Turen und Tore im Verlauf von Flucht-
wegen sowie Notausstiege mussen
sich leicht und ohne besondere Hilfs-
mittel 6ffnen lassen, solange Personen
auf die Nutzung der Fluchtwege ange-
wiesen sind.

Leicht zu o&ffnen bedeutet, dass die
Offnungselemente  ergonomisch  ge-
staltet, gut erkennbar und an zugang-
licher Stelle angebracht (insbesondere
Entriegelungshebel bzw. -kndpfe zur
Handbetatigung von automatischen
Turen und Toren) sind sowie dass die
Betatigungsart leicht verstandlich ist
und das Offnen ohne gréReren Kraft-
aufwand moglich ist.

Ohne besondere Hilfsmittel bedeutet,
dass die Tur oder das Tor im Gefahren-
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fall unmittelbar von jeder Person und
ohne z. B. Schlussel, Transponderkar-
te oder Codeeingabe gedffnet werden
kann.

Hinweis:

Regelungen zu Offnungskréften enthélt Ab-
schnitt 10.1 Absatz 3 der ASR A1.7 ,Tiiren
und Tore*.

(2) Manuelle Tiren und Tore, die aus be-

(3

=

=

trieblichen Griinden mechanisch ver-
schlossen werden, muissen mit einer
Einrichtung versehen sein, die gewahr-
leistet, dass die Tir oder das Tor bei Be-
tatigen des Turdrlckers entriegelt wird,
z. B. mit einem Panikschloss.

Bei elektrischen Verriegelungseinrich-
tungen von Turen und Toren muss die
Verriegelung mit einem Notoffnungs-
taster sicher freigegeben werden kon-
nen. Bei Stromausfall missen diese
Verriegelungseinrichtungen  selbstté-
tig freigegeben werden. Die Verrie-
gelungseinrichtungen mussen den
JTechnischen Baubestimmungen flr
Elektrische Verriegelungssysteme fur
Turen in Rettungswegen“ entsprechen.

Fir bestimmte Bereiche in besonderen
Arbeitsstatten, z. B. in Justizvollzugs-
anstalten, Gerichtsgebauden, Forensi-
schen Kliniken, Psychiatrischen Klini-
ken, Kindertagesstatten und ahnlichen
Einrichtungen, kénnen auf Grund der
besonderen betrieblichen Anforderun-
gen von dieser ASR abweichende Maf-
nahmen und Gestaltungen verschlie3-
barer Turen im Verlauf von Fluchtwegen
bzw. verschlieBbare Notausstiege er-
forderlich sein. Diese abweichenden
MaBnahmen und Gestaltungen sind im
Rahmen einer Geféahrdungsbeurteilung
zu ermitteln und festzulegen.

Hinweis:

Hierfiir kbnnen branchen- und themenspe-
zifische Hilfen herangezogen werden (siehe
Abschnitt Literaturhinweise).

(5) Manuell betatigte Turen von Notaus-

gangen missen in Fluchtrichtung auf-
schlagen.

Sonstige manuell betatigte Tiren und
Tore mussen in Fluchtrichtung auf-
schlagen, wenn eine erhdhte Gefahr-
dung vorliegt. Eine erh6éhte Gefahrdung
kann sich ergeben aus dem Arbeits-
verfahren, der Art der Tatigkeit, den
verwendeten Stoffen oder aus der Ar-
beitsumgebung z. B.:

1. Arbeiten in gasgefahrdeten Berei-
chen,

2. Umgang mit besonders gefahrli-
chen Stoffen, z. B. in chemischen,
physikalischen oder medizinischen
Laboratorien,

3. Bereiche von Einrichtungen, in de-

nen gewalttatige Ubergriffe nicht

auszuschliefien sind,

Arbeiten in beengten Rdumen oder

bei Anwesenheit einer hohen An-

zahl von Personen.

IS

Schiebetliren im Verlauf von Haupt-
fluchtwegen, die ausschlieflich manu-
ell betatigt werden, sind nicht zulassig.
Ausgenommen davon sind SchiebetU-
ren, wenn aus betriebstechnischen
Grunden keine Drehfllgeltiren verwen-
det werden koénnen, z. B. in Ausgangen
von OP-R&umen, Kuhlrdumen, sofern
sich in diesen Raumen nur unterwie-
sene Personen und nur in geringer An-
zahl aufhalten. Bei diesen Turen ist die
Offnungsrichtung mit den Sicherheits-
zeichen EO033 ,Schiebetlr 6ffnet nach
rechts“ oder EO34 ,Schiebetlir 6ffnet
nach links“ nach ASR A1.3 ,Sicher-
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(8)

(10)

(11)

216

heits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung” zu kennzeichnen.

Karusselltiren, die ausschlieflich
manuell betatigt werden, sind nicht
zulassig.

Automatische Tlren und Tore sind
nur in Fluren und fir Raume nach
Abschnitt 5 Absatz 2 Nummern 1 und
2 zulassig. Sie dirfen nicht in Not-
ausgangen oder in Ausgangen von
Nebenfluchtwegen eingerichtet und
betrieben werden, die ausschlieflich
flir den Notfall konzipiert und aus-
schlieflich im Notfall benutzt werden.
Ausgenommen davon sind automati-
sche Drehfllgeltiiren zulassig, wenn
sie auch im Fehlerfall (z. B. Ausfall der
Energiezufuhr, Ausfall der Steuerung)
sicher 6ffnen oder sie einfach manu-
ell in Fluchtrichtung geodffnet werden
kénnen.

Automatische Drehfligeltliren von Not-
ausgangen sollen in Fluchtrichtung
aufschlagen. Ist dies nicht méglich,
z. B. aufgrund des Denkmalschutzes,
dirfen automatische Drehfllgeltu-
ren von Notausgangen entgegen der
Fluchtrichtung aufschlagen, wenn sie
bei Annaherung so frihzeitig sicher
offnen, dass der 6ffnende Fllgel kei-
ne Gefahr darstellt. Bei Ausfall der
Energiezufuhr mdissen sich diese
Turen automatisch 6ffnen und offen-
bleiben.

Automatische Schiebetliren durfen
nur verwendet werden, wenn sie bei
Ausfall der Energiezufuhr selbstta-
tig offnen oder Uber eine manuelle
Offnungsmaglichkeit (Break-Out)
verfligen und sie den ,Technischen
Baubestimmungen an Automatische

Schiebetliren in Rettungswegen“ ent-
sprechen.

(12) Automatische Karusselltliren sollen
im Verlauf von Fluchtwegen vermie-
den werden. Sie durfen nur verwen-
det werden, wenn der Einbau einer
manuell betatigten Drehfligeltir in
unmittelbarer Nahe nicht mdglich
ist. Werden automatische Karus-
selltliren verwendet, miissen sich
Teile der Innenfligel ohne groferen
Kraftaufwand (siehe ASR A1.7 ,Tu-
ren und Tore“ Abschnitt 10.1 Absatz
3) von Hand und ohne Hilfsmittel so-
wie in jeder Stellung der Tir auf die
erforderliche Fluchtwegbreite 6ffnen
lassen (Break-Out). Dazu missen
Auslésestelle und die erforderliche
Betatigungsweise eindeutig erkenn-
bar sein. Sofern eine elektrische Ver-
riegelung der Break-Out Funktion zum
Schutz vor ungewolltem Aufklappen
erforderlich ist, z. B. durch Windstofe
oder Luftdruckunterschiede, ist im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
festzulegen, welche MaBnahmen
erforderlich sind, um die Innenfliigel
leicht zu 6ffnen.

Hinweis:

Hierfiir kbnnen branchen- und themenspe-
zifische Hilfen herangezogen werden (siehe
Abschnitt Literaturhinweise).

(13) Kraftbetatigte Tore sind fir den Ein-
satz im Verlauf von Fluchtwegen
geeignet, wenn sie die technischen
Anforderungen an das schnelle und
sichere Offnen im Notfall erfiillen.

Das schnelle Offnen im Notfall ist
z. B. gewahrleistet, wenn bei horizon-
tal bewegten Toren die erforderliche
Fluchtwegbreite innerhalb von 3 s
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oder bei vertikal bewegten Toren eine
lichte Durchgangshéhe von 2 m in-
nerhalb von 3 s freigegeben wird.

Das sichere Offnen im Notfall ist
z. B. gewahrleistet, wenn Tore sich bei
Anndherung automatisch 6ffnen oder
manuell aufgedriickt werden kénnen
(Break-Out-Funktion).

Das schnelle und sichere Offnen
muss jederzeit gewahrleistet sein und
erhalten bleiben (Einfehlersicherheit).

Kann die Offnung des Tores im
Fluchtfall nicht automatisch erfolgen,
darf sie in begriindeten Einzelfallen
durch Driicken einer Offnungstaste,
die als Nottaste ausgeflhrt ist, aus-
gelost werden.

Bei Ausfall der Energiezufuhr miissen
sich kraftbetatigte Tore automatisch
6ffnen und offenbleiben.

Hinweis:

Diese Anforderungen sind ausfihrlich in
der DGUV Information 208-044 ,Automati-
sche Tore im Fluchtweg” 12/2014 zusam-
mengestellt.

8 Kennzeichnung von Flucht-
wegen und Notausgangen

Fluchtwege und Notausgange mussen mit
hochmontierten Sicherheitszeichen nach
Abschnitt 8.2 Absatz 3 Nummer 2 gekenn-
zeichnet sein. Fir Hauptfluchtwege gelten
die Anforderungen nach Abschnitt 8.2. Die-
se gelten auch fur Hauptfluchtwege, die als
Nebenfluchtwege genutzt werden koénnen.
Fiir Nebenfluchtwege, die nicht Gber Haupt-
fluchtwege fihren, gelten abweichende An-
forderungen entsprechend Abschnitt 8.3.
Wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeits-
statte durch diese Art der Kennzeichnung

nicht gewahrleistet ist, sind zusétzliche
MaBnahmen nach Abschnitt 8.4 oder 9 zu
ergreifen.

8.1 Aligemeine Anforderungen an die
Kennzeichnung und Erkennbarkeit

(1) Fluchtwege, Notausgange, Notausstie-
ge und Tidren im Verlauf von Flucht-
wegen mussen, Sammelstellen sollen
deutlich erkennbar und dauerhaft ge-
kennzeichnet werden.

(2) Die Kennzeichnung der Fluchtwege,
Notausgange, Notausstiege und Turen
im Verlauf von Fluchtwegen sowie der
Sammelstelle muss entsprechend der
ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung”  erfolgen.
Fir Sammelstellen ist dies das Si-
cherheitszeichen EOO07 ,Sammelstel-
le. Die Kennzeichnung kann in lang-
nachleuchtender, innenbeleuchteter
oder auflenbeleuchteter Ausfuhrung
erfolgen. Die Dauer der Erkennbarkeit
der Sicherheitszeichen aller Varianten
muss bei Ausfall der Aligemeinbeleuch-
tung auf Grundlage einer Gefahrdungs-
beurteilung festgelegt werden, sie
muss mindestens 30 min betragen. So-
fern das Bauordnungsrecht der Lander
héhere Anforderungen stellt, sind diese
anzuwenden.

©

Rettungszeichen zur Kennzeichnung
der Fluchtwege, Notausgange, Notaus-
stiege und Turen im Verlauf von Flucht-
wegen nach Absatz 2 dirfen nicht auf
Turfligeln angebracht werden, weil bei
geodffneten Turfligeln Richtungsanga-
ben nicht mehr erkennbar sein kénnen
bzw. in die falsche Richtung weisen.

S

Langnachleuchtende  Sicherheitszei-
chen mussen mindestens die Anfor-
derungen der DIN 67510-1:2020-05,
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Klasse C, erfillen. Die ausreichende
Anregung der langnachleuchtenden
Materialien ist sicherzustellen, z. B.
hinsichtlich Dauer, Art und Intensitat
der Beleuchtung.

Hinweis:

Bei Verwendung von Einrichtungen, welche
die Dauer der Anregung begrenzen, z. B.
Ansteuerung der Beleuchtung durch Pra-
senzmelder, sind entsprechende Kompen-
sationsmafSnahmen anzuwenden.

()

S

(7

Innen- und auBenbeleuchtete Sicher-
heitszeichen missen mindestens den
Anforderungen der DIN 4844-1:2012-
06 entsprechen, sofern sie im Rahmen
der Sicherheitsbeleuchtung betrieben
werden, gelten mindestens die Anfor-
derungen der DIN EN 1838:2019-11.

Notausgange und Notausstiege sind,
sofern diese von der Aufenseite zu-
ganglich sind, auf der Aufenseite mit
dem Verbotszeichen ,P023 Abstellen
oder Lagern verboten“ zu kennzeich-
nen.

Die Beleuchtung (natrlich oder kiinst-
lich) am Anbringungsort muss die Er-
kennbarkeit der Sicherheitszeichen
sicherstellen. Sicherheitszeichen mus-
sen sich vom Hintergrund deutlich ab-
heben und durfen von der Umgebungs-
beleuchtung nicht Gberstrahlt werden.

8.2 Anforderungen an die Kennzeich-

(1)
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nung von Hauptfluchtwegen

In Rdumen, in denen der Fluchtweg
eindeutig und jederzeit erkennbar ist,
ist keine Sicherheitskennzeichnung er-
forderlich, z. B. in Einzelburos mit nur
einer Tar.

Die Kennzeichnung flr Fluchtwege
muss mit den Sicherheitszeichen EO01

»Notausgang (links)“ oder EO02 ,Not-
ausgang (rechts)“ in Verbindung mit
dem Zusatzzeichen ,Richtungspfeil”
entsprechend ASR A1.3 ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung“ erfolgen. Auf weitere Zusatzzei-
chen soll verzichtet werden.

Die Kennzeichnung ist im Verlauf des
Hauptfluchtweges an gut sichtbaren
Stellen, eindeutig und innerhalb der
Erkennungsweite anzubringen. Die
Kennzeichnung muss die Richtung des
Fluchtweges anzeigen. Dabei sind fol-
gende Randbedingungen zu beachten:

1. Besonders in langgestreckten
Raumen (z. B. Fluren) sollen Si-
cherheitszeichen in Laufrichtung
jederzeit erkennbar sein (z. B. Fah-
nen- oder Winkelschilder quer zur
Laufrichtung).

2. Die hochmontierten Sicherheits-
zeichen sollen Uber den Turen im
Verlauf des Fluchtweges und tber
Notausgangen angebracht wer-
den. Die Unterkante des Zeichens
soll mindestens 2,0 m Uber FuB-
bodenoberkante angebracht sein,
jedoch nicht hoéher als 2,5 m. Die
Sicherheitszeichen an Wanden
parallel zur Fluchtwegrichtung sol-
len gemessen vom Boden bis zur
Unterkante des Zeichens in einer
Héhe von 1,7 m bis 2,0 m ange-
bracht werden. Bei Raumen mit
einer lichten Héhe von mehr als
5 m koénnen davon abweichend
Sicherheitszeichen hoéher platziert
werden. Die Platzierung muss das
Blickfeld des Menschen beruck-
sichtigen.

3. Die Erkennungsweite ergibt sich
aus ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeich-
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nung®, Tabelle 3, fir beleuchtete
und langnachleuchtende Sicher-
heitszeichen. Firr innenbeleuchtete
Sicherheitszeichen in Dauerlicht-
schaltung verdoppelt sich die Er-
kennungsweite bei gleichbleiben-
der Zeichengrofe.

Hinweis:

AuBenbeleuchtete oder langnachleuchten-
de Sicherheitszeichen haben Uiblicherweise
eine Abmessung von 30 cm x 15 cm (Bx H)
und somit eine Erkennungsweite von 15 m.
Bei innenbeleuchteten Zeichen gleicher
GroRe betragt die Erkennungsweite 30 m.

8.3 Abweichende Anforderungen an
die Kennzeichnung von Neben-
fluchtwegen, welche nicht iiber
Hauptfluchtwege fiihren

(1) Auf Nebenfluchtwegen ist der Ausgang,
z. B. Notausstieg, zu kennzeichnen.
Falls erforderlich, ist auch der Weg zu
diesem Ausgang zu kennzeichnen, z. B.
der Zugang zu dem Raum, in dem sich
der Ausgang befindet.

S

Die Kennzeichnung erfolgt entspre-
chend der Ausgestaltung des Aus-
gangs, z. B. Gber die Sicherheitszeichen
D-E019 , Notausstieg” oder E016 ,Not-
ausstieg mit Fluchtleiter, gegebenen-
falls mit Richtungspfeil entsprechend
ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung®.

8.4 Optische Sicherheitsleitsysteme

Um die Sicherheit beim Verlassen der
Arbeitsstatte auch nach Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung zu erhdhen, kdnnen
optische Sicherheitsleitsysteme zusatzlich
zur Kennzeichnung mit hochmontierten Si-
cherheitszeichen oder zuséatzlich zur Sicher-

heitsbeleuchtung als Orientierungshilfe ein-
gesetzt werden.

Optische Sicherheitsleitsysteme flhren ins-
besondere zu einer Verbesserung:

1. der Wahrnehmung des Verlaufes und
Begrenzung des Fluchtweges,

2. der Wahrnehmung baulicher Einrich-
tungen z. B. Tlrrahmen, Treppenstufen,
Bedienelemente und

3. der Orientierung bei Verrauchung.

Dabei kann ein Sicherheitsleitsystem not-
wendig sein, das auf eine Geféahrdung re-
agiert und die glnstigste Fluchtrichtung
anzeigt.

8.4.1 Aligemeine Anforderungen

(1) Optische Sicherheitsleitsysteme kon-
nen aus Rettungszeichen, Zusatz-
zeichen, Leitmarkierungen  sowie
Sicherheitsleuchten (gemaf DIN EN
60598-2-22 und DIN EN 50172) be-
stehen. Die Systeme kdnnen langnach-
leuchtend, elektrisch betrieben oder
als Kombination beider Systeme aus-
gefuhrt werden.

(2) Ein optisches Sicherheitsleitsystem
im Zusammenwirken mit der Sicher-
heitskennzeichnung nach Abschnitt 8
kann gegebenenfalls das schnelle und
gefahrlose Verlassen der Arbeitsstatte
ermdglichen. Vorab ist die Notwen-
digkeit einer Sicherheitsbeleuchtung
nach Abschnitt 9 zu prifen. Optische
Sicherheitsleitsysteme sind weder ein
Ersatz fir hochmontierte Sicherheits-
kennzeichnung nach Abschnitt 8, noch
ein Ersatz flr eine erforderliche Sicher-
heitsbeleuchtung nach Abschnitt 9.

(3) Die Erkennbarkeit des optischen Si-
cherheitsleitsystems darf durch eine
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eventuell vorhandene Sicherheitsbe-
leuchtung nicht beeintrachtigt werden.

(4

Optische Sicherheitsleitsysteme sind
so einzurichten und zu betreiben, dass
der Verlauf von Fluchtwegen, die Not-
ausgange sowie mogliche Gefahrstel-
len und Hindernisse erkannt werden
kénnen.

g

Eine beidseitige Kennzeichnung der
Hauptfluchtwege ist immer dann erfor-
derlich, wenn die Fluchtwegbreite mehr
als 2,00 m betragt. Vorzugsweise ist
auch bei geringerer Breite der Haupt-
fluchtwege die Kennzeichnung beidsei-
tig auszuflhren.

(6

Innerhalb optischer Sicherheitsleitsys-
teme muss die Fluchtrichtung mit Hilfe
der Sicherheitszeichen ,E001 ,Notaus-
gang (links)“ oder EO02 ,Notausgang
(rechts)” in Verbindung mit einem Zu-
satzzeichen (Richtungspfeil) gemaf
ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung” angegeben
werden. Die Kennzeichnung der Flucht-
richtung ist im Verlauf des Hauptflucht-
weges und bei Richtungsénderungen
anzubringen.

(7

Leitmarkierungen sind durchgehend
und gut sichtbar im Verlauf des Haupt-
fluchtweges auf dem Fufboden oder
an Wanden anzubringen. Die Oberkan-
te der Markierung darf nicht héher als
40 cm uber dem FuRboden liegen.

Hinweis:

Beim Einrichten von neuen Arbeitsstétten
oder bei wesentlichen Anderungen ist es
empfehlenswert, die Oberkante der Mar-
kierung nicht héher als 30 cm lber dem
FuSboden anzubringen.

(8) Das optische Sicherheitsleitsystem ist
instand zu halten und in regelméasi-
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gen Abstanden auf seine Funktions-
fahigkeit zu prufen. Die Abstéande und
der Umfang fir die Prufung sowie die
Dokumentationspflicht ergeben sich
aus den Herstellerangaben und den
anerkannten Regeln der Technik. Fest-
gestellte Mangel sowie Schaden, die
die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen
koénnen, sind unverziglich sachgerecht
zu beseitigen.

8.4.2 Langnachleuchtende optische
Sicherheitsleitsysteme

(1) Langnachleuchtende  Sicherheitsleit-
systeme mussen mindestens die Anfor-
derungen der DIN 67510-1:2020-05,
Klasse C erflllen. Die ausreichende
Anregung der langnachleuchtenden
Materialien ist sicherzustellen, z. B.
hinsichtlich Dauer, Art und Intensitat
der Beleuchtung. Die Funktionsweise
des langnachleuchtenden Sicherheits-
leitsystems ist durch Dokumentation
des Herstellers oder eine Messung
am Ort der Anwendung nach DIN ISO
16069:2019-04 Anhang B nachzuwei-
sen.

Hinweis:

Bei Verwendung von Einrichtungen, welche
die Dauer der Anregung begrenzen, z. B.
Ansteuerung der Beleuchtung durch Pra-
senzmelder, sind entsprechende Kompen-
sationsmafSnahmen anzuwenden.

(2) Leitmarkierungen mussen mindestens
einen Durchmesser oder eine Breite
und Héhe von 50 mm haben. Sie wer-
den als durchgehend angesehen, wenn
mindestens drei Markierungen pro Me-
ter in regelmagigen Abstanden ange-
bracht sind.

(3) Rampen und Handlaufe im Verlauf von
Fluchtwegen sind in ihrer gesamten
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Lange eindeutig zu kennzeichnen. Alle
Vorderkanten der Trittstufen von Trep-
pen mussen Uber die gesamte Trep-
penbreite  mit langnachleuchtenden
Materialien mit einer Breite von 20 mm
- 50 mm markiert werden. Die Mar-
kierungen sind moglichst nah an der
Vorderkante anzubringen, der Abstand
soll nicht mehr als 10 mm betragen.
Die Erkennbarkeit der Vorderkanten
der Trittstufen muss auch bei Allge-
meinbeleuchtung gewahrleistet sein.
Die Markierung der Trittstufen darf zu
keinen Stolper- und Rutschgefahren
flhren z. B. durch hochstehende Kan-
ten oder groRe Abweichung von der Be-
wertungsgruppe der Rutschhemmung
der Trittflache.

Hinweis:

Zusétzliche Markierungen an den Seiten
der Tritt- und Setzstufen erhéhen die raum-
liche Erkennbarkeit des Treppenlaufes.

(4) Taren im Verlauf von Fluchtwegen und
Notausstiege sind mit langnachleuch-
tenden Materialien zu umranden. Die
Umrandung muss mindestens eine
Breite von 20 mm haben. Turgriffe und
Notbetatigungseinrichtungen (z. B. Pa-
nikstangen) sind langnachleuchtend zu
gestalten oder mit langnachleuchten-
dem Material hervorzuheben. Falls
erforderlich ist dabei die Richtung, in
der die Turgriffe und Notbetatigungs-
einrichtungen zu betatigen sind, anzu-
geben (siehe Abbildung 1).
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Abb. 1: Beispiel fir die Anordnung von Komponenten eines langnachleuchtenden opti-
schen Sicherheitsleitsystems und hochmontierter langnachleuchtender Sicherheitszeichen
(rdumliche Darstellung und Grundriss)

Hinweis:

Abbildung 1 ist eine schematische und nicht maBstébliche Darstellung zur Veranschauli-
chung der verschiedenen Komponenten: drei hochmontierte Sicherheitszeichen EOO1 mit
Richtungspfeil an der rechten Wand und EO02 mit Richtungspfeil tiber der Tir, Umrandung
der Tur und Kennzeichnung des Trgriffs, Leitmarkierungen in 40 cm Héhe an den Seiten-
wanden mit Markierungen in regelmagigen Abstanden.
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(5) Gefahrenstellen und Hindernisse im
Verlauf von Fluchtwegen, z. B. Vorsprin-
ge, Stutzen und Anstoflkanten, missen
deutlich und dauerhaft erkennbar sein.
Dazu kénnen Sicherheitsmarkierungen
nach ASR 1.3 ,Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung”  ver-
wendet werden.

°

Langnachleuchtende Rettungszeichen,
die Teil eines optischen Sicherheitsleit-
systems sind, sind im Abstand von ma-
ximal 5 m im Verlauf des Fluchtweges
anzubringen. Bei jeder Richtungsande-
rung des Fluchtweges ist ein langnach-
leuchtendes Rettungszeichen vorzuse-
hen.

8.4.3 Elektrisch betriebene Sicherheits-
leitsysteme

(1) Innenbeleuchtete Rettungszeichen, die
Teil eines optischen Sicherheitsleitsys-
tems sind, sind im Abstand von maxi-
mal 10 m im Verlauf des Fluchtweges
anzubringen. Bei jeder Richtungsande-
rung des Fluchtweges ist ein innenbe-
leuchtetes Rettungszeichen vorzuse-
hen.

(2) Um die Leitfunktion von innenbeleuch-
teten Rettungszeichen sicherzustellen,
sind zuséatzlich elektrisch betriebene
Leitmarkierungen oder niedrig mon-
tierte Sicherheitsleuchten einzuset-
zen. Dabei darf der Abstand zwischen
den Leitmarkierungen nicht mehr als

2,50 m betragen.

—

(3) Niedrig montierte Sicherheitsleuchten
ermoéglichen zusatzlich die Wahrneh-
mung von Hindernissen im Fluchtweg.
Diese ist gegeben, wenn an jeder Stelle
auf der Mitte des Fluchtweges eine Be-
leuchtungsstarke von mindestens 1 Ix

(4

)

=

erreicht wird. Die Beleuchtungsstarke
wird dabei auf einer vertikalen Flache
quer zur Fluchtrichtung in einer Hohe
von maximal 20 cm Uber dem Fuf3bo-
den und auf der Mitte des Fluchtweges
gemessen. Die Beleuchtungsstarke
darf dabei bis zum Rand des Flucht-
weges auf 0,5 Ix abfallen. Der Abstand
zwischen den Sicherheitsleuchten darf
nicht mehr als 10 m betragen, dabei ist
Blendung zu vermeiden.

Bei in den FuBboden eingelassenen
elektrisch betriebenen Leitmarkierun-
gen muss sich die Leuchtdichte der ab-
strahlenden Flache von der Leuchtdich-
te der umgebenden Flachen deutlich
unterscheiden, ohne zu blenden.

Die elektrisch betriebenen Sicherheits-
leitsysteme mussen mindestens fur die
Dauer, die fur das gefahrlose Verlassen
der Arbeitsstatte ins Freie oder in einen
gesicherten Bereich erforderlich ist,
funktionsfahig sein. In der Regel ist ein
Zeitraum von 30 min nach Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung ausreichend.

Die Funktion des Sicherheitsleitsys-
tems darf durch den Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung nicht beein-
trachtigt werden. Die Stromversorgung
fir das Sicherheitsleitsystem darf nur
dann zusatzlich fur andere Zwecke
verwendet werden, wenn die Stromver-
sorgung fur das Sicherheitsleitsystem
dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Hinweis:

Ein elektrisch betriebenes Sicherheitsleit-
system und eine Sicherheitsbeleuchtung
kénnen die gleiche Stromversorgung ha-
ben.

(7) Werden dynamische optische Sicher-

heitsleitsysteme eingesetzt, mussen
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alle damit verbundenen sicherheits-
relevanten Komponenten so gestaltet
sein, dass auch bei Ausfall einzelner
Komponenten die Funktionsfahigkeit
des Gesamtsystems erhalten bleibt.

(8

In einem dynamischen optischen Si-
cherheitsleitsystem kann die Rich-
tungsangabe je nach Gefahrenlage
geandert werden. Dieses kann sowohl
automatisch als auch durch manuelle
Eingabe erfolgen. Es ist sicherzustel-
len, dass hochmontierte Richtungsan-
gaben dazu nicht im Widerspruch ste-
hen.

9 Sicherheitsbeleuchtung

Die Ausstattung von Fluchtwegen mit einer
Sicherheitsbeleuchtung kann aus anderen
Rechtsvorschriften, insbesondere dem
Bauordnungsrecht, gefordert sein. Ist das
nicht der Fall, muss gepruft werden, ob
das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstatte,
insbesondere bei Ausfall der Allgemein-
beleuchtung, gewahrleistet ist. Bei dieser
Prifung sind fir Raume und Bereiche ins-
besondere folgende Kriterien zu beachten:

1. hohe Personenbelegung,

2. Flachenausdehnung (z. B. Hallen, Grof3-
raumbduiros, Verkaufsstatten),

3. fehlendes Tageslicht (z. B. RGume un-
ter Erdgleiche, innenliegende Treppen-
raume und Flure, Schichtbetrieb, wenn
nicht wahrend der gesamten Arbeits-
zeit durch das einfallende Tageslicht
ein Mindestwert der Beleuchtungsstar-
ke von 1 Ix fir die Fluchtwege gegeben
ist),

4. betriebliche Grinde flur Dunkelheit

(z. B. Fotolabor),
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5. Anwesenheit ortsunkundiger Personen
(z. B. Kunden, Besucher),

6. erhdhte Gefahrdung (z. B. durch Stol-
pern und Stlirzen, auf Treppen),

7. unubersichtliche Fluchtwegflhrung
(z. B. bei Fluchtwegen mit haufigen
Richtungsanderungen) oder

8. eingeschrankte Erkennbarkeit des
Fluchtweges und seiner Begrenzung
(z. B. durch neben dem Fluchtweg ab-
gestelltes Lagergut oder im Zuge der
Evakuierung spontan abgestellter Ar-
beitsmittel).

Aus dem Ergebnis dieser Prifung kann
sich die Notwendigkeit einer Sicherheitsbe-
leuchtung ergeben.

9.1 Aligemeine Anforderungen

(1) Die Beleuchtungsstarke der Sicher-
heitsbeleuchtung flr Fluchtwege muss
mindestens 1 Ix mit einer Gleichmagig-
keit (Verhaltnis der maximalen zur mini-
malen Beleuchtungsstarke) weniger als
40:1 betragen. Die Beleuchtungsstar-
ke ist auf der Mittellinie des Fluchtwe-
ges in maximal 20 cm Ho6he Uber dem
FuBboden oder den Treppenstufen zu
messen.

S

Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung
muss die Sicherheitsbeleuchtung fir
Fluchtwege 50 % der erforderlichen Be-
leuchtungsstarke nach Absatz 1 inner-
halb von 5 s erreichen; 100 % der erfor-
derlichen Beleuchtungsstarke mussen
nach 60 s erreicht werden.

Flr bereits vorhandene Sicherheitsbe-
leuchtungsanlagen entfallt die Anfor-
derung nach Satz 1, 100 % der erfor-
derlichen Beleuchtungsstarke muissen
dabei nach 15 s erreicht werden. Dies
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(3

=

=

=

=

gilt bis die jeweiligen Bereiche dieser
Arbeitsstatten  wesentlich  erweitert
oder umgebaut werden.

Die Sicherheitsbeleuchtung fiir Flucht-
wege muss flr die Dauer, die fur das
gefahrlose Verlassen der Arbeitsstatte
ins Freie erforderlich ist, jedoch min-
destens fur einen Zeitraum von 30 min
nach Ausfall der Allgemeinbeleuch-
tung, die erforderliche Beleuchtungs-
starke erbringen.

In Arbeitsstétten, in denen regelmaRig
eine grofere Anzahl ortsunkundiger
Personen auf einen Fluchtweg ange-
wiesen sein kann, ist mit einem erhoh-
ten Unfallrisiko aufgrund des Ausfalls
der Allgemeinbeleuchtung zu rechnen.
Im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung sind solche Fluchtwege zu ermit-
teln. Auf diesen Fluchtwegen muss die
erforderliche Beleuchtungsstarke der
Sicherheitsbeleuchtung innerhalb von
1 s erreicht werden.

Die Farbwiedergabe der Sicherheits-
beleuchtung ist so zu wahlen, dass die
Sicherheitsfarben erkennbar bleiben.
Der Farbwiedergabeindex R, darf nicht
unter 40 liegen.

Eine stérende Blendung der Beschaftig-
ten ist zu vermeiden oder - wenn dies
nicht méglich ist - zu minimieren.

Die Funktion der Sicherheitsbeleuch-
tung darf durch den Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung nicht beein-
trachtigt werden. Die Stromversorgung
fir die Sicherheitsbeleuchtung darf
nur dann zusatzlich fur andere Zwecke
verwendet werden, wenn die Stromver-
sorgung der Sicherheitsbeleuchtung
dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Hinweis:

Ein elektrisch betriebenes Sicherheitsleit-
system und eine Sicherheitsbeleuchtung
kénnen die gleiche Stromversorgung ha-
ben.

(7) Die Sicherheitsbeleuchtung ist instand
zu halten und in regelmaBigen Abstén-
den auf ihre Funktionsfahigkeit zu pru-
fen. Die Abstande und der Umfang fur
die Prufung sowie die Dokumentations-
pflicht ergeben sich aus den Hersteller-
angaben und den anerkannten Regeln
der Technik. Festgestellte Mangel so-
wie Schaden, die die Funktionsfahig-
keit beeintrachtigen kénnen, sind un-
verzuglich sachgerecht zu beseitigen.

Hinweise:

1. Eine Sicherheitsbeleuchtung sollte bis
zur Sammelstelle gefiihrt werden.

2. Beim Einrichten von Fluchtwegen mit
einer Sicherheitsbeleuchtung sollen
die hochmontierten Sicherheitszeichen
bevorzugt in innenbeleuchteter Aus-
fihrung verwendet werden (bessere
Erkennbarkeit).

10 Flucht- und Rettungsplan

(1) Der Arbeitgeber hat Flucht- und Ret-
tungspléne fir die Bereiche von Ar-
beitsstatten zu erstellen, in denen die
Lage, die Ausdehnung oder die Art der
Benutzung der Arbeitsstéatte dies erfor-
dern.

Flucht- und Rettungsplane kdnnen z. B.
erforderlich sein in Bereichen:

1. mit undbersichtlicher Fluchtweg-
fihrung (z. B. Uber Zwischenge-
schosse, durch grofere Raume,
bei einer gewinkelten oder von den
Ublicherweise betrieblich genutz-
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ten Verkehrswegen abweichenden
Wegfuhrung),

2. mit einem hohen Anteil an ortsun-
kundigen Personen (z. B. Arbeits-
statten mit Publikumsverkehr),

3. mit einer erhohten Gefahrdung
(z. B. RGume nach Abschnitt 5 Ab-
satz 2 Nummer 3 und 4 oder Ab-
satz 3) oder

4. wenn sich aus benachbarten Ar-
beitsstatten Gefahrdungsmaoglich-
keiten ergeben (z. B. durch explosi-
ons- bzw. brandgeféhrdete Anlagen
oder Stofffreisetzung).

(2) Flucht- und Rettungsplane mussen
aktuell, Ubersichtlich, gut lesbar und
farblich unter Verwendung von Sicher-
heitsfarben sowie von Rettungs- und
Brandschutzzeichen gestaltet sein.
Angaben zur Gestaltung von Flucht-
und Rettungsplanen siehe ASR A1.3
,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung®.

Hinweis:

Sofern in der Arbeitsstétte noch Vorgéanger-
versionen der Rettungs- und Brandschutz-
zeichen verwendet werden, sollen diese
auch im Flucht- und Rettungsplan verwen-
det werden. Wenn in der Arbeitsstétte die
nach ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“  gliltigen ~ Si-
cherheitszeichen zur Anwendung kommen,
ist auch der Flucht- und Rettungsplan ent-
sprechend anzupassen.

(3) Flucht- und Rettungsplane sind in den
Bereichen der Arbeitsstatte, fur die sie
nach Abschnitt 10 Absatz 1 zu erstellen
sind, an geeigneten Stellen auszuhan-
gen. Geeignete Stellen sind beispiels-
weise Bereiche in Fluchtwegen, an de-
nen sich haufiger Personen aufhalten
z. B. vor Aufzugsanlagen, in Eingangs-
bereichen, vor Zugangen zu Treppen,
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an Kreuzungspunkten von Verkehrswe-
gen. Flucht- und Rettungspléane mus-
sen - bezogen auf den Standort des
Betrachters - lagerichtig angebracht
werden.

(4) Flucht- und Rettungspléane sind mit
entsprechenden Planen nach anderen
Rechtsvorschriften, z. B. den Alarm-
und Gefahrenabwehrplanen nach § 10
der 12. Verordnung zur Durchflh-
rung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Storfall-Verordnung - 12.
BImSchV), abzustimmen oder mit die-
sen zu verbinden.

Hinweis:

Flir Arbeitsstétten, in denen gemas der Ge-
fahrdungsbeurteilung besondere Gefahr-
dungen auftreten kénnen oder aufgrund
der drtlichen Gegebenheiten sowie der Nut-
zungsart mit komplizierten Bedingungen
im Gefahrenfall zu rechnen ist, ist unter
Bertlicksichtigung der Anforderungen aus
anderen Rechtsgebieten zu prifen, ob zu-
sétzliche Anforderungen nach § 10 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) erforderlich sind,
z. B. die Aufstellung betrieblicher Alarm-
und Gefahrenabwehrpléne oder die Erstel-
lung von Brandschutzordnungen oder Eva-
kuierungsplénen.

11 Unterweisung und Ubung
zur Evakuierung

(1

Der Arbeitgeber hat die Beschaftigten
Uber den Verlauf der Fluchtwege, tber
die bei Nutzung der Fluchtwege und
Notausgange erforderlichen Mafnah-
men und die Kennzeichnung sowie
Uber das Verhalten im Gefahrenfall
regelmaRig zu unterweisen. Die Unter-
weisung muss mindestens jahrlich er-
folgen. Ein nach Abschnitt 10 Absatz 1
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(2

—

notwendiger Flucht- und Rettungsplan
ist in die Unterweisung einzubeziehen.
Die Unterweisung soll durch eine Bege-
hung der Fluchtwege unterstitzt wer-
den.

Ist flr eine Arbeitsstatte die Erstellung
eines Flucht- und Rettungsplanes erfor-
derlich, sind in regelmafigen Abstén-
den Evakuierungsibungen durchzufiih-
ren.

Anhand der Ubungen soll mindestens
Uberprift werden, ob:

1. die Alarmierung zu jeder Zeit unver-
zliglich ausgeldst werden kann,

2. die Alarmierung die anwesenden
Personen erreicht,

3. sich die anwesenden Personen,
Uber die Bedeutung der jeweiligen
Alarmierung im Klaren sind und da-
nach handeln,

4. die Fluchtwege schnell und sicher
benutzt werden kénnen und

5. die zu evakuierenden Bereiche frei
von Personen sind.

Hinweise:

1

In der Praxis hat sich bewahrt, die
Evakuierungstbungen in Abstdnden
von 2 bis 5 Jahren zu wiederholen. Zur
Festlegung der Haufigkeit und des Um-
fangs der Evakuierungsiibungen sowie
zu deren Durchfiihrung sind auch An-
forderungen anderer Rechtsvorschrif-
ten (z. B. Bauordnungsrecht, Gefahr-
stoffrecht, Immissionsschutzrecht) zu
berticksichtigen.

Auch in Arbeitsstétten, in denen die
Erstellung eines Flucht- und Rettungs-
planes nicht erforderlich ist, kann eine
Evakuierungstbung sinnvoll sein, um
zu UGberpriifen, ob die unter Nummern
1 bis 5 genannten Kriterien erftllt wer-
den kénnen.

(3) Diejenigen Beschaftigten, die Aufgaben
im Zusammenhang mit der Evakuie-
rung Ubernehmen, hat der Arbeitgeber
betriebsspezifisch zu unterweisen. Die
Unterweisung muss mindestens jahr-
lich erfolgen.

12 Abweichende/erganzende
Anforderungen fiir Baustel-
len

(1) Auf Baustellen, auf denen Beschaftigte
mehrerer Arbeitgeber tatig werden, ha-
ben sich diese Arbeitgeber bei der Fest-
legung von MaBnahmen zur Gestaltung
von Fluchtwegen abzustimmen. Die
Hinweise des nach Baustellenverord-
nung bestellten Koordinators sind da-
bei zu bertcksichtigen.

S

Die Anforderungen in den Abschnit-
ten 5, 6 und 7 dieser ASR sind auf-
grund der ortlichen und betrieblichen
Gegebenheiten auf Baustellen nicht
durchgehend anwendbar. In diesen
Fallen sind in Abhéangigkeit von der
héchstmaoglichen Anzahl der anwesen-
den Personen, die im Gefahrenfall den
Fluchtweg benutzen, die Anordnung,
die Abmessungen und die Ausflhrung
der Fluchtwege im Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung festzulegen und an
den Baufortschritt anzupassen. Flucht-
wege kdnnen auch Uber temporare Ver-
kehrswege fuhren, z. B. Treppentlrme,
Geruste oder Anlegeleitern.

©

Fluchtwege, die nicht erkennbar ins
Freie oder in einen gesicherten Bereich
flhren oder deren Verlauf sich wahrend
der Baumafhahme wesentlich andert
oder unUbersichtlich ist, missen nach
Abschnitt 8 gekennzeichnet sein. Auch
in diesen Fallen ist ein Flucht- und Ret-
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tungsplan nach Abschnitt 10 erforder-
lich.

Die Kennzeichnung nach Abschnitt 8
hat zum friihestmoglichen Zeitpunkt zu
erfolgen.

Der Flucht- und Rettungsplan kann
mit Baustelleneinrichtungsplanen oder
Baustellenordnungen verbunden und
abweichend von Abschnitt 10 Absatz
3 an einer zentralen Stelle, z. B. dem
sogenannten ,Schwarzen Brett”, wit-
terungsgeschiutzt ausgehangt sein.
Insbesondere bei grolen und komple-
xen bzw. unubersichtlichen Baustellen
kann es erforderlich werden, orts-,
geschoss- oder abschnittsbezogene
Flucht- und Rettungsplédne an anderen
geeigneten Stellen auszuhangen.

Abweichend von Abschnitt 11 Absatz
1 hat der Arbeitgeber in Abhangigkeit
der Baustellensituation Uber Verande-
rungen der Fluchtwege unverzlglich zu
informieren.

Beispiele fur Baustellen mit besonde-
ren Gefahrdungen gemafd Hinweis in
Abschnitt 10 nach Absatz 4 sind:

1. Tunnelbau,

2. Arbeiten in Druckluft und Caisson-
bau und

3. Turm- und Schornsteinbau.

Auf Baustellen ist eine Sicherheitsbe-
leuchtung fur Fluchtwege erforderlich,
wenn wahrend der Arbeitszeit durch
das einfallende Tageslicht ein Mindest-
wert der Beleuchtungsstarke von 1 Ix
fUr die Fluchtwege nicht gegeben ist,
z.B.:

1. in Bereichen ohne Tageslicht, z. B.
in innenliegenden Raumen und
Gebaudeabschnitten ohne Licht-
schachte und Mauerdéffnungen, in

Raumen unter Gelandeoberflache,
in Tunneln und Schachten, oder
2. jahreszeitlich bedingt.

Ergibt die Uberpriifung der Gefahr-
dungsbeurteilung, dass die Beleuch-
tungsstarke von 1 Ix fir die Nutzung
des Fluchtwegs nicht ausreichend ist,
damit die Beschéftigten einen Gefah-
renbereich sicher verlassen koénnen,
muss die Beleuchtungsstarke entspre-
chend erhéht werden.

Hinweis:

Zu Anforderungen an die Sicherheitsbe-
leuchtung fir Tatigkeiten, Arbeitsplétze,
Arbeitsrdume und Bereiche in Arbeitsstat-
ten, in denen bei Ausfall der Aligemeinbe-
leuchtung die Sicherheit der Beschéftigten
gefahrdet werden kann, siehe ASR A3.4
,Beleuchtung®, Abschnitte 7, 8.4 und 9.

(9) Abweichend von Abschnitt 9.1 Absatz
1 kann bei Arbeiten auf Baustellen auf
den Nachweis der Gleichmafigkeit ver-
zichtet werden.

(10) Auf die Begrenzung der Blendung ist
zu achten.

Literaturhinweise
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbe-
weglichen Behaltern

TRGS 800
Brandschutzmaf3nahmen

Informationen der Unfallversicherungs-
trager

DGUV Information 205-033
Alarmierung und Evakuierung 10/2019
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ASR A3.4
Beleuchtung und Sichtverbindung

Ausgabe: Mai 2023
GMBI 2023, S. 679-696 [Nr. 32] (v. 05.05.2023)

1 Zielstellung

(1) Diese Arbeitsstattenregel konkretisiert

—

die Anforderungen an das Einrichten
und Betreiben der Beleuchtung von
Arbeitsstatten in § 3a Absatz 1 sowie
insbesondere in Nummer 3.4 Abséatze
1 und 2 des Anhanges der Arbeitsstat-
tenverordnung (ArbStattV). Weiterhin
konkretisiert diese Arbeitsstattenre-
gel die Anforderungen in Nummer 3.4
Absatz 7 des Anhanges der ArbStattV
an das Einrichten und Betreiben der
Sicherheitsbeleuchtung bei Ausfall der
Allgemeinbeleuchtung und in Nummer
3.5 Absatz 3 bezuglich des Blendschut-
zes bei Sonneneinstrahlung.

Die Festlegungen dieser ASR zur Be-
leuchtung sowie zur Sichtverbindung
nach auflen dienen der Sicherheit und
dem Gesundheitsschutz der Beschaf-
tigten am Arbeitsplatz und beschrei-
ben flr ausgewahlte Tatigkeiten die
erforderliche Beleuchtung zur gesund-
heitsgerechten Erledigung der Sehauf-
gaben. Der Einfluss des Tageslichts am
Arbeitsplatz und der Sichtverbindung
nach auBen wird soweit berlicksichtigt,
wie dies fir die Gesundheit und Sicher-
heit der Beschaftigten erforderlich ist.

Hinweis:
Normen als Planungsgrundlagen flir Be-
leuchtungsanlagen kénnen von den An-

forderungen dieser ASR abweichen und
berticksichtigen gegebenenfalls nicht die
Anforderungen, die an Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschéftigten bei der
Arbeit zu stellen sind. Es gelten die Anfor-
derungen dieser ASR.

2 Anwendungsbereich

(1) Diese ASR findet Anwendung auf die
natlrliche und kunstliche Beleuchtung
von Arbeitsstatten in Gebauden oder
im Freien sowie auf die Sichtverbin-
dung nach auf3en.

(2) Rdume ohne Sichtverbindung, die bis
zum 3. Dezember 2016 eingerichtet
worden waren oder mit deren Einrich-
tung bis zu diesem Termin begonnen
worden war, durfen weiter betrieben
werden, solange bis sie wesentlich
erweitert oder umgebaut werden. Ein
Umbau oder eine Erweiterung gelten
als wesentlich, wenn sie von ihrer Art
oder ihrem Umfang her geeignet sind,
gleichzeitig auch eine Sichtverbindung
nach aufen baulich herzustellen (z. B.
Arbeiten an AuBenwanden). Der finan-
zielle Aufwand der Erweiterungs- oder
Umbauarbeiten allein ist kein entschei-
dendes Kriterium flr die Bestimmung
der ,Wesentlichkeit"”.
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Hinweis:

Der Anwendungsbereich bezliglich Tages-
licht und Sichtverbindung nach aufSen wird
in Nummer 3.4 Absatz 1 des Anhangs der
ArbStattV untersetzt. Erlduterungen dazu
enthélt Anhang 1 dieser ASR.

3 Begriffshestimmungen

3.1 Die Fensterbreite ist die Breite des
Fensters einschlielich Rahmen (Abbil-
dung 1).

Hinweis:
Diese Fensterbreite wird auch als Rohbau-
maf bezeichnet.

3.2 Die Flache der Sichtverbindung ist die
durchsichtige Flache der Offnungen.
Bei Sichtverbindungen mit Stegen oder
mehrteiligen Sichtverbindungen bildet
die Summe der einzelnen durchsich-
tigen Flachen die Gesamtflache der
Sichtverbindung.

0000
0000

b,

Mok s
N penster

Fenster

Nk s

Abb. 1: Erlduterung von Fensterbreite
(b1epse) SOWIE deF HGhE der Un-
terkante der Flache der Sichtver-
bindung (h,, ..., der Hohe der
Oberkante der Flache der Sichtver-
bindung (h,, ...) und der Héhe der
Oberkante des Fensters (h
tiber dem Fuboden

OK Fenster)
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3.3 Der Bereich des Arbeitsplatzes setzt
sich zusammen aus:

1. den Arbeitsflachen,
2. den Bewegungsflachen und

3. allen dem unmittelbaren Fortgang
der Arbeit dienenden Stellflachen.

3.4 Umgebungsbereich ist ein raumli-
cher Bereich, der sich direkt an einen
Bereich oder mehrere Bereiche von
Arbeitsplatzen anschliet oder durch
die Raumwande oder Verkehrswege
begrenzt wird.

3.5 Arbeitsflache ist eine Flache in Arbeits-
héhe, auf der die eigentliche Arbeits-
aufgabe verrichtet wird.

3.6 Bewegungsflachen sind zusammen-
héangende unverstellte Bodenflachen
am Arbeitsplatz, die mindestens erfor-
derlich sind, um den Beschéftigten bei
ihrer Tatigkeit wechselnde Arbeitshal-
tungen sowie Ausgleichsbewegungen
zu ermoglichen.

3.7 Eine Teilflache ist eine Flache mit ho-
heren Sehanforderungen, z. B. Lesen,
Schreiben, Messen, Kontrollieren und
Betrachten von Fertigungsprozessen,
innerhalb einer Arbeitsflache.

3.8 Eine Kantine ist ein Raum innerhalb
der Arbeitsstatte, der zur Bereitstellung
und Aufnahme von Speisen und Ge-
tranken insbesondere fiir die Beschaf-
tigten vorgesehen ist, z. B. Betriebsres-
taurant, Cafeteria, Bistro.

3.9 Die Beleuchtungsstarke E ist ein Maf3
flr das auf eine Flache auftreffende
Licht. Die Beleuchtungsstarke wird in
Lux (Ix) gemessen.
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3.10 Die mittlere Beleuchtungsstarke
E ist die Uiber eine Flache gemittelte
Beleuchtungsstarke in Lux (Ix).

3.11 Der Mindestwert der Beleuchtungs-
starke (siehe Anhange 1 und 2) E_ist
der Wert, unter den die mittlere Be-
leuchtungsstarke auf einer bestimm-
ten Flache nicht sinken darf.

3.12 Die horizontale Beleuchtungsstar-
ke E, ist die Beleuchtungsstarke auf
einer horizontalen Flache, z. B. auf
einer Arbeitsflache.

3.13 Die vertikale Beleuchtungsstarke E
ist die Beleuchtungsstarke auf einer
vertikalen Flache.

3.14 Der Tageslichtquotient D ist das
Verhaltnis der Beleuchtungsstarke
an einem Punkt im Innenraum Ep zur
Beleuchtungsstarke im Freien ohne
Verbauung E_ bei bedecktem Himmel.

D=E/E, -100 %

3.15 Unter Blendung versteht man Sto-
rungen durch zu hohe Leuchtdichten
oder zu grofle Leuchtdichteunter-
schiede im Gesichtsfeld. Sie entsteht
z. B. durch:

1. schlecht abgeschirmte und zu
helle Lichtquellen (Direktblen-
dung) oder

2. stérende Spiegelungen von hel-
len Lichtquellen auf Arbeitsmit-
teln, auf glanzenden Oberflachen,
z. B. auf Bildschirmen, blanken
Werkstlicken oder glanzenden
Maschinenteilen (Reflexblen-
dung).

3.16 Die Farbwiedergabe ist die Wirkung
einer Lichtquelle auf den Farbein-
druck, den ein Mensch von einem
Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle

beleuchtet wird. Der Farbwiederga-
beindex R, ist eine dimensionslose
Kennzahl von O bis 100, mit der die
Farbwiedergabeeigenschaften der
Lampen klassifiziert werden. Der
Farbwiedergabeindex dient auch der
Bewertung von Verglasungen. Je ho-
her der Wert ist, desto besser ist die
Farbwiedergabe.

3.17 Die Sicherheitsbeleuchtung ist eine
Beleuchtung, die dem gefahrlosen
Verlassen der Arbeitsstatte und der
Vermeidung von Gefahrdungen dient,
welche durch Ausfall der Allgemein-
beleuchtung entstehen kénnen.

Hinweis:

In dieser ASR werden die Anforderungen
der Sicherheitsbeleuchtung fiir Tatigkeiten,
Arbeitsplatze, Arbeitsrdume und Bereiche
beschrieben.

3.18 Die Leuchtdichte L wird in Candela
pro Quadratmeter [cd/m?] gemessen
und beschreibt den Helligkeitsein-
druck einer beleuchteten oder leuch-
tenden Flache.

4 Sichtverbindung nach
aufRen
4.1 Grundsatz

(1) Die Sichtverbindung nach aufen er-
moglicht den visuellen Kontakt zur
Umwelt. Sie unterstltzt die positiven
Wirkungen des Tageslichts am Arbeits-
platz und dient der Erhaltung der phy-
sischen und psychischen Gesundheit.
Die Verbindung zur AuRenwelt durch
eine Sicht in die Umgebung ermoglicht
das Erleben des Tagesablaufs und der
Witterung und vermindert das Gefhl,
im Raum eingeschlossen zu sein.
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(2) Die Anforderung einer Sichtverbindung
nach auflen wird durch eine Sichtver-
bindung unmittelbar ins Freie erfillt.
Sie kann auch durch eine Sichtverbin-
dung in einen groRraumigen Innenbe-
reich, der durch Tageslicht beleuchtet
wird, oder mit einer Sichtverbindung
mittelbar ins Freie durch einen anderen
Raum hindurch, erftllt werden.

Hinweis:

Anhang 1 enthélt Entscheidungshilfen, ob
die Anforderung an eine Sichtverbindung
nach Nummer 3.4 Absatz 1 des An-
hangs der ArbStattVv fiur einen konkre-
ten Raum gilt. Anhang 2 enthalt Hinweise
zu maoglichen AusgleichsmafSnahmen bei
unzureichender Sichtverbindung.

4.2 Als Sichtverbindung dienende
Fenster, Tiiren oder Wandflachen

4.2.1 Beschaffenheit

(1) Die Flachen der Sichtverbindung mus-
sen eine verzerrungsfreie und farb-
neutrale Durchsicht ermdglichen. Als
farbneutral gelten Materialien mit einer
Qualitét der Farbwiedergabe R, = 90.
Als verzerrungsfrei gelten Materialien,
durch die hindurch in 10 m Entfernung
das Gesicht einer Person zugeordnet
werden kann.

(2) Sonnen-, Blend- und Sichtschutzsys-
teme gelten dann nicht als Einschran-
kung der Sichtverbindung, wenn diese
rlickziehbar sind. Sie sollen von den
Beschéftigten beeinflussbar sein.

©

Flachenanteile, die mit nicht ruckzieh-
baren, sichtbehindernden Fassaden-
elementen (z. B. Lochbleche, Bedru-
ckungen, feststehenden Sonnen- und
Blendschutzsysteme) ausgestattet
sind, gelten nicht als Sichtverbindung.
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Dunkle Insektenschutzgitter
nicht als sichtbehindernd.

gelten

Hinweise:

1. Fassadenelemente mit kleinteiligen
Strukturen im Bereich der Sichtéffnung
kénnen als durchsichtig angenommen
werden, wenn sichtbehindernde Struk-
turelemente nicht gréBer als 0,5 mm
sind. Der Grund hierfiir ist, dass das
Auge bei einem (iblichen Abstand des
Arbeitsplatzes vom Fenster auf Struk-
turelemente < 0,5 mm nicht mehr ak-
kommodieren kann.

2. Sonnenschutzsysteme, die auch in ge-
schlossenem Zustand eine Teildurch-
sicht ermdglichen (z. B. stellbare La-
mellen), sind zu bevorzugen.

3. Fur Gebaude, die sich innerhalb von
Griinbereichen befinden, kann der
Vogelschutz eine Bedeutung haben.
Zwischen den Anforderungen an eine
Sichtverbindung nach aufSen und Vo-
gelschutzbedruckungen kann ein Ziel-
konflikt bestehen. Eine Gefdhrdungs-
beurteilung muss in diesem Fall auch
den Aspekt des Vogelschutzes beach-
ten. Kriterien flir beiden Aspekten ge-
nligende Bedruckungen kénnen z. B.
die Grobheit des Bedruckungsmusters
und der Reflexionsgrad der Bedruckun-
gen nach innen (méglichst dunkel) und
nach auBen sein.

4.2.2 Lage und Flache

(1) Die Sichtverbindung nach aufen muss
den Ausblick aus dem jeweiligen Raum
ermoglichen und kann z. B. durch Fens-
ter, durchsichtige Tlren oder durchsich-
tige Wandflachen bereitgestellt werden.

(2) Bis zu einer Raumgrundflache von
600 m? muss die Grofe der als Sicht-
verbindung vorgesehenen Flachen min-
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destens 1/10 der Raumgrundflache
betragen. Bei groReren Raumen muss
die Grof3e der Sichtverbindung wenigs-
tens 60 m? betragen.

Hinweis:

Abhéngig von der Grundrissgestaltung und
der Nutzung kann es méglich sein, die An-
forderung nur auf Teile des Gesamtraumes
zu beziehen; Beispiel: Nutzung des fenster-
fernen Bereichs als Lager.

(3) Die Gesamtflache der Sichtverbindung
soll mindestens:

1. 1,25 m? bei einer Raumtiefe bis
einschlieRlich 5,0 m und

2. 1,50 m? bei einer Raumtiefe von
mehr als 5,0 m betragen.

(4) Die Unterkante der als Sichtverbin-
dung vorgesehenen Flachen (Abbil-
dung 1, h;, ...) soll htchstens 0,95 m
bei vorwiegend sitzender Tatigkeit und
héchstens 1,25 m bei vorwiegend  ste-
hender Tatigkeit UGber dem Raum-
fuBboden liegen. Die  Oberkante
h soll mindestens 2,20 m uber

OK Glas
dem FuBboden liegen.

Hinweis:

Bei ausschlieBlich fensternahen Arbeits-
pléatzen kann die H6he der Sichtverbindung
fur den Fall der Verwendung von Fenster-
bandern (horizontal durchlaufende Fassa-
dendffnungen) auf 0,75 m reduziert wer-
den. Die Oberkante des Glases hOK Glas
liegt dann entsprechend unterhalb von 2,2
m. Fensternah ist ein Arbeitsplatz, wenn
seine Entfernung vom Fenster im Wesent-
lichen in dem nach der Gleichung

(hOK Fenster 0’8 m) : 2’5

bestimmten Bereich liegt (siehe Abbildung
1 (Do ponser)r AbDIIdUNg 2 und den Hinweis
in Abschnitt 4.2.2 Absatz 2).

(5) Als Sichtverbindung vorgesehene Fens-
ter sollen mindestens eine Fensterbrei-
te (Abbildung 1, b von 1,00 m ha-
ben.

Fens!er)

4.2.3 Sichtverbindung in offene Innenho-
fe und iiberglaste Atrien

Eine Sichtverbindung in Innenhdfe und
Atrien kann die Anforderung einer Sichtver-
bindung nach auflen erfillen, wenn zuséatz-
lich zu den oben genannten Anforderungen
folgende Voraussetzungen eingehalten wer-
den:

1. Die Tiefe des Innenhofes oder Atriums
orthogonal zur Fassade muss im Be-
reich der jeweiligen Sichtverbindung
mindestens 6 m betragen.

2. Der Innenhof bzw. das Atrium muss
durch Tageslicht beleuchtet werden.

3. Der Innenhof bzw. das Atrium ist be-
griint oder Personen kdnnen sich gele-
gentlich darin aufhalten.

Hinweis:

Ein Innenhof ist allseitig baulich umschlos-
sen und nach oben offen. Ein Atrium ist zu-
satzlich transparent liberdacht.

4.2.4 Sichtverbindung durch einen ande-
ren Raum hindurch

Eine Sichtverbindung ins Freie durch einen
anderen Raum hindurch erfullt die Anforde-
rung an die Sichtverbindung nach aufien,
wenn gleichzeitig die Anforderung an aus-
reichendes Tageslicht erflllt wird und ein
Sichtkontakt ins Freie tatsachlich gegeben
ist. Die Anforderungen an die Lage und FI&-
che der Sichtverbindung missen in jedem
der Rdume erfullt werden, dabei muss die
Flache der Sichtverbindung aus der gesam-
ten Grundflache aller Rdume, denen die
Sichtverbindung dient, ermittelt werden.
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5 Beleuchtung mit Tageslicht Die Anforderungen gelten auch fir Auf-
enthaltsbereiche in Pausenrdumen.
5.1 Ausreichendes Tageslicht
Wenn die Forderung nach ausreichen-
(1) Die Arbeitsstatten missen moglichst dem Tageslicht in bestehenden Arbeits-
ausreichend Tageslicht erhalten. Eine statten oder auf Grund spezifischer be-
Beleuchtung mit Tageslicht ist der Be- triebstechnischer Anforderungen nicht
leuchtung mit ausschlieBlich kunstli- einzuhalten ist, sind im Rahmen der
chem Licht vorzuziehen. Helle Wande Gefahrdungsbeurteilung andere MaR-
und Decken unterstitzen die Nutzung nahmen zur Gewahrleistung der Si-
des Tageslichts. Tageslicht weist Gte- cherheit und des Gesundheitsschutzes
merkmale auf (z. B. die Dynamik, die erforderlich. Eine andere Mafnahme
Farbe, die Richtung, die Menge des besteht in der Einrichtung und Nutzung
Lichts), die in ihrer Gesamtheit von von Pausenrdumen mit hohem Tages-
kunstlicher Beleuchtung nicht zu errei- lichteinfall in Verbindung mit einer ge-
chen sind. Tageslicht hat im Aligemei- eigneten Pausengestaltung.
nen eine positive Wirkung auf die Ge-
sundheit und das Wohlempfinden des
Menschen.
(2) Tageslicht kann durch Fenster, Dach-
oberlichter  und lichtdurchlassige
Bauteile in Gebaude gelangen. Eine a
gleichméaBige Lichtverteilung kann "l W T | |
mit Dachoberlichtern erreicht werden, i HH 17‘” i H
wenn der Abstand der Dachoberlichter
voneinander nicht gréfer als die lichte ~ Abb. 2: Beispiel fir die Tageslichtver-
Raumhéhe ist. sorgung in Abhéngigkeit von der
Raumhéhe sowie der GréRe und
(3) Die Anforderung nach ausreichendem Anordnung des Fensters
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Tageslicht wird erfllt, wenn in Arbeits-
raumen:

1. am Arbeitsplatz ein Tageslichtquo-
tient groBer als 2 %, bei Dachober-
lichtern grofRer als 4 % erreicht wird
oder

2. ein Verhaltnis von lichtdurchlassi-
ger Fenster-, Tur- oder Wandflache
bzw. Oberlichtflaiche zur Raum-
grundflache von mindestens 1:10
(entspricht ca. 1:8 Rohbaumafe),
eingehalten ist. Die Einrichtung
fensternaher Arbeitsplatze ist zu
bevorzugen (siehe Abbildung 2).

(4) Fur die Beleuchtung von Arbeitsplat-

zen mit Tageslicht sind in Fenstern
und Dachoberlichtern Verglasungsma-
terialien zu verwenden, die zu einer
moglichst geringen Veranderung des
Farbeindrucks fuhren.

5.2 Mafinahmen zur Begrenzung der

Blendung

(1) Stoérende Blendung durch Sonnenein-

strahlung ist zu vermeiden oder, wenn
dies nicht moglich ist, zu minimieren.
Zur Begrenzung stérender Blendungen
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oder Reflexionen kénnen z. B. Jalousi-
en, Rollos und Lamellenstores dienen.
Bei Dachoberlichtern kénnen dies z. B.
lichtstreuende Materialien oder Vergla-
sungen mit integrierten Lamellenras-
tern sein.

Die Anforderungen aus der ASR A3.5
»~Raumtemperatur“ bezuglich Uber-
mafiger Sonneneinstrahlung (siehe
Abschnitt 4.3 sowie Tabelle 3 der ASR
A3.5) sind zu beachten.

S

6 Kiinstliche Beleuchtung in
Gebauden

6.1 Aligemeine Anforderungen

Da Tageslicht értlich und zeitlich nicht im-
mer in ausreichendem Maf3e vorhanden ist,
ist zuséatzlich eine kinstliche Beleuchtung
erforderlich. Die Arbeitsstatten miissen mit
Einrichtungen flrr eine der Sicherheit und
dem Gesundheitsschutz der Beschéaftigten
angemessenen kulnstlichen Beleuchtung
ausgestattet sein. Eine Verringerung des
individuellen Sehvermégens, z. B. mit zu-
nehmendem Alter, kann eine hohere Anfor-
derung an die Beleuchtungsqualitat (z. B.
eine hohere Beleuchtungsstarke und ho-
here Anforderungen an die Begrenzung der
Blendung) erfordern.

6.2 Beleuchtungsstarken

(1) Beim Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstatten mussen die Mindestwerte
der Beleuchtungsstarken des Anhan-
ges 3 eingehalten werden.

Ergibt sich bei der Gefahrdungsbeurtei-
lung, dass in bestehenden Arbeitsstat-
ten die Einhaltung der Mindestwerte

(3

-

der Beleuchtungsstarken nach Anhang
3 mit Aufwendungen verbunden ist,
die offensichtlich unverhaltnismasig
sind, so hat der Arbeitgeber die be-
troffenen Tatigkeiten, Arbeitsplatze,
Arbeitsraume und Bereiche individuell
zu beurteilen. Bei der Gefahrdungsbe-
urteilung hat der Arbeitgeber zu prifen,
wie durch andere oder erganzende
MafRnahmen die Sicherheit und der
Gesundheitsschutz der Beschaftig-
ten in vergleichbarer Weise gesichert
werden kann; die erforderlichen Maf-
nahmen hat er durchzufuhren. Solche
MafRnahmen sind z. B. der Einsatz von
effizienteren Leuchtmitteln oder die
Verkirzung von Wartungsintervallen
der Beleuchtungseinrichtungen.

Flir Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Arbeits-
rdume und Bereiche, die im Anhang 3
nicht aufgelistet sind, sind die erforder-
lichen Werte im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung zu ermitteln.

An keiner Stelle im Bereich des Arbeits-
platzes darf das 0,6-Fache der mittle-
ren Beleuchtungsstarke unterschritten
werden. Der niedrigste Wert darf nicht
im Bereich der Hauptsehaufgabe lie-
gen.

Die Beleuchtung kann als raumbezoge-
ne Beleuchtung oder auf den Bereich
des Arbeitsplatzes bezogene Beleuch-
tung ausgefihrt werden. Die im An-
hang 3 angegebenen Mindestwerte der
Beleuchtungsstérke mdissen erreicht
werden.

Die Anwendung einer raumbezogenen
Beleuchtung kann gegeben sein, wenn:

1. Arbeitsplatze in der Planungspha-
se oOrtlich nicht zugeordnet werden
kénnen,
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2. eine flexible Anordnung der Arbeits-
platze vorgesehen ist.

Bei den genannten Anwendungsfallen
fir die raumbezogene Beleuchtung ist
es moglich in der Grundausstattung
den gesamten Raum mit dem Mindest-
wert der Beleuchtungsstarke flr den
Umgebungsbereich entsprechend der
spateren Nutzung zu beleuchten. In
diesen Fallen ist durch zusétzliche Be-
leuchtung, z. B. mobile Beleuchtungs-
systeme, die Mindestbeleuchtungsstar-
ke fur den Bereich des Arbeitsplatzes
sicherzustellen.

Die Anwendung einer auf den Bereich
des Arbeitsplatzes bezogenen Beleuch-
tung kann gegeben sein, wenn:

1. die Anordnung der Arbeitsplatze
und deren Umgebungsbereiche be-
kannt sind,

2. verschiedene Arbeitsplatze - auch
innerhalb eines Raumes - unter-
schiedliche  Beleuchtungsbedin-
gungen erfordern.

Im Umgebungsbereich eines Arbeits-
platzes mit einer Beleuchtungsstarke
von 300 Ix muss die mittlere Beleuch-
tungsstarke mindestens 200 Ix betra-
gen. Bei Arbeitsplatzen, die mit 500 Ix
oder mehr zu beleuchten sind, muss
die mittlere Beleuchtungsstarke im
Umgebungsbereich mindestens 300 Ix
betragen. Beleuchtungsstarken Uber
500 Ix im Bereich des Arbeitsplatzes
kénnen eine héhere mittlere Beleuch-
tungsstarke im  Umgebungsbereich
erfordern. Die minimale Beleuchtungs-
starke im Umgebungsbereich darf das
0,5-Fache der mittleren Beleuchtungs-
starke des Umgebungsbereichs nicht
unterschreiten.

(6) Bei Mindestwerten der Beleuchtungs-

starke Uber 500 Ix nach Anhang 3 ist
es zulassig, diese nicht am gesamten
Arbeitsplatz, sondern nur auf den fur
die Sehaufgabe relevanten Teilflachen
zu erreichen (siehe Abbildung 3). Dies
kann zum Beispiel durch zusatzliche
Arbeitsplatzleuchten geschehen. Die
mittlere Beleuchtungsstarke im Be-
reich des Arbeitsplatzes darf bei teilfla-
chenbezogener Beleuchtung 500 Ix
nicht unterschreiten. An keiner Stelle
im Bereich des Arbeitsplatzes darf ein
Einzelwert der Beleuchtungsstarke
300 Ix unterschreiten.

Die Anwendung einer teilflachenbezo-
genen Beleuchtung kann gegeben sein,
wenn:

1. besondere Sehaufgaben (wenig
Kontraste, Notwendigkeit zur Er-
kennung von Oberflachenstruktu-
ren, Arbeiten mit kleinen Teilen,
kurze Betrachtungszeitrdume) vor-
liegen,

2. eine Anpassung an das individuelle
Sehvermoégen der Beschéftigten er-
folgt.

Apl

UB

Abb. 3: Prinzipskizze zur Aufteilung einer

Arbeitsstatte in zu beleuchten-

de Bereiche (Apl = Bereich des
Arbeitsplatzes, TF = Teilflache, UB
= Umgebungsbereich)
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(7) Die mittlere vertikale Beleuchtungs-
stéarke muss der Seh- und Arbeitsauf-
gabe angemessen sein. Sie muss den
im Anhang 3 angegebenen Werten
entsprechen, soweit hierauf in der
Spalte  ,Bemerkungen“  verwiesen
wird. Bei hellen Raumflachen und breit
strahlenden Leuchten ist bei Einhalten
der horizontalen Beleuchtungsstar-
ken nach Anhang 3 in der Regel eine
ausreichende vertikale Beleuchtungs-
starke gegeben. Bewahrt hat sich fur
Buroarbeitsplatze, Arbeitsplatze im
Gesundheitsdienst und vergleichbare
Arbeitsplatze (siehe Anhang 3, Spalte
»,Bemerkungen®) ein Verhaltnis von ver-
tikaler Beleuchtungsstarke zu horizon-
taler Beleuchtungsstarke von = 1:3.

6.3 Begrenzung von Blendung

(1) Stérende Blendung oder Reflexionen
sind zu minimieren. Blendung, die zu
Unfallen fihren kann, muss vermieden
werden.

(2) Geeignete MafBnahmen zur Vermei-
dung und Begrenzung der Blendung
sind z. B.:

1. Auswahl geeigneter Leuchtmittel,

2. richtige Auswahl und Anordnung
der Leuchten,

3. Verringerung der Helligkeitsunter-
schiede zwischen Blendquelle und
Umfeld, z. B. durch helle Decken
und Wénde,

4. Vermeidung von Reflexionen, z. B.
durch entsprechende Oberflachen-
gestaltung (matte Oberflachen).

6.4 Farbwiedergabe

(1) Es mUssen Lampen mit mindestens
einem Farbwiedergabeindex nach An-
hang 3 verwendet werden. Durch die
Leuchte darf dieser Farbwiedergabein-
dex nicht unterschritten werden. Fur T&-
tigkeiten, Arbeitsplatze, Arbeitsrdaume
und Bereiche, die im Anhang 3 nicht
aufgelistet sind, sind die erforderlichen
Werte im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung zu ermitteln.

(2) Durch Auswahl der Lampen und Leuch-
ten ist sicherzustellen, dass Sicher-
heitszeichen und Sicherheitsfarben
als solche erkennbar sind sowie die
Signalwirkung von selbstleuchtenden
Sicherheitszeichen nicht beeintrachtigt
wird. Werden Lampen mit einem Farb-
wiedergabeindex R, < 40 verwendet,
muss durch geeignete MaRnahmen si-
chergestellt werden, dass Sicherheits-
farben erkennbar bleiben (z. B. durch
Hinterleuchtung oder Anstrahlung).

6.5 Flimmern oder Pulsation

Flimmern oder Pulsation durfen nicht zu
Unfallgefahren (z. B. durch stroboskopi-
schen Effekt) oder Ermudung flhren. Dies
kann z. B. durch den Einsatz von elekt-
ronischen Vorschaltgeraten oder durch
Drei-Phasen-Schaltung verhindert werden.

6.6 Schatten

Schatten ermdéglicht die rdumliche Wahr-
nehmung. Durch angemessene Schattig-
keit kénnen Gegenstande in ihrer Form
und Oberflachenstruktur leichter erkannt
werden. Schatten, die Gefahrenquellen
Uiberdecken, dirfen nicht zu Unfallgefahren
fihren. Sie kdnnen z. B. durch Anordnung
mehrerer Leuchten, die aus verschiedenen
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Richtungen Licht abgeben, minimiert wer-
den.

7

71
(1)

S
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Kiinstliche Beleuchtung im
Freien

Beleuchtungsstarken

Beim Einrichten und Betreiben von Ar-
beitsstatten im Freien mussen die Min-
destwerte der Beleuchtungsstéarken im
Anhang 4 eingehalten werden.

Ergibt sich bei der Gefahrdungsbeurtei-
lung, dass in bestehenden Arbeitsstat-
ten die Einhaltung der Mindestwerte
der Beleuchtungsstarken nach Anhang
4 mit Aufwendungen verbunden ist, die
offensichtlich unverhaltnismagig sind,
so hat der Arbeitgeber die betroffenen
Arbeitsplatze individuell zu beurteilen.
Bei der Gefahrdungsbeurteilung hat
der Arbeitgeber zu prifen, wie durch
andere oder erganzende Mafnahmen
die Sicherheit und der Gesundheits-
schutz der Beschaftigten in vergleich-
barer Weise gesichert werden kann;
die erforderlichen Maflnahmen hat er
durchzufiihren. Solche MafRnahmen
sind z. B. der Einsatz von effizienteren
Leuchtmitteln oder die Verkirzung von
Wartungsintervallen der Beleuchtungs-
einrichtungen.

Werden an ortsfesten Arbeitsplatzen
Tatigkeiten verrichtet, die den Tatigkei-
ten in Raumen entsprechen, so sind
diese mit den in Innenrdumen gefor-
derten Beleuchtungsstarken, entspre-
chend Anhang 3 zu beleuchten.

7.2

Begrenzung von Blendung

(1) Stérende Blendung oder Reflexionen

73

sind zu minimieren. Blendung, die zu
Unféllen flhren kann, muss vermieden
werden.

Geeignete Manahmen zur Vermei-
dung und Begrenzung der Blendung
sind z. B.:

1. Auswahl geeigneter Leuchtmittel,

2. richtige Auswahl und Anordnung
der Leuchten,

3. Vermeidung von Reflexionen, z. B.
durch entsprechende Oberflachen-
gestaltung (matte Oberflachen).

Beleuchtungsanlagen im Bereich von
Verkehrsanlagen, z. B. fur Gleisanlagen
oder im Bereich von Schifffahrt, mus-
sen so angebracht sein, dass eine Blen-
dung vermieden wird und so betrieben
werden, dass sie nicht mit Signalen ver-
wechselt werden kénnen.

Farbwiedergabe

(1) Es missen Lampen mit mindestens

einem Farbwiedergabeindex nach An-
héngen 3 und 4 verwendet werden.
Durch die Leuchte darf dieser Farb-
wiedergabeindex nicht unterschritten
werden. Fur Tatigkeiten, Arbeitsplatze,
Arbeitsraume und Bereiche, die in den
Anhangen 3 und 4 nicht aufgelistet
sind, sind die erforderlichen Werte im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
zu ermitteln.

Durch Auswahl der Lampen und Leuch-
ten ist sicherzustellen, dass Sicher-
heitszeichen und Sicherheitsfarben
als solche erkennbar sind sowie die
Signalwirkung von selbstleuchtenden
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Sicherheitszeichen nicht beeintrachtigt
wird. Werden Lampen mit einem Farb-
wiedergabeindex R, < 40 verwendet,
muss durch geeignete MaSnahmen si-
chergestellt werden, dass Sicherheits-
farben erkennbar bleiben (z. B. durch
Hinterleuchtung oder Anstrahlung).

7.4 Flimmern oder Pulsation

Die Anforderungen des Abschnitts 6.5 sind
analog anzuwenden.

7.5 Schatten

Die Anforderungen des Abschnitts 6.6 sind
analog anzuwenden.

8 Sicherheitsbeleuchtung fiir
Tatigkeiten, Arbeitsplatze,
Arbeitsraume und Bereiche

B

Bereiche von Arbeitsstatten, in denen
die Beschaftigten bei Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung Gefahrdungen fir
Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt
sind, mulssen eine ausreichende Si-
cherheitsbeleuchtung haben. Solche
Bereiche sind im Rahmen einer Ge-
fahrdungsbeurteilung zu ermitteln. Das
kénnen z. B. sein:

1. Laboratorien, in denen es notwen-
dig ist, dass Beschaftigte einen
laufenden Versuch beenden oder
unterbrechen mdissen, um eine
akute Gefahrdung von Beschaftig-
ten und Dritten zu verhindern. Sol-
che akuten Gefahrdungen kénnen
z. B. Explosionen oder Brande so-
wie das Freisetzen von Krankheits-
erregern oder giftigen, sehr giftigen

oder radioaktiven Stoffen in Gefahr
bringender Menge sein,

Arbeitsplatze, die aus technischen
Grinden dunkel gehalten werden
mussen,

elektrische Betriebsrdume und
Raume flr haustechnische Anla-
gen,

der unmittelbare Bereich langnach-
laufender Arbeitsmittel mit nicht zu
schitzenden bewegten Teilen, die
Gefahrdungen fur Sicherheit und
Gesundheit der Beschaftigten ver-
ursachen koénnen, z. B. Plandreh-
maschinen,

Steuereinrichtungen flir standig
zu Uberwachende Anlagen, z. B.
Schaltwarten und Leitstande fur
Kraftwerke, chemische und metal-
lurgische Betriebe sowie Arbeits-
platze an Absperr- und Regelein-
richtungen, die betriebsmagig oder
bei Betriebsstérungen zur Vermei-
dung von Gefahrdungen fur Sicher-
heit und Gesundheit der Beschaf-
tigten betatigt werden missen, um
Produktionsprozesse gefahrlos zu
unterbrechen bzw. zu beenden,

Bereiche in der Nahe heifder Bader
oder Gieflgruben, die aus produk-
tionstechnischen Griinden nicht
durch Gelander oder Absperrungen
gesichert werden kénnen,

Bereiche um Arbeitsgruben, die
aus arbeitsablaufbedingten Grin-
den nicht abgedeckt sein kénnen
oder

Arbeitsplatze auf Baustellen (siehe
hierzu Abschnitt 10).
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(2) Die Beleuchtungsstarke der Sicher-

(6
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heitsbeleuchtung ist auf der Grundlage
der Gefahrdungsbeurteilung festzu-
legen. Die Beleuchtungsstarke muss
mindestens 15 Ix mit einer Gleichma-
Rigkeit (Verhaltnis der maximalen zur
minimalen Beleuchtungsstarke) von
< 10:1 betragen. Allgemein bewahrt
hat sich ein Wert von 10 % der mittle-
ren Beleuchtungsstarke der Allgemein-
beleuchtung. Im Einzelfall kbnnen ho-
here Beleuchtungsstarken erforderlich
sein. Die Beleuchtungsstarke und die
Gleichmagigkeit sind am Ort der Seh-
aufgabe zu messen.

Die erforderliche Beleuchtungsstarke
der Sicherheitsbeleuchtung ist inner-
halb von 0,5 s nach Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung zu erreichen. Diese
Beleuchtungsstérke muss mindestens
fur die Dauer der besonderen Gefahr-
dung zur Verfligung stehen.

Die Lichtfarbe der Sicherheitsbeleuch-
tung ist so zu wahlen, dass die Sicher-
heitsfarben erkennbar bleiben. Der all-
gemeine Farbwiedergabeindex R darf
nicht unter 40 liegen.

Eine stérende Blendung der Beschaftig-
ten ist zu vermeiden oder - wenn dies
nicht méglich ist - zu minimieren.

Eine Stromquelle flr Sicherheitsbe-
leuchtung darf durch den Ausfall der
allgemeinen Stromversorgung nicht be-
eintrachtigt werden. Diese Stromquelle
darf nur dann zusatzlich fir andere
Zwecke verwendet werden, wenn die
Verflgbarkeit fur die Versorgung der
Einrichtung flr Sicherheitszwecke da-
durch nicht beeintrachtigt wird.

9 Betrieb, Instandhaltung und

orientierende Messung

9.1 Betrieb

(1) Beleuchtungsanlagen sind so einzu-

9.2

(1) Beleuchtungsanlagen sind

richten und zu betreiben, dass sie die
Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schéftigten nicht gefahrden. Diesbe-
zlglich auftretende Mangel sind unver-
zliglich zu beseitigen.

Mangel kdnnen z. B. sein:
1. Ausfall von Leuchtmitteln,
2. Loésen von Leuchtenteilen,

3. Platzen des Schutzkolbens bei
Hochdrucklampen,

4. Beschadigung von Leuchtenabde-
ckungen, die die Schutzart beein-
trachtigen,

5. Verringerung der Beleuchtungs-
stéarke, z. B. aufgrund einer Ver-
schmutzung oder der Alterung von
Leuchten oder

6. Kontakt mit heiRen Oberflachen.

Bei Veranderungen von Arbeitsplat-
zen (z. B. geanderte Aufstellung von
Schreibtischen, Veranderung von Far-
ben und Oberflachen) oder Anderun-
gen der Sehaufgabe (z. B. Umstellung
der Produktion oder der Tatigkeit) ist im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
zu prufen, ob die Beleuchtungsanla-
ge den geanderten Bedingungen ent-
spricht oder angepasst werden muss.

Instandhaltung

regelma-
Big dahingehend zu Uberprifen, ob
sie noch den Anforderungen dieser
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Arbeitsstattenregel entsprechen. Im
Laufe der Zeit unterliegen Beleuch-
tungsanlagen einer Veranderung der
lichttechnischen Parameter (z. B. Ver-
ringerung der Beleuchtungsstarke)
oder sie kdénnen beschadigt werden.
Instandhaltungsmafnahmen sind spa-
testens dann erforderlich, wenn die
Beleuchtungsanlage durch Verschmut-
zung, Alterung oder Beschadigung die
Anforderungen dieser ASR nicht mehr
erfullt oder auf andere Weise zu ei-
ner Gefahrdung wird. Es ist dafir zu
sorgen, dass sichere Instandhaltung
moglich ist, insbesondere ist flr einen
sicheren Zugang zu sorgen.

Um die Versorgung mit Tageslicht nicht
zu beeintrachtigen, sind Fenster und
Dachoberlichter regelmaRig zu reini-
gen. Anforderungen an den Arbeits-
schutz bei der Reinigung von Fens-
terflachen siehe ASR A1l.6 ,Fenster,
Oberlichter, lichtdurchlassige Wande*.

9.3 Orientierende Messung

(1) Sofern zur Auswahl oder zur Prifung

von Beleuchtungseinrichtungen orien-
tierende Messungen im Betrieb durch-
geflihrt werden, sind Beleuchtungs-
starkemessgerate zu verwenden, die
mindestens der Klasse C gemaf DIN

=

=

5035 Teil 6, Ausgabe 2006-11 ent-
sprechen.

Die Messungen der kunstlichen Be-
leuchtung in Raumen, die auch durch
Tageslicht beleuchtet werden, sollen
bei natlrlicher Dunkelheit durchge-
flhrt werden. Kann Tageslicht bei der
Messung nicht ausgeschlossen wer-
den, ist zunachst bei eingeschalteter
und danach bei ausgeschalteter kiinst-
licher Beleuchtung zu messen. Aus der
Differenz der beiden Messungen wer-
den die Werte der kilinstlichen Beleuch-
tung ermittelt. Da das Tageslicht stark
schwanken kann, sollten die beiden
Messungen bei bedecktem Himmel
und unmittelbar nacheinander durch-
geflhrt werden. Die Differenzmessung
ist bei tageslichtabhangig geregelten
Beleuchtungsanlagen nicht anwend-
bar.

Zur Bewertung des Ist-Zustandes sind
die Beleuchtungsanlagen im jeweiligen
Betriebszustand zu messen. Leucht-
stofflampen und andere Entladungs-
lampen mulssen bei der Messung
mindestens 100 Betriebsstunden auf-
weisen.

Die Messpunkte sind auf der Bezugs-
ebene moglichst gleichmafig zu vertei-
len (siehe Abbildung 4).
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Abb. 4: Beispiel fir die Verteilung der Messpunkte (x) fir einen Bereich des Arbeitsplatzes

(5) Der Mindestwert der Beleuchtungsstar-

ke muss in der Bezugsebene (siehe Ta-
belle 1) erreicht werden und wird auch
dort gemessen. Ist die Hohe oder Ebe-

ne bekannt, in der die Sehaufgabe aus-
geflhrt wird, kann die Messung auch
dort durchgefthrt werden.

Tab. 1: Héhe der Bezugsebenen fiir horizontale Beleuchtungsstérken E, und vertikale

Beleuchtungsstarken E,

Bezugshdhe fir E, Bezugshdhe fir E;
[m Gber dem Boden] [m Gber dem Boden]
Uberwiegend stehende Tatigkeiten 0,85 1,60
Uberwiegend sitzende Tatigkeiten 0,75 1,20
Verkehrswege (z. B. Flure und Treppen) bis 0,20

9.4

(1)

S
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Betrieb, Instandhaltung und Prii-
fung von Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung ist an die aktu-
elle Gefahrdungssituation anzupassen.
Schaden, die die Funktionsfahigkeit
beeintrachtigen kdnnen, sind unverzug-
lich zu beseitigen.

Der Arbeitgeber hat die Sicherheits-
beleuchtung bei Bedarf auf seine
Funktionsfahigkeit prifen zu lassen.
Die Wartungs-, Priif- und Dokumen-
tationspflichten ergeben sich aus der
Gefahrdungsbeurteilung  unter Be-

rucksichtigung der Herstellerangaben.
Festgestellte Mangel sind unverzlglich
sachgerecht zu beseitigen.

10 Abweichende/erganzende
Anforderungen fiir Baustel-
len

(1) Arbeitsplatze und Verkehrswege auf
Baustellen sind mindestens mit den

Beleuchtungsstarken nach Tabelle 2 zu
beleuchten.
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Tab. 2: Mindestwerte der Beleuchtungsstérken auf Baustellen

Tatigkeiten, Arbeitsplatze und Bereiche auf Baustellen E (in Ix)
Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20
Grobe Tatigkeiten, z. B.: 50
Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Transport, Verlegen von Entwas-
serungsrohren

Normale Tatigkeiten, z. B.: 100
Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten, Schalungsar-

beiten, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Installationsarbeiten, Arbeiten

im Tunnel

Feine Tatigkeiten, z. B.: 200
Anspruchsvolle Montagen, Oberflachenbearbeitung, Verbindung von
Tragwerkselementen

(2) Werden an ortsfesten Arbeitsplatzen
Tatigkeiten verrichtet, die den Tatigkei-
ten in der Tabelle des Anhanges 3 ent-
sprechen, sind die dort angegebenen
Werte anzuwenden.

©

Ist die Anpassung der Beleuchtung
nach den Abschnitten 3.2 und 3.4
der Tabelle des Anhanges 3 in beste-
henden mobilen Sanitar-, Pausen- und
Bereitschaftsraumen mit einem unver-
haltnismaigen Aufwand verbunden,
ist diese spatestens dann vorzuneh-
men, wenn ein wesentlicher Umbau
durchgefliihrt wird.

=z

Auf Baustellen ist eine Sicherheitsbe-
leuchtung erforderlich, wenn wahrend
der Arbeitszeit durch das einfallende
Tageslicht ein Mindestwert der Be-
leuchtungsstarke von 1 Ix nicht gege-
ben ist, z. B.:

1. in Bereichen ohne Tageslicht, z. B.
in innenliegenden Raumen und
Gebaudeabschnitten ohne Licht-
schachte und Mauerdéffnungen, in
Raumen unter Gelandeoberflache,
in Tunneln und Schéchten,

=

oder
2. jahreszeitlich bedingt.

Abweichend von Abschnitt 8 Absatz
2 darf die Beleuchtungsstarke in Be-
reichen, in denen nach Absatz 3 eine
Sicherheitsbeleuchtung auf Baustellen
erforderlich ist, mindestens 1 Ix betra-
gen. Ergibt die Uberpriifung der Gefahr-
dungsbeurteilung, dass die Beleuch-
tungsstarke von 1 Ix nicht ausreichend
ist, muss die Beleuchtungsstarke ent-
sprechend erhéht werden.

Bei Bauarbeiten unter Tage (z. B. Tun-
nelbauarbeiten) ist fur die Sicherheits-
beleuchtung am Arbeitsplatz eine Be-
leuchtungsstarke von mindestens 15 Ix
erforderlich.

Abweichend von Abschnitt 8 Absatz 2
kann bei Arbeiten auf Baustellen auf
den Nachweis der GleichmaRigkeit ver-
zichtet werden.
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Anhang 1

Entscheidungshilfe, ob die Anforderung
an eine Sichtverbindung nach Nummer
3.4 Absatz 1 des Anhangs der ArbStattV
fiir einen konkreten Raum gilt

GemafR § 3a Absatz 1 ArbStattV in Verbin-
dung mit Nummer 3.4 Absatz 1 des An-
hangs der ArbStattV darf der Arbeitgeber
nur solche Raume als Arbeitsraume betrei-
ben, die eine Sichtverbindung nach aufien
haben. Im Rahmen der Geféahrdungsbeur-
teilung nach § 3 ArbStattV sind deshalb alle
Méglichkeiten zu prifen, diese Anforderung
umzusetzen, das Ergebnis ist in der Do-
kumentation der Gefahrdungsbeurteilung
festzuhalten.

a) zu Nummer 3.4 Absatz 1 Nummer 1
des Anhangs der ArbStattVv

Betriebs- und produktionstechnische
Griinde: Es gilt der Grundsatz, dass zuerst
die Option einer temporaren Unterbrechung
der Sichtverbindung (z. B. durch Abdunke-
lung des Raumes) zu priifen ist. Stellt diese
keine sinnvolle Option dar, so besteht keine
Anforderung. Beispiele sind:

1. Erste-Hilfe-Raume,

2. Verarbeitung fotoempfindlicher Materi-
alien (z. B. Halbleiterindustrie),

3. Sehaufgaben, die mit dem Tageslicht
nicht vereinbar sind (z. B. bestimmte
Befundungsraume),

4. Labore, bei denen die Beschaffenheit
des Fensters Messergebnisse ver-
falscht (z. B. akustische Messlabore),

5. Raume, deren lichttechnische Anfor-
derungen mit Fenstern nicht vereinbar
sind (z. B. Studio- und Produktionsrau-
me bei Film und Fernsehen),
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6. VorfUhrraume in Theatern und Kinos
oder

7. Schutz von Personen vor gewalttatigen
Ubergriffen (z. B. Rdume, in denen der
Anreiz zu Uberféllen besteht).

Bautechnische Griinde: Es gilt der Grund-
satz, dass diese Grunde nur greifen, wenn
Alternativen nicht moéglich sind. Beispiele
sind:

1. Raume deren funktionale Verknipfung
mit anderen Raumen eine AufRenfassa-
de nicht zulasst (z. B. Operationsberei-
che mit besonders komplexen Anforde-
rungen),

2. denkmalgeschitzte Gebaude, bei de-
nen die vorhandenen Fenster nicht
ausreichend sind, oder

3. zwingende statische Griinde bei Ande-
rungen an Bestandsbauten.

b) zu Nummer 3.4 Absatz 1 Nummer 2
des Anhangs der ArbStattVv

Nicht iiber einen ldngeren Zeitraum: An
weniger als 30 Arbeitstagen im Jahr.

Nur kurzzeitig: Wenn sich Beschaftigte zur
Verrichtung ihrer Tatigkeit in RAumen ohne
Sichtverbindung in der Regel nicht mehr als
zwei Stunden an einem Arbeitstag aufhal-
ten. Beispiele sind insbesondere Archive,
Lager-, Maschinen- und Nebenrdume, Tee-
kiichen.

c) zu Nummer 3.4 Absatz 1 Nummer 3
des Anhangs der ArbStattVv

Vollstandig unter der Erdgleiche liegen Rau-
me, deren AuBenwande sich unterhalb des
Gelandeniveaus befinden.

Beispiele sind insbesondere Tiefgaragen
oder ahnliche Einrichtungen, kulturelle Ein-
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richtungen (z. B. Jugendclub, Kegelbahn),
Verkaufsraume oder Schank- und Spei-
seraume.

Die genannten Ausnahmen, z. B. Schank-
und Speiserdume umfassen auch die zu-
gehorigen Produktions- und Wirtschafts-
raume.

Anhang 2

Mogliche Ausgleichsmafinahmen bei un-
zureichender Sichtverbindung

AusgleichsmaBnahmen kénnen eine unzu-
reichende Sichtverbindung nicht vollstan-
dig kompensieren. Auch dort, wo Anforde-
rungen nach Nummer 3.4 Absatz 1 Satz 2
des Anhangs der ArbStattV nicht bestehen,
gilt das Minimierungsgebot. Zur Minderung
der negativen Folgen des Fehlens der Sicht-
verbindung koénnen folgende MafRnahmen
dienen. Beispielhafte Aufzahlung in Abhan-
gigkeit der Tatigkeit:

1. Begrenzung des Aufenthalts in dem be-
troffenen Raum,

2. Aufgabenwechsel mit Aufgaben in Ar-
beitsrdumen mit Sichtverbindung nach
aufden oder im Freien,

3. Tageslicht (z. B. durch Oberlichter,
wenn Fenster nicht méglich sind),

4. regelmaRige Erholungszeiten in Rau-
men mit Sichtverbindung nach aufen
oder im Freien,

5. Kantinen mit Sichtverbindung nach au-
Ben, oder

6. Pausengestaltung in Raumen mit Sicht-
verbindung ins Freie oder im Freien.

Hinweis:

Bei fehlender Sichtverbindung sind wei-
tere unglinstige Raumgestaltungen bei
der Geféhrdungsbeurteilung gesondert zu
berticksichtigen, z. B. bezliglich der Raum-
héhe oder der Raumgréfe hinsichtlich der
Wechselwirkungen (ASR V3 ,Gefdhrdungs-
beurteilung®).
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Anhang 3

Beleuchtungsanforderungen fiir Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Arbeitsrdume und Bereiche
in Gebauden

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstarken auf der Bezugsflache der
Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des Ab-
schnitts 6.2 Absatz 1 flir bestehende Beleuchtungseinrichtungen wird verwiesen.)

Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
1 Verkehrswege
1.1 Verkehrsflachen und Flure ohne Fahr- In Hotels ist wah-
zeugverkehr rend der Nacht ein
geringeres Niveau
50 40 nach einer Geféhr-
dungsbeurteilung
zulassig.
1.1a Verkehrsflachen und Flure ohne Fahr-
zeugverkehr im Bereich von Abséatzen 100 40
und Stufen
1.2 Verkehrsflachen und Flure mit Fahr- 150 40
zeugverkehr
1.3 Trep;?en, Fahrtreppen, Fahrsteige, 100 40
Aufziige
1.4 Laderampen, Ladebereiche 150 40
1.5 Begehbare Unterflurtunnel, Zwischen-
bdéden und fur Wartungszwecke, z. B. 50 40
Stetigférderer, Wartungsgange
1.6 Halleneinfahrten
Tagesbetrieb 400 40
(Ubergangsbereich im Gebaude)
Nachtbetrieb 50 40
(Ubergangsbereich vor dem Gebaude)
2 Lager
2.1 Versand- und Verpackungsbereiche 300 60
2.2 Lagerraume flr gleichartiges oder 50 60
grofteiliges Lagergut
2.3 Lagerraume mit Suchaufgabe bei nicht 100 60
gleichartigem Lagergut
2.4 Lagerraume mit Leseaufgaben 200 60
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mi ert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
3 Aligemeine Bereiche, Tatigkeiten und Aufgaben
3.1 Kantinen, Teekulchen, SB-Restaurants 200 80
3.2 Pausenraumg, Warterdume, 200 20
Aufenthaltsraume
3.3 Raume fur korperliche Ausgleichsiibun- 300 20
gen (Sport-, Fitnessraume, Sporthallen)
3.4 Wasch_raurpe, Bader, Toiletten, 200 20
Umkleideraume
3.5 Erste Hilfe Rdume 500 90 E, =175 Ix
3.6 Haustechnische Anlagen,
Schaltgerateraume 200 60
3.7 Steuerwarten, Kontrollrdume, Bei Sehaufgaben
Schaltwarten auferhalb der
Warte muss die
500 80 Beleuchtungsstarke
in der Warte ggf.
anpassbar sein
E, =175 Ix
3.8 Farbprifung, Kontrolle 1000 90
3.9 Laboratorien, Messplatze 500 80 |E,=1751Ix
3.10 Kichen 500 80
3.11 Eingangshallen 200 80
3.12 Empfangstheke, Schalter, Portiertheke 300 80
4 Biiros und biiroahnliche Arbeitsbereiche
4.1 Ablegen, Kopieren 300 80
4.2 Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung 500 80 _
E, =175 Ix
4.3 Technisches Zeichnen (Handzeichnen) 750 80
4.4 Archive 200 80
5 Landwirtschaft
5.1 B.es.chlcken und Bed|ener? von Forder- 200 80
einrichtungen und Maschinen
5.2 Behandlungsstande fir Tiere 200 80
5.3 Melkstande 200 80
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
6 Backereien
6.1 Vorbereitungs- und Backraume 300 80
6.2 Endbearbeitung, Glasieren, Dekorieren 500 80
7 Zement-, Beton- und Ziegelindustrie
71 Trocknen 50 40
7.2 Materlglaufbereltung, Arbeiten an Ofen 200 40
und Mischern
7.3 Allgemeine Maschinenarbeiten, 300 80
Grobformen
8 Keramik, Fli , Glas, Gl en, Augenoptiker
8.1 Trocknen 50 40
8.2 Matena_nlaufbergltung, allgemeine 300 80
Maschinenarbeiten
8.3 Emaillieren, Walzen, Pressen, Formen 300 80
einfacher Teile, Glasieren, Glasblasen
8.4 Schleifen, Gravieren, Polieren von Glas,
Formen kleiner Teile, Herstellung von 750 80
Glasinstrumenten
8.5 Feine Arbeiten, z. B. Schleifen von
Verzierungen (Dekorationsschleifen), 1000 90
Handmalerei
8.6 Augenoptikerwerkstattplatz 1500 90
9 Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie
9.1 Verfahrenstechnische Anlagen mit
. 50 40
Fernbedienung
9.2 Verfahrenstechnische Anlagen mit 150 40
gelegentlichen manuellen Eingriffen
9.3 in verfahrenstechnischen Anlagen bei 300 80
erhohten Schutzanforderungen
9.4 Arzneimittelherstellung 500 80
9.5 Reifenproduktion 500 80
9.6 Zuschnelden_, Nachbearbeiten, 750 80
Kontrollarbeiten
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mindestwert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
10 Elektro-Industrie
10.1 Kabel- und Drahtherstellung 300 80
10.2 Impragnieren von Spulen, Galvanisieren 300 80
10.3 Montagearbeiten, Wickeln
- grobe, z. B. grofRe Transformatoren 300 80
- mittelfeine, z. B. Schalttafeln 500 80
- feine, z. B. Telefone 750 80
- sehr feine, z. B. Messinstrumente 1000 80
10.4 Elektronikwerkstatten, Prifen, Justieren 1500 80
11 Nahrungs- und Genussmittelindustrie
111 - Brauereien, auf Malzbdden,
- zum Waschen, zum Abfillen in
Fassern, zur Reinigung, zum Sieben,
zum Schalen,
- zum Kochen in Konserven- und 200 80
Schokoladenfabriken,
- Zuckerfabriken,
- zum Trocknen und Fermentieren von
Rohtabak, Garkeller
11.2 Schneiden, Sortieren, Waschen,
Mahlen, Mischen und Abpacken von 300 80
Produkten
11.3 Bei erhdhten Sehanforderungen in
Schlachthéfen, Metzgereien, Molkerei- 500 80
en, Muhlen,
11.4 Herstellung von Feinkost-Nahrungs-
mitteln, Herstellung von Zigarren und 500 80
Zigaretten
11.5 Kontrolle von Glasern und Flaschen,
Produktkontrolle, Garnieren, Sortieren, 500 80
Dekorieren
12 Friseure/Coiffeure
121 | Haarpflege 500 90 |E,=21751x
13 Schmuck- und Uhrenherstellung
13.1 Bearbeitung von Edelsteinen 1500 90
13.2 Herstellung von Schmuckwaren 1000 90
13.3 Uhrenmacherei (Handarbeit) 1500 80
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
13.4 Uhrenherstellung (automatisch) 500 80
14 Waschereien und chemische Reinigung
14.1 Wareneingang, Auszeichnen und
Sortieren, Waschen und chemische 300 80
Reinigung, Blgeln und Pressen
14.2 Kontrolle und Ausbessern 750 80
15 Leder und Lederwaren
15.1 Arbeiten an Bottichen, Fassern, Gruben 200 40
15.2 Schatien, Spalten, Schleifen, Walken 300 80
der Haute
15.3 Sattlerarbeiten, Schuhherstellung:
Steppen, Néhen, Polieren, Pressen,
Zuschneiden, Stanzen, Lederfarben 500 80
(maschinell)
15.4 Sortieren 500 90
15.5 Qualitatskontrolle 1000 80
15.6 Schuhmacherei (Handarbeit), Hand- 500 80
schuhherstellung
16 Metallbe- und -verarbeitung, Giefereien und Metallguss
16.1 Sandaufbereitung, Gussputzerei, Gie3- 300 Ix beim Guss-
und Schmelzhallen, Ausleerstellen, 200 60 putzen kleiner oder
Maschinenformerei filigraner Teile
16.2 Hand- und Kernformerei, Druckgieerei 300 60
16.3 Modellbau 500 80
16.4 Freiformschmieden 200 60
16.5 Gesenkschmieden 200 60
16.6 Schweiflen 300 60
16.7 Grobe und mittlere Maschinenarbeiten: 300 60
Toleranzen = 0,1 mm
16.8 Feine Maschinenarbeiten, Schleifen: 500 60
Toleranzen < 0,1 mm
16.9 Anreiflen, Kontrolle 750 60
16.10 | Draht- und Rohrzieherei, Kaltverfor- 300 60
mung
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mi ert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
16.11 Vgrarbenung von schweren Blechen: 200 60
Dicke = 5 mm
16.12 Vt?rarbeltung von leichten Blechen: 300 60
Dicke < 5 mm
16.13 Herste]lung von Werkzeugen und 750 60
Schneidwaren
16.14 | Montagearbeiten:
- grobe 200 80
- mittelfeine 300 80
- feine 500 80
- sehrfeine 750 80
16.15 | Galvanisieren 300 80
16.16 Ober_flachenbearbeltung und 750 20
Lackierung
16.17 | Werkzeug-. Lehren- und Vorrichtungs-
bau, Prazisions- und Mikromechanik 1000 80
16.18 | Kfz-Werkstatten und Kfz-Prifstellen 300 80
17 Papier und Papierwaren
17.1 Arbeiten gn Hc_)llandern, Kollergangen, 200 80
Holzschleiferei
17.2 Papierherstellung und -verarbeitung,
Papier- und Wellpappemaschinen, 300 80
Kartonagenfabrikation
17.3 Allgemeine Buchbinderarbeiten, z. B.
Falten, Sortieren, Leimen, Schneiden, 500 80
Pragen, Nahen
18 Kraftwerke
18.1 Kraftstoff-Versorgungsanlagen 50 40
18.2 Kesselhauser 100 40
18.3 Maschinenhallen 200 80
18.4 Nebenrdaume, z. B. Pumpenraume,
Kondensatorraume usw.; Schaltanlagen 200 60
(in Gebauden)
18.5 Aufien-Schaltanlagen 20 40

253



ASR A3.4

Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
19 Druckereien
19.1 Zuschneiden, Vergolden, Pragen, Atzen
von Klischees, Arbeiten an Steinen und 500 80
Platten, Druckmaschinen, Matrizenher-
stellung
19.2 Papiersortierung und Handdruck 500 80
19.3 Typensatz, Retusche, Lithographie 1000 80
19.4 Farbkontrolle bei Mehrfarbendruck 1500 90
19.5 Stahl- und Kupferstich 2000 80
20 Walz-, Hiitten- und Stahlwerke
20.1 P_rodgknonsanlagen ohne manuelle 50 40
Eingriffe
20.2 P_rodl‘Jktlonsanlagen mit manuellen 200 40
Eingriffen
20.3 Haspel, Scheren-/Trennstrecken der 300 40
Walzstrafle
21 Textilherstellung und -verarbeitung
21.1 an Badern, Ballen aufbrechen 200 60
21.2 Krempeln, Waschen, Bigeln, Arbeiten
am Reifwolf, Strecken, Kdmmen, 300 80
Schlichten, Kartenschlagen, Vorspin-
nen, Jute- und Hanfspinnen
21.3 Nahen, Feinstricken, Maschen- 750 80
aufnehmen
21.4 Entwerfen, Musterzeichnen 750 90
21.5 Trocknungsraum 100 60
21.6 Automatisches Stoffdrucken, Huther-
stellung, Zurichten, Farben, Spinnen,
Zwirnen, Spulen, Winden, Zetteln, 500 80
Weben, Flechten, Stricken
21.7 Noppen, Ketteln, Putzen 1000 80
21.8 Kunststopfen 1500 90
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mi ert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,

22 Automobilbau
221 Karosseriebau und Montage 500 80
22.2 L@ckleren, Spritzkabinen, Schleifka- 750 80

binen
22.3 Lackieren: Ausbessern, Inspektion 1000 90
22.4 Polsterei 1000 80
225 Endkontrolle, Oberflachenkontrolle 1000 80
23 Holzbe- und -verarbeitung
231 Automatische Bearbeitung, z. B. 50 40

Trocknung, Schichtholzherstellung
23.2 Dampfgruben 100 40
23.3 Sagegatter 200 60
23.4 Arbeiten an der Hobelbank, Leimen, 300 80

Zusammenbau
235 Schleifen, Lackieren, Tischlerei 750 80
23.6 | Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschi-

nen, z. B. Drechseln, Kehlen, Abrichten,

Fugen, Schneiden, Sagen, Frasen, 500 80

Hobeln
23.7 Auswe_lhl von Fur_merholzern, 750 90

Holzeinlegearbeiten
23.8 Qualitatskontrolle 1000 90
24 Verkaufsraume
24.1 Verkaufsbereich 300 80
24.2 Kassenbereich, Packtisch 500 80
25 Messen und Ausstellungshallen
25.1 Allgemeinbeleuchtung 300 80
26 Biichereien, Bibliotheken

. . . -
26.1 Blcherregale 200% 80 vert|k§Ie Beleuch
tungsstéarke

26.2 Lesebereiche 500 80
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perflissigkeiten, Kérperausscheidun-
gen oder kontaminierten Gegenstanden

Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke gabeindex
E (in Ix) R,
27 Ausbildungsstatten, Kindergarten, Vorschulen
271 Spielzimmer, Krippenrdaume, Bastelrau- Eine steuerbare
me (Handarbeitsraume) Beleuchtung wird
300 80 empfohlen (z. B.
dimmbar).
E, =100 Ix
27.2 Unterrichtsraume B
- in Grund- und weiterfiihrenden 300 80 E, =100 Ix
Schulen
27.3 Horsale 500 80
274 | Wandtafel, Demonstrationstisch * vertikale Beleuch-
500* 80 -
tungsstarke
275 Com_ptfterubqusraume, Sprachlabore, 300 80
Musiklibungsraume
27.6 | Fachunterrichtsraume: naturwissen- E, =175 Ix
schaftlicher und technischer Unter-
richt, Werken und textiles Gestalten, 500 80
Lehrwerkstatten, Handarbeitsraume,
Zeichensale
28 Gesundheitseinrichtungen
28.1 Flure: wahrend des Tages Zur Durchfiihrung
der medizinischen
200 80 Behandlung kon-
nen héhere Werte
erforderlich sein.
28.2 Flure: wahrend der Nacht 50 80
28.3 | Aligemeinbeleuchtung ohne regelmafi- 200 80
gen Aufenthalt von Beschaftigten
28.4 Nachtbeleuchtung, Ubersichtsbeleuch-
tung in nicht regelméagig begangenen 5 80
Bereichen
28.5 risikoarme medizinische oder pflegeri-
sche Tatigkeiten ohne Kontakt zu Kor- 300 90

256




ASR A3.4

Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mindestwert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,
28.6 bei medizinischen oder pflegerischen
Tatigkeiten mit erhhtem Gefahrdungs-
potential durch Umgang mit
- Korperfllssigkeiten, Korperaus-
scheidungen oder kontaminierten 500 90
Gegenstanden oder
- mit spitzen, scharfen, sich bewegen-
den oder heien Instrumenten
28.7 Teilflache fur medizinische oder pflege-
rische Tatigkeiten mit erhéhtem Gefahr-
dungspotential durch Umgang mit
- Korperfllssigkeiten, Kérperaus-
scheidungen oder kontaminierten 1000 90
Gegenstanden oder
- mit spitzen, scharfen, sich bewegen-
den oder heien Instrumenten
28.8 Uberwachung von Patienten in der 50 90
Nacht
28.9 Bildgebende Diagnostik mit Bildverstar-
50 80
kern und Fernsehsystemen
28.10 | Medizinische Bader 300 80
28.11 | Massage und Strahlentherapie 300 80
28.12 | Instrumentenaufbereitung 500 80
28.13 | Laboratorien fir den Gesundheitsdienst 500 90
28.14 | Dienstzimmer 500 80
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Anhang 4
Beleuchtungsanforderungen fiir Tatigkeiten, Arbeitsplatze und Bereiche im Freien

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstéarken auf der Bezugsflache der
Sehaufgabe, die horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des Ab-
schnitts 7.1 Absatz 1 fur bestehende Beleuchtungsstarken wird verwiesen.)

Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mindestwert | Mindestwert Bemerkungen
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,

1 Verkehrswege
1.1 Toranlagen 50 25
1.2 FuRBwege 5 25
1.3 Werkstraen mit Be- und Entladezone

oder mit starkem Querverkehr und mit 10 25

Geschwindigkeitsbegrenzung max.

30 km/h
1.4 Werkstraen mit Be- und Entladezone

oder mit starkem Querverkehr und mit 20 25

Geschwindigkeitsbegrenzung max.

50 km/h
2 Parkplatze
2.1 Betriebliche Parkplatze 10 | 25 |
3 Hafen
3.1 Kaianlagen, Kaikante 5 25
3.2 Verladen von Massengut (Schittgut,

L 10 25

FlUssigkeit)
3.3 Lager flr Massengut 10 25
3.4 Verladen von Stlckgut 20 25
3.5 Lager flr Stlckgut 20 25
3.6 Container-Umschlagflachen, 20 25

Stellfldachen und Verkehrszonen
3.7 Be- und Entladen von Containern 100 25
3.8 Anlegestellen flr Personenverkehr 30 25
3.9 Anlegestellen flr gemischten Verkehr 50 25
3.10 Docks 50 60
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze, Mi wert | Mi ert Bemer
Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke | gabeindex
E (in Ix) R,

4 Umschlagflachen, Verladestellen, Lagerflach
4.1 Lagerflachen Massengut 10 25
4.2 Umschlagflachen, Verladestellen 30 25
4.3 Lagerflachen Stuckgut 30 25
5 Gleisanlagen, Bahnbereiche
5.1 Tatigkeiten im Gleisbereich, Rangjeren,

Verkehrswege in Bahnanlagen bei 10 25

Eisenbahnen
5.2 Gleisbauarbeiten 50 25
5.3 BahnUberwege 20 25
5.4 Laderampen 150 40
5.5 Umschlagbereiche 30 25
6 Chemische Grof3anlagen
6.1 Einfache Arbeiten, Betatigung von

. 20 25

Ventilen, Motoren, Brennern
6.2 Be- und Entladebereiche 50 60
7 Kraftwerke
71 Verkehrszone herkdmmliche Kraftwerke 10 60
7.2 Verkehrszone Kernkraftwerke 20 60
73 Schaltanlagen 20 25
8 Tagebau
8.1 Orientierungsbeleuchtung 3 60
8.2 Zusatzbeleuchtung im Arbeitsbereich 20 60
9 Klaranlagen
9.1 Wege 5 25
9.2 Gebrauch von Werkzeugen, Bedienung

handgesteuerter Ventile, In- und AufRer-

betriebsetzen von Motoren, mechani- 50 20

sche Wasseraufbereitungsanlagen,
z. B. Rechen
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Tatigkeiten, Arbeitsplatze,

Mindestwert

Mindestwert

Bemerkungen

elektrischen Einrichtungen

Arbeitsraume und Bereiche Beleuch- Farbwieder-
tungsstarke gabeindex
E (in Ix) R,
9.3 Chemische Wasseraufbereitungsanla-
gen, Undichtigkeitsprifungen, allgemei- 100 40
ne Wartungsarbeiten, Instrumenten-
ablesung
9.4 Reparaturarbeiten an Motoren und 200 60

10 Tankstellen

10.1 Tankstellen 100 60

11 Flughafen

111 Vorfeld allgemein 20 25

11.2 Umschlagsbereiche im Vorfeld 30 25
Literaturhinweise

DGUV Information 215-211 Tageslicht am Arbeitsplatz und Sichtverbindung nach auen

07/2022

DGUV Information 215-442 Beleuchtung im Buro; Teil 1: Hilfen flr die Planung der kinstli-
chen Beleuchtung in Burordumen und Teil 2: Planungsbeispie-
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ASR V3

Gefahrdungsbeurteilung

Ausgabe: Juni 2007
GMBI 2017 S. 390 [Nr. 22] (v. 05.07.2017)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderun-
gen an die Gefahrdungsbeurteilung nach
§ 3 Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
im Rahmen der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach Arbeitsschutzgesetz
(ArbSch@G). Sie beschreibt eine Vorgehens-
weise zur Durchflihrung dieser Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 3 ArbStattV.

2 Anwendungsbereich

Diese ASR gilt flr die Durchfuhrung der
Gefahrdungsbeurteilung beim Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstatten sowie
bei Telearbeitsplatzen gemafd § 2 Absatz 7
ArbStattV bei der erstmaligen Beurteilung
der Arbeitsbedingungen und des Arbeits-
platzes soweit der Arbeitsplatz von dem im
Betrieb abweicht.

Hinweis:

In dieser ASR V3 sind die Anforderungen
an die Gefdhrdungsbeurteilung flr die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen
berticksichtigt.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Die Gefahrdungsbeurteilung nach § 3
ArbStattV ist die auf das Einrichten
und Betreiben der Arbeitsstatte ausge-
richtete systematische Ermittlung und

Beurteilung aller méglichen Gefahrdun-
gen der Beschaftigten einschlieflich
der Festlegung der erforderlichen Maf3-
nahmen fir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit.

3.2 Eine Gefahrdung bezeichnet die Mog-
lichkeit eines Gesundheitsschadens
oder einer gesundheitlichen Beein-
trachtigung ohne bestimmte Anforde-
rungen an deren Ausmaf3 oder Eintritts-
wahrscheinlichkeit.

3.3 Eine Gefahr bezeichnet eine Sachlage,
die bei ungehindertem Ablauf des zu
erwartenden Geschehens mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit zu einem
Gesundheitsschaden oder einer ge-
sundheitlichen Beeintrachtigung fuhrt.

3.4 Wechselwirkung im Sinne dieser ASR
ist die gegenseitige Beeinflussung von
Gefahrdungen oder Mafnahmen, wo-
durch sich Ausmaf3 und Art der Gefahr-
dung verandern kénnen.

4 Allgemeine Grundsatze

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung dient ins-
besondere als:

e Instrument zur Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen,

e Grundlage zur Entscheidungsfin-
dung, ob und welche Mahahmen
des Arbeitsschutzes notwendig sind,
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¢ Handlungskonzept fur die Verbes-
serung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in der Arbeitsstatte (sie-
he Punkt 5, Abb. 1).

Hinweis:

In Verbindung mit Neubau oder baulicher
Anderungen von Arbeitsstétten kénnen im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung wich-
tige und maRgebende Parameter, Rahmen-
bedingungen und Qualitdten beschrieben
und festgelegt werden. Die Gefdhrdungs-
beurteilung kann den Planern fiir das Ein-
richten (Entwurfsplanung) wichtige Gestal-
tungshinweise geben (siehe Punkt 4.2.1).

(2) Die Gefahrdungsbeurteilung ist syste-
matisch und fachkundig durchzufih-
ren, insbesondere:

¢ beim Einrichten von Arbeitsstatten
und
¢ beim Betreiben von Arbeitsstatten.

©

Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Auf-
nahme der Tatigkeiten durchzuflhren
und zu dokumentieren.

=

Sie ist zu Uberprifen und bei Bedarf zu
aktualisieren, insbesondere:

* bei wesentlichen Veranderungen in

der Arbeitsstatte, z. B.:

»  der Umgestaltung der bestehen-
den Arbeitsstétte,

= der Festlegung von Arbeitsplat-
zen,

= der Anderung von Arbeitsverfah-
ren,

= der Anderung der Arbeitsablaufe
und der Arbeitsorganisation,

= im Zusammenhang mit dem Ein-
satz anderer Arbeitsmittel oder
Arbeitsstoffe,

= im Zusammenhang mit der An-
derung oder Beschaffung von
Maschinen, Geraten und Einrich-
tungen,
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= im Zusammenhang mit Instand-
haltung,

e bei der Anderung von relevanten
Rechtsvorschriften oder von Techni-
schen Regeln,

* bei neuen arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen bzw. Verande-
rungen des Standes der Technik,
Arbeitsmedizin und Hygiene,

¢ nach dem Erkennen von kritischen
Situationen (z. B. Beinahe-Unfallen,
Fehlzeiten infolge arbeitsbedingter
Gesundheitsbeeintrachtigungen so-
wie Erkenntnissen aus der arbeits-
medizinischen Vorsorge),

* nach Bekanntwerden einer Behin-
derung bei Beschaftigten oder

¢ nach Arbeitsunfallen und Berufs-
krankheiten.

4.1 Fachkunde

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,

dass die Gefahrdungsbeurteilung fach-
kundig durchgefiihrt wird. Verfugt der
Arbeitgeber nicht selbst Uber die ent-
sprechenden Kenntnisse, hat er sich
fachkundig beraten zu lassen.

Fachkundig ist, wer Uber die zur Erfll-
lung der in dieser Technischen Regel
bestimmten Aufgaben erforderlichen
Fachkenntnisse verflgt. Zu den Anfor-
derungen zahlen eine entsprechende
Berufsausbildung, Berufserfahrung
oder eine zeitnah ausgelbte entspre-
chende berufliche Tatigkeit. Die Fach-
kenntnisse sind durch Teilnahme an
Schulungen oder Unterweisungen auf
aktuellem Stand zu halten.

Umfang und Tiefe der notwendigen
Kenntnisse, z. B. Uber das einschlagi-
ge Vorschriften- und Regelwerk, insbe-
sondere die Technischen Regeln flr
Arbeitsstatten, kdnnen in Abhangigkeit
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von der zu beurteilenden Gefahrdung
unterschiedlich sein.

(4

=

Fachkundig im Sinne von Absatz 2
kénnen insbesondere betriebliche Fiih-
rungskrafte oder die Fachkraft fur Ar-
beitssicherheit oder die Betriebsarztin
oder der Betriebsarzt sein.

G

Die Anforderungen an die Fachkunde
sind abhangig von den zu beurteilen-
den Gefahrdungen und missen im
Sinne dieser ASR nicht in einer Person
vereinigt sein. Zur fachkundigen Durch-
fihrung der Gefahrdungsbeurteilung
gehoren konkrete Kenntnisse der zu
beurteilenden Arbeitsstatten und Tatig-
keiten.

4.2 Gegenstand der
Gefahrdungsbeurteilung

Bei der Durchfiihrung der Gefahrdungsbe-
urteilung flr Arbeitsstatten sind in Bezug
auf das Einrichten sowie auf das Betreiben
unterschiedliche Sachverhalte von Be-
deutung. Der Arbeitgeber hat die mit der
Arbeitsstatte verbundenen Gefahrdungen
unabhangig voneinander zu ermitteln und
zu beurteilen. Mégliche Wechselwirkungen
sind zu berUcksichtigen. Sie kénnen sich
insbesondere auch im Zusammenwirken
mit Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen, Arbeits-
ablaufen bzw. der Arbeitsorganisation so-
wie den Gefahrdungsfaktoren gemaf Punkt
5.2.2 ergeben.

4.2.1 Einrichten von Arbeitsstatten

(1) Einrichten ist das Bereitstellen und
Ausgestalten der Arbeitsstatte. Es um-
fasst u. a.:

¢ bauliche MafRnahmen oder Veran-
derungen, insbesondere Neu- und
Umbau sowie Erweiterungsmaf-
nahmen von Arbeitsstatten,

¢ das Ausstatten mit Maschinen, An-
lagen, Bildschirmgeraten, Mobiliar,
anderen Arbeitsmitteln sowie Be-
leuchtungs-, Liftungs-, Heizungs-,
Feuerlésch- und Versorgungsein-
richtungen,

¢ das Anlegen und Kennzeichnen von
Verkehrs- und Fluchtwegen, Kenn-
zeichnen von Gefahrenstellen und
brandschutztechnischen  Ausris-
tungen sowie

e das Festlegen von Arbeitsplatzen
unter Berucksichtigung der geplan-
ten Tatigkeiten.

(2) Die Integration des Arbeitsschutzes in
die Planung von Arbeitsstatten ist von
grundlegender Bedeutung. Nach dem
Einrichten einer Arbeitsstatte lassen
sich Veranderungen nur mit einem
zusétzlichen Aufwand realisieren. Um
dies zu vermeiden, sind zweckmafi-
gerweise bereits im Planungsprozess
von Neu- oder Umbauten die Nutzung
der Arbeitsstatte und der Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene
sowie die ergonomischen Anforderun-
gen zu ermitteln und als Anforderung
an die Arbeitsstatte festzuhalten. Wer-
den Grundsatze der barrierefreien Ge-
staltung bereits bei der Planung von
Arbeitsstatten berucksichtigt, kénnen
vorausschauende Lésungen die Kosten
fUr eine nachtragliche Anpassung und
einen aufwendigen Umbau von Arbeits-
statten bei einer klnftigen Beschafti-
gung von Menschen mit Behinderun-
gen verringern oder vermeiden.

(3) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung mdissen Abnutzungserscheinun-
gen und ggf. vorhandene Wirkungsgrad-
verluste von getroffenen MaBnahmen
des Arbeitsschutzes bertcksichtigt
werden (z. B. Beleuchtung, Luftung,
Sonnenschutz, Kennzeichnung), damit
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(4

g

(6

(7

®
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Schutzziele der ArbStattV dauerhaft
und zuverlassig erreicht werden.

Die Festlegung von Arbeitsplatzen ist
notwendig, damit arbeitsplatzbezoge-
ne Gestaltungsmainahmen getroffen
werden kénnen (z. B. Zugange zu den
Arbeitsplatzen, Bewegungsflachen, An-
ordnung der Leuchten).

Bei der prospektiven Betrachtung ist
auch die Nutzung durch unterschiedli-
che Personengruppen (siehe Punkt 5.1
Absétze 5 und 6) zu berlcksichtigen.

Die Veranderung der Leistungsvoraus-
setzungen der Beschaftigten im Verlauf
der Nutzungsdauer der Arbeitsstatte
kann einen Einfluss auf die Planung ha-
ben (z. B. kann eine Verringerung des
individuellen Sehvermdgens bei zuneh-
mendem Alter der Beschaftigten eine
héhere Anforderung an die Beleuch-
tungsqualitat erfordern).

Beabsichtigt ein Arbeitgeber eine bauli-
che Anlage zur Nutzung als Arbeitsstat-
te zu mieten oder zu erwerben, so ist
es angezeigt, vor der Einrichtung des
Objekts anhand einer Gefahrdungsbe-
urteilung zu prufen, ob die Vorgaben
der ArbStattV eingehalten werden kon-
nen. Sonst ist ggf. keine oder nur eine
eingeschrankte Nutzung maéglich.

Sofern vorhanden, sind die Informati-
onen zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz aus der nach Baustellenver-
ordnung geforderten Unterlage flr
mogliche spatere Arbeiten, z. B. Reini-
gung oder Instandhaltung, zu berlck-
sichtigen.

4.2.2 Betreiben von Arbeitsstatten

1)

S

(3

=

5

Das Betreiben von Arbeitsstatten um-
fasst das Benutzen, Instandhalten
und Optimieren der Arbeitsstatten, die
Organisation und die Gestaltung von
Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie
der Arbeitsablaufe in der Arbeitsstatte.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass die Arbeitsstatte nach dem Stand
der Stand der Technik, Arbeitsmedizin
und Hygiene sowie den ergonomischen
Anforderungen betrieben wird. Dieses
gilt auch flr angemietete Objekte (z. B.
Bulroflachen, Verkaufsraume, Produk-
tions- oder Lagerraume).

In der Gefahrdungsbeurteilung missen
auch Situationen berlcksichtigt wer-
den, die vom Normalbetrieb abweichen
(z. B. Stérungen, Stromausfalle, extre-
me Witterungseinflisse).

Weiterhin sind Gefahrdungen zu ermit-
teln und zu beurteilen, mit denen z. B.
bei Branden, Unféllen, Uberféllen oder
sonstigen Betriebsstérungen zu rech-
nen ist (z. B. Gestaltung von Flucht-
wegen und Notausgangen, Flucht- und
Rettungsplane).

Prozessschritte der
Gefahrdungsbeurteilung

Die Prozessschritte werden in der folgen-
den Abbildung 1 dargestellt.
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Prozessschritte der Gefdhrdungsbeurteilung

5.1
Vorbereiten

5.7 Dokumentieren

Gefahrdungsbeurteilung

5.2 Ermitteln 5.3 Beurteilen 5.4 Festlegen 5.5 Umsetzen 5.6 Uberpriifen
von Gefahrdungen/ der Gefahrdungen/ von MafRnahmen der Manahmen der Wirksamkeit

5.1 Vorbereiten

1)

S

Die Gefahrdungsbeurteilung ist je nach
Art der Téatigkeiten in der Arbeitsstatte
durchzufihren. Daher kann es erfor-
derlich sein, eine Gliederung (z. B. in
Arbeitsbereiche oder Tatigkeitsgrup-
pen) vorzunehmen.

Wenn von Beschaftigten arbeitsbe-
reichstbergreifende Tatigkeiten (z. B.
Hausmeistertatigkeiten, Instandhal-
tung, Reinigung) ausgefuhrt werden, ist
zu prifen, ob diese Tatigkeiten geson-
dert zu betrachten sind.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen
kdnnen Arbeitsplatze oder Tatigkeiten
innerhalb einer Arbeitsstatte zusam-
mengefasst betrachtet werden.

Erforderlichenfalls sind Tatigkeiten so
zu erfassen, dass auch ihre Dauer bzw.
Haufigkeit (z. B. temporar, taglich, quar-
talsweise, jahrlich) erkennbar sind.

Es ist zu berlcksichtigen, ob in der Ar-
beitsstatte besondere Personengrup-
pen beschaftigt werden (z. B. Prakti-
kanten, Jugendliche, werdende oder
stillende Mutter, Leiharbeitnehmer, Be-
schaftigte ohne ausreichende Deutsch-

58
Fortschreiben

kenntnisse, Menschen mit Behinderun-
gen).

Gefahrdungen durch sonstige in der Ar-
beitsstatte anwesende Personen (z. B.
Beschaftigte von Fremdfirmen, Be-
schaftigte im Rahmen von Dienst- und
Werkvertragen, Besucher, Kunden)
sind zu berlcksichtigen.

9

—
~

In Arbeitsstatten, in denen Beschaftig-
te mehrerer Arbeitgeber tatig werden,
haben sich diese Arbeitgeber bei der
Festlegung von MafRnahmen zur Ver-
meidung gegenseitiger Gefahrdungen
der Beschaftigten abzustimmen (z. B.
auf Baustellen, Burogemeinschaften).

®

Fir Telearbeitsplatze gilt nur der An-
hang Nummer 6 ,MaRnahmen zur Ge-
staltung von Bildschirmarbeitsplatzen”
der ArbStattV soweit der Arbeitsplatz
von dem im Betrieb abweicht.

5.2 Ermitteln von Gefahrdungen

(1) Ziel der Ermittlung ist die systemati-
sche Identifizierung von maéglichen Ge-
fahrdungen, deren Quellen und gefahr-
bringenden Bedingungen.

265




ASR V3

(2) Das Ermitteln beinhaltet die Erfassung
des Planungs- oder Ist-Zustandes (z. B.
durch Beobachten, Befragen, Messen,
Berechnen oder Abschéatzen) sowie die
anschlieBende Benennung und Be-
schreibung der Gefahrdungen.

5.2.1 Vorgehensweise beim Ermitteln
von méglichen Gefahrdungen

(1) Zur fachkundigen Ermittlung von mogli-
chen Gefahrdungen sind systematisch
alle unter Punkt 5.1 ,Vorbereiten“ fest-
gelegten Arbeitsbereiche, Tatigkeits-
gruppen, Personengruppen sowie be-
reichstbergreifende  Arbeitsaufgaben
bezlglich der Gefahrdungsfaktoren
gemafl Punkt 5.2.2 und deren Wech-
selwirkungen (siehe Punkt 4.2) zu be-
trachten.

Bei der Ermittlung von mdglichen Ge-
fahrdungen (siehe Definition, Punkt
3.2) werden keine bestimmten An-
forderungen an das Ausmaf oder die
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ge-
sundheitsschadens oder einer gesund-
heitlichen Beeintrachtigung gestellt.

(2) Sofern es zur fachkundigen Informa-
tionsgewinnung erforderlich ist, sind
die relevanten Quellen heranzuziehen,
z.B.:

¢ das einschlagige Vorschriften- und
Regelwerk, insbesondere die Tech-
nischen Regeln fur Arbeitsstatten
sowie weitere Technische Regeln,

¢ branchenspezifische Regeln und
Informationen sowie Geféahrdungs-
und Belastungskataloge insbeson-
dere der Unfallversicherungstrager,

¢ Herstellerinformationen (z. B. Bedie-
nungsanleitungen, Gebrauchsanlei-
tungen, Betriebsanleitungen),
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* vorhandene Verfahrens-, Arbeits-
und Betriebsanweisungen,

e Aufzeichnungen und Erkenntnisse
Uber Unfélle, Erkrankungen, Behin-
derungen, Schadensfalle, kritische
Situationen, Beinahe-Unfalle,

* Betriebsbegehungsprotokolle,  Ar-
beitsschutzausschussprotokolle,
dokumentierte  Befragungsergeb-
nisse, Prifblcher, Unterlagen fur In-
standhaltung (z. B. gemaf BaustellV
bzw. RAB 32 ,Unterlage fur spatere
Arbeiten”),

¢ Baugenehmigungen und mitgelten-
de Unterlagen (z. B. Brandschutz-
konzepte),

¢ behdrdliche Anordnungen,

¢ Berechnungsprognosen oder Pro-
tokolle durchgefuhrter Messungen
(z. B. zu Larm, Klima, Gefahrstoffen),

e Erfahrungswerte von vergleichba-
ren Arbeitsplatzen oder

* Angaben aus Datenbanken.

Zur Ermittlung der Gefahrdung beim
Einrichten und Betreiben von Arbeits-
statten konnen z. B. folgende Metho-
den einzeln oder kombiniert angewandt
werden:

e Prifung von Planungsunterlagen,
Bauzeichnungen und -plénen,

e Abschatzen von MessgrofRen an-
hand von Technischen Unterlagen
(z. B. Maschinenkennzahlen, Emis-
sionskennzahlen),

e Durchflhrung von Modellrechnun-
gen, Simulationen, Profilvergleichs-
verfahren u. a.,

* Besichtigung der betrieblichen Ge-
gebenheiten (z. B. mit Erfassung
der Arbeitsorganisation, der Arbeits-
ablaufe, der Arbeitszeiten, der ein-
zelnen Tatigkeiten, der Arbeitsmit-
tel, Arbeitsverfahren, Arbeitsstoffe
sowie des Arbeitsumfelds),
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* Messungen zur Feststellung von
raumlichen Gegebenheiten, Ermitt-
lung von Konzentrationen, Tempera-
turen, Emissionen usw. oder

¢ Befragungen von Beschaftigten,
Flhrungskraften und weiteren Ar-
beitsschutzakteuren.

5.2.2 Gefahrdungsfaktoren

Beim Ermitteln von méglichen Gefahrdun-
gen sind insbesondere die im Anhang mit
arbeitsstattenbezogenen Beispielen und
Erlauterungen aufgefiihrten Gefahrdungs-
faktoren relevant.

5.3 Beurteilen von Gefahrdungen

Um die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschéaftigten bei der Arbeit zu
gewahrleisten und kontinuierlich zu verbes-
sern, hat der Arbeitgeber die ermittelten
Gefahrdungen systematisch dahingehend
zu beurteilen, ob MaSnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind. Fir das Beurtei-
len der Gefahrdung im Hinblick auf das zu
erreichende Schutzziel nach ArbStattV sind
zunachst Beurteilungsmafistabe erforder-
lich, die in der Regel aus dem einschlagigen
Vorschriften- und Regelwerk sowie aus der
Fachliteratur abzuleiten sind (siehe Punkt
5.3.1 Absétze 1 bis 3).

Fehlen solche Beurteilungsmafistdbe mus-
sen diese betrieblich vereinbart werden
(siehe Punkt 5.3.1 Absatz 4).

Anhand dieser Beurteilungsmafistabe er-
folgt danach das Beurteilen der Gefahrdun-
gen (siehe Punkt 5.3.2).

5.3.1 Ermittlung von
Beurteilungsmafdstiben

Bei der Ermittlung bzw. Festlegung dieser
Mafstabe ist in folgender Reihenfolge vor-
zugehen:

4. Betriebliche

1. Zunachst ist zu prifen, ob die in der
ArbStattV  aufgeflhrten Schutzziele
durch Technische Regeln flir Arbeits-
statten konkretisiert werden.

Sofern in den Technischen Regeln fur
Arbeitsstatten Anforderungen, Mafe
oder Werte vorhanden sind, bilden die-
se einen konkreten Mafistab fiir das
Beurteilen der Gefahrdung. Bei Einhal-
tung dieses konkreten Mafdstabs und
einer diesem Mafstab entsprechenden
MafRnahmenumsetzung erlangt der Ar-
beitgeber nach § 3a Absatz 1 Satz 3
ArbStattv  die  Vermutungswirkung,
dass die Anforderungen erflllt sind.

2. Sofern in den Technischen Regeln fir

Arbeitsstatten keine Anforderungen,
Maf3e oder Werte zu finden sind, ist zu
prifen, ob fUr die betrachtete Gefahr-
dung andere gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse existieren,
die insbesondere Angaben zu Grenz-,
Schwellen- oder Richtwerten enthalten.
Es kann sich dabei z. B. um Veroéffentli-
chungen der Unfallversicherungstrager,
der Bundesanstalt fur Arbeitschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) oder des Lan-
derausschusses fur Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik (LASI) handeln.

3. Fehlen gesicherte arbeitswissenschaft-

liche Erkenntnisse, insbesondere mit
Angaben zu Grenz-, Schwellen- oder
Richtwerten, so ist zu prifen, ob zumin-
dest arbeitswissenschaftliche Erkennt-
nisse mit qualitativen Mafistaben ver-
flgbar sind, z. B. Forschungsberichte,
wissenschaftliche Verdéffentlichungen
sowie einschlagige Normen.

Beurteilungsmafistabe
sind vom Arbeitgeber eigenstandig zu
entwickeln und zu verwenden, wenn
anhand der in den Nummern 1 bis 3
beschriebenen Vorgehensweise keine
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verwendbaren Beurteilungsmafistabe
ermittelt werden konnen. Dabei sind
insbesondere folgende Aspekte zu be-
rucksichtigen:

e Art, Ausmaf3, Dauer und Haufigkeit
einer Exposition,

* gefahrbringende Bedingungen,
durch die eine Geféhrdung bei der
Arbeit wirksam werden kann (z. B.
Umgebungsbedingungen, Zeitdruck,
Unordnung, Verschleif),

e durch Qualifikation und Unterrich-
tung oder Unterweisung erworbene
Beféhigung der Beschéftigten, eine
Gefahrdung rechtzeitig wahrzuneh-
men und einschatzen zu kdnnen.

5.3.2 Durchfithrung der Beurteilung

Der vorliegende Planungs- oder Ist-Zustand
mit den ermittelten Gefahrdungen wird an-
hand des gemaf Punkt 5.3.1 herangezoge-
nen Beurteilungsmafistabs beurteilt.

Beim Beurteilen der Gefahrdungen sind
insbesondere einzubeziehen:

- alle den Gefahrdungen ausgesetzten
Beschaftigten, einschlieBlich besonde-
rer Personengruppen (siehe Punkt 5.1
Absatz 5),

- die Gefahrdungen durch die Anwesen-
heit sonstiger Personen in der Arbeits-
statte (siehe Punkt 5.1 Absatz 6),

- alle Betriebszustande, neben dem Nor-
malbetrieb z. B. auch Auf-, Um- und Ab-
bau, Reinigung, Instandhaltung,

- die Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit
einer Gesundheitsgefahrdung Wichtige
Merkmale sind insbesondere:

e unmittelbare oder nur mittelbare
(z. B. durch Messinstrumente oder
Warneinrichtungen) Wahrnehmbar-
keit der Gefahrdung,
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¢ beaufsichtigter oder unbeaufsich-
tigter Betrieb,

¢ schnelles oder langsames Auftreten
der Gefahrdung (z. B. Schnelllauf-
tore),

e technisch oder organisatorisch be-
dingte Einschrankungen, sich der
Gefahrdung entziehen zu kénnen
(z. B. Behinderung durch Person-
liche  Schutzausristung  (PSA),
Zwangsverriegelung von Schutzti-
ren).

Wechselwirkungen

Die Gefahrdungsfaktoren sind sowohl

einzeln als auch im Zusammenhang zu

beurteilen.

5.3.3 Ergebnis der Beurteilung der

Gefahrdungen

(1) Folgende Beurteilungsergebnisse sind

moglich:
1. MafRnahmen sind erforderlich:

= Das Ergebnis der Beurteilung
erfordert unverziglich Mafnah-
men.
Es besteht eine unmittelbare Ge-
fahr fUr die Gesundheit, z. B. Ab-
sturz an ungesicherten Absturz-
kanten. Es mussen unverziiglich
geeignete MafRnahmen zur Be-
seitigung bzw. Reduzierung der
Gefahrdung ergriffen werden.

= Das Ergebnis der Beurteilung er-
fordert Malnahmen.
Es besteht eine Gesundheits-
gefahrdung, z. B. durch un-
zureichende Luftung, Raum-
temperatur, Beleuchtung. Ge-
eignete MaBnahmen zur Be-
seitigung bzw. Reduzierung der
Gefahrdung mussen ergriffen
werden.
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2. Der unter Punkt 5.3.1 ermittelte Be-
urteilungsmafstab ist eingehalten.

(2) Eine Verbesserung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz ist anzustreben
(vgl. ArbSchG), z. B. Installation einer
Strahlungsheizung statt Konvektions-
heizung in Werkstatten, Verbesserung
der Blrogestaltung.

5.4 Festlegen von Mafinahmen

5.4.1 Aligemeine Grundsatze fiir die
Festlegung von Mafinahmen

(1) Die beim Beurteilen der Gefahrdun-
gen gewonnenen Erkenntnisse bilden
die Basis flr das Festlegen der erfor-
derlichen Mafnahmen des Arbeits-
schutzes.

(2) Die Mafnahmen missen dem Stand
der Technik, Arbeitsmedizin und Hygie-
ne sowie den Anforderungen der Ergo-
nomie entsprechen und insbesondere
sind die vom Bundesministerium fur
Arbeit und Soziales nach § 7 Absatz 4
ArbStattV bekannt gemachten Regeln
und Erkenntnisse zu bericksichtigen.
Gesicherte  arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse sind zu berlcksichtigen.
Die MafRnahmen mussen geeignet
sein, die ermittelten Gefahrdungen zu
beseitigen bzw. soweit zu reduzieren
dass das Schutzziel erreicht wird.

(3) Werden die in den Technischen Regeln
flr Arbeitsstatten genannten Maf3nah-
men eingehalten, so ist davon auszuge-
hen, dass die Schutzziele der ArbStattV
erreicht werden. Es gilt die Vermutungs-
wirkung.

=

Weicht der Arbeitgeber von den in den
Technischen Regeln genannten Maf-
nahmen ab oder fehlen diese, muss er

durch andere Mafnahmen die gleiche
Sicherheit und den gleichen Schutz der
Gesundheit der Beschaftigten errei-
chen. Dies ist nach Punkt 5.7 zu doku-
mentieren.

(5) Die Unterweisung der Mitarbeiter hin-
sichtlich der moglicherweise verblei-
benden Gefahrdungen sowie ggf. der
Auswirkung der festgelegten Mafinah-
me bzw. deren Umsetzung ist integraler
Bestandteil der jeweiligen Mafnahme.

°

Beim Festlegen von MaRnahmen sind
die Zusammenhange bzw. die Wech-
selwirkungen aus den resultierenden
Gefahrdungsfaktoren von Arbeitsstat-
te, Arbeitsplatz, Arbeitsmitteln, Ar-
beitsstoffen, Arbeitsorganisation und
Arbeitsaufgabe zu berlcksichtigen.

—
~

Sollten sich bedingt durch MaBnahmen
zur Beseitigung bzw. Reduzierung von
Gefahrdungen neue Gefahrdungen fur
die Beschaftigten ergeben, sind auch
diese in die Gefahrdungsbeurteilung
einzubeziehen (z. B. bei vorgesehener
Installation einer Absauganlage die Be-
urteilung der neuen Gerauschquelle).

5.4.2 Maf3nahmenhierarchie

(1) Bei der Auswahl der MaRnahmen hat
der Arbeitgeber den im ArbSchG fest-
gelegten Grundsatz der Vermeidung
von Gefahrdungen zu prifen und wenn
moglich umzusetzen (z. B. belastende
Warmequelle aus Arbeitsbereich ent-
fernen).

S

Soweit die Vermeidung von Gefahrdun-
gen gemaf Absatz 1 nicht méglich ist,
muss beim Festlegen von Mafnahmen
die folgende Mafnahmenhierarchie be-
ricksichtigt werden (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: MaBnahmenhierarchie
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Wirksamkeit der Manahme

1 Gefahrdung an der Quelle beseitigen
oder reduzieren

2 Gefahrdung durch technische Maf3-
nahmen beseitigen oder reduzieren

3 Gefahrdung durch organisatorische
MafRnahmen beseitigen oder reduzieren

4 Gefahrdung durch persénliche
Schutzausriistungen reduzieren

5 Geféhrdung durch Qualifikation der
Beschéftigten reduzieren

Schulung und Unterweisung

1. Zunachst ist zu prifen, ob Gefahr-

dungen an den Quellen zu beseiti-
gen oder zu reduzieren sind (z. B.
belastende Warme unmittelbar ab-
flhren oder ein Gerat mit geringerer
Warmeentwicklung wahlen).

. Ist dies nicht maéglich, ist zu prufen

ob die Gefédhrdungen durch tech-
nische MaBnahmen zu beseitigen
oder zu reduzieren sind (z. B. Klima-
tisierung der Arbeitsraume, Warme-
schutzschilde, Luftschleier).

. Sind technische Mafhahmen nicht

moglich, ist zu prifen, ob die Ge-
fahrdungen durch organisatorische
MaBnahmen zu beseitigen oder
zu reduzieren sind (z. B. Anderung
von Arbeitsablaufen, um die Aufent-

haltsdauer im warmebelasteten Ar-
beitsbereich zu vermeiden bzw. zu
verringern, wie etwa durch Rotation
von Mitarbeitern oder durch das
Festlegen von Entwarmungsphasen
in geeigneten Rdumen).

. Sind organisatorische MafRnahmen

nicht méglich, ist zu prifen, ob die
Gefahrdungen durch den Einsatz
von personlicher Schutzausristung
zu vermeiden oder zu reduzieren
sind (z. B. PSA gegen Absturz).

5. Sind die vorgenannten Manahmen

nicht méglich, ist zu prufen, ob die
Schutzziele durch Qualifikation der
Beschéftigten zu erreichen sind.
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(3) Zur Erreichung des Schutzziels kann es
erforderlich sein, Manahmen zu kom-
binieren. Dabei sind die Hierarchiestu-
fen zu beachten.

=

Im Einzelfall kbnnen Mafnahmen aus
einer niedrigeren Hierarchiestufe eine
gleichwertige Schutzwirkung erreichen
(z. B. regelmaRige Unterbrechung der
Tatigkeiten in durch Sommerhitze be-
lasteten Raumen anstatt Klimatisie-
rung).

5.5 Umsetzen von Mafinahmen

(1) Die festgelegten MaRnahmen sind ent-
sprechend Punkt 5.3.3 zu priorisieren
und umzusetzen.

(2) Wurde eine Entscheidung fur eine
MaBnahme getroffen, sind die hieraus
resultierenden Umsetzungsschritte zu
konkretisieren.

Hinweis:

Falls erforderlich, ist flir umfangreichere
MaBnahmen eine Ablaufplanung zu erstel-
len, in der z. B. Zeitziele, Ubergangsmaf-
nahmen, festgelegte Termine, Verantwortli-
che und andere Beteiligte genannt werden.

5.6 Uberpriifen der Wirksamkeit der
Mafinahmen

(1) Die Umsetzung und Wirksamkeit der
festgelegten MaRnahmen sind zu Uber-
prifen. Dabei ist festzustellen, ob die
MaRnahmen vollsténdig umgesetzt
wurden und dazu gefuhrt haben, die
Gefahrdungen zu beseitigen bzw. hin-
reichend zu reduzieren, und ob gegebe-
nenfalls neue Gefahrdungen entstan-
den sind. Die Prufung kann z. B. durch
Beobachten, Messen oder Befragen
(siehe Punkt 5.2) erfolgen.

(2) Sollten weitere oder andere Mafinah-
men erforderlich sein, weil z. B. trotz
der Umsetzung der festgelegten Maf3-
nahmen Schutzziele nicht erreicht
werden, dann sind die vorherigen Teil-
schritte entsprechend Abbildung 1 (sie-
he Punkt 5) zu wiederholen.

5.7 Dokumentation
5.7.1 Grundsatze der Dokumentation

(1) Die Dokumentation gemafl § 3 Absatz
3 ArbStattV ist Bestandteil der Unter-
lagen nach § 6 ArbSchG. Sie muss vor
Aufnahme der Tatigkeiten vorliegen.

(2) Die Dokumentation dient mit als
Grundlage flr die Planung und Gestal-
tung der betrieblichen Prozesse, z. B.
far Neu- und Umbauten, Unterweisun-
gen, Betriebsanweisungen. Sie erleich-
tert es, Verantwortliche und Termine in
Hinblick auf MaRnahmen des Arbeits-
schutzes nachvollziehbar festzuhalten.

Sie ist die Basis flr die Arbeit der be-
trieblichen Akteure im Arbeitsschutz
(insbesondere Arbeitgeber, verantwort-
liche Personen nach § 13 ArbSchG
(z. B. Fuhrungskrafte), Betriebs- und
Personalrate, Fachkrafte fur Arbeits-
sicherheit, Betriebsarzte und Sicher-
heitsbeauftragte) sowie des Arbeits-
schutzausschusses.

©

(4) Die Dokumentation erfolgt schriftlich
und kann als Papierdokument oder
in elektronischer Form vorliegen. Sie
muss in einer verbindlichen Version
verfligbar sein.

Werden Hilfen zur Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung, z. B. der Un-
fallversicherungstrager, verwendet,
sind sie auf die betrieblichen Bedin-
gungen anzupassen. Insbesondere ist

G
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sicherzustellen, dass alle Betriebsteile
und Tatigkeiten (ggf. auch unterschied-
liche Betriebszustande, z. B. Instand-
haltung) erfasst werden.

°

Der Umfang der Dokumentation richtet
sich z. B. nach der Betriebsgrofe, Be-
triebsstruktur oder Art und Ausmaf der
Gefahrdungen. Insbesondere

¢ in kleinen Betrieben, bei Uberschau-
baren Strukturen oder bei geringen
Gefahrdungen kann die Dokumen-
tation gemafl Punkt 5.7.2 ausrei-
chen.

e bei komplexeren Situationen und
hohem Geféhrdungspotential mus-
sen der Dokumentation erforderli-
chenfalls weitere Unterlagen zuge-
ordnet werden (siehe Punkt 5.7.3).

Hinweis:

Die Dokumentation kann die Grundlage ftir

die erforderliche Abstimmung sein, z. B.:

- bei Zusammenarbeit von Beschéftig-
ten mehrerer Arbeitgeber in einer Ar-
beitsstatte,

- bei gemeinsamer Nutzung einer Ar-
beitsstatte durch mehrere Arbeitgeber,

- zur Information weiterer in der Arbeits-
stétte anwesender Personen.

5.7.2 Mindestanforderungen

(1) Die Dokumentation muss mindestens
Folgendes enthalten:

* die jeweilige Bezeichnung der er-
fassten Arbeitsplatze, Arbeitsberei-
che und Tatigkeiten sowie ggf. der
zusammengefassten gleichartigen
Arbeitsplatze oder Tatigkeiten,

* die jeweils festgestellten Gefahr-
dungen,

* die Ergebnisse der Beurteilung der
festgestellten Gefahrdungen,
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* die bezogen auf die festgestellten
Gefahrdungen jeweils festgelegten
MaBnahmen (inklusive Umsetzung
siehe Punkt 5.5 Absatz 2) sowie

¢ das Ergebnis der Wirksamkeitsuber-
prifung.

(2) Aus den im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung erstellten bzw. aus den
mitgeltenden Unterlagen (z. B. Orga-
nigramme, Dienstverteilungsplane,
Pflichtentbertragung) mussen die fur
die Durchfiihrung der Gefahrdungsbe-
urteilung und die Wirksamkeitskontrol-
le Verantwortlichen sowie das Datum
der Erstellung bzw. der Aktualisierung
hervorgehen.

5.7.3 Weitere Unterlagen

Um die erforderliche Plausibilitat und Aus-
sagefahigkeit der Dokumentation zu errei-
chen, kann es erforderlich sein, weitere,
im Verlaufe der Gefahrdungsbeurteilung
verwendete oder erstellte Unterlagen der
Dokumentation beizufiigen oder auf diese
Unterlagen zu verweisen. Solche Unterla-
gen kdnnen z. B. sein:

- die fur umfangreichere MafRnahmen
erstellte Ablaufplanung (siehe Punkt
5.5),

- Ausfuhrungen, auf welche betriebliche
Situation (z. B. Einrichten, Normalbe-
trieb, Instandhaltung, Reinigung) sich
die Gefahrdungen beziehen,

- die fir die Ergebnisse der einzelnen
Prozessschritte relevanten Unterlagen
(z. B. Messprotokolle, Erkenntnisse aus
Gesundheitsberichten, Unfallberichte),

- die verwendeten Beurteilungsmaf3sta-
be (siehe Punkt 5.3.1)

- Dokumente, aus denen die Entschei-
dungsfindung hervorgeht, wenn z. B.
konkurrierende Schutzziele oder MaR-
nahmen abgewogen wurden,
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- Angabe der Personen, die an der Ge-
fahrdungsbeurteilung beteiligt waren.

Hinweise:

1. Hinsichtlich der Beteiligungsrechte
der betrieblichen Interessenvertretung
gelten die Bestimmungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes bzw. der jeweili-
gen Personalvertretungsgesetze.

2. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass Betriebsérzte und Fachkréfte fir
Arbeitssicherheit zur Erflllung ihrer
Aufgaben nach den Bestimmungen
des Arbeitssicherheitsgesetzes auf die
Dokumentation zugreifen kénnen.

5.8 Fortschreiben

Die Gefahrdungsbeurteilung ist kontinu-
ierlich zu Uberprifen und zu aktualisieren.
Dazu sind insbesondere die in Punkt 4 Ab-
satz 4 aufgefliihrten Grundsatze und Anlas-
se zu berlcksichtigen.

6 Abweichende/erganzende
Anforderungen fir
Baustellen

B

Auf Baustellen ist erganzend zu Punkt
5.1 Absatz 7 der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan nach § 3 Absatz 2
Nummer 2 Baustellenverordnung in der
Planungsphase zu berlcksichtigen.

(2) Auf Baustellen kann erganzend zu
Punkt 5.7.3 der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan nach § 3 Absatz
3 Nummer 3 Baustellenverordnung fur
die Ausfliihrungsphase eine weitere Un-
terlage der Dokumentation der Gefahr-
dungsbeurteilung sein.

Ausgewahlte Literaturhinweise

¢ GDA - Gemeinsame Deutsche Ar-
beitsschutzstrategie: Leitlinie Gefahr-
dungsbeurteilung und Dokumentation
(http://www.gda-portal.de)

¢ Informationsportal der BAUA zur Ge-
fahrdungsbeurteilung: (http://www.
gefaehrdungsbeurteilung.de)

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs
wird verzichtet.
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ASR V3a.2
Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten

Ausgabe: August 2012
zuletzt geandert: GMBI 2023 S. 652 [Nr. 31] (v. 27.04.2023)

1 Zielstellung

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen
gemafl § 3a Abs. 2 der Arbeitsstattenver-
ordnung. Danach hat der Arbeitgeber Ar-
beitsstatten so einzurichten und zu betrei-
ben, dass die besonderen Belange der dort
beschaftigten Menschen mit Behinderun-
gen im Hinblick auf die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz berticksichtigt werden.

2 Anwendungsbereich

(1) Das Erfordernis nach barrierefreier Ge-

-

staltung von Arbeitsstatten im Hinblick
auf die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz ergibt sich immer dann,
wenn Menschen mit Behinderungen
beschaftigt werden. Die Auswirkung
der Behinderung und die daraus resul-
tierenden individuellen Erfordernisse
sind im Rahmen der Gefahrdungsbeur-
teilung fur die barrierefreie Gestaltung
der Arbeitsstatte zu berlcksichtigen.
Es sind die Bereiche der Arbeitsstatte
barrierefrei zu gestalten, zu denen die
Beschaftigten mit Behinderungen Zu-
gang haben mussen.

Sind in bestehenden Arbeitsstatten die
im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung nach Absatz 1 ermittelten techni-
schen MafSnahmen zur barrierefreien

Gestaltung mit Aufwendungen verbun-
den, die offensichtlich unverhdltnisma-
Big sind, so kann der Arbeitgeber auch
durch organisatorische oder personen-
bezogene MafRnahmen die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Be-
schaftigten mit Behinderungen in ver-
gleichbarer Weise sicherstellen.

Die Pflichten des Arbeitgebers aus Ab-
satz 1 beziehen sich nicht nur auf im
Betrieb namentlich bekannte schwer-
behinderte Beschaftigte, sondern auf
alle Beschaftigten mit einer Behinde-
rung. Eine Behinderung kann dem-
nach auch dann vorliegen, wenn eine
Schwerbehinderung nicht besteht (der
Grad der Behinderung also weniger als
50 betragt) oder die Feststellung einer
Behinderung nicht beantragt worden
ist.

Hinweise:
1. Erforderliche Anpassungsmafnahmen

von Arbeitsstétten richten sich fur
schwerbehinderte Beschéftigte und
diesen gleichgestellte Beschéftigte mit
Blick auf das behinderungsgerechte
Einrichten und Betreiben von Arbeits-
statten zudem nach § 164 Absatz 4
Nummer 4 Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen (SGB IX,
zuletzt gedndert durch Art. 3 Abs. G v.
9.10.2020).
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Das Erfordernis nach einer barrierefrei-
en Gestaltung der Arbeitsstétte ergibt
sich nicht, wenn Beschéftigte mit einer
Behinderung trotz einer barrierefreien
Gestaltung nicht zur Ausflihrung der
erforderlichen Tétigkeiten fahig sind
und diese Féhigkeiten auch nicht er-
werben kénnen.

Begriffsbhestimmungen

Eine Behinderung liegt vor, wenn
Menschen langfristige  kdrperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeein-
trachtigungen haben, welche sie in
Wechselwirkung mit einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren an der
gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern kénnen. Als lang-
fristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher
Wahrscheinlichkeit langer als sechs
Monate andauert. Behinderungen kon-
nen z. B. sein: eine Gehbehinderung,
eine Lahmung, die die Benutzung einer
Gehbhilfe oder eines Rollstuhls erforder-
lich macht, Kleinwlichsigkeit oder eine
starke Seheinschrankung, die sich mit
Ublichen Sehhilfen wie Brillen bzw. Kon-
taktlinsen nicht oder nur unzureichend
kompensieren lasst. Zu Behinderungen
zahlen z. B. auch Schwerhdorigkeit oder
erhebliche Krafteinbuen durch Mus-
kelerkrankungen.

Eine barrierefreie Gestaltung der Ar-
beitsstatte ist gegeben, wenn bauliche
und sonstige Anlagen, Transport- und
Arbeitsmittel, Systeme der Informati-
onsverarbeitung, akustische, visuelle
und taktile Informationsquellen und
Kommunikationseinrichtungen fur Be-

schaftigte mit Behinderungen in der
allgemein Ublichen Weise, ohne beson-
dere Erschwernisse und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugang-
lich und nutzbar sind. Hierbei ist die
Nutzung behinderungsbedingt notwen-
diger Hilfsmittel zulassig (in Anlehnung
an § 4 des Gesetzes zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen
- Behindertengleichstellungsgesetz
(BGGQ)).

3.3 Das Zwei-Sinne-Prinzip ist ein Prinzip

der alternativen Wahrnehmung. Alle
Informationen aus der Umwelt werden
vom Menschen Uber die Sinne auf-
genommen. Fallt ein Sinn aus, ist die
entsprechende Informationsaufnahme
durch einen anderen Sinn notwendig.
Informationen mussen deshalb nach
dem Zwei-Sinne-Prinzip mindestens fir
zwei der drei Sinne ,Héren, Sehen, Tas-
ten“ zuganglich sein (z. B. gleichzeitige
optische und akustische Alarmierung).

3.4 Visuelle Zeichen sind sichtbare Zei-

chen. Das sind kodierte Signale, z. B.
Schriften, Bilder, Symbole, Handzei-
chen oder Leuchtzeichen (z. B. Warn-
leuchten).

3.5 Akustische Zeichen sind horbare Zei-

chen. Das sind kodierte Signale, z. B.
Schallzeichen (z. B. Sirene), Sprache
oder Laute.

3.6 Taktile Zeichen sind fiihl- oder tastba-

re Zeichen. Fihlbare Zeichen sind ko-
dierte Signale, z. B. Bodenindikatoren,
Rippen- oder Noppenplatten. Tastbare
Zeichen ermoglichen eine Verstan-
digung mit erhabenen Schriften und
Symbolen (z. B. Braille’sche Blinden-
schrift, gepragte Reliefplane).
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4 Aligemeines

(1) Die MaBnahmen zur barrierefreien

—

=

=

Gestaltung sind durch die individuel-
len Erfordernisse der Beschaftigten
mit Behinderungen bestimmt. Hierbei
sind technische MaRnahmen vorrangig
durchzufihren.

Ist das Vorliegen der Behinderung und
ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz nicht of-
fensichtlich, kann der Arbeitgeber In-
formationen Uber zu berlicksichtigende
Behinderungen von Beschaftigten z. B.

- direkt von den behinderten Be-
schaftigten,

- durch die Schwerbehindertenver-
tretung,

- durch das betriebliche Eingliede-
rungsmanagement,

- durch die Gefahrdungsbeurteilung
oder

- durch Erkenntnisse aus Begehun-
gen durch die Fachkraft fir Arbeits-
sicherheit oder den Betriebsarzt

erhalten.

Zum Ausgleich einer nicht mehr aus-
reichend vorhandenen Sinnesfahigkeit
(insbesondere Sehen oder Hoéren) ist
das Zwei-Sinne-Prinzip zu berucksichti-
gen.

Zum Ausgleich nicht ausreichend vor-
handener motorischer Fahigkeiten sind
barrierefrei gestaltete alternative Maf3-
nahmen vorzusehen, z. B.

- das Offnen einer Tir mechanisch
mit Turgriffen und zusatzlich elek-
tromechanisch mit Tastern oder
durch Naherungsschalter oder

- das Uberwinden eines Héhenun-
terschiedes mittels Treppe und
zusatzlich einer Rampe oder eines
Aufzugs.

Hinweise:

1. AnArbeitsstétten, die ganz oder teilwei-
se 6ffentlich zugénglich sind, stellt das
Bauordnungsrecht der Lénder auch
dann Anforderungen an die Barriere-
freiheit, wenn dort keine Menschen mit
Behinderungen beschéftigt sind.

2. Werden Grundsétze des barrierefreien
Bauens bereits bei der Planung von
BaumaBnahmen bertcksichtigt, kdn-
nen vorausschauende Lésungen die
Kosten flr eine nachtragliche Anpas-
sung und einen aufwendigen Umbau
von Arbeitsstatten bei einer klnftigen
Beschéftigung von Menschen mit Be-
hinderungen verringern oder vermei-
den.

5 Mafinahmen

Die in den folgenden Anhangen genannten
Anforderungen erganzen die jeweils ge-
nannte ASR hinsichtlich der barrierefreien
Gestaltung von Arbeitsstatten. Am Ende
der Absatze wird in Klammern auf den je-
weils betreffenden Abschnitt der in Bezug
genommenen ASR verwiesen.

[]
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Anhang A1.3:

Erganzende Anforderungen zur
ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-
kennzeichnung*

(1)

S
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Bei der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung sind die Belange
der Beschéaftigten mit Behinderun-
gen so zu berlcksichtigen, dass die
sicherheitsrelevanten  Informationen
verstandlich Ubermittelt werden. Zum
Ausgleich einer nicht mehr ausreichend
vorhandenen Sinnesfahigkeit ist das
Zwei-Sinne-Prinzip zu berucksichtigen.
Dies wird erreicht, indem

- flr Beschaftigte, die visuelle Zei-
chen nicht wahrnehmen koénnen,
ersatzweise taktile oder akustische
Zeichen bzw.

- flr Beschaftigte, die akustische
Zeichen nicht wahrnehmen kon-
nen, ersatzweise taktile oder visu-
elle Zeichen

eingesetzt werden.

Die Sicherheitsaussagen der Sicher-
heitszeichen (ASR A1.3 Punkt 5.1, An-
hang 1) mussen flir Beschaftigte mit
Sehbehinderung im Sinne des Absat-
zes 1 taktil erfassbar oder horbar dar-
gestellt werden, z. B.

- auf Reliefplanen oder -grundrissen,
indem ihre Registriernummer (z. B.
MO014 fir ,Kopfschutz benutzen®)
in Braille’scher Blindenschrift oder
LProfilschrift“ dargestellt ist,

- mit funkgestltzten Informations-
oder Leitsystemen (z. B. RFID-Tech-
nologie, In-house Navigations- und
Informationssystem).

3)

=

g

°

3

®

[.]

Die Sicherheitszeichen bzw. Schrift-
zeichen sowie die Kennzeichnung von
Behaltern und Rohrleitungen mit Ge-
fahrstoffen gemafl Tabelle 3 der ASR
A1.3 sind zu vergroRern, falls die Seh-
behinderung eines Beschaftigten dies
erfordert. (ASR A1.3 Punkt 5.1 Abs. 9;
Punkt 7 Abs. 2)

Sicherheitszeichen mussen fir Roll-
stuhlbenutzer und Kleinwlchsige aus
ihrer Augenhoéhe erkennbar sein. (ASR
A1.3 Punkt 5.1 Abs. 6)

Flr blinde Beschaftigte missen taktile
Kennzeichnungen in einem ausreichen-
den Abstand von Hindernissen und
Gefahrenstellen vorhanden sein (z. B.
taktil erkennbare Bodenmarkierungen
bei unterlaufbaren Treppen oder Fuf3-
leisten an Absturzsicherungen). (ASR
A1.3 Punkt 5.2)

Flr blinde Beschéftigte sind Fahrweg-
begrenzungen auf dem Boden taktil
erfassbar auszuflihren, z. B. durch er-
habene Markierungsstreifen oder un-
terschiedlich strukturierte Oberflachen.
(ASR A1.3 Punkt 5.3 Abs. 1)

FlUr Beschéftigte mit Horbehinderung
gemafR Absatz 1 sind die Sicherheits-
aussagen der Schallzeichen taktil er-
fassbar oder visuell darzustellen, z. B.
Vibrationsalarm (Mobiltelefon). (ASR
A1.3 Punkt 5.5)

Erganzende Anforderungen an Flucht-
und Rettungspléne sind in Anhang
A2.3: Erganzende Anforderungen zur
ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange, Flucht- und Rettungsplan® im
Absatz 5 enthalten.
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Anhang A2.2:

Erganzende Anforderungen
zur ASR A2.2 ,Maf3nahmen
gegen Brande“

(1) Beim Einrichten und Betreiben von
Arbeitsstatten mit Brandmelde- und
Feuerloscheinrichtungen sowie bei wei-
teren MaBnahmen zur Erkennung und
Bekampfung von Entstehungsbranden
sowie zur Alarmierung sind die beson-
deren Belange von Beschéftigten mit
Behinderungen zu bertcksichtigen. Je
nach Auswirkung der Behinderung ist
insbesondere auf Wahrnehmbarkeit,
Erkennbarkeit, Erreichbarkeit und Nutz-
barkeit zu achten.

(2) Bei der Festlegung von MaBnahmen
zur Alarmierung sind die Belange der
Beschaftigten mit Behinderungen so zu
berucksichtigen, dass die sicherheits-
relevanten Informationen verstandlich
wahrgenommen werden. Die Alarmie-
rung von Beschaftigten mit Seh- oder
Hérbehinderungen erfordert die Be-
ricksichtigung des Zwei-Sinne-Prin-
zips.

Dies wird erreicht, indem

1. flr Beschéaftigte, die visuelle Alarm-
signale nicht wahrnehmen kdnnen,
ersatzweise akustische oder taktile
Alarmsignale, z. B. Sprachalarman-
lagen, akustische Signalgeber (z. B.
Hupen, Sirenen) oder Vibrations-
alarm mit mobilen Endgeraten,
bzw.

2. fir Beschaftigte, die akustische
Alarmsignale nicht wahrnehmen
kénnen, ersatzweise taktile oder
visuelle Alarmsignale, z. B. Vibrati-
onsalarm mit mobilen Endgeraten,

Funkmelder, digitale Melder oder
Anzeige auf Bildschirmen,

eingesetzt werden. (ASR A2.2 Abschnitt
5.1 Absatze 1 und 3)

Nichtautomatische Brandmelder mus-
sen fur Beschaftigte mit Behinderun-
gen wahrnehmbar, erkennbar, erreich-
bar und nutzbar sein. Dies kann z. B.
durch nachfolgend aufgefiihrte Maf3-
nahmen erreicht werden.

1. Wahrnehmbarkeit und Erkennbar-
keit sind gegeben, wenn sie flr
Beschaftigte mit Sehbehinderung
visuell kontrastierend und fir blin-
de Beschaftigte taktil erfassbar ge-
staltet sind.

2. Erreichbarkeit ist fur Beschaftigte,
die einen Rollstuhl benutzen, ge-
geben, wenn die Anfahrbarkeit ge-
wahrleistet ist.

3. Erreichbarkeit der Bedienelemente
(wandmontiert oder Rufsaulen) ist
gegeben, wenn sie fur kleinwlchsi-
ge Beschaftigte und flir Beschaftig-
te, die einen Rollstuhl benutzen, in
einer H6he von 0,85 m bis 1,05 m
angeordnet sind.

4. Bei der Nutzung der nichtautomati-
schen Brandmelder sind die Belan-
ge der Beschaftigten mit Behinde-
rungen so zu berlcksichtigen, dass
der Notruf verstandlich Gbermittelt
werden kann. Dies kann z. B. er-
reicht werden, indem

a) Beschaftigte mit Sprach- oder
Hérbehinderung einen vorge-
fertigten Notruf absetzen kon-
nen (z. B. Telefon mit Notruf-
einrichtung, Notfallfax),
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b) Beschaftigte, deren Hand-Arm-
Motorik eingeschrankt ist, die
Meldeeinrichtungen benutzen
koénnen, z. B. mit Sprachsteue-

rung, oder

Beschaftigte mit Sehbehinde-
rung und blinde Beschaftigte
ein Telefon mit Notruftaste nut-
zen kdnnen.

Bei der Verteilung und Anbringung der
Feuerldscheinrichtungen innerhalb der
Arbeitsstatte sind im Rahmen der Orga-
nisation des Brandschutzes die beson-
deren Belange von Beschaftigten mit
Behinderungen zu berlcksichtigen.

Dies kann z. B. erreicht werden, wenn:

1. flr Beschaftigte, die einen Roll-
stuhl benutzen, die Anfahrbarkeit
gewahrleistet ist,

2. fur Beschaftigte, die einen Roll-
stuhl benutzen und fir kleinwlch-
sige Beschéftigte die Benutzung
der Feuerléscheinrichtungen in
einer Griffhéhe von 0,80 m bis
1,05 m méglich ist oder

3. flr Beschaftigte mit Einschrankun-
gen der Hand-Arm-Motorik oder mit
Krafteinbuen durch Muskel- und
Nervenerkrankungen zusatzlich
ein Feuerléscher mit geringerem
Gewicht an ihrem Arbeitsplatz be-
reitgestellt wird.

(ASR A2.2 Abschnitt 5.3)

Fir die notwendigen MafRhahmen
zum Schutz vor Entstehungsbréanden
einschlieBlich der Verhaltensregeln
im Brandfall (z. B. Evakuierung von
Gebauden) kénnen besondere organi-
satorische Mafnahmen flr Beschaf-
tigte mit Behinderungen erforderlich

sein. Ein Beispiel ist die Benennung
einer ausreichenden Anzahl eingewie-
sener Personen, die gegebenenfalls
im Gefahrenfall die Beschaftigten mit
Behinderungen auf bestehende oder
sich abzeichnende Gefahren oder St6-
rungen hinweisen, sie begleiten oder
ihnen behilflich sind (Patenschaften).
Die notwendigen MaRnahmen sind im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
im Einzelfall zu ermitteln und mit den
an den organisatorischen Ma3nahmen
beteiligten Beschaftigten abzustim-
men. (ASR A2.2 Abschnitt 7.1)

Fir Beschaftigte mit einer Seh- oder
Horbehinderung missen die Infor-
mationen (z. B. Brandschutzordnung,
,Regeln fur das Verhalten im Brand-
fall“ im Flucht- und Rettungsplan nach
ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung*) nach dem
Zwei-Sinne-Prinzip Ubermittelt werden.
Bei Beschéftigten mit kognitiven Be-
hinderungen ist auf die verstandliche
Ubermittlung zu achten, z. B. durch
Leichte Sprache.

Hinweis: Auf den Abdruck der Anlagen
Al.2, A1.6,A1.7, A1.8,A2.3, A3.4/7,
A4.2, A4.3, A4.4 und A4 wird verzichtet.




Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS)

Technische Regeln
fur Betriebssicherheit
(TRBS)

281




Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS)

282




TRBS 1111

TRBS 1111

Gefahrdungsbeurteilung

Ausgabe: Marz 2018
GMBI 2018 S. 401 [Nr. 22]
Anderungen und Ergédnzungen: GMBI 2019 S. 292 [Nr. 13-16]

1 Anwendungsbereich und

a

—

-

Zielsetzung

Diese Technische Regel soll den Ar-
beitgeber im Hinblick auf die Vorge-
hensweise bei der Durchflihrung der
Gefahrdungsbeurteilung nach § 3 Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
unterstitzen. Ziel der Gefahrdungs-
beurteilung ist es, die auftretenden
Gefahrdungen der Beschaftigten bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln zu
beurteilen und daraus notwendige und
geeignete SchutzmaBnahmen abzulei-
ten. Dabei muss die Sicherheit der Be-
schéaftigten auch im Gefahrenbereich
des Arbeitsmittels gewahrleistet wer-
den. Hinsichtlich der Giberwachungsbe-
durftigen Anlagen im Sinne § 2 Absatz
13 BetrSichV muss die Gefahrdungs-
beurteilung auch den Schutz anderer
Personen im Gefahrenbereich (z. B.
Besucher, Kunden, Patienten) berick-
sichtigen.

Bei den in den Anhéngen 1 und 2 ge-
nannten Empfehlungen

- fur die Bericksichtigung psychi-
scher Belastungen in der Gefahr-
dungsbeurteilung (Anhang 1) und

- flur die Dokumentation der Ergeb-
nisse der Gefahrdungsbeurteilung
anhand von ausgewahlten Bei-
spielen (Anhang 2) handelt es sich

um Empfehlungen gema § 21
Absatz 6 Nummer 2 BetrSichV,
die, im Gegensatz zu den in § 21
Absatz 6 Nummer 1 BetrSichV
genannten Regeln und Erkennt-
nissen, keine Vermutungswirkung
entfalten (vgl. § 4 Absatz 3 Satz 2
BetrSichV).

2 Begriffsbestimmungen

(1) Gefahrdungsbeurteilung im Sinne die-

ser TRBS ist die systematische Ermitt-
lung und Bewertung von Gefahrdungen
der Beschéaftigten, die nach fachkun-
diger Einschatzung und vorliegender
Erfahrung des Arbeitgebers bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln auftre-
ten und bertcksichtigt werden muissen.
Bei Uiberwachungsbedrftigen Anlagen
sind dabei auch andere Personen im
Gefahrenbereich zu berlcksichtigen.
Die Gefahrdungsbeurteilung dient dem
Ziel, die notwendigen und geeigneten
SchutzmaBnahmen fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz festzulegen. Dabei
sind auch vorhersehbare Betriebs-
stérungen und Notfallsituationen zu be-
rucksichtigen.

Gefahrdung ist die Mdglichkeit eines
Gesundheitsschadens oder einer ge-
sundheitlichen Beeintrachtigung ohne
bestimmte Anforderungen an deren
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Ausmafd oder Eintrittswahrscheinlich-
keit.

Gefahrdungsfaktor ist ein Sammel-
begriff fur Gefahrdungen, die durch
gleichartige oder &hnliche Wirkungs-
weisen gekennzeichnet sind.

Arbeitsgegenstande im Sinne dieser
TRBS sind die im Zuge des Arbeitsab-
laufs unter Verwendung von Arbeitsmit-
teln transportierten, be- oder verarbei-
teten Objekte.

Bestimmungsgemaflie Verwendung
eines Arbeitsmittels im Sinne dieser
TRBS ist die Verwendung, die nach
den Angaben des Herstellers festgelegt
ist. Die vom Hersteller vorgesehenen
Schutzmanahmen sind auf die be-
stimmungsgemafie Verwendung des
Arbeitsmittels ausgerichtet. Als bestim-
mungsgemaRe Verwendung eines Ar-
beitsmittels im Sinne dieser TRBS gilt
auch der Betrieb von Anlagen, die der
Arbeitgeber in eigener Verantwortung
errichtet und fur die er im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung  Schutzmaf-
nahmen festgelegt hat.

Die vom Arbeitgeber vorgesehene
Verwendung eines Arbeitsmittels im
Sinne dieser TRBS ist die Verwendung,
die vom Arbeitgeber unter Berlicksich-
tigung der betrieblichen Einsatzbedin-
gungen und der Art der auszufuhren-
den Arbeiten festgelegt wird. Sie kann
von der bestimmungsgemafen Ver-
wendung abweichen. Die Schutzmaf-
nahmen des Arbeitgebers sind auf die
vorgesehene Verwendung ausgerichtet.

Besondere Betriebszustande im Sinne
dieser TRBS sind Phasen der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln, bei denen die
am Normalbetrieb orientierten Schutz-

(1

mafRnahmen keine ausreichende Wirk-
samkeit entfalten oder auBer Kraft ge-
setzt werden mussen.

Schutzkonzept ist die Verkntpfung der
technischen, organisatorischen und
personenbezogenen  Schutzmafnah-
men zur sicheren Verwendung eines
Arbeitsmittels, um das in der BetrSichV
geforderte Sicherheitsniveau zu errei-
chen.

Verantwortung fiir die
Durchfiihrung der Gefahrdungs-
beurteilung

Fir die Durchfuhrung der Gefahr-
dungsbeurteilung einschlieflich der
Dokumentation ist der Arbeitgeber im
Rahmen seiner betrieblichen Organisa-
tion verantwortlich (§ 3 Absatz 1 Satz
1 BetrSichV). Er kann ihm obliegende
Aufgaben entsprechend § 13 Absatz 2
ArbSchG schriftlich Gbertragen. Nahere
Angaben flur die Zusammenarbeit mit
anderen Arbeitgebern sind in Abschnitt
5.5.5 enthalten.

Der Arbeitgeber hat nach § 4 Absatz
6 BetrSichV die Belange des Arbeits-
schutzes in Bezug auf die Verwen-
dung von Arbeitsmitteln angemessen
in seine betriebliche Organisation
einzubinden und hierflr die erforder-
lichen personellen, finanziellen und
organisatorischen Voraussetzungen zu
schaffen. Insbesondere hat er daflr
zu sorgen, dass bei der Gestaltung der
Arbeitsorganisation, des Arbeitsverfah-
rens und des Arbeitsplatzes sowie bei
der Auswahl und beim zur Verfugung
stellen der Arbeitsmittel alle mit der Si-
cherheit und dem Gesundheitsschutz
der Beschéftigten zusammenhangen-
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den Faktoren, einschlieBlich der psy-
chischen, ausreichend berticksichtigt
werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur
von fachkundigen Personen nach § 2
Absatz 5 BetrSichV durchgeflihrt wer-
den. Verfugt der Arbeitgeber nicht
selbst Uber die entsprechenden Kennt-
nisse, so hat er sich durch eine oder
mehrere Personen fachkundig be-
raten zu lassen (§ 3 Absatz 3 Satz 4
BetrSichV). Die Fachkunde setzt auch
Kenntnisse der betrieblichen Gegeben-
heiten voraus, z. B. Erfahrungswissen
von Beschéaftigten.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass auftretende Gefahrdungen er-
kannt und angemessen berlicksichtigt
werden. Er hat daflir zu sorgen, dass
die getroffenen Schutzmafnahmen
wahrend der gesamten Verwendungs-
dauer des Arbeitsmittels wirksam sind,
die Wirksamkeit Uberpruft wird (§ 4
Absatz 5 Satz 1 BetrSichV), die Schutz-
mafinahmen erforderlichenfalls an ge-
anderte Gegebenheiten angepasst und
bedarfsgerecht dokumentiert werden
(8§ 3 Absatz 8 BetrSichV). Zu den Vor-
kehrungen, die der Arbeitgeber diesbe-
zliglich treffen muss, gehoren z. B.

- Verantwortliche festlegen,

- Koordination mit anderen Arbeit-
gebern (sofern erforderlich, siehe
§ 13 BetrSichV),

- Ablaufe planen,

- SchutzmafBnahmen festlegen,

- Qualifikation der Beschéftigten si-
cherstellen,

- Anweisungen erteilen und Beschaf-
tigte unterweisen,

- Informations- und Meldepflichten
festlegen,

- sich nach § 3 Absatz 7 Nummer 3
BetrSichV von der Wirksamkeit der
MafRnahmen Uberzeugen,

- sicherstellen, dass die Beschéaf-
tigten ihren Mitwirkungspflichten
nachkommen kdénnen,

- Kontrollpflichten gestalten.

Grundsatze zur Vorgehens-
weise bei der Durchfiihrung der
Gefahrdungsbeurteilung

4.1 Erstellung und Aktualisierung der

1

Gefahrdungsbeurteilung

Die Gefahrdungsbeurteilung soll be-
reits vor der Auswahl und der Be-
schaffung von Arbeitsmitteln begon-
nen werden (§ 3 Absatz 3 Satz 1
BetrSichV), da deren grundlegende
Eigenschaften durch nachtraglich ge-
troffene Schutzmafnahmen nur einge-
schrankt beeinflusst werden kénnen.
Weiterhin kann bei nachtraglich getrof-
fenen SchutzmafRnahmen eine nachtei-
lige Auswirkung auf die Gebrauchstaug-
lichkeit nicht immer ausgeschlossen
werden, was z. B. zu erschwerter Hand-
habbarkeit und zu Manipulationsan-
reizen flihren kann. Weitergehende
Informationen enthalt die Empfehlung
flr Betriebssicherheit EmpfBS 1113
Beschaffung von Arbeitsmitteln.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor
der erstmaligen Verwendung eines
Arbeitsmittels  durchzuflhren  und
zu dokumentieren (§ 3 Absatz 8
BetrSichV).

Die Gefahrdungsbeurteilung ist regel-
magig zu Uberprifen (§ 3 Absatz 7
BetrSichV). Dabei ist der Stand der
Technik in Bezug auf die sichere Ver-
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wendung des Arbeitsmittels zu berlick-
sichtigen. Soweit erforderlich sind die
Schutzmainahmen bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln anzupassen.
Fiir die Uberpriifung der Gefahrdungs-
beurteilung sind keine Zeitintervalle
vorgegeben, der Arbeitgeber legt diese
jeweils eigenverantwortlich fest. Kon-
krete Anlasse fiir eine Uberpriifung
kénnen z. B. sicherheitsrelevante Hin-
weise von Beschaftigten, Sachscha-
den, Stérungen, Anderung von Arbeits-
verfahren oder Anderung des Standes
der Technik sein. Die Uberpriifung ist
unter Angabe des Datums zu doku-
mentieren.

Anlasse flr eine unverzugliche Aktuali-
sierung sind in § 3 Absatz 7 BetrSichV
genannt:

1. sicherheitsrelevante Veranderun-
gen der Arbeitsbedingungen ein-
schlieRlich der Anderung von Ar-
beitsmitteln,

2. neue Informationen, insbesondere
Erkenntnisse aus dem Unfallge-
schehen oder aus der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge oder

3. wenn die Prufung der Wirksamkeit
der SchutzmaBnahmen ergeben
hat, dass die festgelegten Schutz-
mafRnahmen nicht wirksam oder
nicht ausreichend sind.

Bei Anderungen von Arbeitsmitteln hat
der Arbeitgeber auch zu beurteilen, ob
er Herstellerpflichten zu beachten hat,
die sich aus anderen Rechtsvorschrif-
ten, insbesondere dem Produktsicher-
heitsgesetz oder einer Verordnung
nach § 8 Absatz 1 des Produktsicher-
heitsgesetzes ergeben (§ 10 Absatz 5
Satz 4 BetrSichV).

4.2 Aligemeine Gesichtspunkte

(1) Indie Gefahrdungsbeurteilung sind alle

bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
auftretenden Gefahrdungen nach § 3
Absatz 2 BetrSichV einzubeziehen. Da-
bei sind insbesondere auch die in Num-
mer 4.3 und 4.4 genannten Gesichts-
punkte zu berlcksichtigen.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind
die voraussehbaren Tatigkeiten in allen
Phasen der Verwendung der Arbeits-
mittel zu bericksichtigen, z. B.

- Montieren und Installieren,
- Bedienen und Uberwachen,
- An- oder Abschalten oder Einstel-

len,
- Gebrauchen, Einrichten, Rlsten,
Stérungsbeseitigung,

- Betreiben einschlieBlich An- und
Abfahrbetrieb,

- Instandhalten,

- Reinigen,

- Prifen, Abnehmen,

- Umbauen, Andern,

- Erproben, z. B. nach Errichtung,
Umrlstung, Instandsetzung,

- Auflerbetriebnahme, Demontieren,

- Transportieren, Aufbewahren,

- Uberwachen.

Der Umfang und die Methodik der Ge-
fahrdungsbeurteilung hangen von der
Art des betrachteten Arbeitsmittels
(z. B. seiner Komplexitat), den Arbeits-
gegenstanden, der Arbeitsumgebung
und den sonstigen betrieblichen Auf-
stell- und Einsatzbedingungen ab.

Bei der gleichartigen Verwendung von
Arbeitsmitteln kann die Gefahrdungs-
beurteilung zusammengefasst werden.
Dazu kénnen folgende Kriterien heran-
gezogen werden:
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- Arbeitsmittel und deren Einsatzbe-
dingungen,

- gleichartige Gefahrdungen,

- gleichartige Tatigkeit,

- gleichartige Anforderungen an die
Qualifikation der Beschaftigten,

- Arbeitsumgebung,

- Arbeitsbedingungen.

Unter Berlcksichtigung der genannten
Kriterien kann die Gefahrdungsbeur-
teilung auch flr Arbeitsmittel zusam-
mengefasst werden, die zwar mehr-
teilig sind, aber als Gebrauchseinheit
verwendet werden, z. B. ein Satz von
Handwerkzeugen in einem Werkzeug-
kasten oder an einer Werkbank, die
Standardausstattung eines Buroar-
beitsplatzes oder eines Naharbeitsplat-
zes, die medizinische Standardausris-
tung eines Behandlungsplatzes.

Bei der Beurteilung der Gefahrdungen
sind auch Gefadhrdungen flir Beschéaf-
tigte des Arbeitgebers zu berlcksich-
tigen, die die jeweiligen Arbeitsmittel
nicht selbst verwenden, sich aber im
Gefahrenbereich der verwendeten
Arbeitsmittel befinden. Bei uberwa-
chungsbedurftigen Anlagen sind auch
Gefahrdungen anderer Personen im
Gefahrenbereich zu berlcksichtigen.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung be-
ricksichtigt der Arbeitgeber die vom
Hersteller eines Arbeitsmittels mitgelie-
ferten Gebrauchs- oder Betriebsanlei-
tungen (z. B. Angaben zu vorgesehener
Betriebsweise, Ausristung und Anga-
ben zur sicheren Verwendung). Soweit
von der bestimmungsgeméafien Ver-
wendung des Herstellers abgewichen
wird, sind die Abweichungen bezlglich
der Auswirkung auf die Gefahrdungen
zu beurteilen.

(7) Vor der erstmaligen Verwendung eines

Arbeitsmittels hat der Arbeitgeber die
Wirksamkeit der Schutzmafnahmen
zu Uberprufen, soweit entsprechende
Prifungen nicht bereits nach § 14 oder
§ 15 BetrSichV durchgefiihrt wurden
(8§ 4 Absatz 5 BetrSichV). Die Wirksam-
keit der Schutzmafnahmen vor der
erstmaligen Verwendung kann ange-
nommen werden, wenn z. B.

- die vorhandenen technischen
Schutzmainahmen funktionsfahig
sind, z. B.

- nichttrennende bzw. trennen-
de Schutzeinrichtungen nach
Angaben in der Betriebsanlei-
tung und nach dem Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung,
insbesondere hinsichtlich der
vom Arbeitgeber vorgesehenen
Verwendung vorhanden und
aktiviert sind,

- Grenzwerte eingehalten wer-
den, indem z. B. Schallschutz-
hauben bzw. Absaugeinrich-
tungen vorhanden sind,

- eine Liftung den rechnerisch
ermittelten Luftstrom erreicht,

- eine Grenzwertliberwachung
funktionsfahig ist,

- die Beschéaftigten unterwiesen sind
und erforderlichenfalls nach den
Angaben in der Betriebsanleitung
eingearbeitet sind,

- die notwendige personliche Schutz-
ausristung vorhanden ist,

- die notwendigen Hilfsmittel vorhan-
den sind.

(8) Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind

Art und Umfang der erforderlichen
Prifungen sowie Fristen der wieder-
kehrenden Prifungen zu ermitteln
(8§ 3 Absatz 6 Satz 1 BetrSichV). Ferner
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hat der Arbeitgeber zu ermitteln und
festzulegen, welche Voraussetzungen
die zur Prifung befahigten Personen
erflllen mussen, die von ihm mit den
Prifungen von Arbeitsmitteln nach
den 8§ 14, 15 und 16 BetrSichV
zu beauftragen sind (§ 3 Absatz 6
Satz 6 BetrSichV). Nahere Ausflhrun-
gen zu Satz 1 und 2 enthalten TRBS
1201 ff. und TRBS 1203.

Einbeziehung von Gefahrdungen
durch Arbeitsmittel, Arbeitsumge-
bung sowie Arbeitsgegenstande

Gefahrdungen, die sich durch die Ar-
beitsmittel selbst ergeben kdnnen, sind
z. B. rotierende Maschinenteile, scharf-
kantige Werkzeuge, Larm oder Brand-
oder Explosionsgefahrdung. Dabei ist
zu beachten, dass fur die Beurteilung
der bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln auftretenden Gefadhrdungen
neben der BetrSichV ggf. weitere
Rechtsvorschriften mit Relevanz fur die
sichere Verwendung von Arbeitsmitteln
zu berucksichtigen sind, z. B. OStrV,
GefStoffV, LarmVibrationsArbSchV,
ArbStattV (vgl. Abschnitt 5.3 Absatz 4).

Aus der Arbeitsumgebung kénnen sich
z. B. Einflisse aus Blendung, Windlast,
nicht ausreichender Tragfahigkeit des
Untergrundes, Staubentwicklung, ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen, Nahe
zu unter Spannung stehenden Teilen,
Wechselwirkungen mit anderen Ar-
beitsmitteln, der Arbeitsstatte und mit
baulichen Anlagen etc. ergeben. Wei-
terhin kénnen Gefahrdungen daraus
resultieren, dass Arbeit an wechseln-
den oder &ffentlichen Orten stattfindet,
z. B. bei Rettungseinsatzen auf der
Strafle oder in Privathaushalten.

(3) Bei Tatigkeiten mit Arbeitsmitteln kon-
nen Gefahrdungen durch Arbeitsge-
genstande, z. B. durch ungesicherte
Ladung, wegfliegende Teile, Stofffrei-
setzung bei der Bearbeitung von Ar-
beitsgegenstanden, gefahrliche Ober-
flichen von  Arbeitsgegensténden,
auftreten.

4.4 Beriicksichtigung der Gebrauchs-
tauglichkeit, der alterns- und alters-
gerechten Gestaltung, ergonomisch
relevanter Zusammenhdnge sowie
der physischen und psychischen Be-
lastung bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln

Die nachfolgenden Erlauterungen sind fur
ausgewahlte Aspekte als Hilfestellung zu
verstehen. Die angegebenen Verweise be-
ricksichtigen bereits bestehende Regeln
und Normen (siehe Literaturverzeichnis
Abschnitt 6), soweit sie den Anwendungs-
bereich der Betriebssicherheitsverordnung
betreffen.

4.4.1 Gebrauchstauglichkeit (§ 3 Absatz
2 Satz 2 Nummer 1 BetrSichV)

Im Sinne dieser TRBS bezieht sich die Ge-
brauchstauglichkeit insbesondere auf die
Eignung eines Arbeitsmittels, bei dessen
Verwendung durch die dazu bestimmten
Beschaftigten und unter den gegebenen
Einsatzbedingungen die Arbeitsaufgabe si-
cherheits- und gesundheitsgerecht zu erfil-
len. Weitere Hinweise siehe [1], [2].

4.4.2 Alterns- und altersgerechte Gestal-
tung (8§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer
1 BetrSichV)

(1) Alternsgerechte Gestaltung bedeutet
im Sinne dieser TRBS die angemesse-
ne Anpassung der Arbeitsbedingungen
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bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
im Hinblick auf den Erhalt der Ge-
sundheit der Beschaftigten Uber die
gesamte Erwerbsbiografie hinweg und
schlieflt damit alle Altersgruppen ein.
Sie soll eine altersunabhangige Ver-
wendung von Arbeitsmitteln durch An-
wendung ergonomischer Gestaltungs-
prinzipien ermoglichen, die unglinstige
Belastungen und daraus folgende ge-
sundheitliche Beanspruchungen ver-
meiden. Daruber hinaus soll eine dyna-
mische Anpassung des Arbeitssystems
bzw. einzelner Elemente mdglich sein,
die den (voraussichtlichen) Folgen des
Alterungsprozesses der Beschéftigten
Rechnung tragt, z. B. durch Héhenver-
stellbarkeit bei Schreib- und Arbeitsti-
schen.

S

Altersgerechte Gestaltung im Hinblick
auf die Verwendung eines Arbeitsmit-
tels bezieht sich auf die Ausrichtung
an den spezifischen Auspragungen von
Fahigkeiten einer bestimmten Alters-
gruppe der Beschaftigten. Wahrend
verschiedene Faktoren der Leistungs-
fahigkeit im Verlauf des Alterungspro-
zesses der Beschéftigten eher kons-
tant bleiben, nehmen andere eher zu,
z. B. Erfahrungswissen, oder eher ab,
z. B. Sehvermégen. Schutzmafnahmen
zur altersgerechten Arbeitsgestaltung
haben die jeweils gegebenen Leis-
tungsvoraussetzungen zur Grundlage,
z. B. altersgemischte Teams zwecks
Erfahrungsaustausch zur sicheren Ver-
wendung von Arbeitsmitteln oder die
Erhéhung der Beleuchtungsstarke bei
nachlassendem Sehvermdégen.

Bemerkung:

SchutzmaBBnahmen zur alternsgerechten
Gestaltung kénnen auch bereits MaBnah-
men zur altersgerechten Gestaltung mit
abdecken, zum Beispiel Einstellméglich-

keiten der Beleuchtungsstérke als alterns-
gerechte MaSnahme, Anpassung der Be-
leuchtungsstérke an das Sehvermdgen als
altersgerechte MaBnahme.

4.4.3 Ergonomische Zusammenhange
(§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
BetrSichV)

Unter ergonomischen Zusammenhangen
ist die Anpassung eines Arbeitsmittels
und seiner Verwendung an den Menschen
zu verstehen, welche bei der Auswahl von
Arbeitsmitteln und bei der Festlegung von
SchutzmaBnahmen zu berlicksichtigen ist.
Die Beurteilung von ergonomischen Zu-
sammenhangen orientiert sich an Kriterien
der menschengerechten Gestaltung der
Arbeit, insbesondere der Ausflihrbarkeit,
der Schadigungslosigkeit, der Beeintrach-
tigungsfreiheit und der Zumutbarkeit [3],
[4]. An den Schnittstellen zwischen Mensch
und Arbeitsmittel ergeben sich psychische
und physische Belastungen. Dabei ist ins-
besondere das Zusammenwirken von

- Beschaftigten,

- Arbeitsmitteln,

- Arbeitsgegenstanden,

- Arbeitsplatz und Einsatzbedingungen,
- Arbeits- und Fertigungsverfahren,

- Arbeitsorganisation,

- Arbeitsablauf sowie

- Arbeitsaufgabe zu berlcksichtigen.

Weitere Hinweise zu den Grundsatzen ergo-
nomischer Arbeitsgestaltung sind in [5], [6]
zu finden.

4.4.4 Physische und psychische Be-
lastung bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln (§ 3 Absatz 2 Satz
2 Nummer 3 BetrSichV)

(1) Als physische Belastung wird die Ge-
samtheit aller erfassbaren Einflusse,
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die von auflen auf den Menschen zu-
kommen und physisch auf ihn einwir-
ken, verstanden (in Anlehnung an [5]).

Als psychische Belastung wird die Ge-
samtheit aller erfassbaren Einfllsse,
die von aufen auf den Menschen zu-
kommen und psychisch auf ihn einwir-
ken, verstanden [7].

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung sind die physische und psychi-
sche Belastung der Beschaftigten, die
von der Verwendung von Arbeitsmitteln
ausgehen und die nach arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu gesund-
heitsbeeintrachtigenden Wirkungen
fuhren konnen, zu ermitteln. Soweit
diese Belastungsfaktoren bereits an
anderer Stelle in der Gefahrdungsbeur-
teilung berlcksichtigt wurden, ist eine
erneute Betrachtung nicht erforderlich.
Ziel ist es, hieraus Schutzmafnahmen
gegen auftretende Gefdhrdungen abzu-
leiten. Hierbei ist das gesamte Arbeits-
system einschlieBlich der vorhersehba-
ren Einsatzbedingungen zu betrachten.
Das Arbeitssystem umfasst das Zu-
sammenwirken einzelner oder meh-
rerer Beschaftigter mit Arbeitsmitteln,
die unter den durch Arbeitsumgebung
und Arbeitsorganisation gegebenen
Bedingungen eine Arbeitsaufgabe er-
flllen. Der Begriff des Arbeitssystems
und die daraus resultierende systema-
tische Einbeziehung der entstehenden
Gefahrdungen sind in der TRBS 1151
dargestellt.

Mogliche physische Belastungsfakto-
ren (z. B. Handhabung schwerer Las-
ten), die bei der Gefahrdungsbeurtei-
lung relevant sein kdnnen, sind in der
LLeitlinie Gefahrdungsbeurteilung und
Dokumentation“ der Gemeinsamen

Deutschen Arbeitsschutzstrategie [8]
zu finden.

g

Mogliche psychische Belastungsfak-
toren (z. B. Variabilitat der Arbeitsauf-
gabe), die bei der Gefahrdungsbeurtei-
lung relevant sein kdnnen, sind in der
Broschire ,Empfehlungen zur Umset-
zung der Gefahrdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung” der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie [9]
zu finden.

Bemerkung:

In Abgrenzung zur psychischen Belastung
ist unter der psychischen Beanspruchung
die unmittelbare (nicht langfristige) Auswir-
kung der psychischen Belastung im Indivi-
duum in Abhéngigkeit von seinen jeweili-
gen Uberdauernden und augenblicklichen
Voraussetzungen, einschlielich der indivi-
duellen Bewaltigungsstrategien, zu verste-
hen (nach [7]). Individuelle, in der Person
des einzelnen Beschéftigten liegende Krite-
rien (z. B. kérperliche und geistige Konstitu-
tion) werden in Bezug auf Arbeitsmittel in
der Gefédhrdungsbeurteilung grundsétzlich
nicht berticksichtigt.

(6) Empfehlungen zur Berlcksichtigung
der psychischen Belastung bei der Ge-
fahrdungsbeurteilung an der Schnitt-
stelle Mensch - Arbeitsmittel befinden
sich im Anhang 1.

4.5 Einbeziehung vorhersehbarer Be-
triebsstorungen in die Gefahrdungs-
beurteilung (§ 3 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 BetrSichV)

B

Vorhersehbare Betriebsstorungen
sind Ereignisse, die den Arbeitsablauf
behindern oder zur Einstellung der Ar-
beiten flhren und bei denen die far
den Normalbetrieb des Arbeitsmittels
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getroffenen Schutzmafnahmen teilwei-
se oder ganz aufBer Kraft gesetzt sein
kénnen. Eine solche Betriebsstérung
kann z. B. der plétzliche Ausfall eines
Arbeitsmittels sein.

Fir die Beseitigung von Betriebssto-
rungen hat der Arbeitgeber auf Grund-
lage der Gefahrdungsbeurteilung ge-
eignete MafRnahmen festzulegen, die
die Sicherheit und die Gesundheit der
Beschaftigten oder anderer Personen
wahrend der Dauer dieser Arbeiten ge-
wahrleisten.

4.6 Ermittlung von Art und Umfang er-

—

forderlicher Priifungen und der Vor-
aussetzungen der zur Priiffung befa-
higten Personen, Festlegung des Soll-
Zustandes des Arbeitsmittels (§ 3
Absatz 6 BetrSichV)

Der Sollzustand ist der vom Arbeitge-
ber festgelegte sichere Zustand des Ar-
beitsmittels, der sich aus dem Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung ergeben
muss. Bei der Festlegung des Sollzu-
standes sind insbesondere zu beruck-
sichtigen:

- Rechtsvorschriften und technische
Regeln mit Anforderungen an Ar-
beitsmittel einschl. Gberwachungs-
bedurftige Anlagen;

- Art der mit dem Arbeitsmittel aus-
zufiihrenden Arbeiten, Funktion
des Arbeitsmittels, standardisierte
oder vereinbarte Betriebsbedin-
gungen wie Herstellerspezifikatio-
nen oder das Schutzkonzept von
Anlagen;

- Informationen zum Arbeitsmittel,
insbesondere die Betriebsanlei-
tung des Herstellers;

- Angaben zu sicherheitsrelevanten
Sachverhalten wie

-

- erforderliche Sicherheitsabstande
und ggf. vorhandene Gefahrenbe-
reiche,

- erforderliche Mess-, Steuer- und
Regelvorrichtungen,

- Leistungsaufnahme,

- Schallleistungspegel,

- zulassige Abnutzungsraten,

- erforderliche Schutzeinrichtungen
wie Lichtschranken, Kontaktleisten
oder Schutzgitter,

- Grenzbedingungen (z. B. Drehzahl,
Geschwindigkeiten, Lasten, Bear-
beitungszeitraume, Druck, Tempe-
ratur),

- Umgebungsbedingungen wie Kli-
ma und Beleuchtung;

- Betriebsablaufe;

- Zugangsmoglichkeiten;

- Erfahrungswerte aus der Prifung
vergleichbarer Arbeitsmittel.

Die Durchfiihrung der Gefahrdungs-
beurteilung im Hinblick auf Ermitt-
lung von Art, Umfang und Fristen von
Prifungen nach § 3 Absatz 6 Satz 1
BetrSichV sind in TRBS 1201 und
TRBS 1201 Teile 1-5 geregelt. Die An-
forderungen an die Voraussetzungen
der zur Prufung befahigten Personen
sind in TRBS 1203 geregelt.

Durchfiihrung der
Gefahrdungsbeurteilung

5.1 Aligemeines

(1) Der Arbeitgeber ermittelt die bei der

Verwendung des Arbeitsmittels auftre-
tenden Gefahrdungen. Ergibt die Be-
wertung der Gefahrdungen, dass eine
sichere Verwendung des Arbeitsmittels
nicht moglich ist, so hat der Arbeitge-
ber geeignete Schutzmafnahmen zu
treffen, um die Geféahrdungen so weit
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wie moglich zu reduzieren (Rangfolge
der SchutzmaBnahmen s. Abschnitt
5.5.1).

Grundsatzlich umfassen die festzule-
genden Schutzmanahmen

- die grundlegenden Schutzmafinah-
men nach § 6 BetrSichV,

- SchutzmafRnahmen bei Gefahrdun-
gen durch Energien (An- und Abfah-
ren von Arbeitsmitteln) nach § 8
BetrSichy,

- weitere Schutzmafnahmen nach
§ 9 BetrSichV,

- SchutzmafRnahmen bei Instandhal-
tung oder Anderung von Arbeitsmit-
teln nach § 10 BetrSichV,

- SchutzmaBnahmen fiir besondere
Betriebszusténde, bei Betriebs-
stérungen, Unfallen und Notfallen
nach § 11 BetrSichV,

- Schutzmafnahmen zum Brand-
und Explosionsschutz.

Flr die Beschaffung von Arbeitsmitteln
kann der Arbeitgeber die Empfehlun-
gen zur Beschaffung von Arbeitsmitteln
gemar EmpfBS 1113 heranziehen.

Die Prozessschritte bei der Durchfih-
rung der Gefahrdungsbeurteilung sind
in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt.
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5.1 Aligemeines

[ Start der Geféhrdungsbeurteilung J

Soll ein Arbeitsmittel beschafft
werden?

5.2 Notwendige Informationen beschaffen }‘

EmpfBS 1113 berlicksichtigen

Soll die vereinfachte
Vorgehensweise (§ 7 BetrSichV)
angewendet werden?

nein

nein

‘ 5.3 Gefahrdungen ermitteln ‘

v

5.4 Gefahrdungen bewerten ‘

Sind Sicherheit
und Gesundheitsschutz der Beschaftigten
ohne zusétzliche MaRnahmen
gewabhrleistet?

‘ 5.5 SchutzmaRnahmen festlegen ‘

v

‘ 5.6 Schutzmalnahmen umsetzen ‘

v

‘5.7 Wirksamkeit der SchutzmaRnahmen Uberprijfen‘

Sind die Schutzmalinahmen
ausreichend wirksam und treten keine
neuen Gefahrdungen auf?

« Arbeitsmittel entspricht den zum Zeitpunkt der
Verwendung geltenden Rechtsvorschriften

* Arbeitsmittel wird bestimmungsgeman verwendet

« Keine zusatzlichen Gefahrdungen durch Arbeits-
umgebung, -ablaufe, Arbeitsgegensténde, Arbeitszeit

« InstandhaltungsmaBnahmen und Priifungen
sichergestellt

Sind alle vier Kriterien erfiillt?

5.8 Ergebnisse dokumentieren ‘Q

Abb. Prozessschritte bei der Durchfiihrung der Gefdhrdungsbeurteilung
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5.2

Zur

Notwendige Informationen
beschaffen

Vorbereitung der Gefahrdungsbeurtei-

lung hat der Arbeitgeber die notwendigen
Informationen flr die zu beurteilenden Ar-
beitsmittel im Hinblick auf die Verwendung

und

5.2.

(1)

S
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die Beschaffenheit zu beschaffen.

1 Informationen zur Verwendung des
Arbeitsmittels

Der Arbeitgeber hat die Tatigkeiten un-
ter Berlicksichtigung aller Phasen der
Verwendung der Arbeitsmittel zu ermit-
teln.

Fir die auftretenden Gefahrdungen ist
zu ermitteln, ob in der BetrSichV, den
TRBS oder anderen Verdffentlichungen
des Ausschusses flir Betriebssicher-
heit (ABS) Schutzmafhahmen ein-
schlieBlich Festlegungen zu Prifungen
enthalten sind.

Bereits vorliegende Gefahrdungsbeur-
teilungen oder Dokumente mit entspre-
chenden Inhalten (z. B. Sicherheits-
berichte, Unterlagen von Herstellern,
Explosionsschutzdokument) kénnen
genutzt werden, sofern sie auf die Ar-
beitsmittel, Arbeitsbedingungen und
Verfahren im Betrieb anwendbar sind.

Hinweise der Beschaftigten bei der
Verwendung der Arbeitsmittel sollen
in die Gefahrdungsbeurteilung einbe-
zogen werden. Ebenso sollen auch die
aufgrund betrieblicher Erfahrungen
vorhersehbaren Handlungsweisen der
Beschaftigten berlicksichtigt werden.

Erkenntnisse aus dem Unfallgesche-
hen und/oder aus Notfallsituationen
sollen in die Gefahrdungsbeurteilung
einbezogen werden.

(6) Furdie sichere Verwendung der Arbeits-

mittel erforderliche Qualifikationen und
Fahigkeiten der Beschaftigten sind zu
ermitteln.

5.2.2 Informationen zur Beschaffenheit

(1

des Arbeitsmittels

Informationen Uber die Beschaffenheit
des Arbeitsmittels sind z. B.

- Hinweise zur Einhaltung von gelten-
den Rechtsvorschriften zum Inver-
kehrbringen,

- das vom Hersteller vorgesehene,
auf die bestimmungsgemafe Ver-
wendung ausgerichtete Schutzkon-
zept des Arbeitsmittels,

- Angaben zur sicheren Verwendung
in der Gebrauchs- oder Betriebsan-
leitung, ggf. weitere Unterlagen des
Herstellers, Angaben zu Aufstel-
lungs- und Einsatzbedingungen,

- Hinweise des Herstellers fur zu-
satzliche SchutzmafRnahmen, z. B.
Tragen von PSA oder Altersbe-
schrankungen.

Mindestens die vom Hersteller mitge-
lieferten Informationen kdnnen Uber-
nommen werden, sofern sie auf die
Arbeitsmittel, Arbeitsbedingungen und
Verfahren im Betrieb anwendbar sind
und sofern der Arbeitgeber nicht tber
andere Erkenntnisse verfugt.

Werden Arbeitsmittel durch den Ar-
beitgeber in eigener Verantwortung far
die Verwendung im eigenen Betrieb
hergestellt, Gbernimmt er die Verant-
wortung dafur, dass die Beschaffen-
heit dieser Arbeitsmittel den dafur
geltenden Anforderungen genugt und
die Anforderungen der BetrSichV bei
der Verwendung dieser Arbeitsmittel
erflllt werden. GemafR § 5 Absatz 3
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BetrSichV mussen diese Arbeitsmittel
den grundlegenden Sicherheitsanfor-
derungen der anzuwendenden Ge-
meinschaftsrichtlinien entsprechen.
Den formalen Anforderungen dieser
Richtlinien (z. B. CE-Kennzeichen
und EU-Konformitatserklarung) brau-
chen sie nicht zu entsprechen, es sei
denn, es ist in der jeweiligen Richt-
linie ausdrucklich anders bestimmt
(8§ 5 Absatz 3 BetrSichV).

Fiir die Herstellung von Arbeitsmitteln
unter der Verantwortung des Arbeit-
gebers, fir die es keine EU-Vorgaben
aus den Gemeinschaftsrichtlinien gibt,
ergeben sich die Beschaffenheitsanfor-
derungen aus der Geféahrdungsbeurtei-
lung bzw. den Schutzzielanforderungen
der BetrSichV, insbesondere §§ 4, 5, 6,
8 und 9 sowie Anhang 1. Gleiches gilt
bei der Anderung oder dem Umbau von
vorhandenen Arbeitsmitteln aus dem
Bestand des Arbeitgebers. Hier hat der
Arbeitgeber entsprechend § 10 Absatz
5 BetrSichV zu beurteilen, ob er bei der
Anderung bzw. dem Umbau Hersteller-
pflichten zu beachten hat. Dies ware
z. B. der Fall, wenn die Anderung bzw.
der Umbau einer Maschine als eine we-
sentliche Veranderung zu betrachten
ware.

5.2.3 Priifen der Voraussetzungen fiir die

vereinfachte Vorgehensweise bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln
(§ 7 BetrSichV)

(1) Wenn der Arbeitgeber die Gefahrdun-

gen ermittelt und beurteilt und die
grundlegenden Schutzmafnahmen ge-
maf § 6 BetrSichV getroffen hat, kann
er prifen, ob die Voraussetzungen flr
die vereinfachte Vorgehensweise ge-
maf § 7 BetrSichV gegeben sind. Die
vereinfachte Vorgehensweise entbindet

(2

den Arbeitgeber nicht davon, die auftre-
tenden Gefahrdungen vollstandig zu er-
mitteln. Eine Vereinfachung ergibt sich
vorwiegend bei der Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung. Bei der erst-
maligen Verwendung neuer Arbeitsmit-
tel ermdéglicht die vereinfachte Vorge-
hensweise einen guten Einstieg in die
Gefahrdungsbeurteilung, der (im Zu-
sammenspiel mit der spater erforderli-
chen Uberpriifung der Gefahrdungsbe-
urteilung) systematisch genutzt werden
kann.

Vor der Anwendung der vereinfachten
Vorgehensweise hat der Arbeitgeber
sicherzustellen, dass die folgenden Kri-
terien erfullt werden:

1. Es werden ausschliellich Arbeits-
mittel verwendet, die mindestens
den sicherheitstechnischen Anfor-
derungen der fur sie zum Zeitpunkt
der Verwendung geltenden Rechts-
vorschriften  zum  Bereitstellen
von Arbeitsmitteln auf dem Markt
entsprechen. Daraus ergibt sich,
dass die vereinfachte Vorgehens-
weise in der Regel nur auf neue,
verwendungsfertige  Arbeitsmittel
angewendet werden kann. Diese
Rechtsvorschriften  sind  insbe-
sondere das Produktsicherheits-
gesetz (ProdSG) und zugehdrige
Verordnungen mit denen Gemein-
schaftsrichtlinien in  deutsches
Recht umgesetzt werden. Diese
Voraussetzung kann zum Beispiel
als erflllt betrachtet werden, wenn
fUr das Arbeitsmittel eine erforder-
liche CE-Kennzeichnung, eine EU-
Konformitatserklarung sowie eine
Betriebsanleitung des Herstellers
vorliegt und keine offensichtlichen
Méngel erkennbar sind.
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2. Es ist sichergestellt, dass die Ar-
beitsmittel ausschlieflich bestim-
mungsgemafl entsprechend den
Vorgaben des Herstellers verwen-
det werden. Dazu sind die spezifi-
schen Informationen aus der Be-
triebsanleitung des Herstellers des
Arbeitsmittels auszuwerten.

3. Es treten unter Berlcksichtigung
der Arbeitsumgebung, der Arbeits-
gegenstande, der Arbeitsablaufe
sowie der Dauer und der zeitlichen
Lage der Arbeitszeit keine zusatz-
lichen Gefahrdungen der Beschaf-
tigten auf. Dazu ist zu prifen, ob
sich Gefdhrdungen durch die spezi-
fischen Bedingungen ergeben kon-
nen, unter denen die Arbeitsmittel
eingesetzt werden.

4. Es werden Instandhaltungsmaf3-
nahmen gemafl § 10 BetrSichV
getroffen und Prufungen nach § 14
BetrSichV durchgefuhrt. Dazu ist
es erforderlich, die Festlegungen
zur Durchflhrung dieser Instand-
haltungsmaBnahmen und Prufun-
gen zu dokumentieren.

(3) Die Erfullung der oben genannten Vor-
aussetzungen ist zu dokumentieren (s.
Abschnitt 5.8).

(4) Die vereinfachte Vorgehensweise ist fur
Uberwachungsbedtrftige Anlagen und
die in Anhang 3 BetrSichV genannten
Arbeitsmittel nicht zuldssig.

5.3 Gefahrdungen ermitteln

(1) Fir jede Verwendung von Arbeitsmit-
teln ist systematisch zu ermitteln, wel-
che Gefahrdungen auftreten koénnen.
Die Systematik muss der Komplexitat
des Arbeitsmittels und seiner Verwen-
dung angemessen sein und deutlich
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machen, welche Prozesse, Tatigkeiten
und Arbeitsplatze berucksichtigt wer-
den. Bei der gleichartigen Verwendung
von Arbeitsmitteln kann die Gefahr-
dungsbeurteilung  zusammengefasst
werden (s. Abschnitt 4.2 Absatz 4).

Der Arbeitgeber kann davon ausgehen,
dass die vom Hersteller des Arbeitsmit-
tels mitgelieferten Informationen zu-
treffend sind, sofern er nicht tber ande-
re Erkenntnisse verfligt (§ 3 Absatz 4
Satz 4 BetrSichV). Liegt eine Betriebs-
anleitung des Herstellers vor, kann der
Arbeitgeber davon ausgehen, dass die
fUr das Arbeitsmittel zutreffenden Ge-
fahrdungen bei bestimmungsgemafer
Verwendung gemal dem geltenden
Regelwerk und somit nach dem Stand
der Technik zum Inverkehrbringen be-
rlcksichtigt wurden. Eine erneute Be-
wertung dieser Gefahrdungen durch
den Arbeitgeber ist nicht erforderlich,
sofern die von ihm vorgesehene Ver-
wendung nicht von der vom Hersteller
festgelegten  bestimmungsgemafien
Verwendung abweicht und keine offen-
sichtlichen Mangel erkennbar sind.

Angaben des Herstellers zur sicheren
Verwendung in der Gebrauchs- oder
Betriebsanleitung sind vom Arbeitge-
ber in der Gefahrdungsbeurteilung zu
berlcksichtigen.

Bei der Ermittlung von Gefahrdungen
sind insbesondere folgende Gefahr-
dungsfaktoren zu bertcksichtigen, so-
fern sie fur die Verwendung des jeweili-
gen Arbeitsmittels relevant sind:

- mechanische Gefahrdungen,

- Gefahrdungen durch Absturz von
Personen, Lasten oder Materialien,

- elektrische Gefahrdungen,

- Gefahrdungen durch Dampf und
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Druck (z. B. durch den Betrieb von
Druckanlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 4 BetrSichV bedingte spezi-
fische Gefahrdungen),

- Brand- und Explosionsgefahrdung,

- thermische Geféahrdungen (z. B.
Hitze, Kalte),

- Gefahrdungen durch spezielle
physikalische Einwirkungen, z. B.
Larm, Vibration, optische Strah-
lung, elektromagnetische Felder,

- Gefahrdung durch Arbeitsumge-
bungsbedingungen (z. B. Klima,
Beleuchtung),

- Gefahrdungen durch physische
Belastungen (z. B. manuelle Ta-
tigkeiten wie die Handhabung von
Lasten),

- Gefadhrdungen durch psychische
Belastungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es
flr einige der genannten Gefahrdungs-
faktoren weitere Rechtsvorschriften mit
Relevanz fir die sichere Verwendung
von Arbeitsmitteln gibt, z. B. OStrV,
GefStoffV, LarmVibrationsArbSchV,
ArbStattV.

5.4 Gefahrdungen bewerten

(1) Die ermittelten Gefahrdungen sind

—

dahingehend zu bewerten, ob bei der
vorgesehenen Verwendung des Ar-
beitsmittels Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschéftigten gewahr-
leistet sind. Ist dies nicht der Fall, hat
der Arbeitgeber Schutzmafnahmen
nach Abschnitt 5.5 festzulegen.

Bei der Bewertung ist der Stand der
Technik zur sicheren Verwendung von
Arbeitsmitteln zugrunde zu legen, wie
er in der BetrSichV und in den Techni-
schen Regeln beschrieben ist.

(3) Wenn in der BetrSichV und den TRBS

=

keine konkreten Aussagen flr das
jeweilige Arbeitsmittel und dessen
Verwendung zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz durch die Beschaf-
tigten enthalten sind, muss der Arbeit-
geber priifen, ob es andere gesicherte
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
gibt. Dabei kommen Empfehlungen des
ABS gemafl § 21 Absatz 6 Nummer 2
BetrSichV, DGUV-Regelwerke und Ver-
offentlichungen der einzelnen Unfall-
versicherungstrager, der Lander sowie
der BAUA in Betracht.

Sofern es flr das eingesetzte Arbeits-
mittel auch nach Absatz 3 keine kon-
kreten Aussagen gibt, muss der Ar-
beitgeber bewerten, ob die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Be-
schaftigten gewahrleistet sind. Dabei
kann er z. B. auf Branchenstandards,
Verdéffentlichungen von Industrie- oder
Handwerksverbanden  zuriickgreifen
oder interne bzw. externe Fachleute
hinzuziehen.

5.5 Schutzmaf3nahmen festlegen

5.5.1 Aligemeines

(1) Die in diesem Abschnitt dargestellten

Handlungsgrundsatze dienen der Ori-
entierung bei der Festlegung von Maf3-
nahmen zum Schutz vor Gefahrdungen
und geben gemafl § 4 Absatz 2 Satz
2 BetrSichV eine grundséatzliche T-O-P-
Rangfolge vor:

1. Technische Schutzmafnahmen

2. Organisatorische Schutzmafinah-
men

3. Personenbezogene
nahmen

Schutzmaf-
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Schutzmanahmen sind - moglichst
schon vor der Beschaffung der Arbeits-
mittel - mit dem Ziel zu planen, Tech-
nik, Arbeitsorganisation und sonstige
Arbeitsbedingungen fachgerecht zu
verknuipfen, damit Gefahrdungen bei
allen von Beschéaftigten durchgefiihr-
ten Tatigkeiten und den dabei nach
den betrieblichen Erfahrungen vorher-
sehbaren Handlungsweisen vermieden
oder minimiert werden.

Schutzmainahmen sind so zu ge-
stalten und festzulegen, dass die zur
Durchfuhrung der vorgesehenen Tatig-
keiten erforderlichen Bewegungs- und
Arbeitsabldufe nicht oder mdglichst
wenig gestort werden.

Haufig koénnen Gefahrdungen nicht
durch eine einzelne Schutzmafnah-
me vermieden oder hinreichend redu-
ziert werden. Dies trifft insbesondere
dann zu, wenn ein Arbeitsmittel in
unterschiedlichen Betriebsarten ver-
wendet wird. Grundsatzlich fihrt die
Gefahrdungsbeurteilung daher zu einer
fachgerechten Verknupfung von tech-
nischen, organisatorischen und per-
sonenbezogenen MaBnahmen (T-O-P)
unter Bertcksichtigung der Rangfolge
gemaf Absatz 1.

Fir die Festlegung von Schutzmaf-
nahmen finden sich Hilfestellungen in
den gefahrdungsbezogenen Regeln der
TRBS 2000er-Reihe sowie in den ar-
beitsmittelbezogenen Regeln der TRBS
3000er-Reihe.

Der Arbeitgeber muss in seiner be-
trieblichen Organisation regeln, dass
Beschaftigte nur sichere Arbeitsmittel
verwenden und Arbeitsmittel, die si-
cherheitsrelevante Mangel aufweisen,
nicht verwendet werden durfen.

5.5.2 Technische Schutzmafnahmen

(1) Technische Schutzmafnahmen sollen

so ausgewahlt und umgesetzt werden,
dass sie willensunabhangig wirksam
sind und eine sichere Verwendung des
Arbeitsmittels gewahrleisten. Zu den
technischen Schutzmafnahmen an Ar-
beitsmitteln zahlen beispielsweise

- trennende und nichttrennende
Schutzeinrichtungen,

- ergonomische Gestaltung von An-
zeigen, Eingabemasken, Bedien-
elementen und Stellteilen,

- Einrichtungen zur Begrenzung der
Energie wie Schutzkleinspannung,
Druckbegrenzung in Hydrauliksys-
temen,

- Ausristung von Anlagen mit Mess-,
Steuer- und Regelvorrichtungen,

- sicherheitsgerichtete Steuerungen.

Der Arbeitgeber hat die fir die von ihm
vorgesehene Verwendung erforderli-
chen technischen Schutzmafhahmen
festzulegen, soweit diese nicht bereits
durch die vom Hersteller fur die be-
stimmungsgemée Verwendung des
Arbeitsmittels vorgesehenen Schutz-
maf3nahmen realisiert sind.

5.5.3 Organisatorische

Schutzmafnahmen

(1) Durch organisatorische Schutzmaf-

nahmen kann sichergestellt werden,
dass alle fur die sichere Durchfuhrung
von Arbeiten erforderlichen Ressour-
cen rechtzeitig zur Verfligung stehen,
Arbeitsablaufe sicher, fachgerecht ge-
plant und durchgefiihrt werden sowie
Arbeitsmittel und personliche Schutz-
ausrustungen bestimmungsgemaf ver-
wendet und Uberprift werden.
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(2) Organisatorische Schutzmafnahmen

(3

=

sollen so ausgewahlt werden, dass auf-
tretende Gefahrdungen in allen Phasen
der Verwendung vermieden oder mi-
nimiert werden. Die Wirksamkeit von
technischen Schutzmafnahmen muss
zudem durch geeignete organisatori-
sche Manahmen dauerhaft erhalten
bleiben. Wenn dies nicht mdglich ist,
sind verbleibende Gefahrdungen in der
Gefahrdungsbeurteilung zu dokumen-
tieren, und erganzende personenbezo-
gene SchutzmaBnahmen zu treffen.

Beispiele flir MaBnahmen nach Absatz
2 sind

- Planung betrieblicher Ablaufe unter
Einbeziehung der Fragen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes,

- Erteilung von Anweisungen, Bereit-
stellung von Betriebsanweisungen

- Diese Anweisungen muissen auch
Informationen zu besonderen Be-
triebszustanden wie z. B. Einrich-
tung, Stoérungsbeseitigung, Reini-
gung von Arbeitsmitteln enthalten.

- Bereitstellung von Informationen

- Der Informationsgehalt soll auf das
individuelle Tatigkeitsspektrum der
Beschaftigten angepasst, Uber-
sichtlich und verstandlich sowie
bedarfsgerecht sein.

- Zugangsberechtigungen,

- Freigabeverfahren,

- Prifungen von Arbeitsmitteln,

- Kontrolle durch Inaugenscheinnah-
me und ggf. Funktionskontrolle auf
offensichtliche Mangel vor jeder

Verwendung,

- regelmaRige Funktionskontrolle
von Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen,

- Melden und Beseitigen von Man-
geln,

- einheitliche Kommandos, Handzei-
chen und Signale,

- Auswertung von Unfallereignissen
und Gesundheitsbeschwerden
sowie ggf. von Sachschaden und
Fehlverhalten,

- Vergabe von Berechtigungen und
Beauftragungen von Beschaftigten
unter BerUcksichtigung der jeweils
erforderlichen Qualifikation fir die
Ubertragenen Aufgaben,

- Auswahl und Qualifizierung von
Flhrungs- und Fachkréaften,

- Schulungen und Unterweisungen
von Beschéaftigten.

5.5.4 Personenbezogene

Schutzmafinahmen

(1) Personenbezogene Schutzmafnahmen

(2

)

kénnen begleitend zu technischen oder
organisatorischen Schutzmainahmen
festgelegt werden. Wenn technische
oder organisatorische Schutzmafinah-
men in Ausnahmefallen nicht oder nur
mit  unverhaltnismaBigem Aufwand
angewendet werden konnen, dirfen
personenbezogene Schutzmafnahmen
als alleinige SchutzmafRnahme ange-
wendet werden (s. dazu die Hinweise
zur Bewertung von Ausnahmefallen in
der EmpfBS 1114).

Personenbezogene Schutzmafnahmen
missen so ausgewahlt werden, dass
Beschéftigte sich und andere ausrei-
chend gegen Gefahrdungen schutzen
kénnen und sich daraus keine neuen
Gefahrdungen ergeben. Der Arbeitge-
ber muss sicherstellen, dass die per-
sonenbezogenen Schutzmafnahmen
angewandt werden.

Personenbezogene Schutzmafhahmen
sind personliche Schutzausristungen
wie Schutzhelm, Schutzschuhe oder
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Gehdrschutz und Vorgaben zum Verhal-
ten von Beschaftigten, z. B. zur Benut-
zung personlicher Schutzausristung
und zur richtigen Reaktion auf Warnsig-
nale bei Arbeiten.

5 Beriicksichtigung des Arbeitsab-
laufs und Koordination

Kann eine Geféahrdung von Beschéaf-
tigten anderer Arbeitgeber nicht aus-
geschlossen werden, so haben alle
betroffenen Arbeitgeber bei ihren Ge-
fahrdungsbeurteilungen zusammenzu-
wirken und die Schutzmafhahmen so
abzustimmen und durchzuflhren, dass
diese wirksam sind (§ 11 BetrSichV).
Das gilt insbesondere, wenn Arbeits-
mittel von Beschéaftigten verschiedener
Arbeitgeber verwendet werden, was
z. B. beim Be- und Entladen von Fahr-
zeugen oder bei der Instandhaltung von
Arbeitsmitteln gegeben sein kann.

Eine Abstimmung der Schutzmafnah-
men kann auch dann erforderlich sein,
wenn mehrere Arbeitgeber nacheinan-
der Tatigkeiten mit Arbeitsmitteln oder
Arbeitsgegenstanden durchfihren.
Dies gilt immer dann, wenn Gefahrdun-
gen bei nachfolgenden Tatigkeiten von
den vorher durchgefuhrten Tatigkeiten
beeinflusst werden, z. B.

- Anbringen von Transportsicherun-
gen, um Gefahrdungen beim Trans-
port zu vermeiden,

- Verwendung von Gerlsten oder
Dockanlagen,

- Wiederanbringen von Abde-
ckungen nach Reinigungs- oder
Instandhaltungsmafnahmen,

- Sicherstellen der Erreichbarkeit
von Bedienelementen bei der An-
lieferung von Materialien oder bei
Montagearbeiten,

- Meldung von Mangeln oder Stérun-
gen,

- Sichern von Gefahrstellen, die sich
aus der Unterbrechung von Tatig-
keiten ergeben, z. B. Sichern von
Gegenstanden gegen Herabfallen
oder Umfallen,

- Kennzeichnung des Lastschwer-
punktes und geeigneter Anschlag-
punkte an Arbeitsmitteln oder
Arbeitsgegenstanden vor Trans-
portvorgangen mit dem Kran.

Eine Abstimmung der Schutzmafnah-
men kann auch dann erforderlich sein,
wenn durch die Zusammenarbeit ver-
schiedener Teams oder Arbeitsschich-
ten eines Arbeitgebers Gefahrdungen
entstehen.

Besteht bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln eine erhéhte Gefahrdung
der Beschaftigten anderer Arbeitge-
ber, ist ein Koordinator gemal § 13
BetrSichV schriftlich zu bestellen. Eine
erhohte Gefahrdung bei der Zusammen-
arbeit mehrerer Arbeitgeber besteht
z. B. bei gleichzeitigem Arbeiten auf
mehreren Arbeitsebenen, Arbeiten in
groBer Hbéhe, Ausbau von schweren
Maschinenteilen, gleichzeitigem Ein-
satz mehrerer Krane oder mobiler Ar-
beitsmittel.

5.6 Schutzmafinahmen umsetzen

Der Arbeitgeber hat die Voraussetzungen
zu schaffen und daflr zu sorgen, dass die
festgelegten SchutzmafRnahmen umgesetzt
und wahrend des gesamten Zeitraums der

Verwendung aufrechterhalten werden, z. B.

durch Festlegung von Terminen und Verant-
wortlichkeiten.
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5.7 Wirksamkeit der Schutzmaf3inahmen

(1

—

-
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iiberpriifen (§ 4 Absatz 5 BetrSichV)

Bei der Uberpriifung der Wirksamkeit
der Schutzmafnahmen muss der Ar-
beitgeber insbesondere feststellen, ob

- die Schutzmafnahmen geeignet
und ausreichend wirksam sind und

- sich aus diesen Schutzmafinah-
men keine neuen Gefahrdungen
ergeben.

Die Uberpriifung der Wirksamkeit der
Schutzmafinahmen ist vor der erstma-
ligen Verwendung des Arbeitsmittels
und anschlieBend in regelmaBigen
Abstanden durchzufihren. Die Zeit-
abstande legt der Arbeitgeber fest. Er
kann sich dabei auf z. B. Betriebsan-
leitungen, Technische Regeln und Be-
triebserfahrungen abstitzen.

Wird bei der Uberpriifung festgestellt,
dass die SchutzmafRnahmen nicht aus-
reichend wirksam sind oder sich aus
diesen neue Gefahrdungen ergeben
haben, muss die Gefahrdungsbeurtei-
lung diesbezlglich aktualisiert werden.

5.8 Ergebnisse dokumentieren

(§ 3 Absatz 8 BetrSichV)

(1) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis sei-

ner Gefahrdungsbeurteilung zu doku-
mentieren. Erforderliche Angaben sind
mindestens:

1. die beider Verwendung der Arbeits-
mittel auftretenden Geféahrdungen,
2. die zu ergreifenden SchutzmaR-

nahmen,
3. wie die Anforderungen der
BetrSichV eingehalten werden,

wenn von den nach § 21 Ab-
satz 4 Nummer 1 bekannt gege-

=

benen Regeln und Erkenntnissen
abgewichen wird,

4. Art und Umfang der erforderlichen
Prifungen sowie die Fristen der
wiederkehrenden Prufungen (§ 3
Absatz 6 Satz 1 BetrSichV),

5. das Ergebnis der Uberpriifung
der Wirksamkeit der Schutzmaf-
nahmen gemaf § 4 Absatz 5
BetrSichV.

Die Dokumentation darf auch in elekt-
ronischer Form vorgenommen werden.

Sofern der Arbeitgeber von der ver-
einfachten Vorgehensweise nach § 7
BetrSichV Gebrauch macht und die Ge-
fahrdungsbeurteilung ergibt, dass alle
dort genannten Voraussetzungen vor-
liegen, ist eine Dokumentation dieser
Voraussetzungen ausreichend.

Bei gleichartigen Arbeitsmitteln und
Gefahrdungen ist es ausreichend,
wenn die Unterlagen zusammengefass-
te Angaben enthalten.

Wenn bereits vorhandene Geféhr-
dungsbeurteilungen oder gleichwerti-
ge Unterlagen, die der Hersteller oder
Inverkehrbringer mitgeliefert hat, vom
Arbeitgeber ibernommen werden, sind
diese der Dokumentation beizufligen.

Die Form der Dokumentation der Ge-
fahrdungsbeurteilung ist nach der
BetrSichV nicht vorgegeben. Sie kann
verschiedene Dokumente umfassen,
z. B. Betriebsanleitung, Betriebsanwei-
sung, Freigabeverfahren, Explosions-
schutzdokument. Die entsprechenden
Unterlagen mussen jedoch auf Syste-
matik und Vollstandigkeit Uberprifbar
und verflgbar sein. Bei Arbeitsmitteln,
flr die keine Betriebs- oder Gebrauchs-
anleitung nach § 3 Absatz 4 ProdSG
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mitgeliefert werden muss, ist grund-
séatzlich eine gesonderte Dokumentati-
on verzichtbar.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist regel-
mafRig zu Uberprifen (s. dazu auch
Abschnitt 4.1 sowie § 3 Absatz 7
BetrSichV). Die Zeitabsténde legt der
Arbeitgeber fest. Er kann sich dabei
z. B. auf Betriebsanleitungen, Techni-
sche Regeln und Betriebserfahrungen
abstltzen. Auch wenn keine Aktuali-
sierung der Gefahrdungsbeurteilung
erforderlich ist, hat der Arbeitgeber
die Uberpriifung unter Angabe des Da-
tums in der Dokumentation der Gefahr-
dungsbeurteilung zu vermerken.

Empfehlungen flr die Dokumentation
der Gefahrdungsbeurteilung sind an-
hand von ausgewahlten Beispielen in
Anhang 2 dargestellt.”
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Anhang 1

Empfehlungen gemafds § 21
Absatz 6 Nummer 2 fir die
Beriicksichtigung psychischer
Belastung in der Gefahrdungs-
beurteilung

Der Arbeitgeber muss im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung auch die psychische
Belastung in Bezug auf die Verwendung von
Arbeitsmitteln berlcksichtigen. Dabei darf
er sich auf Dokumente abstltzen, die in
seiner Unternehmensorganisation vorhan-
den sind und bereits einzelne psychische
Belastungsfaktoren abdecken.

Die nachfolgende Tabelle soll dem Arbeit-
geber eine Hilfestellung geben, mit welchen
in seinem Betrieb bereits vorhandenen
SchutzmaBnahmen und Dokumenten er
die Anforderungen einer Gefahrdungsbe-

urteilung psychischer Belastung in Bezug
auf die Verwendung von Arbeitsmitteln ggf.
ganz oder teilweise erflllen kann. Sie soll
nicht dazu flhren, dass der Arbeitgeber
sich verpflichtet fuhlt, alle aufgeflihrten
SchutzmaBnahmen und Dokumente erstel-
len zu missen. Empfehlungen gemaf § 21
Absatz 6 Nummer 2 BetrSichV entfalten
keine Vermutungswirkung (vgl. § 4 Absatz
3 Satz 2 BetrSichV).

Die Darstellung basiert auf der Broschure
der GDA - Arbeitsprogramm Psyche ,Emp-
fehlungen zur Umsetzung der Gefahrdungs-
beurteilung psychischer Belastung® ([9])
bzw. den dort genannten Belastungsfakto-
ren. Eine Vorabbetrachtung kann ergeben,
dass bei der konkreten Verwendung von
Arbeitsmitteln nur ein Teil der hier beschrie-
benen Belastungsfaktoren bedeutsam ist
und entsprechend berUcksichtigt werden
muss.

303




TRBS 1111

3.2 Vorgesetzte

Regelkommunikation,
Mitarbeiterbefragung (etc.)

Merkmalsbereiche Merkmalsbereich Gesetzliche
psychischer ggf. in folgende Grundlagen
Belastungsfaktoren Dokumenten bereits
(GDA [9]) beriicksichtigt
1 Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe
1.1 Vollsténdigkeit der Aufgabe Arbeitsvertrag, ArbSchG
: Stellenbeschreibungen
1.2 Handlungsspielraum - !
ungsspi u Mitarbeitergesprache
1.3 Variabilitat
1.4 Information/Informations- Betriebsanweisungen fiir
angebot einzelne Arbeitsmittel,
Vertretungsregelungen,
Arbeitsanweisungen
1.5 Verantwortung Aufbauorganisation,
Pflichtendelegation,
Organigramme
1.6 Qualifikation Fortbildungen,
Qualifizierungsplane,
Schulungsangebote
1.7 Emotionale EAP-Programm,
Inanspruchnahme Betriebliche
Sozialberatung
2 Arbeitsorganisation
2.1 Arbeitszeit Betriebliche ArbZG,
Arbeitszeitregelungen ArbSchG,
2.2 Arbeitsablauf Ablauforganisation ﬁrthtétt\é,
nhan
2.3 Kommunikation/ Aufbauorganisation, €
Kooperation Mitarbeitergesprache
3 Soziale Beziehungen
3.1 Kollegen Regelkommunikation ArbSchG

4 Arbeitsumgebung

4.1 Physikalische und
chemische Faktoren

4.2 Physische Faktoren

Gefahrdungsbeurteilung
(Umgebungsbedingungen)

4.3 Arbeitsplatz- und
Informationsgestaltung

Gefahrdungsbeurteilung
(ergonomische Aspekte)

4.4 Arbeitsmittel

Einsatz von standardisier-
ten Arbeitsmitteln,
EmpfBS 1113

ArbSchG,

ArbStattV,
LarmVibrationsArbSchV,
GefStoffV,

OStrV,

BetrSichV,

EMFV
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Anhang 2

Empfehlungen gemaf § 21 Ab-
satz 6 Nummer 2 BetrSichV fiir
die Dokumentation der Ergeb-
nisse der Gefahrdungsbeurtei-
lung anhand von ausgewahlten
Beispielen

Inhalt
1 Allgemeines
2 Beispiele

1 Aligemeines

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, fur die Ver-
wendung aller Arbeitsmittel, die er seinen
Beschaftigen zur Verfligung stellt, eine Ge-
fahrdungsbeurteilung durchzuftihren und
das Ergebnis zu dokumentieren.

Der Umfang und die Methodik der Gefahr-
dungsbeurteilung sowie deren Dokumen-
tation hangen von der Art und Komplexitat
der zu beurteilenden Arbeitsmittel und ihrer
Verwendung ab.

Im Rahmen der vorliegenden Empfehlun-
gen wird anhand ausgewahlter Beispiele
erlautert, wie der Arbeitgeber die Anfor-
derungen an eine Gefahrdungsbeurtei-
lung nach § 3 BetrSichV erflllen und die
Ergebnisse angemessen dokumentieren
kann. Damit wird die in der TRBS 1111
beschriebene Vorgehensweise verdeutlicht.
Diese Empfehlungen gemaf} § 21 Absatz 6
Nummer 2 BetrSichV entfalten keine Ver-
mutungswirkung (vgl. § 4 Absatz 3 Satz 2
BetrSichV).

Insbesondere bei komplexen Anlagen kann
eine Ubersicht in Form von Checklisten
sinnvoll sein.

In Konkretisierung der Nummer 5.8 der
TRBS 1111 sind in dieser Empfehlung Hin-
weise zu einer angemessenen Dokumen-
tation in den nachstehenden Beispielen
enthalten.

Vorgehensweise

Der Arbeitgeber kann anhand folgender
Fallgestaltungen im Vorfeld entscheiden,
welche Herangehensweise bei der Doku-
mentation der Gefahrdungsbeurteilung je-
weils am besten geeignet ist.

a) Treten bei der Verwendung eines Ar-
beitsmittels nur geringe Gefahrdun-
gen auf?

Wenn fur ein Arbeitsmittel, keine Ge-
brauchsanleitung vorgesehen ist, ist dies
ein Hinweis darauf, dass bei bestimmungs-
gemaBer Verwendung nur geringfligige
Gefahrdungen auftreten. Im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung ist zu ermitteln, ob
aufgrund der betrieblichen Einsatzbedin-
gungen weitere Gefahrdungen auftreten. Ist
dies nicht der Fall, ist fur diese Arbeitsmit-
tel eine Dokumentation nicht erforderlich.

Beispiele sind z. B. Handhefter, Zollstock,
Kugelschreiber, Locher

b) Konnen mehrere Arbeitsmittel bei
der Gefahrdungsbeurteilung und
ihrer Dokumentation zusammenge-
fasst beurteilt werden?

Wenn mehrere Arbeitsmittel bei einer Tatig-
keit zum Einsatz kommen (z. B. bei Verwen-
dung eines Satzes von Handwerkzeugen in
einem Werkzeugkasten oder an einer Werk-
bank), kann geprift werden, ob die Ver-
wendung dieser Arbeitsmittel zusammen-
gefasst beurteilt werden kann. Wenn die
Gefahrdungen bei der Verwendung dieser
Arbeitsmittel gleichartig sind (z. B. bei Ver-
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wendung unterschiedlicher Zangen), kann
eine zusammenfassende Betrachtung fur
diese Arbeitsmittel ausreichen. Gleiches
gilt, wenn bei der Tatigkeit verschiedene
Arbeitsmittel im zeitlichen Wechsel ver-
wendet werden (z. B. Zangen, Schrauben-
schlissel, Schraubendreher, Feilen). Bei ei-
ner zusammenfassenden Beurteilung sind
insbesondere die von der Arbeitsumgebung
sowie von den Arbeitsgegenstéanden ins-
gesamt ausgehenden Gefédhrdungen zu
berlcksichtigen (vgl. Nummer 4.2 Absatz 4
TRBS 1111).

Beispiel 1: Verwendung von Handwerk-
zeugen bei gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen

c) Sind die Voraussetzungen fiir die ver-
einfachte Vorgehensweise nach § 7
BetrSichV erfiillt?

Vor der Anwendung der vereinfachten Vor-
gehensweise hat der Arbeitgeber sicher-
zustellen, dass folgende Kriterien erfullt
werden:

1. Es werden ausschlieflich Arbeitsmittel
verwendet, die mindestens den sicher-
heitstechnischen Anforderungen der
flr sie zum Zeitpunkt der Verwendung
geltenden Rechtsvorschriften zum Be-
reitstellen von Arbeitsmitteln auf dem
Markt entsprechen. Daraus ergibt sich,
dass die vereinfachte Vorgehensweise
nur auf neue Arbeitsmittel oder auf vor-
handene Arbeitsmittel, die den aktuell
geltenden Rechtsvorschriften entspre-
chen, angewendet werden kann. So-
weit auf Grundlage der vorgenannten
Vorschriften erforderlich, muissen fur
das Arbeitsmittel eine CE-Kennzeich-
nung, eine Konformitatserklarung
sowie eine Betriebsanleitung des Her-
stellers vorliegen. Zudem durfen keine
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offensichtlichen erkennbar
sein.

2. Es ist sichergestellt, dass die Arbeits-
mittel ausschlieBlich bestimmungsge-
maf entsprechend den Vorgaben des
Herstellers (z. B. Betriebsanleitung)
verwendet werden.

3. Es treten unter Berlcksichtigung der
Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegen-
stande, der Arbeitsablaufe sowie der
Dauer und der zeitlichen Lage der
Arbeitszeit keine zusatzlichen Gefahr-
dungen der Beschaftigten auf. Dazu ist
zu prifen, ob sich Gefahrdungen durch
die spezifischen Bedingungen ergeben
kdnnen, unter denen die Arbeitsmittel
eingesetzt werden.

4. Es werden Instandhaltungsmafinah-
men gemafl § 10 BetrSichV getroffen
und Prufungen nach § 14 BetrSichV
durchgeflihrt. Dazu ist es erforderlich,
die Festlegungen zur Durchfihrung
dieser  Instandhaltungsmanahmen
und Prifungen zu dokumentieren.

Mangel

Wenn die Voraussetzungen flr die verein-
fachte Vorgehensweise erflllt sind, kann
entsprechend Beispiel 2 verfahren werden.

Beispiel 2: Verwendung von Zentrierstan-
dern in einer Fahrradwerkstatt

d) Handelt es sich um ein Arbeitsmit-
tel, fiir das eine Gebrauchsanleitung
oder Betriebsanleitung des Herstel-
lers vorliegt, die fiir die Gefahrdungs-
beurteilung herangezogen werden
kann?

Arbeitsschutzrelevante Informationen
aus vorliegenden Gebrauchsanleitungen
bzw. Betriebsanleitungen flr Arbeitsmittel
kénnen bei der Gefahrdungsbeurteilung
Ubernommen werden, z. B. fur die Erstel-
lung von Betriebsanweisungen, sofern sie
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auf betriebliche Bedingungen anwendbar
sind. Daruber hinaus ist zu ermitteln, ob
aufgrund der betrieblichen Einsatzbedin-
gungen oder Abweichungen von der be-
stimmungsgemafien Verwendung (weitere)
Gefahrdungen auftreten kdnnen.

Beispiel 3: Verwendung von Innenlader-
Paletten zum Transport von Betonfertig-
teilen

e) Handelt es sich um eine iiberwa-
chungsbediirftige Anlage gemaf An-
hang 2 BetrSichV?

Zu diesen Anlagen gehoéren Aufzugsanla-
gen, Anlagen in explosionsgefahrdeten Be-
reichen sowie Druckanlagen.

In diesen Fallen ist die vereinfachte Vorge-
hensweise nach § 7 BetrSichV nicht zulas-

sig.

Beispiel 4: Personenaufzug in einem Ver-
waltungsgebaude

Beispiel 5: Dampfkesselanlage

2 Beispiele

Beispiel 1: Zusammengefasste Doku-
mentation fiir Handwerkzeuge mit gleich-
artigen Gefahrdungen

Ausgangssituation

In einer mechanischen Werkstatt werden
Handwerkzeuge wie Hammer, Schrau-
bendreher, Schraubenschlissel, Meifel,
Sagen, Zangen, Durchschlag usw. bestim-
mungsgemafl verwendet. Die entstehen-
den mechanischen Gefahrdungen wie
quetschen, einklemmen, getroffen werden,
schneiden, stechen, anstolen usw. sind bei
der Verwendung dieser Arbeitsmittel gleich-
artig. Der Arbeitgeber ermittelt die notwen-

digen Schutzmafnahmen und halt diese
in einer Betriebsanweisung fest. Diese
Betriebsanweisung genlgt in diesem Bei-
spiel als Dokumentation nach § 3 Absatz 3
BetrSichV.

Prozessschritte der Gefahrdungsbeurtei-
lung (entsprechend TRBS 1111)

I) Notwendige Informationen beschaf-
fen

- Informationen zur Verwendung des Ar-
beitsmittels
Handwerkzeuge sind Arbeitsmittel im
Sinne § 2 (1) BetrSichV. Konkrete In-
formationen zum Umgang mit Hand-
werkzeugen sind in der DGUV Informa-
tion 209-001 (BGI 533) zu finden.

- Informationen zur Beschaffenheit des
Arbeitsmittels
Far Handwerkzeuge gibt es zahlreiche
Produktnormen. Es wird empfohlen,
nur Handwerkzeuge einzusetzen, die
entsprechend der jeweils zutreffenden
Norm vom Hersteller gekennzeichnet
wurden (z. B. DIN 1041:2009-12 fur
einen Hammer). Als Nachweis flr die
Einhaltung der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzanforderungen bei be-
stimmungsgemafier Verwendung kann
in Deutschland z. B. das GS-Zeichen
dienen.

Il) Gefahrdungen ermitteln

Hinweise auf mogliche Gefahrdungen erge-
ben sich aus den unter Nummer | genann-
ten Informationen.

Ill) Gefahrdungen bewerten

Wenn Handwerkzeuge bestimmungsge-
maf verwendet werden, kann davon aus-
gegangen werden, dass eine geringfligige
Gefahrdung besteht, der Uber die in der
Betriebsanweisung festgelegten Schutz-
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mafnahmen begegnet werden kann. Nach
Feststellung von Mangeln dlrfen Arbeits-
mittel nicht weiterverwendet werden, weil
Beschadigungen an Handwerkzeugen zu
Gefahrdungen der Beschaftigten flhren
kénnen.

IV) Schutzmafinahmen festlegen

Bei der Verwendung von Handwerkzeugen
sind neben der Sicherstellung der einwand-
freien Funktion und des einwandfreien Zu-
stands auch zahlreiche Verhaltensregeln zu
beachten.

Die technischen, organisatorischen und
personenbezogenen Mafnahmen sind in
der nachfolgenden Betriebsanweisung zu-
sammengefasst.

V) Schutzmafinahmen umsetzen

Zur Umsetzung der Schutzmafnahmen
kann der Arbeitgeber z. B. eine Betriebs-
anweisung erstellen, in der die Anforde-
rungen, die von den Beschaftigten bei der
Verwendung von Handwerkzeugen zu be-
achten sind, festgelegt werden.
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VI) Wirksamkeit der Schutzmafnahmen
iiberpriifen

Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass
die Beschaftigten im Umgang mit den
Werkzeugen unterwiesen sind, die in der
Betriebsanweisung enthaltenen Schutz-
mafRnahmen beachtet werden und Werk-
zeuge bei der Feststellung von Mangeln
nicht weiterverwendet werden.

Vil) Ergebnisse dokumentieren

Eine schriftliche Betriebsanweisung ist
gemaf § 12 Absatz 2 BetrSichV fur Hand-
werkzeuge, fur die der Hersteller keine
Gebrauchsanleitung mitliefern muss, nicht
notwendig. Dessen ungeachtet kann fur
Handwerkzeuge die zusammenfassende
Dokumentation der Gefahrdungsbeurtei-
lung in einer gemeinsamen Betriebsanwei-
sung erfolgen. Diese Betriebsanweisung
kann dann auch flr die Unterweisung der
Beschaftigten verwendet werden. Eine wei-
tergehende Dokumentation ist in diesem
Fall nicht notwendig.
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Beispiel - Betriebsanweisung fiir die Verwendung von Handwerkzeugen (vom Arbeitge-
ber anzupassen)

Nummer: e Betriebsanweisung Betrieh:
Bearbeitungsstand:  .............

Arbeitsplatz/

Tatigkeitsbereich Umgang mit Handwerkzeugen

1. Anwendungsbereich

‘Diese Betriebsanweisung enthélt allgemeine Regeln fir die Verwendung von Hand-
i werkzeugen

2. Auftretende Gefahrdungen

%Geféhrdungen ergeben sich bei der Verwendung von Handwerkzeugen insbesondere
i durch Abrutschen des Werkzeuges und abplatzende Teile. Zweckfremde Verwendung
kann das Werkzeug beschadigen und fuhrt zu zusatzlichen Gefahrdungen.

3. Schutzmaf3nahmen und Verhaltensregeln

Technische Schutzmafnahmen

i o Holzstiele bei Himmern, Beilen, usw. miissen durch Stahlkeile befestigt sein.

* Zangen und Scheren durfen nur benutzt werden, wenn Quetschgefahren fur Hande
beim SchlieRen vermieden werden. Distanzhalter missen auferhalb des Handbe-
reiches sein.

Bei Griffwerkzeugen (Feilen, usw.) muss der Griff mit dem Werkzeug fest verbunden
sein (Stichverletzungen).

Organisatorische Schutzmafinahmen

i » Handwerkzeuge vor Verwendung auf offensichtliche Mangel tberprifen.

i o Schlagwerkzeuge wie Meifel, Kérner usw. missen glatte rundkantige Kopfe ohne
Bart haben.

* Handwerkzeuge ordnungsgemaf aufbewahren (Schutz vor Beschadigung, Vermei-

dung von Verletzungen, schnelle Ubersicht).

Transport von Handwerkzeugen in geeigneten bzw. dazu bestimmten Schutzhdillen,

i Werkzeugkésten etc.

e Beim Besteigen von Leitern oder Podesten Werkzeuge nicht in der Hand mitfiihren.

* Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen.

* Messer dirfen niemals mit offener Klinge abgelegt werden.

* Auswahl der Werkzeuge nach dem beabsichtigten Verwendungszweck.

i » Handwerkzeuge nur bestimmungsgemaf verwenden und sachgerecht handhaben.

i« Bei der Benutzung von Schraubenschliisseln ist die passende Schliisselweite zu
verwenden.

* Nach Méglichkeit sind Ring- und Steckschllssel dem Maulschlissel vorzuziehen.

Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wahlen, dass ein Abrutschen vermieden

wird.
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i » Schraubenschlissel diirfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlangert
i werden.

* Schraubenschlissel dirfen nicht als Schlagwerkzeuge benutzt werden.
* Wenn geschlagen werden muss, dann sind spezielle Schlagschllssel zu verwenden.
¢ Schneid- und Stichbewegungen stets vom Korper und der das Werkzeug haltenden

Hand weg ausflhren.

¢ Schraubendreher sind keine Stemmwerkzeuge.
i » Das Schlagen auf Gegenstande mit gréerer Harte als der des Werkzeuges ist ver-
i boten.

Personenbezogene Schutzmafinahmen

¢ Bei MeifRelarbeiten muss eine Schutzbrille und ggf. ein Meifelschutz verwendet
i werden.
i » Geeignete Schutzbrillen und Schutzhandschuhe benutzen.

4. Verhalten bei Storungen

Mangelbehaftete Handwerkzeuge (z. B. stumpfe Klingen, fehlende Schutzeinrich-
tung, Deformation, Barte, verschlissene Backen oder Kneifkanten, lose Griffe usw.)
durfen nicht weiter verwendet werden.

Vorgesetzten informieren.

5. Erste Hilfe

Ruhe bewahren!

Notruf veranlassen (NOTRUF: 112)
Erste Hilfe leisten

Unfallort absichern

6. Instandhaltung

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prifungen dirfen nur von hiermit beauftragten
i Personen durchgeflihrt werden.

Beispiel 2: Anwendung der vereinfachten - In Einzelféllen ist ein Laufrad neu auf-
Vorgehensweise gemafd § 7 BetrSichV - zubauen.

Zentrierstander in einer Fahrradwerkstatt Eine méglicherweise erforderliche Demon-
tage von Decke, Schlauch oder Felgenband
ist der Benutzung des Zentrierstanders vor-
Der Zentrierstander (Werkstattausfiihrung) gelagert.

wird benutzt, um Laufrader zu zentrieren.
Dies erfolgt in folgenden Fallen:

Ausgangssituation

Der Zentrierstander ist auf einer Werkbank
montiert und wird im Stehen verwendet.
_  Das Laufrad hat einen Seiten- oder Ho-  Gearbeitet wird in Normalschicht.
henschlag.
- Beim Laufrad ist eine (oder sind meh-
rere) gerissene Speiche(n) zu ersetzen.
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Prozessschritte der Gefahrdungsbeurtei-
lung (entsprechend TRBS 1111)

1) Notwendige Informationen
beschaffen

- Informationen zur Verwendung des Ar-
beitsmittels

- Grundinformation zum Arbeitssystem
S. 0.

- Informationen zur Beschaffenheit des
Arbeitsmittels
Alle Einstellelemente werden manuell
betatigt. Beim Zentrierstander han-
delt es sich nicht um eine Maschine,
auf die die Maschinenrichtlinie bzw.
daraus abgeleitetes staatliches Recht
anzuwenden ware. Der Zentrierstander
wird jedoch vom Anwendungsbereich
des Produktsicherheitsgesetzes, ins-
besondere von den Bestimmungen
des § 3 Absatz 2 ProdSG erfasst.
Auch ein in den Zentrierstander einge-
spanntes Laufrad, der Arbeitsgegen-
stand, wird manuell bewegt.

- Prifen der Voraussetzungen fir die
vereinfachte Vorgehensweise bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

In diesem Beispiel wird davon ausgegan-

gen, dass die vereinfachte Vorgehenswei-

se nach § 7 BetrSichV angewandt werden
kann, weil die dort benannten vier Kriterien
erflllt sind:

Kriterium 1: Das Arbeitsmittel entspricht
mindestens den sicherheitstechnischen
Anforderungen der zum Zeitpunkt der
Verwendung geltenden Rechtsvorschrif-
ten zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln
auf dem Markt.

- Fur dieses Arbeitsmittel gibt es keine
spezifischen  sicherheitstechnischen
Anforderungen in Rechtsvorschriften
flir die Bereitstellung auf dem Markt.

- Aus dem ProdSG bestehen allgemeine
Anforderungen an die Sicherheit nach

§ 3 Absatz 2, darlber hinaus gibt es
keine spezifischen Anforderungen in
Normen.

Die Schutzziele nach BetrSichV werden er-
reicht.

Kriterium 2: Das Arbeitsmittel wird aus-
schliefilich bestimmungsgemaf3 entspre-
chend der Vorgaben des Herstellers ver-
wendet.

- Bestimmungsgemaf ist das Arbeits-
mittel daflr vorgesehen, dass Laufra-
der eingespannt und auf Seiten- und
Héhenschlag hin kontrolliert werden.
Diese werden durch Drehen der Spei-
chennippel mittels Nippelspanner be-
seitigt bzw. minimiert.

- Der Zentrierstéander ist gemaf Herstel-
lervorgabe auf einer Werkbank mon-
tiert.

- Der Zentrierstander wird fur nichts an-
deres als den Bau oder die Reparatur
von Laufradern benutzt.

- Eine mogliche Nutzung der Achsauf-
nahme flr die Fixierung anderer Ge-
genstande erfolgt nicht.

Kriterium 3: Es gibt keine zusatzlichen
Gefahrdungen der Beschaftigten unter
Beriicksichtigung der Arbeitsumgebung,
der Arbeitsgegenstinde, der Arbeitsab-
laufe sowie der Dauer und der zeitlichen
Lage der Arbeitszeit.

- Arbeitsumgebung: In der Werkstatt
gibt es keine schadlichen Einflisse
aus der Arbeitsumgebung. Die Licht-
verhaltnisse sind flr die beabsichtigte
Tatigkeit geeignet und es gibt keine die
Arbeitsausfiihrung stérenden Gerau-
sche (siehe unter Ergonomie).

- Ergonomie: Das Arbeitsmittel ist so po-
sitioniert, dass im Stehen in unschad-
licher Korperhaltung damit gearbeitet
werden kann. Die Abstande der Mess-
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flhler lassen sich einstellen, sodass
eine optische oder akustische Kont-
rolle von H6hen- oder Seitenschlag gut
maoglich ist.

- Arbeitsgegenstand (Laufrad mit sei-
nen Einzelkomponenten Felge, Spei-
che und Speichennippel - letztere
am Gewinde werksseitig versehen mit
Klebstoff, sodass keine Schraubensi-
cherung separat aufgetragen werden
muss): Quetsch-, Schnitt- oder sonsti-
ge Gefahrdungen sind nicht gegeben.

- Arbeitsabldufe: Beim Vorgang des
Zentrierens selbst entstehen keine Ge-
fahrdungen; aus der Einbettung dieses
Vorgangs in den Ablauf der Fahrradre-
paratur oder -montage erwachsen kei-
ne Gefahrdungen.

- Arbeitszeit (Dauer und zeitliche Lage):
Die Arbeit wird in Normalschicht aus-
geflihrt. Selbst bei Verwendung des
Arbeitsmittels in Nachtschicht wirden
keine Gefahrdungen auftreten (aufler
derer durch die Nachtarbeit selbst).

Kriterium 4: Instandhaltungsmaf3nahmen
gemaf3 § 10 werden getroffen und Priifun-
gen nach § 14 werden durchgefiihrt.

- Instandhaltung: Der Zentrierstander
hat keine verschleiRanfalligen Teile,
von denen Gefahrdungen ausgehen
kénnten.

- Prifungen: Der Zentrierstander unter-
liegt keinen besonderen Prifanforde-
rungen.

Il - 1IV) Gefahrdungen ermitteln/Ge-

fahrdungen bewerten/Schutz-

mafinahmen festlegen

Wenn ein Arbeitsmittel ausschlieBlich be-
stimmungsgemafd nach den Vorgaben des
Herstellers verwendet wird und die Kri-
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terien der vereinfachten Vorgehensweise
erflllt sind, braucht der Arbeitgeber keine
weiteren als die vom Hersteller vorgege-
benen SchutzmaBnahmen festzulegen. Im
Falle des Zentrierstanders (Werkstattaus-
flhrung) liefert der Hersteller lediglich eine
Montage- und Bedienungsanleitung.

V) - VIl) Schutzmafinahmen umsetzen/
Wirksamkeit der Schutzmaf3-
nahmen tiberpriifen/Ergebnis-
se dokumentieren

- Die Umsetzung von Schutzmafnah-
men sowie die Uberpriifung von deren
Wirksamkeit entfallen fur die Verwen-
dung eines Zentrierstanders.

- Die Dokumentation der Gefahrdungs-
beurteilung kann auf die Tatbestande
beschrankt werden, aus denen sich
das Vorliegen der Voraussetzungen fir
die Anwendung der vereinfachten Vor-
gehensweise (siehe oben: Kriterien 1
bis 4) ergibt.

Beispiel zur Dokumentation der Gefahr-
dungsbeurteilung:

Am (Datum) wurde durch (Name des Erstel-
lers) festgestellt, dass die vier Kriterien des
§ 7 erflllt sind:

1. Der Zentrierstander entspricht § 3 Ab-
satz 2 ProdSG.

2. Der Zentriestander wird ausschlieflich
bestimmungsgemaf verwendet.

3. Bei der Verwendung des Zentrierstan-
ders treten keine zuséatzlichen Gefahr-
dungen auf.

4. Instandhaltung nach § 10 BetrSichV
und Prufungen nach § 14 BetrSichV
des Zentrierstanders sind nicht erfor-
derlich.
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Beispiel 3: Verwendung von Innenlader-
Paletten zum Transport von Betonfertig-
teilen

Ausgangssituation

Fir den Transport von Betonfertigteilen mit
speziellen Innenladerfahrzeugen werden
sogenannte Innenlader-Paletten (IP) ver-
wendet, mit denen die Betonelemente be-
reits im Betonwerk auf die Palette verladen
werden. Die Ladung wird dann ohne zuséatz-
liche Hilfsmittel vom Innenlader aufgenom-
men und zu seinem Bestimmungsort trans-
portiert. Das Beispiel setzt voraus, dass
vom Arbeitgeber sichere IP und geeignete
Fahrzeuge verwendet werden (siehe dazu
EmpfBS 1113).

Im Transportzyklus wird die IP in Produk-
tionsstatten  (Betonfertigteilwerke) leer
angeliefert und dort mit Betonfertigteilen
beladen. Auf den Baustellen wird die IP
abgestellt; die Betonfertigteile werden in
der Regel unmittelbar zum Einbau mittels
Kran entnommen. Der Arbeitgeber ermittelt
unter Berucksichtigung der Betriebsanwei-
sung des Herstellers der IP die notwendigen
Schutzmafnahmen und hélt diese in einer
Betriebsanweisung fest. Diese Betriebsan-
weisung genugt in diesem Beispiel als Do-
kumentation nach § 3 Absatz 3 BetrSichV.

Prozessschritte der Gefahrdungsbeurtei-
lung (entsprechend TRBS 1111)

I) Notwendige Informationen beschaf-
fen

- Informationen zur Verwendung des Ar-
beitsmittels
- Die grundlegenden Anforderungen an
die sichere Verwendung einer IP sind:
- das sichere Aufnehmen und Hal-
ten der Betonfertigteile
- das Gewahrleisten ausreichender
Standsicherheit im beladenen,

teilbeladenen und unbeladenen
Zustand.

- Informationen zur Beschaffenheit des
Arbeitsmittels
Fir die Herstellung von IP gilt § 3 Ab-
satz 2 ProdSG. Es gibt keine Norm,
welche die Sicherheit dieser Paletten
beschreibt. Der Arbeitgeber muss da-
her vor der Beschaffung von IP samt-
liche Sicherheitsanforderungen fur
die sichere Verwendung festlegen. Vor
der Verwendung sind vom Arbeitgeber
ggf. zusatzliche Schutzmafnahmen zu
treffen. Dabei sind die Hinweise des
Herstellers zu berlcksichtigen. Eine
CE-Kennzeichnung ist nicht zuldssig.
Informationen zu IP sind in der DGUV
Information 214-088 ,Sicherer Um-
gang mit Innenlader-Paletten” enthal-
ten.

- Prifen der Voraussetzungen fir die
vereinfachte Vorgehensweise bei der
Verwendung einer IP
Aufgrund der verschiedenartigen Um-
gebungsbedingungen bei der Bela-
dung im Betonwerk und der Entladung
auf Baustellen und der sich daraus
ergebenden zuséatzlichen Gefahrdun-
gen kann von der vereinfachten Vor-
gehensweise in diesem Beispiel kein
Gebrauch gemacht werden.

Il) Gefahrdungen ermitteln

Quetschen/Scheren durch kippende/ver-

rutschende Betonfertigteile aufgrund:

- Mangel der IP durch die Verwendung

- nicht erkannter Vorschaden der IP

- Versagen der Arretierungselemente/
unsachgemafie Benutzung von Arretie-
rungselementen

- nicht unterstltztem Lastschwerpunkt

- Einwirken auflerer Krafte

- unbeabsichtigt geloster Arretierungs-
elemente
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- unzureichend gesicherter Arretierungs-
elemente

Quetschen/Scheren durch umsturzende IP

wegen:

- unsicherer Aufstellung (Untergrund
nicht waagerecht und eben)

- Einwirken auferer Krafte

- zu geringer Tragfahigkeit des Bodens

- einseitiger Beladung oder Uberladung

Schneiden/Stechen an scharfen Kanten/
spitzen Ecken wegen:

- zu geringer Ecken- und Kantenradien
- unzureichender Fertigungsqualitat

Stolpern, Ausrutschen, Stiirzen auf unregel-
maRigen oder glatten Oberflachen wegen:
- Beschadigung

- unzureichender Fertigungsqualitat

Absturz beim Arretieren oder Anschlagen
der Betonfertigteile

Scheren zwischen Innenladerfahrzeug und

IP beim Einfahren wegen:

- Aufenthalt im Bereich einer technisch
nicht zu sichernden Scherstelle

Anfahren von Personen durch Fahrzeuge

und Maschinen wegen:

- zu geringer Sichtbarkeit

- unzureichender Koordination von Ar-
beitsablaufen

Ill) Gefahrdungen bewerten

Die Bewertung der Gefahrdungen ergibt,
dass Schutzmafnahmen erforderlich sind.

IV) Schutzmafinahmen festlegen

Technische SchutzmafRnahmen

- begehbare Flachen der IP sicher ge-
stalten und kennzeichnen

- Arretierungselemente gegen unbefug-
tes Entfernen sichern

- Stltzeinrichtungen benutzen
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- Fahrzeuge mit Kamera-Monitor-Sys-
tem ausrlsten

Organisatorische SchutzmaRnahmen
- Personal qualifizieren zum Erkennen
von Schaden und Gefahren

- Betriebsanweisung  erstellen auf
Grundlage der Betriebsanleitung des
Herstellers

- regelmagige Prufung der IP

- Sicht- und Funktionskontrolle durch
Fahrpersonal vor Arbeitsbeginn

- geeignetes Werkzeug bereitstellen

- Unterweisung organisieren

- Stichprobenkontrolle durch
wortliche Person

- PSA bereitstellen (Schutzhelm, Schutz-
handschuhe, hochschéftige Sicher-
heitsschuhe S3, Warnkleidung)

- Unterweisung organisieren zur siche-
ren Benutzung von Kamera-Monitor-
Systemen

- regelmaBige Prifung des Fahrzeugs
nach DGUV Vorschrift 70 ,Fahrzeuge*

verant-

Personenbezogene SchutzmaBnahmen

Unterweisen/qualifizieren des Personals
zur sicheren und bestimmungsgemafien
Verwendung der IP, zum Erkennen sicher-
heitsrelevanter Mangel, zum sicheren Be-
und Entladen und Sichern der Ladung im
Fahrzeug, zur Benutzung von Kamera-Mo-
nitor-Systemen

Beriicksichtigung des Arbeitsablaufs und

Koordination

- Zufahrt und Aufstellplatz vorbereiten
lassen

- Koordination der verschiedenen Ge-
werke

- Hinweis an das Betonwerk, welches
die Beladung vornimmt, zur zulassigen
Belastung und Lastverteilung der IP

- Einweiser bestimmen
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V) Schutzmafinahmen umsetzen

Zur Umsetzung der Schutzmafnahmen
kann der Arbeitgeber z. B. eine Betriebsan-
weisung erstellen, in der die Anforderungen,
die von den Beschaftigten bei der Verwen-
dung von IP zu beachten sind, festgelegt
werden (siehe Muster-Betriebsanweisung).

VI) Wirksamkeit der Schutzmafinahmen
iiberpriifen

Die Informationen zur Sicherheit der IP er-
geben sich aus der Spezifikation flr den
Hersteller und aus dessen mitgelieferter
Betriebsanleitung einschlieflich der darin
enthaltenen Sicherheitshinweise. Die Wirk-
samkeit der getroffenen Schutzmafnah-

men kann im Rahmen der Abnahme Uber-
prift werden.

VIl) Ergebnisse dokumentieren

Der Arbeitgeber muss die Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung  dokumentieren.
Dazu gehéren mindestens:

- die Festlegungen des Arbeitgebers
zur Beschaffenheit der IP bzw. die Be-
triebsanleitung des Herstellers,

- die Umsetzung der unter Punkt IV) fest-
gelegten Schutzmafinahmen,

- Festlegungen zur Kontrolle und PrU-
fung der IP,

- Hinweise fiir die Beladung fir das Be-
tonwerk.

-  Betriebsanweisung.

Muster-Betriebsanweisung fiir die Verwendung von Innenlader-Paletten (vom Arbeitge-

ber anzupassen)

Nummer:
Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/
Tatigkeitsbereich

Betriebsanweisung

Betrieb:

Umgang mit Innenlader-Paletten (IP)

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung enthalt aligemeine Regeln fiir die Verwendung von IP

¢ Be- und Entladen von IP

Innenlader-Palette

Bei der Verwendung von IP bestehen folgende Gefahrdungen:
* Quetschen/Scheren durch kippende/verrutschende Betonfertigteile
A * Quetschen/Scheren durch kippende Innenlader-Paletten
i » Quetschen/Scheren durch herabfallende Betonfertigteile
i « Absturz beim Arretieren und Anschlagen der Betonfertigteile
i« Angefahren werden durch Fahrzeuge und Maschinen
¢ Stolpern, Ausrutschen und Stirzen auf unregelmagigen oder glatten Oberflachen
Schneiden/Stechen an scharfen Kanten und spitzen Ecken
* Scheren zwischen Aufnahmeschienen des Innenladerfahrzeugs und dem Profil der

i » Absetzen von IP zur Be- und Entladung
¢ Aufnehmen beladener IP zum Transport

2. Auftretende Gefahrdungen

315




TRBS 1111

3. Schutzmafinahmen und Verhaltensregeln

Grundsatzlich gilt bei der Verwendung von IP:

* Arbeiten nicht ohne Ersteinweisung ausfuhren.

* Festgelegte personliche Schutzausristung verwenden (Schutzhandschuhe, Sicher-
heitsschuhe, Warnkleidung, auf Baustellen Schutzhelm).

* Nur IP verwenden, die den betrieblichen Vorgaben entsprechen.

Sichtkontrolle der IP vor Aufnahme der Arbeit.

Keine beschadigten IP verwenden.

* Geeignetes und sicheres Werkzeug verwenden.

Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich von Betonfertigteilen, Fahrzeugen und Ma-

schinen so kurz wie méglich halten.

* Bei Ruckwaértsfahrt vorhandene Kamera-Monitorsysteme verwenden.

Besonderheiten an Be- und Entladestellen:

¢ [P nur an dafir vorgesehenen und gesicherten Orten abstellen.

* Auf Bodenbeschaffenheit achten: Beladene IP nur auf ebenem, waagerechtem und

tragfahigem Boden absetzen.

Zusatzliche Stutzeinrichtungen benutzen, wenn vorhanden.

* Nicht an ungesicherten Betonfertigteilen aufhalten.

Beim Entladen Arretierung erst I6sen, wenn die Last durch den Kran gesichert ist

(Anschlagmittel gespannt).

* Beim Beladen: Anschlagmittel erst lockern und I6sen, wenn die Last durch Arretie-
rung gesichert ist.

* Geeignete und sichere Leitern verwenden zum Betatigen der Pratzen, der Arretie-
rungen und zum An- und Abschlagen; Leiter standsicher aufstellen.

¢ Lasten durfen nur durch unterwiesene und beauftragte Anschlédger an den Kran
angeschlagen werden.

4. Verhalten bei Storungen

Bei Schaden und Méangeln sind die Arbeiten einzustellen.
Vorgesetzten informieren.

5. Erste Hilfe

Ruhe bewahren!

Notruf veranlassen (NOTRUF: 112)

Erste Hilfe leisten

Unfallort absichern

Rettungskréafte auf Gefahr durch kippgefahrdete Betonfertigteile hinweisen

6. Instandhaltung

Arbeitstagliche Sichtkontrolle der IP
RegelmaRige Prufung der IP
Instandsetzung nur durch geeignetes Personal
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Beispiel 4: Uberwachungsbediirftige
Anlage - hier: Aufzugsanlage im Verwal-
tungsgebaude

Ausgangssituation

In einem Verwaltungsgebaude wird ein Per-
sonenaufzug gemafl Anhang 2 Abschnitt
2 Nummer 2a) BetrSichV verwendet. Es
bestehen Absturz, Stolper-, Quetsch- und
Schergefahren, die im Rahmen der Her-
stellung bertcksichtigt wurden. Die vom
Arbeitgeber zu veranlassenden Schutzmaf-
nahmen sind in der Betriebsanleitung des
Herstellers festgelegt.

Der Personenaufzug wird ausschlieflich
bestimmungsgemafl nach den Vorgaben
des Herstellers verwendet, d. h. Uber die
vom Hersteller bereits bewerteten Geféhr-
dungen treten keine weiteren Gefahrdun-
gen auf.

Prozessschritte der Gefahrdungsbeurtei-
lung (entsprechend TRBS 1111)

1) Notwendige Informationen
beschaffen

- Informationen zur Verwendung des Ar-
beitsmittels
Spezifische Anforderungen an die Ver-
wendung von Aufzugsanlagen sind im
Anhang 1 Nummer 4 und im Anhang
2 Abschnitt 2 BetrSichV enthalten.
Weiterhin sind folgende TRBS zu be-
achten: TRBS 1121, TRBS 1201, TRBS
1201-4, TRBS 3121.
Far Prifungen an Aufzugsanlagen
gelten gemaR Anhang 2 Abschnitt 3
Héchstfristen, die nicht Uberschritten
werden durfen. Die wesentliche Tatig-
keit bei der Verwendung von Aufzligen
ist die Bedienung durch Beschaftigte
und andere Personen.

- Informationen zur Beschaffenheit des
Arbeitsmittels

Fir die Herstellung von Aufzugsanla-
gen gilt in Deutschland die 12. Verord-
nung zum Produktsicherheitsgesetz
(12. ProdSV, Aufzugsverordnung) so-
wie im Wesentlichen die Normenreihe
DIN EN 81.

- Prufen der Voraussetzungen fur die
vereinfachte Vorgehensweise bei der
Verwendung eines Aufzugs
Eine vereinfachte Vorgehensweise ist
flr Uberwachungsbedirftige Anlagen
nicht zulassig (§ 7 (2) BetrSichV).

Il) Gefahrdungen ermitteln/
Ill) Gefahrdungen bewerten

Flr den Personenaufzug im Verwaltungs-
gebaude sind Gefahrdungen gegen Absturz
mafgeblich.

In diesem Beispiel wird vorausgesetzt,
dass der Personenaufzug gemafl den An-
forderungen der 12. ProdSV und der Nor-
menreihe DIN EN 81 hergestellt wurde, die
EU-Konformitatserklarung und die Betriebs-
anleitung des Herstellers vorliegen und der
Aufzug eine CE-Kennzeichnung hat. Weiter-
hin wird vorausgesetzt, dass der Personen-
aufzug ausschliefllich bestimmungsgemaf
nach den Vorgaben des Herstellers verwen-
det wird.

Sind diese beiden Voraussetzungen erfullt,
darf sich der Arbeitgeber bei der Bewertung
der Gefahrdungen auf die Gefahrdungen
beschranken, die sich flir Beschaftigte und
andere Personen aus den Einbau- und Um-
gebungsbedingungen ergeben kénnen.

IV) Schutzmafinahmen festlegen
Technische SchutzmafRnahmen

Im vorliegenden Fall wird davon ausgegan-
gen, dass Uber die bereits vom Hersteller
berucksichtigten Schutzmaflahmen keine
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zusatzlichen Schutzmafnahmen notwen-
dig sind.

Hinweis: Bei Aufzugsanlagen, die den o. g.
Beschaffenheitsanforderungen nicht ent-
sprechen, hat der Arbeitgeber im Einzel-
fall zu prufen, wie die sichere Verwendung
nach dem Stand der Technik gewahrleistet
werden kann. Weitergehende Informatio-
nen enthalt die Empfehlung fir Betriebssi-
cherheit EmpfBS 1114 Anpassung an den
Stand der Technik bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln.

Organisatorische Schutzmanahmen

- Aufschaltung des Zweiwege-Kommu-
nikationssystems auf eine standig be-
setzte Stelle

- Kennzeichnung: Aufzug im Brandfall
nicht benutzen

- Erstellung eines Notfallplans gemaf
Anhang 1 Nummer 4.1 BetrSichV

- einschlieBlich Festlegung des Standor-
tes fur die Notbefreiungsanleitung und
der Einrichtungen zur Notbefreiung

- Organisation der Unterweisung der Be-
schaftigten

Personenbezogene SchutzmaBnahmen

Unterweisen der Beschaftigten zur sicheren
und bestimmungsgemafien Verwendung
des Aufzugs einschliefllich der Mafinah-
men bei Stoérungen des bestimmungsge-
mafRen Betriebes und dem Verhalten bei
Feststellung von Mangeln.

V) Schutzmafnahmen umsetzen

Die technischen SchutzmafSnahmen wer-
den bereits im Zuge der Errichtung umge-
setzt.

Die organisatorischen und personenbezo-
genen Mafnahmen mussen vor der erst-
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maligen Verwendung des Aufzugs umge-
setzt sein.

VI) Wirksamkeit der Schutzmafnahmen
iiberpriifen

Die Wirksamkeit der technischen Schutz-
mafRnahmen wird im Zuge der Inbetriebset-
zung durch den Hersteller der Aufzugsanla-
ge geprift.

Auferdem wird die Aufzugsanlage als Uber-
wachungsbedrftige Anlage vor Inbetrieb-
nahme und in wiederkehrenden Absténden
(Hauptprifung/Zwischenprifung) durch
eine Zugelassene Uberwachungsstelle
(ZUS) gepriift.

Die Prifungen durch die ZUS schlieRen
auch die Prufungen ein, ob im Fahrkorb der
Aufzugsanlage ein Zweiwege-Kommunika-
tionssystem wirksam ist und ob ein Not-
fallplan und eine Notbefreiungsanleitung
vorhanden sind.

Vil) Ergebnisse dokumentieren

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurtei-
lung kénnen z. B. anhand eines Formblat-
tes dokumentiert werden, in dem die we-
sentlichen Auslegungsgrundlagen und die
festgelegten SchutzmafSnahmen enthalten
sind.

In dem Formblatt kann auf weitere Doku-
mente verwiesen werden (z. B. Betriebs-
anleitung des Herstellers). Diese Doku-
mente sind Bestandteil der gesamten
Gefahrdungsbeurteilung.

Uber die Priifungen durch die Zugelassene
Uberwachungsstelle werden Priifbescheini-
gungen erstellt und am Betriebsort aufbe-
wahrt bzw. elektronisch archiviert.
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1. Technische Daten der Aufzugsanlage (Informationen beschaffen)

Verantwortlicher Arbeitgeber: Fa. ...

Art des Aufzuges: Personenaufzug (Verwaltungsgebaude)
Anlagennummer: XYz

Anlagenhersteller: Fa. oo

Baujahr: 2015

Nennlast: 800 kg Forderhohe: 15m
Anzahl Zugéange: 1 Anzahl Haltestellen: 5

2. Technische Unterlagen (Beschaffenheit des Arbeitsmittels, Verwendung des
Arbeitsmittels)

2.1 Rechtsgrundlage zum Zeitpunkt des erstmaligen Bereitstellens auf dem Markt
Richtlinie 2014/33/EU, Normenreihe DIN EN 81

2.2 Dokumentation
Konformitatserklarung, CE-Kennzeichnung, Betriebsanleitung

2.3 Tatigkeiten bei der Verwendung ermitteln
Die Verwendung des Aufzugs erfolgt durch unterwiesene Beschéftigte und andere Personen.

3. Gefahrdungen ermitteln/Gefahrdungen bewerten

Bei der Verwendung des Personenaufzuges im Verwaltungsgebdude bestehen Absturz,
Stolper-, Quetsch- und Schergefahren, die im Rahmen der Herstellung berticksichtigt wurden.
SchutzmaRnahmen sind in der Betriebsanleitung des Herstellers festgelegt.

Der Personenaufzug wird ausschlieflich bestimmungsgemal® nach den Vorgaben des
Herstellers verwendet, d. h. tber die vom Hersteller bereits bewerteten Gefahrdungen treten
keine weiteren Gefahrdungen auf.

Vergleiche TRBS 3121, Anhang 1 und Anhang 2

4. SchutzmaBnahmen festlegen

Technische Schutzmafnahmen

Technische SchutzmalRnahmen wie Sicherheitseinrichtungen an den Turen, Niveauausgleich
zur Vermeidung von Stolpergefahren an den Haltestellen, Zweiwege-Kommunikation etc.
wurden bereits vom Hersteller mitgeliefert. Weitere technische Schutzmafinahmen sind nicht
erforderlich.

Organisatorische SchutzmaBnahmen

— regelmaRige Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle durch unterwiesene Beschaftig-
te gemaR TRBS 3121

— Uberpriifung der Wirksamkeit der Zweiwege-Kommunikation

— Erstellung/Aushang des Notfallplans

— Vorhalten der Einrichtungen zur Notbefreiung

— Benennung von Personen, die in Notbefreiungsmallnahmen unterwiesen sind.
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Personenbezogene SchutzmaBnahmen

Fir die Verwendung des Aufzuges sind folgende Anforderungen zu beachten:
— der Fahrkorb darf nicht tberlastet wird (zulassiges Hochstgewicht beachten)
— der Aufzug darf bei Auftreten von Mangeln nicht weiter verwendet werden

— der Aufzug darf im Brandfall nicht betreten werden

Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu melden (Rufnummer angeben)

— der Aufzug muss bei Auftreten von Mangeln, durch die Personen geféhrdet werden
kénnen, aulRer Betrieb gesetzt wird

5. SchutzmaBnahmen umsetzen

Die technischen Schutzmanahmen wurden bereits vom Hersteller umgesetzt. Die organisa-
torischen und Schutzmafnahmen werden vom Arbeitgeber umgesetzt. Die regelmaRigen
Kontrollen werden durch die Beauftragung von hierflir unterwiesenen Beschéftigten sicherge-
stellt.

Die personenbezogenen Schutzmafnahmen werden durch Unterweisung der Beschaftigten
und entsprechende Hinweisschilder umgesetzt.

6. Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen iiberpriifen

Die Wirksamkeit der technischen SchutzmaRnahmen wurde erstmals vom Hersteller im Zuge
der Errichtung Uberpriift.

Die Aufzugsanlage wird wiederkehrend gemaf den Anforderungen des Anhang 2 Abschnitt 2
BetrSichV durch eine zugelassene Uberwachungsstelle gepriift. Priifbescheinigungen werden
wahrend der gesamten Verwendungsdauer am Betriebsort aufbewahrt.

7. Ermittlung der Fristen fiir wiederkehrende Priifungen

Hauptprifung: Priffrist alle Jahre (max. 2 Jahre)
Zwischenprifung: Priffrist alle Jahre (Mitte zwischen HP)
Termin nachste Hauptpriifung:

Termin nachste Zwischenpriifung:

Ort, Daum, Unterschrift Arbeitgeber
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Beispiel 5: Uberwachungsbediirftige
Anlage - hier: Dampfkesselanlage

Ausgangssituation

In einem Kraftwerk wird ein Dampfkes-
sel als Bestandteil einer Dampfkessel-
anlage gemaf Anhang Abschnitt 4 Nummer
2.1a) BetrSichV verwendet. Es bestehen
Gefahrdungen durch Dampf und Druck.
Die nachfolgend fur den Dampfkessel be-
schriebenen Prozessschritte zur Durch-
fihrung der Geféahrdungsbeurteilung sind
analog auch flr die weiteren Bestandteile
der Dampfkesselanlage (siehe TRBS 2141)
durchzufihren.

Gefahrdungsbeurteilung (Prozessschritte
entsprechend der TRBS 1111)

I) Notwendige Informationen beschaf-
fen

- Informationen zur Verwendung des Ar-
beitsmittels
Spezifische Anforderungen an die Ver-
wendung von Dampfkesselanlagen
sind im zweiten Abschnitt der Betr-
SichV sowie in § 18, im Anhang 1 Num-
mer 5 und im Anhang 2 Abschnitt 4
BetrSichV enthalten. Weiterhin sind fol-
gende TRBS zu beachten: TRBS 1201,
TRBS 1201-2, TRBS-Reihe 2141.

Fir Prifungen an Dampfkesselanlagen
gelten gemaR Anhang 2 Abschnitt 4
Tabelle 1 Héchstfristen, die nicht Gber-
schritten werden durfen. Die wesentli-
che Téatigkeit bei der Verwendung der
Dampfkesselanlage ist die Bedienung
durch qualifiziertes Fachpersonal.

Die Verwendung der Dampfkessel-
anlage (Normalbetrieb einschliefllich
An- und Abfahren etc.) ist z. B. in der
Normenreihe DIN EN 12952/12953
berlcksichtigt. Bei Einhaltung der in

der Normenreihe genannten Schutz-
maBnahmen darf der Arbeitgeber
davon ausgehen, dass der Schutz der
Beschaftigten und anderer Personen
im Gefahrenbereich bezlglich der spe-
zifischen Gefahrdung gewahrleistet ist,
wenn sich aufgrund der betrieblichen
Situation keine zusétzlichen Schutz-
mafnahmen ergeben.

Informationen zur Beschaffenheit des
Arbeitsmittels

Dampfkesselanlagen setzen sich aus
dem Dampferzeuger selbst sowie
zahlreichen weiteren Komponenten
und Anlagenteilen zusammen. Eine
Rechtsverordnung gemafl § 8 ProdSG
zur Umsetzung einer europaischen
Richtlinie in nationales Recht gibt es
flr eine solche komplexe Anlage nicht.
Daher missen die einzelnen Bestand-
teile der Dampfkesselanlage (Behalter,
Pumpen, Forderanlagen, Steuerungs-
einrichtungen etc.) im Hinblick auf die
Beschaffenheit bewertet werden. Fir
die darin enthaltenen Druckgerate gilt
beispielsweise die 14. ProdSV, fur Ma-
schinen die 9. ProdSV.

Bei neuen Dampfkesselanlagen wird
in der Regel auf die Normenreihe
DIN EN 12952/12953 Bezug genom-
men, in der die Anforderungen an die
Errichtung und den sicheren Betrieb
enthalten sind. Weitere Informationen
sind z. B. in Branchenstandards der
VGB PowerTech e. V. zu finden.

Priifen der Voraussetzungen fir verein-
fachte Vorgehensweise bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln

Eine vereinfachte Vorgehensweise ist
flr UberwachungsbedUrftige Anlagen
nicht zulassig (§ 7 (2) BetrSichV).
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Il) Gefahrdungen ermitteln

Fir Dampfkesselanlagen sind Gefahr-
dungen durch Dampf und Druck mafigeb-
lich, die z. B. in der Normenreihe DIN EN
12952/12953 berlcksichtigt sind.

Wenn das vom Arbeitgeber vorgegebene
Regelwerk vom Hersteller vollstandig ange-
wendet wird, missen die darin enthaltenen
SchutzmaBnahmen in der Gefahrdungsbe-
urteilung nicht noch einmal explizit aufge-
flhrt werden. Dies ist nur dann erforder-
lich, wenn von dem Regelwerk abgewichen
wird. Die Bezugnahme auf diese Standards
stellt fir den Arbeitgeber eine wesentliche
Erleichterung bei der Erstellung der Gefahr-
dungsbeurteilung dar.

Bei der Ermittlung der Gefahrdungen darf
sich der Arbeitgeber auf die Gefahrdungen
beschranken, die sich an den Schnittstel-
len der einzelnen Anlagenteile sowie aus
den Aufstell- und Umgebungsbedingungen
ergeben kénnen.

Ill) Gefahrdungen bewerten

Die Bewertung der Gefdhrdungen der ein-
zelnen Bestandteile der Dampfkesselan-
lage ist ebenfalls z. B. in der Normenreihe
DIN EN 12952/12953 berlcksichtigt. Wei-
tere Hinweise sind z. B. in Standards der
VGB PowerTech e. V. enthalten.

Bei der Bewertung der Gefahrdungen darf
sich der Arbeitgeber auf die Gefahrdungen
beschranken, die sich an den Schnittstel-
len der einzelnen Anlagenteile sowie aus
den Aufstell- und Umgebungsbedingungen
ergeben kénnen.

Dies erfolgt bei komplexen Anlagen z. B. in
Form von Sicherheitsgesprachen, die Her-
steller und Arbeitgeber gemeinsam fihren.
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IV) Schutzmafinahmen festlegen

Die grundlegenden Anforderungen bezug-
lich der Schutzmanahmen sind ebenfalls
in der Normenreihe 12952/12953 be-
schrieben. Die konkrete Festlegung erfolgt
bei komplexen Anlagen z. B. in Form von
Sicherheitsgesprachen, die Hersteller und
Arbeitgeber gemeinsam flhren.

Technische SchutzmafRnahmen

Zu den technischen Schutzmafnahmen

zahlen insbesondere:

- MaBnahmen gegen unzulassige Druck-
Uberschreitung

- MaBnahmen gegen unzulassige Korro-
sion

- MaBnahmen gegen unzulassige Stoff-
freisetzungen

- MaBnahmen zum Schutz vor unzulds-
siger Uberschreitung der Auslegungs-
parameter (Absicherungskonzept)

Organisatorische SchutzmaRnahmen

Zu den organisatorischen Schutzmafnah-
men zéhlen insbesondere:
- die Qualifikation der Mitarbeiter
- regelmaBige Unterweisungen
- festgelegte Verfahrensweisen beim
Umgang mit der Dampfkesselanlage,
z.B.
- Freigabescheinverfahren
- Wartungs- und Instandhaltungs-
konzepte
- Prafungen vor Inbetriebnahme
- wiederkehrende Prifungen

Personenbezogene Schutzmafnahmen

Ausgewahlte personliche Schutzausristung
wird den Beschaftigten in Abhangigkeit von
der jeweiligen Arbeitsaufgabe im erforderli-
chen Umfang zur Verfligung gestellt.
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Berlcksichtigung des Arbeitsablaufs und
Koordination

Der Arbeitsablauf ergibt sich bei der Ver-
wendung der Dampfkesselanlage aus dem
Freigabescheinverfahren, das sowohl fir ei-
gene Beschaftigte als auch flr Beschaftigte
anderer Arbeitgeber anzuwenden ist.

Soweit sich gegenseitige Gefahrdungen er-
geben, werden die Arbeiten der verschiede-
nen Arbeitgeber durch betriebszustandige
Personen aufeinander abgestimmt.

V) Schutzmafinahmen umsetzen

Die technischen Schutzmafnahmen wer-
den bereits im Zuge der Errichtung umge-
setzt. Die organisatorischen und perso-
nenbezogenen Schutzmahahmen werden
den Beschaftigten auf der Grundlage von
Betriebshandblchern in regelmagigen Un-
terweisungen vermittelt.

VI) Wirksamkeit der Schutzmafinahmen
iiberpriifen

Die Wirksamkeit der Schutzmafnahmen
wird im Zuge der Inbetriebsetzung fur alle
Anlagenteile und Komponenten durch den
Hersteller gepruft.

AuBerdem wird die Dampfkesselanlage
als Uberwachungsbeddrftige Anlage vor
Inbetriebnahme und in wiederkehrenden
Abstanden durch eine Zugelassene Uber-
wachungsstelle gepruft.

VIl) Ergebnisse dokumentieren

Die Gefahrdungsbeurteilung einer verfah-
renstechnischen Anlage ist sehr komplex
und stitzt sich in der Regel auf eine Viel-
zahl verschiedener Dokumente ab. Um die
Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung
nachvollziehbar zu dokumentieren, muss

erkennbar sein, auf welcher Grundlage die
Anlage bewertet wurde.

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeurtei-
lung kénnen z. B. anhand eines Form-
blattes dokumentiert werden, in dem die
wesentlichen Auslegungsgrundlagen ent-
halten sein sollten. Diese Daten sind in der
Regel bereits Bestandteil des Antrages auf
Erlaubnis gemaf} § 18 BetrSichV.

In dem Formblatt kann auf weitere Do-
kumente verwiesen werden (z. B. Frei-
gabescheinverfahren, Explosionsschutz-
dokument etc.). Diese Dokumente sind
Bestandteil der gesamten Gefédhrdungsbe-
urteilung.

Uber die Priifungen durch die Zugelassene
Uberwachungsstelle werden Priifbescheini-
gungen erstellt und am Betriebsort aufbe-
wahrt bzw. elektronisch archiviert.

323




TRBS 1111

Muster: Dokumentation der Ergebnisse einer Gefahrdungsbeurteilung fiir einen Dampf-
kessel als Anlagenteil innerhalb einer Dampfkesselanlage

1. Umfang der Dampfkesselanlage

Zum Umfang der Dampfkesselanlage gehdren gemaR TRBS 2141 folgende Anlagenteile:
1. Dampfkessel

2. Kesselgerist, Warmedammung und/oder Ausmauerung und Ummantelung

3.  Einrichtungen fiir die Feuerung
4

dem Dampfkesselbetrieb dienende Dampf- und HeilRwasserleitungen bis zu den festgelegten Schnitt-
stellen einschlieBlich deren Armaturen

5. Einrichtungen innerhalb des Kesselaufstellungsraumes zur Lagerung, Aufbereitung und Zuleitung von
Brennstoffen sowie Einrichtungen aufRerhalb des Kesselaufstellungsraumes zur Lagerung, Aufbereitung
und Zuleitung von entziindbaren fliissigen und gasférmigen sowie allen staubférmigen Brennstoffen.

6. Einrichtungen zur Luftversorgung des Dampfkessels einschlieBlich der Geblase und der mit Rauchgas
beheizten Luftvorwéarmer.

7. Die absperrbaren mit Rauchgas beheizten Uberhitzer und Zwischeniberhitzer, sowie die im Kesselauf-
stellungsraum befindlichen Dampfkiihler und dazugehdrige Verbindungsleitungen.

8. Die absperrbaren Speisewasservorwarmer, soweit sie im Rauchgasstrom der Feuerung angeordnet
sind, sowie die Speisevorrichtungen mit den zum Dampfkessel flihrenden Speiseleitungen.

9. Einrichtungen zur Rauchgasabfiihrung einschliellich Saugzuganlagen, Schornstein bzw. Kihlturm,
sowie in die Rauchgasabfiihrung eingebauten Anlagen zur Verminderung von Luftverunreinigungen.

10. Einrichtungen zur Druckhaltung und zum Volumenausgleich (Druckausdehnungsgefafle, Ausdehnungs-
behalter), HeiRwassererzeugungsanlagen einschlieRlich Verbindungsleitungen

11. Alle anderen Einrichtungen, die dem Betrieb der Dampfkesselanlage dienen.

12. Einrichtungen, in denen der erzeugte Dampf lberhitzt oder gekiihlt wird und die sich ganz oder teilweise
in einem Dampfkessel befinden.

13. alle Uberwachungs- und Sicherheitssysteme des Dampfkessels

14. der Kesselaufstellungsraum

2. Gefahrdungsbeurteilung der Anlagenteile
2.1 Dampfkessel

2.1.1 Technische Daten der Anlage (Informationen beschaffen)
Hersteller:

Herstell-Nr. oder KKS/AKZ-Nr.:
Anlage in Betrieb seit:

Prifdatum der letzten dauReren Prifung:
Prifdatum der letzten inneren Priifung:
Prifdatum der letzten Festigkeitspriifung:
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Auslegungsgrundlagen:

HD-Teil Z0-Teil
Wasserinhalt des Dampfkessels: Liter
maximal zulassiger Betriebstberdruck (PS): bar
maximal zuldssige Betriebstemperatur (TS) °C
Betriebsiiberdruck (Py): bar
Betriebstemperatur (Tg): °C
Prifiberdruck (Pp): bar
Eingesetzte Materialien:
Materialstlckliste in zugehoriger Festigkeitsberechnung ja nein
Kesseldruckteile Nr.
enthalten: |:| |:|
Betriebsweise/besondere Betriebsbeanspruchungen:
ja nein
Zeitstandsbeanspruchung: O O Lebensdaueriiberwachung

g
U

0O

Wechselbeanspruchung: |:| D

2.1.2 Technische Unterlagen (Beschaffenheit des Arbeitsmittels)

Dokumentation nach vorhanden nicht vorhanden
DampfkV/TRD (Altanlagen) O

14. ProdSV (DGRL): Konformitatserklarung,
CE-Kennzeichnung, Betriebsanleitung

Normenreihe DIN EN 12952/12953:
anderem Regelwerk:
welches:

Risikoanalyse und -bewertung des Herstellers
Betriebsanleitung des Herstellers

Hinweise auf Restgefahren durch Hersteller

O0o0oO0o oo o
Oz 00000 oo g o

mk

Die vorliegende Dokumentation ist vollstandig und plausibel
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2.1.3 Tatigkeiten bei der Verwendung ermitteln

Bedienung des Dampfkessels ja nein
durch qualifiziertes Fachpersonal |:| D
Unterweisung erstmalig |:| D
Unterweisung wiederkehrend D D
Verhalten des Personals in Betriebsanleitung/

Arbeitsanweisung festgelegt |:| D

2.1.4 Einstufung der Anlagenteile nach DGRL (Gefahrdungen ermitteln)
HD-Teil: PSxV = Kategorie:

ZU-Teil: PSxV = Kategorie:

2.1.5 Beurteilung der sicheren Funktion der Anlage (Gefahrdungen bewerten)

Bewertung des mechanischen Versagens der drucktragenden Wandungen der Konstruktion

Herstellung, Auslegung, Berechnung nach

DampfkV/TRD (Altanlagen): O
Normenreihe DIN EN 12952: |:|
Normenreihe DIN EN 12953: |:|

anderes Regelwerk:

Bei Herstellung nach einem anderen Regelwerk sollten bei der Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung fachkundige Personen
hinzugezogen werden.

Bewertung der sicherheitsgerichteten Absicherung der Auslegungsparameter
(drucktragende Wandungen, Druckerzeuger)

2.1.6 SchutzmaBnahmen festlegen

MaRnahmen gegen unzuldssige Druckiiberschreitung

Infolge thermischer Expansion, Uberfiillung, Turbinenschnellschluss technisch vermieden?

ja] nein []

Absicherung durch Sicherheitsventil bauteilgepriift AD/AD2000 A2, TRD 421 oder ISO 41267
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HD-Teil

CE- und Bauteilkennzeichen:
(TUV-Kennzeichen)

Herstellnummer:
Einstelldruck:

Abblaseleistung:

Z0-Teil

CE- und Bauteilkennzeichen:
(TUV-Kennzeichen)
Herstellnummer:
Einstelldruck:

Abblaseleistung:

4
bar
th
4
bar
th

MaRnahmen gegen unzuldssige Korrosion

MaRnahmen zur
Reduzierung der
Gefahrdung:

innere Korrosion:
aulere Korrosion:
CO-Korrosion:
Erosionskorrosion:

sonstige Mechanismen:

MaRBnahmen gegen unzuldssige Stofffreisetzungen

Besondere Gefahrdung

Ausweisung von
Ex-Bereichen erforderlich

Ausweisung von Bereichen
mit Gesundheitsgefahrdung

ja

(]
(]
(]
(]
(]

]
]
]

nein

O

O
O

O
O
O

ooopgog:s

o o

O

MaRBnahmen zur sicherheitsgerichteten Absicherung der Auslequngsparameter

Absicherungskonzept

Alternative Bewertung:

O

Relevanz bei der
Ermittlung der
Priffrist:
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Organisatorische SchutzmaBnahmen

Besichtigungen, Offnungen, Schnellverschliisse vorhanden nicht vorhanden
- Besichtigung, Offnungen nach:
TRB, AD 2000 A5 O ]
Normenreihe DIN EN 12592/12593 O O
- Schnellverschliisse gemaR AD 2000 A5 O O
Bei Schnellverschliissen besondere Hinweise in der
Betriebsanleitung/Arbeitsanweisung (z. B. SIM-Verfahren) D |:|
Personenbezogene Schutzmafnahmen ja nein
Personenbezogene Schutzmalnahmen sind in den
tatigkeitsbezogenen Gefahrdungsbeurteilungen enthalten |:| |:|

2.1.7 Wirksamkeit der MaBnahmen iiberpriifen

Priifung vor Inbetriebnahme gemaR § 15 BetrSichV
vorhanden nicht vorhanden

Prifbescheinigung/Priifbuch D D

Eestlequng des Priifumfangs fiir wiederkehrende Priifungen
vorhanden nicht vorhanden

Priifplan D D

Wenn nicht vorhanden, Priifumfang definieren:

3. Ermittlung der Priiferqualifikation und Fristen fiir die wiederkehrenden Priifungen
gemaR Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV

Priiferqualifikation

PSxV=

Priifung durch: zur Priifung beféhigte Person O zUs O

Priffrist sofern ZUS-priifpflichtig:

- AuBere Priifung (nur bei beheizten Druckbehaltern): max. 1 Jahr

- Innere Priifung: max. 3 Jahre

- Festigkeitspriifung: max. 9 Jahre
Prifdruck: bar
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4. Zustimmung der ZUS zu den ermittelten Priiffristen

Gegebenenfalls Hinweise:

Optional: Den vom Arbeitgeber im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ermittelten Priiffristen wird
zugestimmt.

Datum, Unterschrift Arbeitgeber Datum, Unterschrift ZUS
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TRBS 1112
Instandhaltung

Ausgabe: Marz 2019

GMBI 2019 S. 218 [Nr. 13-16] (v. 23.05.2019)

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel gilt fir die
Ermittlung und Bewertung von Ge-
fahrdungen fir Beschaftigte bei der
Durchfiihrung von Instandhaltungs-
mafinahmen nach § 10 der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV).

(2) Sie ist anzuwenden flr

1. die Planung und Ausfihrung von
Instandhaltungsarbeiten,

2. Stérungssuche,

3. Erprobung nach Instandsetzung.

(3) Bei Instandhaltungsarbeiten, bei de-
nen besondere Gefadhrdungen durch
Gefahrstoffe einschlieflich Explosi-
onsgefahrdungen auftreten konnen,
sind zuséatzlich TRGS 400 sowie TRBS
1112 Teil 1 anzuwenden.

(4) Fur die Durchfihrung der Gefahr-
dungsbeurteilung gelten die Anforde-
rungen der TRBS 1111.

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Instandhaltung

Instandhaltung ist die Gesamtheit aller
MaBnahmen zur Erhaltung des sicheren
Zustands oder der Rickflhrung in diesen.

Instandhaltung umfasst insbesondere Ins-
pektion, Wartung und Instandsetzung (§ 2
Absatz 7 BetrSichV).

2.2 Wartung

MafRnahmen zur Erhaltung des Sollzustan-
des eines Arbeitsmittels. Hierbei kann der
Sollzustand, z. B. durch Reinigung und
Schmierung des Arbeitsmittels, sowie Er-
ganzung oder Austausch von Arbeitsstoffen
aufrechterhalten werden.

2.3 Inspektion

MafRnahmen zur Feststellung und Beurtei-
lung des Istzustandes eines Arbeitsmittels,
einschlieBlich der Bestimmung der Ursa-
chen der Abnutzung oder Schadigung und
der Ableitung der notwendigen Konsequen-
zen fur eine kinftige Nutzung.

2.4 Instandsetzung

MaBnahmen zur Ruckflihrung eines Ar-
beitsmittels in den Sollzustand, z. B. Aus-
tausch von abgenutzten oder defekten
Teilen gegen vorgegebene Ersatzteile. Vor-
gegebene Ersatzteile sind insbesondere
diejenigen, die den Herstellerspezifikatio-
nen entsprechen.
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2.5 Erprobung

Jedes Ingangsetzen eines Arbeitsmittels
nach einer Instandsetzung zum Zweck der
Funktionsprufung, der Feststellung und
Uberpriifung von sicherheitstechnisch rele-
vanten Betriebsdaten (z. B. Testlaufe) sowie
der Vornahme von Einstellungsarbeiten an
Arbeitsmitteln und deren Ausrustungstei-
len.

3 Vorbereitung der
Instandhaltung

3.1 Regelungen der Zusammenarbeit

(1) Grundsatzlich tragt jeder Arbeitgeber
die Verantwortung fur Sicherheit und
Gesundheit seiner Beschaftigten und
hat auf der Basis der Gefahrdungsbe-
urteilung die notwendigen Mafnah-
men festzulegen.

Dabei sind insbesondere zu berlck-
sichtigen:

- Gefahrdungen, die von dem in-
standzuhaltenden  Arbeitsmittel
ausgehen, z. B. durch Arbeits-
stoffe, gefahrliche Strahlung, frei
zugangliche Maschinenteile, sich
in Betrieb befindliche angrenzen-
de Arbeitsmittel, Betriebs- und
Schaltzusténde;

- Gefahrdungen durch die Instand-
haltungsmanahme an der Ar-
beitsstelle, z. B. Absturzgefahren
durch  Bodenéffnungen, unde-
finierte Schaltzustdnde, einge-
schrankte Bewegungsfreiheit, ein-
gesetzte Hilfsmittel (z. B. Krane);

- Gefahrdungen, die von bei den
Instandhaltungsarbeiten verwen-
deten Arbeitsmitteln ausgehen;
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- Gefahrdungen durch arbeitsor-
ganisatorische  Besonderheiten
(z. B. Arbeiten aufRerhalb der Pro-
duktionszeiten, Arbeiten wahrend
des laufenden Betriebes, Arbeiten
unter Termindruck, Arbeiten in un-
bekannten Betriebsstrukturen).

(2) Arbeiten Beschaftigte unterschiedli-
cher Betriebsbereiche oder Beschaftig-
te verschiedener Arbeitgeber zusam-
men, haben die Arbeitgeber nach § 8
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bzw.
§ 13 BetrSichV und ggf. § 15 Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) bei der
Durchfiihrung der Gefahrdungsbeur-
teilung zusammenzuarbeiten.

Daraus resultierende Schutzmafnah-
men sind abzustimmen.

Beispiele:

1. Unterschiedliche Betriebsbereiche
in der Verantwortung eines Arbeit-
gebers:

Bestehen in der Verantwortung ei-
nes Arbeitgebers unterschiedliche
Zustandigkeiten flir Betrieb und
Instandhaltung von Anlagen bzw.
Arbeitsmitteln, hat es sich in der
Praxis bewahrt, Personen zu be-
auftragen, welche die unmittelba-
re Verantwortung fiir den Betrieb
des Arbeitsmittels bzw. der Anlage
tragen (Anlagenverantwortlicher)
und solche, die die unmittelbare
Verantwortung flr die Durchfih-
rung der Instandhaltungsarbeiten
tragen (Arbeitsverantwortlicher).

Hinsichtlich der Gefahrdungen,
die ggf. vom instandzuhaltenden
Arbeitsmittel oder darin zum Ein-
satz kommenden Gefahrstoffen
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ausgehen, muss der Arbeitgeber
als Auftraggeber diesbezlgliche
Informationen an den Auftragneh-
mer geben.

Zusammenarbeit mehrerer Arbeit-
geber:

Die SicherungsmafSnahmen an
dem instandzuhaltenden Arbeits-
mittel sind von dem Arbeitgeber
zu veranlassen, der die unmittel-
bare Verantwortung flr den Be-
trieb des Arbeitsmittels bzw. der
Anlage tragt.

Die Schutzmafnahmen in Zu-
sammenhang mit der Instand-
haltungstatigkeit veranlasst der
Arbeitgeber, der die unmittelbare
Verantwortung fiir die Durchfih-
rung der Arbeiten tragt.

Es hat sich in der Praxis bewahrt,
Aufsichtspersonen oder Koordina-
toren zu bestellen, die einerseits
die festgelegten Schutzmafinah-
men aufeinander abstimmen und
andererseits deren Umsetzung
Uberprifen. Dabei kann es auch
erforderlich sein, dass die Arbeit-
geber sich bezlglich der Verwen-
dung von persénlicher Schutzaus-
ristung und von Arbeitsmitteln
oder -stoffen abstimmen.

Besteht bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln eine erhohte Ge-
fahrdung von Beschéftigten ande-
rer Arbeitgeber, ist flr die Abstim-
mung der jeweils erforderlichen
SchutzmaBnahmen durch die
beteiligten Arbeitgeber ein Koordi-
nator schriftlich zu bestellen (§ 13
BetrSichV).

3.2 Voraussetzungen zur Durchfiihrung

1)

von Instandhaltungsmafinahmen

Vor Instandhaltungsmafinahmen sind
mindestens folgende Schritte durchzu-
flhren:

- Art, Umfang und Abfolge der In-
standhaltungsmafSnahmen festle-
gen,

- auftretende Gefahrdungen ermit-
teln und beurteilen,

- die erforderlichen Schutzmafinah-
men festlegen,

- vor der Vergabe an Fremdfirmen
die Sicherheitsanforderungen so-
wie Anforderungen an die Qualifi-
kation des Instandhaltungsperso-
nals festlegen.

InstandhaltungsmaRnahmen  dirfen
nur von fachkundigen, beauftragten
und unterwiesenen Beschaftigten oder
von sonstigen flr die Durchflihrung
der Instandhaltungsarbeiten geeigne-
ten Auftragnehmern mit vergleichba-
rer Qualifikation durchgeflihrt werden
(§ 10 Absatz 2 Satz 2 BetrSichV).

Im Umfeld der Instandhaltungsar-
beiten tatige Beschaftigte sind Uber
Zeit, Ort und Inhalt der vorgesehenen
Instandhaltungsarbeiten sowie die
dabei modglicherweise auftretenden
Einschrankungen oder Zutrittsverbote,
Gefahrdungen und die erforderliche
Rucksichtnahme sowie Uber Kommu-
nikationswege und Uber die Bedeu-
tung von ggf. zum Einsatz kommenden
sicherheitsbezogenen Informationen
(z. B. Warn- und Gefahrenhinweise) zu
informieren.
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4 Beurteilung der Gefahrdung
4.1 Aligemeines

(1) Die allgemeinen Aspekte der Gefahr-
dungsbeurteilung sind in der TRBS
1111 beschrieben.

(2) Der Arbeitgeber hat nach § 10 Absatz
1 BetrSichV Instandhaltungsmafinah-
men an Arbeitsmitteln auf der Grund-
lage einer Gefahrdungsbeurteilung si-
cher durchfuhren zu lassen und dabei
die Betriebsanleitung des Herstellers
des Arbeitsmittels zu berlcksichtigen.

(3) Bei wiederkehrenden, gleichen oder
ahnlichen Instandhaltungsarbeiten
kann eine vorhandene Gefahrdungs-
beurteilung genutzt werden. Vor Auf-
nahme der Arbeiten ist jedoch fest-
zustellen, ob die in der vorliegenden
Gefahrdungsbeurteilung  getroffenen
und dokumentierten Festlegungen
auch ausreichend und anwendbar
sind. Ansonsten sind die Festlegungen
entsprechend anzupassen und zu do-
kumentieren.

(4) Vor der Durchflihrung von Instandhal-
tungsmaBnahmen an Arbeitsmitteln
ist zu prufen, ob besondere Vorausset-
zungen (z. B. Arbeitsbiihnen, Krane,
Versorgungsanschlisse, Anschlag-
punkte, Zugange, LiftungsmaBnah-
men) geschaffen werden missen, um
die Arbeiten sicher durchfihren zu
kénnen.

(5) Betriebserfahrungen, z. B. Erkennt-
nisse und Schlussfolgerungen aus
bereits durchgefiihrten Instandhal-
tungstatigkeiten, Schadensberichten,
Revisionsprotokollen, Ergebnissen von
VerschleiBuntersuchungen, sind bei
der Gefahrdungsbeurteilung zu be-
rucksichtigen.
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(6) Vorhandene Schutzmafnahmen (z. B.
zum Gefahrstoffschutz einschlieflich
Brand- und Explosionsschutz) sind zu
beachten, insbesondere, wenn diese
fur die Instandhaltungsarbeiten auBer
Kraft gesetzt werden mussen.

(7) Es mussen spezielle Anweisungen fur
das Verhalten beim Auftreten von Unre-
gelmagigkeiten und Stérungen vorhan-
den und den Beschaftigten bekannt
sein.

4.2 Ermittlung der Gefahrdungen

Bei der Ermittlung der Gefahrdungen muss
festgestellt werden, ob sich durch die In-
standhaltungsmafnahme besondere Ge-
fahrdungen ergeben, die im Normalbetrieb
nicht vorhanden sind. Hierzu mussen die
einzelnen Arbeitsschritte systematisch be-
trachtet und die damit verbundenen Ge-
fahrdungen ermittelt werden (siehe An-
hang 2).

Hierbei mussen auch Gefahrdungen be-
rlicksichtigt werden,

- die durch Wechselwirkung mit anderen
Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen oder der
Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsor-
ganisation, dem Arbeitsablauf und der
Arbeitszeit auftreten konnen und

- die durch die Instandhaltungsarbeiten
flr Beschéftigte an benachbarten Ar-
beitsplatzen auftreten kénnen.

4.3 Bewertung der Gefahrdungen

Die ermittelten Geféahrdungen sind dahin-
gehend zu bewerten, ob Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschéftigten bei den
Instandhaltungsarbeiten mit vorhandenen
MafRnahmen gewahrleistet sind. Ist dies
nicht der Fall, sind zuséatzliche Manahmen
festzulegen.
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Dabei sind ggf. durch Begehung des Ar-
beitsplatzes, insbesondere auch die Ge-
fahrdungen durch Wechselwirkung mit
anderen Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen oder
der Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsor-
ganisation, dem Arbeitsablauf und der Ar-
beitszeit zu bewerten.

4.4 Schutzmafinahmen festlegen

(1) Als Ergebnis der Bewertung der Ge-
fahrdungen trifft der Arbeitgeber die
notwendigen MaRnahmen gemaf § 10
Absatz 3 BetrSichV, damit die Instand-
haltungsarbeiten sicher durchgefihrt
werden kénnen. Dabei hat er gemaf
§ 12 Absatz 3 BetrSichV insbesondere

1. die Verantwortlichkeiten flr die
Durchfiihrung der erforderlichen
Sicherungsmafnahmen festzule-
gen,

2. eine ausreichende Kommunikati-
on zwischen Bedien- und Instand-
haltungspersonal sicherzustellen,

3. den Arbeitsbereich wahrend der
Instandhaltungsarbeiten abzusi-
chern,

4. das Betreten des Arbeitsbereichs
durch Unbefugte zu verhindern,
soweit das nach der Gefahrdungs-
beurteilung erforderlich ist,

5. sichere Zugange fur das Instand-
haltungspersonal vorzusehen,

6. Gefahrdungen durch bewegte
oder angehobene Arbeitsmittel
oder deren Teile sowie durch ge-
fahrliche Energien oder Stoffe zu
vermeiden,

7. daflr zu sorgen, dass Einrich-
tungen vorhanden sind, mit de-
nen Energien beseitigt werden
kénnen, die nach einer Trennung
des instand zu haltenden Ar-
beitsmittels von Energiequellen

noch gespeichert sind; diese Ein-
richtungen sind entsprechend zu
kennzeichnen,

8. sichere Arbeitsverfahren fir sol-
che Arbeitsbedingungen festzule-
gen, die vom Normalzustand ab-
weichen,

9. erforderliche Warn- und Gefahren-
hinweise bezogen auf Instandhal-
tungsarbeiten an den Arbeitsmit-
teln zur Verflgung zu stellen,

10. daflir zu sorgen, dass nur geeigne-
te Gerate und Werkzeuge und eine
geeignete personliche Schutzaus-
ristung verwendet werden,

11. bei Auftreten oder Bildung geféhr-
licher explosionsfahiger Atmo-
sphare Schutzmainahmen ent-
sprechend § 9 Absatz 4 Satz 1 zu
treffen (siehe TRBS 1112 Teil 1),

12. Systeme flr die Freigabe be-
stimmter Arbeiten anzuwenden.
Bei gleichartigen Arbeitsbedingun-
gen und gleichartig wirksamen
SchutzmaBnahmen kann das Frei-
gabe-/Erlaubnisscheinverfahren
mehrere Arbeitsbereiche umfas-
sen.

Werden bei Instandhaltungsmafinah-
men an Arbeitsmitteln die flr den Nor-
malbetrieb getroffenen technischen
SchutzmaBnahmen ganz oder teilwei-
se aufer Betrieb gesetzt oder mis-
sen solche Arbeiten unter Geféhrdung
durch Energie durchgefiihrt werden,
so ist die Sicherheit der Beschaftigten
wahrend der Dauer dieser Arbeiten
durch andere geeignete Mafnah-
men zu gewahrleisten (§ 10 Absatz 4
BetrSichV). Solche MafRnahmen kon-
nen z. B. sein:

- Es durfen mit derartigen Arbei-
ten nur Beschaftigte beauftragt
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werden, die mit den Besonder-
heiten des instandzusetzenden
Arbeitsmittels soweit vertraut sein
mussen, dass sie auftretende Ge-
fahrdungssituationen unmittelbar
erkennen und abwenden kénnen.

- Es mussen spezielle Anweisungen
flr das Verhalten beim Auftreten
von Unregelmagigkeiten und St6-
rungen vorhanden und dem Perso-
nal bekannt sein.

- Beauftragung einer mit den Ge-
fahrdungen vertrauten Person, die
den Fortgang der Arbeiten beob-
achtet und bei akuter Gefahrdung
geeignete MafRhahmen ergreift,
wenn ein Arbeitsmittel nicht in ei-
nen gefahrlosen Zustand versetzt
werden kann, weil z. B. ein vermu-
teter Fehler nur in eingeschalte-
tem Zustand erkennbar ist.

- Es durfen sich nur diejenigen Per-
sonen im Gefahrenbereich aufhal-
ten, die fir die Instandhaltungs-
arbeiten unbedingt erforderlich
sind.

(3) In der Tabelle gemaf Anhang 2 sind
zu ausgewahlten besonderen Gefahr-
dungen bei Instandhaltungsarbeiten
beispielhafte Schutzmafnahmen ge-
nannt.

(4) Besondere MaRnahmen bei Explosi-
onsgefahrdungen bei und durch In-
standhaltungsarbeiten sind in TRBS
1112 Teil 1 Abschnitte 4 und 5 sowie
in TRGS 400 genannt.

(5) Auf Basis der Gefahrdungsbeurteilung
sind die mit den Instandhaltungsar-
beiten beauftragten Beschaftigten
Uber die zu beachtenden MafRnahmen
speziell zu unterweisen und es sind
darlberhinausgehende Informationen
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(Schaltplane, FlieRbilder, Plane etc.)
bereitzustellen.

4.5 Bereitstellung geeigneter Zugange
fiir Rettungsmafinahmen

4.5.1 Aligemeines

Im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten
muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass es
in einem Notfall moglich ist, unverziglich
RettungsmafRnahmen durchzufiihren. Dazu
sind im Vorfeld insbesondere die folgenden
Punkte zu berlcksichtigen:

- vorgesehene Rettungsmethoden,

- Einsatz von Rettungseinrichtungen,

- Sicherstellen der Alarmierung,

- Organisation der internen/externen
Rettungskrafte.

4.5.2 Zugange zu und in Arbeitsmittel

(1) Die erforderlichen Zugénge zu und in
Arbeitsmittel richten sich nach der Art
des Arbeitsmittels, den durchzuflhren-
den Arbeiten und den értlichen Verhalt-
nissen.

(2) Die erforderlichen MafRnahmen zur
Rettung von Personen aus Arbeitsmit-
teln sind in regelmaBigen Abstanden
bzw. anlassbezogen praxisnah zu Gben.
Sind auferbetriebliche Rettungskrafte,
z. B. oOffentliche Feuerwehren, in die
RettungsmaRnahmen mit einbezogen,
sind diese an den Ubungen zu beteili-
gen.

(3) Informationen zu MaRnahmen zur Ret-
tung aus Behaltern, Silos und engen
Raumen koénnen der DGUV Regel 113-
004 entnommen werden.
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4.5.3 Anschlagpunkte fiir die Rettung aus

1)

4.6

grofen Hohen/Tiefen

Fur Arbeiten in groflen Héhen oder Tie-
fen hat der Arbeitgeber im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln
und festzulegen, ob Anschlagpunkte
flr den Einsatz von Absturzsicherun-
gen sowohl fir die Beschéftigten als
auch fir die Rettungskrafte erforder-
lich sind.

Informationen zu MaBnahmen zum
Retten aus Héhen und Tiefen mit per-
sonlichen Absturzschutzausristungen
kénnen der DGUV Regel 112-199 ent-
nommen werden.

Befreiung eingezogener Personen

Einzugstellen an Arbeitsmitteln haben
ein beachtliches Gefahrdungspotenzi-
al, das zu schweren Verletzungen fuh-
ren kann. Aus diesem Grund ist bereits
bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln
darauf zu achten, dass Einzugstel-
len konstruktiv auf ein Minimum be-
schrankt, unvermeidliche Einzugstel-
len durch geeignete Schutzeinrichten
gesichert sind.

Far eine schnelle Befreiung eingezo-
gener Personen muss im Rahmen der
Beschaffung darauf geachtet werden,
dass konstruktive Mafnahmen vorge-
sehen werden, mit denen sich z. B. der
Spaltabstand vergrofern lasst. Nach
dem Loésen der Lagerung vergrofert
sich z. B. der Abstand zwischen zwei
Walzen, sodass die eingezogene Per-
son ohne weitere Verletzungen aus der
Einzugstelle befreit werden kann.

5

5.1
1

Durchfiihrung der
Instandhaltungsarbeiten

Allgemeines

Der Arbeitsauftrag fur die Durchfih-
rung von Instandhaltungsarbeiten ist
durch den Arbeitgeber zu erteilen.

Die Durchfihrung der Arbeiten darf
nur erfolgen, wenn die in Abschnitt
4.4 festgelegten SchutzmaBnahmen
getroffen, deren Wirksamkeit Uberpruft
und die SchutzmafRnahmen erforderli-
chenfalls angepasst wurden.

Werden bei Instandhaltungsarbeiten
von der Gefahrdungsbeurteilung nicht
vorhergesehene Gefahrdungen auftre-
ten, kann es hierflr erforderlich sein,
die Arbeiten zu unterbrechen und den
die Instandhaltung durchflihrenden
Arbeitgeber oder von ihm nach § 13
Absatz 2 ArbSchG beauftragte Perso-
nen sowie den beauftragenden Arbeit-
geber zu informieren. Nach Festlegung
der weiteren Mafnahmen sind die
Beschéftigten hinsichtlich der neuen
Situation anzuweisen.

Wahrend der Durchfuhrung der In-
standhaltungsarbeiten hat der die
Instandhaltung durchfiihrende Arbeit-
geber die Umsetzung und Wirksamkeit
der getroffenen Mafnahmen zu kont-
rollieren.

Darlber hinaus hat er auf die Einhal-
tung der Vorschriften und Regeln des
Arbeitsschutzes sowie auf die Befol-
gung der gegebenen Anweisungen zu
achten und erforderlichenfalls ergén-
zende Anweisungen zu geben oder die
Arbeiten zu unterbrechen.
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5.2
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Erprobung

Bei der Erprobung muss die Sicherheit
aller anwesenden Personen gewahr-
leistet sein. Nicht unmittelbar an der
Erprobung beteiligte Personen sind
fernzuhalten (Absperren der Bereiche).

Vor Beginn der Erprobung sind alle
Beschaftigten Uber mégliche Gefahren
und erforderliche SchutzmafRnahmen
(z. B. das Einhalten von Sicherheits-
absténden, die Benutzung von Schutz-
ausrlstungen) sowie Uber Mafinah-
men flr mogliche Betriebsstérungen
zu unterweisen.

Nach Abschluss der Erprobung ist da-
flr Sorge zu tragen, dass sich das in-
standgesetzte Arbeitsmittel wieder in
einem sicheren und funktionsfahigen
Zustand befindet und alle Arbeits- und
Hilfsmittel entfernt wurden.

Handelt es sich bei der Instandhal-
tungsmaBnahme um eine prifpflichti-
ge Anderung, ist eine Priifung gemaf
8§ 14 oder 15 BetrSichV durchzu-
fihren (siehe TRBS 1201 und deren
Folgeteile), bevor das Arbeitsmittel den
Beschaftigten zur Verwendung zur Ver-
fagung gestellt wird.
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Anhang 1
Ablaufdiagramm - Instandhaltung und Erprobung

[ Ablaufdiagramm - Instandhaltung und Erprobung ]

[ Arbeitsaufgabe ]

Gefanhrdungs-
beurteilung
vorhanden ?

Gefahrdungsbeurteilung
erstellen

nein

Wurde die
Wirksamkeit der
Manahmen
uberpruft ?

Begehung / Konfrolle der
Wirksamkeit durchfuhren

Durchfiihrung der
InstandhaltungsmaRnahme

ind die Arbeite
abgeschlossen und

nein

Arbeitsmittel fur die Verwendung

alle Hilfsmittel gesperrt
entfernt ?
Erprobung durchfiihren —————

Arbeitsmittel in

sicherem und
funktionsfahigem
Zustand?

Festgestellte Abweichungen
beseitigen

Handelt es sich um
eine prufpflichtige
Anderung ?

Arbeitsmittel zur
Verwendung freigeben

Prufung gemal § 14 /§ 15
BetrSichV durchfuhren
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TRBS 1115

TRBS 1115
Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und
Regeleinrichtungen

Ausgabe: Marz 2021

GMBI 2021 S. 484 [Nr. 22]
Berichtigung: GMBI 2021 S. 630 [Nr. 28]

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert

(2

—

=

die Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) im Hinblick auf die dauerhafte
Sicherstellung der Funktionsfahigkeit
von sicherheitsrelevanten Mess-, Steu-
er- und Regeleinrichtungen (MSR-Ein-
richtungen), die als technische Schutz-
mafinahme fir die sichere Verwendung
eines Arbeitsmittels inklusive einer
Uberwachungsbediirftigen Anlage ein-
gesetzt werden. Belange der Cybersi-
cherheit sieche EmpfBS 1115. Fir nicht
verwendungsfertig beschaffte Arbeits-
mittel bietet diese Technische Regel
auch Hilfestellung fiir die Spezifikation,
Planung und Realisierung von sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtungen.

Diese TRBS beschreibt auch die Durch-
filhrung von Prifungen sowie das
Vorgehen bei Anderungen von Arbeits-
mitteln in Zusammenhang mit sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtungen.

Diese Technische Regel kann auch fir
hinsichtlich der funktionalen Sicherheit
zu bewertende Funktionseinheiten ei-
ner Ex-Vorrichtung gemafl TRGS 725
angewendet werden.

(4) Anhang A enthalt Mafnahmen, die

2

der Arbeitgeber berticksichtigen muss,
wenn er ein Management der funktio-
nalen Sicherheit im Betrieb einflhrt.

Begriffsbestimmungen

2.1 Aligemeines

Folgende Begriffe sind bereits in TRBS
1201 bestimmt:

1.
2.

© o > w

Kontrolle

Art und Umfang erforderlicher
Prifungen

Pruffrist
Notbefehlseinrichtung
Sicherheitseinrichtung

Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtun-
gen

2.2 Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit ist der Teil der Ge-
samtsicherheit, der von der korrekten Funk-
tion einer sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung und anderer Schutzmafnahmen
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zur Verminderung von Gefahrdungen ab-
hangt.

2.3 Sicherheitslebenszyklus

Der Sicherheitslebenszyklus einer si-
cherheitsrelevanten MSR-Einrichtung be-
schreibt die flr die einzelnen Lebensphasen
notwendigen Aufgaben des Arbeitgebers
zur Implementierung und Aufrechterhal-
tung ihrer Funktionsfahigkeit von der Kon-
zeption bis zur Auferbetriebnahme. Der
Sicherheitslebenszyklus ist gleichzusetzen
mit der ,gesamten Verwendungsdauer®,
wahrend der ein Arbeitsmittel gemaf § 10
Absatz 1 BetrSichV in einem sicheren Zu-
stand erhalten werden muss.

3 Sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtungen

3.1 Aligemeines

(1) GemaR § 5 Absatz 1 BetrSichV missen
Arbeitsmittel, also auch zugehorige si-
cherheitsrelevante MSR-Einrichtungen,
fur den Einsatzzweck geeignet und
unter den vorgesehenen Einsatzbedin-
gungen und den vorhersehbaren Bean-
spruchungen sicher sein.

Gemas § 5 Absatz 3 BetrSichV missen
auch Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber
flr eigene Zwecke selbst hergestellt
hat, den grundlegenden Sicherheits-
anforderungen der flr sie geltenden
EU-Richtlinien und -Verordnungen ent-
sprechen. Den formalen Anforderun-
gen der flr das Arbeitsmittel geltenden
EU-Richtlinien brauchen die Arbeitsmit-
tel nicht zu entsprechen, es sei denn,
es ist in der jeweiligen Richtlinie aus-
dricklich anders bestimmt.

S
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(3) Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtun-
gen, ihre Integration in das Arbeits-
mittel und ihre Anwendung mdissen
dem Stand der Technik entsprechen.
Der Stand der Technik ergibt sich aus
den einschlagigen Normen des z. B.
Produktsicherheitsrechts und ggf. aus
staatlichen Regeln. Sie bezeichnen si-
cherheitsrelevante  MSR-Einrichtungen
auch als sicherheitsbezogene Steue-
rungen oder PLT-Sicherheitseinrichtun-
gen (PLT = Prozessleittechnik).

Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtun-
gen dienen der Verhinderung von Ge-
fahrdungen bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln, die nicht durch inharent
sichere Konstruktion des Arbeitsmit-
tels oder durch trennende Schutzein-
richtungen beseitigt oder ausreichend
vermindert werden kénnen.

=

(5) Die Einordnung einer sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtung in den Prozess
der Geféahrdungsbeurteilung wird in Ab-
bildung 1 dargestellt.
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7 Kamndie S e ‘ " Wurde die .
. 2 o \‘ " ' . H . . Ja
~Gefahrdurg beseiligt =, Ja Minderung der Gefahrdung vorgesehene

oder durch inhdrent 9 5 : :
. [ s » Minderung der
<, sichere Konstruktion des .- ’ durch inhérent sichere : R 9

. Arbeitsmittels vermindert.”” : Konstruktion Geféhrdung ’
8 werden? . erreicht? -
Nein

Nein

Sicherheitsrelevante

Minderung der Gefahrdung MSR-Einrichtung
Kann die durch technische
Gefahrdung durch Schutzmafnahmen

technische
Schutzmanahmen
vermindert

Einbeziehung
erganzender
Schutzmafnahmen

Abb. 1: Schematische Darstellung der Einordnung einer sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung in den Prozess der Gefahrdungsbeurteilung

(6) Zu den sicherheitsrelevanten MSR-Ein- b) mess- und regeltechnische Si-
richtungen gehdren beispielsweise: cherheitseinrichtungen (Safety
Related Measurement Control
and Regulation, SRMCR), die
Ausristungsteile mit Sicher-
heitsfunktion im Sinne von
Artikel 2 Absatz 4 der Richtli-
nie 2014/68/EU (Druckgera-
te-Richtlinie) sind,

c) elektrische Sicherheitseinrich-
tungen, die Sicherheitsbauteile
im Sinne von Anhang Il der
Richtlinie 2014/33/EU (Auf-
zugsrichtlinie) sind u. a. elektri-
sche Sicherheitseinrichtungen
nach DIN EN 81-20:2014 An-
hang A,

d) Sicherheits-, Kontroll- und
Regelvorrichtungen im Sinne
der Richtlinie 2014/34/EU
(ATEX-Richtlinie).

1. Mess-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen von Arbeitsmitteln, die
gemafRl § 8 Absatz 2 BetrSichV er-
forderlich sind. Dazu gehéren bei-
spielsweise:

a) Steuerungen an Maschinen
gemaf Richtlinie 2006/42/EG
(Maschinen-Richtlinie), insbe-
sondere solche Schutzeinrich-
tungen und SchutzmaBnah-
men flr besondere Betriebs-
arten (z. B. im Einrichtbetrieb)
gemafl TRBS 2111, die in die
Steuerung des Arbeitsmittels
gemaf der Steuerungsaufgabe
eingebunden sind,
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3.2
Der

2. Notbefehlseinrichtungen mit den
zugehorigen Sicherheitsfunktio-
nen, die gemaf § 8 Absatz 6 Betr-
SichV erforderlich sind, und

3. hinsichtlich der funktionalen Si-
cherheit bewertete Funktionsein-
heiten einer Ex-Vorrichtung gemaf
TRGS 725.

Phasen im Sicherheitslebenszyklus

Sicherheitslebenszyklus einer sicher-

heitsrelevanten MSR-Einrichtung (siehe Ab-
schnitt 2.3) umfasst die:

1.

354

Ermittlung des Sollzustands (Festle-
gung aller SchutzmaBnahmen fir die
Gesamtsicherheit des Arbeitsmittels
und Zuordnung der daraus resultieren-
den Schutzmanahmen hinsichtlich
der sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tungen),

Planung und Realisierung einschlie-
lich

a) Spezifikation der MSR-Einrichtung

b) Errichtung

¢) Inbetriebnahme der sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtung,

Uberpriifung der Wirksamkeit der si-
cherheitsrelevanten MSR-Einrichtung,

Verwendung (Betrieb) und Instandhal-
tung,

AuBerbetriebnahme.
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Ermittlung des Sollzustandes

Beurteilung von Gefahrdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln,

Ableitung von und Zuordnung zu sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen
§§ 3;4 BetrSichV

Ist die
sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung Teil eines

tigen Ar

(vgl. Abschnitt 3.3.1 Absatz 2,

nein

Abschnitt 4
Festlegen der Anforderungen

Errichtung und Inbetriebnahme

|

Abschnitt 5 N
Uberprifung der Wirksamkeit

der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen

Planung und Realisierung

Prifung des Arbeitsmittels vor Inbetriebnahme und
Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtiger Anderung;
§§ 4,14 und 15 BetrSichV

Abschnitt 7 Wiederkehrende

Priifung des Arbeitsmittel;
§§ 14 und 16 BetrSichV

Verwendung

Abschnitt §.2 Betrieb und g der si
MSR-Einri i

§ 4 Abs. 5 BetrSichV/

Legende
Abschnitt 8.3.4 | Abschnitt 8.3.3 | Abschnitt 8.3.2 |
Austausch von Austausch von
Anderung des Komponenten gegen Komponenten gegen
Schutzkonzeptes nicht-identische oder identische oder
nicht-baugleicheTeile baugleiche Teile
Lebenszyklusphase ‘
Arbeitsmittel
Abschnitt 8.4

— i der sicherheil 1 MSR-Ei
tecccccccas

Priifung gem.
BetrSichV/

Abb. 2: Abléufe bei Planung, Realisierung und Verwendung einer sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung
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3.3 Organisatorische MafSnahmen
3.3.1 Aligemeines

(1) Die Wirksamkeit sicherheitsrelevanter
MSR-Einrichtungen als Schutzmaf-
nahme muss dauerhaft sichergestellt
werden. DafUr ist es erforderlich, Fach-
kunde (Qualifikation), Tatigkeiten und
Zustandigkeiten derjenigen Personen
festzulegen, die fir den Auswahl- und
Beschaffungsprozess  verantwortlich
sind und die im Betrieb Umgang mit ei-
ner sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tung haben. lhre Verantwortlichkeiten
und Aufgaben mussen eindeutig fest-
gelegt werden und alle vorgenannten
beteiligten Personen miissen Uber ein
der Aufgabe entsprechendes Fachwis-
sen verfligen.

(2

Fir die Art und den Umfang der orga-
nisatorischen MafRnahmen sind zwei
Falle zu unterscheiden:

1. die sicherheitsrelevante MSR-Ein-

richtung wird verwendungsfertig
als Teil des Arbeitsmittels durch
den Hersteller auf dem Markt be-
reitgestellt.
In diesem Fall hat der Arbeitgeber
die Installations- und Betriebsan-
leitung des Arbeitsmittels zu be-
achten und die Funktionsfahigkeit
der sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung durch die Veranlassung
von Instandhaltungsmafnahmen,
Prifungen und Kontrollen unter
Bericksichtigung entsprechender
Herstellervorgaben aufrechtzuer-
halten.

2. die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung wird durch den Arbeitge-
ber in eigener Verantwortung zur
Verflgung gestellt (z. B. Tempe-
raturiiberwachung bezlglich der
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Verhinderung des Durchgehens
einer chemischen Reaktion oder
der Selbstentzliindung einer Staub-
schittung). Dies kann entweder
durch die Beschaffung einer sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtung
als verwendungsfertiges Produkt
oder durch den Zusammenbau ei-
genstandiger Bauteile durch den
Arbeitgeber erfolgen.

In diesen Fallen hat der Arbeitge-
ber eigene Verfahren festzulegen,
um die Wirksamkeit und die Funk-
tionsfahigkeit der sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtung Uber
die gesamte Verwendungsdauer
sicherzustellen. Dafur sind die
erforderliche Fachkunde, die Ver-
antwortlichkeiten und die zu nut-
zenden Werkzeuge und Methoden
festzulegen (siehe hierzu Abschnitt
4).

(3) Wenn der Arbeitgeber zur Aufrechter-

haltung von Wirksamkeit und Funk-
tionsfahigkeit sicherheitsrelevanter
MSR-Einrichtungen ein Management
der funktionalen Sicherheit im Betrieb
einflihrt, sind die in Anhang A beschrie-
benen MafRnahmen zu bericksichti-
gen.

3.3.2 Qualifikation der fachkundigen

Personen

(1) Nach § 3 Absatz 3 BetrSichV darf eine

Gefahrdungsbeurteilung nur von fach-
kundigen Personen durchgeflhrt wer-
den. Diese mussen in der Lage sein,
Gefahrdungen der Beschéftigten bei
der Verwendung von MSR-Einrichtun-
gen bzw. Arbeitsmitteln mit MSR-Ein-
richtungen systematisch zu ermitteln
und zu bewerten sowie aus dem Ergeb-
nis Schutzmafnahmen abzuleiten.
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(2) Die nachstehend genannten Aspekte
zur erforderlichen Fachkunde fur eine
Gefahrdungsbeurteilung sind fir die
Arbeitgeber gedacht, die am Markt

bereitgestellte

sicherheitsrelevante

MSR-Einrichtungen einsetzen.

Die erforderliche Fachkunde umfasst in
Abhéangigkeit von der Komplexitat des
Arbeitsmittels technische Kenntnisse,
Ausbildung und Erfahrung auf mehre-
ren Gebieten:

1.

regulatorische und normative An-

forderungen

a) Kenntnis gesetzlicher  Vor-
schriften zum Arbeitsschutz

b) Befahigung zur sachgerechten
Durchfiihrung einer Gefahr-
dungsbeurteilung

¢) HKenntnis einschlagiger Sicher-
heitsanforderungen und Si-
cherheitsvorschriften

Branchenkenntnisse

Da die Gefahrdungsbeurteilung

dem Ziel dient, die notwendigen

und geeigneten Schutzmafnah-

men flr Sicherheit und Gesund-

heitsschutz  festzulegen (siehe

TRBS 1111 Abschnitt 2 Absatz

1), sind grundlegende Kenntnisse

der Branche in Bezug auf die Ge-

fahrdungen unerlasslich. Zu diesen

Kenntnissen kdnnen branchentypi-

sche Gegebenheiten gehdren wie

(nicht abschlieBende Aufzahlung):

a) branchenlbliche Arbeitspro-
zesse und Arbeitsmittel

b) typische Gefahrdungen und
Gefahrenschwerpunkte

c) verarbeitete Materialien (Werk-
stoffe)

d) Eigenschaften der Produkte

e) Ausbildung der Beschaftigten

f)  Unfallstatistik

spezifische Kenntnis (ber das je-

weilige Unternehmen

Fir die Festlegung von wirksa-

men SchutzmafSnahmen mussen

zusatzlich zu b) die individuellen

Gegebenheiten des jeweiligen Un-

ternehmens bekannt sein, insbe-

sondere ortsabhangige Einfluss-
faktoren, wie (nicht abschlieRende

Aufzéhlung):

a) Besonderheiten des Betriebes,
wie z. B. spezifische Gefahr-
dungen, Zonen mit explosions-
fahiger Atmosphare usw.

b) Arbeitsprozesse und verwen-
dete Arbeitsmittel

c) Aufstellung der Arbeitsmittel in
der Betriebsstatte

d) verarbeitete Materialien (Werk-
stoffe) und hergestellte Pro-
dukte

e) Ubliche Betriebsvorgange (Be-
dienung, Instandhaltung usw.)

f) verflighare Kommunikations-
mittel und Warneinrichtungen

angemessene Kenntnisse Uber

sicherheitsrelevante MSR-Einrich-

tungen und funktionale Sicherheit

Sicherheitsrelevante MSR-Einrich-

tungen wirken immer zusammen

mit anderen Schutzmafnahmen
zur Verhinderung von Geféhrdun-
gen. Deshalb sind technisches

Wissen und Erfahrung uUber die

Verwendung von sicherheitsrele-

vanten MSR-Einrichtungen erfor-

derlich:

a) grundsatzliche Funktion von si-
cherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen

b) Beurteilung der Eignung von
Sensoren und Aktoren fur die
jeweilige Arbeitsaufgabe unter
dem Einfluss der ortlichen Be-
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triebs- und Umgebungsbedin-
gungen

c) bei Bedarf Kenntnisse Uber
die Festlegung eines erforder-
lichen Sicherheitsintegritats-
levels (SIL) bzw. Performance
Levels (PL).

(3) Falls der Arbeitgeber flr eine sicher-
heitsrelevante MSR-Einrichtungen ge-
eignete Produkte (z. B. Temperatursen-
soren, Drucksensoren) auswahlt und
installiert, sind gegenuber den Anforde-
rungen des Absatzes 2 tiefergehende
Fachkenntnisse und Qualifikationen
erforderlich (siehe hierzu auch Anhang
A Abschnitt 2.2).

3.4 Dokumentation

Entsprechend den Anforderungen des § 3
Absatz 8 BetrSichV sind auch die auf
MSR-Einrichtungen beruhenden Schutz-
mafRnahmen sowie Art und Umfang der
diesbezliglichen Festlegungen zu Kontrol-
len und Prufungen und deren Fristen zu
dokumentieren (elektronische Form der
Dokumentation ist zulassig).

4 Planung und Realisierung
der Ausriistung eines
Arbeitsmittels mit einer
sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung durch den
Arbeitgeber

4.1 Aligemeines

In diesem Abschnitt werden Mafhahmen
beschrieben, die der Arbeitgeber im Zuge
der Planung und Realisierung einer sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtung zu treffen
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hat, sofern diese nicht als Bestandteil eines
verwendungsfertigen Arbeitsmittels gelie-
fert werden.

4.2 Festlegung des Schutzkonzepts fiir
das Arbeitsmittel durch den Arbeit-
geber

(1) Voraussetzung flr die Festlegung von
Schutzmanahmen ist die Ermittlung
von Gefahrdungen der Beschaftigten
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
im Rahmen der nach § 5 ArbSchG in
Verbindung mit insbesondere § 3 Be-
trSichV und § 6 GefStoffV vorgeschrie-
benen Gefahrdungsbeurteilung. Dabei
sind sowohl technische als auch orga-
nisatorische und personenbezogene
Schutzmahahmen zu betrachten, die
zur sicheren Verwendung eines Arbeits-
mittels notwendig sind (Schutzkonzept
i.S.d. TRBS 1111).

(2) Es ist unerlasslich, zunachst alle er-
forderlichen Schutzmafnahmen zu
betrachten, damit im nachsten Schritt
bei der Festlegung der Anforderung an
die MSR-Einrichtung die Sicherheits-
funktionen korrekt zugeordnet werden
kénnen.

©

Die Vorgaben der Hersteller sicher-
heitsrelevanter MSR-Einrichtungen zur
Einbindung in das Arbeitsmittel sind zu
beachten.

4.3 Umsetzung des Schutzkonzeptes
bezogen auf sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtungen durch den
Arbeitgeber

(1) Als technische SchutzmafRnahme flihrt
eine sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tung die erforderlichen Sicherheits-
funktionen aus, um die sichere Verwen-
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-

=

dung des Arbeitsmittels zu erreichen
und aufrechtzuerhalten. Es ist deshalb
festzulegen, welche Sicherheitsfunktio-
nen als SchutzmafSnahme erforderlich
sind, um Gefahrdungssituationen zu
verhindern, zu begrenzen oder zu been-
den.

Entsprechend den méglichen Gefahr-
dungen mussen fur jede Sicherheits-
funktion, die von einer MSR-Einrichtung
ausgeflihrt werden soll, die Anforderun-
gen an ihre Zuverlassigkeit festgelegt
werden. Dies kann z. B. auf Basis des
Sicherheitsintegritatslevels (SIL) oder
Performance Levels (PL) erfolgen (sie-
he Anhang B).

Zu berucksichtigen sind neben den An-
forderungen an die sicherheitsrelevan-
te Funktion zusatzliche Anforderungen,
die sich aus den Randbedingungen des
Einsatzortes ergeben. Dazu gehdren
beispielsweise:

1. Explosionsschutz

2. elektrische Schutzklassen

3. Blitzschutz

4. Kklimatische und Aufstellungsbedin-
gungen

5. Eigenschaften der Arbeitsstoffe.

4.4 Beschaffenheit einer sicherheitsre-

levanten MSR-Einrichtung

4.4.1 Anforderungen an die

Sicherheitsfunktionen

(1) Sicherheitsfunktionen sind als Schutz-

mafinahme fur die sichere Verwendung
flir alle Betriebsarten eines Arbeitsmit-
tels und Téatigkeiten mit einem Arbeits-
mittel zu definieren.

Zu betrachten sind dabei z. B.

-

1. Vorbereitung fiir die Verwendung,
Einstellungen, Justage,

2. Anlauf, Lernmodus,

3. manueller Betrieb, halb-/automati-
scher Betrieb,

4. stationarer Dauerbetrieb,

5. Uberwachen, stationarer Zustand
ohne Betrieb,

6. Rucksetzen, Abschaltung,

7. Instandhaltung, Reinigen, Prifen

als auch die unter normalen Umstan-
den vorhersehbaren, nicht bestim-
mungsgemafien Betriebszustande und
Betriebsstérungen sowie die Demonta-

ge.

Die Anforderungen (Spezifikation) an
eine sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung mussen alle Sicherheitsfunk-
tionen in naturlicher Sprache und/
oder Logik-, Ablauf- oder Ursache-Wir-
kungs-Diagrammen so formulieren,
dass jede Sicherheitsfunktion

unzweideutig,

nachprufbar,

testbar und

ausfuhrbar ist sowie

im Falle von Veranderungen am Ar-
beitsmittel oder im Arbeitsprozess
angepasst werden kann.

aprwbE

Welche Angaben im Detail eine Spe-
zifikation von Sicherheitsfunktionen
enthalten muss, kann anhand des
Standes der Technik je nach Anwen-
dungsfall unter Berlcksichtigung von
z. B. in Anhang B aufgeflihrten Normen
erfolgen.
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4.4.

1)

S

(3

360

2 Anforderungen an sicherheitsre-
levante MSR-Einrichtungen als
Teil eines verwendungsfertigen
Produktes

Wird die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung als Teil eines verwendungs-
fertigen Produktes auf dem Markt be-
reitgestellt, unterliegt dieses Produkt
insgesamt den Anforderungen der ent-
sprechenden Rechtsvorschriften zum
Inverkehrbringen und muss insoweit
die produktsicherheitsrechtlich gefor-
derten Anforderungen zum Zeitpunkt
der Bereitstellung auf dem Markt erful-
len.

Absatz 1 gilt auch fiir eine nach Abstim-
mung zwischen Arbeitgeber und Her-
steller hinsichtlich der erforderlichen
Anforderung an die funktionale Sicher-
heit spezifisch angepasste sicherheits-
relevante MSR-Einrichtung.

Fir die sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen sowie ggf. fur einzelne Kom-
ponenten sind die

1. von den jeweiligen Herstellern
erstellten Unterlagen wie z. B. Be-
triebsanleitung, Datenblatter, Si-
cherheitskennwerte (B, , T , MTTF,
PFH, usw.) und Konformitatsnach-
weise sowie

2. die Festlegungen der fir die Ge-
wahrleistung der Funktionsfahig-
keit einzuhaltenden Fristen der
Prifungen und Kontrollen

Bestandteil der technischen Dokumen-
tation der MSR-Einrichtung.

4.4.3 Anforderungen an vom Arbeitge-

ber in eigener Verantwortung zur
Verfiigung gestellte sicherheitsre-
levante MSR-Einrichtungen

(1) Die Anforderungen an die sicherheits-

(3

relevanten MSR-Einrichtungen und de-
ren Komponenten sind in einer Spezi-
fikation als Teil der Dokumentation der
Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitge-
bers festzuhalten.

Die Spezifikation der sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen muss mit
den im Ergebnis der Gefahrdungsbe-
urteilung festgelegten Schutzmafinah-
men vollstandig Ubereinstimmen.

Fir die einzelnen Komponenten einer
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung
sind

1. die von den jeweiligen Herstellern
erstellten Unterlagen wie z. B. Be-
triebsanleitung, Datenblatter, Si-
cherheitskennwerte (B, T_, MTTF,
PFH, usw.) und Konformitatsnach-
weise sowie

2. die Festlegungen der fir die Ge-
wahrleistung der Funktionsfahig-
keit einzuhaltenden Fristen der
Prifungen und Kontrollen

Bestandteil der technischen Doku-
mentation der MSR-Einrichtung und
mussen mit dem Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung Gbereinstimmen.

Fir die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung hat der Arbeitgeber Vorgaben
fir die Verwendung (z. B. Montage und
Installation, Inbetriebnahme, Instand-
haltung) sowie zur Kontrolle der Funk-
tionsfahigkeit und zu Prifungen festzu-
legen.
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4.5 Errichtung der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung und Vorbereitung
der Inbetriebnahme des Arbeitsmit-
tels durch den Arbeitgeber

4.5.1 Installation

Sicherheitsrelevante ~ MSR-Einrichtungen
einschliellich der verwendeten Sensoren,
Aktoren, Verbindungskabel sowie der Lei-
tungsfihrung mussen vom Arbeitgeber
fachgerecht ausgewahlt und installiert wer-
den. Sie mlssen sowohl den betrieblichen
Beanspruchungen standhalten als auch
den Einflissen, die aus den Aufstellungs-
und Umgebungsbedingungen resultieren.
Dies gilt insbesondere in widriger Umge-
bung, wie z. B. bei aggressiver Atmosphare
oder bei stark beanspruchenden Arbeits-
medien, die unmittelbar mit Sensoren und
Aktoren in Berihrung kommen.

4.5.2 Inbetriebnahme

(1) Eine fachgerechte Inbetriebnahme der
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtun-
gen ist die Voraussetzung dafur, dass
die Inbetriebsetzung des Arbeitsmit-
tels erfolgreich abgeschlossen werden
kann. Die Inbetriebnahme der sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtung muss
mindestens folgende Punkte sicherstel-
len:

1. die Komponenten weisen keine
physischen Schaden auf, ggf. ver-
steckte Transportsicherungen und
Verpackungsmaterial wurden ent-
fernt;

2. EMV-gerechte Anschllsse
a) verbundene Komponenten,
b) Funktionserde (Masse)

Schutzerde,
¢) Energieversorgung(en);

3. Messeinrichtungen (Sensoren) kor-

rekt eingestellt/justiert;

und

-

4. die Einstellparameter der sicher-
heitsrelevanten  MSR-Einrichtung
sind vollstandig und nach Vorgabe
konfiguriert, mit allen Ein-/Ausgan-
gen sowie den Schnittstellen (Da-
tentbertragung) zu anderen Syste-
men und nach aufen;

5. spezifische Herstellervorgaben flr
den Einbau und den Betrieb der
MSR-Einrichtung wurden berlck-
sichtigt.

Bei der Inbetriebnahme der sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtung ist
sicherzustellen, dass die Installation
keine Abweichungen von der Planung
aufweist, die die Schutzmafnahmen
beeintrachtigen konnen.

Uberpriifung der Wirksam-
keit der sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtungen

Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit
von Schutzmanahmen vor der erstma-
ligen Verwendung eines Arbeitsmittels
zu Uberprifen (siehe § 4 Absatz 5 Be-
trSichV und TRBS 1111 Abschnitt 5.7).
Dies bedeutet fUr sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtungen, dass ihre Wirk-
samkeit in Anlehnung an TRBS 1111
Abschnitt 4.2 Absatz 7 angenommen
werden kann, wenn

1. die vorhandenen technischen
SchutzmaBnahmen funktionsfahig
sind, z. B.

a) sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtungen nach Angaben in
der Betriebsanleitung und
nach dem Ergebnis der Ge-
fahrdungsbeurteilung, insbe-
sondere hinsichtlich der vom
Arbeitgeber vorgesehenen
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Verwendung vorhanden und
aktiviert sind,
b) eine Grenzwertliberwachung
funktionsfahig ist
und
2. die Beschaftigten Uber in diesem
Zusammenhang erforderliche or-
ganisatorische Schutzmafnahmen
(siehe hierzu Abschnitt 8.1) un-
terwiesen und erforderlichenfalls
nach den Angaben in der Betriebs-
anleitung eingearbeitet sind.

Eine Uberpriifung der Wirksamkeit ge-
maf § 4 Absatz 5 BetrSichV ist nicht
erforderlich, wenn entsprechende Pri-
fungen nach § 14 oder § 15 BetrSichV
durchgeflihrt wurden.

Ziel ist die Bestéatigung, dass die sicher-
heitsrelevante MSR-Einrichtung die
festgelegten  sicherheitstechnischen
Anforderungen korrekt erflllt, und dass
somit die SchutzmaRnahme fur die Be-
schéftigten wirksam implementiert ist.
Dazu dirfen zu diesem Zeitpunkt vor-
liegende Bestatigungen aller vorherge-
henden Phasen des Sicherheitslebens-
zyklus verwendet werden.

In Abhangigkeit der Komplexitat des
Arbeitsmittels kénnen bei der Uberprii-
fung der Wirksamkeit der Schutzmaf-
nahmen insbesondere folgende Punkte
relevant sein:

1. Alle relevanten Betriebsarten und
Tatigkeiten mit dem Arbeitsmittel
sowie vorhersehbare nicht bestim-
mungsgemaRe Verwendung oder
Betriebsstérungen missen einge-
schlossen werden.

2. Alle Komponenten der sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtungen
mussen funktionsfahig sein, auch
die jeweiligen Anwendungspro-

gramme. Dasselbe gilt fir kalibrier-

te Gerate, Werkzeuge und Ausrus-

tungen, die fir die Uberpriifung

gebraucht werden. Es muss sicher-

gestellt sein, dass

a) andere Arbeitsmittel den Ab-
lauf der Prifung nicht stéren,

b) die Spezifikationen der Senso-
ren und Aktoren den Anforde-
rungen der Gefahrdungsbeur-
teilung entsprechen und

c) Ubergeordnete Sicherheits-
systeme (sofern zutreffend)
einwandfrei arbeiten, auch bei
vorhersehbaren nicht bestim-

mungsgemafen  Betriebszu-
standen oder Betriebsstorun-
gen.

Die  Beurteilungskriterien  zum

Bewerten der sicheren Funkti-

on im Zuge der Uberpriifung der

Wirksamkeit mussen eindeutig

festgelegt sein. Sofern zutreffend,

gehoren zur Feststellung ,in Ord-
nung“ - ,nicht in Ordnung” noch
weitere Parameter zur Eignung,
wie z. B. Zeitverhalten, Messwerte,

Toleranzen. Es mussen auch Krite-

rien festgelegt werden, wie im Fall

eines Mangels oder Versagens der

Sicherheitsfunktion zu verfahren

ist.

Fir die Uberpriifung sind mindes-

tens festzulegen:

a) die Sicherheitsfunktionen, die
flr jede relevante Betriebsart
zu Uberprtfen sind,

b) die Durchfihrung der Uber-
prufung, d. h. fir jede einzelne
Funktion, wie sie getestet wer-
den soll:

- manuell/automatisch,
- statisch/dynamisch,
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- analytisch/statistisch (100 %
oder Stichproben),
- Simulation/Realtest.

5. Die Uberpriifung der Wirksam-
keit der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung soll nachweisen,
dass die in der Spezifikation der
Sicherheitsfunktionen  festgeleg-
ten  Anforderungen umgesetzt
wurden. Sie muss alle vorgegebe-
nen Anforderungen erfullen, auch
unter Fehlerbedingungen oder im
eingeschrankten Betrieb bzw. bei
Fehlern an den Schnittstellen zu
anderen Komponenten und Ar-
beitsmitteln. Das bedeutet z. B.,
dass
a) Festlegungen zur Erkennung

unglltiger EingangsgrofRen
(z. B. defekte Sensoren) vor-
handen sind,

b) Festlegungen zur Kkorrekten
Ausflihrung vorgesehener Akti-
onen (z. B. Abschaltungen) vor-
handen sind und in korrekter
Reihenfolge erfolgen,

c) Festlegungen zur korrekten An-
zeige von Alarmen und Betriebs-
zustanden vorhanden sind,

d) Festlegungen zu Rucksetz-
funktionen entsprechend der
Spezifikation der Sicherheits-
anforderungen vorhanden
sind,

e) Festlegungen zu prozessbe-
dingten Uberbriickungen (z. B.
beim Anfahren) vorhanden
sind und einwandfrei funktio-
nieren,

f) manuelle Abschalteinrichtun-
gen einwandfrei funktionieren,

g) Diagnosefunktionen wie spezi-
fiziert arbeiten,

(4)

h) das Verhalten bei Ausfall der
Energieversorgung und nach
deren Wiederkehr der Spezifi-
kation entspricht und

i) die Installation, auch unter Be-
rlcksichtigung der EMV-Stor-
festigkeit, fachgerecht erfolgte.

Durch die Uberpriifung diirfen keine
Gefahrdungssituationen entstehen,
gegen die die sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung schitzen soll. Das
bedeutet, dass die Methoden zur Uber-
prifung so zu wahlen sind, dass weder
an Arbeitsmitteln noch im Arbeitspro-
zess gefahrliche Ereignisse provoziert
werden. Nach der Uberpriifung sind die
sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung
und alle an der Prifung beteiligten
Arbeitsmittel wieder in den normalen
Betriebszustand  zurlickzuversetzen,
sofern temporare Veranderungen vor-
genommen wurden, um die Prifung
durchfthren zu kénnen.

Priifung des Arbeitsmittels
vor Inbetriebnahme und
Wiederinbetriebnahme
nach prufpflichtiger
Anderung (§§ 14 und 15
BetrSichV)

Im Rahmen der Prufung vor Inbe-
triebnahme und vor Wiederinbetrieb-
nahme nach prifpflichtiger Anderung
des Arbeitsmittels ist die zugehdrige
Dokumentation des Herstellers, z. B.
Konformitatserklarung mit Betriebsan-
leitung, zu bertcksichtigen. Prifinhalte,
die im Rahmen eines Konformitatsbe-
wertungsverfahrens geprift und doku-
mentiert wurden, missen nicht erneut
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geprift werden (§ 14 Absatz 1 Satz 3,
§ 15 Absatz 1 Satz 4 BetrSichV).

Die mit der Prifung des Arbeitsmittels
beauftragte Person kann sich die durch
die Anwendung eines funktionalen Si-
cherheitsmanagements nach Anhang
A erzeugten Ergebnisse zu eigen ma-
chen.

Die im Rahmen eines funktionalen
Sicherheitsmanagements erzeugte
Dokumentation erfallt fur sicherheits-
relevante MSR-Einrichtungen die Anfor-
derungen nach § 3 Absatz 8 BetrSichV.

Wird abweichend von Absatz 2 kein
funktionales Sicherheitsmanagement
nach Anhang A angewendet, kann sich
die mit der Prifung des Arbeitsmittels
beauftragte Person die Ergebnisse
von Prifungen vor Inbetriebnahme
und Uberpriifung der Wirksamkeit der
SchutzmaBnahmen zu eigen machen,
wenn nachvollziehbar dargelegt wird,
wie die geforderte Eignung und Funkti-
onsfahigkeit der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung erreicht wird.

Wiederkehrende Priifung
von Arbeitsmitteln mit
sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen

(§§ 14 und 16 BetrSichV)

Bei der wiederkehrenden Prifung des
Arbeitsmittels ist zu prifen, ob Vorga-
ben zur regelmaRigen Kontrolle der
Funktionsfahigkeit sicherheitsrelevan-
ter MSR-Einrichtungen vorliegen.

Wird kein funktionales Sicherheitsma-
nagement nach Anhang A angewendet,
muss die mit der Prifung des Arbeits-

mittels beauftragte Person nachvoll-
ziehen, wie die geforderte Eignung und
Funktionsfahigkeit der verwendeten
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung
erreicht wird.

Bestandteil der wiederkehrenden Pru-
fung sind auch

1. die Kontrolle, ob prifpflichtige
Anderungen (siehe hierzu Ab-
schnitt 6) an sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen des Arbeitsmit-
tels durchgefuhrt wurden und

2. bei Anderungen gemaR Abschnitt
8.3.3 die Kontrolle, ob die erfor-
derlichen Uberpriifungen der Wirk-
samkeit durchgefuhrt wurden.

Verwendung und
Instandhaltung

8.1 Unterweisung von Beschaftigten

(§ 12 BetrSichV)

(1) Das Bedienungspersonal muss Uber

die Funktion und Bedienung der si-
cherheitsrelevanten  MSR-Einrichtung
in seinem Zustandigkeitsbereich unter-
wiesen werden. Dabei muss dem Be-
dienungspersonal Folgendes vermittelt
werden:

1. die grundsatzliche Schutzaufgabe
der sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung, d. h., gegen welche Ge-
fahren die sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung schtzt;

2. der richtige Umgang und unter
welchen Umsténden ggf. welche
Bedienhandlungen durchzufihren
sind, z. B. manuelles Eingreifen
beim Anfahren des Arbeitsprozes-
ses;

3. die korrekte Reaktion auf Warn-
meldungen, falls die Diagnoseein-
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richtung der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung einen  Fehlzu-
stand anzeigt;

4. ggf. Uberprifung der Diagnose-Ein-
richtungen;

5. ggf. manuelle Reaktionen, wie
,System Riicksetzen“ und ,System
Neustart” und

6. Verhalten zum Weiterbetrieb des
Arbeitsprozesses oder anderer
Arbeitsmittel, falls die sicherheits-
relevante MSR-Einrichtung Schutz-
mafRnahmen ausgeldst hat.

(2) Das Instandhaltungspersonal muss
fachkundig sowie Uber die betriebli-
chen Anforderungen unterwiesen sein,
um die volle Funktion der sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtung (Hardware
und Software) aufrechtzuerhalten.

8.2 Betrieb, Instandhaltung und
regelmafiige Funktionskontrolle
(§ 4 Absatz 5 Satz 3 BetrSichV)

(1) Die vorgesehene Funktion sicherheits-
relevanter MSR-Einrichtungen muss
wahrend der gesamten Betriebsdauer
des Arbeitsmittels gewahrleistet sein.
Dazu gehdren auch Instandhaltungs-
mafinahmen.

S

Die Anlasse regelmafiger Kontrollen
der Funktionsfahigkeit sowie deren In-
halte werden in der Gefahrdungsbeur-
teilung ermittelt. Bei der Ermittlung ist
zu berucksichtigen, dass ggf. Funktio-
nen durch geeignete und hinreichend
sichere automatische Diagnosesyste-
me kontinuierlich Gberwacht werden.

©

Die regelméafige Kontrolle der Funk-
tionsfahigkeit erfolgt durch fir diese
Aufgabe unterwiesene Beschaftigte
und muss fir die gesamte sicherheits-

=

relevante Kette (Sensor, Logik und
Aktor einschlieBlich ihrer Verbindungs-
elemente), ggf. auch in Teilschritten
(Sensoren, Aktoren, etc.), erfolgen. Die
Kontrolle der Funktionsfahigkeit kann
z. B. durch

1. direktes Ausloésen der Sicherheits-
funktion oder

2. geeignete Simulation der Sicher-
heitsanforderung erfolgen.

Bei der Festlegung von Mafnahmen
fUr den Betrieb, die Instandhaltung und
die regelmagige Funktionskontrolle hat
der Arbeitgeber mindestens folgende
Aspekte zu berlcksichtigen:

1. Festlegung von Methoden und Ver-
fahren so, dass die Funktionskont-
rolle im Betriebsablauf praktikabel
ist und Anreize zur Manipulation
vermieden sind;

2. Berucksichtigung der Erfahrungen
im Umgang mit der MSR-Einrich-
tung hinsichtlich Diagnose, Uber-
prifung und Funktionstests sowie
festgestellter Fehler und Ausfalle;

3. Beschreibung von Ersatzmaf-
nahmen fur die Zeitdauer aus-
geschalteter oder eingeschrankt
verflgbarer sicherheitsrelevanter
MSR-Einrichtungen z. B. in Be-
triebsanweisungen.

Personen, die fur Betrieb und Instand-
haltung der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen verantwortlich
sind, missen Zugang zu den Festlegun-
gen der sicherheitstechnischen Maf-
nahmen und der Betriebsanleitung und
ggef. weiterer Unterlagen der Arbeitsmit-
tel haben, soweit dies erforderlich ist,
um die korrekte Funktion der Schutz-
mafinahmen kontrollieren zu kénnen.
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8.3 Anderungen sicherheitsrelevanter

MSR-Einrichtungen

8.3.1 Aligemeines

(1) Im Falle einer Anderung der sicher-

heitsrelevanten MSR-Einrichtung muss
der Arbeitgeber ermitteln, ob die sicher-
heitstechnischen Anforderungen an die
sicherheitsrelevante MSR-Einrichtung
nach Abschnitt 4.3 neu festzulegen
sind.

Im Falle einer Anderung an sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtungen hat der
Arbeitgeber zu beurteilen, ob er bei
den Anderungen Herstellerpflichten zu
beachten hat, die sich aus anderen
Rechtsvorschriften, insbesondere dem
Produktsicherheitsgesetz oder einer
Verordnung zum Produktsicherheits-
gesetz ergeben (§ 10 Absatz 5 Satz 4
BetrSichV). Weiterhin hat er zu beurtei-
len, ob es sich um eine prufpflichtige
Anderung im Sinne der BetrSichV han-
delt (§ 10 Absatz 5 Satz 3 BetrSichV).
Weiterhin hat der Arbeitgeber zu prifen,
ob eine erlaubnispflichtige Anderung im
Sinne von § 18 BetrSichV vorliegt. Bei
Anderungen an sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen, die zu einer pruf-
pflichtigen Anderung des Arbeitsmittels
flhren, sind die gednderten Teile nach
Abschnitt 6 zu prufen.

8.3.2 Austausch von Komponenten

gegen identische oder baugleiche
Teile

(1) Werden Teile von sicherheitsrelevanten

MSR-Einrichtungen durch identische
oder baugleiche (mit identischen Si-
cherheits- und Betriebsparametern)
Teile ausgetauscht und

1. die MaBnahmen haben keine Fol-
gewirkungen auf die Sicherheit des
Arbeitsmittels und

2. die Montage erfolgt durch fachkun-
diges Personal und

3. sowohl die Montage-, Installations-
und Aufstellbedingungen als auch
die sichere Funktion bleiben unver-
andert und

4. der Arbeitgeber stellt die Verwen-
dung der Ersatzteile und deren
ordnungsgemafie Montage und
Installation durch geeignete orga-
nisatorische Ablaufe sicher,

ist dies keine priifpflichtige Anderung.

S

Der ordnungsgemafie Austausch von
Komponenten gegen identische oder
baugleiche Teile ist zu dokumentieren.
Dabei ist eine Kontrolle der Funkti-
onsfahigkeit (§ 4 Absatz 5 BetrSichV)
durchzufihren.

8.3.3 Austausch von Komponenten
gegen nicht identische oder nicht
baugleiche Teile

(1) Der Austausch von Komponenten ei-
ner sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tung durch nicht identische oder nicht
baugleiche Teile erfordert eine Bewer-
tung ihrer Sicherheitsrelevanz.

S

Im Hinblick auf die Anforderungen an
verwendungsfertige Produkte fihrt der
Leitfaden fir die Umsetzung der Pro-
duktvorschriften der EU (,Blue Guide*”
2016) in Abschnitt 2.1 zur Reparatur
oder Instandhaltung von Produkten
aus, dass instandgesetzte Produkte
nicht als neu gelten (und deshalb keine
erneute Konformitatsbewertung brau-
chen). Dies gilt mit der Einschrankung,
dass dabei keine Herstellerpflichten
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entstehen. Instandsetzung (Reparatur)
kann dabei bedeuten:

1. Austausch eines defekten oder ver-
schlissenen Teils durch ein Ersatz-
teil, das dem Originalteil entweder
identisch oder ihm zumindest ahn-
lich ist,

2. Ersatz des kompletten Gerats
durch ein (in der Funktion) identi-
sches,

3. Software-Aktualisierung, die die
zugrundeliegenden Sicherheitsan-
forderungen nicht beeintrachtigt.

Auch Instandsetzungsarbeiten kénnen
priifpflichtige Anderungen sein (§ 2 Ab-
satz 9 Satz 2 BetrSichV).

Falls der Austausch von Bauteilen zu
einer Anderung der sicherheitsrele-
vanten Eigenschaften der sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtung fuhrt, ist
eine Uberpriifung der Wirksamkeit der
SchutzmaBnahmen der sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtung notwendig.
Eine Prifung ist zu veranlassen, soweit
sich nach der mit diesem Austausch
erforderlichen Gefahrdungsbeurteilung
ergibt, dass es sich um eine prufpflich-
tige Anderung (§ 2 Absatz 9 Satz 1
BetrSichV) handelt.

8.3.4 Anderung des Schutzkonzepts

Wird das Schutzkonzept geandert, sind da-
bei die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung neu zu bewerten.

8.4 Auflerbetriebnahme der sicherheits-

relevanten MSR-Einrichtung

(1) Wird eine sicherheitsrelevante MSR-

Einrichtung dauerhaft aufer Betrieb
genommen (z. B. bei Wegfall der Ge-

fahrdung), ist sicherzustellen, dass die
AuBerbetriebnahme  rlickwirkungsfrei
auf das Schutzkonzept fir die verblei-
benden Arbeitsmittel und den Arbeits-
prozess erfolgt.

(2) Die AuRerbetriebnahme und deren
Auswirkung auf den Arbeitsprozess ist
zu dokumentieren.

©

Die Beschaftigten sind Uber die gean-
derte Situation zu unterweisen.

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs
wurde verzichtet.
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TRBS 1115 - Teil 1
Cybersicherheit fur sicherheitsrelevante Mess-,
Steuer- und Regeleinrichtungen

Ausgabe: November 2022
zuletzt gedndert: GMBI 2023 S. 522 [Nr. 25] (v. 22.3.2023)

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert

die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) im Hinblick auf die Ermitt-
lung und Festlegung erforderlicher
CybersicherheitsmaBnahmen fur die
dauerhafte Sicherstellung der Funkti-
onsfahigkeit von sicherheitsrelevanten
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
(MSR-Einrichtungen), die als techni-
sche SchutzmaBnahme flr die sichere
Verwendung eines Arbeitsmittels inklu-
sive einer Uberwachungsbedurftigen
Anlage eingesetzt werden.

Cyberbedrohungen kénnen dazu flh-
ren, dass eine sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung ihre Sicherheitsfunk-
tion nicht mehr austben kann oder
sogar zusatzliche Gefahrdungen her-
beigefuhrt werden.

Die in dieser TRBS dargestellte Vorge-
hensweise zur Festlegung, Umsetzung
und Prifung von Cybersicherheitsmaf3-
nahmen ist auch geeignet, um Uber si-
cherheitsrelevante MSR-Einrichtungen
hinausgehende Teile des Arbeitsmittels
(z. B. notwendige Kommunikationsmit-
tel) oder andere technische Infrastruk-
turen gegen Cyberbedrohungen zu
schitzen, wenn dieses als Ergebnis der

-

=

Gefahrdungsbeurteilung als erforder-
lich angesehen wird.

Fir nicht verwendungsfertig beschaffte
Arbeitsmittel oder solche verwendungs-
fertig beschaffte Arbeitsmittel, bei de-
nen die ausreichende Cybersicherheit
nicht bereits Bestandteil des Inverkehr-
bringens war, bietet diese Technische
Regel auch Hilfestellung fir die Spezi-
fikation, Planung und Realisierung von
CybersicherheitsmaRnahmen.

Diese TRBS beschreibt erganzend zur
TRBS 1201 auch die Durchfiihrung
von Prufungen zur Cybersicherheit so-
wie das Vorgehen bei Anderungen von
Arbeitsmitteln im Zusammenhang mit
der Cybersicherheit von sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen.

Anhang 1 enthalt Anforderungen, die
der Arbeitgeber berticksichtigen muss,
wenn er ein Management der Cybersi-
cherheit (zum Begriff siehe Abschnitt
2.5) im Betrieb einfihrt oder die re-
levanten Inhalte z. B. in sein Manage-
ment der funktionalen Sicherheit oder
in sein allgemeines Informationssicher-
heitsmanagement integriert.

Diese TRBS behandelt keine Arbeits-
mittel oder sicherheitsrelevanten MSR-
Einrichtungen, die aufgrund nicht vor-
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handener Schnittstellen (sowohl ka-
belgebunden als auch kabellos) nicht
kompromittiert werden kénnen.

G

Diese TBRS betrachtet nicht die Ab-
wehr von wirtschaftlichen Schaden
oder von Angriffen auf den Datenschutz
(z. B. von personenbezogenen Daten).
Sie kann dafur gleichwohl als Erkennt-
nisquelle herangezogen werden.

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Aligemeines

Folgende Begriffe sind bereits in TRBS
1201 bestimmt:

1. Kontrolle

2. Art und Umfang erforderlicher Prifun-
gen

Pruffrist
Notbefehlseinrichtung

Sicherheitseinrichtung

o o~ W

Sicherheitsrelevante MSR-Einrichtun-
gen

Folgende Begriffe sind bereits in TRBS
1115 bestimmt:

1. Funktionale Sicherheit

2. Sicherheitslebenszyklus

2.2 Cybersicherheit

(1) Cybersicherheit im Sinne dieser TRBS
bezeichnet gemaf Verordnung (EU)
2019/881 alle Tatigkeiten, die notwen-
dig sind, um Netz- und Informationssys-
teme, die Nutzer solcher Systeme und
andere von Cyberbedrohungen betrof-
fene Personen zu schutzen.

370

Hinweis:

Die Verordnung (EU) 2019/881 (ibersetzt
aus dem englischen Original ,activities” in
der deutschen Fassung mit ,Tatigkeiten*.
Im Sinne dieser TRBS sind damit alle tech-
nischen und organisatorischen MafBnah-
men zu verstehen, die notwendig sind, um
Netz- und Informationssysteme, die Nutzer
solcher Systeme und andere von Cyberbe-
drohungen betroffene Personen zu schiit-
zen.

(2) Da in der europaischen Rechtsetzung
der Begriff ,Cybersicherheit” mit einem
umfassenderen Verstandnis verwendet
wird, wird in dieser TRBS der Begriff
»Cybersicherheit“ auf den Schutz si-
cherheitsrelevanter ~ MSR-Einrichtun-
gen, die als technische Schutzmafinah-
me fUr die sichere Verwendung eines
Arbeitsmittels inklusive einer Uberwa-
chungsbedurftigen Anlage eingesetzt
werden, eingeschrankt verwendet.

Hinweis:

In vielen Quellen wird anstelle des Begriffs
,Cybersicherheit” der Begriff ,Informations-
sicherheit” verwendet.

2.3 Cyberbedrohung

Cyberbedrohung im Sinne dieser TRBS be-
zeichnet geman Verordnung (EU) 2019/881
einen moglichen Umstand, ein mdgliches
Ereignis oder eine moégliche Handlung, der/
die Netz- und Informationssysteme, die
Nutzer dieser Systeme und andere Perso-
nen schéadigen, stéren oder anderweitig be-
eintrachtigen kénnte.

Hinweis:

Unter ,Umsténden“ kénnen z. B. Sicher-
heitslticken wie unverédnderte Standard-
passworter verstanden werden.
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2.4 IT/0T-Umgebung

Die IT/OT-Umgebung im Sinne dieser TRBS
bezeichnet die IT/OT-Systeme (Netz- und
Informationssysteme im Sinne der Verord-
nung (EU) 2019/881), die temporar oder
dauerhaft einen Informationsaustausch mit
sicherheitsrelevanten ~ MSR-Einrichtungen
haben.

Hinweis 1:

Die IT/OT-Umgebung kann als mdglicher
Angriffsweg einen Einfluss auf die Zuverlas-
sigkeit der sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen besitzen.

Hinweis 2:

IT-Systeme sind die Hard- und Soft-
warekomponenten  zur  elektronischen
Datenverarbeitung (IT - Information Tech-
nology). OT-Systeme sind die Hard- und
Softwarekomponenten zur Steuerung, Re-
gelung, Uberwachung und Kontrolle von
Maschinen, Anlagen und Prozessen (OT -
Operational Technology).

2.5 Management der Cybersicherheit

Das Management der Cybersicherheit im
Sinne dieser TRBS bezeichnet die Festle-
gung, Umsetzung und Kontrolle der Rege-
lungen und Vorgehensweisen zur Sicher-
stellung des erforderlichen Schutzes von
sicherheitsrelevanten ~ MSR-Einrichtungen
vor Cyberbedrohungen.

2.6 Instandhaltung

Instandhaltung im Sinne dieser TRBS um-
fasst die fur die Aufrechterhaltung der Cy-
bersicherheit erforderlichen Tatigkeiten an
der Hard- und Software der betroffenen
Komponenten. Insbesondere zahlen hierzu
sicherheitsrelevante Software-Updates.

3 Anforderungen der Cybersi-
cherheit an sicherheitsrele-
vante MSR-Einrichtungen

3.1 Aligemeines

(1) Durch den steigenden Vernetzungsgrad
kénnen sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtungen zunehmend zum Ziel von
Cyberbedrohungen werden. Dies hat
der Arbeitgeber bei seiner Gefahr-
dungsbeurteilung zu bericksichtigen.

Der Arbeitgeber hat nach § 3 BetrSichV
die auftretenden Gefahrdungen zu be-
urteilen und daraus notwendige Maf3-
nahmen flr das sichere Verwenden
von Arbeitsmitteln abzuleiten. Nach § 5
Absatz 1 BetrSichV durfen nur Arbeits-
mittel zur Verfligung gestellt werden,
also auch zugehorige sicherheitsrele-
vante MSR-Einrichtungen, die fur den
Einsatzzweck geeignet und unter den
vorgesehenen Einsatzbedingungen
sicher sind. Im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung und bei der Auswahl
und Implementierung der sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtungen sind auch
Cyberbedrohungen zu berlcksichtigen.

S

©

Mégliche Auswirkungen von Cyberbe-
drohungen kénnen sein:

1. Beeinflussung der Verfligbarkeit
(z. B. Deaktivieren oder Blockieren
der Funktion von sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen),

2. Verletzung der Integritat (z. B. un-
berechtigte Anderung von Daten),

3. Verletzung der Vertraulichkeit (z. B.
Abfluss von Daten einschlieflich
Passwoértern und Signaturen).

C

Sicherheitsrelevante  MSR-Einrichtun-
gen, ihre Integration in das Arbeitsmit-
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tel und ihre Anwendung miissen nach
dem Stand der Technik vor Cyberbe-
drohungen derart geschutzt sein, dass
Gefahrdungen flir Beschaftigte und
bei Uberwachungsbedurftigen Anlagen
auch andere Personen in deren Gefah-
renbereich vermieden werden. Cybersi-
cherheitsmanahmen dienen dazu, die
Funktionsfahigkeit von sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtungen wahrend
der gesamten Verwendungsdauer des
Arbeitsmittels auch bei Cyberbedro-
hungen aufrechtzuerhalten.

Zur Erfullung der Vorgaben des § 3 Ab-
satz 7 BetrSichV in Verbindung mit § 4
Absatz 6 BetrSichV sind Verfahren zu
etablieren, um die Eignung und Funkti-
onsfahigkeit der Cybersicherheitsmaf3-
nahmen

1. regelmaBig in geeigneten Zeitab-
sténden,

2. bei Anderungen am Arbeitsmittel
(siehe hierzu Abschnitt 8.3),

3. bei neuen Erkenntnissen zu Cy-
berbedrohungen z. B. aus verof-
fentlichten oder firmeninternen
Cybersicherheitsvorfallen und
Schwachstellenmeldungen  oder
aus einschlagigen Veroffentlichun-
gen,

4. bei Anderungen des Stands der
Technik der Cybersicherheit

zu Uberprufen.

3.2 Cybersicherheit im Sicherheitsle-
benszyklus

Cybersicherheit muss wahrend des ge-
samten Sicherheitslebenszyklus der si-
cherheitsrelevanten MSR-Einrichtung ge-
wahrleistet sein (siehe auch Abbildung 1).
Betroffen sind folgende Elemente:

1. Hardware,

2. Software,

3. Daten/Informationen,
4. Schnittstellen

sowie die mit ihrer Verwendung verbunde-
nen

1. Prozesse,

2. Richtlinien,

3. Organisationen sowie
4. Personen,

5. IT/0T-Umgebung.
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Legende

Lebenszyklusphase

cccecceccanas
Priifung gem. 5
. BetrSichV

Ermittlung des Sollzustandes

Beurteilung von Gefahrdungen auch aufgrund von Cyberbedrohungen bei der Verwendung

von Arbeitsmitteln, Ableitung von und Zuordnung zu sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen
§§ 3, 4 BetrSichV

Ist die
sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung Teil eines

I der MaBnahmen der Cybersicherheit fiir die

er tigen Arbeitsmittels
mit bestatigtem Schutz gegen
Cyberbedrohungen
(3.3.1 Absatz 2

nein
Planung und Realisierung
Abschnitt 4 Festlegen der Anforderungen
im Hinblick auf Cybersicherheit, e

Errichtung und Inbetriebnahme

|

Abschnitt 5 -
ﬂ Uberpriifung der Wirksamkeit

icher iten 1gen

Abschnitt 6 Priifung des Arbeitsmittels vor Inbetriebnahme und

Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtiger Anderung;
§§ 4,14 und 15 BetrSichV

Abschnitt 7 Wiederkehrende

Priifung des Arbeitsmittels;
§§ 14 und 16 BetrSichV

Verwendung

Abschnitt 8.2 Betrieb, Instandhaltung und regelmafige Kontrolle der >

F igkeit der zur C
§ 4 Absatz 5 BetrSichV

Abschnitt 8.3.4 Abschnitt 8.

Anderungen an sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen mit Auswirkungen
auf die Cybersicherheit oder an
MaBnahmen der Cybersicherheit

AuRerbetriebnahme der
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung

Priifpflichtige Anderung? nein —

Abb. 1 Berticksichtigung der CybersicherheitsmaSnahmen in den Ablaufen bei Planung,
Realisierung und Verwendung einer sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung
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3.3

3.3.

1)

S
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Organisatorische MafSnahmen
1 Allgemeines

Die Wirksamkeit der Cybersicherheits-
mafRnahmen muss dauerhaft sicherge-
stellt werden. Dafir ist es erforderlich,
Zugriffsrechte, Fachkunde (Qualifikati-
on), Tatigkeiten, Verantwortlichkeiten,
Zustandigkeiten und Aufgaben derje-
nigen Personen eindeutig festzulegen,
die
1. flr den Auswahl-, Beschaffungs-
und Integrationsprozess verant-
wortlich sind oder

2. im Betrieb Umgang mit einer si-
cherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tung und der IT/0T-Umgebung ha-
ben kénnen (in der Regel auch die
Verwender eines Arbeitsmittels).

Die unter Nummer 1. aufgefthrten Per-
sonen mussen Uber eine der Aufgabe
entsprechende Fachkunde verflgen.
Die unter Nummer 2. aufgefihrten
Personen miissen mindestens uber
die erforderlichen Kenntnisse zu den
in ihrem Zustandigkeitsbereich festge-
legten  Cybersicherheitsmafinahmen
verfugen.

Fir die Art und den Umfang der erfor-
derlichen Festlegung von Cybersicher-
heitsmaBnahmen sind zwei Falle zu
unterscheiden:

1. Die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung wird als Teil eines verwen-
dungsfertigen Arbeitsmittels durch
den Hersteller des Arbeitsmittels
auf dem Markt bereitgestellt, wo-
bei ein anforderungsgerechter
Schutz gegen Cyberbedrohungen
nach dem Stand der Technik be-
statigt wurde.

In diesem Fall hat der Arbeitgeber
die vom Hersteller festgelegten
technischen (z. B. Firewall) und or-
ganisatorischen (z. B. Installieren
von Updates) Cybersicherheits-
mafnahmen flr das Arbeitsmittel
aufrechtzuerhalten.

2. Die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung wird

a) verwendungsfertig als Teil des
Arbeitsmittels durch den Her-
steller auf dem Markt ohne aus-
reichende  Cybersicherheits-
mafnahmen bereitgestellt,

b) nicht entsprechend den Her-
stellervorgaben hinsichtlich
der vorgesehenen Umgebungs-
randbedingungen oder Cyber-
sicherheitsmafBnahmen betrie-
ben oder

c) durch den Arbeitgeber in eige-
ner Verantwortung zur Verfu-
gung gestellt (siehe auch TRBS
1115).

Hierbei hat der Arbeitgeber eige-
ne Verfahren festzulegen, um die
Anwendung von geeigneten Cy-
bersicherheitsmafSnahmen fir die
sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung Uber die gesamte Ver-
wendungsdauer des Arbeitsmittels
sicherzustellen. Uber die Festle-
gungen des Absatz 1 hinaus sind
hierbei die zu nutzenden Werkzeu-
ge und Methoden festzulegen (sie-
he hierzu Abschnitt 4).

(3) Wenn der Arbeitgeber zur Aufrechter-

haltung von Eignung und Anwendung
von Cybersicherheitsmafnahmen si-
cherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen
ein Management der Cybersicherheit
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im Betrieb einfiihrt, sind die in Anhang
1 beschriebenen MaBnahmen zu be-
rlcksichtigen.

3.3.2 Qualifikation zur Durchfiihrung der

Gefahrdungsbeurteilung

(1) Nach § 3 Absatz 3 BetrSichV darf

—

eine Gefahrdungsbeurteilung nur von
fachkundigen Personen durchgefihrt
werden. Diese mussen in der Lage
sein, Gefahrdungen der Beschaftigten
bei der Verwendung von sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtungen bzw. Ar-
beitsmitteln mit sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen systematisch zu er-
mitteln und zu bewerten sowie aus dem
Ergebnis SchutzmafSnahmen abzulei-
ten. Die notwendige Qualifikation muss
der Arbeitgeber unter Berlicksichtigung
der vorliegenden technischen Systeme
festlegen und dokumentieren.

Die erforderliche Fachkunde fir eine
Beurteilung der Cybersicherheit um-
fasst technische Kenntnisse, Ausbil-
dung und Erfahrung auf mehreren
Gebieten. Der Umfang héangt von den
Schnittstellen und den vom Hersteller
bereitgestellten Informationen Uber
das Arbeitsmittel ab. Die nachstehend
genannten Aspekte hat der Arbeitgeber
bei der Festlegung von Art und Umfang
der erforderlichen Fachkunde zu be-
rucksichtigen:

1. Kennnisse gesetzlicher Anforde-
rungen und Vorschriften sowie Nor-
men zur Cybersicherheit

2. Grundlegende Kenntnisse im Be-
reich Cybersicherheit sowie Bran-
chenkenntnisse

Fir die Beurteilung der Cybersicher-
heit der sicherheitsrelevanten MSR-

Einrichtungen sind im Wesentlichen
Kenntnisse zu den Cyberbedrohun-
gen der jeweiligen Schnittstellen
notwendig. Daher sind grundlegen-
de Kenntnisse und Erfahrung im
Bereich der Cybersicherheit uner-
lasslich. Dazu gehoren

a) Arbeitsprozesse zur Bewertung
und Aufrechterhaltung der Cy-
bersicherheit (z. B. Erfahrung
mit einem Informationssicher-
heitsmanagement oder eine
IT-Risikobeurteilung),

b) Typische Schwachstellen und
Cyberbedrohungen fur das Ar-
beitsmittel und daraus resul-
tierende Folgen.

Fir die Behandlung der Cybersi-
cherheit im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung sind erganzende
branchenspezifische  Kenntnisse
erforderlich.

spezifische Kenntnis (ber das je-
weilige Unternehmen

Fir die Festlegung von wirksamen
CybersicherheitsmaRnahmen sind
die Kenntnis des Managements
der Cybersicherheit des Betriebs
und die verwendeten Technologi-
en notwendig. Dies sind unter an-
derem Prozesse zum Umgang mit
Updates, Protokollierung, Uberwa-
chung.

angemessene Kenntnisse Uber
Mafnahmen zum Schutz vor Cy-
berbedrohungen

Ungeeignete oder fehlerhafte Cy-
bersicherheitsmanahmen  kén-
nen selbst zusatzliche Angriffe auf
sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tungen ermoglichen oder diese
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negativ beeinflussen. Deshalb ist
technisches Wissen und Erfahrung
zur Verwendung geeigneter Maf3-
nahmen erforderlich, insbesondere
zu:

a) grundsatzlichen Funktionen
der geeigneten Cybersicher-
heitsmaRnahmen,

b) maoglichen Nachteilen und Aus-
wirkungen der jeweiligen Cy-
bersicherheitsmafRnahmen,

c) Beurteilung der Eignung der
CybersicherheitsmaRnahmen,

d) Methoden zur wirkungsvollen
Uberwachung der MaRnah-
men,

e) Prinzip der minimalen Rechte.

(3) Falls der Arbeitgeber fir eine sicher-
heitsrelevante MSR-Einrichtung eigen-
standig Cybersicherheitsmafhahmen
ermittelt und umsetzt, sind gegenlber
den Anforderungen des Absatzes 2 tie-
fergehende Fachkunde und Qualifikati-
onen erforderlich. Zusatzlich sind aus-
reichende Kenntnisse zu den folgenden
Bereichen erforderlich:

1. Informationssicherheitsmanage-
ment,

2. Vorgehensweisen zur Ermittlung
von relevanten Cybergefahrdungen
auf Basis der Cyberbedrohungen
und Schwachstellen,

3. Vorgehensweisen zur systemspe-
zifischen Auswahl von geeigneten
CybersicherheitsmafRnahmen, z. B.

a) Hardwarearchitektur und
Segmentierung (siehe hierzu
Abschnitt 4.5.2 Absatz 2 Num-
mer 1),
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b) Zugangs- und Zugriffskontrolle,

c) sichere Installation und Ande-
rung von Cybersicherheitsmaf3-
nahmen,

d) Funktionsreduktion und Har-
tung,

e) Uberwachung von Hardware,
Software und ihrer Kommuni-
kation,

f)  Notfallmanagement (z. B. res-
ponse and recover, Disaster
Recovery).

3.4 Dokumentation

Entsprechend den Anforderungen des § 3
Absatz 8 BetrSichV sind auch die Cybersi-
cherheitsmaBnahmen flr sicherheitsrele-
vante MSR-Einrichtungen zu dokumentie-
ren. Dazu gehoéren auch Art und Umfang
der diesbezlglichen Festlegungen zu Pru-
fungen sowie deren Fristen. Eine elektroni-
sche Form der Dokumentation ist zuldssig.

4 Planung und Realisierung
der Ausriistung eines
Arbeitsmittels mit einer
sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung im Hin-
blick auf Cybersicherheit
durch den Arbeitgeber

4.1 Aligemeines

In diesem Abschnitt werden Manahmen
beschrieben, die der Arbeitgeber im Zuge
der Planung und Realisierung sicherheitsre-
levanter MSR-Einrichtungen zu treffen hat,
sofern diese nicht als Bestandteil eines
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verwendungsfertigen Arbeitsmittels mit
bestatigtem Schutz vor Cyberbedrohungen
geliefert werden.

4.2 Festlegung des Schutzkonzepts fiir
die Cybersicherheit des Arbeits-
mittels durch den Arbeitgeber

(1) Fir Arbeitsmittel mit sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen sind die er-
forderlichen Cybersicherheitsmafinah-
men zu ermitteln. Es wird empfohlen,
diese Mafnahmen in einem Schutz-
konzept der Cybersicherheit zu doku-
mentieren. Dies kann auch durch eine
Erganzung des Schutzkonzepts der
funktionalen Sicherheit (siehe TRBS
1115) erfolgen.

S

Die Vorgaben der Hersteller sicher-
heitsrelevanter MSR-Einrichtungen zur
Cybersicherheit sind bei der Einbin-
dung in das Arbeitsmittel zu beachten.

(3) Bei der Ermittlung des Schutzkonzepts
sind auch Ersatzmafnahmen fir die
Zeitdauer ausgeschalteter oder einge-
schrankt verflgbarer Maflnahmen der
Informationssicherheit, z. B. flir den
Fall von Fernwartung, zu berucksichti-
gen.

4.3 Umsetzung des Schutzkonzepts
fiir die Cybersicherheit bezogen
auf sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtungen

(1) Entsprechend den mdglichen Geféahr-
dungen werden geméafd TRBS 1115 fur
jede sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tung die Anforderungen an ihre Zuver-
lassigkeit festgelegt. Die Cybersicher-
heitsmaBnahmen miissen geeignet
sein, um die Funktionsfahigkeit der
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtun-

gen zu schitzen und an deren Zuver-
lassigkeit angepasst sein.

S

Bei Bildung von Segmenten mit meh-
reren sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen (siehe hierzu Abschnitt
4.5.2) richten sich die Cybersicher-
heitsmaBnahmen fir das gesamte
Segment nach der sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtung mit den héchsten
Anforderungen an die Cybersicherheit.

4.4 Anforderungen an die Cybersi-
cherheit sicherheitsrelevanter
MSR-Einrichtungen

4.4.1 Sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tungen als Teil eines verwendungs-
fertigen Produktes mit bestatig-
tem Schutz vor Cyberbedrohungen

(1) Wird die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung verwendungsfertig als Teil des
Arbeitsmittels mit bestétigtem Schutz
gegen Cyberbedrohungen nach dem
Stand der Technik durch den Hersteller
auf dem Markt bereitgestellt, hat der
Arbeitgeber die vom Hersteller festge-
legten technischen und organisatori-
schen  Cybersicherheitsmafnahmen
aufrechtzuerhalten.

Fir die sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen sowie ggf. flr einzelne Kom-
ponenten oder die IT/OT-Umgebung
sind

S

1. die von den jeweiligen Herstellern
erstellten Unterlagen wie z. B.
Betriebsanleitung, Konfigurations-
Identifikationsdokumente (KID)
und IT-Sicherheitshandblicher,

2. die Festlegungen der fir die Ge-
wahrleistung der Funktionsfahig-
keit der Cybersicherheitsmafnah-
men einzuhaltenden Fristen oder
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Anlasse der notwendigen Aktuali-
sierungen (z. B. Updates der Viren-
signaturen), Prifungen und Kon-
trollen sowie

3. die Festlegung von Informations-
quellen zu aktuellen Cyberbedro-
hungen und deren Nutzung

in die Dokumentation nach Abschnitt
3.4 aufzunehmen.

4.4.2 Sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tungen als Teil eines verwendungs-
fertigen Produktes ohne bestatig-
tem Schutz vor Cyberbedrohungen

Wird die sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtung als Teil eines verwendungsferti-
gen Produktes auf dem Markt bereitge-
stellt, unterliegt dieses Produkt insgesamt
den Anforderungen der entsprechenden
Rechtsvorschriften zum Inverkehrbringen.
Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser TRBS
berlcksichtigen die meisten gesetzlichen
Rechtsvorschriften zum Inverkehrbringen
die Behandlung von Cyberbedrohungen
noch nicht ausreichend. Es obliegt dem
Arbeitgeber zu beurteilen, ob bei der be-
stimmungsgemafien Verwendung des Pro-
duktes Geféahrdungen durch Cyberbedro-
hungen entstehen konnen. Ist dieses der
Fall, finden die Regelungen unter Abschnitt
4.4.3 Anwendung.

4.4.3 Sicherheitsrelevante MSR-Ein-
richtungen, die vom Arbeitgeber
in eigener Verantwortung zur
Verfiigung gestellt werden

(1) Im Schutzkonzept der Cybersicherheit
sind die erforderlichen Cybersicher-
heitsmaBnahmen fir die sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtungen festge-
legt. Basierend auf dem Schutzkonzept
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sind Anforderungen an die Komponen-
ten der sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen und falls erforderlich an die
IT/0T-Umgebung in einer Spezifikation
der Cybersicherheit festzulegen. Die er-
forderliche Dokumentation kann auch
durch eine Erganzung der Spezifikati-
on der funktionalen Sicherheit (siehe
TRBS 1115) erfolgen.

Fir die Festlegung der erforderlichen
CybersicherheitsmaBnahmen ist wie
folgt vorzugehen:

1. Erfassung aller Elemente gemaf
Abschnitt 3.2 der sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen und der
IT/OT-Umgebung im erforderlichen
Umfang.

2. Erfassung und Bewertung von Be-
drohungen der Integritat und Ver-
flgbarkeit der sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtungen, die durch
Cyberbedrohung dieser Elemente
ausgehen.

3. Auswahl und Umsetzung von Cy-
bersicherheitsmafnahmen, um
den Cyberbedrohungen in geeig-
neter Weise zu begegnen und die
Auswirkungen im erforderlichen
Umfang zu begrenzen. Bereits
bestehende Cybersicherheits-
mafnahmen kdénnen hierbei be-
rlcksichtigen werden. Auf die erfor-
derliche Ruckwirkungsfreiheit der
CybersicherheitsmaRnahmen auf
die Sicherheitsfunktion ist zu ach-
ten.

4. Festlegungen der einzuhaltenden
Fristen oder Anlasse flr die Durch-
fUhrung von Aktualisierungen (z. B.
Updates der Virensignaturen) und
Kontrollen.
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5. Festlegung eines Vorgehens zur
regelmaBigen  Ermittlung  von
Schwachstellen in der IT/OT-Umge-
bung und den Cyberbedrohungen.

4.5 Cybersicherheitsmafinahmen
4.5.1 Auslegungsgrundsatze

(1) Zum Schutz vor Cyberbedrohungen
sind die Schnittstellen von sicherheits-
relevanten  MSR-Einrichtungen, der
Vernetzungsgrad und die Zugriffsmdog-
lichkeiten auf das fur die Verwendung
des Arbeitsmittels notwendige Maf} zu
reduzieren.

Zusétzlich ist auf die ausreichende
Widerstandsfahigkeit der betroffenen
technischen Systeme der sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtung selbst und
der IT/OT-Umgebung gegenlber Cyber-
bedrohungen zu achten.

S

(3) Methoden und Verfahren sind so fest-
zulegen, dass auch ergonomische
Aspekte sowie ihre Akzeptanz bei den
Beschaftigten berlcksichtigt werden,
damit eine MaBnahme der Cybersi-
cherheit keine unsicheren Verhaltens-
weisen begunstigt (z. B. langere Wech-
selintervalle und starke Passworter
oder Einsatz von Token anstatt haufige
Passwortwechsel).

4.5.2 Anforderungen an Cybersicher-
heitsmafinahmen

(1) Zur Sicherstellung der Widerstands-
fahigkeit der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung sind Cybersicherheits-
mafinahmen im erforderlichen Umfang
zu implementieren. Die IT/OT-Umge-
bung ist hierbei im erforderlichen Um-
fang einzubeziehen. Dies betrifft

1. Verfugbarkeit

a) von Informationen, die inner-
halb einer sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtung oder zwi-
schen MSR-Einrichtungen oder
der Umgebung ausgetauscht
werden und Einfluss auf die
Funktion der sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtung be-
sitzen, z. B. Schutz gegen Blo-
ckierung der Funktion durch
DoS-Ereignisse (Denial of Ser-
vice),

b) voninnerhalb einer sicherheits-
relevanten  MSR-Einrichtung
gespeicherten Informationen,
wie z. B. die Parameter eines
Sensors oder das Applikations-
programm des Logiksystems,
die unmittelbar die Integri-
tat der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung bestimmen,

¢) von Programmen, die flr die
Funktion der sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtung erfor-
derlich sind.

2. Integritat

a) von Informationen, die inner-
halb einer sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtung oder zwi-
schen MSR-Einrichtungen oder
der Umgebung ausgetauscht
werden und

b) voninnerhalb einer sicherheits-
relevanten  MSR-Einrichtung
gespeicherten Informationen,
wie z. B. die Parameter eines
Sensors oder das Applikations-
programm des Logiksystems,
die unmittelbar die Integri-
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3.

tat der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung bestimmen,

c) von anderen gespeicherten
Informationen (z. B. Material-
und  Anlagenspezifikationen,
Betriebsanleitungen,  Risiko-
analysen flr Prozessanlagen,
Funktionsplane, Systemarchi-
tekturdiagramme), die in ei-
nem mittelbaren Zusammen-
hang mit der Integritdt der
sicherheitsrelevanten MSR-
Einrichtung oder ihrer Funkti-
onsfahigkeit stehen.

Vertraulichkeit von Informationen,
die kommuniziert werden oder ge-
speichert sind und Angreifer bei
Planung und Ausfihrung von An-
griffen unterstltzen. Dies schlief3t
Dokumentationen zu sicherheits-
relevanten Einrichtungen ein, z. B.
Grenzwertlisten in  Office-Doku-
menten.

(2) Insbesondere die folgenden MaRnah-
men sind zu berlcksichtigen:
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1.

Segmentierung und Fernzugriffs-
moglichkeit

Segmentierung von Netzwerken ist
ein Verfahren, bei dem ein Netz-
werk in kleinere, separate Sub-
netzwerke unterteilt wird, z. B. um
Bereiche mit unterschiedlichen
Schutzbedarfen oder Funktionen
zusammenzufassen (Zonenbil-
dung). Die IT/OT-Umgebung als
auch die sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen missen ab-
hangig von ihrem Schutzbedarf in
entsprechend geschltzten Seg-
menten betrieben werden.

Um eine unzulassige Beeinflus-
sung der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung zu verhindern,
dirfen Netzwerkteilnehmer Ver-
bindungen nur zu den anderen
Netzwerkteilnehmern aufbauen
kdénnen, zu denen eine Verbindung
sicherheitstechnisch  erforderlich
ist. Dies kann logisch (z. B. mit ei-
nem virtuellen lokalen Netz, VLAN)
oder bevorzugt physisch (z. B Uber
eine separate Leitung) erfolgen.

Der Zugriff auf die IT/OT-Umge-
bung und die sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtung aus dem Internet
und umgekehrt (Fernzugriff) ist
mit besonders hohen Risiken ver-
bunden und deshalb technisch zu
unterbinden oder mit besonderen
CybersicherheitsmafRnahmen (z. B.
zwingende Freigabe des Zugriffs
durch den Arbeitgeber) zu schit-
zen.

Der Zugriff auf die sicherheitsre-
levante MSR-Einrichtung aus der
IT/OT-Umgebung durch automati-
sierte Dienste, z. B. Auslesen von
Statusinformationen, ist rlckwir-
kungsfrei zu initiileren und geeignet
abzusichern.

Regelungen zu Zugang und Zugriff

Der Schutz der Komponenten wird
u. a. durch die Kontrolle und Res-
triktion des physischen und logi-
schen Zugangs auf die Komponen-
ten erreicht. Entsprechend sind

a) den jeweiligen Tatigkeitsprofi-
len (Rollen) zugeordnete Rech-
te,
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b) wirksame Authentifizierungs-
verfahren (Zugangskarten,
Passworter etc.) und

c) physische Barrieren (Raume,
Schranke etc.) festzulegen.

Hartung von Komponenten

Die Funktionalitét der Hard- und
Softwarekomponenten sind auf ein
dem Einsatzzweck entsprechendes
Mindestmaf zu reduzieren. Die Re-
duzierung umfasst insbesondere:

a) Verzicht auf oder Deaktivieren
oder Blockieren von nicht be-
nétigten Hardwareschnittstel-
len,

b) Verzicht auf oder Entfernen/
Deaktivieren von Softwarekom-
ponenten und Funktionen, die
zur Erfullung der vorgesehe-
nen Aufgabe nicht zwingend
notwendig sind,

c) Abschalten oder Unterdricken
von nicht autorisierten Kommu-
nikationsverbindungen, Diens-
ten oder Funktionen (z. B.
durch Whitelisting).

Unabhangigkeit von sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtungen

Sicherheitsrelevante MSR-Einrich-
tungen mussen so ausgelegt sein,
dass sie durch die IT/OT-Umge-
bung nicht unzuldssig beeinflusst
werden kdénnen. Dies schliefit die
teilweise oder vollstandige Nicht-
verfligbarkeit von Systemfunktio-
nen ein (z. B. DoS-Angriff).

In Einzelfallen kénnen Komponen-
ten von verschiedenen Systemen
gemeinsam genutzt werden, d. h.
es erfolgt eine Kombination von

sicherheitsrelevanten und betrieb-
lichen Funktionen innerhalb einer
Komponente, z. B. auf Sensor-/Ak-
tor-Ebene, beim Logiksystem, beim
Programmiergerat und bei der IT/
OT-Umgebung. Dies ist in der Ge-
fahrdungsbeurteilung zu berlck-
sichtigen.

Uberwachung

Um sicherheitsrelevante Ereignis-
se rechtzeitig zu erkennen, sollten
Uberwachungen innerhalb der [T/
OT-Umgebung an geeigneten Stel-
len installiert werden, beispiels-
weise an der Segmentgrenze. Die
Auswertung von Meldungen kann
je nach Relevanz durch die Auf-
schaltung auf Meldeanlagen oder
durch regelmaRige Prufung am
System selbst erfolgen. Die Uber-
wachungs- und Protokolldaten sind
durch geeignete MafRnahmen vor
Veranderung zu schitzen.

Notfallmanagement

Es missen Mafnahmen fest-
gelegt werden, wie im Fall einer
Kompromittierung der sicherheits-
relevanten MSR-Einrichtung eine
Gefahrdung von Beschaftigten
ausgeschlossen wird. Mindestens
sind folgende Szenarien zu berlick-
sichtigen:

a) Kompromittieren der sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrich-
tung

b) Kompromittieren von Kom-
munikationspartnern der si-
cherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtung (z. B. Verbindungsab-
bruch, Schadsoftware auf der
Engineering Station)
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Bei den moglichen MafRnahmen ist

a) die Notwendigkeit eines Not-
fallplans zur Abschaltung un-
ter Verwendung vorhandener
nicht-digitaler Infrastrukturen,
z. B. Abschaltméglichkeiten
der Hilfsenergie von Ventilen,
unabhéangige  Not-Aus-Syste-
me, gezielte Deaktivierung von
Steuerausgangssignalen,  zu
prifen,

vor der Wiederinbetriebnah-
me sicherzustellen, dass die
Sicherheitslicke behoben ist
und keine Spuren vom Angriff
im System verblieben sind.

Cybersicherheit bei der Errich-
tung der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung

Bei der fachgerechten Auswahl und
Installation sicherheitsrelevanter MSR-
Einrichtungen einschlieflich der ver-
wendeten Komponenten missen die
gemafl Abschnitt 4.4.3 Absatz 2 er-
forderlichen Cybersicherheitsmafinah-
men vom Arbeitgeber berlcksichtigt
werden.

Hinsichtlich der erforderlichen Cyber-
sicherheit sind mindestens folgende
Punkte sicherzustellen:

1. Die cybersicherheitsrelevanten Ein-
stellparameter von sicherheitsrele-
vanten MSR-Einrichtungen und Cy-
bersicherheitskomponenten sind
vollstandig und nach Festlegungen
der Gefahrdungsbeurteilung konfi-
guriert,

2. spezifische Herstellervorgaben
hinsichtlich der Cybersicherheit flr
die Installation und den Betrieb der

sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tung und der Cybersicherheitskom-
ponenten wurden bericksichtigt
und

3. die Installation der Cybersicher-
heitsmaBnahmen weist keine Ab-
weichungen von der Spezifikation
auf, die die Cybersicherheitsmaf3-
nahmen selbst und/oder ihre Cy-
bersicherheit beeintrachtigen kén-
nen.

5 Uberpriifung der Wirksam-

keit der Cybersicherheits-
mafinahmen

Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit
von Schutzmafnahmen vor der erst-
maligen Verwendung eines Arbeitsmit-
tels zu Uberprifen (siehe § 4 Absatz 5
BetrSichV und TRBS 1111 Abschnitt
5.7). Ziel der Uberpriifung ist die Be-
statigung, dass die erforderliche Cy-
bersicherheit der sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtung gegeben ist. Die Wirk-
samkeit von Cybersicherheitsmafinah-
men kann in Anlehnung an TRBS 1111
Abschnitt 4.2 Absatz 7 angenommen
werden, wenn

1. CybersicherheitsmafSnahmen nach
der erstellten Spezifikation (vgl.
Abschnitt 4.4.4 Absatz 1) geeignet
sind, ggf. den Angaben in der Be-
triebsanleitung entsprechen und
funktionsfahig sind und

2. die Beschaftigten Uber die in
diesem Zusammenhang flr sie
geltenden organisatorischen Cy-
bersicherheitsmaRnahmen (siehe
hierzu Abschnitt 8.1) unterwiesen
und erforderlichenfalls nach den
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Angaben in der Betriebsanleitung
bzw. der Spezifikation eingearbei-
tet sind.

Eine Uberpriifung der Wirksamkeit der
Cybersicherheitsmafnahmen vor erst-
maliger Verwendung gemaf § 4 Absatz
5 BetrSichV ist nicht erforderlich, wenn
diese im Rahmen von 8§ 14 oder 15
BetrSichV geprift werden.

In Abhangigkeit der Komplexitat des
Arbeitsmittels sind bei der Uberpriifung
der Wirksamkeit der Cybersicherheits-
mafRnahmen insbesondere folgende
Punkte relevant:

1. Es muss sichergestellt sein, dass
die Spezifikationen der Cybersi-
cherheitsmafnahmen den Anfor-
derungen der Gefahrdungsbeurtei-
lung entsprechen.

2. Alle Cybersicherheitskomponen-
ten mussen funktionsfahig sein.
Dies schliefit die jeweiligen Anwen-
dungsprogramme und Ausrlstun-
gen mit ein, die fir eine Uberpri-
fung gebraucht werden.

3. Die Beurteilungskriterien zur Be-
wertung der Cybersicherheitsmaf-
nahmen missen eindeutig festge-
legt sein.

4. Fiir die Uberpriifung sind mindes-
tens festzulegen:

die zu den Sicherheitsfunktio-
nen gehoérenden Cybersicher-
heitsmaBnahmen sowie die
Fristen ihrer Kontrollen,

a)

b) Art und Umfang der Uberpri-

fung.

(3) Durch die Uberpriifung der Cybersi-

cherheitsmafnahmen dirfen sich kei-
ne Gefahrdungen durch unzulassige

(1

@2

—

Rickwirkungen auf die sicherheitsre-
levanten MSR-Einrichtungen ergeben.
Nach der Uberpriifung der Cybersi-
cherheitsmafnahmen sind die sicher-
heitsrelevanten MSR-Einrichtungen,
ggf. vorhandene zusatzliche Cybersi-
cherheitskomponenten und alle an der
Uberpriifung beteiligten Arbeitsmittel
wieder in den normalen Betriebszu-
stand zurlckzuversetzen, sofern tem-
porare Veranderungen vorgenommen
wurden, um die Uberpriifung durchfiih-
ren zu kdénnen.

Priifung des Arbeitsmittels
vor Inbetriebnahme und
Wiederinbetriebnahme
nach priifpflichtiger Ande-
rung nach §§ 14 und 15
BetrSichV

Es ist zu prufen, ob die vorgesehenen
Cybersicherheitsmanahmen geeignet
und funktionsfahig sind. Dabei sind die
zugehorige Dokumentation des Her-
stellers bezuglich der Cybersicherheits-
mafnahmen (siehe Abschnitt 4.4.2)
und die Spezifikation der Cybersicher-
heitsmaBnahmen (siehe  Abschnitt
4.4.3) auf Plausibilitat zu prifen. Pri-
finhalte, die im Rahmen eines Konfor-
mitatsbewertungsverfahrens  gepruft
und dokumentiert wurden, mussen
nicht erneut geprtift werden (§ 14 Ab-
satz 1 Satz 3 BetrSichV, § 15 Absatz 1
Satz 4 BetrSichV).

Die Gefahrdungsbeurteilung kann zu
dem Ergebnis kommen, dass Cyberbe-
drohungen die Sicherheit des Arbeits-
mittels gefahrden kénnen. In dem Fall
missen die Cybersicherheitsmafinah-
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men vor Inbetriebnahme geprift wer-
den.

Bestandteil der Prifung ist auch die
Feststellung, ob ein Verfahren vorhan-
den ist, das bei der Festlegung der
CybersicherheitsmaBnahmen anlass-
bezogen neue Erkenntnisse berlck-
sichtigt, die z. B. aus Cybersicherheits-
vorféllen oder dem fortschreitenden
Stand der Cybersicherheitstechnik her-
vorgehen (siehe hierzu auch Abschnitt
8.1).

Die zur Prifung befahigte Person oder
die zugelassene Uberwachungsstelle
kann sich die durch die Anwendung ei-
nes Managements der Cybersicherheit
nach Anhang 1 erzeugten Ergebnisse
zu eigen machen.

Eine im Rahmen eines Managements
der Cybersicherheit nach Anhang 1 vor-
handene Dokumentation erfullt fir si-
cherheitsrelevante MSR-Einrichtungen
die Dokumentationspflichten nach § 3
Absatz 8 BetrSichV.

Wird abweichend von Absatz 3 kein Ma-
nagement der Cybersicherheit nach An-
hang 1 angewendet, kann sich die zur
Prifung befahigte Person oder zugelas-
sene Uberwachungsstelle die Ergebnis-
se der Uberpriifung der Wirksamkeit
der Cybersicherheitsmafinahmen zu
eigen machen, wenn Durchfiihrung
und Ergebnis der Uberpriifung fiir sie
nachvollziehbar sind.

7 Wiederkehrende Priifung

von Arbeitsmitteln mit
sicherheitsrelevanten
MSR-Einrichtungen nach
§8§ 14 und 16 BetrSichV

Bei der wiederkehrenden Prifung des
Arbeitsmittels ist zu prifen, ob Vorga-
ben zur regelmaRigen Kontrolle der
Funktionsfahigkeit der Cybersicher-
heitsmaBnahmen sicherheitsrelevan-
ter MSR-Einrichtungen und ihrer IT/
OT-Umgebung vorliegen (siehe hierzu
§ 4 Absatz 5 Satz 3 BetrSichV).

Bei der wiederkehrenden Prifung des
Arbeitsmittels ist zu prifen, ob die vor-
gesehenen Cybersicherheitsmafinah-
men weiterhin geeignet und funktions-
fahig sind. Dabei sind die zugehérige
Dokumentation des Herstellers bezlig-
lich der Cybersicherheitsmafnahmen
(siehe Abschnitt 4.4.2) und die Spe-
zifikation der Cybersicherheitsmaf3-
nahmen  (siehe Abschnitt 4.4.3) zu
berlcksichtigen, soweit dies flr die
wiederkehrende Prifung erforderlich
ist.

Die zur Prufung befahigte Person oder
die zugelassene Uberwachungsstelle
kann sich die durch die Anwendung ei-
nes Managements der Cybersicherheit
nach Anhang 1 erzeugten Ergebnisse
zu eigen machen.

Wird kein Management der Cybersi-
cherheit nach Anhang 1 angewendet,
muss die zur Prifung befahigte Person
oder zugelassene Uberwachungsstel-
le nachvollziehen, wie die geforderte
Eignung und Funktionsfahigkeit der
Cybersicherheitsmafnahmen weiterhin
erreicht wird.
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(5) Bestandteil der wiederkehrenden Pru-

fung sind auch die Feststellungen, ob

1. prifpflichtige  Anderungen an
sicherheitsrelevanten MSR-Ein-
richtungen des Arbeitsmittels hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die
erforderlichen  Cybersicherheits-
mafRnahmen bewertet wurden,

2. priifpflichtige Anderungen an den
CybersicherheitsmaBnahmen hin-
sichtlich mdglicher Auswirkungen
auf die sicherheitsrelevanten MSR-
Einrichtungen bewertet wurden
und

3. anlassbezogene neue Erkennt-
nisse zu Cyberbedrohungen, z. B.
nach bekanntgewordenen Sicher-
heitsliicken oder aus dem fort-
schreitenden Stand der Cybersi-
cherheitstechnik  bericksichtigt,
und falls erforderlich Anpassungen
an den Cybersicherheitsmafinah-
men vorgenommen wurden.

8 Verwendung und Instand-

haltung

8.1 Unterweisung von Beschaftigten

(1) Die Beschaftigten mlssen uber die fur

sie geltenden organisatorischen Cy-
bersicherheitsmanahmen fir sicher-
heitsrelevante MSR-Einrichtungen und
deren Umsetzung unterwiesen werden.
Abhangig vom Zustandigkeitsbereich
muss dabei Folgendes vermittelt wer-
den:

1. gegen welche Cyberbedrohung die
fur sie relevanten Cybersicherheits-
mafinahmen schitzen

8.2

2. die korrekte Reaktion auf Cyberbe-
drohungen

3. das erforderliche Verhalten im Fal-
le einer Cyberbedrohung mit mog-
lichen Auswirkungen auf sicher-
heitsrelevante MSR-Einrichtungen
(Notfallmanagement)

Beschaftigten, die gemafl § 10 Absatz
2 Satz 2 BetrSichV fir Instandhal-
tungsmafnahmen unterwiesen wer-
den, muss der richtige Umgang mit
und unter welchen Umsténden welche
InstandhaltungsmaRnahmen durchzu-
fihren sind, z. B. manuelles Herstellen
oder Trennen von Verbindungen, Freige-
ben von Ports, Scans, Updates, vermit-
telt werden.

Betrieb, Instandhaltung und regel-
mafige Kontrolle der Funktionsfa-
higkeit der Cybersicherheitsmaf3-
nahmen

(1) Die vorgesehenen Cybersicherheits-

mafRnahmen muissen wahrend der
gesamten Verwendung des Arbeitsmit-
tels gewahrleistet sein. Dazu gehdren
auch Mafnahmen der Instandhaltung
nach § 10 BetrSichV, z. B. regelméafi-
ger Wechsel von Passwortern. Fir die
Zeitdauer ausgeschalteter oder ein-
geschrankt verfligbarer Cybersicher-
heitsmafRnahmen, z. B. fir den Fall von
Fernwartung, sind Ersatzmafnahmen
anzuwenden.

Die Anlasse regelmafiger Kontrollen
der Funktionsfahigkeit der Mafnah-
men zur Cybersicherheit sowie deren
Art und Umfang werden in der Ge-
fahrdungsbeurteilung ermittelt. Bei
der Ermittlung ist zu berlcksichtigen,
dass ggf. automatisierte Kontroll- oder
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Diagnoseeinrichtungen hierzu genutzt
werden kdnnen.

Tatigkeiten ~ zur  Aufrechterhaltung
der Cybersicherheit dirfen nur von
fachkundigen, beauftragten und un-
terwiesenen Beschaftigten oder von
vergleichbar qualifizierten Auftragneh-
mern durchgefuhrt werden.

Personen, die fur Betrieb und Instand-
haltung der CybersicherheitsmafRnah-
men verantwortlich sind, mussen in-
soweit Zugang zu den Spezifikationen
der CybersicherheitsmafSnahmen (z. B.
IT-Sicherheitshandbuch) erhalten, wie
es flr die Aufrechterhaltung der Funkti-
onsfahigkeit der Manahmen erforder-
lich ist.

Anderungen an sicherheitsrelevan-
ten MSR-Einrichtungen mit Auswir-
kungen auf die Cybersicherheit
oder an Cybersicherheitsmaf3nah-
men

Der Arbeitgeber hat zu beurteilen, ob
es sich bei einer Anderung um eine
priifpflichtige Anderung im Sinne der
BetrSichV handelt (§ 10 Absatz 5 Satz
3 BetrSichV). Bei der Beurteilung einer
Anderung sind auch die Aspekte der
Cybersicherheit mit zu berlicksichtigen.
Bei einer priifpflichtigen Anderung sind
die geanderten Teile nach Abschnitt 6
zu prafen.

Die folgenden Anderungen an Cyber-
sicherheitsmanahmen sind  keine
priifpflichtige Anderung im Sinne der
BetrSichV:

1. Anpassungen an bestehenden
Cybersicherheitsmanahmen wie
Parameteranderungen oder Up-
dates, sofern die Anpassungen der

Aufrechterhaltung der Wirksamkeit
dienen,

2. funktionsidentischer  Austausch

von Komponenten,

wenn der Arbeitgeber die ordnungsge-
mafe Montage der Hardware sowie die
korrekte Installation oder Modifikation
der Software durch fachkundige Per-
sonen und geeignete organisatorische
Ablaufe sicherstellt.

Im Falle einer priifpflichtigen Anderung
an sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tungen muss der Arbeitgeber ermitteln,
ob die CybersicherheitsmaBnahmen
nach Abschnitt 4 neu festzulegen sind.

Eine priifpflichtige Anderung an Cyber-
sicherheitsmaBnahmen erfordert eine
Bewertung nach Abschnitt 4 hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf den Schutz
der sicherheitsrelevanten MSR-Einrich-
tungen vor Cyberbedrohungen sowie
auf die Rickwirkungsfreiheit (z. B. Be-
einflussung der Datenlbertragung der
sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtun-
gen).

Anderungen an Cybersicherheitsmaf-
nahmen sind zu dokumentieren. Dabei
ist eine Kontrolle der Funktionsfahig-
keit (§ 4 Absatz 5 BetrSichV) durchzu-
fUhren.

8.4 Aufierbetriecbnahme der sicher-

heitsrelevanten MSR-Einrichtung

(1) Werden CybersicherheitsmaBnahmen

dauerhaft aufer Betrieb genommen
(z. B. bei Wegfall der Gefahrdung), ist
sicherzustellen, dass die AuBerbetrieb-
nahme rlckwirkungsfrei auf die verblei-
benden Cybersicherheitsmafinahmen
erfolgt.
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(2) Ausgesonderte  sicherheitsrelevante

=

=

MSR-Einrichtungen oder ihre IT-Umge-
bung sind so zu entsorgen, dass ein
Verlust der Vertraulichkeit von Informa-
tionen, z. B. gespeicherte Passworter
auf einem Speicherchip im Elektro-
schrott, keine Auswirkungen auf die
Cybersicherheit fur die Verwendung
vorhandener sicherheitsrelevanter
MSR-Einrichtungen haben kann.

Die Auflerbetriebnahme ist zu doku-
mentieren.

Die Beschaftigten sind Uber die gean-
derte Situation zu unterweisen.
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TRBS 1201

TRBS 1201
Prufungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln
und uberwachungsbedirftigen Anlagen

Ausgabe: Marz 2019
GMBI 2019 S. 229 [Nr. 13-16]
Berichtigung: GMBI 2019 S. 431 [Nr. 22]

1

Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert

—

die Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV) im Hinblick auf

1. die Ermittlung und Festlegung von
Art, Umfang und Fristen erforderli-
cher Prifungen nach §§ 14 bis 16
BetrSichV sowie deren Durchfiih-
rung,

2. die Verfahrensweise zur Bestim-
mung der mit der Prifung zu be-
auftragenden Person oder zugelas-
senen Uberwachungsstelle,

3. die Ermittlung und Festlegung der
erforderlichen Kontrollen gemaf
§ 4 Absatz 5 Satz 3, Anhang 1
Nummer 2.1 Satz 6, Anhang 1
Nummer 2.4 Buchstabe a) Satz 2,
Anhang 1 Nummer 4.6 BetrSichV
und deren Durchfihrung und

4. die Erstellung der gegebenenfalls
erforderlichen Aufzeichnungen
oder Bescheinigungen nach § 14
Absatz 7 und § 17 BetrSichV.

Die Uberpriifung der Wirksamkeit der
Schutzmainahmen erfolgt im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung und de-
ren regelmaRiger Uberpriifung. Beide
Uberpriifungen werden in TRBS 1111
behandelt.

(3) Die besonderen Prifungen an lUberwa-

chungsbedurftigen Anlagen nach dem
3. Abschnitt der BetrSichV werden in
TRBS 1201 Teile 1 bis 4 konkretisiert.
Bei Prifungen von Anlagen in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen gilt zuséatz-
lich die TRBS 1201 Teil 1. Bei Prufun-
gen und Kontrollen bei Gefahrdungen
durch Dampf und Druck gilt zusatzlich
die TRBS 1201 Teil 2. Bei Prifungen
gemafR Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer
4.2 nach Instandsetzung von Geréaten,
Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll-
oder Regelvorrichtungen im Sinne der
Richtlinie 2014/34/EU gilt zusatzlich
die TRBS 1201 Teil 3.

Bei Prifungen von Aufzugsanlagen gilt
zusatzlich die TRBS 1201 Teil 4

Arbeitsmittel oder Teile von Arbeits-
mitteln kénnen auch Prufungen nach
anderen Rechtsbereichen unterliegen.
Sollen Ergebnisse aus nach anderen
Rechtsbereichen erforderlichen Prufun-
gen bei Prifungen nach der BetrSichV
ganz oder teilweise Ubernommen wer-
den, ist insbesondere zu priifen, ob

- das zu prufende Arbeitsmittel oder
Teil eines Arbeitsmittels,

- PrGfumfang,

- Prifmethoden,

- Prifaussage,
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- Qualifikation und Unabhéangigkeit
des Prufers,
- Zielsetzung der Prifung

dieser anderen Rechtsbereiche mit de-
nen der BetrSichV Ubereinstimmen.

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Priifung

(1) Die Prifung eines Arbeitsmittels um-
fasst

1. die Ermittlung des Istzustandes,

2. den Vergleich des Istzustandes mit
dem Sollzustand sowie

3. die Bewertung der Abweichung des
Istzustandes vom Sollzustand.

(2) Der Istzustand ist der durch die Pru-
fung festgestellte Zustand des Arbeits-
mittels.

(3) Der Sollzustand ist der vom Arbeitge-
ber festgelegte sichere Zustand des
Arbeitsmittels (siehe TRBS 1111).

(4) Prufungen sind hinsichtlich Durchfiih-
rung und Ergebnis gemafl § 14 Absatz
7 oder § 17 BetrSichV zu dokumentie-
ren.

2.2  Art und Umfang erforderlicher Prii-
fungen

(1) Prufungen koénnen in folgende Prifar-
ten aufgeteilt werden:

1. Ordnungsprifungen,
2. technische Prifungen.

(2) Der Umfang erforderlicher Prifungen
umfasst die rdumlichen oder funktio-
nellen Grenzen der erforderlichen Pru-
fungen der Arbeitsmittel (z. B. zu prU-
fende Komponenten, Stichproben).
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2.3 Ordnungspriifung

Bei der Ordnungsprifung wird insbesonde-
re festgestellt, ob

- die zur Durchfuhrung der Prifung er-
forderlichen Unterlagen vorhanden und
plausibel sind. Fur Arbeitsmittel reicht
nach Maf3gabe der Gefahrdungsbeur-
teilung eine Betriebsanweisung, Be-
triebsanleitung oder Gebrauchsanlei-
tung aus. Flr Gberwachungsbedurftige
Anlagen und erlaubnispflichtige Anla-
gen sind die TRBS 1201 Teile 1 bis 4
zu beachten;

- das Arbeitsmittel gemaf dem Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung eingesetzt
und verwendet wird;

- die festgelegten organisatorischen
Mahahmen geeignet sind;

- Prifumfang und Priffrist definiert sind;

- die technischen Unterlagen mit der
Ausflhrung Ubereinstimmen;

- die Beschaffenheit des Arbeitsmittels
oder die Betriebsbedingungen seit der
letzten Prifung geandert worden sind
und

- die von der Behdérde entsprechend des
Genehmigungsbescheides erteilten
Auflagen eingehalten sind.

2.4 Technische Priifung

Bei der technischen Prifung werden die si-
cherheitstechnisch relevanten Merkmale ei-
nes Arbeitsmittels auf Zustand, Vorhanden-
sein und gegebenenfalls Funktionsfahigkeit
am Objekt selbst mit geeigneten Verfahren
gepruft. Hierzu gehoren beispielsweise die
folgenden Prifarten:

- aufere oder innere Sichtprufung,

- Prufung der Funktionsfahigkeit der
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen,
Prifung mit Mess- und Prufmitteln,

- labortechnische Untersuchung,
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- zerstérungsfreie Prufung,

- PrGfung mit datentechnisch verknlpf-
ten Messsystemen (z. B. Online-Uber-
wachung).

2.5 Priiffrist

Die Pruffrist ist der festgelegte Zeitraum
zwischen zwei Prifungen.

2.6 Kontrolle

Die Kontrolle eines Arbeitsmittels gemaf
8 4 Absatz 5 BetrSichV umfasst die Fest-
stellung offensichtlicher Mangel, die die si-
chere Verwendung beeintrachtigen kénnen
(z. B. fehlende Schutzeinrichtung, nicht-
ordnungsgemafie Befestigung, nicht-ord-
nungsgemafer Zustand, fehlende Wirkung
von SchutzmaBnahmen) und die regelma-
Bigen Kontrolle der Funktionsfahigkeit der
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen. Kon-
trollen erfolgen ohne oder mit einfachen
Hilfsmitteln.

2.7 Schutzeinrichtung

Eine Schutzeinrichtung ist eine Einrichtung
(technische MafRnahme) zur Verhinderung
von Gefahrdungen bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln.

Beispiele: ein Schutzgitter als Schutz vor
Eingriff in eine Presse, eine Absaugung an
einer Schweif3station

2.8 Notbefehlseinrichtung

Eine Notbefehlseinrichtung ist eine Einrich-
tung zum sicheren Stillsetzen eines Arbeits-
mittels.

Beispiele: Not-Aus-Einrichtung, Not-Halt-
Einrichtung, Anlagen-Aus-Einrichtung einer
Tankstelle, ReiBleine, Einrichtung zur Unter-
brechung eines Gefahrstoffstroms

2.9 Sicherheitseinrichtung

Eine Sicherheitseinrichtung ist eine Einrich-
tung zur Verhinderung von unzulédssigen
oder instabilen Betriebszustanden von Ar-
beitsmitteln.

Beispiele: ein Sicherheitsventil, eine si-
cherheitsrelevante MSR-Einrichtung, eine
Temperatur- oder Drehzahlbegrenzung

2.10 Sicherheitsrelevante
MSR-Einrichtungen

Sicherheitsrelevante  MSR-Einrichtungen
sind Mess-, Steuer- und Regeleinrichtun-
gen an Arbeitsmitteln, die deren sicherer
Verwendung dienen. Sie bestehen aus Sen-
sor-, Aktor- und Logikeinheiten sowie zuge-
hérigen Verbindungseinrichtungen. Weitere
Einzelheiten konnen den TRBS 1201 Teile
1 bis 4 und der TRGS 725 entnommen wer-
den.

3 Anforderungen an Priifungen
und Kontrollen

3.1 Aligemeines

(1) Bei der Festlegung von erforderlichen
Prifungen und Kontrollen im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung hat der Ar-
beitgeber zu berlcksichtigen:

- Mafgaben der Vorgaben gemaf

a) § 3 Absatz 6 BetrSichV (Fest-
legung von Art und Umfang
erforderlicher Prifungen von
Arbeitsmitteln in der Gefahr-
dungsbeurteilung),

b) § 4 Absatz 5 BetrSichV (Kon-
trolle der Arbeitsmittel vor ih-
rer jeweiligen Verwendung auf
offensichtliche Mangel, die
die sichere Verwendung be-
eintrachtigen konnen und re-
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gelmaRige Kontrolle der Funk-

tionsfahigkeit von Schutz- und

Sicherheitseinrichtungen),

Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 6,

Anhang 1 Nummer 2.4 Buch-

stabe a) Satz 2, Anhang 1

Nummer 4.6 BetrSichV (Kon-

trollen),

§ 14 BetrSichV (siehe hierzu

auch Anhang 1),

8§ 15 und 16 in Verbindung

mit Anhang 2 Abschnitte 2 bis

4 BetrSichV (Prufungen Uber-

wachungsbedrftiger Anlagen)

und,
f)  Anhang 3 BetrSichV (Prifung
bestimmter Arbeitsmittel);

- Informationen des Herstellers des
Arbeitsmittel, z B. die Betriebsan-
leitung des Herstellers;

- Regeln und Empfehlungen des
Ausschusses fur Betriebssicher-
heit (TRBS und EmpfBS).

e)

Als weitere Erkenntnisquellen kénnen
dienen:

- Regelwerke und weitere Erkennt-
nisse der gesetzlichen Unfall-
versicherungstrager, der Lander
sowie der Bundesanstalt fur Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAUA);

- Mafnahmen, die sich in der Praxis
bewahrt haben (Veroéffentlichungen
von z. B. Industrieverbanden und
Branchenstandards).

Anmerkung: Der Arbeitgeber kann sich
bei der Ermittlung und Festlegung er-
forderlicher Priifungen u. a. von den
mit der Prufung beauftragten Personen
unterstutzen lassen, die Verantwortung
des Arbeitgebers bleibt dabei unbe-
ruhrt.

(2) Im Ergebnis der Gefahrdungsbeurtei-

(3

lung kann der Arbeitgeber in Abhangig-
keit von den Verwendungs- und Umge-
bungsbedingungen zu dem Ergebnis
kommen, dass, auch bei gleichartigen
Arbeitsmitteln, in einem Fall eine Kon-
trolle gemaf § 4 Absatz 5 Satz 3 oder
Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 6 oder
Anhang 1 Nummer 2.4 Buchstabe a)
Satz 2 oder Anhang 1 Nummer 4.6
BetrSichV, in einem anderen Fall eine
Priufung nach § 14 BetrSichV erforder-
lich ist.

Beispiel:

Bei der Verwendung von ortsfest ver-
wendeten hydraulisch angetriebenen
Arbeitsmitteln, die einer vorbeugenden
Instandhaltung durch qualifiziertes
Fachpersonal unterliegen, kann eine
Kontrolle vor der Benutzung der Ar-
beitsmittel ausreichend sein. Werden
entsprechende Arbeitsmittel ohne re-
gelmaBige Instandhaltung verwendet,
kann eine wiederkehrende Prifung
durch eine zur Prifung befahigte Per-
son erforderlich sein.

Bei der Festlegung, ob an einem Ar-
beitsmittel wiederkehrende Prifungen
erforderlich sind, sind die Kriterien
des § 14 Absatz 2 BetrSichV unter
Berlcksichtigung der Gegebenheiten
bei der tatsachlichen Verwendung des
Arbeitsmittels zu bewerten (siehe auch
Anhang 1). Zu den Gegebenheiten der
tatsachlichen Verwendung gehéren
z.B.

- schadigende Einflisse durch die
Verwendung  (Betriebsbedingun-
gen),

- Arbeitsgegenstande, an denen mit
den Arbeitsmitteln gearbeitet wird,
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- die Arbeitsumgebung, in der mit
den Arbeitsmitteln gearbeitet wird,

- Auswahl und Qualifikation der Be-
schaftigten, die die Arbeitsmittel
verwenden,

- die Gestaltung des Arbeitsablaufs
hinsichtlich  der  zuverlassigen
Durchfuhrung von Kontrollen.

(4) Soweit eine Gefahrdung aufgrund
Schaden verursachender Einflisse auf
das Arbeitsmittel durch MaBnahmen
bei der Beschaffung wie Konstruktion,
Design, Werkstoffauswahl, Aufstellbe-
dingungen (siehe EmpfBS 1113) aus-
geschlossen werden kann, kann auf
eine diesbezlgliche Prifung gemaf
§ 14 Absatz 2 BetrSichV verzichtet wer-
den.

G

Die Prifung eines Arbeitsmittels darf
auch in Teilprifungen (z. B. bezlglich
elektrischer und mechanischer Geféhr-
dungen) erfolgen. Wird die Prifung in
Teilprifungen durchgefuhrt, ist sicher-
zustellen, dass das Arbeitsmittel als
Ganzes in den festgelegten Fristen und
Umfangen geprift wird. Die Schnittstel-
len zwischen den Teilprifungen sind
festzulegen und zu beschreiben.

3.2 Ermittlung der Priifpflicht bei
Anderungen

Hinweis:

In dieser TRBS kann wegen der Vielzahl
der méglichen Arbeitsmittel und Anderun-
gen nicht abschlieBend festgelegt werden,
wann eine MaRnahme

- eine nicht-priifpflichtige Anderung,

- eine prifpflichtige Anderung oder

- eine Anderung, aus der sich Hersteller-
pflichten ergeben, darstellt.

Deshalb wird im Folgenden eine Heran-
gehensweise als Hilfestellung fur den
Arbeitgeber flr die Erstellung der Gefahr-
dungsbeurteilung beschrieben. Fir Uber-
wachungsbedurftige Anlagen finden sich
Beispiele dazu in den TRBS 1122, TRBS
1123 und TRBS 1201 Teil 2.

3.2.1 Aligemeines

(1) Im  Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung ist gemaf § 10 Absatz 5
BetrSichV durch den Arbeitgeber zu er-
mitteln, ob eine Mafnahme an einem
Arbeitsmittel eine priifpflichtige Ande-
rung ist oder nicht.

S

Die nach der BetrSichV verbindlich vor-
gegebenen Prifpflichten gemaf §§ 14
und 15 BetrSichV (z. B. Prifung der vor-
schriftsmafigen Montage oder Installa-
tion gemaf® § 14 Absatz 1 BetrSichV,
Prifung gemaf § 15 Absatz 1 Nummer
2 BetrSichV, ob sich die Anlage auch
unter Bertcksichtigung der Aufstellbe-
dingungen in einem sicheren Zustand
befindet) sind zu beachten.

©

Bei Anderungen mit Einfluss auf die
Sicherheit eines Arbeitsmittels kon-
nen Herstellerpflichten zu beachten
sein, die sich aus anderen Rechts-
vorschriften, insbesondere dem Pro-
duktsicherheitsgesetz (ProdSG) oder
einer Verordnung nach § 8 Absatz 1
ProdSG ergeben (§ 10 Absatz 5 Satz 4
BetrSichV). Eine Uberpriifung der Ge-
fahrdungsbeurteilung ist auch in die-
sem Fall erforderlich.
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2 Nicht-priifpflichtige Anderungen

Insbesondere folgende MafRhahmen
sind keine priifpflichtigen Anderungen
im Sinne von § 10 Absatz 5 BetrSichV:

- MaRnahmen, die der Wartung des
Arbeitsmittels (siehe hierzu TRBS
1112) dienen, oder
- MaRnahmen, die der Instandset-
zung des Arbeitsmittels (siehe hier-
zu TRBS 1112) dienen, wenn dabei
nur Teile durch identische oder
baugleiche (mit identischen Sicher-
heits- und Betriebsparametern) Tei-
le ausgetauscht werden und
a) die MaBnahmen keine Folge-
wirkungen auf die Sicherheit
des Arbeitsmittels haben und

b) die Montage durch fachkun-
dige unterwiesene und beauf-
tragte Personen erfolgt und

¢) sowohl die Montage-, Installati-
ons- und Aufstellbedingungen
als auch die sichere Funktion
unverandert bleiben und

d) der Arbeitgeber die Verwen-
dung der Ersatzteile und deren
ordnungsgemafe Montage
und Installation durch geeig-
nete organisatorische Ablaufe
sicherstellt.

Auch bei nicht-prifpflichtigen Anderun-
gen ist nach Abschluss der Arbeiten
insbesondere zu kontrollieren, dass

- alle Arbeits- und Hilfsmittel ent-
fernt wurden und

- sich das Arbeitsmittel wieder in
einem sicheren Zustand befindet
und

- alle fur den Normalbetrieb getrof-
fenen technischen Schutzmafnah-
men wieder vollstandig vorhanden
und funktionsfahig sind.

3.2.3 Priifpflichtige Anderungen

(1) Anderungen sind insbesondere priif-
pflichtig, wenn die MaBnahmen

- eine Folgewirkung auf die Sicher-
heit des Arbeitsmittels haben oder

- die Bauart oder die Betriebsweise
einer  Uberwachungsbedurftigen
Anlage beeinflussen oder

- neue Wechselwirkungen mit ande-
ren Arbeitsmitteln, der Arbeitsum-
gebung oder den Arbeitsgegen-
stdnden, an denen Téatigkeiten mit
Arbeitsmitteln durchgeflihrt wer-
den, bewirken.

(2) Nahere Festlegungen zu prufpflichti-
gen Anderungen und Anderungen der
Bauart und Betriebsweise von Uber-
wachungsbedrftigen Anlagen kdnnen
den entsprechenden TRBS entnommen
werden.

4 Festlegung von Art und Umfang
erforderlicher Priifungen

4.1 Aligemeines

(1) GemaR TRBS 1111 legt der Arbeitge-
ber im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung Art und Umfang der erfor-
derlichen Prifungen fest. Dabei ist
die Zielsetzung der jeweiligen Prufung
(z. B. zu verwendendes Prufverfahren,
Anzahl von Messpunkten) zu berlck-
sichtigen.

(2) Bei der Auswahl der anzuwendenden
Prufverfahren sind sowohl deren phy-
sikalische Anwendungsgrenzen (z. B.
erforderliche Mindestwanddicke bei
Ultraschallprutfungen, erforderliche
Prifspannungen), die zulassigen Ab-
weichungen vom Sollzustand (z. B. zu-
lassige Restwanddicke, erforderliche
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Isolationswiderstande, zulassige Po-
rengréfe bei Schweiflndhten) und die
moglichen Schadigungsmechanismen
(z. B. lokaler oder flachiger Verschleifl
oder Korrosion, Verformung durch
Uberlast) zu beriicksichtigen.

Geeignete Prifverfahren sind solche,
die die Zielsetzung der Prifung gemaf
Nummer 2.2 zuverlassig und reprodu-
zierbar erfillen.

Der Arbeitgeber legt geméaf TRBS 1111
Nummer 4.6 den Sollzustand fur die si-
chere Verwendung des Arbeitsmittels
fest.

Werden bei einer Prufung eines Ar-
beitsmittels oder von Teilen eines Ar-
beitsmittels Abweichungen vom Sollzu-
stand (Mangel) festgestellt, welche die
sichere Verwendung insoweit beein-
trachtigen, dass eine Gefahrdung von
Beschéftigten und bei lberwachungs-
bedurftigen Anlagen anderer Personen
im Gefahrenbereich zu erwarten ist,
darf der Arbeitgeber das Arbeitsmittel
gemafl § 5 Absatz 2 BetrSichV nicht
weiterverwenden lassen. Vor Wieder-
verwendung hat der Arbeitgeber die
Beseitigung der Abweichungen vom
Sollzustand prifen zu lassen.

Abweichungen vom Sollzustand, welche
die sichere Verwendung nur insoweit
beeintrachtigen, dass vor der nachsten
wiederkehrenden Prifung eine Gefahr-
dung von Beschaftigten und bei Uber-
wachungsbedurftigen Anlagen anderer
Personen im Gefahrenbereich nicht
ausgeschlossen werden kann, ist in an-
gemessener Weise zu begegnen (z. B.
durch Beseitigung der Abweichungen
innerhalb einer angemessenen Frist,
Anderung von Betriebsparametern).
Der Arbeitgeber hat die Beseitigung der

Abweichungen vom Sollzustand prifen
zu lassen.

4.2 Festlegung von Art und Umfang er-

forderlicher Priifungen nach
§ 14 BetrSichV

(1) Die Prufung besteht aus einer Ord-

=

=

nungsprifung gemas Nummer 2.3
und einer technischen Prifung gemaf
Nummer 2.4. Die technische Prifung
ist unter den erforderlichen technisch-
organisatorischen Rahmenbedingun-
gen, gegebenenfalls verbunden mit
Zerlegung und ordnungsgemafRem Zu-
sammenbau des Arbeitsmittels, durch-
zufuhren.

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung sind die zu prifenden Merkmale
in Abhangigkeit von den Erfordernissen
der bestimmungsgemafien Verwen-
dung und den erforderlichen Eigen-
schaften festzulegen.

Fiir die Festlegung des Prifumfangs
sind u. a. die folgenden Parameter
durch den Arbeitgeber zu bewerten:

- mogliche Schadigungsmechanis-
men und Abweichungen vom Soll-
zustand,

- Prufverfahren, mit denen Abwei-
chungen vom Sollzustand erkannt
werden kénnen,

- erforderliche Hilfsmittel.

Prifungen dirfen sowohl als Kombi-
nation von verschiedenen Prufverfah-
ren als auch in mehreren aufeinander
abgestimmten Teilprifungen durchge-
fahrt werden. Das Zusammenwirken
von Teilen des Arbeitsmittels ist zu be-
rucksichtigen. Die Prifungen dirfen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten durch-
geflihrt werden, missen aber inner-
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halb der vom Arbeitgeber festgesetzten
maximalen Priffrist abgeschlossen
sein.

Beispiele:

- Prifungen einzelner Teile eines
Arbeitsmittels (z. B. elektrischer
Antrieb und Kupplung zu einer Wel-
le als Teilprifung zu unterschiedli-
chen Gefahrenfeldern)

- Teilprifungen hinsichtlich einer
Gefahrdung (z. B. einzelne Prufpo-
sitionen im Rahmen einer auf3eren
Prifung eines Druckgerats)

In Anhang 3 BetrSichV finden sich fur
die Arbeitsmittel Festlegungen zu er-
forderlichen Prifungen und die einzu-
haltenden Pruffristen. Art und Umfang
der erforderlichen Prufungen sind in
Anhang 3 dieser TRBS beschrieben.
Bei Flissiggasanlagen gemaf Anhang
3 Abschnitt 2 BetrSichV sind nach Aus-
tausch von Ausrlistungsteilen der Ver-
brauchsanlage, soweit deren sichere
Verwendung von den Montagebedin-
gunen (insbesondere der fachkundigen
Montage) abhéangt oder den schadigen-
den Einflissen unterliegen, Prifungen
gemaf § 14 Absatz 1 oder 2 BetrSichV
durchzufiihren. Bei der Festlegung
der Pruffristen geméfl § 14 Absatz 2
BetrSichV sind die Hochstfristen gemaf
Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV zu be-
achten. Zu diesem Austausch gehort
z. B. der von

- Druckregeleinrichtungen,

- Gasstromungswachter oder
Schlauchbruchsicherungen,

- Rohr- oder Schlauchleitungen,

- Verbrauchseinrichtungen.

4.3

Festlegung von Art und Umfang er-
forderlicher Priifungen bei Priifun-
gen von iiberwachungsbediirftigen
Anlagen

Die Prufung besteht aus einer Ord-
nungsprifung gemaf Nummer 2.3
und einer technischen Prifung gemaf
Nummer 2.4.

Der Prifumfang ist nach den Mafga-
ben des Anhangs 2 Abschnitte 2 bis
4 BetrSichV festzulegen. Einzelheiten
zu Prifungen von und Vorgehensweise
bei Prifungen der jeweiligen Uberwa-
chungsbedrftigen Anlagen werden in
den TRBS 1201 Teile 1 bis 4 konkreti-
siert.

Fir Uberwachungsbedurftige Anlagen
sind die vom Arbeitgeber im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung festge-
legten organisatorischen Schutzmaf3-
nahmen (z. B. die Festlegungen zu
regelmaRigen  Kontrollgdngen und
Kontrollen gemafl § 4 Absatz 5 Satz
3 BetrSichV und die Verfahren und
Kriterien zur Beauftragung von Be-
schaftigten gema § 12 Absatz 3
BetrSichV) im Rahmen der Ordnungs-
prufung auf Eignung zu prifen.

Flir Uberwachungsbedurftige Anlagen
sind die vom Arbeitgeber im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung festgeleg-
ten technischen Schutzmafinahmen im
Rahmen der technischen Prufung auf
Eignung und Funktionsfahigkeit zu pru-
fen.

Einzelheiten zu dem Instandhaltungs-
konzept gemaR Anhang 2 Abschnitt
3 Nummer 5.4 BetrSichV kénnen der
TRBS 1201 Teil 1 und zu dem Prif-
konzept gemafl Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 5.7 BetrSichV der TRBS 1201
Teil 2 entnommen werden.
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(6) Erganzend zu Abschnitt 5.1 Absatze 5
und 6 kann bei Abweichungen vom Soll-
zustand, die die sichere Verwendung
nur insoweit beeintrachtigen, dass bis
zur nachsten wiederkehrenden Prifung
eine Gefahrdung von Beschaftigten
und anderer Personen im Gefahrenbe-
reich nicht zu erwarten ist, die Prifung
der Beseitigung der Abweichungen vom
Sollzustand im Rahmen der nachsten
wiederkehrenden Prufung erfolgen.

4.4 Neue oder weiterentwickelte
Priifverfahren

Neue oder weiterentwickelte Prifverfahren
mussen in der Prifaussage den herkdmm-
lichen Prufverfahren mindestens gleichwer-
tig sein. Der Arbeitgeber kann davon aus-
gehen, dass das Prufverfahren mindestens
gleichwertig ist, wenn es nach den Ublichen
Verfahren und Ablaufen von einer fachlich
anerkannten, unabhangigen und unparteili-
chen Institution, Einrichtung oder Organisa-
tion validiert wurde.

5 Festlegung von Art und Umfang
erforderlicher Kontrollen

5.1 Aligemeines

Art und Umfang der erforderlichen Kontrol-
len werden im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung ermittelt.

5.2 Kontrollen auf offensichtliche
Mangel

(1) Bei Kontrollen auf offensichtliche Man-
gel ist in der Regel davon auszugehen,
dass Gefahrdungen, die vom Arbeits-
mittel ausgehen, ohne oder mit einfa-
chen Hilfsmitteln offensichtlich fest-
stellbar sind, z. B. weil

- der Sollzustand einfach vermittel-
bar ist,

- der Istzustand leicht erkennbar ist,
- der Umfang der Kontrolle nur weni-
ge Kontrollschritte umfasst und
- die Abweichung zwischen Ist- und
Sollzustand einfach bewertbar ist.

Beispiele:

- Kontrolle eines Hammers vor Ar-
beitsaufnahme, um zu erkennen,
ob am Hammerkopf der Keil fehlt

- Kontrollen an elektrischen Arbeits-
mitteln: z. B. Feststellung defekter
Anschlussleitungen, Gehdusescha-
den, auierlich defekte Stecker, Zu-
stand der Schutzabdeckungen

- Kontrolle von Leitern, z. B. Feststel-
lung defekter Stufen

(2) Im Ergebnis einer Kontrolle kénnen
weitergehende MaBnahmen, z. B. Aus-
tausch oder eine Prifung nach Num-
mer 4 erforderlich werden.

5.3 Kontrollen der Funktionsfahigkeit
von Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen

(1) Der Arbeitgeber hat dafur zu sorgen,
dass Schutz- und Sicherheitseinrich-
tungen unter Beachtung von Nummer
5.1 einer regelmaBigen Kontrolle der
Funktionsfahigkeit unterzogen werden.

Beispiele flr die zu kontrollierenden
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
sind:

- Bremsen an Flurférderzeugen bei
Beginn jeder Arbeitsschicht,

- Zweihand-Schaltungen an Pressen
der Metallverarbeitung bei Beginn
jeder Arbeitsschicht,

- Arretierung der Spreizsicherung
von Stehleitern vor jeder Verwen-
dung.

397




TRBS 1201

2

©

6.1

(1)

398

Kontrollen der Funktionsfahigkeit kon-
nen auch durch automatische Uberwa-
chungseinrichtungen erfolgen.

Wenn das Auslésen der Schutz- und Si-
cherheitseinrichtungen beispielsweise

- zu einem Auferkraftsetzen dieser
Einrichtungen fuhren wirde, z. B.
Berstscheibe oder Airbag, oder

- zu einer Unterbrechung der weite-
ren Verwendung des Arbeitsmittels
fahrt, z. B. Betéatigung einer Notbe-
fehlseinrichtung, Verriegelung ei-
nes Sicherheitstemperaturbegren-
zers, oder

- nur durch das Herbeifihren eines
unzulassigen Betriebszustands er-
folgen kann, z. B. Uberfillung eines
Behaélters zur Kontrolle einer Uber-
flllsicherung,

ist die regelmafige Funktionskontrolle
in der Regel nicht durchflihrbar. Daher
ist in diesen Féllen zu kontrollieren, ob
die Einbaubedingungen weiter einge-
halten sind und die Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen in dem im Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung festgeleg-
ten Zustand sind.

Festlegung der Fristen fiir
Priifungen und Kontrollen

Festlegung der Priiffrist fiir
Priifungen nach § 14 BetrSichV

Eine Festlegung von Pruffristen far
Prifungen nach § 14 BetrSichV ist nur
flr Arbeitsmittel, die Schaden verursa-
chenden Einflissen unterliegen, die zu
Gefahrdungen der Beschaftigten fiih-
ren kénnen, erforderlich (§ 14 Absatz 2
BetrSichV).

(2) Die Pruffrist nach Absatz 1 muss so

3

festgelegt werden, dass das Arbeitsmit-
tel im Zeitraum zwischen zwei Prifun-
gen sicher verwendet werden kann. Kri-
terien fUr die Festlegung von Priffristen
sind insbesondere:

- Einsatzbedingungen (Art der Be-
nutzung/Beanspruchung, Hau-
figkeit und Dauer der Benutzung,
Qualifikation der Beschaftigten
usw.), unter denen das Arbeitsmit-
tel verwendet wird,

- Herstellerhinweise, die in der Be-
triebsanleitung enthalten sind,

- Schadigungsmechanismen und Er-
fahrungen mit einem eventuellen
Ausfallverhalten des Arbeitsmit-
tels,

- Unfallgeschehen oder Haufung
von Mangeln an vergleichbaren Ar-
beitsmitteln.

Aufgrund der Ergebnisse durchgeflhr-
ter Prifungen kann eine Anderung der
zuvor festgelegten Pruffristen im Sinne
einer Verlangerung oder Verkulrzung
erforderlich sein. Dabei sind die in Ab-
satz 2 genannten Kriterien ebenfalls
zu berlicksichtigen. Ergibt die Prifung,
dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu der
ermittelten nachsten wiederkehrenden
Prifung sicher betrieben werden kann,
ist die Pruffrist neu festzulegen.

Als MafR fur die ausreichende Be-
messung von Pruffristen, fir z. B.
elektrische Arbeitsmittel, kénnen die
Fehlerquote oder die festgelegten To-
leranzwerte fur Abweichungen vom
Sollzustand  herangezogen werden.
Beispiele fur bewahrte Priffristen fin-
den sich in Anhang 4 und im fir das
Arbeitsmittel zutreffenden Regelwerk
der Unfallversicherungstrager.
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(4) Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeit-

stermin der wiederkehrenden Prifung
aufler Betrieb gesetzt, so darf es erst
wieder in Betrieb genommen werden,
nachdem diese Prifung durchgefihrt
worden ist; in diesem Fall beginnt die
Frist fur die néchste wiederkehrende
Prifung mit dem Termin der Prifung
(§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).

6.2 Priiffristen bei Priifungen bestimm-

ter Arbeitsmittel gemafl Anhang 3
BetrSichV

(1) Auf der Grundlage der Gefahrdungs-

-

=

=

beurteilung legt der Arbeitgeber die
Pruffristen fur die Arbeitsmittel gemaf
Anhang 3 BetrSichV unter Berlcksichti-
gung der in Anhang 3 Abschnitte 1 bis
3 BetrSichV genannten Hdéchstfristen
fest. Die tatséchliche Priffrist muss so
festgelegt werden, dass das Arbeitsmit-
tel im Zeitraum zwischen zwei Prufun-
gen sicher verwendet werden kann.

Die Prufungen sind mit dem Ziel durch-
zuflihren, den Schutz der Beschaftigten
vor Gefahrdungen durch die Verwen-
dung von Arbeitsmitteln gemaf Anhang
3 sicherzustellen.

Der Arbeitgeber kann bei der zustan-
digen Behérde einen Antrag auf Ver-
langerung der in Anhang 3 BetrSichV
genannten Fristen im Einzelfall stellen,
z. B. in Abhéngigkeit der Haufigkeit der
Verwendung.

Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeit-
stermin der wiederkehrenden Prifung
auBer Betrieb gesetzt, so darf es erst
wieder in Betrieb genommen werden,
nachdem diese Prifung durchgeflihrt
worden ist; in diesem Fall beginnt die
Frist fur die nachste wiederkehrende
Prifung mit dem Termin der Prifung
(§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).

6.3 Priiffristen bei Priifungen von iiber-

wachungsbediirftigen Anlagen

(1) Auf der Grundlage der Geféahrdungs-

beurteilung legt der Arbeitgeber die
Pruffristen fur die Anlage und die An-
lagenteile fest. Die Priffristen sind
unter Berlcksichtigung der in Anhang
2 Abschnitte 2 bis 4 BetrSichV ge-
nannten Hoéchstfristen so festzulegen,
dass das Arbeitsmittel bis zur nachsten
festgelegten Prifung sicher verwendet
werden kann. Im Rahmen der Prifung
ist auch festzustellen, ob die Priffrist
durch den Arbeitgeber zutreffend fest-
gelegt wurde.

Hinweis: Flir die Falligkeitstermine sie-
he § 14 Absatz 5 BetrSichV.

Ergeben sich beispielsweise aus den
wiederkehrenden Prifungen besonde-
re Feststellungen (erkennbare Korrosi-
on, erhdhter Verschleif etc.), dass eine
Uberwachungsbedurftige Anlage nicht
bis zu der ermittelten nachsten wieder-
kehrenden Prufung sicher betrieben
werden kann, hat der Arbeitgeber die
Gefahrdungsbeurteilung zu Uberpru-
fen, erforderlichenfalls sind weitere
MafRnahmen festzulegen und die Prif-
fristen zu verandern.

Der Arbeitgeber kann bei der zustandi-
gen Behorde einen Antrag auf Verlange-
rung der in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4
BetrSichV genannten Fristen im Einzel-
fall stellen, z. B. wenn die anstehende
Prifung von Anlagenteilen im Rahmen
einer geplanten Revision einer Anlage
durchgeflihrt werden soll.

Ist ein Arbeitsmittel zum Falligkeits-
termin der wiederkehrenden Prifung
auBer Betrieb gesetzt, so darf es erst
wieder in Betrieb genommen werden,
nachdem diese Prufung durchgefihrt
worden ist; in diesem Fall beginnt die
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6.4

1)

S

©

=
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Frist fur die nachste wiederkehrende
Prifung mit dem Termin der Prifung
(§ 14 Absatz 5 Satz 5 BetrSichV).

Festlegungen zu Kontrollen von
Arbeitsmitteln

GemafB § 4 Absatz 5 Satz 3 BetrSichV
hat der Arbeitgeber daflir zu sorgen,
dass Arbeitsmittel vor ihrer jeweili-
gen Verwendung auf offensichtliche
Maéngel, die die sichere Verwendung
beeintrachtigen koénnen, kontrolliert
werden und dass Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen einer regelmasigen
Kontrolle ihrer Funktionsfahigkeit un-
terzogen werden. Fir die regelmagBige
Kontrolle der Funktionsfahigkeit von
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
legt der Arbeitgeber Zeitintervalle oder
Anladsse jeweils eigenverantwortlich
fest und dokumentiert die Zeitintervalle
oder Anlasse in geeigneter Weise. Die
Kontrollen durfen auch im Rahmen von
Instandhaltungsmafnahmen oder von
regelmagigen Prifungen des Arbeits-
mittels durchgefuhrt werden.

GemaR Anhang 1 Abschnitt 2.1 Satz
6 BetrSichV sind MaSnahmen zum
Schutz vor Gefahrdungen bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln zum He-
ben von Lasten von eingewiesenen
Beschaftigten zu kontrollieren.

GemaB Anhang 1 Abschnitt 2.4 Buch-
stabe a) Satz 2 BetrSichV sind Lastauf-
nahmemittel an jedem Arbeitstag auf
einwandfreien Zustand zu kontrollie-
ren.

Geméal Anhang 1 Abschnitt 4.6
BetrSichV sind Aufzugsanlagen regel-
magig auf offensichtliche Méangel, die
die sichere Verwendung beeintrachti-
gen kénnen, zu kontrollieren.

7

Festlegung von Personen,
die Priifungen oder Kontrollen
durchfiihren

(1) PrlUfungen von Arbeitsmitteln gemaf

§ 14 BetrSichV,

1. deren Sicherheit von den Montage-
bedingungen abhangt,

2. die Schaden verursachenden Ein-
flissen unterliegen, die zu Gefahr-
dungen der Beschaftigten fuhren
kénnen,

3. die von aufergewdhnlichen Ereig-
nissen betroffen sind, die scha-
digende Auswirkungen auf ihre
Sicherheit haben kénnen, durch
die Beschaftigte gefahrdet werden
kénnen,

4. nach prifpflichtigen Anderungen
gemaf § 2 Absatz 9 BetrSichV vor
ihrer néchsten Verwendung,

mussen durch zur Prifung befahigte
Personen (siehe TRBS 1203) durchge-
flhrt werden.

Hinweis: Die erforderliche Qualifikation
einer zur Prifung beféhigten Person
richtet sich nach der Schwierigkeit und
Komplexitat der Priifaufgabe.

Prifungen an Uberwachungsbedurfti-
gen Anlagen sind in der Regel von zu-
gelassenen Uberwachungsstellen nach
Anhang 2 Abschnitt 1 durchzuflhren
(8§ 15 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV). Da-
von abweichend kdénnen Prifungen
von zur Prufung befahigten Personen
durchgefiihrt werden,

1. wenndiesin Anhang 2 Abschnitt 2,
3 oder 4 BetrSichV vorgesehen ist
(§ 15 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV).
Dies betrifft bestimmte Prufun-
gen im Explosionsschutz (Anhang
2 Abschnitt 3 BetrSichV) und bei
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Druckanlagen (Anhang 2 Abschnitt
4 BetrSichV).

2. bei Prifungen nach prifpflichtigen
Anderungen, die nicht die Bau-
art oder die Betriebsweise einer
liberwachungsbedurftigen Anlage
betreffen (§ 15 Absatz 3 Satz 3
BetrSichV). Dies betrifft alle Arten
von Uberwachungsbeddrftigen An-
lagen gemaR Anhang 2 BetrSichV,
insbesondere auch Aufzugsanla-
gen, auch wenn diesen in Anhang 2
Abschnitt 2 keine Prufungen durch
zur Prifung beféahigte Personen zu-
geordnet sind.

3. bei Prufungen Uberwachungsbe-
durftiger Anlagen, die fir einen
ortsveranderlichen Einsatz vor-
gesehen sind, wenn sie nach der
ersten Inbetriebnahme an einem
neuen Standort aufgestellt wer-
den (8§ 15 Absatz 3 Satz 4). Dies
gilt jedoch nicht fir Dampfkes-
selanlagen (§ 15 Absatz 3 Satz 5
BetrSichV).

(3) Prufungen von bestimmten Arbeitsmit-

teln nach Anhang 3 Abschnitte 1 bis 3
BetrSichV mussen nach Maf3gabe des
Anhangs 3 von Prufsachverstandigen
oder zur Prifung befahigten Personen
(siehe TRBS 1203) durchgefiihrt wer-
den.

-

Durchfiihrung der Priifungen
und Kontrollen

8.1 Aligemeines
(1) Der Arbeitgeber ist fir die Festlegun-

gen zur Durchflihrung der Prifungen
und Kontrollen verantwortlich und hat
die erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen.

Hierzu gehoren

- far Prlfungen die Bereitstellung
der flr die Prifung erforderlichen
Hilfsmittel und Unterlagen (z. B.
Prifplane, Stromlaufplane, Festle-
gungen zu getroffenen organisato-
rischen und technischen Schutz-
mafRnahmen),

- die Gewahrleistung der Zuganglich-
keit zu dem zu prufenden oder kon-
trollierenden Arbeitsmittel,

- ausreichend bemessene Zeit fur
die Prif- oder Kontrolltatigkeit und

- flr die Prufung oder Kontrolle ge-
eignete und sichere Arbeitsbedin-
gungen.

Bei Vergabe eines Prifauftrages sind
Prifart, -tiefe und -umfang sowie die
Zulassigkeitsgrenzen der beabsichtig-
ten Prifverfahren zwischen Arbeitge-
ber und Auftragnehmer einer Prifung
(z. B. ZUS) abzustimmen.

(4) Bei den Prifungen kann sich die zur
Priifung befahigte Person Ergebnisse 8.2 Bewertung der Ergebnisse
und Aussagen qualifizierter Personen ) . )
zu Eigen machen. Die Bewertung der (1) Der ermittelte Istzustand ist mit dem
Priifergebnisse obliegt der zur Priifung Sollzustand zu vergleichen und hin-
befahigten Person. sichtlich der Aussage, ob und unter
] ) welchen Bedingungen das Arbeitsmit-
(5) Kontrollen von Arbeitsmitteln nach tel weiterhin sicher verwendet werden

Nummer 6.4 dirfen die diesbezlglich
vom Arbeitgeber besonders unterwie-
senen Beschaftigten durchflhren.

kann, zu bewerten.

(2) Die in der Geféahrdungsbeurteilung
festgelegte Pruffrist ist zu Uberprifen,
ggf. ist eine Anpassung vorzuschlagen.
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Beispiele flr eine Kontrolle nach Num-
mer 5.2:

a) ,Hammer*

1.

2.

An einem Hammerkopf fehlt
der Keil zum Hammerstiel.

Ein offensichtlicher Mangel be-
steht. Vor Weiterverwendung
ist eine MaBnahme erforder-
lich.

b) ,Hydraulische Presse*

1.

Der Handschutz soll durch si-
chere Werkzeuge gewahrleistet
werden. Beim Wechseln des
Werkzeuges hat der Arbeit-
geber deshalb nach jedem
Einrichten die Kontrolle des
wirksamen Handschutzes fest-
gelegt.

Die Presse ist aktuell mit ei-
nem Werkzeug eingerichtet,
dessen Schutzeinrichtung die
Moglichkeit des rlckwartigen
Eingriffs in die Quetschstelle
gibt.

Ein offensichtlicher Mangel be-
steht. Vor Weiterverwendung
ist eine MaRnahme erforder-
lich.

Beispiele fir eine Prifung nach Num-
mer 4.2:

a) ,Hydraulische Presse”

1.

Sollzustand: Die hydraulische
Presse soll durch Schutzmaf-
nahmen mechanischer und
hydraulischer Art, insbeson-
dere durch ein Pressensicher-
heitsventil, gegen unzulassige
Druckuberschreitung im Hyd-
rauliksystem im sicheren Zu-
stand verbleiben.

Ermittlung des Istzustands:
Der Ausbau und die Beschal-

b)

tungskontrolle ergibt eine Fehl-
funktion des Pressensicher-
heitsventils.

3. Vergleich Ist- mit Sollzustand:
Eine negative Abweichung zwi-
schen Soll- und Istzustand be-
steht.

Mégliche Mafnahme: ,Pres-
sensicherheitsventil ersetzen®.

4. Erneute Prifung nach Einbau
des Pressensicherheitsventils.

Prifung eines handgeflihrten elek-
trischen, Uber eine Steckvorrich-
tung angeschlossenen Arbeitsmit-
tels

1. Sollzustand: Es sind die im

Rahmen der Gefahrdungsbeur-

teilung festgelegten Grenzwer-

te (z. B. fir den Schutzleiter-
widerstand, die IP-Schutzart)
einzuhalten.

2. Ermittlung des Istzustandes:

- Sichtprufung: Besichti-
gung des Arbeitsmittels
auf auBerlich erkennbare
Mangel (z. B. Schaden an
der Anschlussleitung und
am Gehause, sicherheits-
beeintrachtigende Ver-
schmutzung und Korrosi-
on) ggf. nach Offnung der
Gehause.

- Prifung der Schutzlei-
terverbindung durch Wi-
derstandsmessung  oder
durch sonstige Ermittlung,
ob der Grenzwert eingehal-
ten ist.

- Messen des Isolationswi-
derstandes, des Schutz-
leiterstromes, des BerUh-
rungsstromes und des
Ableitstromes mit geeigne-
ten Messgeraten.
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- Erproben des Arbeitsmit-
tels und prtfen der Funk-
tion der Schutzmafnah-
men.

3. Vergleich Ist- mit Sollzustand:
Die Werte des ermittelten
Istzustandes weichen sicher-
heitstechnisch kritisch von den
festgelegten Werten ab. Eine
Abweichung zwischen Ist- und
Sollzustand besteht.

Méogliche Mafnahme: Reinigen

oder Anschlussleitung erset-

zen.

4. Erneute Ermittlung des Istzu-
standes.

8.3 Dokumentation
8.3.1 Priifungen nach Nummer 4.2

(1) GemaR § 14 Absatz 7 BetrSichV mus-
sen die Aufzeichnungen mindestens
die folgenden Angaben enthalten:

- Art der Prufung,

- Prafumfang,

- Ergebnis der Prifung und

- Name und Unterschrift der zur
Prifung befahigten Person; bei
ausschlieflich elektronisch Uber-
mittelten Dokumenten eine elekt-
ronische Signatur.

Die Aufzeichnungen mussen mindes-
tens bis zur nachsten Prifung aufbe-
wahrt werden.

S

Zusatzlich zu den in Absatz 1 genann-
ten Mindestangaben ist auch der
Anlass der Prifung anzugeben, z. B.
Prufung vor erstmaliger Verwendung,
wiederkehrende Prifung, Prifung nach
priifpflichtiger Anderung.

(3) Prlfungen koénnen auch in elektroni-
scher Form dokumentiert werden. Der
nach § 14 Absatz 7 Satz 4 BetrSichV
erforderliche Nachweis der durchge-
flhrten Prifung kann z. B. durch eine
Prifplakette, eine Stempelung oder
eine Kopie der Prifaufzeichnung erfol-
gen.

C

Aufzeichnungen der Prifungen der Ar-
beitsmittel nach Anhang 3 BetrSichV
sind Uber die gesamte Verwendungs-
dauer des Arbeitsmittels aufzubewah-
ren.

8.3.2 Priifbescheinigungen von Priifun-
gen nach Nummer 4.3

(1) Fur die Erteilung von Prufbescheinigun-
gen durch zugelassene Uberwachungs-
stellen oder die Aufzeichnung der
Ergebnisse von Prufungen von Uberwa-
chungsbedurftigen Anlagen durch zur
Prifung befahigte Personen gelten die
Regelungen des § 17 BetrSichV.

S

Zusétzlich zu den in § 17 Absatz 1 ge-
nannten Mindestangaben ist auch der
Anlass der Prufung anzugeben, z. B.
Prufung vor Inbetriebnahme, wieder-
kehrende Prifung, Festigkeitsprifung,
Hauptprufung.

8.3.3 Kontrollen nach Nummer 5

Fiir die Ergebnisse der Kontrollen nach
Nummer 5 bestehen keine den Auf-
zeichnungs- und Bescheinigungspflich-
ten gemaR § 14 Absatz 7 und § 17
BetrSichV vergleichbaren Pflichten.
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Anhang 1

Beispiele fiir die in § 14
BetrSichV genannten Anlasse
fiir Priifungen

1. Arbeitsmittel, deren Sicherheit von
den Montagebedingungen abhangen

kann

Beispiele fur Arbeitsmittel, deren Si-
cherheit von den Montagebedingungen

abhangen kann, sind:

- Baustellenkrane,
- Zentrifugen,

- Arbeitsmittel, die vor Inbetriebnah-
me zusammengesetzt, montiert
und aufgestellt werden (z. B. Hebe-

zeuge, Baustromverteiler),
- Gerlste.

2. Arbeitsmittel, die Schaden verursa-

chenden Einfliissen ausgesetzt sind

Schéaden verursachende Einflusse, die
zu Gefahrdungen der Beschaftigten
fiihren kdnnen, kdnnen unter anderem

sein:

- Schwingungen (die z. B. zu Material-

ermidung fUhren),

- Uberlast (z. B. bei Tragmuttern an

einer Fahrzeughebeblhne,

- Korrosion (z. B. durch korrosive Me-

dien, Seeluft),

- Abrasion, Erosion und Kavitation
(z. B. durch abrasive Medien bei
deren Beforderung in Rohrleitun-

gen, Kavitation in Pumpen),

- UV-Strahlung, (die z. B. zur Verspro-

dung von Kunststoffteilen fuhrt),

- langere Zeiten der Nichtbenutzung,
- wechselnde  Verwendungsbedin-
gungen (z. B. wechselnde Einsatz-
orte mit unterschiedlichen Umge-

bungsbedingungen).
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Priifpflichtige Anderungen

Beispiele fiir priifpflichtige Anderungen
sind:

- Aufspielen einer neuen Software
mit sicherheitsrelevanten Anderun-
gen,

- Austausch eines Antriebs gegen ei-
nen mit anderen Kenndaten, durch
welchen die Sicherheit des betref-
fenden Arbeitsmittels beeinflusst
wird,

- Anderung der Betriebsparameter,
durch die die Sicherheit des betref-
fenden Arbeitsmittels beeinflusst
wird,

- Erweiterung der Funktion wie z. B.
Anbau einer Beschickungsvorrich-
tung.

Auflergewohnliche Ereignisse, die
schadigende Einfliisse auf die Sicher-
heit der Arbeitsmittel haben kénnen

Beispiele flr aufergewodhnliche Ereig-
nisse, die schadigende Einflisse auf
die Sicherheit der Arbeitsmittel haben
kénnen:

- Naturereignisse (Blitzschlag,
Sturm, Uberschwemmung);

- Unfalle (umstlrzendes Arbeits-
mittel, Abstlrzen oder Umstlrzen
eines Arbeitsmittels, Bauteilver-
sagen, Einwirkungen durch Brand-
ereignisse, Kollisionen mit der
Umgebung, Zusammenstof3), Bei-
naheunfalle, Schadensfalle;

- langere Zeitrdume der Nichtbenut-
zung (Stillstandszeiten des Arbeits-
mittels, die den Zeitraum zwischen
den wiederkehrenden Prufungen
Uberschreiten);

- bei Kranen und maschinentechni-
schen Einrichtungen der Veranstal-
tungstechnik
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- Absturz von Lasten,
- Uberlastung,
- Manipulation (unbefugte Eingriffe).

Anhang 2

Beispiele fiir die Durchfiihrung
von Kontrollen

Dichtheitskontrolle nach der Befiillung
von ortsfesten Druckgasbehdltern

Nach der Beflllung eines ortsfesten Druck-
gasbehalters ist eine Dichtheitskontrolle
erforderlich. Diese Dichtheitskontrolle um-
fasst ausschlielich das Kontrollieren der
Dichtheit der fir den Flllvorgang benutzten
Behalterarmaturen, z. B. mit schaumbilden-
den Mitteln. Die fir diese Kontrolle erforder-
liche Qualifikation ist z. B. gegeben, wenn
der Lkw-Fahrer hinsichtlich der Durchfih-
rung dieser Kontrollen unterwiesen wurde.

1. Dichtheitskontrolle an
Fliissiggas-Flaschenanlagen

Nach dem Wechsel einer Flussiggas-
flasche, z. B. nach Entleerung, muss
eine Dichtheitskontrolle z. B. mit einem
schaumbildenden Mittel am Anschluss
der FlUssiggasflasche zur Verbrauchs-
anlage durchgeflhrt werden.

Diese Dichtheitskontrolle ist auch
durchzufihren, wenn die bereits ver-
wendete Flissiggasflasche vor der Ver-
wendung wieder angeschlossen wird.

2. Kontrolle eines Zurrgurtes zur
Ladungssicherung

Vor der Verwendung eines Zurrgurtes
wird dieser auf Eignung und offensicht-
liche Mangel kontrolliert. Die Kontrolle

umfasst die Auswahl des richtigen Gur-
tes (auf dem Etikett ist z. B. die zulas-
sige Zurrkraft, die Standard-Vorspann-
kraft und die Nutzlange des Zurrmittels
angegeben) sowie die Feststellung er-
kennbarer Schaden des Gurtbandes,
der Ratsche und des Hakens. Nach-
dem der Zurrgurt angeschlagen wurde,
wird auRerdem kontrolliert, ob der Gurt
z. B. wie vorgesehen sitzt, die Haken
wie vorgesehen eingelegt sind und der
Gurt nicht Uber scharfe Kanten gefuhrt
wird.

Anhang 3

Priifungen von Arbeitsmitteln
nach Anhang 3 BetrSichV

1 Priifung von Kranen geméaf3 Anhang 3
Abschnitt 1 BetrSichV

1.1 Aligemeines

(1) Die Prufungen sind mit dem Ziel durch-
zuflihren, den Schutz der Beschaftig-
ten im Gefahrenbereich eines Krans
vor Gefdhrdungen durch den Kran bei
dessen Verwendung sicherzustellen.

S

Umfangreiche Informationen Uber den
Umfang der Vorprufung, Bauprifung
und Abnahmeprifung als Bestandteile
der Prifung nach der Montage, Installa-
tion und vor der ersten Inbetriebnahme
und den Umfang der wiederkehrenden
Prifung von Kranen kdnnen dem DGUV
Grundsatz 309-001 ,Prifung von Kra-
nen“ enthommen werden.
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1.2 Priifung nach der Montage, Installati-
on und vor der ersten Inbetriebnahme
gemafl Anhang 3 Abschnitt 1 Num-
mer 3.4 Tabelle 1 und Tabelle 2 Betr-
SichV

Der Prifsachverstandige stellt nach der
Montage, Installation und vor der ersten In-
betriebnahme eines Kranes insbesondere
fest, ob

- der Kran ordnungsgemaf} und den Vor-
gaben des Herstellers entsprechend
aufgestellt oder eingebaut ist,

- die vorgesehenen Nenn- und Priflasten
sicher aufgenommen und die daraus
resultierenden Kréfte weitergeleitet
werden kénnen,

- der Kran ordnungsgemaf funktioniert
und

- die Sicherheitseinrichtungen wirksam
sind.

1.3 Priifung nach priifpflichtigen Ande-
rungen gemafd Anhang 3 Nummer 3.4
BetrSichV

(1

Der Prifsachverstandige stellt nach
einer priifpflichtigen Anderung eines
Krans insbesondere fest, ob

- die von der Anderung beeinfluss-
ten Bauteile, Komponenten und Si-
cherheitseinrichtungen des Krans
ordnungsgemaf und den Vorgaben
des Herstellers entsprechend ein-

gebaut sind,
- die vorgesehenen Nenn- und
Priflasten sicher aufgenommen

und die daraus resultierenden
Kréfte weitergeleitet werden kon-
nen,

- der Kran ordnungsgemaf funktio-
niert und

- die Sicherheitseinrichtungen wirk-
sam sind.
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(2) Erfordert eine Prifung zusatzliche
Kenntnisse beispielsweise hinsichtlich
der Konstruktion, Berechnung, Steue-
rung, Material- oder Schweitechnik,
muss der Prifsachverstandige beur-
teilen kdnnen, fur welche Bestandteile
der Prifung externer Sachverstand ein-
bezogen werden muss.

1.4 Wiederkehrende Priiffung gemafd An-
hang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4 Ta-
belle 1 und Tabelle 2 BetrSichV

Es ist zu beurteilen, ob ein Kran sicher ver-
wendet werden kann.

1.5 Priifung von Kranen nach aufier-
gewohnlichen Ereignissen gemafd
Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 3.4
BetrSichV

Die zur Prufung befahigte Person stellt
nach auflergewohnlichen  Ereignissen,
die schadigende Auswirkungen auf die Si-
cherheit des Arbeitsmittels haben kénnen,
durch die Beschaftigte gefahrdet werden
kénnen, insbesondere fest, ob

- die von den aufergewohnlichen Ereig-
nissen betroffenen Bauteile, Kompo-
nenten und Sicherheitseinrichtungen
des Krans nach deren Instandsetzung
ordnungsgemaf und den Vorgaben des
Herstellers entsprechend aufgestellt
oder eingebaut sind,

- die vorgesehenen Nenn- und Priflasten
sicher aufgenommen und die daraus
resultierenden Krafte weitergeleitet
werden kdnnen,

- der Kran ordnungsgemafd funktioniert
und

- die Sicherheitseinrichtungen wirksam
sind.
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2 Priifung von Fliissiggasanlagen ge-
mafd Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV

Die Prifungen sind mit dem Ziel durchzu-
flihren, den Schutz der Beschéaftigten vor
Gefahrdungen durch FlUssiggasanlagen
gemafl Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV
sicherzustellen. Die Anlagen sind insbeson-
dere zu prifen auf:

- sichere Installation und Aufstellung so-
wie
- Dichtheit und sichere Funktion.

3 Priifung von maschinentechnischen
Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik gemafd Anhang 3 Abschnitt 3
BetrSichV

3.1 Aligemeines

(1) Die Prifungen sind mit dem Ziel durch-
zufuhren, den Schutz der Beschaftigten
vor Gefahrdungen durch maschinen-
technischer Arbeitsmittel der Veran-
staltungstechnik gemaf Anhang 3 Ab-
schnitt 3 BetrSichV sicherzustellen.

S

Umfangreiche Informationen zu Pri-
fungen von maschinentechnischen
Einrichtungen in Blhnen und Studios
kénnen dem DGUV Grundsatz 315-390
,Grundsatze fur die Prifung maschi-
nentechnischer Einrichtungen in Buh-
nen und Studios“ enthnommen werden.

3.1. Prifung nach der Montage, Installati-
on und vor der ersten Inbetriebnahme
nach einer Anderung gemafl Anhang
3 Abschnitt 3 Nummer 3.2 BetrSichV

Der Prifsachverstandige pruft nach der
Montage, Installation und vor der ersten In-
betriebnahme des maschinentechnischen
Arbeitsmittels der Veranstaltungstechnik
insbesondere, ob

- dieses ordnungsgemaf und den Vorga-
ben des Herstellers entsprechend auf-
gestellt oder eingebaut ist,

- die vorgesehenen Nenn- und Priflasten
sicher aufgenommen werden kdénnen,

- die daraus resultierenden Krafte wei-
tergeleitet werden kénnen,

- die Schutz- und Sicherheitseinrichtun-
gen wirksam sind,

- das maschinentechnische Arbeits-
mittel der Veranstaltungstechnik ord-
nungsgemafd funktioniert und sicher
verwendet werden kann.

Erfordert eine Prufung zusatzliche Kennt-
nisse beispielsweise hinsichtlich der
Konstruktion, Berechnung, Steuerung,
Material- oder SchweifStechnik, muss der
Prifsachverstandige beurteilen kdnnen, fur
welche Bestandteile der Prifung externer
Sachverstand einbezogen werden muss.

3.2.Priifung von maschinentechnischen
Arbeitsmitteln der Veranstaltungs-
technik nach auf3ergewéhnlichen Er-
eignissen gemafd Anhang 3 Abschnitt
3 Nummer 3.2 BetrSichV

Der Prifsachverstandige prift nach aufer-
gewohnlichen Ereignissen insbesondere,
ob

- die von den auBergewdhnlichen Ereig-
nissen betroffenen Bauteile, Kompo-
nenten und Sicherheitseinrichtungen
der maschinentechnischen Arbeitsmit-
tel der Veranstaltungstechnik dem Soll-
zustand entsprechen,

- die vorgesehenen Nenn- und Priflasten
sicher aufgenommen werden kénnen,

- die daraus resultierenden Krafte wei-
tergeleitet werden kénnen,

- die Sicherheitseinrichtungen wirksam
sind,

- das maschinentechnische Arbeits-
mittel der Veranstaltungstechnik ord-
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nungsgemafl funktioniert und sicher
verwendet werden kann.

Anhang 4

Beispiele fiir bewahrte Priiffris-
ten (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)

Arbeitsmittel, die Schaden verursachenden
Einflissen ausgesetzt sind, die zu Gefahr-
dungen der Beschaftigten fihren kénnen,
werden entsprechend der Festlegung des
Arbeitgebers in angemessenen Zeitabstan-
den durch eine zur Prifung befahigte Per-
son geprift. Werden Arbeitsmittel wahrend
der Ublichen Arbeitszeiten betrieben (z. B.
Einschichtbetrieb), hat sich ein jahrlicher
Prifabstand bewahrt. In Abhangigkeit der

Einsatzbedingungen und der betrieblichen
Verhaltnisse (z. B. Mehrschichtbetrieb) kon-
nen darlber hinaus Prifungen in kirzeren
Zeitabstanden erforderlich sein.

Beispielhafte Empfehlungen fur bewahrte
Priffristen von ausgewahlten Arbeitsmit-
teln sind in der folgenden Tabelle enthalten.
Weitere bewahrte Priffristen kénnen dem
DGUV-Regelwerk entnommen werden.

Bewahrte Priffristen fur elektrische Ar-
beitsmittel konnen den Durchfihrungsan-
weisungen zu den DGUV-Vorschriften 3 und
4 sowie dem erganzenden DGUV-Regelwerk
entnommen werden.

Bei der Festlegung der Priffristen gemaf
§ 14 Absatz 2 BetrSichV fur Krane sind die
Héchstfristen gemaf Anhang 3 Abschnitt 1
BetrSichV zu beachten.

Fortl.| Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Priifung

Nr.

1 Anschlagmittel, Lastaufnah- | 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile, Schadigungen,
memittel und Tragmittel sicherheitsrelevante Kennzeichnung
Zusétzlich bei:

Hebebander mit auf alle 3 Jahre Drahtbriiche und Korrosion
vulkanisierter Umhdillung;
Rundstahlketten alle 3 Jahre Rissfreiheit

2 Horizontal arbeitende Ballen-| 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Voll-
pressen zum Verdichten von standigkeit und Wirksamkeit der Notbefehls-
Abféllen oder recyclebaren und Schutzeinrichtungen (z. B. Not-Halt-
Materialien Einrichtungen, Reilleinen), Zugénge

zur Stoérungsbeseitigung, Kennzeichnung von
Gefahrstellen

3 Bauaufziige zur Beférderung| 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
von Gltern Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Notbe-

fehls- und Schutzeinrichtungen
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Leder- und Schuhstanzen,
Textilstanzen, bei denen im
Arbeitsablauf wiederkehrend
in den Gefahrenbereich
gegriffen werden muss

Fortl.| Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Priifung

Nr.

4 Bugelmaschine, Bugel- 1 mal alle Wirksamkeit der Not-Befehlsein-
pressen und Fixierpressen, | 6 Monate richtungen, bei Zweihandschaltungen und
bei denen im Arbeitsablauf Schutzeinrichtungen mit Annaherungsfunk-
wiederkehrend in den Ge- tion: Nachlaufweg beachten
fahrbereich gegriffen werden
muss 1 mal pro Jahr Schutzeinrichtungen, Steuerungen und

Antrieb

5 Druckmaschinen und Ma- alle 3 Jahre Prifung nach den geltenden elektrotechni-
schinen der Papierverarbei- schen Regeln, wenn sicherheitsbezogene
tung (bei denen regelmaRig Steuerung nicht redundant und ohne Fehler-
zwischen Werkzeugteile erkennung ist (in der Regel Baujahr vor
gegriffen werden muss), 1988), wenn weitergehende sicherheitstech-
z. B. Planschneidemaschi- nische Malnahmen getroffen sind.
nen, halbautomatische
Siebdruckmaschinen, alle 5 Jahre Priifung nach den geltenden elektrotechni-
Etikettenstanzen schen Regeln, wenn sicherheitsbezogene

Steuerung redundant und mit Fehlererken-
nung ist (,sichere” Steuerung).

6 Erd- und Strallenbau- 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Voll-
maschinen, Spezialtiefbau- standigkeit und Wirksamkeit der Notbefehls-
maschinen und Schutzeinrichtungen

7 Flurférderzeuge 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,

Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Befehls-
und Sicherheitseinrichtungen

8 Hebeblihnen 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Voll-

standigkeit und Wirksamkeit der Notbefehls-
und Schutzeinrichtungen

9 Hubarbeitsbihnen und 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Voll-
Teleskoplader/-stapler standigkeit und Wirksamkeit der Notbefehls-
(Telehandler) und Schutzeinrichtungen

10 Leder- und Schuhpressen, 1 mal pro Jahr Handschutz, Steuerung, Antrieb

alle 6 Monate

Wirksamkeit der Notbefehlseinrichtungen

bei Zweihandschaltungen, Sicherheitshub
oder Schutzeinrichtung

mit Anndherungsreaktion: Reaktions- und
Nachlaufzeit der Maschine sowie Sicherheits-|
abstand
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Fortl. | Arbeitsmittel Priiffrist Hinweise zur Priifung

Nr.

" Personenaufnahmemittel 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
zum Heben von Personen sicherheitsrelevante Kennzeichnung
mit dem Kran

Personenaufnahmemittel sollten gemeinsam
mit dem Kran geprUft werden, an dem sie
eingesetzt werden (Kombination Kran und
Personenaufnahmenmittel).

12 Pressen der Metallbe- und 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Voll-
-verarbeitung, bei denen im standigkeit und Wirksamkeit der Notbefehls-
Arbeitsablauf wiederkehrend und Schutzeinrichtungen wie z. B.
in den Gefahrenbereich Handschutz, Steuerung, Antrieb
gegriffen werden muss

bei Not-Befehlseinrichtungen Reaktions- und
Nachlaufzeit der Maschine

Die Prifvorgaben des Herstellers sind hierbei
zu beriicksichtigen.

13 Regalbediengerate 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Notbe-
fehls- und Schutzeinrichtungen

14 Regale (auch kraftbetrieben) | 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Notbe-
fehls- und Schutzeinrichtungen, Kennzeich-
nung

15 Stetigforderer 1 mal pro Jahr Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Notbe-
fehls- und Schutzeinrichtungen

16 Tauchgeréte 1 mal pro Jahr Zustand und Funktionsfahigkeit der Bauteile,
Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Schutz-
einrichtungen

410




TRBS 1203

TRBS 1203
Zur Prufung befahigte Personen

Ausgabe: Marz 2019
GMBI 2019 S. 262 [Nr. 13-16] (v. 23.05.2019)
Anderung: GMBI 2021 S. 1002 [Nr. 46] (v. 23.08.2021)
Berichtigung: GMBI 2022 S. 16 [Nr. 1] (v. 14.01.2022)

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Technische Regel konkretisiert

(3

-

=

=

die Anforderungen an die Befahigung
einer zur Prifung beféahigten Person
entsprechend § 2 Absatz 6 BetrSichV.

Abschnitt 2 dieser TRBS enthalt all-
gemeine Anforderungen, die alle zur
Prifung befahigten Personen erflllen
missen.

Abschnitt 3 dieser TRBS enthalt Anfor-
derungen an zur Prifung befahigte Per-
sonen fur Prifungen an bestimmten
Arbeitsmitteln.

Abschnitt 4 dieser TRBS enthalt Anfor-
derungen an zur Prifung befahigte Per-
sonen flr Prifungen an Arbeitsmitteln
nach Anhang 3 BetrSichV.

Besondere Anforderungen an zur Pru-
fung befahigte Personen flr Druckan-
lagen ergeben sich unmittelbar aus
Anhang 2 Abschnitt 4 der BetrSichV.
Hierzu werden im Anhang 1 dieser
TRBS Anforderungen an zur Prifung
befahigte Personen durch Beispiele er-
lautert.

Besondere Anforderungen an zur Pru-
fung befahigte Personen flr Anlagen
in explosionsgefahrdeten Bereichen
ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2

Abschnitt 3 BetrSichV. Beispiele hierzu
enthalt TRBS 1201 Teil 1.

Allgemeine Anforderungen
an zur Priifung befahigte
Personen

2.1 Aligemeines
(1) GemaR § 3 Absatz 6 Satz 6 BetrSichV

hat der Arbeitgeber zu ermitteln und
festzulegen, welche Voraussetzungen
die zur Prifung befahigten Personen
erflllen mussen, die von ihm mit den
Prifungen von Arbeitsmitteln nach den
8§ 14, 15 und 16 BetrSichV zu beauf-
tragen sind. Dabei gilt § 2 Absatz 6
BetrSichV. Hierbei hat der Arbeitgeber
zu gewahrleisten, dass die Befahigung
der Schwierigkeit bzw. Komplexitat der
Prifaufgabe angemessen ist, sodass
die Prufung sachgerecht durchgefuhrt
werden kann.

Der Arbeitgeber muss sicherstellen,
dass die zur Prifung befahigte Person
so ausgewahlt und qualifiziert ist, dass
sie die ihr Ubertragenen Prufaufgaben

1. dem Stand der Technik entspre-
chend (z. B. TRBS und andere
Technische Regeln, DGUV-Pruf-
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grundsatze, ggf. in der erforderli-
chen Reihenfolge der Prufschritte)
und

2. mit dem entsprechenden Prifum-
fang

zuverlassig und sorgfaltig durchflhrt.
In Abhangigkeit von der Prifaufgabe
(z. B. Prtfumfang, Prifanlass, Nutzung
bestimmter Messgerate) kdnnen die
Anforderungen an die Befahigung vari-
ieren.

Der Arbeitgeber muss sicherstellen,
dass die zur Prifung befahigte Person
ausreichend befahigt ist, sodass sie
hinsichtlich der Ubertragenen Prifauf-
gaben

1. Abweichungen des Istzustandes
vom Sollzustand (siehe TRBS
1111) erkennen, bewerten und

das Ergebnis dokumentieren kann,

2. die bei der vorgesehenen Verwen-
dung des Arbeitsmittels auftre-
tenden Gefahrdungen beurteilen
kann,

3. Art und Umfang der erforderlichen
Prifungen kennt, die in der Geféhr-
dungsbeurteilung festgelegt wur-
den,

4. beurteilen kann, ob die vorgesehe-
nen Prifverfahren fur die Prifauf-
gabe geeignet sind, sowie

5. die Prifverfahren anwenden kann.

Hierzu gehért auch die Kenntnis aller
SchutzmaBnahmen, die zur sicheren
Durchfiihrung der Prifung erforderlich
sind.

Ist fir eine Prufaufgabe eine umfas-
sende Befahigung (z. B. fur elektrische
und hydraulische Prifanteile) erforder-

lich, die nicht von einer einzelnen zur
Prufung befahigten Person abgedeckt
wird, kann sich diese auf Prifergebnis-
se weiterer entsprechend qualifizierter
Personen abstitzen und sich deren
Prufergebnisse zu eigen machen. Hier-
zu muss der Arbeitgeber sicherstellen,
dass Personen mit der jeweils erforder-
lichen Qualifikation eingesetzt werden.

Der Arbeitgeber kann auch mehrere
zur Prafung befahigte Personen mit
eindeutig abgegrenzten Prifaufgaben
beauftragen.

In jedem Fall hat der Arbeitgeber si-
cherzustellen, dass das Arbeitsmittel
als Ganzes den festgelegten Umfan-
gen entsprechend sowie innerhalb der
festgelegten Fristen geprift wird (siehe
auch TRBS 1201 Abschnitt 3.1 Absatz
5).

GemaR § 2 Absatz 6 BetrSichV muss
eine zur Prifung befahigte Person Uber
die erforderlichen Kenntnisse zur Pri-
fung von Arbeitsmitteln verfugen. Diese
werden erworben durch ihre

1. Berufsausbildung,
2. Berufserfahrung und
3. zeitnahe berufliche Tatigkeit.

Anhang 1 dieser TRBS enthélt ein Bei-
spiel.

Bei Prifungen von Arbeitsmitteln ge-
mafl Anhang 2 und 3 kénnen zusatzli-
che Anforderungen gelten.

Der Arbeitgeber kann mit den Pru-
fungen nach der Betriebssicherheits-
verordnung auch externe Personen
oder Unternehmen beauftragen. Die
Verantwortung flr die ausreichende
Qualifikation der jeweiligen zur Prufung
befahigten Person flir die sachgerechte
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Durchflihrung der Prufung der Arbeits-
mittel verbleibt beim Arbeitgeber. Bei
der Beauftragung muss der Arbeitge-
ber die erforderlichen Anforderungen
an die Befahigung berlcksichtigen.

2.2 Berufsausbildung

Die zur Prifung befahigte Person muss
eine fur die vorgesehene Prifungsaufgabe
einschlagige technische Berufsausbildung
abgeschlossen haben oder Uber eine an-
dere technische Qualifikation verfligen, die
sie fir die vorgesehene Prifungsaufgabe
befahigt. Die Feststellung kann auf Berufs-
abschlussen oder vergleichbaren Qualifika-
tionsnachweisen beruhen.

Als abgeschlossene technische Berufsaus-
bildung gilt auch ein abgeschlossenes tech-
nisches Studium.

2.3 Berufserfahrung

(1) Berufserfahrung setzt voraus, dass
die zur Prifung befahigte Person Ulber
einen angemessenen Zeitraum prak-
tische Erfahrung mit entsprechenden
Arbeitsmitteln gesammelt hat, sodass
sie die Ubertragene Prufaufgabe zuver-
lassig wahrnehmen kann.

(2

—

Die zur Prifung befahigte Person
muss genigend Anlasse kennen, die
Prufungen auslésen, z. B. im Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung und aus
arbeitstaglicher Beobachtung. Dabei
muss sie u. a. vertraut sein mit

1. der vorschriftsmaBigen Montage
oder Installation und der sicheren
Funktion des zu prifenden Arbeits-
mittels, insbesondere von dessen
Schutzeinrichtungen,

2. Schaden verursachenden Einflus-
sen, denen das Arbeitsmittel bei
der Verwendung ausgesetzt sein
kann,

3. typischen Schaden und sich da-
durch ergebenden Geféahrdungen
fr die Beschaftigten,

4. aufergewodhnlichen  Ereignissen,
die das zu prifende Arbeitsmittel
betreffen und schadigende Aus-
wirkungen auf dessen Sicherheit
haben kénnen und

5. Erfahrungswerten aus der Prifung
vergleichbarer Arbeitsmittel.

2.4 Zeitnahe berufliche Tatigkeit

(1) Die Forderung nach einer zeitnahen be-
ruflichen Tatigkeit im Sinne von § 2 Ab-
satz 6 BetrSichV bezieht sich auf eine
Tatigkeit im Umfeld der anstehenden
Prifung des zu prifenden Arbeitsmit-
tels sowie eine angemessene Weiterbil-
dung.

Zur zeitnahen beruflichen Tatigkeit zum
Erhalt der Prlfpraxis gehoért die Durch-
fihrung von oder Beteiligung an meh-
reren Prifungen pro Jahr. Dabei muss
die zur Prufung befahigte Person Erfah-
rung mit der Durchfihrung vergleich-
barer Prifungen gesammelt sowie die
erforderlichen Kenntnisse im Umgang
mit Prifmitteln und der Bewertung von
Priifergebnissen erworben haben.

Bei langerer Unterbrechung der Priifta-
tigkeit missen ggf. erneut Erfahrungen
mit Prifungen gesammelt und die er-
forderlichen Kenntnisse aktualisiert
werden.

S

Die zur Prifung befahigte Person muss
Uiber Kenntnisse zum Stand der Tech-
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nik hinsichtlich der sicheren Verwen-
dung des zu prifenden Arbeitsmittels
und der zu betrachtenden Gefahrdun-
gen soweit verfugen, dass sie insbe-
sondere

1. den Istzustand ermitteln,

2. den Istzustand mit dem vom Ar-
beitgeber festgelegten Sollzustand
vergleichen sowie

3. die Abweichung des Istzustands
vom Sollzustand bewerten kann.

Anforderungen an zur Prii-
fung befahigte Personen fiir
Priifungen an bestimmten
Arbeitsmitteln

Anforderungen an zur Priifung be-
fahigte Personen fiir Arbeitsmittel
mit elektrischen Komponenten

Berufsausbildung:

Die zur Prifung beféhigte Person fur
die PrUfung der MafRnahmen zum
Schutz vor elektrischen Gefahrdungen
muss eine elektrotechnische Berufs-
ausbildung abgeschlossen haben oder
Uber eine andere, flr die vorgesehe-
nen Prifaufgaben ausreichende elek-
trotechnische Qualifikation verfligen.
Geeignete Berufsausbildungen sind
z. B. Elektroniker der Fachrichtungen
Energie- und Gebaudetechnik, Auto-
matisierungstechnik  oder Informa-
tions- und Telekommunikationstechnik,
Systemelektroniker, Informationselekt-
roniker Schwerpunkt Blrosystemtech-
nik oder Gerate- und Systemtechnik,
Elektroniker fur Maschinen und An-
triebstechnik, vergleichbare industriel-

le oder handwerkliche Ausbildungen,
als auch ein abgeschlossenes Studium
der Elektrotechnik.

Berufserfahrung:

Die zur Prifung befahigte Person muss
fur die Prufung der MaBBnahmen zum
Schutz vor elektrischen Gefahrdungen
eine mindestens einjahrige praktische
Erfahrung mit der Errichtung, dem Zu-
sammenbau oder der Instandhaltung
von Arbeitsmitteln mit elektrischen
Komponenten besitzen.

Die Anforderungen an die Berufser-
fahrung sind in der Regel erflllt, wenn
eine zur Prufung beféhigte Person Uber
eine o. g. elektrotechnische Berufs-
ausbildung und Uber eine mindestens
einjahrige praktische Erfahrung mit der
Errichtung, dem Zusammenbau oder
der Instandhaltung von vergleichbaren
Arbeitsmitteln im Tatigkeitsfeld verflgt.

Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkei-
ten kénnen z. B. sein:

1. Reparatur-, Service- und Wartungs-
arbeiten und abschlieRende Pru-
fung an elektrischen Geraten,

2. Prifung elektrischer Betriebsmit-
tel,

3. Instandsetzung und Prifung von
Arbeitsmitteln  mit elektrischen
Komponenten.

Die zur Prifung befahigte Person fur
die Prifungen der Mafnahmen zum
Schutz vor elektrischen Gefahrdungen
muss ihre Kenntnisse der Elektrotech-
nik aktualisieren, z. B. durch Teilnahme
an fachspezifischen Schulungen oder
an einem einschlagigen Erfahrungs-
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austausch. Beides kann auch innerbe-
trieblich erfolgen, wenn die erforderli-
che Fachkunde im Unternehmen zur
Verfugung steht.

3.2 Anforderungen an zur Priifung be-

fahigte Personen fiir Arbeitsmittel
mit hydraulischen Komponenten

(1) Berufsausbildung:

—

Die zur Prifung beféhigte Person fur
die Prifung von Arbeitsmitteln mit hy-
draulischen Komponenten muss Uber
eine abgeschlossene technische Be-
rufsausbildung, in der vorzugsweise
Grundkenntnisse Uber die Arbeiten an
hydraulischen Einrichtungen vermittelt
werden oder Uber eine andere, flr die
vorgesehenen Prufaufgaben ausrei-
chende, technische Qualifikation ver-
fligen. Geeignete Berufsausbildungen
sind z. B. Industrieanlagen-Mechatro-
niker, Kfz-Mechatroniker, Landmaschi-
nen-Mechatroniker. Kenntnisse Uber
die Arbeiten an hydraulischen Einrich-
tungen sind bedarfsweise zu erganzen
oder zu aktualisieren, z. B. durch Teil-
nahme an Schulungen zum fachgerech-
ten Umgang mit Hydraulik-Schlauchlei-
tungen oder Sicherheitsbauteilen oder
-einrichtungen der Hydraulik.

Berufserfahrung:

Die zur Prifung befahigte Personen
flr die Prifung von Arbeitsmitteln mit
hydraulischen Komponenten muss
mindestens ein Jahr praktische Erfah-
rung mit vergleichbaren Arbeitsmitteln
(entsprechend der Prufaufgabe z. B.
Hubarbeitsbihnen, hydraulische Pres-
sen, maschinelle Fahrzeugaufbauten)
verfligen.

(3) Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

3.3

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkei-
ten kénnen z. B. sein:

1. Reparatur-, Service- und Wartungs-
arbeiten und abschlieRende Pri-
fung an hydraulischen Komponen-
ten,

2. Prifung hydraulischer Komponen-
ten,

3. Instandsetzung und Prlfung von
Arbeitsmitteln  mit hydraulischen
Komponenten.

Die zur Prifung beféhigte Person fur
die Prifung von Arbeitsmitteln mit hy-
draulischen Komponenten muss zur
angemessenen Weiterbildung gezielte
QualifizierungsmafRnahmen  entspre-
chend der Prifaufgabe wahrnehmen,
z. B. durch Teilnahme an Schulungen
zum fachgerechten Umgang mit Hy-
draulik-Schlauchleitungen oder Sicher-
heitsbauteilen der Hydraulik.

Anforderungen an zur Priifung
befahigte Personen fiir Personen-
aufnahmemittel zum Heben von
Personen mit Kranen

(1) Berufsausbildung:

(2

Die zur Prufung beféhigte Person fur
die Prufung von Personenaufnahme-
mitteln muss Uber eine abgeschlosse-
ne metalltechnische Berufsausbildung
verfligen, z. B. Industriemechaniker
oder Kfz-Mechatroniker oder eine ver-
gleichbare technische Qualifikation.

Berufserfahrung:

Die zur Prufung befahigte Person flr die
Prifung von Personenaufnahmemitteln
muss Uber eine mindestens einjahrige

415




TRBS 1203

©

=

G

416

praktische Erfahrung auf dem Gebiet
der Instandhaltung, der Herstellung,
der Verwendung oder der Prufung von
Personenaufnahmemitteln,  Lastauf-
nahmemitteln, Fahrzeug-Aufbauten,
Fahrzeugkranen oder entsprechenden
Arbeitsmitteln verfligen.

Zeitnahe berufliche Tatigkeit:

Geeignete zeitnahe berufliche Tatigkei-
ten kénnen z. B. sein:

1. Reparatur-, Service- und Wartungs-
arbeiten an Personenaufnahme-

mitteln, Lastaufnahmemitteln,
Fahrzeug-Aufbauten oder Fahr-
zeugkranen,

2. Prufung von Personenaufnahme-

mitteln, Lastaufnahmemitteln,
Fahrzeug-Aufbauten oder Fahr-
zeugkranen,

3. Herstellung von Personenaufnah-

memitteln, Lastaufnahmemitteln,
Fahrzeug-Aufbauten oder Fahr-
zeugkranen.

Die zur Prifung befahigte Person fir
die Prufung von Personenaufnahme-
mitteln muss ihre Kenntnisse aktu-
alisieren, z. B. durch Teilnahme an
fachspezifischen Schulungen oder Er-
fahrungsaustauschen zur Herstellung,
Prifung oder Verwendung von Per-
sonenaufnahmemitteln,  Lastaufnah-
memitteln, Fahrzeug-Aufbauten oder
Fahrzeugkranen sowie zu metalltechni-
schen Inhalten, soweit diese Bezug zur
Prifaufgabe haben.

Sofern Prifsachverstandige fiir Krane
die Prufung von Personenaufnahme-
mitteln Ubernehmen, sind die in die-
sem Abschnitt beschriebenen Anforde-
rungen zu berticksichtigen.

4 Anforderungen an zur Prii-

4.1

fung befahigte Personen fiir
Priifungen an Arbeits-
mitteln nach Anhang 3
BetrSichV
Anforderungen an Priifsachver-
standige fiir Krane nach Anhang 3

Abschnitt 1 Nummer 2 und Tabelle
1 BetrSichV

(1) Zusatzlich zu den allgemeinen Anforde-

rungen an zur Prifung befahigte Perso-
nen (siehe Abschnitt 2 dieser TRBS) zur
Prifung von Kranen muissen Prifsach-
verstandige fur Prifungen nach § 14
Absatz 4 BetrSichV von Kranen gemafl
Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 2 Betr-
SichV

1. eine abgeschlossene Ausbildung
als Ingenieur haben oder vergleich-
bare Kenntnisse und Erfahrungen
in der Fachrichtung aufweisen, auf
die sich ihre Tatigkeit bezieht,

2. mindestens drei Jahre Erfahrung in
der Konstruktion, dem Bau, der In-
standhaltung oder der Prifung von
Kranen haben und davon mindes-
tens ein halbes Jahr an der Prufta-
tigkeit eines Prlfsachverstandigen
beteiligt gewesen sein,

3. ausreichende Kenntnisse uber die
einschlagigen Vorschriften und Re-
geln besitzen,

4. Jber die fir die Prifung erforderli-
chen Einrichtungen und Unterlagen
verfligen und

5. ihre fachlichen Kenntnisse auf ak-
tuellem Stand halten.

Der Arbeitgeber muss sicherstellen,
dass von ihm beauftragte Prifsach-
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verstandige entsprechend der Prifauf-
gabe die o. g. Anforderungen erflllen.
Dazu kann er sich auf externe Nach-
weise beziehen, welche die gesicherte
Einhaltung dieser Anforderungen be-
statigen.

Die Anforderungen nach Absatz 1
Nummer 3 sind erflllt, wenn Prif-
sachverstandige fir Krane besondere
Kenntnisse besitzen insbesondere hin-
sichtlich

1. der einschlagigen europaischen
EU-Harmonisierungsrechtsvor-
schriften flr die Vermarktung von
Produkten bzw. deren nationaler
Umsetzung,

2. Anforderungen der zutreffenden
harmonisierten Normen, TRBS und
sonstigen Technischen Regeln, die
fr die betreffende Kranart gelten,

3. baurechtlicher Anforderungen so-
wie eingeflhrter technischer Bau-
bestimmungen, soweit diese flr
die betreffende Kranart gelten.

Der Arbeitgeber kann davon ausgehen,
dass die unter den Nummern 1 bis 3
des Absatzes 1 genannten Anforderun-
gen erflllt sind, wenn der Prifsachver-
standige ein Zertifikat fir die Prifung
von Kranen einer nach DIN EN ISO
17024 fir die Personenzertifizierung
akkreditierten Stelle oder die Ermach-
tigung eines Tragers der Gesetzlichen
Unfallversicherung (z. B. nach § 28
DGUV Vorschrift 52 und 53 in Verbin-
dung mit dem DGUV Grundsatz 309-
005) nachweist.

Die Befahigung der Prifsachverstan-
digen kann sich auf Prifungen aus ei-
nem oder mehreren der folgenden Pruf-

anlasse hinsichtlich der zu prufenden
Krane erstrecken:

1. PrGfung nach der Montage, Instal-
lation und vor der ersten Inbetrieb-
nahme,

2. Priifung nach priifpflichtigen An-
derungen (Anhang 3 Abschnitt 1
Nummer 3.4 BetrSichV),

3. Prifung nach aufergewodhnlichen
Ereignissen (Anhang 3 Abschnitt 1
Nummer 3.4 BetrSichV),

4. wiederkehrende Prufung.

Die Befahigung zur Prufung nach
auBergewdhnlichen  Ereignissen
(sieche TRBS 1201) und zur Pru-
fung nach priifpflichtigen Anderun-
gen entspricht der fur die Prifung
nach Montage, Installation und vor
der ersten Inbetriebnahme.

Die Anforderung nach Absatz 1 Num-
mer 5 an Prifsachverstandige, die
fachlichen Kenntnisse auf dem aktu-
ellen Stand zu halten, ist erfullt, wenn
Prifsachverstandige sich wenigstens
alle drei Jahre durch Teilnahme an
fachlichen Weiterbildungsveranstaltun-
gen oder Erfahrungsaustauschen Uber
den aktuellen Stand einschlagiger Re-
gelwerke und Normen sowie den Stand
der Technik hinsichtlich der zu pri-
fenden Krane und deren Verwendung
weiterbilden. Der fachliche Bezug der
Weiterbildungsveranstaltungen und
Erfahrungsaustausche zu der tatséach-
lichen Prifaufgabe muss gegeben sein.

Weitere Hinweise sind z. B. im DGUV
Grundsatz 309-001 enthalten.
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Anforderungen an zur Priifung
befahigte Personen fiir Fliissiggas-
anlagen nach Anhang 3 Abschnitt
2 BetrSichv

Dieser Abschnitt gilt nicht, soweit ent-
sprechende Prifungen nach Anhang 2
BetrSichV durchzufihren sind.

Die allgemeinen Anforderungen nach
Abschnitt 2 dieser TRBS sind fur zur
Prifung befahigte Personen fir Fllssig-
gasanlagen nach Anhang 3 Abschnitt 2
BetrSichV fur Prufungen nach § 14 Be-
trSichV erflllt, wenn diese Personen

1. eine abgeschlossene technische
Berufsausbildung mit handwerk-
lichem Bezug zur Prifaufgabe ha-
ben, z. B. als Anlagenmechaniker
far Sanitar-, Heizungs- und Klima-
technik oder Werkzeugmechaniker,

2. eine mindestens einjahrige Erfah-
rung mit der Aufstellung, dem Zu-
sammenbau, dem Betrieb oder der
Instandhaltung von vergleichbaren
FlUssiggasanlagen (z. B. mobile
oder stationdre Flussiggasanla-
gen in der Nahrungsmittelbranche
oder FlUssiggasanlagen in der
Baubranche) und deren Kompo-
nenten nachweisen, welche die zur
Prufung erforderlichen besonde-
ren Kenntnisse, Fertigkeiten und
Erfahrungen auf dem Gebiet der
zu prufenden Flussiggasanlagen
sicherstellt,

3. ausreichende Kenntnisse uber die
einschlagigen Vorschriften und Re-
geln besitzen, dazu gehéren staatli-
che Arbeitsschutzvorschriften, das
Vorschriften- und Regelwerk der
Trager der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowie spezifische Regeln
der Technik,

4. ihre fur die Prifungen erforderli-
chen Kenntnisse auf aktuellem
Stand halten, z. B. durch regelma-
Bige Teilnahme an spezifischen
Lehrgangen flr befahigte Perso-
nen zur Prufung von Flissiggasan-
lagen. Die Teilnahme sollte spates-
tens nach flnf Jahren wiederholt
werden. Der fachliche Bezug des
Lehrgangs zu der tatsachlichen
Prufaufgabe ist dabei zu beachten,
z. B. durch Setzen eines Schwer-
punktes auf mobile oder statio-
nare FlUssiggasanlagen in der
Nahrungsmittelbranche oder auf
FlUssiggasanlagen in der Baubran-
che,

5. JUber die fir die Prifung erforderli-
chen Einrichtungen und Unterlagen
verfugen.

(3) Der Arbeitgeber muss sicherstellen,

(4

dass die von ihm beauftragte zur Pri-
fung befahigte Person entsprechend
der Prufaufgabe die o. g. Anforderun-
gen hinsichtlich der Prifungen von
Flussiggasanlagen gemaf Anhang 3
Abschnitt 2 Tabelle 1 erfullt. Dazu kann
er sich auf externe Nachweise bezie-
hen, welche die gesicherte Einhaltung
dieser Anforderungen bestatigen.

Der Arbeitgeber kann davon ausgehen,
dass die unter den Nummern 1 bis 4
des Absatzes 2 genannten Anforderun-
gen erflllt sind, wenn die zur Priufung
beféhigte Person flir Fllssiggasanla-
gen die Teilnahme an einem der spe-
zifischen Lehrgange ,Ausbildung von
Personen fur die sicherheitstechnische
Prifung von gewerblichen Flissiggas-
anlagen” nachweist, die beispielsweise
von den einschlagigen Fachverbanden
gemeinsam mit den Trégern der ge-
setzlichen Unfallversicherung flr ver-
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(1)

schiedene Einsatzbereiche angeboten
werden.

Anforderungen an Priifsachver-
standige fiir maschinentechnische
Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik nach Anhang 3 Abschnitt
3 Nummer 2 BetrSichV

Zusatzlich zu den allgemeinen Anforde-
rungen an zur Prifung befahigte Perso-
nen (siehe Abschnitt 2 dieser TRBS) zur
Prifung von maschinentechnischen Ar-
beitsmitteln der Veranstaltungstechnik
mussen Prufsachverstandige fur Pru-
fungen nach § 14 Absatz 4 BetrSichV
von maschinentechnischen Arbeitsmit-
teln der Veranstaltungstechnik

1. eine abgeschlossene Ausbildung
als Ingenieur haben oder vergleich-
bare Kenntnisse und Erfahrungen
in der Fachrichtung aufweisen, auf
die sich ihre Tatigkeit bezieht,

2. Uber mindestens drei Jahre Er-
fahrung in der Konstruktion, dem
Bau, der Instandhaltung oder der
Prifung von sicherheitstechni-
schen und maschinentechnischen
Einrichtungen von Veranstaltungs-
und Produktionsstatten fir sze-
nische Darstellung haben, davon
mindestens ein halbes Jahr an der
Priiftatigkeit eines Prifsachver-
standigen,

3. ausreichende Kenntnisse Uber die
einschlagigen Vorschriften und Re-
geln besitzen,

4. mit der Betriebsweise der Veran-
staltungs- und Produktionstechnik
vertraut sind,

5. Uber die fur die Prufung erforderli-
chen Einrichtungen und Unterlagen
verfligen und

6. ihre fachlichen Kenntnisse auf ak-
tuellem Stand halten.

(2) Der Arbeitgeber muss sicherstellen,

=

=

dass von ihm beauftragte Prifsach-
verstandige entsprechend der Prufauf-
gabe die o. g. Anforderungen erflllen.
Dazu kann er sich auf externe Nach-
weise beziehen, welche die gesicherte
Einhaltung dieser Anforderungen be-
statigen.

Der Arbeitgeber kann davon ausgehen,
dass die unter den Nummern 1 bis 4
des Absatzes 1 genannten Anforderun-
gen erflllt sind, wenn der Priifsachver-
sténdige ein Zertifikat fur die Prifung
maschinentechnischer  Arbeitsmittel
der  Veranstaltungstechnik einer
nach DIN EN ISO 17024 fir die Perso-
nenzertifizierung akkreditierten Stelle
oder einen Befahigungsnachweis der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) e. V. (z. B. die Ermach-
tigung eines Tragers der gesetzlichen
Unfallversicherung nach § 36 DGUV
Vorschrift 17 und 18 ,Veranstaltungs-
und Produktionsstatten flr szenische
Darstellung” in Verbindung mit dem
DGUV Grundsatz 315-390 ,Grundsatze
fur die Prufung maschinentechnischer
Einrichtungen in Blihnen und Studios®)
nachweist.

Die Befahigung der Prifsachverstan-
digen kann sich auf Prlfungen aus ei-
nem oder mehreren der folgenden Pruf-
anlasse hinsichtlich der zu prufenden
maschinentechnischen  Arbeitsmittel
der Veranstaltungstechnik erstrecken:
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Priifung nach Montage, Installation
und vor der ersten Inbetriebnah-
me,

Priifung nach prifpflichtigen An-
derungen (Anhang 3 Abschnitt 3
Nummer 3.2 BetrSichV),

Prifung nach auflergewohnlichen
Ereignissen (Anhang 3 Abschnitt 3
Nummer 3.2 BetrSichV),

wiederkehrende Prifung.

Die Befahigung zur Prifung nach
aufergewohnlichen  Ereignissen
und zur Prifung nach prufpflichti-
gen Anderungen entspricht der fir
die Prifung nach Montage, Instal-
lation und vor der ersten Inbetrieb-
nahme.

(5) Die Anforderung nach Absatz 1 Num-

mer 6 an Prifsachverstandige, die
fachlichen Kenntnisse auf dem aktu-
ellen Stand zu halten, ist erfillt, wenn
Prufsachverstandige sich wenigstens
alle drei Jahre durch Teilnahme an
fachlichen Weiterbildungsveranstaltun-
gen oder Erfahrungsaustauschen Uber
den aktuellen Stand einschlagiger Re-
gelwerke und Normen sowie den Stand
der Technik hinsichtlich der zu prifen-
den maschinentechnischen Arbeits-
mittel der Veranstaltungstechnik und
deren Verwendung weiterbilden. Der
fachliche Bezug der Weiterbildungsver-
anstaltungen und Erfahrungsaustau-
schen zu der tatsachlichen Prufaufga-
be muss gegeben sein.

Weitere Hinweise sind z. B. im DGUV
Grundsatz 315-390 enthalten.
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Anhang 1

Beispiele fiir Anforderungen an zur Prii-
fung befahigte Personen

Zu Abschnitt 2 BetrSichV (Aligemeine
Anforderungen an zur Priifung befahigte
Personen):

Beispiel: Flurférderzeug

Die Anforderungen nach Abschnitt 2 dieser
TRBS erflllen z. B. erfahrenes Instandhal-
tungspersonal der Herstellerfirmen oder
von diesen oder anderen Ausbildungstra-
gern gleichwertig qualifizierte zur Prifung
befahigte Personen.

Zu Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 3
BetrSichV (Priifung von Druckanlagen):

Beispiel 1: Prifungen an Dampfkesseln,
Druckbehaltern und Rohrleitungen

Anforderungen an zur Prifung befahigte
Personen, die Prifungen an Dampfkesseln,
Druckbehéltern und Rohrleitungen durch-
flihren sollen, sofern diese nicht nach den
8§ 15 und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt
4 BetrSichV ausschlielich durch eine zu-
gelassene Uberwachungsstelle zu priifen
sind:

1. Berufsausbildung entsprechend Ab-
schnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

2. Berufserfahrung:

bei einem abgeschlossenen Ingenieur-
oder naturwissenschaftlichen Studium
oder als Handwerker oder Techniker
mindestens einjahrige Erfahrung mit
der Herstellung, dem Zusammenbau,
dem Betrieb oder der Instandhaltung
der zu prifenden Druckanlagen oder
Anlagenteile;

notwendige Kenntnisse:

a) anzuwendende  Rechtsvorschrif-
ten, z. B. ProdSG, Druckgerate-
verordnung, Druckgeraterichtlinie
(2014/68/EU), Verordnung Uber
einfache Druckbehalter, Richtli-
nie flr einfache Druckbehalter
(2014/29/EU), BetrSichv,

b) Aufbau und Inhalt der zutreffenden
technischen Regelwerke (TRBS,
Herstellungsregelwerke), Regelun-
gen der Unfallversicherungstrager,
einschlagige Normen und Hinweise
der Hersteller,

¢) HKonstruktions- und Herstellungs-
verfahren,

d) soweit zutreffend Werkstoff-, Be-
rechnungs- und Schweiflverfahren,
besondere Beanspruchungen (z. B.
Lastwechsel),

e) Ausrlstung der Druckanlagen ein-
schlielich der Einrichtungen, die
fr den sicheren Betrieb notwendig
sind (Absicherungskonzepte),

f)  Aufstellung und Betrieb von Druck-
anlagen,

g) PrGfungen vor Inbetriebnahme,
nach Anderungen oder auferge-
woéhnlichen Ereignissen, wieder-
kehrende Prifungen, Prifungen
besonderer Druckgerate,

h) Geféhrdungsbeurteilung, Priffris-
ten,

i) Prufung von Alt-* und Neuanlagen,

Altanlagen = Anlagen, die bis zum 1.1.2003

nach der DruckbehV oder der DampfkV in Be-
trieb genommen wurden.
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j)  Priftatigkeiten und Prifablaufe,
Prifverfahren einschlieBlich Be-
wertung der Ergebnisse, Dokumen-
tation,

k) Schaden verursachende EinflUsse,
Schadensbilder, Betriebspraxis.

Beispiel 2: Schlauchleitungen

Anforderungen an zur Prufung befahigte
Personen, die Schlauchleitungen prufen
sollen, sofern diese nicht nach den §§ 15
und 16 sowie Anhang 2 Abschnitt 4 Betr-
SichV ausschliefilich durch eine zugelasse-
ne Uberwachungsstelle zu priifen sind:

1. Berufsausbildung entsprechend Ab-
schnitt 2.2 dieser TRBS und Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 3 BetrSichV;

2. Berufserfahrung:

bei einem abgeschlossenen Ingenieur-
oder naturwissenschaftliches Studium
oder als Handwerker oder Techniker
mindestens einjahrige Erfahrung mit
der Herstellung, dem Zusammenbau,
dem Betrieb oder der Instandhaltung
von Schlauchleitungen;

3. notwendige Kenntnisse:

a) anzuwendende Rechtsvorschriften
(ProdSG, Druckgerateverordnung,
Druckgeraterichtlinie 2014/68/
EU, BetrSichV),

b) Aufbau und Inhalt der zutreffenden
technischen Regelwerke (TRBS,
Herstellungsregelwerke), Regelun-
gen der Unfallversicherungstrager,

c) Herstellungsverfahren, besondere
Beanspruchungen (z. B. mecha-
nische Beanspruchung, Biegung,
Chemikalienangriff),  spezifische
Anforderungen (z. B. Ableitfahig-
keit),
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d) Aufbau, Einbindung, Leitungsher-
stellung, Kupplungen, Verwendung
von Schlauchleitungen (An- oder
Abkoppelung, Entleerung, Entlas-
tung, Aufbewahrung),

e) Priafungen vor Inbetriebnahme,
nach Anderungen oder auRerge-
wohnlichen Ereignissen, wieder-
kehrende Prifungen,

f)  Gefahrdungsbeurteilung,

g) Pruffristen, Pruftatigkeiten und
Prifablaufe, Prifverfahren ein-
schliellich Bewertung der Ergeb-
nisse, Dokumentation,

h) Schaden verursachende Einflisse,
Schadensbilder, Betriebspraxis.

Siehe dazu auch DGUV Information 213-
053 ,Schlauchleitungen - Sicherer Ein-
satz“.

Zu Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer 2
BetrSichV (Priifsachverstandige fiir
Krane):

Beispiel 1: Offshorekrane und andere Kra-
ne unter Offshorebedingungen

Anforderungen an Prufsachverstandige, die
Offshorekrane und Krane unter Offshorebe-
dingungen prifen sollen.

Offshorekrane und Krane unter Offshorebe-
dingungen im Sinne dieses Beispiels sind:

Kategorie | und II: Offshorekrane gemaf
EN 13852-1:2014-01, und unter Offshore-
bedingungen betriebene Krane, die nicht
in den Anwendungsbereich der EN 13852-
1:2014-01 fallen, z. B. Krane auf Grin-
dungsstruktur einer WEA oder Aussetzkra-
ne fur Rettungsmittel.

Kategorie llI: sonstige Krane, die unter
Offshorebedingungen verwendet werden.
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Tab. 1: Krankategorien I, Il und Il

Risiko- | Risiko- | Risiko-
Kran- einstu- | einstu- | einstu-
Kapazi- fung auf fung fung auf
Bau- Kran . - . .
. tatR Zusatzli- Basis auf Basis
Kate- norm: arbeitet ) ° | Personen- .
N in [t] che Funk- der Basis der
gorie EN zum transport . .
. (ty- tionen techni- des Anzahl
12852 Schiff h
X pisch) schen Scha- | vorhan-
Teil ?
Komple- | denspo- | dener
xitat tenzials | Krane
plan-
. AOPS,
maBie, | \iops, e,
haufiger Notbe- sehr
| 1 Ja 30 und Uber } hoch niedrig
: dienung, hoch
einen o
- Uberlast-
langeren warnun
Zeitraum g
3 planma-
Rig, aber | AOP, EOP
oder nur selten (falls auf mittel -
1l in Anleh- Ja 2 mittel hoch
nung an bzw. nur | aktuellem hoch
Teil 1 in Notfal- Stand)
len
Sonstige geeignet evtl.
Krane zum Betriebs-
m unter Nein 1 Notablass bremse erin gering - sehr
Offshore- flr eine ’ gering mittel hoch
) Spulvor-
Bedin- Personen- | .
richtung ...
gungen rettung

Fir Prifungen an Offshorekranen und Kra-
nen unter Offshorebedingungen werden die
besonderen Anforderungen an Priifsachver-
standige flur Krane entsprechend Abschnitt
4.1 dieser TRBS wie folgt konkretisiert.
Dabei wird grundsatzlich eine Befahigung
als Prufsachverstandiger fur Prifungen der
entsprechenden Krane vorausgesetzt, z. B.
flr Laufkatzen, Ausleger-, Dreh-, Derrick-,
Brucken-, Wandlauf-, Portal-, Schwenkarm-,
Turmdreh-, Fahrzeug-, Lkw-Lade-, Lkw-An-
baukrane, sodass im Folgenden nur beson-
dere Anforderungen aufgeflhrt werden:

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 1

Der Prlfsachverstandige muss die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift so beherr-
schen, dass das Verstandnis der einschla-
gigen Rechtsvorschriften, des Technischen
Regelwerks und der technischen Dokumen-
tation sowie die Erstellung der Aufzeich-
nungen Uber die Ergebnisse der Priufungen
gewahrleistet ist.

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 2

1. Kenntnisse der technischen Ausflhrun-
gen und Funktionsweisen von Kranen
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sowie deren Anfalligkeit fur Schaden
aufgrund der Einflisse im Offshorebe-
trieb, z. B.

a)

b)

feste, hydraulisch-gewippte oder
seil-gewippte Ausleger,

knickbare, teleskopierbare oder
faltbare Ausleger,

Kombinationen der oben genann-
ten Ausfliihrungen,

Haken und Lastaufnahmemittel,

externe Winden, z. B. Kabelein-
zugswinden,

Material- und Ersatzteilauswahl,
z. B. fur die Wartung oder Instand-
setzung,

Seile und deren Konstruktionen,

Drehringe, Drehverbindungen,
Drehlager, z. B. erhdhter Verschlei
bei ungeeigneter oder fehlender
Ablage,

Bremsen, insbesondere bei Per-
sonentransport und flr das
Wippwerk.

2. HKenntnisse der zusatzlichen Sicher-
heitseinrichtungen von Offshorekra-
nen, u. a.:

a)
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automatische Uberlastbegrenzung
AOPS

manuelle Uberlastbegrenzung
MOPS

Notfallbetriebssystem EOS

besondere Anforderungen an Not-
Aus/Not-Halt

besondere Anforderungen an den
Brandschutz und die Schutzerdung
an Offshorekranen

f)  beim Heben von Personen
g) Rangfolge der Sicherheitssysteme

Kenntnisse der besonderen Betriebs-
bedingungen:

a) Betriebslasten, wie z. B. Eigenge-
wicht, Hakenlasten, Geschwindig-
keiten (z. B. Hub, Bewegung des
Decks von Versorgungsschiffen),
externe Lastwinkel, Schnee und
Eis, Wind, Beschleunigungen und
deren méglichen Additionen

b) AuBerbetriebslasten
c) Last-Auslage-Diagramme

d) Betriebszustande und -einschran-
kungen)

e) Lastfallkombinationen (der Be-
triebs- und Auflerbetriebs- und au-
Bergewodhnliche Lasten)

Kenntnisse der besonderen Schaden
verursachenden Einflissen (u. a.):

a) Einflusse durch die Offshore-Umge-
bung (z. B. Salzwasser und damit
verbundene Korrosion der Konst-
ruktion und Seile), siehe z. B. An-
hang C der EN 13852-1:2014-01
oder EN 13852-3:2021-03

b) Wind und Wellengang (z. B. Ris-
se und Materialermidung durch
verstarkte  dynamische Belas-
tungen/Schwingungen in  Folge
der standigen Bewegungen der
Grindungsstruktur, auch im Au-
Rerbetriebszustand des Krans),
siehe z. B. Anhang B und C der EN
13852-1:2014-01 oder EN 13852-
3:2021-03

c) unbestimmte Uberlastung des
Krans, z. B. durch Verhaken der
Last bei Be- und Entladevorgangen
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(z. B. Schadigung bei nicht funkti-
onierenden oder fehlenden ma-
nuellen oder automatisch wirksa-
men Uberlastungsschutzsystemen
(MOPS/AOPS)

5. Kenntnisse von signifikanten Gefahr-

dungen bei der Verwendung, u. a:

a) ggf. Eignung flr Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen, siehe
z. B. Anhang O der EN 13852-
1:2014-01

b) Zugange zum Kran, sowohl zu Be-
dienstellen als auch zu Wartungs-
zwecken unter Berlicksichtigung
von Witterungseinflisse, Bewe-
gungsraum und Umgebungsbedin-
gungen

c) Sicherheitsabstande, z. B. fur Per-
sonen zwischen dem Kran und sei-
ner Umgebung und zwischen dem
Kran und seinen Komponenten

d) Sicherheitsabsténde am Kran und
zwischen dem Kran und Teilen
seiner Umgebung, z. B. unter Be-
ricksichtigung von dynamischen
Einflissen,

Ausreichende Beteiligung an der
Pruftatigkeit von Prifsachverstandigen
fir Offshore-Krane.

Im Einzelfall ist festzulegen, welcher
Umfang von praktischen Beteiligungen
an Prifungen erforderlich ist. Dabei
mussen auch Prufungen vor Inbetrieb-
nahme einbezogen werden. Ein Bei-
spiel flr eine solche Festlegung ist:

a) Kategorie I: Beteiligung an finf
Prifungen an mindestens drei un-
terschiedlichen Krantypen

b) Kategorie II: Beteiligung an 25 Pru-
fungen an mindestens drei unter-
schiedlichen Krantypen

c) HKategorie lll: Beteiligung an 15
Prifungen in mindesten drei unter-
schiedlichen Anlagentypen

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 3

ausreichende Kenntnisse Uber spezifische
Normen fir Offshorekrane, insbesondere
z. B. Normenreihe EN 13852 und ggf. Uber
Anforderungen an Maschinen zum Heben
von Personen

Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 4
keine zuséatzliche Spezifizierung
Zu Abschnitt 4.1 Absatz 1 Nummer 5

keine zusatzliche Spezifizierung
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TRGS 400

Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit

Gefahrstoffen

Ausgabe Juli 2017*
GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] (v. 08.09.2017)

1 Anwendungsbereich

(1) Die TRGS 400 beschreibt Vorgehens-
weisen zur Informationsermittlung und
Gefahrdungsbeurteilung nach § 6
GefStoffV. Sie bindet die Vorgaben der
GefStoffV in den durch das Arbeits-
schutzgesetz (8§ 5 und 6 ArbSchG)
vorgegebenen Rahmen ein.

Nummer 3 dieser TRGS beschreibt die
Verantwortung und Organisation bei
der Gefahrdungsbeurteilung, Nummer
4 die gefahrstoffspezifischen Aspekte.

S

(3

=

Die gefahrstoffspezifischen Aspekte
der Gefahrdungsbeurteilung werden
insbesondere erganzt durch:

1. TRGS 401 ,Gefdhrdung durch
Hautkontakt - Ermittlung, Beurtei-
lung, MaRnahmen*,

2. TRGS 402 ,Ermitteln und Beurtei-
len der Gefahrdungen bei Tatigkei-
ten mit Gefahrstoffen: Inhalative
Exposition®,

3. TRBA/TRGS 406 ,Sensibilisieren-
de Stoffe flir die Atemwege*“,

4. TRGS 407 ,Tatigkeiten mit Gasen -
Gefahrdungsbeurteilung”,

5. TRGS 720/721  ,Gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare -
Allgemeines“ und ,Gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare -
Beurteilung der Explosionsgeféhr-
dung®,

6. TRGS 800 ,Brandschutzmafnah-
men*.

(4) Stoff- und tatigkeitsbezogene TRGS
enthalten weitere spezifische Anforde-
rungen zur Gefahrdungsbeurteilung.

Die TRGS 400 ist nach § 1 GefStoffV
auch von Unternehmern ohne Beschaf-
tigte zu beachten, die Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen durchfihren, um die
aufgrund der GefStoffV notwendigen
MafRnahmen zum Schutz anderer Per-
sonen festlegen zu kdénnen. Darlber
hinausgehend  wird  Unternehmern
ohne Beschaftigte empfohlen, anhand
dieser TRGS auch MafRnahmen fiir die
personliche Sicherheit und den Schutz
der eigenen Gesundheit zu treffen.

g

2 Begriffshestimmungen

In dieser TRGS sind die Begriffe so ver-
wendet, wie sie im ,Begriffsglossar zu den
Regelwerken der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung
(BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)“Y des ABAS, ABS und AGS be-
stimmt sind.

1) https://www.baua.de/DE/Angebote/
Rechtstexte-und-Technische- Regeln/
Regelwerk/Glossar/Glossar_node.html.
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3 Verantwortung und
Organisation

3.1 Verantwortung

(1) Furdie Durchftihrung der Gefahrdungs-
beurteilung ist der Arbeitgeber verant-
wortlich. Die Mitbestimmungsrechte
sind zu bertcksichtigen.

S

Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur
von fachkundigen Personen durchge-
flhrt werden (siehe Nummer 4.1). Ver-
flgt der Arbeitgeber nicht selbst Uber
die entsprechenden Kenntnisse, so hat
er sich fachkundig beraten zu lassen.

©

Der Arbeitgeber kann die Durchflihrung
der Gefahrdungsbeurteilung auch an
eine oder mehrere fachkundige Perso-
nen delegieren. Er muss sicherstellen,
dass die fur ihn tatig werdenden Perso-
nen Uber die notwendigen Kenntnisse
verfigen und alle fur die Gefahrdungs-
beurteilung erforderlichen Unterlagen
und Informationen zur Verfugung stel-
len.

(4

Werden fur die Durchfihrung von Ar-
beiten in einem Betrieb Fremdfirmen
beauftragt und besteht die Moéglichkeit
einer gegenseitigen Gefahrdung durch
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, haben
alle Arbeitgeber (als Auftraggeber und
als Auftragnehmer) bei der Durch-
fihrung der Gefahrdungsbeurteilung
zusammenzuwirken und die Schutz-
mafnahmen abzustimmen (§ 15
GefStoffV).

3.2 Organisation

Der Arbeitgeber hat durch eine geeignete
Organisation daflir zu sorgen, dass die dau-
erhafte Umsetzung der Schutzmanahmen
sichergestellt ist, deren Wirksamkeit kon-

434

trolliert wird und sie erforderlichenfalls an
geanderte Gegebenheiten angepasst und
dokumentiert werden. Dabei ist insbeson-
dere auch sicherzustellen, dass Informa-
tionen Uber Stoffe, Tatigkeiten sowie Ar-
beits- und Umgebungsbedingungen, die zu
Gefahrdungen fuhren kénnen, erfasst und
angemessen berlcksichtigt werden. Zu den
Vorkehrungen, die der Arbeitgeber treffen
kann, damit die Einhaltung der Mafnah-
men bei allen Tatigkeiten durch die betrieb-
lichen Fuhrungsstrukturen und Ablauforga-
nisationen angemessen sichergestellt wird,
gehodren z. B.:

1. gegebenenfalls weitere Verantwortliche
benennen (Pflichtentbertragung),

2. Ablaufe planen,

3. MaBnahmen festlegen und umsetzen,

4. Qualifikation und Unterweisung der Be-
schéftigten sicherstellen,

5. eindeutige Anweisungen erteilen,

6. Informations- und Meldepflichten fest-
legen,

7. sich von der Wirksamkeit der Maf3nah-
men Uberzeugen,

8. sicherstellen, dass den Mitarbeitern
die Umsetzung von Schutzmaf3-
nahmen jederzeit méglich ist, und

9. Kontrollpflichten gestalten und umset-
zen.

4  Grundsatze zur Durchfiih-
rung der Gefahrdungsbe-
urteilung

B

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die sys-
tematische Ermittlung und Bewertung
relevanter Gefahrdungen der Beschéaf-
tigten mit dem Ziel, erforderliche MaR-
nahmen fur Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit festzulegen. Grundlage
ist eine Beurteilung der mit den Tatig-
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-

=

keiten verbundenen inhalativen (durch
Einatmen), dermalen (durch Hautkon-
takt), oralen (durch Verschlucken) und
physikalisch-chemischen  Gefahrdun-
gen (z. B. Brand- und Explosionsge-
fahrdungen) sowie der sonstigen durch
Gefahrstoffe bedingten Gefahrdungen.

Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit
mit Gefahrstoffen erst aufnehmen
lassen, nachdem eine Gefahrdungs-
beurteilung durchgefiihrt wurde und
die erforderlichen Schutzmainahmen
getroffen wurden. Nicht immer kénnen
technische Lésungen sofort umgesetzt
werden. In diesen Fallen ist entspre-
chend § 6 Absatz 8 Nummer 4a und b
Gefahrstoffverordnung vorzugehen und
vorubergehend geeignete personliche
Schutzausrlstung zur Verfugung zu
stellen.

Bereits vorhandene Informationen
und Ermittlungsergebnisse (z. B. zu
umgesetzten Schutzmafnahmen, Ge-
fahrstoffverzeichnis, Protokolle von
Betriebsbegehungen, Ergebnisse von
messtechnischen oder nichtmesstech-
nischen Ermittlungen zur inhalativen
Exposition) kénnen die Durchfihrung
der Geféhrdungsbeurteilung und die
Dokumentation unterstitzen.

Die Gefahrdungsbeurteilung muss in
regelmafigen Abstanden und bei gege-
benem Anlass Uberprift und ggf. aktu-
alisiert werden; das Uberpriifungsinter-
vall ist vom Arbeitgeber festzulegen.

4.1 Fachkunde

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung ist vom

Arbeitgeber fachkundig zu erstellen.
Ist der Arbeitgeber nicht selbst fach-
kundig, dann muss er sich fachkundig
beraten lassen.

(2) Die Durchfuhrung der Gefahrdungsbe-

urteilung verlangt mindestens folgende
Kenntnisse:

1. zu den fur die Beurteilung notwen-
digen Informationsquellen nach
Nummer 5.1,

2. zuden verwendeten und im Betrieb
entstehenden Gefahrstoffen und
ihren gefahrlichen Eigenschaften
nach Nummer 5.2,

3. zu den mit den Gefahrstoffen im
Betrieb durchgefiihrten Tatigkei-
ten,

4. zum Vorgehen bei der Beurteilung
der Gefahrdungen nach Nummer
6,

5. zur Substitution gemaR TRGS 600,

6. zu technischen, organisatorischen
und personlichen Schutzmafnah-
men,

7. zur Kontrolle der Wirksamkeit von
SchutzmaBnahmen nach Nummer
7 und

8. zur Dokumentation der Gefahr-
dungsbeurteilung nach Nummer 8.

Die Anforderungen an den Umfang und
die Tiefe der notwendigen Kenntnisse
kénnen in Abhangigkeit von der Bran-
che, dem Betrieb und den zu beurtei-
lenden Tatigkeiten unterschiedlich sein
und mussen nicht in einer Person verei-
nigt sein.

Die Fachkunde umfasst im Wesentli-
chen folgende Komponenten:

1. Eine geeignete Berufsausbildung
oder eine entsprechende Berufser-
fahrung oder eine zeitnah ausgeub-
te entsprechende berufliche Tatig-
keit und

2. Kompetenz im Arbeitsschutz, die
Kenntnisse und Fahigkeiten um-
fasst.
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Diese Kenntnisse konnen durch Teil-
nahme an spezifischen Fortbildungs-
mafnahmen erworben werden.

=

Vor Beginn der Tatigkeiten miissen die
Arbeitsbedingungen fachkundig beur-
teilt werden, um die festzulegenden
Schutzmainahmen fur die sichere Aus-
fihrung der Tatigkeiten bewerten oder
Uberprifen zu kdnnen.

G

Fachkundig kdénnen insbesondere die
Fachkraft fUr Arbeitssicherheit und die
Betriebsarztin oder der Betriebsarzt
sein, wenn sie die Anforderungen nach
Absatz 2 und 3 erflllen.

(6) Besondere Anforderungen an die not-
wendige Fachkunde koénnen fir die
Anwendung bestimmter Verfahren zur
Beurteilung der inhalativen Exposition,
insbesondere flr Arbeitsplatzmessun-
gen, erforderlich sein. Diese Anforde-
rungen beschreibt die TRGS 402.

4.2 Beurteilung gleichartiger
Tatigkeiten

(1) Der Arbeitgeber muss alle Tatigkei-
ten mit Gefahrstoffen beurteilen. Bei
gleichartigen Arbeitsbedingungen an
vergleichbaren Arbeitsplatzen und glei-
chen Tatigkeiten reicht die Beurteilung
eines Arbeitsplatzes fiir jede der zu be-
trachtenden Tatigkeiten aus.

(2

Die in der Gefahrdungsbeurteilung ge-
meinsam bewerteten Tatigkeiten mit
gleichartigen Arbeitsbedingungen mus-
sen aus der Dokumentation nach Num-
mer 8 ersichtlich sein.

©

Gleichartige Arbeitsbedingungen kon-
nen auch bei rdumlich getrennten Ta-
tigkeiten (z. B. Probenahmen) vorliegen
und mehrere Gefahrstoffe abdecken.
Die Tatigkeiten mussen hierzu hinsicht-
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lich der Gefahrdungen, Expositionsbe-
dingungen, Arbeitsablaufe, Verfahren,
Umgebungsbedingungen und festzule-
genden SchutzmaBnahmen vergleich-
bar sein.

Tatigkeiten, bei denen die Gefahr-
dung durch besonders gefahrliche
Eigenschaften oder eine hohe Exposi-
tion mafgeblich bestimmt wird, sollten
nicht pauschal, sondern stets im Ein-
zelfall beurteilt werden. Dies gilt auch
fir nicht regelmaRig durchgefihrte
Tatigkeiten, wie z. B. bei Wartung oder
Instandhaltung.

4.3 Aktualisierung der

Gefahrdungsbeurteilung

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Ge-

fahrdungsbeurteilung bei Anderung der
Betriebs- und Verfahrensweisen sowie
bei neuen Erkenntnissen zu den Stof-
feigenschaften zu aktualisieren. Hierzu
sind regelmaRig die Betriebsablaufe,
die Umsetzung und die Wirksamkeit
der SchutzmaBnahmen zu kontrollie-
ren. AuBerdem muss er sicherstellen,
dass Anderungen im Vorschriften- und
Regelwerk beachtet und sofern erfor-
derlich berUcksichtigt werden (z. B.
durch TRGS-Newsletter der BAUA, Infor-
mationen der Unfallversicherungstra-
ger, Lander, Industrieverbande, Innun-
gen, Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern oder Fachzeit-
schriften).

Anlésse zur Uberpriifung und ggf. Uber-
arbeitung der Gefahrdungsbeurteilung
kénnen sein:

1. Einflhrung eines neuen Gefahr-
stoffs in einen Arbeitsbereich,

2. Anderungen der Tatigkeiten oder
der Arbeitsbedingungen (Mengen,
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Arbeitsverfahren, Schutzmafinah-
men, Luftungsverhaltnisse),
Ergebnisse aus der regelmafigen
Wirksamkeitskontrolle von Schutz-
maBnahmen nach Nummer 7,
Erkenntnisse aus der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge, z. B. bei Auf-
treten von Hauterkrankungen oder
Uberschreitung eines Biologischen
Grenzwertes,

neue oder geanderte Arbeitsplatz-
grenzwerte nach TRGS 900, Bio-
logische Grenzwerte nach TRGS
903, Akzeptanz- und Toleranz-
konzentrationen nach TRGS 910
oder Beurteilungsmafistabe in den
Technischen Regeln,

neue Erkenntnisse zu gefahrli-
chen Stoffeigenschaften (z. B. aus
Einstufung und Kennzeichnung,
Sicherheitsdatenblatt, TRGS 905
JVerzeichnis krebserzeugender,
keimzellmutagener oder reproduk-
tionstoxischer Stoffe“, TRGS 906
,Verzeichnis krebserzeugender
Tatigkeiten oder Verfahren nach
§ 3 Absatz 2 Nr. 3 GefStoffV“ und
TRGS 907 ,Verzeichnis sensibilisie-
render Stoffe und von Tatigkeiten
mit sensibilisierenden Stoffen*),
Anderungen im Regelwerk (z. B.
GefStoffV, BetrSichV, ArbMedVV,
TRGS, relevante TRBS oder
DGUV-Vorschriften und -Regeln),
Unfélle, Erkrankungen, Beinahe-
Unféalle, Schadensfalle, kritische
Situationen und Zusténde, Ergeb-
nisse aus Unfalluntersuchungen
(z. B. nach Branden oder Explosio-
nen).

5

Ermitteln von
Gefahrdungen

(1) Der Arbeitgeber hat im ersten Schritt zu

5.1

=

ermitteln, ob Beschaftigte Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen durchfliihren oder ob
Tatigkeiten durchgeflihrt werden, bei
denen Gefahrstoffe entstehen oder frei-
gesetzt werden kdnnen. Die Kriterien,
wann ein Arbeitsstoff ein Gefahrstoff
ist, beschreibt Nummer 5.2.

Neben den Stoffeigenschaften hat der
Arbeitgeber die Tatigkeiten, Arbeitsab-
laufe, Verfahren, Arbeits-, Betriebs- und
Umgebungsbedingungen zu ermittein
und zu berlcksichtigen.

Hierzu mussen Informationen be-

schafft werden tber:

1. die verwendeten Arbeitsstoffe und
Mengen,

2. die Tatigkeiten, die daraus resultie-
renden Expositionen und die Auf-
nahmewege,

3. die Méglichkeiten einer Substituti-
on,

4. mogliche und vorhandene Schutz-
mafRnahmen und deren Wirksam-
keit.

Liegen Erkenntnisse aus der betrieb-
lichen arbeitsmedizinischen Vorsorge
nach der Verordnung zur Arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge vor, hat der Arbeit-
geber diese bei der Gefahrdungsbeur-
teilung zu berucksichtigen.

Informationsquellen

(1) Die wichtigste Informationsquelle fur

die Gefahrdungsbeurteilung bei Tatig-
keiten mit Stoffen oder Gemischen sind
Sicherheitsdatenblatter. Fir die Gefahr-
dungsbeurteilung ist eine aktuelle Fas-
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sung des jeweiligen Sicherheitsdaten-
blattes zu verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf offen-
sichtlich unvollstandige, widerspriichli-
che oder fehlerhafte Angaben zu Uber-
prifen. Erforderlichenfalls muss beim
Lieferanten ein korrektes Sicherheits-
datenblatt angefordert und von diesem
geliefert werden.

Erhalt der Arbeitgeber die erforderli-
chen Informationen nicht, muss er sich
diese Informationen selbst beschaffen
oder die Gefahrdungen, zu denen kei-
ne Informationen vorhanden sind, als
vorhanden unterstellen und die ent-
sprechenden MafRnahmen festlegen
(siehe Nummer 5.2 Abséatze 7 und 8).
Alternativ wird empfohlen, nur Stoffe
bzw. Gemische zu verwenden, fir die
der Lieferant die erforderlichen Infor-
mationen bereitstellt.

Sofern flr Stoffe Expositionsszenarien
im Anhang des Sicherheitsdatenblattes
vorhanden sind, sind diese als Infor-
mationsquelle fir die Gefahrdungsbe-
urteilung zu bertcksichtigen. Weitere
Hinweise zur Verwendung von Exposi-
tionsszenarien enthalt die BekGS 409
,Nutzung von REACH-Informationen fiir
den Arbeitsschutz”.

Bei nicht als gefahrlich gekennzeichne-
ten Gemischen, die mit dem ,EUH210
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhaltlich® versehen sind, ist das Si-
cherheitsdatenblatt beim Lieferanten
anzufordern, wenn die vorhandenen
Informationen flr eine Gefahrdungsbe-
urteilung nicht ausreichen.

Auch fur Stoffe und Gemische, fir die
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich

7

ist, sind Lieferanten verpflichtet, den
Abnehmern verflugbare und sachdien-
liche Informationen zu Ubermitteln, die
notwendig sind, damit geeignete Maf3-
nahmen ermittelt und angewendet wer-
den kénnen.

Weitere relevante, flr den Arbeitgeber
mit zumutbarem Aufwand zugangliche
Informationsquellen zur Ermittlung der
Stoffeigenschaften, zur Ermittlung von
tatigkeitsspezifischen  Gefahrdungen
und daraus resultierenden Schutzmag-
nahmen kénnen sein:

1. Technische Regeln fur Gefahrstoffe
und Bekanntmachungen fir Ge-
fahrstoffe (www.baua.de/trgs),

2. Kennzeichnungsetikett auf der Ver-
packung, Gebrauchsanweisungen,
Technische Merkblatter, die aus
Melde-, Risikobewertungs- oder
Zulassungsverfahren gewonnene
Erkenntnisse beschreiben,

3. branchen- oder téatigkeitsspezifi-
sche Hilfestellungen (z. B. Regeln
und Informationen der Unfallver-
sicherungstrager,  Handlungsan-
leitungen zur guten Arbeitspraxis,
Schutzleitfaden),

4. branchenbezogene  Gefahrstoff-
und  Produktbewertungen  der
Unfallversicherungstrager (z. B.
GISBAU  Gefahrstoffinformations-
system der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft, GisChem Ge-
fahrstoffinformationssystem  der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie und der
BG Holz und Metall),

5. Stoffinformationen der Bundesléan-
der und der Unfallversicherungs-
trager (z. B. GESTIS und andere
Datenbanken des Institutes flr
Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen
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Gesetzlichen  Unfallversicherung
(DGUV), Informationssystem fur ge-
fahrliche Stoffe (IGS) des Landes
Nordrhein-Westfalen, Gefahrstoff-
datenbank der Lander (GDL)),

6. Einfaches MafRnahmenkonzept Ge-
fahrstoffe (EMKG) der Bundesan-
stalt fir Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, GESTIS-Stoffmanager/
Stoffenmanager®,

7. Stoffinformationen der Europai-
schen Chemikalienagentur ECHA.

(8) Personen, die an Entscheidungen flr

die Auswahl und den Einsatz von Ar-
beitsstoffen beteiligt sind, sollten an
der Informationsermittiung mitwirken.
Dies gilt u.a. fur:

1. den Einsatz von Bau-Produkten:
Architekten, Bauherren und Planer,

2. vorgeschriebene Wartungen im
Kfz-Bereich: Automobilhersteller,

3. die Sanierung von kontaminierten
Bereichen: Auftraggeber,

4. den Einsatz von Desinfektionsmit-
teln: Auftraggeber, Gesundheitsbe-
hérden.

Die Mitwirkung dieser Personen entbin-
det den Arbeitgeber nicht von seiner
Verantwortung fir die Gefahrdungsbe-
urteilung.

5.2 Gefahrstoffe

(1) In 8§ 2 GefStoffV ist festgelegt, was ein

-

Gefahrstoff ist. Die nachfolgenden Ab-
satze erlautern diese Begriffsbestim-
mung.

Alle nach CLP-Verordnung (Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (ber die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen, CLP-VO)
als gefahrlich eingestuften Stoffe, Ge-

=

mische und Erzeugnisse sind Gefahr-
stoffe.

Zu den Gefahrstoffen zahlen auch nicht
als gefahrlich eingestufte Arbeitsstoffe,
die zu Gefahrdungen fur die Sicherheit
und Gesundheit von Beschaftigten bei
der Arbeit fihren kénnen, z. B. durch:

1. Hautkontakt, z. B. Feuchtarbeits-
platze (s. TRGS 401 ,Geféahrdung
durch Hautkontakt - Ermittlung,
Beurteilung, MaBnahmen®),

2. physikalisch-chemische  Geféhr-
dungen, wie z. B. brennbare Stoffe/
Gemische, die nicht als gefahrlich
eingestuft sind und trotzdem eine
Brandlast darstellen z. B. eine FlUs-
sigkeit mit Flammpunkt > 60°C
(s. TRGS 800 ,Brandschutzmaf3-
nahmen®),

3. andere physikalisch-chemischen
Gefahrdungen, z. B. tiefkalte oder
heie Flussigkeiten, Dampfe und
Gase oder

4. erstickende oder narkotisierende
Gase.

Auch Gemische, die nicht als gefahr-
lich eingestuft sind, jedoch einen ge-
fahrlichen Stoff in einer Konzentration
enthalten, die nicht zur Einstufung des
Gemisches fiihrt, kénnen Gefahrstof-
fe sein. Solche Gemische sind in be-
stimmten Fallen anhand von erganzen-
den Gefahrenhinweisen (z. B. EUH 208
,Enthalt ...<Name des sensibilisieren-
den Stoffes>. Kann allergische Reakti-
onen hervorrufen.“) zu erkennen.

Innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder
Gemische oder Zwischenprodukte, die
nicht in Verkehr gebracht werden,
muss der Arbeitgeber gemaR § 6
GefStoffV selbst einstufen (s. TRGS 201
LEinstufung und Kennzeichnung bei
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen®).
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(5) Auch kosmetische Mittel, Lebensmit-
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tel und -zusatzstoffe, Futtermittel und
-zusatzstoffe, Arzneimittel, Medizin-
produkte, Tabakerzeugnisse, Abfélle
und Alt6le sowie Abwasser konnen Ge-
fahrstoffe im Sinne der GefStoffV sein.
Zu den Gefahrstoffen gehdren auch
Bestandteile von Pflanzen und Tieren,
wenn sie gefahrliche Eigenschaften
aufweisen (z. B. sensibilisierend nach
TRGS 907). Solche Stoffe oder Gemi-
sche sind gegebenenfalls gemal § 6
Absatz 3 GefStoffV selbst einzustufen
(s. TRGS 201 ,Einstufung und Kenn-
zeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen®).

Gefahrstoffe sind auch alle Stoffe, fir
die Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900),
Biologische Grenzwerte (TRGS 903),
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrati-
onen (TRGS 910) oder Beurteilungs-
mafdstdbe in den entsprechenden
TRGS ver6ffentlicht wurden. Weitere In-
formationen zu krebserzeugenden und
sensibilisierenden Gefahrstoffen finden
sich in den TRGS 905 und TRGS 907.

Bei Stoffen, die geméaf Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) regis-
triert sind?, kann davon ausgegangen
werden, dass alle relevanten Daten vor-
handen sind.

Stoffe und Gemische sind wie Gefahr-
stoffe zu behandeln, wenn fur die fol-
genden gefahrlichen Eigenschaften
Prifergebnisse oder aussagekraftige
Bewertungen nicht oder nur teilweise
vorliegen:

Es wird darauf hingewiesen, dass fir regis-
trierte Stoffe zwischen 1 und 10 t/a Daten fur
die inhalative und dermale Toxizitat sowie die
Toxizitat flr wiederholte Applikation in der Re-
gel nicht erhoben werden/nicht bekannt sind.

(10

1. akut toxisch (ein Aufnahmeweg ist
ausreichend),

. hautreizend,

. keimzellmutagen,

. hautsensibilisierend und

. toxisch bei wiederholter Applikation.

b~ wWwN

Ob Prifergebnisse oder Bewertungen
vorhanden sind, kann anhand des
Sicherheitsdatenblattes (Abschnitt 2
,Mogliche Gefahren“ und Abschnitt 11
JToxikologische Angaben®) festgestellt
werden oder ist anderweitig, insbe-
sondere durch Nachfrage beim Liefe-
ranten zu ermitteln. Sind im Sicher-
heitsdatenblatt in den Abschnitten 2
und 11 keine Informationen zu den
genannten Eigenschaften vorhanden,
sind Formulierungen in Abschnitt 11
wie z. B. ,Aufgrund der verfligbaren
Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfillt.“ ausreichend. Die Aus-
sagen ,Keine Daten“ oder ,Keine
Information verfugbar” sind nicht aus-
reichend.

Koénnen die Informationen nach Ab-
satz 8 nicht ermittelt werden, so sind
flr Tatigkeiten mit diesen Stoffen
Schutzmainahmen entsprechend fol-
gender Einstufungen zu treffen:

1. Acute Tox. 3 (Akute Toxizitat Kate-
gorie 3; H301, H311, H331),

2. Skin Irrit. 2 (Hautreizung Kategorie
2; H315),

3. Muta. 2 (Keimzellmutagenitat Ka-
tegorie 2; H341),

4. Skin Sens. 1 (Hautsensibilisierend
Kategorie 1; H317) und

5. STOT RE 2 (Spezifische Zielorgan-
toxizitat bei wiederholter Expositi-
on Kategorie 2; H373).

Stoffe, die fir wissenschaftliche so-
wie produkt- und verfahrensorientier-
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te Forschung und Entwicklung ent-
sprechend Artikel 3 Nummer 22 und
Nummer 23 der REACH-VO verwendet
werden, sind in der Gefahrdungsbe-
urteilung gemaf den Vorgaben der
TRGS 526 ,Laboratorien“ zu behan-
deln, sofern keine ausreichenden
Erkenntnisse zu deren gefahrlichen
Eigenschaften vorliegen.

Gefahrstoffe kénnen auch bei Tatig-
keiten entstehende oder freigesetzte
Staube (einschlieBlich Rauche, ultra-
feine Partikel), Gase, Dampfe oder
Nebel sein. Beispiele fir das Freiset-
zen oder Entstehen von Gefahrstoffen
sind:

1. aus einer Schweielektrode ent-
stehende Schweiflrauche,

2. beim Schleifen freigesetzter Holz-
staub,

3. aus Reinigern freigesetzte Lose-
mittel,

4. beim Bohren freigesetzte Staube,

5. bei Arbeiten in kontaminierten Be-
reichen freigesetzte Staube, (z. B.
aus Baumaterialien frei gesetzter
asbesthaltiger Staub),

6. bei Tatigkeiten entstehende Pyroly-
seprodukte,

7. Aerosole und Dampfe bei der
spanabhebenden Metallbearbei-
tung mit Kihlschmierstoffen.

Fir die Bewertung dieser Gefahrstoffe
kénnen auch die Informationsquellen
nach Nummer 5.1 Absatz 7 herange-
zogen werden.

Kénnen flr die bei Tatigkeiten freige-
setzten Staube (einschlieflich Rau-
che), Gase, Dampfe oder Nebel keine
ausreichenden Informationen bezlg-
lich der Gesundheitsgefahren ermit-
telt werden, so ist gemaf} Absatz 9 zu
verfahren.

5.3 Weitere relevante stoffbezogene

Informationen

Neben der Einstufung und Kennzeichnung
sowie Informationen zu sonstigen Gefahren
kénnen fur die Geféhrdungsbeurteilung
folgende stoffbezogene Informationen rele-
vant sein:

1.

das Freisetzungsvermogen des Ge-
fahrstoffes (Dampfdruck, Siedepunkt,
Staubungsverhalten) gemafl Abschnitt
9 des Sicherheitsdatenblattes,

die hautresorptiven Eigenschaften von
Gefahrstoffen (TRGS 900, TRGS 905,
TRGS 910, TRGS 401, ,MAK-Liste“),
beldstigende Eigenschaften, die bei der
MafRnahmenfestlegung zu berlicksich-
tigen sind, z. B. starke Geruchsbildung,
bestehende Kontaminationen, z. B.
Informationen des Bauherrn oder
des Auftraggebers bei Tatigkeiten auf
Grundstlicken, in Gebauden oder an
Maschinen oder Anlagen,
Informationen Uber sicherheitstechni-
sche KenngroRen gemaf Abschnitt 9
des Sicherheitsdatenblattes, z. B.
Flammpunkt, Zundtemperatur, Explo-
sionsgrenzen, Mindestzlindenergie,
Zersetzungstemperatur, Selbstentziin-
dungstemperatur,

Hinweise auf Nanomaterialien
(BekGS 527 ,Hergestellte Nanomateri-
alien®).

5.4 Tatigkeitsbezogene Informationen

(1) Bei den Tatigkeiten sind alle Arbeits-

vorgange und Betriebszustande zu be-
ricksichtigen, insbesondere auch An-
und Abfahrvorgange von Prozessen,
Wiederinbetriebnahme nach langerem
Stillstand, Reinigungs-, Wartungs-, In-
spektions-, Instandsetzungs-, Aufraum-
und Abbrucharbeiten, Lagerung, inner-
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betriebliche Beférderung, Entsorgung
sowie die Beseitigung von vorherseh-
baren Betriebsstérungen. Bedien- und
Uberwachungstatigkeiten sind eben-
falls zu berucksichtigen, sofern sie zu
einer Gefahrdung von Beschaftigten
durch Gefahrstoffe bei der Arbeit fih-
ren kdénnen.

Folgende Informationen sind zu beruck-
sichtigen:

1. Erkenntnisse aus der Begehung
des Arbeitsplatzes und Hinweise
von Beschaftigten bzw. des Be-
triebs- oder Personalrates,

2. angewendete Verfahren, Arbeits-
mittel, Arbeitstechniken sowie Ar-
beitsumfeld und -bedingungen, z. B.
Raumgrofe,  LUftungsverhaltnis-
se, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Larm, schwere korperliche Arbeit,
belastende personliche Schutzaus-
ristung,

3. Menge der am Arbeitsplatz vorhan-
denen Gefahrstoffe,

4. Art, Ausmaf3, Dauer und Verlauf der
Exposition gegenuber Gefahrstof-
fen durch Einatmen oder Hautkon-
takt, ggf. auch zur unbewussten
oralen Aufnahme bei mangelnder
Hygiene,

5. vorhandene SchutzmafRnahmen:
a) technische Schutzeinrichtun-

gen wie z. B. Kapselung, Quel-
lenabsaugung,  Luftungsein-
richtungen,

b) organisatorische Schutzmaf-
nahmen z. B. Zutrittsbeschran-
kungen, Begrenzung der Expo-
sitionszeiten,

¢) personliche Schutzausrustung
wie z. B. Atemschutz, Che-
mikalienschutzhandschuhe,
Schutzbrille.

6. vorhersehbare Betriebsstérungen
und deren Beseitigung, die zu er-
héhten Expositionen gegenlber
Gefahrstoffen oder Brand- und Ex-
plosionsgefahrdungen fuhren kon-
nen.

(3) Treten bei Tatigkeiten mehrere Gefahr-
stoffe gleichzeitig auf, so sind anhand
der Informationsquellen nach Nummer
5.1 bekannte Wechsel- oder Kombi-
nationswirkungen mit Einfluss auf die
Gesundheit und Sicherheit der Be-
schaftigten bei der Arbeit in der Gefahr-
dungsbeurteilung zu berlcksichtigen.
Beispiele flir bekannte Wechsel- und
Kombinationswirkungen sind:

1. Losemittelgemische, die zu Erkran-
kungen des Nervensystems flihren
koénnen,

2. Asbest und polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK)
(Verstarkung der krebserzeugen-
den Wirkung),

3. Asbest und Rauchen (Verstarkung
der krebserzeugenden Wirkung),

4. Stoffe, z. B. bestimmte Lésemittel,
die die Aufnahme anderer Gefahr-
stoffe Uber die Haut erhéhen (Car-
rier-Effekt).

Wechsel- und Kombinationswirkungen
kénnen auch andere Gefahrdungen
betreffen, z. B. bei gleichzeitiger Be-
lastung von Larm und Stoffen, die oto-
toxisch wirken (siehe auch TRLV Larm
Teil 1 Beurteilung der Gefahrdung
durch Larm).

5.5 Informationen iiber
Substitutionsmoglichkeiten

Der Arbeitgeber muss ermitteln, ob Stoffe
oder Verfahren mit einer insgesamt ge-
ringeren Gefahrdung als die von ihm ver-
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wendeten oder in Aussicht genommenen
verfligbar sind (sieche Nummer 6 und TRGS
600 ,Substitution®).

5.6 Erkenntnisse iiber die Wirksam-
keit von Schutzmafinahmen

Erkenntnisse zu bereits vorhandenen
Schutzmanahmen sowie Informationen
zu moglichen weiteren Schutzmafnahmen
sind bei der Gefahrdungsbeurteilung zu
berticksichtigen. Sie kdénnen gewonnen
werden aus:

1. Arbeitsplatzmessungen oder anderen
Methoden zur Wirksamkeitsprifung
nach  Nummer 7 (innerbetrieblich
durchgefiihrt oder verdffentlichte Bei-
spiele vergleichbarer Arbeitsplatze),

2. Aufzeichnungen Uber Unfélle, Stérun-
gen des Betriebsablaufes und , Beinahe-
Unfalle“ (innerbetrieblich oder aus ein-
schlagigen Ver6ffentlichungen),

3. Informationen Uber den Stand der
Technik (siehe auch TRGS 460 ,Hand-
lungsempfehlung zur Ermittlung des
Standes der Technik®).

5.7 Erkenntnisse aus
arbeitsmedizinischer Vorsorge

(1) Erkenntnisse aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sind nach § 6 GefStoffV
bei der Gefahrdungsbeurteilung eben-
falls zu berlcksichtigen; sie konnen
wertvolle Hinweise fur die Festlegung
von Manahmen und ggf. deren Wirk-
samkeitsUberprifung im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung liefern.  Er-
kenntnisse kdnnen sich ergeben aus:

1. Hinweisen aus der betriebsarztli-
chen Tatigkeit, die auf eine erhoh-
te Gefahrstoffbelastung schlieen
lassen oder

2. Hinweisen Uber unzureichende
SchutzmaBnahmen, die dem Ar-
beitgeber vom Arzt oder der Arz-
tin als Ergebnis z. B. der Arbeits-
medizinischen Vorsorge oder des
Biomonitorings unter Berlicksich-
tigung der arztlichen Schweige-
pflicht zusammen mit Vorschlagen
flr SchutzmafRnahmen Ubermittelt
werden.

(2) Wird ein Biologischer Grenzwert (BGW)
gemaR TRGS 903 oder ein stoffspezi-
fischer Aquivalenzwert im biologischen
Material zur Akzeptanz- und Toleranz-
konzentration nach TRGS 910 Anlage 1
Tabelle 2 Uberschritten, kann dies ein
wichtiger Hinweis auf unzureichende
Schutzmainahmen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen sein. Der Biologische
Grenzwert gemafl TRGS 903 bzw. der
stoffspezifische Aquivalenzwert nach
TRGS 910 kann auch Uberschritten
sein, obwohl bei Tatigkeiten mit einem
Gefahrstoff der Arbeitsplatzgrenzwert
gemafR TRGS 900 bzw. die Akzeptanz-/
Toleranzkonzentration nach TRGS 910
eingehalten ist; dies kann auf erhebli-
che dermale (oder orale) Belastungen
oder eine erhohte korperliche Belas-
tung hindeuten.

5.8 Gefahrstoffverzeichnis

(1) Uber die ermittelten Gefahrstoffe ist
ein Verzeichnis zu fuhren. Es soll ei-
nen Uberblick Giber die im Betrieb ver-
wendeten Gefahrstoffe geben. Ergibt
die Gefahrdungsbeurteilung, dass be-
stimmte Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
nur zu einer geringen Gefahrdung der
Beschaftigten flhren (siehe Nummer
6.2), mussen diese Gefahrstoffe nicht
in das Gefahrstoffverzeichnis aufge-
nommen werden.
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(2) Das Gefahrstoffverzeichnis ist auf dem

3)

444

aktuellen Stand zu halten. Es empfiehlt
sich, das Verzeichnis nach der betriebs-
spezifischen Organisationsstruktur auf-
zugliedern. Das Gefahrstoffverzeichnis
kann in Papierform oder elektronisch
gefuhrt werden.

Das Gefahrstoffverzeichnis muss min-
destens folgende Angaben enthalten:

1. Bezeichnung des Gefahrstoffes
(z. B. Produkt- oder Handelsname
aus dem Sicherheitsdatenblatt),

2. Einstufung des Gefahrstoffes nach
CLP-VO (Gefahrenklasse, -katego-
rie und Gefahrenhinweise (H-Satze)
und ggfs. erganzende Gefahren-
merkmale und ergéanzende Kenn-
zeichnungselemente (EUH-Satze))
oder sonstige Eigenschaften, die
den Stoff zu einem Gefahrstoff ma-
chen,

3. Angaben zu den im Betrieb verwen-
deten Mengenbereichen,

4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche,
in denen Beschaftigte dem Ge-
fahrstoff ausgesetzt sein kdnnen,
sowie

5. einen Verweis auf die entsprechen-
den Sicherheitsdatenblétter.

Die Angaben nach Ziffer 1, 2 und 4
sowie die Sicherheitsdatenblatter mus-
sen allen betroffenen Beschaftigten
und ihren Vertretern zugénglich sein®.

GemafR REACH-VO Art. 35 missen Arbeitneh-

mern und ihren Vertretern auch zu bestimm-
ten Stoffen bzw. Gemischen, fir die kein
Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist, Informa-
tionen zur Verflgung gestellt werden. Werden
diese in REACH-VO Art. 32 beschriebenen
Information mit in das Gefahrstoffverzeichnis
aufgenommen, dann kann dies auch zur ge-
meinsamen Erflllung der Anforderungen ge-
maf REACH-VO Art. 35 genutzt werden.

(4) Solange noch Stoffe oder Gemische mit

6

einer Kennzeichnung nach der Stoff-
bzw. der Zubereitungsrichtlinie im Be-
trieb vorhanden sind, kann im Gefahr-
stoffverzeichnis die Einstufung nach
diesen Richtlinien beibehalten werden.

Das Gefahrstoffverzeichnis kann als
Bestandteil der Dokumentation nach
Nummer 8 dienen.

Gefahrdungsbeurteilung

6.1 Vorgehen

(1) Die mit den Tatigkeiten verbundenen in-

halativen (Einatmen), dermalen (Haut-
kontakt), physikalisch-chemischen (z. B.
Brandgefahrdung und Explosionsge-
fahrdung) und sonstigen durch den Ge-
fahrstoff bedingten Geféahrdungen, wie
z. B. durch Temperatur oder Druck sind
zu beurteilen.

Bei der Beurteilung der Gefahrdung
sind auch Gefahrdungen durch das
Verschlucken von Gefahrstoffen (orale
Aufnahme) zu berlcksichtigen, wenn
die Mdglichkeit dieser Gefahrdung bei
den zu beurteilenden Tatigkeiten nicht
ausgeschlossen werden kann. Dies
kann z. B. der Fall sein, wenn mit ver-
schmutzten Handen oder Schutzhand-
schuhen in das Gesicht gegriffen wird.
Zu berucksichtigen ist auch eine mogli-
che Kontamination von Pausenverpfle-
gung und verwendeten Arbeitsmitteln
durch unzureichende Hygiene.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist Grund-
lage flr die Festlegung von Schutzmaf3-
nahmen, welche die Gesundheit und
Sicherheit der Beschaftigten und ande-
rer Personen bei allen Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen gewahrleisten mussen.
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Die Allgemeinen Schutzmafnahmen
nach § 8 GefStoffV sind dabei immer
zu bertcksichtigen.

Die Beurteilung muss so durchgefiihrt
und dokumentiert werden, dass die ge-
troffenen Entscheidungen nachvollzieh-
bar sind. Ein Vorschlag fir eine syste-
matische Vorgehensweise ist in Anhang
1 dargestellt.

Zur Unterstutzung bei der Gefahrdungs-
beurteilung einschlieBlich Festlegung
der MaBnahmen konnen Handlungs-
empfehlungen oder Hilfestellungen
Dritter oder gleichwertige Dokumente
und Berichte verwendet werden. Dies
kénnen z. B. sein:

1. stoff-
TRGS,

2. verfahrens- und stoffspezifische
Kriterien nach TRGS 420 ,Verfah-
rens- und stoffspezifische Kriterien
(VSK) fur die Ermittlung und Beur-
teilung der inhalativen Exposition*,

3. branchen- oder tatigkeitspezifische
Handlungsempfehlungen oder

4. vorhandene Gefahrdungsbeurtei-
lungen Dritter (oder Teile davon).

oder tatigkeitsbezogene

Stoff- oder tatigkeitsbezogene TRGS
sowie VSK, die in einer TRGS bekannt
gemacht werden, kann der Arbeitge-
ber unter den Mafigaben der entspre-
chenden TRGS oder VSK unmittelbar
anwenden, wenn die zu beurteilenden
Tatigkeiten und Gefahrdungen dort
beschrieben sind. In diesem Fall kann
der Arbeitgeber bei den beschriebenen
Tatigkeiten von einer Einhaltung der
GefStoffV ausgehen, wenn er die dort
beschriebenen Mafnahmen umsetzt.
Wird von den Vorgaben einer TRGS
abgewichen, so ist dies in der Gefahr-
dungsbeurteilung zu begriinden und zu

7
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dokumentieren. Die vorgenommenen
MaBnahmen missen in vergleichba-
rer Weise den Schutz und die Sicher-
heit der Beschaftigten gewahrleisten.
Treten neben den in einer TRGS oder
einem VSK beschriebenen Gefahrdun-
gen noch weitere auf, ist die Gefahr-
dungsbeurteilung zu erganzen. Der An-
wendungsbereich der VSK oder TRGS
ist zu beachten.

Werden branchen- oder tatigkeitsbe-
zogene Handlungsempfehlungen oder
vorhandene  Gefahrdungsbeurteilun-
gen herangezogen, ist ihre Anwendbar-
keit anhand der Kriterien aus Anhang 2
zu prifen. Hierbei hat der Arbeitgeber:

1. ggf. fehlende einzelne Angaben
eigenstandig zu ermitteln und bei
der Festlegung der Mafnahmen
zu bertcksichtigen (siehe auch An-
hang 2),

2. die Gefahrdungsbeurteilung im
Hinblick auf ggf. nicht beschriebe-
ne Betriebszustdnde nach Num-
mer 5.4 Absatz 1 zu erganzen.

Wird die Gefahrdungsbeurteilung unter
Verwendung von Handlungsempfehlun-
gen erstellt, entbindet dies nicht:

1. vom Vorhalten aktueller Sicher-
heitsdatenblatter,

2. vom Fihren des Gefahrstoffver-
zeichnisses,

3. von der Erstellung von Betriebsan-
weisungen, der Unterweisung und
der arbeitsmedizinisch-toxikologi-
schen Beratung (TRGS 555 ,Be-
triebsanweisung und Information
der Beschaftigten®),

4. von den erforderlichen Vorkehrun-
gen flur Betriebsstérungen, Unfélle,
und Notfalle,
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5. von erforderlichen MafRhahmen
der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge,

6. von der Festlegung und Kontrolle,
dass die SchutzmafSnahmen vor-
handen, funktionsfahig und wirk-
sam sind (siehe auch Nummer 7)
und

7. von der Dokumentation.

Ausnahmen gelten flr Tatigkeiten mit
geringer Gefahrdung nach Nummer
6.2.

Bedingungen zur sicheren Verwen-
dung fur ,Besonders besorgniserre-
gende Stoffe“ (SVHC), die sich aus
der REACH-Verordnung Anhang XIV
(Zulassungsverfahren) sowie flr Stof-
fe aus Anhang XVII (Verwendungsbe-
schrankungen) ergeben, sind in der
Gefadhrdungsbeurteilung zu berlck-
sichtigen. Informationen dazu sind in
Abschnitt 15 des Sicherheitsdaten-
blattes zu finden.

Bei der Verwendung von Biozidpro-
dukten sind die in der Zulassung
genannten Auflagen zu beachten.
Hinweise des Herstellers sind im Rah-
men der Gefahrdungsbeurteilung zu
berticksichtigen. Dabei sind insbeson-
dere die betrieblichen Besonderhei-
ten (Zeitdauern, Arbeitsumgebungen,
usw.), die bei der abstrakten Bewer-
tung im Zulassungsverfahren nicht
berlcksichtigt wurden, zu beurteilen.

Tatigkeiten mit geringer
Gefahrdung

Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung
sind Tatigkeiten, bei denen aufgrund
der Eigenschaften des Gefahrstoffs,
der Arbeitsbedingungen, einer nur ge-

ringen verwendeten Stoffmenge und
einer nach Hohe und Dauer niedri-
gen Exposition einzelne ausgewahlte
MaBnahmen nach § 8 GefStoffV zum
Schutz der Beschéaftigen ausreichen.

Ein eindeutiger Mafstab fur ,geringe
Menge* lasst sich allgemeinglltig nicht
angeben, da hierzu auch die gefahrli-
chen Eigenschaften, das Freisetzungs-
vermogen des Gefahrstoffes und die
konkreten Arbeitsbedingungen zu be-
rlcksichtigen sind.

Bei der Beurteilung der Ho6he und Dau-
er der Exposition sind inhalative und
dermale Beitrage sowie physikalisch-
chemische Eigenschaften zu berlck-
sichtigen. Eine niedrige inhalative Expo-
sition kann z. B. bei Feststoffen unter
Einsatz emissionsarmer Verwendungs-
formen wie Pasten, Wachse, Granulate,
Pellets oder Masterbatches vorliegen.

Beispiele flr Tatigkeiten mit geringer
Gefahrdung sind:

1. Verwendung von Gefahrstoffen, die
flr den privaten Endverbraucher im
Einzelhandel in Selbstbedienung
erhaltlich sind (,Haushaltspro-
dukte®), unter haushaltstblichen
Bedingungen (geringe Menge und
kurze Expositionsdauer), wie z. B.

e Ausbesserung kleiner Lack-
schaden mit Lackstiften,

¢ Klebearbeiten mit haushalts-
Ublichen Mengen von Klebstof-
fen,

¢ Einlegen von Spullmaschinen-
tabs,

2. Verwendung geringer Mengen von
Gefahrstoffen fur bestimmte analy-
tische Zwecke, z. B.

e bei der Chromat- oder Perman-
ganattitration,
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* bei spektroskopischen oder
chromatographischen Verfah-
ren,

3. Reinigen von optischen Bauele-
menten mit Spiritus und Aceton
wahrend der Montage unter Zuhil-
fenahme eines getrankten Watte-
stabchens (50ml-Lésemittel-Spen-
der am Arbeitsplatz).

(5) Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung

=

kénnen nicht sein:

1. gemaB TRGS 401 Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen, die mit ,Atz-/
Reizwirkung auf die Haut Katego-
rie 1/1A/1B/1C; H314“ gekenn-
zeichnet sind, wenn ein Hautkon-
takt nicht ausgeschlossen werden
kann,

2. Tatigkeiten mit Gefahrstoffen in en-
gen Raumen und Behéltern.?

3. Tatigkeiten mit Fllssigkeiten, bei
denen eine gefahrliche explosi-
onsfahige Atmosphdre entstehen
kann. Dies kann schon bei gerin-
gen FlUssigkeitsmengen (im ml-Be-
reich) der Fall sein.

Bei Tatigkeiten mit geringer Gefahr-
dung sind nicht erforderlich: Substi-
tution, technische und organisatori-
sche Schutzmafnahmen, personliche
Schutzausristung, weitere  Exposi-
tionsermittlungen, Begrenzung der
Zahl der Beschaftigten, Zutrittsverbote
sowie eine Betriebsanweisung nach
TRGS 555. Die bei Tatigkeiten mit ge-
ringer Gefahrdung im Einzelfall ggf.
erforderlichen Mafnahmen sind vom
Arbeitgeber jedoch festzulegen, z. B.
Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Beispiele hierzu finden sich in der DGUV-Regel

113-004 ,Behalter, Silos und enge Raume:
Teil 1: Arbeiten in Behaltern, Silos und engen
Raumen*.

(7) Liegt eine Tatigkeit mit geringer Ge-
fahrdung vor, kann auf eine detaillierte
Dokumentation der Gefahrdungsbeur-
teilung verzichtet werden (siehe hierzu
Nummer 8 Absatz 6 dieser TRGS).

6.3 Gefahrdung durch Hautkontakt mit
Gefahrstoffen

(1) Geféahrdung durch Hautkontakt liegt
vor, wenn bei Feuchtarbeit oder Tatig-
keiten mit hautgefahrdenden oder haut-
resorptiven Stoffen eine Gesundheits-
gefahrdung der Beschaftigten nicht
auszuschlieflen ist.

S

Die Vorgehensweise zur Beurteilung
der dermalen Gefahrdung bei Tatigkei-
ten mit Gefahrstoffen und zur Auswahl
geeigneter Schutzmafnahmen be-
schreibt die TRGS 401.

6.4 Gefahrdung durch Einatmen von
Gefahrstoffen

(1) Gefahrdungen durch inhalative Auf-
nahme von Stoffen kdnnen entstehen,
wenn gefahrliche Stoffe in Form von
Gasen, Dampfen, Nebel oder Stauben
in der Luft im Atembereich der Beschaf-
tigten vorhanden sind. Das Ausmafd
der Gefahrdung hangt u. a. von den
toxischen Eigenschaften der Stoffe ab
und wird durch die Konzentration und
die Dauer ihres Auftretens (Exposition)
beschrieben. Der Arbeitgeber hat die
Hohe und Dauer der inhalativen Expo-
sition zu ermitteln.

(2) Methoden und  Vorgehensweisen
zur Beurteilung der inhalativen Ge-
fahrdung bei Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen und zur Kontrolle der
Wirksamkeit ~ von  Schutzmanah-
men durch messtechnische (,Ar-
beitsplatzmessungen®) oder nicht-
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messtechnische Ermittlungen (z. B.
Ubertragung der Ergebnisse vergleich-
barer Tatigkeiten oder Berechnungen)
beschreibt die TRGS 402. Die Ermitt-
lungen werden mit einem Befund
abgeschlossen, der eine Aussage da-
ruber beinhaltet, ob die getroffenen
Schutzmanahmen ausreichend sind
oder nicht sowie ob die Beurteilungs-
maf3stabe nach Nummer 5.3 der TRGS
402 eingehalten werden. Der Befund
enthalt auch Festlegungen zu den Me-
thoden und zu den Fristen zur Uberprii-
fung der Wirksamkeit der Schutzmaf-
nahmen.

Fir die Beurteilung der Gefahrdungen
durch inhalative Exposition sind zu be-
rlcksichtigen:

1. die in der TRGS 900 bekannt ge-
machten  Arbeitsplatzgrenzwerte
(AGW). Sie geben an, bei welcher
Konzentration eines Stoffes akute
oder chronische schadliche Auswir-
kungen auf die Gesundheit im All-
gemeinen nicht zu erwarten sind.
Arbeitsplatzgrenzwerte  beziehen
sich auf einen Zeitraum von acht
Stunden, wobei zusatzlich Exposi-
tionsspitzen mit einer festgelegten
Dauer von Kurzzeitwertphasen zu
beachten sind,

2. die in der TRGS 910 bekannt ge-
machten Akzeptanz- und Toleranz-
konzentrationen flr krebserzeu-
gende Gefahrstoffe. Ein Vergleich
der Expositionshéhe, der die Be-
schaftigten ausgesetzt sind, mit
den Akzeptanz- und Toleranzkon-
zentrationen entscheidet Uber die
Notwendigkeit und Dringlichkeit
von Schutzmafnahmen nach dem
gestuften Manahmenkonzept
(sieche Nummer 6.7 Absatz 7). Fur
krebserzeugende Stoffe der Kate-

gorien 1A oder 1B ohne Akzeptanz-
oder Toleranzkonzentration oder
ohne verbindlichen Grenzwert gel-
ten das Minimierungsgebot nach
dem Stand der Technik sowie Ziffer
4 oder 5 dieser Auflistung sowie
Absatz 4,

3. verbindliche Grenzwerte der EU
gemaR § 7 Absatz 11 GefStoffV,
sofern keine anderen Beurteilungs-
mafistabe vom BMAS bekannt ge-
geben wurden,

4. stoffspezifische TRGS (z. B. TRGS
554  Abgase von Dieselmotoren®),
um die Gefahrdung an Hand der
stoffspezifischen TRGS zu beurtei-
len,

5. Beurteilungsmafstabe, die vom
BMAS bekannt gegeben werden,
z. B. flr Quarz- Feinstaub.

(4) Ist fur einen Gefahrstoff kein verbindli-
cher Beurteilungsmaf3stab nach Absatz
3 vorhanden, hat der Arbeitgeber ande-
re geeignete Beurteilungsmafistabe in
eigener Verantwortung heranzuziehen.
Eine Auflistung anderer geeigneter Be-
urteilungsmafistébe enthélt die Num-
mer 5.4.2 der TRGS 402.

Bei Gefahrstoffen, die zu einer Sensi-
bilisierung beim Einatmen fuhren kén-
nen, gibt die TRBA/TRGS 406 Hinweise
zur Gefahrdungsbeurteilung und die
Festlegung von Schutzmafhahmen.

g

6.5 Physikalisch-chemische
Gefahrdungen

(1) Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die auf-
grund einer physikalischen Gefahr
nach CLP-VO (siehe dazu GefStoffV
§ 3) eingestuft sind, und Tatigkeiten
mit anderen Gefahrstoffen mit einer
physikalisch-chemischen Gefahrdung
gemaR Nummer 5.2 Absatz 3 Ziffer 2
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sind bezlglich physikalisch-chemischer
Gefahrdungen und insbesondere be-
zliglich Brand- und Explosionsgefahr-
dungen zu beurteilen.

(2) Bei den Brand- und Explosionsgefahr-

dungen ist zu unterscheiden zwischen:

1. Reaktionen explosionsfahiger
Gemische in der Gasphase: Eine
Gefahrdung besteht, wenn sich
explosionsfahige Gemische aus
brennbaren Gasen, Dampfen, Ne-
beln oder aufgewirbelten Stauben
mit Luft oder einem anderen Oxi-
dationsmittel  bilden. Chemisch
instabile Gase, bei denen auch
ohne Oxidationsmittel gefahrliche
Reaktionen auftreten kénnen, ste-
hen explosionsfahigen Gemischen
gleich. Siehe dazu Nummer 6.5.1.

2. Reaktionen energiereicher Stoffe
oder Gemische in der kondensier-
ten Phase: Eine Gefahrdung re-
sultiert aus dem Vermdgen fester,
flissiger, pastéser oder gelatindser
Stoffe und Gemische, sich auch
ohne Beteiligung von Luftsauer-
stoff mit sprunghaftem Druck-
und/oder Temperaturanstieg um-
zusetzen (Detonation, Deflagration
oder thermische Explosion). Siehe
dazu Nummer 6.5.2.

Reaktionen in der Gasphase nach Ziffer
1 und Reaktionen in der kondensierten
Phase nach Ziffer 2 sind von der Art der
Gefahrdung her unterschiedlich und
erfordern dementsprechend auch un-
terschiedliche Schutzmanahmen®).

Die Entstehung gefahrlicher explosionsfahiger
Atmosphare kann beispielsweise durch an-
gemessene LiftungsmaBnahmen vermieden
werden, wohingegen die Reaktion energie-
reicher Stoffe so nicht unterbunden werden
kann.

(3) Brand- und Explosionsgefahrdungen
kénnen auch von den in Nummer 6.5.3
aufgefiihrten Stoffen und Gemischen
ausgehen.

=

Brandgefahrdungen werden insbeson-
dere in der TRGS 800 behandelt. Die
TRGS 800 benennt die entsprechen-
den Stoffe und Gemische, beschreibt
die Informationsermittiung, die Beur-
teilung der Brandgefahrdung sowie die
SchutzmaBnahmen.

g

Die Gefahrdungsbeurteilung fur Tatig-
keiten mit Gasen ist umfassend in der
TRGS 407 geregelt.

6.5.1 Explosionsfahige Gemische

(1) Explosionsfahige Gemische gemaf § 2
Absatz 10 GefStoffV, bei denen Luft
das Oxidationsmittel ist und die unter
atmospharischen Bedingungen vorlie-
gen (Umgebungstemperatur von -20 °C
bis +60 °C und Druck von 0,8 bar bis
1,1 bar), werden explosionsfahige At-
mosphére genannt. Die Beurteilung
der Gefahrdung durch gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare ist in
TRGS 720, 721 und 722 beschrieben.
Fir detaillierte Hinweise zur Einteilung
explosionsgefahrdeter Bereiche in Zo-
nen siehe auch TRGS 509, 751 oder
DGUV Regel 113-001 Anlage 4 (Bei-
spielsammlung).

(2) Fir explosionsfahige Gemische gilt
GefStoffV Anhang | Nummer 1.6. Fir
chemisch instabile Gase sind die dort
beschriebenen Prinzipien des Explo-
sionsschutzes ebenfalls zu beachten
und soweit zutreffend anzuwenden.
Die Beurteilung, ob ein gefahrliches
explosionsfahiges Gemisch vorliegt,
welche MafRnahmen zur Zindquellen-
vermeidung und welche MaBnahmen
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des konstruktiven Explosionsschutzes
zu treffen sind, erfordert spezifische In-
formationen Uber die relevanten sicher-
heitstechnischen Kenngréfen des ent-
sprechenden Gemischs bzw. chemisch
instabilen Gases bei den entsprechen-
den Betriebsbedingungen.

Sicherheitstechnische Kenngréien, die
flr die Bewertung explosionsfahiger
Gemische gemafl Absatz 2 bendétigt
werden, wie z. B. Explosionsgrenzen,
Sauerstoffgrenzkonzentration,  Zind-
energien,  ZlUndtemperaturen  und
Explosionsdricke hangen von der Zu-
sammensetzung und den Betriebsbe-
dingungen (insbesondere von Tempe-
ratur und Druck) ab und missen daher
individuell beschafft und bewertet wer-
den, um die Schutzmafnahmen ent-
sprechend festzulegen.

2 Energiereiche Stoffe und
Gemische

Zu den energiereichen Stoffen und Ge-
mischen zahlen insbesondere Stoffe
und Gemische aus den Gefahrenklas-
sen ,Explosive Stoffe und Gemische
und Erzeugnisse mit Explosivstoff”,
LSelbstzersetzliche Stoffe und Ge-
mische“ und ,Organische Peroxide“
sowie einige oxidierende Stoffe und
Gemische (wie z. B. Perchlorate und
Chlorate). Zu den energiereichen Stof-
fen gehoren auch einige explosionsge-
fahrliche Stoffe und Gemische gemaf
Methode A.146), die nach CLP-VO nicht
notwendigerweise mit GHSO1 (Explo-
dierende Bombe) gekennzeichnet sind.

Explosionsgefahrliche Stoffe und Gemische
gemaf Methode A.14 nach Prifmethodenver-
ordnung (Verordnung (EG) Nr. 440/2008) sind
nicht notwendigerweise einer Gefahrenklasse
gemaf CLP-VO zugeordnet.

(2) Die Gefahrdungsbeurteilung fur Tatig-

keiten mit energiereichen Stoffen und
Gemischen sowie die entsprechend zu
treffenden Schutzmafnahmen erfor-
dern spezielles Expertenwissen.

Erforderlichenfalls sind die spreng-
stoffrechtlichen Regelungen gemaf
SprengG, 1. SprengV und 2. SprengV zu
beachten.

Informationen zur Gefahrdungsbeurtei-
lung bei Tatigkeiten mit energiereichen
Stoffen und Gemischen gibt es in fol-
genden Regelungen und Leitfaden:

1. Fir Explosivstoffe und pyrotechni-
sche Gegenstande:
Kapitel 5.3 von ,Ratgeber zur Ge-
fahrdungsbeurteilung, Handbuch
flr Arbeitsschutzfachleute”, He-
rausgeber Bundesanstalt flr Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin,
www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbuchreihe/Gefaehrdungs-
beurteilung.html sowie die DGUV
Regel 113-017 ,Tatigkeiten mit
Explosivstoffen“ und die DGUV Re-
gel 113-003 ,Regeln fur Sicherheit
und Gesundheitsschutz beim Zer-
legen von Gegenstanden mit Explo-
sivstoff oder beim Vernichten von
Explosivstoff oder Gegenstanden
mit Explosivstoff (Explosivstoff-Zer-
lege- oder Vernichterregel)“

2. Fur organische Peroxide:
DGUV Vorschrift 13 ,Organische
Peroxide“ (bisher BGV B4)

3. Fur Ammoniumnitrat:
TRGS 511 ,Ammoniumnitrat”

(5) Bei der Gefahrdungsbeurteilung von

Tatigkeiten, bei denen oxidierende Stof-
fe und Gemische, mit brennbaren Stof-
fen und Gemischen oder Metallpulvern
zusammen Vverarbeitet werden bzw.
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eine Kontamination mit diesen Stoffen
und Gemischen (z. B. beim Zusammen-
lagern) nicht auszuschliefen ist, sind
Brand- und Explosionsgefahrdungen
gemal Nummer 6.5 Absatz 2 Ziffer 2
zu bertcksichtigen.

6.5.3 Weitere Brand- und
Explosionsgefahrdungen

Brand und Explosionsgefahrdungen kon-
nen auch von Stoffen und Gemischen aus-
gehen, die in folgende Gefahrenklassen
eingestuft sind:

1. Pyrophore Flussigkeiten und Feststoffe,
wenn diese mit Luftsauerstoff in Kon-
takt kommen, z. B. beim Offnen von Be-
héltern oder dem Fehlen von Inertgas.

2. Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Ge-
mische, wenn diese Uber einen lan-
geren Zeitraum in grofen Volumina
unter Luftzutritt gelagert werden z. B.
Holzpellets, Holzspane oder Kohle fir
Heizungsanlagen und Kraftwerke.

3. Stoffe und Gemische, die in Berlhrung
mit Wasser entziindbare Gase entwi-
ckeln, wenn diese feucht werden, z. B.
in geschlossenen Raumen und Appara-
turen; Sie sind bezliglich der Reaktion
mit Wasser (bendétigte Menge, ggf. Re-
aktion bereits mit Luftfeuchtigkeit etc.)
und der ggf. dabei freigesetzten Reak-
tionswarme zu beurteilen. Auferdem
ist das bei der Reaktion entstehende
entziindbare Gas im Hinblick auf die
Bildung von explosionsfahigen Gemi-
schen/explosionsfahiger Atmosphare
zu beurteilen. Brandbekampfung und
erforderliche Léschmittel sind beson-
ders zu berlcksichtigen.

6.6 Sonstige Gefahrdungen

(1) Sonstige durch Gefahrstoffe bedingte

-

Gefahrdungen koénnen z. B. entstehen
bei:

1. Tatigkeiten mit erstickenden oder
narkotisierenden Gasen, insbeson-
dere beim Befahren von Behaltern,
Garkellern (,Kohlendioxidsee®),

2. Verdrangung des Luftsauerstoffes
durch Austritt von inerten Gasen
aus Druckgasbehaltern,

3. Tatigkeiten mit kalten, tiefkalten
oder heiflen Flissigkeiten, Damp-
fen und Gasen, z. B. Metallschmel-
zen, Flussigstickstoff, Trockeneis,

4. Tatigkeiten mit Klebstoffen (z. B.
Zusammenkleben der Finger durch
,Sekundenkleber”).

Zu berlcksichtigen ist auch die ggf.
mogliche erhdhte Aufnahme von Ge-
fahrstoffen als Folge von Stich- oder
Schnittverletzungen an kontaminier-
ten Apparateteilen (z. B. Nadeln oder
Kanulen an Laborautomaten) durch
Verletzung der Haut. Erforderlichenfalls
sind die Gefahrdungen im Einzelfall mit
Hilfe der Informationen nach Nummer
5 fachkundig zu beurteilen.

Gefahrdungen durch Gefahrstoffe kon-
nen auBerdem entstehen bei:

1. Abweichungen vom bestimmungs-
geméRen Betrieb, z. B. Anderung
bei Druck, Temperatur, Verweilzeit,
pH-Wert,

2. Verlust des geschlossenen Sys-
tems, z. B. durch Korrosion, Ero-
sion, mechanische Beschadigung,
Alterung,

3. unzureichenden Vermischungen,
die zu ungewollten Reaktionen, z. B.
Schaumen fuhren,
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4. Fehlern beim Dosieren, Lenkungen
der Stoffstrome, Abweichungen der
Ausgangsstoffe,

5. Rutschgefahr durch ausgetretene
oder niedergeschlagene Arbeits-
stoffe.

Festlegung von
Schutzmaf3inahmen

Als Ergebnis der Gefahrdungsbeurtei-
lung hat der Arbeitgeber die erforder-
lichen Schutzmafnahmen bei den be-
urteilten Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
festzulegen.

Bei der Auswahl der erforderlichen
SchutzmaBnahmen sind immer die all-
gemeinen Schutzmafnahmen gemaf
§ 8 GefStoffV zu berucksichtigen. Da-
riber hinaus sind erforderlichenfalls
zusatzliche Schutzmafnahmen gemaf
8§88 9, 10, 11 und 15 in Abhangigkeit
von den Eigenschaften der Gefahr-
stoffe festzulegen (siehe dazu die fol-
genden Abséatze 3 bis 11). Die in dem
Technischen Regelwerk beschriebenen
Schutzmafnahmen, z. B. die TRGS 500
sowie die besonderen Vorschriften fur
bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkei-
ten im Anhang | der GefStoffV sind zu
beachten.

Erforderliche Notfallmanahmen bei
Betriebsstérungen, Unfallen und Not-
fallen sind gemaf § 13 GefStoffV fest-
zulegen.

Bei der Festlegung von Schutzmafinah-
men ist die Rangfolge der Schutzmaf-
nahmen zu beachten: Vorrang der Sub-
stitution gemaR § 6 vor technischen
und organisatorischen MafRhahmen
und vor der Anwendung von Personli-
cher Schutzausrustung.

(5) Die SchutzmaRnahmen haben das Ziel,

die Geféahrdung der Beschaftigten zu
minimieren. Das Minimierungsgebot ist
unter anderem erfullt, wenn

1. bei Stoffen mit AGW der Befund
bei der Ermittlung der Exposition
lautet, dass die Schutzmafinah-
men ausreichend sind, sowie bei
krebserzeugenden Stoffen mit ei-
ner  Exposition-Risiko-Beziehung
die Akzeptanzkonzentration unter-
schritten ist,

2. eine stoff- oder tatigkeitsspezifi-
sche TRGS oder ein VSK angewen-
det wird,

3. bei Stoffen ohne AGW oder gesund-
heitsbasierte Beurteilungsmaf3sta-
be der Stand der Technik eingehal-
ten ist (siehe TRGS 460),

4. bei hautgefahrdenden Gefahrstof-
fen Hautkontakt ausgeschlossen
ist,

5. bei physikalisch-chemischen Ge-
fahrdungen, fur die eine spezifi-
sche TRGS existiert und diese an-
gewendet wird; dabei handelt es
sich insbesondere um die TRGS
720 ,Gefahrliche explosionsfahige
Atmosphéare - Allgemeines” sowie
die weiteren Technischen Regeln
flr Gefahrstoffe der 700er-Reihe,

6. bei Stoffen ohne AGW, aber mit an-
deren gesundheitsbasierten Beur-
teilungsmafstaben, z. B. MAK-Wer-
ten, der Befund nach der Ermitt-
lung der Exposition darauf schlie-
Ben lasst, dass die MafSnahmen
ausreichend sind.

Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung nach
Nummer 6.3 und 6.4, dass die All-
gemeinen Schutzmafnahmen nicht
ausreichen, so sind zusatzliche Schutz-
maflnahmen nach § 9 GefStoffV fest-
zulegen.
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keimzellmutagenen und reproduktions-
toxischen Gefahrstoffen der Kategorien
1A und 1B sind die besonderen Schutz-
maBnahmen nach § 10 GefStoffV
festzulegen. Flr krebserzeugende Ge-
fahrstoffe sind die Schutzmanahmen
unter Beachtung des gestuften MaR-
nahmenkonzeptes der TRGS 910 fest-
zulegen, wenn die Akzeptanzkonzentra-
tion oder ggf. der Arbeitsplatzgrenzwert
(AGW) nicht unterschritten ist oder
nicht nach verfahrens- und stoffspezi-
fischen Kriterien (VSK) gearbeitet wird.
Fiir bestimmte krebserzeugende, keim-
zellmutagene und reproduktionstoxi-
sche Gefahrstoffe gibt es in Techni-
schen Regeln konkrete Vorgaben zur
Gefahrdungsbeurteilung und zur Fest-
legung von MaRnahmen.

Bei Tatigkeiten mit einer Gefahrdung
durch Hautkontakt sind zusatzliche, in
der TRGS 401 beschriebene Schutz-
mafnahmen erforderlich.

Bei physikalisch-chemischen Gefahr-
dungen, insbesondere bei Brand- und
Explosionsgefahrdungen sind zusatzli-
che SchutzmafRnahmen nach § 11 und
Anhang | Nummer 1 GefStoffV fest-
zulegen. Spezielle Anforderungen bei
Tatigkeiten mit Ammoniumnitrat und
ammoniumnitrathaltigen Gemischen
sind in Anhang | Nummer 5 GefStoffV,
bei Tatigkeiten mit organischen Peroxi-
den in Anhang Il GefStoffV festgelegt.
Firr Tatigkeiten, bei denen geféahrliche
explosionsfahige Atmosphare auftreten
kann, sind TRGS 722, TRBS 2152 Teil
3und 4, TRGS 725 sowie TRGS 727 zu
berucksichtigen. Detaillierte Hinweise
zur Einteilung explosionsgefahrdeter
Bereiche in Zonen enthalt DGUV Regel
113-001 Anlage 4 (Beispielsammlung).

(10) Die personliche Schutzausristung
ist auf Eignung fir den jeweiligen Ge-
fahrstoff und die Tatigkeiten zu Uber-
prifen. Sind im Sicherheitsdatenblatt
oder anderen Informationsquellen
keine konkreten Angaben flr die not-
wendige Personliche Schutzausris-
tung genannt, so missen diese selbst
ermittelt werden, z. B. durch Anfrage
beim Hersteller.

Hinweise zu Schutzhandschuhen finden
sich in der TRGS 401.

7  Uberpriifung der Wirk-
samkeit von Schutzmaf3-
nahmen

(1) Als Ergebnis der Gefahrdungsbeurtei-
lung sind auch Methoden und Fristen
zur Uberpriifung der Wirksamkeit be-
stehender und zu treffender Schutz-
mafRnahmen festzulegen. Grundsatze
hierzu sind umfassend in der TRGS
500 beschrieben.

Technische Schutzmafnahmen, z. B.
Liftungs- und Absaugeinrichtungen,
mussen erstmals bei der Inbetrieb-
nahme und dann regelméaBig auf ihre
Funktion und ausreichende Wirksam-
keit Uberprift werden. Fir technische
Einrichtungen zum Schutz vor einatem-
baren Stauben gilt nach Anhang | Nr.
2.3 Absatz 7 GefStoffV eine Hochst-
frist von einem Jahr. Der Arbeitgeber
hat innerhalb dieser Vorgaben (bei
Arbeitsmitteln unter BerUcksichtigung
der Betriebssicherheitsverordnung) Art,
Umfang und Priffristen eigenverant-
wortlich festzulegen. Die Ergebnisse
der Prufungen und die oben genannten
Festlegungen sind zu dokumentieren
und aufzubewahren.

S
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Auch die Wirksamkeit personlicher
Schutzausrustungen ist zu prufen.

Bei der Anwendung verfahrens- und
stoffspezifischer Kriterien (VSK) nach
TRGS 420 muss der Arbeitgeber die
dort festgelegten Mafnahmen zur
Uberpriifung der Wirksamkeit der
SchutzmaBnahmen anwenden.

Liegt fUr inhalative Stoffexpositionen
ein Befund nach TRGS 402 vor, sind flir
die Uberpriifung der Wirksamkeit der
getroffenen Schutzmafnahmen die in
der TRGS 402 beschriebenen Metho-
den anzuwenden. Die Ergebnisse sind
aufzuzeichnen, aufzubewahren und
den Beschaftigten und ihren Vertretern
zuganglich zu machen.

Fihrt die Wirksamkeitsprifung zum
Ergebnis, dass die getroffenen Schutz-
mafRnahmen nicht ausreichend sind,
ist die Gefahrdungsbeurteilung erneut
durchzufliihren und es sind zusétzliche
MaBnahmen zu ergreifen.

Dokumentation

Bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen muss
der Arbeitgeber die Gefahrdungsbeur-
teilung nach § 6 GefStoffV unabhangig
von der Anzahl der Beschaftigten doku-
mentieren.

Die Form der Dokumentation ist dem
Arbeitgeber freigestellt. Es konnen
vorhandene betriebliche Unterlagen
als Bestandteil genutzt werden, z. B.
Gefahrstoffverzeichnis, Messprotokolle
von Arbeitsplatzmessungen, Betriebs-
und Herstellvorschriften, Betriebsan-
weisungen, Bestatigung der erfolgten
Unterweisung.

(3) Diese Dokumentation muss mindes-

tens folgende Angaben enthalten:

1. Zeitpunkt und Personen, die die
Gefahrdungsbeurteilung durchge-
fahrt haben oder daran beteiligt
waren,

2. Arbeitsbereiche und die Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen,

3. am Arbeitsplatz auftretende in-
halative, dermale oder physika-
lisch-chemische Gefahrdungen,

4. Haufigkeit der Tatigkeiten, Dauer
der Exposition sowie zusatzliche
Belastungsfaktoren, die relevant
fur eine erhdéhte Aufnahme von
Gefahrstoffen in den Koérper sind
(schwere korperliche Arbeit, hohe
Temperatur, ...),

5. erforderliche technische, organi-
satorische und personenbezogene
Mafnahmen zur Beseitigung oder
Verringerung der Gefahrdungen
und deren Wirksamkeitsprufung,

6. zusatzlich ergriffene MaRnahmen
bei Uberschreitung eines Arbeits-
platzgrenzwertes sowie geplante
weitere MaRnahmen, die zukunftig
die Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes garantieren sollen,

7. Abweichungen von den nach § 20
GefStoffV bekannt gegebenen Re-
geln und Erkenntnissen und deren
Begriindung,

8. Ermittlungsergebnisse, die bele-
gen, dass die Beurteilungsmaf-
stabe nach Nummer 6.4 Absatz 3
dieser TRGS eingehalten werden
oder bei Tatigkeiten ohne Beur-
teilungsmafistab die ergriffenen
SchutzmafSnahmen wirksam sind,

9. Sofern gefahrliche explosionsfa-
hige Gemische auftreten koénnen,
sind Angaben gemaf GefStoffV § 6
Absatz 9 zu Gefahrdungen durch
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diese Gemische sowie die Bewer-
tung der Gefédhrdungen und die
getroffenen MafSnahmen (Explosi-
onsschutzdokument, siehe TRGS
720 ff.) erforderlich,

10. das Ergebnis der Substitutionspru-
fung nach TRGS 600,

11. Begrindung fir den Verzicht auf
technisch mdgliche Substitution
bei Tatigkeiten mit Stoffen, fir die
erganzende  Schutzmafnahmen
nach §§ 9 und 10 GefStoffV ergrif-
fen werden mussen.

DarUber hinaus kénnen Informationen
zu den bei den Tatigkeiten verwende-
ten Stoffmengen sinnvoll sein. Ferner
wird auch die Dokumentation der Um-
setzungs- und Uberpriifungsfristen so-
wie der fur die Umsetzung der Mainah-
men zustandigen Personen empfohlen.

Wird bei Tatigkeiten mit krebserzeugen-
den Gefahrstoffen die Gefahrdungs-
beurteilung auf Grundlage der TRGS
910 durchgeflihrt und die Akzeptanz-
konzentration Uberschritten, ist der
Dokumentation ein MafRnahmenplan
nach TRGS 910 hinzuzufigen. Im Maf3-
nahmenplan ist anzugeben, in welchen
Zeitrdumen und auf Grund welcher zu-
satzlichen MaRnahmen welche Exposi-
tionsminderung erreicht werden soll.

Eine detaillierte Dokumentation mit
allen Angaben nach Absatz 2 ist nicht
erforderlich, wenn Tatigkeiten mit ge-
ringer Gefahrdung nach Nummer 6.2
durchgefiihrt werden. Auf die Angaben
nach Absatz 1 Ziffer 3 bis 10 kann in
diesen Fallen verzichtet werden. Es ist
zu dokumentieren, dass eine geringe
Gefahrdung festgestellt wurde. Dies
ist zu begriinden durch Angabe der ge-
ringen Menge, der geringen Haufigkeit,
der niedrigen Exposition sowie der Ei-

genschaften der verwendeten oder frei
gesetzten Gefahrstoffe.

(7) Sind Handlungsempfehlungen nach
Nummer 6.1 Absatz 5 Bestandteil der
Gefahrdungsbeurteilung, missen die
Angaben nach Absatz 3, die aus den
Handlungsempfehlungen hervorgehen,
nicht erneut aufgefihrt werden. Es
genlgt ein Verweis auf die Handlungs-
empfehlungen.

®

Es wird empfohlen, die Dokumentation
der Gefahrdungsbeurteilung langfris-
tig" aufzubewahren. Bei Tatigkeiten
mit krebserzeugenden oder keimzell-
mutagen Gefahrstoffen der Kategorien
1A und 1B nach CLP-VO mussen Auf-
zeichnungen Uber Dauer und Hoéhe der
Exposition, der die Beschaftigten bei
Tatigkeiten mit diesen Stoffen ausge-
setzt waren, 40 Jahre aufbewahrt wer-
den (§ 14 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV).

Literatur und Datenbanken
(siehe auch TRGS 201, Anhang 1)

[1] MAK- und BAT-Werte-Listen, Senats-
kommission zur PrOfung gesund-
heitsschadlicher  Arbeitsstoffe  der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
Wiley-VCH-Verlag

N

Einfaches MafRnahmenkonzept Gefahr-
stoffe (EMKG), Bundesanstalt fur Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)
(http://www.baua.de/emkg)

7) Es wird darauf hingewiesen, dass Sicherheits-

datenblatter nach REACH-VO Art. 36 Absatz 1
in Verbindung mit Art. 35 auch bei den Ver-
wendern (nachgeschalteten Anwendern) min-
destens zehn Jahre nach der letzten Verwen-
dung der Stoffe oder Gemische zur Verfugung
gehalten werden mussen.
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GESTIS-Datenbanken des Instituts fur
Arbeitsschutz (IFA) der DGUV (u.a. Ge-
fahrstoffinformationssysteme, Stoffma-
nager, DNEL, Internationale Grenzwer-
te). http://www.dguv.de/ifa/gestis/
index.jsp.

GISBAU - Gefahrstoff-Informations-
system der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (http://www.gisbau.de)

GisChem - Gefahrstoffinformationssys-
tem Chemie, gefuhrt von der BG RCI
und der BGHM
(http://www.gischem.de/)

Gefahrstoffdatenbank  der  Lander
(GDL), (http://www.gefahrstoff-info.de)

Informationssystem geféahrliche Stof-
fe (IGS) des Landesamts flir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen  (LANUV), (https://
igsvtu.lanuv.nrw.de/igs_portal/)

Hinweis: Auf den Abdruck der Anhdange
wird verzichtet.
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TRGS 500
Schutzmafinahmen

Ausgabe September 2019
GMBI 2019 S. 1330-1366 [Nr. 66/67] (v. 13.12.2019)

berichtigt: GMBI 2020 S. 88 [Nr. 4] (v. 31.01.2020)

1 Anwendungsbereich

(1) Die TRGS 500 ,Schutzmafnahmen*

-

=

konkretisiert die Gefahrstoffverord-
nung (GefStoffV), indem sie Schutz-
maBnahmen fir Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen beschreibt. Diese Mafnahmen
sollen einen Schutz der Beschaftigten
vor inhalativen, oralen, dermalen und
physikalisch-chemischen Gefahren si-
cherstellen.

Die in dieser TRGS beschriebenen
MafRnahmen sind entsprechend der
jeweiligen betrieblichen Situation im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
festzulegen und stoff-, arbeitsplatz-
und tatigkeitsbezogen anzupassen.

Die Schutzmafnahmen sind in Verbin-
dung mit der TRGS 400 ,Geféahrdungs-
beurteilung flr Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen” sowie weiteren TRGS wie z. B.
401 ,Geféahrdung durch Hautkontakt
- Ermittlung, Beurteilung, Mafinah-
men“, 402 ,Ermitteln und Beurteilen
der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen: Inhalative Exposition®,
407 ,Tatigkeiten mit Gasen - Gefahr-
dungsbeurteilung”, 510 ,Lagerung
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen

Behaltern“, 720 ff ,Gefahrliche explo-
sionsfahige Atmospéhre - Allgemei-
nes“, 800 ,Brandschutzmafnahmen*
oder auch 910 ,Risikobezogenes Maf3-
nahmenkonzept fur Téatigkeiten mit
krebserzeugenden Gefahrstoffen“ zu
ermitteln, umzusetzen und zu doku-
mentieren.

Diese TRGS beschreibt die Anwendung
und Umsetzung des sog. ,STOP-Prin-
zips*“.

Fir die Substitution ist die TRGS 600
,Substitution“ anzuwenden.

Diese TRGS beschreibt grundlegend
das Vorgehen zu Auswahl und Umset-
zung von SchutzmaBnahmen und wird
ggfs. von stoff- oder tatigkeitsspezifi-
schen TRGS erganzt.

Begriffsbhestimmungen

In dieser TRGS sind die Begriffe so ver-
wendet, wie sie im ,Begriffsglossar zu
den Regelwerken der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV), Biostoff-
verordnung (BioStoffV) und der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV)“ des ABS,
ABAS und AGS bestimmt sind.
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Gefahrdungsermittlung
zur Festlegung der
Schutzmaf3nahmen

Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit mit
Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen,
nachdem eine Gefahrdungsbeurteilung
durchgefihrt und die erforderlichen
Schutzmanahmen getroffen wurden.
Welche Mafnahmen im konkreten Ein-
zelfall zu treffen sind, ist abhangig vom
Ergebnis der Geféahrdungsbeurteilung
nach TRGS 400 und wird hinsichtlich
gefahrstoffspezifischer Aspekte durch
weitere TRGS erganzt. Zusatzliche stoff-
oder tatigkeitsspezifische Anforderun-
gen der Gefédhrdungsbeurteilung wer-
den gegebenenfalls in weiteren TRGS
dargestellt. Die TRGS 400 beschreibt
dabei grundlegend das Vorgehen zur
Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurtei-
lung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
und verweist auf die erganzenden und
spezifischen Vorschriften.

Werden Tatigkeiten entsprechend ei-
nes vom Ausschuss fir Gefahrstoffe
ermittelten und vom Bundesministeri-
um fur Arbeit und Soziales veréffent-
lichten verfahrens- und stoffspezifi-
schen Kriteriums durchgefihrt, kann
der Arbeitgeber von einer Einhaltung
der Arbeitsplatzgrenzwerte bzw. der in
VSK genannten Beurteilungsmafstabe
gemaf Abschnitt 5.3 Absatz 1 und Ab-
schnitt 5.4.2 der TRGS 402 ausgehen.
Weiterflihrende Konkretisierung hierzu
enthalt die TRGS 420 ,Verfahrens- und
stoffspezifische Kriterien (VSK) fur die
Ermittlung und Beurteilung der inhala-
tiven Exposition®.

Abschnitt 4 dieser TRGS beschreibt die
allgemeinen Schutzmafnahmen fir Ta-
tigkeiten, fur welche die Gefahrdungs-

(4)

9)

(10

(11

-

beurteilung das Ergebnis ,geringe Ge-
fahrdung“ ergeben hat.

Abschnitt 5 dieser TRGS beschreibt
die Anwendung und Umsetzung des
sog. ,STOP-Prinzips“ zur Auswahl und
Festlegung von Schutzmafinahmen.

Abschnitt 6 dieser TRGS beschreibt
die allgemeinen Schutzmafnahmen
fUr Tatigkeiten, fir die entsprechend
der Gefahrdungsbeurteilung keine ge-
ringe Gefahrdung angenommen wer-
den kann.

Abschnitt 7 dieser TRGS beschreibt
die zusatzlichen SchutzmafRnahmen
flr Tatigkeiten, bei denen die allge-
meinen  SchutzmafSnahmen nicht
ausreichen und weitere MaRnahmen
nach § 9 GefStoffV getroffen werden
mussen.

Abschnitt 8 dieser TRGS beschreibt
die  besonderen  Schutzmafinah-
men bei Tatigkeiten mit Stoffen mit
KMR-Eigenschaften sowie bei physi-
kalisch-chemischen und sonstigen
Gefahrdungen.

Abschnitt 9 dieser TRGS beschreibt
Schutzmafnahmen bei Gefahrdung
durch A- und E-Staub.

Abschnitt 10 dieser TRGS beschreibt
Manahmen bei Betriebsstérungen,
Unfallen und Notfallen.

Abschnitt 11 dieser TRGS beschreibt
die Durchfihrung der Wirksamkeits-
prafung.

Die Abschnitte 3 bis 10 gelten auch
fUr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die
nicht gekennzeichnet sind oder keiner
Gefahrenklasse nach EG-Verordnung
1272/2008 (CLP-Verordnung) zuge-
ordnet werden konnen. Gefahrstoffe
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kénnen durch die Tatigkeit selbst bzw.
bedingt durch Prozesse oder Verfah-
ren entstehen. Beispiele hierfur sind
Schweifrauche, Dieselmotoremissio-
nen, Staube oder die Anwendung be-
stimmter Biozidprodukte und biozide
Wirkstoffe.

4 Aligemeine Schutzmaf3-

nahmen fiir Tatigkeiten
mit geringer Gefahrdung

(1) Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung

sind in der TRGS 400 beschrieben.

(2) Auch bei Tatigkeiten mit geringer Ge-

fahrdung sind folgende Schutzmafinah-
men umzusetzen:

1. Nur die vom Arbeitgeber fur die Ta-
tigkeit vorgesehenen Arbeits- und
Gefahrstoffe dirfen verwendet
werden,

2. Vorhandene Informationen fur die
Beschaftigten sind bei der Verwen-
dung der Gefahrstoffe zur Verfi-
gung zu stellen,

3. Angemessene Hygienemafnah-
men zur Vermeidung von Kontami-
nationen mussen vorhanden sein.
Dazu gehdren eine regelmaRige
Reinigung des Arbeitsplatzes sowie
das Vorhandensein einer geeigne-
ten Waschgelegenheit,

4. Es mlssen MaBnahmen zur Ord-
nung und Sauberkeit am Arbeits-
platz getroffen werden, z. B. durch
das Bereitstellen von geeigneten
Abfallbehaltern und von geeigne-
ten Arbeits- und Reinigungsmitteln,

5. Auftretende Verunreinigungen sind
umgehend zu beseitigen,

6. Gefahrstoffe sind auf die fur die
Tatigkeit erforderliche Menge zu
begrenzen,

7. Gefahrstoffe durfen am Arbeits-
platz nur in den daflr festgelegten
Bereichen und der benétigten Men-
ge aufbewahrt werden,

8. Gefahrstoffe missen eindeutig
identifizierbar sein,

9. Gefahrstoffe sind vorzugsweise in
der Originalverpackung aufzube-
wahren,

10. Gefahrstoffe durfen nicht in Be-
héltnissen aufbewahrt oder ge-
handhabt werden, die zu einer
Verwechslung mit Lebensmitteln
flhren koénnte,

11. Gefahrstoffe durfen nicht in der
Nahe von Arzneimitteln, Lebens-
mitteln oder Futtermitteln aufbe-
wahrt werden,

12. Gefahrstoffe sind in einer Art und
Weise aufzubewahren, dass ein
Fehlgebrauch verhindert wird.

Rangfolge der Schutzmaf3-
nahmen - ,,STOP-Prinzip“

5.1 Aligemeines
(1) Das STOP-Prinzip beschreibt die Rang-

folge von Schutzmanahmen. Diese
Rangfolge hat der Arbeitgeber bei
der Festlegung und Anwendung von
Schutzmafnahmen zu beachten. Das
STOP-Prinzip wird oft auch als STOP-
Hierarchie, -Reihenfolge oder -Rangfol-
ge bezeichnet. Dabei stehen die ein-
zelnen Buchstaben ,STOP“ fir jeweils
verschiedene Arten von Schutzmaf-
nahmen:
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1. S - Substitution

2. T - Technische SchutzmaBnahmen

3. O - Organisatorische Schutzmaf3-
nahmen

4. P - Personliche Schutzmafnah-
men

Unter dem STOP-Prinzip ist zu verste-
hen, dass bei der Auswahl der Schutz-
mafRnahmen grundsatzlich eine Maf3-
nahmenhierarchie zu beachten ist.
Dies gilt sowohl fiir Gesundheitsgefahr-
dungen als auch fir Brand- und Explo-
sionsgefahrdungen.

Der Arbeitgeber hat bei zusatzlichen
Schutzmanahmen die MafRhahmen
nach dem STOP-Prinzip festzulegen,
sodass die durch einen Gefahrstoff be-
dingte Gefahrdung der Gesundheit und
Sicherheit der Beschaftigten beseitigt
oder auf ein Minimum reduziert wird.
Dazu ist bevorzugt eine Substitution
durchzufiihren. Insbesondere sind Ta-
tigkeiten mit Gefahrstoffen zu vermei-
den oder Gefahrstoffe durch Stoffe
oder Gemische oder auch Verfahren zu
ersetzen, die unter den jeweiligen Ver-
wendungsbedingungen fur die Gesund-
heit und Sicherheit der Beschaftigten
nicht oder weniger gefahrlich sind. Die
Prifung der Substitutionsmoglichkei-
ten ist in der TRGS 600 beschrieben.

Ist eine Substitution bzw. Verfahren-
sanderung nicht moglich, sind als
nachstes technische und organisatori-
sche MaRnahmen zu priifen und umzu-
setzen. Wenn technische und organisa-
torische MaRnahmen nicht ausreichen,
die Gefahrdung auf ein sicheres Maf
zu reduzieren, sind personliche Schutz-
mafRnahmen anzuwenden.

Es gibt aber auch Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen wie z. B. Einsatze der Feu-

erwehr bei Betriebsstérungen, Unféllen
und Notféllen, bei denen diese Rang-
folge nicht immer eingehalten werden
kann. Organisatorische MafRnahmen
und personliche Schutzmafnahmen
(insbesondere Atemschutz) erlangen
dann im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung eine besondere Bedeutung.

Wenn die Umsetzung einer Schutzmaf3-
nahme die Gefahrdungen nicht aus-
schlielt bzw. nicht ausreichend verrin-
gert, sind mehrere SchutzmaRnahmen
zu kombinieren. Auch bei der Kombi-
nation mehrerer Schutzmanahmen
ist das STOP-Prinzip zu beachten. Dies
kann bedeuten, dass z. B. erst nach
Umsetzung mehrerer technischer und
organisatorischer SchutzmafRnahmen
personliche Schutzausrlstung ausge-
wahlt werden darf.

Bei der Umsetzung von SchutzmaR-
nahmen ist der Stand der Technik zu
beachten und umzusetzen. Dies gilt
insbesondere flr die Beschaffung von
Arbeitsmitteln und die Einrichtung von
neuen Arbeitsplatzen. Die Vorgehens-
weise zur Ermittlung des Standes der
Technik ist in der TRGS 460 ,Hand-
lungsempfehlung zur Ermittlung des
Standes der Technik“ beschrieben.

Kann der Stand der Technik nicht um-
gesetzt werden, sind bevorzugt bran-
chen- oder tétigkeitsspezifische Hand-
lungsempfehlungen heranzuziehen,
die eine ,gute Arbeitspraxis” beschrei-
ben und dem Anhang 2 der TRGS 400
genulgen.

Bei der Ermittlung und Auswahl von
SchutzmaBnahmen ist der Betriebsrat
oder die Personalvertretung zu beteili-
gen. Die Beschaftigten sollen die Mog-
lichkeit zur Mitwirkung erhalten.
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(9) Die Gefahrdung ist auf ein Minimum
reduziert, wenn z. B.

1. bei Stoffen mit AGW der Befund
bei der Ermittlung der Exposition
lautet, dass die Schutzmafinah-
men ausreichend sind, sowie bei
krebserzeugenden Stoffen mit ei-
ner  Exposition-Risiko-Beziehung
die Akzeptanzkonzentration unter-
schritten ist,

2. eine stoff- oder téatigkeitsspezifi-
sche TRGS oder ein VSK angewen-
det wird,

3. Dbei Stoffen ohne AGW oder gesund-
heitsbasierte Beurteilungsmafista-
be der Stand der Technik eingehal-
ten ist (siehe TRGS 460),

4. bei hautgefahrdenden Gefahrstof-
fen Hautkontakt ausgeschlossen
ist,

5. bei physikalisch-chemischen Ge-
fahrdungen, fir die eine spezifi-
sche TRGS existiert und diese an-
gewendet wird; dabei handelt es
sich insbesondere um die TRGS
720 sowie die weiteren Techni-
schen Regeln fiir Gefahrstoffe der
700er-Reihe,

6. bei Stoffen ohne AGW, aber mit
anderen gesundheitsbasierten
Beurteilungsmafistaben, z. B.
MAK-Werten, der Befund nach der
Ermittlung der Exposition darauf
schlielen lasst, dass die Manah-
men ausreichend sind.

5.2 Substitutionspriifung und
Substitution

(1) Die Substitution (,S*) ist die wirksams-
te SchutzmafRnahme. Sie bezeichnet
den Ersatz eines Gefahrstoffes oder
eines Verfahrens durch einen Gefahr-
stoff oder Verfahren mit einer insge-
samt geringeren Gefahrdung. Sie steht
deshalb an erster Stelle des STOP-Prin-
zips. Naheres regeln die TRGS 600 und
stoffspezifische TRGS zu Ersatzlésun-
gen.

(2) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung hat der Arbeitgeber gemafl Gef-
StoffV die Méglichkeiten einer Substitu-
tion zu beurteilen, indem er eine sog.
Substitutionsprifung durchfihrt.

©

Das Ergebnis der Prufung auf Méglich-
keiten einer Substitution ist gem. Gef-
StoffV und TRGS 600 zu dokumentie-
ren.

5.3 Technische Schutzmafinahmen

5.3.1 Arten von Technischen
Schutzmafinahmen

Die technischen (,T“) Schutzmafnahmen
stehen an zweiter Stelle des STOP-Prinzips
wenn die Gefahrdung durch eine Substitu-
tion des Stoffs bzw. durch eine Verfahren-
sanderung nicht ausreichend minimiert
werden konnte. Hierzu zéhlen auch bauli-
che Mafnahmen wie z. B. Einhausungen
oder eine raumliche Trennung. Auch inner-
halb der technischen Schutzmafhahmen
gibt es eine Rangfolge nach abnehmender
Wirksamkeit wie die folgende Tabelle zeigt:
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abnehmende

Technische

Schut fRBnah

Beschreibung

Geschlossene
Systeme

Zur Bewertung von geschlossenen Systemen s. Anhang 1

Absaugungen (an
Entstehungs- oder
Austrittsstellen)

Absaugungen dienen dazu, den Austritt eines Stoffes méglichst
an der Austrittsstelle abzufangen und somit eine Geféhrdung
von Personen oder der Umwelt zu minimieren

Raumbeliftungen
und -entliftungen

Liftungstechnische Anlagen fiihren zu einem allgemeinen
Austausch der Luft am Arbeitsplatz. Somit kénnen Expositionen
zwar verringert, aber nicht vermieden werden

Zur Wirksamkeitsuberprufung siehe Abschnitt 11 dieser TRGS.

5.3.
1)

S
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2 Geschlossene Systeme

Geschlossene Systeme sind die wirk-
samsten aller technischen Schutzmaf-
nahmen. Ein geschlossenes System im
Sinne dieser TRGS ist so beschaffen,
dass wahrend des Betriebs der Anla-
ge zwischen dem Gefahrstoffe enthal-
tenden Innenraum und der Umgebung
keine betriebsmégig offene Verbindung
besteht oder strdomungsbedingt ein
Stoffaustritt sicher verhindert wird. Es
ist zudem so gestaltet, dass sicherge-
stellt ist, dass beim betriebsmaRigen
Offnen des Systems keine Gefahrstof-
fe austreten und zu einer Gefahrdung
der Beschaftigten fihren konnen. Die
Bedienungsschritte sind so gestaltet,
dass diese leicht nachzuvollziehen
sind und einfache Bedienungsfehler
nicht zu einem Stoffaustritt fihren. Zu
den geschlossenen Systemen kdnnen
einerseits  integrierte  Absaugungen
als fester technischer Bestandteil des
Arbeitsmittels sowie hochwirksame Ab-
saugungen nach Anhang 1 gehéren.

Anlagen kénnen im Sinne dieser TRGS
als geschlossen angesehen werden,
wenn nur Funktionselemente geschlos-
sener Bauart mit gewahrleisteter Dich-

(4

tigkeit oder mit integrierter Absaugung
vorhanden sind. Siehe hierzu Anhang 1
dieser TRGS.

Beispiele fur geschlossene Systeme in
Laboratorien sind u.a. Vakuumappa-
raturen oder Gloveboxen (siehe TRGS
526 ,Laboratorien®).

Ist ein geschlossenes System tech-
nisch nicht moéglich und besteht eine
erhohte Gefahrdung der Beschaftigten,
mussen flur diese Tatigkeiten weitere
Schutzmahahmen nach dem Stand
der Technik und entsprechend des
STOP-Prinzips getroffen werden, welche
die Gefahrdung ausschlieen bzw. falls
dies nicht moglich ist, so weit wie mog-
lich verringern.

5.3.3 Absaugungen

(1) In der

Rangfolge der technischen
SchutzmaBnahmen stehen nach den
geschlossenen Systemen die |Uftungs-
technischen Mainahmen und Absau-
gungen an zweiter Stelle.

Da Absaugungen an der Entstehungs-
oder Austrittsstelle von Gefahrstoffen
meist nur in unmittelbarer Nahe der
Emissionsquelle effektiv sind, sind
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Absaugungen weniger wirksam als ge-
schlossene Systeme. Dabei ist der be-
stimmungsgemafe Gebrauch sicher-
zustellen. Beispiele flir Absaugungen
enthalt die Anhang 2.

5.3.4 Absaugungen - Bauarten ,ge-
schlossen, halboffen oder offen*

Absaugungen kdnnen Uber ihre Bauart un-
terschieden werden, die den unterschied-
lichen Grad der QuellenumschlieBung be-
schreibt. Die Reihenfolge ,geschlossene,
halboffene und offene Bauart“ entspricht
der abnehmenden Wirksamkeit dieser drei
Bauarten:

1. Bei geschlossenen Bauarten - wie z.
B. Kapselungen oder andere Arten von
Einhausungen - befindet sich die Emis-
sionsquelle innerhalb der Absaugung,
die an keiner Seite offen ist,

2. Bei halboffenen Bauarten - wie z. B.
Absaugstanden oder Abzugsschranken
- befindet sich die Emissionsquelle in-
nerhalb der Absaugung, die an mindes-
tens einer Seite offen ist,

3. Bei offenen Bauarten - wie z. B. DU-
senplatten, Saugrohre, Hauben oder
Randabsaugungen - besteht zwischen
Emissionsquelle und Absaugung ein
raumlicher Abstand.

5.3.5 Absaugungen - integrierte,
(hoch-)wirksame oder sonstige

(1) Eine integrierte Absaugung im Sinne
dieser TRGS ist eine Absaugung ge-
schlossener Bauart, die beispielsweise
in Verbindung mit Schleusen, Kapse-
lungen, Einhausungen oder Behaltern
eingesetzt wird, um so die Gefahrstof-
fe auf das Innere der geschlossenen
Funktionseinheit zu begrenzen. Das

(3

(4

heidt, dass das Auftreten von Gefahr-
stoffen in der Luft des Arbeitsbereichs
auBBerhalb der geschlossenen Funk-
tionseinheit ausgeschlossen werden
kann. Als geschlossene Bauart kann
die Absaugung auch angesehen wer-
den, wenn zwar geringflachige Off-
nungen  betriebsmaRig  bestehen,
ein luftgetragener Stoffaustritt durch
Konvektion und Diffusion durch die
Strémungsgeschwindigkeit der ein-
strémenden Luft und der Gestaltung
der Offnung praktisch ausgeschlossen
wird.

Bei einem integrierten Absaugsystem
muss der austretende Gefahrstoff an
der Austrittsstelle wirksam mit einem
dicht angeschlossenen Schlauch oder
Rohr gefahrlos abgefiihrt und ggf. ent-
sorgt bzw. unschéadlich gemacht wer-
den. Bei der Auslegung des Absaugsys-
tems muss der Hersteller dieses
geschlossenen Systems das physikali-
sche Verhalten des Gefahrstoffes, ins-
besondere die Thermik und die Dichte,
beachten.

Hochwirksame Absaugung im Sinne
dieser TRGS ist eine Absaugung offener
oder halboffener Bauart, die so bemes-
sen ist, dass Gefahrstoffe innerhalb
des Erfassungsbereichs verbleiben.
Das heifdt, dass das Auftreten von Ge-
fahrstoffen in der Luft des Arbeitsbe-
reichs praktisch ausgeschlossen wer-
den kann.

Bei hochwirksamen Absaugungen wer-
den austretende Gefahrstoffe mit einer
gerichteten, moglichst laminaren Zu-
luftstromung vollstandig erfasst und in
die Absaugung transportiert.

Eine wirksame Absaugung im Sinne
dieser TRGS ist eine Absaugung offener
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und halboffener Bauart, die so bemes-
sen ist, dass Gefahrstoffe innerhalb
des Erfassungsbereichs verbleiben.
Dies bedeutet, dass das Auftreten von
Gefahrstoffen in der Luft des Arbeits-
bereichs weitgehend ausgeschlossen
werden kann, zumindest aber von einer
Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte
auszugehen ist. Die Wirksamkeit ist zu
Uberprifen, z. B. durch Messungen.

Eine Quellenabsaugung im Sinne die-
ser TRGS ist eine Ortliche Absaugung,
z. B. Punktabsaugung, die so platziert
ist, dass Gefahrstoffe direkt an der Ent-
stehungsstelle erfasst werden.

Als sonstige Absaugung im Sinne die-
ser TRGS ist eine Absaugung offener
und halboffener Bauart zu verstehen,
die so bemessen ist, dass das Auftre-
ten von Gefahrstoffen in der Luft des
Arbeitsbereichs zwar reduziert, jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann.
In der Regel sind zur Einhaltung von
Arbeitsplatzgrenzwerten weitere Maf3-
nahmen erforderlich.

5.4 Organisatorische

Schutzmafinahmen

(1) Organisatorische (,0“) Schutzmafinah-

men sind zu veranlassen, wenn durch
Substitution oder technische Mainah-
men das Schutzziel nicht erreicht wer-
den kann.

Organisatorische Mafnahmen gewahr-
leisten, dass SchutzmafRnahmen nach-
haltig ausreichend sind. Hierzu gehéren
beispielsweise Wartungsplane und Be-
gehungen sowie Arbeitszeitregelungen
zur Reduzierung der Exposition oder
Minimierung wechselseitiger Belastun-
gen.

(3) Unabhangig vom STOP-Prinzip sind

organisatorische =~ Schutzmafhahmen
zu ergreifen, um die Gefahrdung der
Beschéftigten auf ein Minimum zu re-
duzieren, z. B. Erstellung von Betriebs-
anweisungen und Durchflhrung von
Unterweisungen.

Abschnitt 6.2 dieser TRGS beschreibt
beispielhaft organisatorische Schutz-
mafnahmen.

5.5 Personliche Schutzmafinahmen

(1) Personliche (,P“) Schutzmafnahmen

wie z. B. das Tragen von Atemschutz ste-
hen an letzter Stelle des STOP-Prinzips.
Sie sind einzusetzen, wenn Geféahrdun-
gen nicht durch in der Rangfolge héher
stehender Schutzmafnahmen ausrei-
chend reduziert werden kénnen.

Personliche SchutzmaSnahmen wer-
den z. B. bei kurzzeitigen Tatigkeiten
mit hoher Exposition eingesetzt oder
auch bei unregelmafiger oder nur ge-
legentlicher Exposition oder als vori-
bergehende MaRnahme bis technische
oder organisatorische MafRnahmen
umgesetzt wurden.

Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert bzw.
Beurteilungsmafistab trotz Ausschop-
fung aller technischer oder organisa-
torischer ~ SchutzmaBnahmen nicht
eingehalten wird, ist unverzlglich per-
sonliche Schutzausristung bereitzu-
stellen und anzuwenden.

5.6 Kombination von

Schutzmafnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,

dass bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
keine Gefahrdung fir Beschaftigte und
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Dritte besteht, bzw. dass diese auf ein
Minimum reduziert ist. Die allgemeinen
Schutzmafnahmen nach Abschnitt 6
und Abschnitt 9 dieser TRGS sind um-
zusetzen.

Oftmals ist dazu eine einzelne Maf-
nahme nicht ausreichend, sondern erst
durch eine Kombination verschiedener
Manahmen wird eine ausreichende
Sicherheit erreicht und gewabhrleistet.
Beispielsweise bleibt eine installier-
te technische Schutzmafnahme nur
dann nachhaltig wirksam, wenn sie im
Rahmen eines Wartungsplans als be-
gleitende organisatorische Schutzmaf-
nahme regelmagig geprift und gewar-
tet wird.

Eine Kombination im Sinne dieser
TRGS ist die allgemeine Zusammen-
stellung aller technischen, organisa-
torischen und personenbezogenen
Schutzmafnahmen unter Berlcksich-
tigung von Substitutionsmdglichkeiten,
um ein festgelegtes Schutzziel zu errei-
chen.

Die Zusammenstellung der Schutzmaf-
nahmen ist nachvollziehbar darzustel-
len und in der Geféahrdungsbeurteilung
zu dokumentieren.

Eine Kombination von Schutzmafinah-
men kann somit auch beinhalten, dass
bei nicht vorhandenen Substitutions-
moglichkeiten und nicht ausreichenden
technischen und organisatorischen
Schutzmanahmen der Einsatz per-
sonlicher SchutzmafRnahmen entspre-
chend des STOP-Prinzips notwendig
wird. Hierbei ist insbesondere die Ver-
wendung von Atem-, Augen- und Hand-
schutz von besonderer Bedeutung.

6.1

Zusatzliche allgemeine
Schutzmafinahmen fiir
Tatigkeiten, fiir die keine
»geringe Gefahrdung“ an-
genommen werden kann

Aligemeine Schutzmafnahmen -
Arbeitsplatzgestaltung

(1) Fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen stellt

=

der Arbeitgeber geeignete Arbeitsmittel
und Arbeitsverfahren zur Verfugung,
welche die Gesundheit und die Sicher-
heit der Beschaftigten nicht beeintrach-
tigen. Der Arbeitgeber stellt durch War-
tung und Instandhaltung sicher, dass
der ordnungsgemafie Zustand erhalten
bleibt. Dies ist zu dokumentieren.

Der Arbeitgeber hat nach § 5 BetrSichV
Arbeitsmittel zur Verfugung zu stellen,
die unter BerUcksichtigung der vorge-
sehenen Einsatzbedingungen bei der
Verwendung sicher sind.

Damit die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschéaftigten bei Wartungsta-
tigkeiten gewahrleistet sind siehe z. B.
TRBS 1112, miissen die Wartungsver-
fahren den Herstellervorgaben entspre-
chen oder aber in gleicher geeigneter
Weise die erforderliche Zielstellung
einer sicheren Wartung (Verfahren zur
Kontrolle, Instandhaltung und Repara-
tur zur Bewahrung des Soll-Zustandes
des technischen Arbeitsmittels) erful-
len. Die Regelungen der Betriebssicher-
heitsverordnung sind zu beachten.

Unter Berlcksichtigung der verwende-
ten Stoffe und Arbeitsverfahren ist fur
eine geeignete Be- und Entllftung zu
sorgen. Es ist ein ausreichendes Maf}
an gesundheitlich zutraglicher Atemluft
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zuzuflihren. Eine freie Luftung kann
ausreichend sein. Die Zuluft darf nicht
aus verunreinigten Quellen stammen.
Die Abluft darf nicht so gefihrt wer-
den, dass sie zu einer Belastung Dritter
fUhrt (siehe hierzu auch DGUV-Regel
109-002).

Wirksamer als eine einfache Abluftan-
lage ist eine Kombination aus gerich-
teter, moglichst laminar stromender
Zuluft, welche die Gefahrstoffe von den
Arbeitnehmern fort in die Abluft trans-
portiert. Zu- und Abluftéffnungen sind
so gewahlt, dass sie leicht zugénglich,
sicher zu bedienen und die Wirksam-
keit der Luftung nicht eingeschrankt
wird. Zugluft ist zu vermeiden.

Luftungskurzschliusse oder wechselsei-
tige Beeinflussung von Absaugungen
und Strémungsverhéltnissen sind zu
vermeiden.

Eine Stérung oder ein Ausfall der raum-
lufttechnischen Anlage muss fir die
Beschéftigten erkennbar sein, z. B.
durch optische oder akustische Signa-
le, wenn sie zur Minimierung der Expo-
sition der Beschéftigten beitrégt. Die
Regeln flr Arbeitsstatten ASR A 3.6 be-
schreiben die allgemeinen Anforderun-
gen an raumlufttechnischen Anlagen.

Ablagerungen und Verunreinigungen,
die zu einer Gesundheitsgefahrdung
flhren kdnnen, missen umgehend be-
seitigt werden.

Oberflachen von FuRbdden, Wanden,
Decken im Arbeitsbereich sowie von
verwendeten Arbeitsmitteln mussen
je nach Gefahrdungsbeurteilung leicht
zu reinigen sein. Soweit nach Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlich, gilt dies
auch fur Lager- und Nebenraume.

(10) Bei Tatigkeiten mit Fllssigkeiten sind

in Abhangigkeit vom Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung  geeignete
Ruckhalteeinrichtungen  vorzusehen
(siehe hierzu auch TRGS 509 ,Lagern
von fllssigen und festen Gefahrstof-
fen in ortsfesten Behaltern sowie Full-
und Entleerstellen fir ortsbewegliche
Behalter“ und TRGS 510).

(11) Bei Ab-, Ein- oder Umfulltatigkeiten

sind z. B. durch Dosier- oder Zapfvor-
richtungen die Expositionen am Ar-
beitsplatz zu minimieren. Hautkontakt
ist zu vermeiden.

Maschinen und Anlagen durfen im
bestimmungsgemafen Betrieb erst
dann geodffnet werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass austretende Gefahr-
stoffe die Sicherheit und Gesundheit
von Beschaftigten nicht gefahrden
kénnen.

6.2 Aligemeine Schutzmafinahmen -

Arbeitsorganisation

(1) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass alle

Gefahrstoffe nach TRGS 400 ermittelt
und bei der Festlegung und Umsetzung
von SchutzmaBnahmen berucksichtigt
wurden. Das betrifft auch nicht kenn-
zeichnungspflichtige Gefahrstoffe und
Gefahrstoffe, die bei einer Tatigkeit ent-
stehen oder freigesetzt werden.

Uber alle ermittelten Gefahrstoffe wird
ein Gefahrstoffverzeichnis nach TRGS
400 geflihrt.

Fur alle Gefahrstoffe, die von einem
Lieferanten als gefahrlich eingestuft
und gekennzeichnet sind, muss ein Si-
cherheitsdatenblatt vorliegen.
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und Gemische, die nicht von einem Lie-
feranten eingestuft und gekennzeich-
net wurden, selbst einzustufen und zu
kennzeichnen. Naheres beschreibt die
TRGS 201 ,Einstufung und Kennzeich-
nung bei Tatigkeiten mit Gefahrstof-

fen“.

Der Arbeitgeber hat gemaf Gefahrstoff-
verordnung sicherzustellen, dass alle
verwendeten gefahrlichen Stoffe und
Gemische identifizierbar sind. Behalter,
Kleingebinde, Rohrleitungen usw., die
gefahrliche Stoffe und Gemische ent-
halten oder fihren, sind geméafl TRGS
201 ,Einstufung und Kennzeichnung
bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen“ zu
kennzeichnen.

Es dirfen nur die im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung beurteilten Ge-
fahrstoffe bestimmungsgemaf am Ar-
beitsplatz verwendet werden.

Flr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen sind
Betriebsanweisungen nach TRGS 555
,Betriebsanweisung und Information
der Beschaftigten“ zu erarbeiten. Die
Betriebsanweisungen und sonstigen
Informationen mussen den Beschaftig-
ten zuganglich sein.

Die Beschéftigten sind entsprechend
der TRGS 555 vor Aufnahme der Tatig-
keiten und danach mindestens einmal
jahrlich, Uber alle auftretenden Gefahr-
dungen und entsprechenden Schutz-
mafnahmen mundlich zu unterweisen.
Vorgaben aus anderen Rechtsgebieten
bezlglich der Haufigkeit durchzufih-
render Unterweisungen bleiben unbe-
ruhrt, z. B. nach Mutterschutzgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz. Zeitpunkt
und Inhalt der Unterweisung sind zu
dokumentieren.

9)

(10

(11

(12

=
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Neben den betrieblichen, technischen
und organisatorischen Mafshahmen
sind auch die Mafnahmen zur per-
sOnlichen Arbeitshygiene und Sauber-
keit am Arbeitsplatz zu beachten. Im
Rahmen der Unterweisung muss eine
allgemeine arbeitsmedizinisch-toxiko-
logische Beratung erfolgen. Weitere
Informationen zur Arbeitshygiene ent-
halt Abschnitt 6.4 dieser TRGS.

Tatigkeiten mit Stoffen oder Gemi-
schen, die als

1. akut toxisch Kategorie 1, 2, oder
3,

2. spezifisch zielorgantoxisch Kate-
gorie 1,

3. krebserzeugend Kategorie
oder 1B oder

4. keimzellmutagen Kategorie 1A
oder 1B eingestuft

1A

sind, dirfen gemaf Gefahrstoffver-
ordnung nur von fachkundigen oder
besonders unterwiesenen Personen
ausgeflihrt werden.

Der Arbeitgeber muss die Beschaf-
tigten dazu anhalten, dass diese die
Betriebsanweisungen sowie weitere
Anweisungen zur Begrenzung der Ex-
position beachten. Hierzu zahlt z. B.

1. umsichtiger Umgang mit konta-
minierter  Arbeitskleidung und
Schutzausriistung, sowie kon-
taminierten Handschuhen oder
Putzlappen,

2. Vermeidung von Aufwirbelungen,

3. Aufklarung Uber Verhaltens- und
sorgfaltige Arbeitsweisen

Expositionen gegentber Gefahrstof-
fen langer als acht Stunden pro Tag
sind zu vermeiden. Langere Exposi-
tionen sind in der Gefahrdungsbeur-
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teilung gesondert zu berlcksichtigen
und die Belastung durch organisatori-
sche SchutzmafRnahmen wie z. B.

1. zuséatzliche Pausen,

2. Tétigkeitswechsel (in Bereiche
ohne Gefahrstoffbelastung) oder

3. Personalwechsel zu reduzieren.

Die besonderen Belastungen von
Nachtarbeit und Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffexposition sind durch den
Arbeitgeber zu berlcksichtigen. Hier
kénnen ergonomische Schichtmodel-
le mit z. B. einer kiirzeren Schichtdau-
er, kurzzyklisch vorwarts rotierenden
Schichtsystemen wie zwei Frih-, zwei
Spat-, zwei Nacht- und zwei Frei-
schichten, geblockten Wochenend-
freizeiten (zwei zusammenhangende
freie Tage am Wochenende), zusatz-
lichen Erholungspausen wahrend der
Nachtschicht, etc. die auftretenden
Belastungen reduzieren.

Belastungen durch schwere, korperli-
che Arbeit mit Gefahrstoffexposition
sind besonders zu berlcksichtigen.
Hier konnen z. B. ergonomische
MafRnahmen wie Tragehilfen etc, zu-
satzliche Ruhe-, Pausen- und Erho-
lungszeiten oder andere geeignete
MafRnahmen die auftretenden Belas-
tungen reduzieren.

Beim Abfiillen von Gefahrstoffen ist
darauf zu achten, dass geeignete
Behéltnisse verwendet werden. Es
ist z. B. darauf zu achten, dass beim
Umflllen entzindbarer FlUssigkeiten
in Gebinden gréfer 5 Liter die Ableit-
fahigkeit aller Materialien gegeben ist
(siehe TRGS 727) oder dass metall-
korrosive Stoffe nicht in Metallbehal-
ter geflllt werden. Bei entziindbaren

(16)

a7

(18

(19

(20

(21

)

Flussigkeiten sind die Behalter zu er-
den.

Beim Zusammenwirken mehrerer
Verfahren oder Arbeitsmethoden sind
neu auftretende Wechselwirkungen
zu berlcksichtigen und geeignete
Schutzmafnahmen festzulegen. Dies
kann z. B. auftreten bei Tatigkeiten
mit entztindbaren Losemitteln und
SchweifRarbeiten in diesen Bereichen.

Verunreinigungen durch ausgelau-
fene oder verschittete Gefahrstoffe
missen unverzlglich und wirkungs-
voll mit geeigneten Mitteln beseitigt,
Ruckstande von Gefahrstoffen an
den AufBenseiten von Behaltern bzw.
Verpackungen entfernt werden. Dabei
ist darauf zu achten, dass diese Mittel
in ausreichender Menge vorhanden
sind.

Ruckhalteeinrichtungen sind regelma-
Big zu entleeren.

Das Vermischen von Gefahrstoffabfal-
len darf nicht zu geféhrlichen chemi-
schen Reaktionen flhren.

Abfélle und gebrauchte Putzlappen
dirfen nur in den daflr bereitge-
stellten und entsprechend gekenn-
zeichneten Behaltnissen gesammelt
werden. Ol- oder I6semittelgetrankte
Putzlappen und Abfélle mussen in
nicht brennbaren und verschlielba-
ren Behaltern gesammelt werden.
In Abhangigkeit des Ergebnisses der
Gefahrdungsbeurteilung ist ggfs. eine
Erdung erforderlich. Die Gefahr der
Selbstentziindung ist zu berlcksichti-
gen.

Bei Verwendung nicht verschlieRbarer
Behélter ist darauf zu achten, dass
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eine Ausbreitung der Gefahrstoff-
emission vermieden wird, z. B. durch
Absaugungen, Abdeckungen oder die
regelmagige Leerung der Behalter.

6.3 Aligemeine Schutzmafinahmen -

Begrenzung der Exposition

(1) An Arbeitsplatzen sind nur die fir den

-
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Fortgang der Arbeit bendtigten Ge-
fahrstoffe in der erforderlichen Men-
ge - im Normalfall der Bedarf einer
Arbeitsschicht - vorzuhalten. Hierfar
sind geeignete Behaltnisse bereit zu
stellen. Im Rahmen der Gefdhrdungs-
beurteilung ist abzuwagen, ob haufige
Transport- und Umfullvorgange zu einer
héheren Gefahrdung flhren kdénnen,
als eine sachgerechte Bereitstellung
groBerer Mengen.

Die Anzahl der Beschaftigten, die Ge-
fahrstoffen ausgesetzt sind oder aus-
gesetzt sein kdnnen, ist zu begrenzen.

Ist eine Exposition am Arbeitsplatz
moglich, so muss diese grundsatzlich,
unabhangig davon, ob bereits geeig-
nete technische oder organisatorische
MafRnahmen angewendet werden, in
der zeitlichen Dauer und Expositions-
héhe begrenzt werden.

Belastungen durch benachbarte Ar-
beitsplatze z. B. beim Abdunsten von
Lésemitteln bei Trocknungsprozessen
sind zu minimieren.

Emissionsmindernde Mafnahmen und
emissionsarme Verfahren sind bevor-
zugt anzuwenden. Beispiele sind:

1. Anwendung von Tauch-, Roll-, und
Streichverfahren  anstelle  von
Spritzverfahren,

2. Vermeiden von Verspritzen und
Aerosolbildung von Gefahrstoffen

bei Befullvorgangen z. B. durch
Tauchrohre,  Fullleitungen  und
Trichter,

3. Vermeiden einer Belastung ande-
rer Bereiche durch rdumliches Ab-
trennen von Arbeitsbereichen oder
Tatigkeiten,

4. Vermeiden von grofflachig offenen
Anwendungen oder hohen Tempe-
raturen,

5. Geschlossen halten bzw. Abdecken
von Gebinden und Offnen nur fir
die flr den Fortgang der Arbeiten
erforderliche Zeit,

(6) unverzlgliche Beseitigung von Lecka-
gen an Leitungen und Armaturen, die
ein unkontrolliertes Austreten von Ga-
sen und Dampfen verursachen kénnen.

6.4 Aligemeine Schutzmafinahmen -
Hygiene

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit
der Beschéftigten dauerhaft zu gewahr-
leisten, ist die Umsetzung angemes-
sener Hygienemafnahmen sicher zu
stellen. Den Beschéftigten sind ausrei-
chend Zeit und Méglichkeiten zur Erfll-
lung der arbeitshygienischen Anforde-
rungen zu gewahren.

S

Ist eine Verunreinigung der Arbeitsklei-
dung, so dass von ihr eine Gefahrdung
ausgeht, nicht auszuschlielen, hat der
Arbeitgeber die Arbeitskleidung zu stel-
len.

©

Geeignete Schutzkleidung ist den Be-
schaftigten zur Verfligung zu stellen
sofern dies aus der Gefahrdungsbe-
urteilung als Ergebnis hervorgeht. Die
ausgewahlte Schutzkleidung kann die
Arbeitskleidung ersetzten oder ergan-
zen. Wird Schutzkleidung Uber der Ar-
beitskleidung getragen, muss sie die
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Arbeitskleidung entsprechend der Ge-
fahrdungsbeurteilung an den Stellen
bedecken, die tatigkeitsbedingt mit
Gefahrstoffen verunreinigt werden kén-
nen. Bei moglicher Durchnassung der
Kleidung bzw. des Schuhwerks ist vom
Arbeitgeber gestellte fllssigkeitsdichte
Schutzkleidung bzw. Fubekleidung zu
tragen.

Wird bei Tatigkeiten, bei denen nach
Gefahrdungsbeurteilung keine Schutz-
kleidung zu tragen ist, dennoch die
Arbeitskleidung derart verunreinigt,
dass von ihr eine Gefahrdung ausgeht,
ist diese unverzuglich zu wechseln und
vom Arbeitgeber wie Schutzkleidung zu
reinigen oder zu entsorgen.

Der Arbeitgeber hat dafir Sorge zu
tragen, dass Schutzkleidung oder mit
Gefahrstoffen verunreinigte Arbeits-
kleidung von den Beschaftigten nicht
zur Reinigung nach Hause mitgenom-
men wird. Getragene Schutzkleidung
ist von anderer Kleidung getrennt auf-
zubewahren. Beim Betreten von Pau-
sen- und Bereitschaftsraumen muss
eine Gefahrdung durch verschmutzte
Schutzkleidung oder Arbeitskleidung
verhindert werden.

Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung,
dass Verletzungen durch Ausrutschen
moglich sind oder mit FuB- oder Bein-
verletzungen durch Gefahrstoffe zu
rechnen ist, hat der Arbeitgeber geeig-
neten FuBschutz bereitzustellen. Die
DGUV Regel 112-191 beschreibt far
derartige Gefahrdungen geeigneten
FuB- und Beinschutz. Wesentlich ist,
dass die Schuhe fest, geschlossen und
trittsicher sind.

Der Arbeitgeber hat gemaf Gefahr-
dungsbeurteilung  getrennte  Aufbe-

wahrungsmaoglichkeiten fiir die Arbeits-
oder Schutzkleidung einerseits und die
StrafRenkleidung andererseits zur Ver-
flgung zu stellen.

Reinigungspléane  unterstitzen die
Grundhygiene im Arbeitsbereich. Die
Notwendigkeit und der Umfang des Rei-
nigungsplans ist in der Gefahrdungsbe-
urteilung festzulegen.

Die Einhaltung der nachfolgenden hy-
gienischen MaRnahmen tragt wirksam
zur Umsetzung des Schutzziels bei. Der
Arbeitgeber muss die Beschaftigten
dazu anhalten, dass diese

1. ihren Arbeitsplatz regelmasig auf-
raumen und saubern,

2. zur Aufnahme von Nahrungs- und
Genussmitteln die hierflr vorgese-
henen Raumlichkeiten nutzen und
die Pausen- und Bereitschaftsrau-
me bzw. Tagesunterklinfte nicht
mit stark verschmutzter Kleidung
betreten,

3. die notwendige Arbeits- und
Schutzkleidung tragen und ver-
schmutzte Arbeits- und Schutzklei-
dung unverzuglich wechseln,

4. staubige Arbeits- und Schutzklei-
dung nicht ausschutteln oder ab-
blasen,

5. Hautkontaminationen vermeiden
und Gefahrstoffspritzer oder -ver-
unreinigungen auf der Haut mog-
lichst sofort entfernen,

6. Putzlappen fiir Maschinen und An-
lagen nicht flir die Hautreinigung
verwenden,

7. kontaminierte Putzlappen entsor-
gen und diese auch nicht kurzzeitig
in die Kleidung stecken und

8. das Abwischen von Schweil mit
der Hand im Gesichtsbereich ver-
meiden.
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muss vermieden werden. Der Arbeit-
geber hat daflir zu sorgen, dass Mog-
lichkeiten zu einer von den Gefahr-
stoffen getrennten Aufbewahrung der
Pausenverpflegung und zum Essen
und Trinken ohne Beeintrachtigung
der Gesundheit und ohne Geruchs-
belastigungen gegeben sind. Hierflr
sind Pausenbereiche oder Pausen-
raume gemaf ASR A4.2 einzurichten.
Dies gilt auch fur die Verschleppung
von Kontaminationen, z. B. an aufler-
lich mit Gefahrstoffen behafteter Ar-
beitskleidung und Schuhen.

Das Bereithalten, Aufbewahren oder
Lagern von Gefahrstoffen in Pausen-,
Bereitschafts-, Sanitar-, Sanitatsrau-
men und Tagesunterkilinften ist nicht
gestattet. Dies gilt nicht fir Gebinde,
die zur dortigen Verwendung vorgese-
hen sind.

Es ist eine Waschgelegenheit mit
flieBendem Wasser und schonenden
Hautreinigungsmitteln vorzusehen.

Soweit nach Gefahrdungsbeurteilung
erforderlich, sind Waschrdume, Du-
schmoglichkeiten sowie erganzend
Hautschutz- und Hautpflegemittel
gem. ASR 4.1 bereitzustellen. Grinde
flir die Einrichtung eines Waschraums
kénnen z. B. Tatigkeiten mit starker
Verschmutzung oder starker Geruchs-
belastigung sein.

In Abhangigkeit des Ergebnisses der
Gefahrdungsbeurteilung ist ein Haut-
schutzplan zu erstellen, der Auskunft
Uber die im jeweiligen Tatigkeitsbe-
reich anzuwendenden Hautschutz-,
Hautreinigungs- und Hautpflegemaf-
nahmen gibt. Bei der Auswahl der
Reinigungsmittel ist darauf zu achten,

dass diese moglichst hautschonend
reinigen.  Losemittelhaltige  Reini-
gungsmittel und reibkdrperhaltige
Waschpasten und Grobreiniger wer-
den nur dann eingesetzt, wenn eine
entsprechende Reinigung nicht auf
andere, hautschonendere Art und
Weise erfolgen kann. Hautschutz-,
Hautreinigungs- und Hautpflegemittel
werden hygienisch einwandfrei be-
reitgestellt. Einrichtungen zum hygi-
enischen Handetrocknen, bevorzugt
Einmalhandtucher, sind vorzusehen.

=

Die Haufigkeit der Hautreinigung wird
auf das erforderliche Maf3 begrenzt.
Weiterfihrende Informationen zur
Hautgefahrdung enthalt die TRGS
401.

6.5 Aligemeine Schutzmafinahmen -

Lagerung

(1) Gefahrstoffe sind gemafd der Gefahr-

stoffverordnung so aufzubewahren
oder zu lagern, dass sie die Sicherheit
und Gesundheit der Beschaftigten und
die Umwelt nicht gefahrden. Es sind da-
bei wirksame Vorkehrungen zu treffen,
um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu
verhindern. So dirfen Gefahrstoffe

1. nicht in solchen Behéltern, durch
deren Form oder Bezeichnung der
Inhalt mit Lebensmitteln verwech-
selt werden kann,

2. nur Ubersichtlich geordnet und

3. nicht in unmittelbarer Nahe von
Arzneimitteln, Lebens- oder Fut-
termitteln einschlieflich deren Zu-
satzstoffen

aufbewahrt oder gelagert werden.

Gefahrstoffe sind nur an festgelegten
und entsprechend gekennzeichneten
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Orten z.B. Lagerbereiche, Schranke,
usw. zu lagern. Lagerbereiche sind mit
dem entsprechenden Warnzeichen ge-
mafR ASR A1.3 zu kennzeichnen.

Um die Gefahrstoffbelastung im Lager
zu reduzieren, sind bei der Lagerung
von Gefahrstoffen geeignete Lager-
technik  sowie  Lagereinrichtungen
einzusetzen, z. B. Silos, Bunker, Si-
cherheitsschranke, ortsfeste Tanks,
Ruckhalteeinrichtungen, Transportbe-
hélter mit Deckel, Sacke, Container
mit Abdeckung oder Planen fir Schutt-
waren.

Die TRGS 509 konkretisiert die Anfor-
derungen hinsichtlich der Lagerung
flissiger und fester Gefahrstoffe in
ortsfesten Behéltern sowie fur Full- und
Entleerstellen flr ortsbewegliche Be-
hélter.

Schutzmanahmen fiir die Lagerung
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern sind in der TRGS 510 be-
schrieben. Die Anforderungen sind da-
bei gestaffelt in Abhangigkeit von Art
und Menge der gelagerten Gefahrstof-
fe, siehe dazu Tabelle 1 in TRGS 510.

Die ortsbeweglichen Behalter missen
so beschaffen, geeignet und verschlos-
sen sein, dass vom Inhalt nichts unge-
wollt nach auen gelangen kann. Diese
Voraussetzungen gelten u.a. als erfllt,
wenn die Verpackung oder der Behalter
die Anforderungen geméafl Gefahrgut-
recht erfullt.

Gefahrstoffe sollen moglichst in Origi-
nalbehaltern oder in der Originalverpa-
ckung gelagert werden. Dies beinhaltet
auch regelmaRige Kontrolle auf Alte-
rung oder Schaden.

8)

(10

(11

(12
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Gefahrstoffe dlrfen nicht an solchen
Orten gelagert werden, die zu einer
Gefahrdung der Beschaftigten oder
anderer Personen flihren kdénnen.
Dazu gehoren insbesondere

1. Verkehrswege; zu Verkehrswe-
gen zahlen u. a. Treppenraume,
Flucht- und Rettungswege, Durch-
gange, Durchfahrten und enge
Hofe,

2. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitar-,
Sanitatsraume oder Tagesunter-
kiinfte.

Gefahrstoffe dirfen in Arbeitsrdumen
nur gelagert werden, wenn die Lage-
rung mit dem Schutz der Beschaftig-
ten vereinbar ist. Sie hat in besonde-
ren Einrichtungen zu erfolgen, falls
dies gemafl Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung erforderlich ist.

Lagereinrichtungen mussen zur Auf-
nahme der Lagerglter ausreichend
statisch belastbar und standsicher
sein. Es missen MafRnahmen zur Si-
cherung gegen Heraus- oder Herabfal-
len sowie ein ausreichend bemesse-
ner Anfahrschutz vorhanden sein.

Gefahrstoffe dirfen nur zusammen-
gelagert werden, wenn dadurch keine
Gefahrdungserhéhung entsteht, siehe
dazu Abschnitt 7 der TRGS 510.

In unmittelbarer Nahe von Lagerbe-
haltern mit entziindbaren Gefahr-
stoffen durfen sich keine wirksamen
Zindquellen befinden.

Geflllte Aerosolpackungen und Druck-
gaskartuschen dirfen nicht einer Er-
warmung von mehr als 50 °C durch
Sonnenbestrahlung oder andere War-
mequellen ausgesetzt werden.
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Druckgaskartuschen  mit
brennbaren Inhaltsstoffen mit ange-
schlossener Entnahmeeinrichtung ge-
lagert werden, dirfen diese wegen
Undichtigkeiten an den Anschlissen
nur mit zusatzlichen Schutzmafinah-
men zur Vermeidung der Bildung ex-
plosionsfahiger Atmosphare gelagert
werden.

Entziindbare Flissigkeiten (gekenn-
zeichnet mit H224, H225, H226) dlr-
fen auBerhalb von Lagern in

1. zerbrechlichen Behaltern bis ma-
ximal 2,5 | Fassungsvermogen je
Behalter,

2. in nicht zerbrechlichen Behaltern
bis maximal 10 | Fassungsvermo-
gen je Behalter,

gelagert werden, sofern die Gefahr-
dungsbeurteilung  keine  erhdhte
Brandgefahr ergibt. Hierbei dirfen
maximal 20 kg extrem und leicht
entzindbare Fllssigkeiten (H224
oder 225), davon nicht mehr als
10 kg extrem entziindbare Flissigkei-
ten (H224), enthalten sein. Die Lage-
rung entziindbarer Flissigkeiten in
Sicherheitsschranken nach Anlage 3
der TRGS 510 wird empfohlen.

Behalter mit flissigen Gefahrstoffen
mussen in eine Rickhalteeinrichtung
eingestellt werden, die mindestens
den Rauminhalt des groften Gebin-
des aufnehmen kann.

(16) Stoffe oder Gemische, die als

1. akut toxisch Kategorie 1, 2, oder
3,

2. spezifisch zielorgantoxisch Kate-
gorie 1,

(7
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3. krebserzeugend Kategorie 1A
oder 1B oder
4. keimzellmutagen Kategorie 1A

oder 1B eingestuft

sind, sind gemafl der Gefahrstoffver-
ordnung unter Verschluss aufzube-
wahren oder zu lagern, dass nur fach-
kundige und zuverldssige Personen
Zugang haben. Ein entsprechendes
Vorgehen ist flr Stoffe, welche die
oben genannten Kriterien nicht erfl-
len, aber mit dem P-Satz 405 ,Unter
Verschluss aufbewahren® versehen
sind, ebenfalls geboten. Dies gilt nicht
flr Kraftstoffe an Tankstellen oder
sonstigen Betankungseinrichtungen
sowie flr Stoffe und Gemische, die
als akut toxisch Kategorie 3 eingestuft
sind, sofern diese vormals nach der
Stoffrichtlinie 67/548/EWG oder der
Zubereitungsrichtlinie  1999/45/EG
als gesundheitsschadlich eingestuft
wurden.

Eine Aufbewahrung unter Verschluss
kann u. a. durch verschlossene Ar-
beitsraume und Lager, z. B. Schlls-
sel, Codekarten, RFID-Transponder
(radio-frequency identification), oder
verschlossene Schranke oder Con-
tainer erfolgen. Auch ein Betriebsge-
lande mit Werkszaun und Zugangs-
kontrolle einschlieflich Industriepark
kann hierzu dienen (siehe hierzu auch
TRGS 510).

Gefahrstoffe, die die Kleinmengen
gemaf Tabelle 1 der TRGS 510 Uber-
schreiten, sind in Lagern im Sinne der
TRGS 510 zu lagern. Flr die Lagerung
im Lager gelten Uber die vorgenann-
ten allgemeinen MaSnahmen hinaus
besondere MafRnahmen insbesonde-
re
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1. in Bezug auf die Lagerorganisati-

on,

die Sicherung des Lagergutes,

MafRnahmen zur Alarmierung,

ggf. zur personlichen Schutzaus-

ristung,

5. zu hygienischen und Erste-Hilfe-
MaBnahmen sowie

6. fir Uberprifungen und Kontrol-
len.

PN

Dariiberhinausgehende Schutzmaf-
nahmen, wie z. B. bauliche Anforde-
rungen und Brandschutzmafnahmen
sind geméaf Tabelle 1 der TRGS 510
flr Gefahrstoffe mit bestimmten Ei-
genschaften erforderlich, wenn die
dort genannten Mengenschwellen
Uberschritten werden, siehe daflr die
TRGS 510.

GemaR der Gefahrstoffverordnung
sind Gefahrstoffe, die nicht mehr
benétigt werden, und Behalter, die
geleert worden sind, die aber noch
Reste von Gefahrstoffen enthalten
kénnen, sicher zu handhaben, vom
Arbeitsplatz zu entfernen und sachge-
recht zu lagern oder entsorgen.

Der Arbeitgeber hat daflir zu sorgen,
dass Stoffe, die dem Betaubungs-
mittelgesetz unterliegen, unter Ver-
schluss aufbewahrt werden. Der
Zugang zu den Betdaubungsmitteln
ist nur der verantwortlichen Person
erlaubt.

Anforderungen fur die Lagerung von
Ammoniumnitrat sind in Anhang |
Nummer 5 der GefStoffV und in TRGS
511 beschrieben und Anforderungen
flr die Lagerung von organischen
Peroxiden sind in Anhang Il der Gef-
StoffV beschrieben.

7

Zusatzliche
Schutzmaflnahmen

Zusatzliche Schutzmafnahmen sind
erforderlich, wenn das Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung insbeson-
dere nach TRGS 400, TRGS 401 und
TRGS 402 ergibt, dass die allgemeinen
Schutzmafnahmen nach den Abschnit-
ten 6 und 9 nicht ausreichend sind.

Der Arbeitgeber hat zu prifen, ob ein
Gefahrstoff oder Verfahren durch ei-
nen nicht oder weniger gefahrlichen
ersetzt werden kann. Dabei ist neben
der technisch-fachlichen Eignung auch
das Gesamtgefahrdungspotential aus
allen Gefahrlichkeitsmerkmalen (toxi-
sche, physikalisch-chemische und Um-
welt-Gefahrdung) zu berlcksichtigen,
da ggf. bei Ersatz des Stoffes auch das
Arbeitsverfahren angepasst werden
muss. Im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung ist der Verzicht auf eine tech-
nisch mégliche Substitution zu begriin-
den und zu dokumentieren.

Ist die Substitution nicht méglich, mus-
sen flr diese Tatigkeiten technische,
organisatorische oder personliche
Schutzmanahmen getroffen werden,
welche die Geféahrdung ausschlieflen,
bzw. falls dies nicht méglich ist, so weit
wie moglich verringern.

Technische Schutzmafnahmen sind
nach dem Stand der Technik zu gestal-
ten. Hierbei sind vorrangig geschlos-
sene Systeme anzuwenden. Falls dies
nicht moéglich ist, sind geeignete Absau-
gungen mit moglichst vollstandiger Er-
fassung der Gefahrstoffe vorzusehen.
Liftungs- und Absaugeinrichtungen so-
wie Abzige sind bestimmungsgemaf
zu verwenden. Die BAUA beschreibt




TRGS 500

=

diese MaBnahme flr verschiedene Ta-
tigkeiten, wie z. B. Wiegen, Ab- und Um-
fullen, Entleeren, Mischen, Beschich-
ten, sowie Laminieren in verschiedenen
Schutzleitfaden im Einfachen Manah-
menkonzept Gefahrstoffe - EMKG. Fur
das sichere Umflllen von organischen
Lésemitteln sind die Schutzleitfaden
mit Videosequenzen hinterlegt. Wirk-
same und nicht ausreichende Schutz-
mafRnahmen werden im direkten Ver-
gleich dargestellt, z. B. die Auswirkung,
wenn eine Absaugvorrichtung nicht
korrekt positioniert wird. Weiterhin sind
ggfs. zusatzlich organisatorische Maf3-
nahmen z. B. gesonderte Unterweisun-
gen erforderlich.

Ein Ausfall dieser Iiftungstechnischen
Einrichtungen muss von den Beschaf-
tigten leicht und unverziglich bemerkt
werden, z. B. durch automatisch
wirkende optische und akustische
Alarmierung.

Werden Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
von einem Beschaftigten auferhalb
von Ruf- und Sichtweite zu anderen
Beschaftigten ausgefliihrt, hat der Ar-
beitgeber im Rahmen einer Gefahr-
dungsbeurteilung festzustellen, ob
ggfs. zusétzliche SchutzmaBnahmen
notwendig sind um die Erste Hilfe bei
Notféllen sicher zu stellen. Mégliche
zusatzliche SchutzmaBnahmen koén-
nen z. B. geeignete technische oder or-
ganisatorische Meldesysteme wie Per-
sonennotsignalanlage, Kontrollanrufe,
ggf. kurzzyklische Kontrollgange, ggfs.
Videolberwachung usw. sein. Dies
kann auch bedeuten, dass bestimmte
Tatigkeiten nicht von einer Person al-
leine ausgeflihrt werden durfen (siehe
DGUV Regel 112-139, DGUV Informati-
on 212-139 und in der DGUV Leitlinie

(7)

(8)

(10

(11

)

—

,Einsatz von Personen-Notsignal-Anla-
gen bei gefahrlichen Alleinarbeiten®).

Wird die Arbeitskleidung verunreinigt
und dadurch eine Gefahrdung flir den
Beschéftigten oder Dritte hervorgeru-
fen, ist die Arbeitskleidung unverzig-
lich zu wechseln. Der Arbeitgeber hat
eine sichere Reinigung bzw. Entsor-
gung dieser Kleidung ohne Belastung
Dritter zu gewahrleisten.

Reichen die allgemeinen Schutzmaf-
nahmen nach Abschnitt 6 nicht aus,
ist die Ausbreitung bzw. Verschlep-
pung von Gefahrstoffen in andere
Arbeits- oder Betriebsbereiche zu
minimieren bzw. zu verhindern. In
Abhéngigkeit des Ergebnisses der
Gefahrdungsbeurteilung kénnen dies
MafBnahmen von der raumlichen Ab-
trennung bis hin zu Schwarz-Weif3-Be-
reichen sein.

Besteht trotz Ausschépfung von Sub-
stitutionsmaoglichkeiten, technischen
und organisatorischen Schutzmaf-
nahmen eine Gefahrdung fur die Be-
schaftigten ist vor der Aufnahme der
Tatigkeiten geeignete personliche
Schutzausristungen zur Verfigung zu
stellen.

Es darf nur mit dem EU-Recht kon-
forme personliche Schutzausristung
eingesetzt werden (siehe Verordnung
(EU) 2016/425 (ber personliche
Schutzausristungen).

Beschaftigte mussen bereitgestell-
te persénliche Schutzausristungen
auf Grundlage der durchgefihrten
Unterweisung  bestimmungsgemaf
benutzen, solange eine Gefahrdung
besteht. Die Dauer wird in der Geféhr-
dungsbeurteilung festgelegt.
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(12) Das Tragen von belastender person-

licher Schutzausrustung darf keine
standige Mafnahme sein und da-
durch technische oder organisatori-
sche SchutzmafSnahmen ersetzen.
Das STOP-Prinzip der Schutzmaf3nah-
men muss eingehalten werden.

Koénnen aufgrund der Arbeitsprozesse
und Tatigkeiten nicht dauerhaft sicher
Augengefahrdungen ausgeschlossen
werden, ist Augenschutz gemaf den
Festlegungen in der Gefahrdungsbe-
urteilung zu tragen. Reicht eine Ge-
stellbrille mit Seitenschutz aufgrund
besonderer Gefahren nicht aus,
sind entsprechend des Ergebnisses
der Geféhrdungsbeurteilung Sicher-
heits-Spoggles, Korbbrillen bzw. Ge-
sichtsschutzschirme zu tragen.

Bei kurzzeitigen Expositionsspitzen
und daraus resultierenden Geféahr-
dungen flr die Beschaftigten ist Atem-
schutz zu verwenden.

Es muss durch den Arbeitgeber si-
chergestellt werden, dass die Trage-
zeitbegrenzung bei Atemschutz und
anderer belastender personlicher
Schutzausristung eingehalten wird.

Durchbruchzeiten von Handschuhma-
terialien sind zu beachten. Hierbei ist
zu berUcksichtigen, dass die Durch-
bruchzeiten temperaturabhangig sind
und unter Praxisbedingungen deut-
lich unter den nach Norm ermittelten
Durchbruchzeiten liegen kénnen (sie-
he hierzu TRGS 401).

Der Arbeitgeber hat die richtige Be-
nutzung der personlichen Schutz-
ausristung zu unterweisen und die
Benutzung erforderlichenfalls Gben zu
lassen.

(18) Die personlichen Schutzausriistungen

mussen

1. an einem daflir vorgesehenen
Ort sachgerecht und hygienisch
einwandfrei sowie frei von scha-
digenden Einflissen aufbewahrt
werden,

2. je nach Art der Schutzausristung
vor Gebrauch geprift und nach
Gebrauch ggfs. gereinigt werden
und

3. bei Schaden bzw. nicht mehr aus-
reichender Schutzwirkung vor er-
neutem Gebrauch ausgebessert
oder ausgetauscht werden.

Besondere
Schutzmaflnahmen

Tatigkeiten mit Stoffen und Gemi-
schen mit KMR-Eigenschaften

(1) Besondere, Uber die Abschnitte 6, 7

und 9 hinausgehende Schutzmafinah-
men, sind fur Tatigkeiten mit krebser-
zeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen (KMR) Stoffen
und Gemischen der Kategorie 1A oder
1B erforderlich.

In der TRGS 910 wird die Umsetzung
des Minimierungsgebotes fiir krebser-
zeugende Stoffe, fir die eine Exposi-
tions-Risiko-Beziehung abgeleitet wur-
de, dargestellt.

GemaR Gefahrstoffverordnung hat der
Arbeitgeber bei Tatigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen der Kategorie
1A oder 1B, flrr die kein Arbeitsplatz-
grenzwert bekannt gegeben worden ist,
ein geeignetes, risikobezogenes Maf3-
nahmenkonzept anzuwenden, um das
Minimierungsgebot umzusetzen.
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Beispiele flir Manahmen zur Minimie-
rung der Exposition gegenuber Stoffen,
die bisher nicht Gber die TRGS 910 ge-
regelt sind, kdnnen sein:

1. der Einsatz von integrierten oder
hochwirksamen Absaugungen,

2. Mafnahmen, die gewahrleisten,
dass Arbeitsbereiche nur den Be-
schaftigten zuganglich sind, die
sie zur Ausubung ihrer Arbeit oder
zur Durchflihrung bestimmter Auf-
gaben betreten mussen, z. B. Mel-
deblcher, Meldekarten, Schlussel,
RFID-Transponder oder Magnetkar-
ten fur Berechtigte,

3. als Voraussetzung flr Zugang und
Tatigkeiten besondere Qualifizie-
rung und Unterweisung des Per-
sonals mit Hinweisen, dass die
Gesundheitsbeeintrachtigung auch
noch Jahre bzw. Jahrzehnte nach
der Exposition auftreten kann, und
entsprechende Schutzmafnah-
men,

4. Verklrzung der Expositionsdauer,

5. Tragen geeigneter personlicher
Schutzausriistung bei Tatigkeiten,
bei denen eine betrachtliche Erho-
hung der Exposition zu erwarten
ist. Weiteres regeln z. B. die TRGS
910 und stoff- und tatigkeitsspezi-
fische Regelwerke fur KMR-Stoffe.

Wenn Tatigkeiten mit krebserzeugen-
den, keimzellmutagenen oder repro-
duktionstoxischen Gefahrstoffen der
Kategorie 1A oder 1B ausgelibt wer-
den, hat der Arbeitgeber gemaf der Ge-
fahrstoffverordnung die Exposition der
Beschaftigten durch Arbeitsplatzmes-
sungen oder durch andere geeignete
Ermittlungsmethoden zu bestimmen,
auch um erhéhte Expositionen infolge
eines unvorhersehbaren Ereignisses

(5

(6

7

8

)

=

oder eines Unfalls schnell erkennen zu
kénnen.

Der Arbeitgeber hat gemaf der Gefahr-
stoffverordnung Gefahrenbereiche ab-
zugrenzen, in denen Beschéftigte die-
sen Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder
ausgesetzt sein konnen, und Warn- und
Sicherheitszeichen anzubringen, ein-
schlieflich der Verbotszeichen ,Zutritt
fir Unbefugte verboten“ und ,Rauchen
verboten®, siehe hierzu ASR A1.3.

Abgesaugte Luft darf gemaR Gefahr-
stoffverordnung nicht in den Arbeitsbe-
reich zurtckgeflhrt werden. Dies gilt
nicht, wenn die Luft unter Anwendung
von behordlich oder von den Tragern
der gesetzlichen Unfallversicherung
anerkannten Verfahren oder Gerate
ausreichend von solchen Stoffen gerei-
nigt ist. Die Luft muss dann so geflhrt
oder gereinigt werden, dass krebser-
zeugende, keimzellmutagene oder re-
produktionstoxische Stoffe nicht in die
Atemluft anderer Beschaftigter gelan-
gen. Fur Staube sind weitere Hinweise
in der TRGS 560 , Luftrickfihrung bei
Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erb-
gutverandernden und fruchtbarkeitsge-
fahrdenden Stauben* zu finden.

Bei Téatigkeiten mit krebserzeugenden
oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen
der Kategorie 1A oder 1B hat der Ar-
beitgeber gemafl Gefahrdungsbeurtei-
lung ggfs. ein aktualisiertes Verzeichnis
Uiber die Beschaftigten zu fuhren, z. B.
anhand der ZED. Weitere Konkretisie-
rungen enthalt die TRGS 410.

Es ist zu beachten und in der Gefahr-
dungsbeurteilung zu berlcksichtigen,
dass Asbest in Gebauden, Geraten,
Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und
sonstigen  Erzeugnissen  auftreten

aT7
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kann. SchutzmafRnahmen fur Tatigkei-
ten mit Asbest sind insbesondere in
folgenden TRGS beschrieben:

1. TRGS 517 ,Tatigkeiten mit poten-
ziell asbesthaltigen mineralischen
Rohstoffen und daraus hergestell-
ten Gemischen und Erzeugnissen®,

2. TRGS 519 ,Asbest - Abbruch-, Sa-
nierungs- oder Instandhaltungsar-
beiten®.

Zudem sind weitere Informationen, wie
z. B. Bekanntmachungen des BMAS
oder des AGS, zu beachten.

Die Anforderungen nach Mutter-
schutzgesetz  oder  Jugendarbeits-
schutzgesetz, z. B. Beschaftigungsbe-
schrankungen oder -verbote, sind zu
berucksichtigen.

Physikalisch-chemische und
sonstige durch Gefahrstoffe
bedingte Gefahrdungen und
Schutzmaf3inahmen

1 Brandschutzmafinahmen

Die Brandgefahrdung ist zu beurteilen
und auf das unvermeidbare Maf3 zu re-
duzieren.

Es sind MaBnahmen zur Vermeidung
der Brandentstehung, der Brand- und
Rauchausbreitung und des friihzeitigen
Erkennens eines Brandes zu ergreifen.

Fir die Durchftihrung von Feuerarbeiten
sind die zu treffenden Schutzmafinah-
men im Rahmen eines Erlaubnisverfah-
rens festzulegen und umzusetzen. Dies
beinhaltet auch Mafnahmen, die tUber
die eigentliche Durchfiihrung von Feu-
erarbeiten hinausgehen, z. B. Brandsi-
cherheitswachen.

(4) Erlauterungen zu den zu berlcksich-
tigenden Stoffen und Gemischen, zur
Informationsermittlung und zur Beur-
teilung der Brandgefahrdung sowie zu
den anzuwendenden Schutzmafnah-
men finden sich in der TRGS 800.

Die erforderlichen MafRnahmen zum
Brandschutz sind in der Gefahrdungs-
beurteilung darzulegen und sind umzu-
setzen.

G

8.2.2 Explosionsschutzmafinahmen

(1) Brennbare Gase, Flussigkeiten und
Feststoffe kdnnen in Form von Gasen,
Démpfen, Nebeln und Stauben im Ge-
misch mit Luft oder einem anderen
Oxidationsmittel explosionsfahige Ge-
mische bilden. Liegen die Gemische
unter atmospharischen Bedingungen
(Umgebungstemperatur von -20 °C bis
+60 °C und Druck von 0,8 bar bis 1,1
bar) mit Luft als Oxidationsmittel vor,
spricht man von explosionsfahiger At-
mosphare.

S

Nichtatmospharische Bedingungen fin-
den sich vor allem im Inneren von Anla-
gen. Unter diesen Bedingungen kénnen
die z. B. in Sicherheitsdatenblattern
angegebenen sicherheitstechnischen
KenngréRen und SchutzmaBnahmen
nur bedingt angewandt werden, da
diese sich in der Regel auf atmospha-
rische Bedingungen beziehen. Ggf.
mussen die sicherheitstechnischen
KenngroRen unter den real vorliegen-
den Bedingungen bestimmt werden,
um eine Beurteilung sowie eine geeig-
nete Auswahl der Schutzmafnahmen
zu erlauben.

©

Es sind auch Stoffe, welche nicht als ex-
plosionsschutzrelevant eingestuft sind,
von denen jedoch trotzdem eine ent-
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sprechende Gefahr ausgehen kann, zu
berlcksichtigen. Beispiele hierfur sind
FlUssigkeiten mit einem Flammpunkt >
60 °C, Feststoffe die zwar brennen, bei
denen die Abbrandgeschwindigkeit je-
doch flr die Einstufung als entziindba-
rer Feststoff nicht ausreicht, oder auch
Stoffe ohne Flammpunkt, wie Halogen-
kohlenwasserstoffe.

Bei der Gefahrdungsbeurteilung ist zu
beachten, dass sowohl die aus den T&-
tigkeiten als auch die von den Anlagen
resultierenden Gefahrdungen berlick-
sichtigt werden.

Bei der Festlegung von Explosions-
schutzmafnahmen ist folgende Rang-
folge zu beachten:

1. Vermeiden der Bildung explosions-
fahiger Gemische,

2. Ausschliefen wirksamer Zlndquel-
len und

3. Umsetzung konstruktiver Explosi-
onsschutzmanahmen.

Die Ergebnisse der Gefahrdungsbeur-
teilung flr den Explosionsschutz sind
zu dokumentieren, u. a.. anhand des
Explosionsschutzdokuments.

Die Bildung von explosionsfahigen Ge-
mischen kann z. B. vermieden werden
durch:

1. Ersatz von Stoffen, die im Gemisch
mit Luft oder einem anderen Oxida-
tionsmittel explosionsfahige Gemi-
sche bilden kénnen,

2. Unterschreiten der unteren Explo-
sionsgrenze z. B. durch Mengen-
begrenzung des Gefahrstoffs oder
Absenkung der Konzentration,

3. Absaugung von brennbaren Stof-
fen an der Entstehungsstelle oder

4. Inertisierung.

Siehe hierzu insbesondere TRGS 722
Vermeidung oder Einschrankung ge-
fahrlicher explosionsfahiger Atmospha-

re-.

Wirksame Zundquellen oder Bedingun-
gen, die Explosionen auslésen, sind zu
vermeiden. Zu vermeiden sind z. B.:

1. Flammen z. B. offenes Feuer, Ziga-
retten, Glutnester, Schweif3funken,
Brenner,

2. HeifRe Oberflachen z. B. Motoren,
Heizungen, Heizstrahler, Fon,

3. Elektrische Energie z. B. Licht,

Lichtschalter, Klingel, elektrische

Geréte,

Lichtbdgen z. B. Schweifien,

mechanische Reib-, Schlag- und

Abtrennvorgange z. B. durch fun-

kenreilendes Werkzeug,

6. Elektrostatische Aufladung z. B.
Schuhe, Kleidung,

7. Strahlung: ionisierende, Ultra-
schall, elektromagnetische z. B.
Handy, Funkgerat,

8. Chemische Reaktionen.

Siehe hierzu insbesondere TRGS 723
,Gefahrliche explosionsfahige Gemi-
sche - Vermeidung der Entziindung
gefahrlicher explosionsfahiger Atmo-
sphare”.

IS

Beispielhafte Manahmen
Ziindquellenvermeidung sind:

zur

1. In explosionsgefahrdeten Berei-
chen durfen nur geeignete Arbeits-
mittel, Gerate und Kleidung ver-
wendet werden,

2. Zur Vermeidung gefahrlicher Aufla-
dungen in explosionsgefahrdeten
Bereichen sind die Vorgaben der
TRGS 727 ,Vermeidung von Zind-
gefahren infolge elektrostatischer
Aufladungen® zu beachten,
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3. Behalter und Rohrleitungen mit (2) Erforderlichenfalls sind die spreng-

entziindbarem Inhalt und auch stoffrechtlichen Regelungen gemaf
vermeintlich leere Fasser und Ge- SprengG, 1. SprengV und 2. SprengV zu
binde sind nicht mit Werkzeugen beachten.

zu bearbeiten, bei deren Verwen-
dung wirksame Zlndquellen auf-
treten kdnnen.

Hinweise zu den relevanten Schutz-
mafnahmen finden sich unter ande-

©

rem in:
(10) Kgnn eine EXDIOSIOn. nicht sicher Yer— 1. DGUV Vorschrift 13 ,Organische
hindert werden, sind konstruktive Peroxide*

Manahmen erforderlich. Hierzu zah-
len beispielsweise die explosionsfeste
bzw. explosionsdruckstofeste Bau-
weise oder die Druckentlastung sowie (4

2. TRGS 511 ,Ammoniumnitrat,
3. GefStoffV Anhang Il Nummer 2.

Bei Tatigkeiten mit pyrophoren Stoffen

die zusatzlich zu installierende explo-
sionstechnische Entkopplung. Siehe
hierzu insbesondere TRGS 724.

(11

—

Werden im Rahmen des Explosions-
schutzkonzeptes MSR-Mafhahmen
(Mess-, Steuer- und Regelungstech-
nik) eingesetzt, sind die Anforderun-
gen der TRGS 725 zu beachten.

(12) Weiterfihrende Informationen zum
Schutz vor Gefahrdungen durch ex-
plosionsfahige Gemische enthalten
Anhang | Nummer 1 GefStoffV sowie

die TRGS 720 ff.

8.2.3 Weitere Stoffe und Gemische, die
Brande und Explosionen verursa-
chen konnen

(1) Besondere Vorsicht ist bei energierei-
chen Stoffen und Gemischen geboten.
Hierzu zahlen explosive Stoffe und Ge-
mische, selbstzersetzliche Stoffe und
Gemische und organische Peroxide so-
wie einige oxidierende Stoffe und Gemi-
sche wie z. B. Perchlorate und Chlorate.
Dabei missen die Stoffe nicht notwen-
digerweise mit GHSO1 ,Explodierende
Bombe“ gekennzeichnet sein.
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und Gemischen ist darauf zu achten,
dass diese nicht mit Luftsauerstoff
in Kontakt kommen. Dies kann z. B.
beim Offnen von Behaltern eintreten.
Wird eine Inertisierung als Schutzmaf3-
nahme verwendet ist sicher zu stellen,
dass diese jederzeit wirksam ist.

Tatigkeiten mit Stoffen und Gemischen,
die mit Wasser oder bereits mit Luft-
feuchtigkeit entziindbare Gase bilden,
sind unter Feuchtigkeitsausschluf zu
handhaben. Dies kann z. B. in geschlos-
senen Apparaturen unter Inertgas er-
folgen. Auch im Rahmen der Brandbe-
kdmpfung ist dies zu berlcksichtigen.
Geeignet sind z. B. die Verwendung von
Trockenldschpulver oder trockenem
Sand. Wasser darf auf keinen Fall zur
Brandbekampfung verwendet werden.

8.2.4 Sonstige durch Gefahrstoffe be-

dingte Gefahrdungen und Schutz-
mafinahmen

(1) Bei der Auslibung von Tatigkeiten mit

tiefkalten oder heien Gefahrstoffen
sind SchutzmaRnahmen entsprechend
der durchgefuhrten Gefahrdungsbeur-
teilung umzusetzen z. B. Tragen spe-
zieller personlicher Schutzausrustung
wie Hitze- oder Kalteschutzkleidung.
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(2) Bestehen Gefahrdungen durch ersti-
ckende Gase, z. B. Inertisierung durch
Stickstoff oder Kohlendioxid, automa-
tische Feuerldscheinrichtungen, Me-
than und Grubengase in Kanalen und
Schachten oder Schutzgasschweiflen
in Gruben und engen Raumen, sind
Schutzmafnahmen zu treffen. Schutz-
mafRnahmen hierzu sind beispiels-
weise Messtechnische Uberwachung,
Warnsysteme, Aufsicht, Sicherungspos-
ten oder Pressluftatmer.

©

Flr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen mit
narkotisierender Wirkung, z. B. beim
grof¥flachigen Desinfizieren im Kran-
kenhausbereich, ist flr eine ausrei-
chende Luftung zu sorgen.

8.2.5 Schutzmafinahmen bei Tatigkeiten
mit Biozidprodukten und bioziden
Wirkstoffen

Fir Tatigkeiten mit Biozidprodukten und
bioziden Wirkstoffen sind Schutzmafnah-
men gemafd der Vorgaben der Zulassung,
GefStoffV sowie die Konkretisierungen der
technischen Regelungen fir Biozidproduk-
te und biozide Wirkstoffe zu beachten.

9 Schutzmafnahmen bei
Tatigkeiten mit Exposition
gegeniiber Staub (Anhang
I Nummer 2 GefStoffV)

9.1 Grundlegende Schutzmafinahmen
9.1.1 Aligemeine Hinweise

(1) Abschnitt 9 dieser TRGS beschreibt zu-
satzliche Schutzmafnahmen flr Tatig-
keiten mit Exposition gegenuber A- und
E-Staub um die Arbeitsplatzgrenzwerte

flr A- und E-Staub einzuhalten. FUr
Staube auBerhalb des Anwendungs-
bereichs des AGW flr A- und E-Staub
finden sich in den TRGS 517, TRGS
519, TRGS 521, TRGS 528, TRGS 553,
TRGS 558, TRGS 559 und TRGS 561
stoffspezifische und weitergehende Er-
ganzungen.

S

Flr brennbare Staube sind die Brand-
und Explosionsgefahrdungen zu be-
rucksichtigen. Siehe hierzu Abschnitt
8.2.1 dieser TRGS.

©

Vor der Aufnahme von Tatigkeiten hat
der Arbeitgeber gemaf TRGS 600 in
Verbindung mit § 7 Absatz 3 GefStoffV
zu prifen, ob durch Anderung des Ar-
beitsverfahrens oder der Art der Ein-
satzstoffe das Auftreten von Staub ver-
hindert werden kann.

=

Ist keine Substitution maoglich, so hat
der Arbeitgeber vor der Aufnahme von
Tatigkeiten MafRnahmen festzulegen,
mit denen das Auftreten von Staub so
weit wie mdoglich vermindert werden
kann.

9.1.2 Staubarme Materialien und
Verfahren

(1) Der Arbeitgeber hat Materialien, Ar-
beitsverfahren, Maschinen und Gerate
so auszuwahlen, dass moglichst wenig
Staub freigesetzt wird.

S

Die Staubentwicklung lasst sich bei-
spielsweise dadurch vermindern, dass
Materialien in emissionsarmen Ver-
wendungsformen eingesetzt werden.
Staubarme Materialien sind z. B. be-
feuchtete Rohstoffe, Granulate, Pasten
oder bereits fertig gemischte Materiali-
en wie Mortel oder Spachtelmasse.
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(3) Staub emittierende Anlagen, Maschi-
nen und Gerdte mussen mit einer
wirksamen Absaugung versehen sein,
soweit dies technisch moglich ist oder
die Staubfreisetzung nicht durch ande-
re MaBnahmen verhindert wird.

=

Es ist zu prifen, ob zur Staubnieder-
schlagung Nassverfahren eingesetzt
werden kdnnen.

G

Bei Tatigkeiten mit Staubexposition ist
eine Ausbreitung des Staubes auf un-
belastete Arbeitsbereiche nach dem
Stand der Technik zu verhindern. Ist
dies nicht mdglich, ist zumindest die
branchenubliche Betriebs- und Verfah-
rensweise umzusetzen.

°

Das Reinigen des Arbeitsbereiches
durch trockenes Kehren oder Abblasen
von Staubablagerungen mit Druckluft
ist grundsatzlich nicht zulassig.

9.1.3 Technische Schutzmafinahmen

(1) Lasst sich die Entstehung von Stauben
nicht vermeiden, sind vorrangig techni-
sche SchutzmaBnahmen anzuwenden.
Nachfolgend sind technische Schutz-
mafRnahmen geordnet nach abneh-
mender Wirksamkeit aufgefuhrt:

1. Gekapselte Maschinen und Anla-
gen mit integriertem Staubhand-
ling z. B. geschlossene statt offene
Transportsysteme,

2. Maschinen mit Absaugung an der
Emissionsquelle,

3. Absaugung des Arbeitsplatzes
moglichst nahe an der Emissions-
quelle,

4. Raumlufttechnik mit Anordnung
der Absaugelemente moglichst
nahe an der Gefahrenquelle, um in
diesen Bereichen mdglichst hohe
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lokale Luftwechselraten zu erhal-
ten und

5. Raumliftung mit gleichmaRiger
Durchltftung des Raumes.

(2) Bei Tatigkeiten mit Freisetzung von

Stauben ist eine freie Luftung oder die
Verwendung stationarer Luftreiniger als
alleinige Schutzmanahme i.d.R. nicht
ausreichend.

Bei mobilen, mit Kabinen ausgestatte-
ten Arbeitsmaschinen sollen diese Ka-
binen geschlossen, klimatisiert und mit
Zuluftfilterung vorgesehen werden (sie-
he dazu DGUV Information 201-004).

Ist die Wirksamkeit einer technischen
Schutzmafnahme nicht ausreichend,
ist eine Kombination von Mafshahmen
zu ergreifen. Dabei ist der Umsetzung
mehrerer technischer oder organisato-
rischer SchutzmaRnahmen Vorrang vor
personlichen Schutzmanahmen zu
geben.

Werden handgefiihrte Maschinen z. B.
Trennschleifer, Schlitz- oder Putzfra-
sen oder Schleifgerate verwendet, so
sind diese mit Entstaubern mindes-
tens der Staubklasse M auszustat-
ten, soweit dies technisch méglich ist.
Eine Auswahl geeigneter Maschinen
mit Stauberfassungselementen und
Entstaubern ist bei der BG Bau unter
,Staubarme Bearbeitungssysteme* im
Internet verflgbar.

Bei der Planung von technischen
SchutzmaBnahmen ist zu beachten,
dass die Wirksamkeit dieser Mafnah-
men von der Anordnung der Arbeits-
platze und den dort durchgeflihrten Ta-
tigkeiten abhangt. Die Besonderheiten
der Emissionsquelle z. B. thermische
Stromungen oder Tatigkeiten mit im-
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(7)

(10

(11

=

pulsbehafteten Emissionen wie

Schleifen, sind zu berlcksichtigen.

Bei der Kombination und Anordnung
von verschiedenen lufttechnischen
MaRnahmen sind mogliche Wech-
selwirkungen durch Luftstrémungen
und Verschleppungen zu beachten.
Liftungskurzschlisse sind zu vermei-
den. Zugluft auf Grund von geoffneten
Tlren, Fenstern oder Durchgangen,
die die Absaugleistung beeintrachtigt,
ist zu vermeiden

Ist eine vollstandige Erfassung an
der Emissionsquelle nicht méglich, so
kénnen an ortsveranderlichen Arbeits-
platzen Gerate z. B. mobile Luftreini-
ger und Erfassungseinrichtungen mit
einem Absaugarm zur Absaugung in
unmittelbarer Nahe der Emissions-
quelle verwendet werden. An statio-
naren Arbeitsplatzen sind bevorzugt
|iftungstechnische MaRnahmen z. B.
technische Be-/Entllftung anzuwen-
den.

SchutzmaBnahmen nach Absatz 1
oder eine Arbeitsplatzltftung, mit der
Staube gerichtet vom Bediener weg-
gefuhrt werden kdnnen und eine Ver-
schleppung in andere Arbeitsbereiche
vermieden wird, sind vorrangig anzu-
wenden.

Der Arbeitsraum muss mit ausrei-
chend Zuluft versorgt werden, um die
abgesaugte Luft zu ersetzen. Es ist fur
ausreichend dimensionierte Zuluftoff-
nungen zu sorgen. Die Zuluft muss
den betroffenen Raumbereich durch-
stromen.

Nicht gereinigte, abgesaugte Luft wird
so abgeflihrt, dass sie nicht in Arbeits-
bereiche zurlickgelangen kann. Die

(12

(13)

Anforderungen des Immissionsschut-
zes bleiben unberihrt.

Abgesaugte Luft, die Staub enthalt,
darf in den Arbeitsbereich nur zurtick-
geflihrt werden, wenn sie wirksam ge-
reinigt wurde. Sofern keine stoffspe-
zifischen Abscheidegrade festgelegt
oder genannt sind, sollten flr Staube
ohne spezifische Toxizitat in den Ab-
scheideanlagen mindestens Filter der
Staubklasse M nach EN 60335-2-69,
Anhang AA oder gleichwertig verwen-
det werden, siehe auch DGUV Grund-
satz 309-012.

Einrichtungen zum Abscheiden, Er-
fassen und Niederschlagen von Stau-
ben missen dem Stand der Technik
entsprechen. Der flr eine wirksame
Erfassung erforderliche Absaugvo-
lumenstrom ist zu ermitteln und ist
Grundlage fur die Einrichtung der An-
zeige bzw. Warneinrichtung und flr die
jahrliche  Wirksamkeitsuberprifung.
Bereits vor der ersten Inbetriebnahme
ist die ausreichende Wirksamkeit im
Hinblick auf ordnungsgemafe Instal-
lation, Funktion und Aufstellung durch
eine befahigte Person nach Betriebs-
sicherheitsverordnung zu Uberpru-
fen. Bei Beschaffung staubtechnisch
geprufter Maschinen und Gerate
(DGUV Test-Zeichen mit dem Zusatz
,Staubtechnisch gepruft“) kann der
Arbeitgeber davon ausgehen, dass die
Emissionsrate dem Stand der Technik
entspricht. Die Einrichtungen sind
mindestens jahrlich auf ihre Funkti-
onsfahigkeit zu prufen, zu warten und
in Stand zu setzen. Die niedergeleg-
ten Ergebnisse der Prifungen sind
mindestens bis zur nachsten Prufung
aufzubewahren.
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(14) Arbeitsraume fir stationare Tatigkei-
ten, in denen Staub auftreten kann,
sind moglichst so zu gestalten und zu
unterhalten, dass Wande und Decken
zur Vermeidung von Staubanhaftung
glatt sind, Ablagerungsflachen z. B.
durch Abschragungen oder Verklei-
dungen vermieden werden und FuR-
béden und Oberflachen leicht zu reini-
gen sind. Staubablagerungen sind zu
vermeiden.

9.1.4 Organisatorische
Schutzmaf3inahmen

(1) Arbeitsplatze sind regelmaRig zu
reinigen. Im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung sind konkrete Rei-
nigungsintervalle festzulegen. Dabei
ist insbesondere zu prifen, welche
Arbeitsraume, Verkehrswege, Betriebs-
anlagen, Maschinen und Gerate mit zu
betrachten sind.

S

Arbeitsraume unterschiedlich hoher
Staubbelastung sind durch bauliche
oder llftungstechnische MaBnahmen
von anderen Arbeitsbereichen nach
Moglichkeit zu trennen.

©

Der Arbeitgeber stellt sicher, dass Ar-
beitsraume mit hoher Staubbelastung
nur flr Beschaftigte zuganglich sind,
die dort Téatigkeiten auszufihren ha-
ben.

=

Fir staubintensive Tatigkeiten sind ge-
eignete organisatorische Mafnahmen
zu ergreifen, um die Dauer der Expositi-
on so weit wie méglich zu verkurzen.

G

Der Arbeitgeber hat darauf zu achten,
dass Arbeitsmittel (Gerate, Maschinen,
Anlagen) im Hinblick auf die Staubver-
meidung in einem ordnungsgemafen
und funktionsfahigen Betriebszustand
gehalten und verwendet werden.
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(6)

(10

(11)

Bei Verwendung von Maschinen mit
geschlossenen Fahrerkabinen, die
mit einem Filter zur Reinigung der Au-
Benluft ausgestattet sind (dies ist in
der Regel bei klimatisierten Kabinen
der Fall), sind die Turen und Fenster
wahrend des Betriebes geschlossen
zu halten.

Der Arbeitgeber hat fiir Tatigkeiten
mit staubenden Materialien unter
Bertcksichtigung der Gefahrdungsbe-
urteilung eine arbeitsplatz- und tatig-
keitsbezogene Betriebsanweisung zu
erstellen.

Besteht eine Gefahrdung durch ver-
unreinigte Arbeitskleidung, hat der
Arbeitgeber eine getrennte Aufbe-
wahrungsmoglichkeit flr Arbeits- und
StraBenkleidung vorzusehen. Der
Arbeitgeber hat verschmutzte Arbeits-
kleidung regelmafig reinigen zu las-
sen. Alternativ kann Einwegschutzklei-
dung verwendet werden.

Das Abblasen der Kleidung ist nur in
geeigneten Einrichtungen wie z. B.
speziellen Luftduschkabinen zulas-
sig. Dabei ist im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung zu prifen, ob
geeigneter Atemschutz zur Verfligung
gestellt und getragen werden muss.
Alternativ ist das Absaugen verstaub-
ter Kleidung mit geeigneten Absaug-
einrichtungen zulassig.

Fir die Beschaftigten sind vom Arbeit-
geber Waschraume zur Verflgung zu
stellen. Bei nicht stationdren Arbeits-
platzen z. B. Tatigkeiten auf Baustel-
len oder in der Landwirtschaft sind
Waschgelegenheiten ausreichend.

Der Arbeitgeber hat die staubexpo-
nierten Beschaftigten anhand der
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(12

Betriebsanweisung Uber auftretende
Gefahrdungen sowie Uber die Schutz-
mafnahmen miindlich zu unterwei-
sen.

Die Unterweisung ist vor Aufnahme
der Beschaftigung und danach min-
destens jahrlich arbeitsplatz- und ta-
tigkeitsbezogen durchzuflihren. Inhalt
und Zeitpunkt der Unterweisung sind
vom Arbeitgeber zu dokumentieren
und von den Unterwiesenen durch Un-
terschrift zu bestatigen.

9.1.5 Personliche Schutzmafinahmen

(1) Der Arbeitgeber hat die gemaf dem

—

=

=

Ergebnis der Geféhrdungsbeurteilung
und nach Maf3gabe der GefStoffV not-
wendige personliche Schutzausrustung
z. B. Atemschutzgerate, Schutzbrillen,
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung zur
Verfligung zu stellen und deren Pflege
und Wartung sicher zu stellen. Dabei
ist die PSA-Benutzungsverordnung zu
beachten. Die Trageverpflichtung ist in
der Betriebsanweisung zu regeln.

Der Arbeitgeber hat dafir Sorge zu
tragen, dass die Beschaftigten die per-
sonliche Schutzausrustung nach den
Vorgaben der Betriebsanweisung und
der Unterweisung tragen.

Geeignete Atemschutzgeréate sind z. B.
partikelfiltrierende Halbmasken min-
destens der Klasse FFP2, Halbmasken
mit mindestens einem Filter der Klas-
se P2, Helme oder Hauben mit Gebla-
seunterstitzung und Partikelfilter min-
destens der Klasse TH2P.

Das Tragen von belastender personli-
cher Schutzausrustung darf keine Dau-
ermafinahme sein. Die AMR 14.2 ist
zu beachten. Siehe auch DGUV Regel

112-190 Benutzung von Atemschutz-
geraten.

9.2 Tatigkeitsbezogene
Schutzmaf3inahmen

9.2.1 Lagern

(1) Staubende Materialien z. B. Schuttgu-
ter sind nach Méglichkeit in geschlos-
senen Systemen zu lagern, z. B. in ge-
schlossenen Silos, in Sacken, Big-Bags
oder abgedeckten Containern und
vor Beschadigungen zu schitzen z. B.
durch Rammschutz fur Sackware.

S

Bei offen gelagerten staubenden Mate-
rialien sind zur Vermeidung von Staube-
missionen z. B. folgende Manahmen
geeignet:

1. Feuchthalten der gelagerten Mate-
rialien,

2. Abdecken mit Planen,

3. windgeschiitzte Lagerung z. B.
durch Trennwande, Erdwalle, Wind-
schutzbepflanzung,  Windschutz-
zaune, abgesenkte Lagerflachen.

9.2.2 Transportieren und Fordern (LKW,
Kipper, Mulden, Stetigforderer)

9.2.2.1 Fahrstraien

(1) Auf unbefestigten Fahrstrafen, die
nicht gereinigt werden koénnen, sind
Staubaufwirbelungen zu vermeiden.
Dies kann zum Beispiel durch Be-
feuchtung mit Wasser ggf. unter An-
wendung von Staubbindemitteln wie
CMA (Calcium-Magnesium-Acetat) oder
Magnesiumchlorid geschehen. Diese
MafRnahmen sind bei der Planung der
GesamtmafShahme angemessen zu
berlcksichtigen. Auf eine Befeuchtung
kann verzichtet werden, wenn sich kei-
ne Personen in staubgeféhrdeten Be-
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9.2.

(1)

S

©

9.2.
1)
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reichen von Fahrstraflen aufhalten und
wenn das Fahrpersonal durch wirksa-
me Zuluftfilterung geschuitzt ist.

2.2 Stetigforderer (Gurtforderer, Ket-
tenforderer, Becherwerke, Schne-
ckenférderer u.a.)

Stetigférderer zum  Transport von
staubendem Material sind soweit wie
moglich einzuhausen und - insbeson-
dere im Bereich von Beschickung und
Auswurf sowie an den Materialuberga-
bestellen an den Schnittpunkten der
einzelnen Anlagenkomponenten - mit
einem Entstaubungssystem auszurus-
ten. Dabei ist zu beachten, dass ein
leichter Zugang flr Reinigungs- und
Wartungsarbeiten gewahrleistet st
z. B. durch eine abschnittsweise Ein-
hausung.

Ist eine vollstéandige Einhausung nicht
moglich, sind Beschickungs-, Auswurf-
und Materialubergabestellen sowie
Forderabschnitte mit starker Staubent-
wicklung mit einer Staubabsaugung
oder Wasserberieselung auszurusten.
Reinigungssysteme (Abstreifer) fur For-
dergurte sind zu kapseln bzw. in eine
vorhandene Einhausung zu integrieren.

Die freie Fallhéhe an Abwurf- und Uber-
gabestellen von Stetigférderern ist so
gering wie moglich zu halten.

2.3 Pneumatische Fordersysteme

Das Rohrleitungssystem pneumati-
scher Fordersysteme sollte mdéglichst
einfach ausgelegt sein (kurze Wege,
moglichst wenig Einbauten). Mégliche
Verstopfungen bei horizontal verlaufen-
den Leitungen sind durch ein leichtes
Gefalle zu vermeiden.

(2) An den Umlenkungsstellen der Forder-

strome ist Materialverschleiff moglichst
zu vermeiden, z. B. durch verschleif3-
feste Bogen bzw. verschleiBmindernde
Verfahren. Die Reinigungsfilter fir die
abflieBende Foérderluft (Druckentlas-
tung) sind regelmagig zu warten bzw.
Zu reinigen.

9.2.3 Handhaben von Schiittgut und

pulverformigen Materialien (Ein-,
Ab und Umfiillen, Materialaufgabe,
Sieben, Mischen, Trocknen, Ab-
sacken), Entleeren mit Entsorgen
leerer Gebinde)

9.2.3.1 Allgemeines zum Ein-, Ab-, Umfil-

len und Mischen

(1) Die Staubentwicklung bei diesen Vor-

gangen ist soweit wie mdglich zu mi-
nimieren. Dies wird z. B. dadurch er-
reicht, dass

1. eine offene Handhabung von
Schittgut und pulverférmigem Ma-
terial vermieden wird z. B. durch
Verwendung von Einwegkartons
bei Spachtelmassen,

2. staubendes Material nach Méglich-
keit befeuchtet wird,

3. freiwerdende Staube mit geeigne-
ten Erfassungselementen so nah
wie moglich an der Entstehungs-
stelle abgesaugt werden,

4. Abwurfhéhen minimiert werden
oder der Weg des Abwurfmaterials
mit einer Umhillung versehen ist.

Bei stationdren Umschlagstellen und
bei Beschickung mittels Lkw, Kipper,
Radlader o. &. im stationaren Betrieb
sind staubmindernde MafRnahmen zu
ergreifen, z. B. durch eine Wasserbe-
disung oder eine moglichst vollstan-




TRGS 500

dige Einhausung des Aufgabebereichs,
z.B. durch Lamellenvorhénge.

9.2.3.2 Sackaufgabe

(1) Zur staubfreien Aufgabe von Sackware
in Silos, Behalter oder Forderanlagen
sind bevorzugt abgesaugte Sackent-
leerstationen zu verwenden. Dabei
sind Art und Grofe der Sacke und die
Sackentleerstation aufeinander abzu-
stimmen.

S

Entleerte Sacke sind bedeutende
Staubquellen. Sie sollten daher wenn
moglich im Bereich einer Staubabsau-
gung oder in einem speziellen Leer-
sackverdichter entsorgt werden.

(3

=

Analoge MaRnahmen sind bei der Ent-
leerung von Big Bags zu treffen.

9.2.3.3 Absacken

(1) Die Absackvorrichtung ist moglichst
einzuhausen und die beim Fullvorgang
aus den Sacken entweichende Luft ist
vollstandig zu erfassen und abzusau-
gen. Vor der Entnahme der beflllten
Séacke sind diese staubdicht zu ver-
schlieflen.

(2) Bei der Auswahl des Sackmaterials ist
auf Staubdichtheit zu achten. Sacke
sollten so gestaltet sein, dass bei der
Entleerung keine Restmengen im Sack
verbleiben, die bei der Entsorgung zu
Staubentwicklung fiihren kdnnen.

©

Analoge MafRnahmen sind bei der Ent-
leerung von Big Bags zu treffen.

9.2.4 Be- und Verarbeiten von festen
Materialien (Schneiden, Trennen,
Schleifen, Frasen, Mahlen, Bre-
chen, Arbeiten mit handgefiihrten
Maschinen)

9.2.4.1 Zerkleinern

(1) Zerkleinerungsaggregate (Backen-
brecher, Prallbrecher, Kreiselbrecher,
Mdahlen usw.) sind staubarm zu gestal-
ten. Dies kann z. B. durch eine Kap-
selung, insbesondere im Bereich von
Beschickung und Austrag, durch eine
Absaugung oder eine Wasserbedlisung
erreicht werden.

S

Bei Tatigkeiten mit staubentwickelnden
Gefahrstoffen ist zusétzlich sicherzu-
stellen, dass Schneidwerkzeuge z. B.
Messerwellen stets funktionsgerecht
gewartet und gescharft sind.

9.2.4.2 Spanende Bearbeitung (Schnei-
den, Trennen, Schleifen, Frasen)

(1) Bei der Auswahl der Bearbeitungsver-
fahren sind staubarme Techniken zu
bevorzugen, z. B. durch Auswahl lang-
sam laufender Maschinen. Alternativ
sind Nassanstelle von Trockenbearbei-
tungsverfahren einzusetzen.

Freiwerdende Staube sind an der Ent-
stehungsstelle abzusaugen, die ver-
wendeten Anlagen sind, wenn maoglich,
einzuhausen.

S

9.2.5 Reinigungsarbeiten

(1) Reinigungsarbeiten sind so durch-
zufiihren, dass die Freisetzung und
Aufwirbelung von Staub so gering wie
moglich ist, z. B. mit Feucht- oder Nass-
verfahren nach dem Stand der Technik
oder saugend unter Verwendung geeig-
neter Staubsauger oder Entstauber.
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(2) Geeignete MaBnahmen zum staubar-
men Reinigen sind:

1. Verwendung fest installierter
Staubsauganlagen, Staub beseiti-
gender Maschinen oder Gerate,

2. feuchtes Wischen oder Nassreini-
gen,

3. Kehren mit ausreichender Vermi-
schung des Kehrgutes mit Bin-
demittel (wie Wasser, Calcium-
Magnesium-Acetat oder Magnesi-
umchlorid) oder

4. Kehren befestigter Verkehrswege
mit Kehrsaugmaschinen und Filte-
rung der Prozessluft.

©

Geeignet sind fir den industriellen
Bereich auch Staub beseitigende Ma-
schinen oder Geréate, wie z. B. Indus-
triestaubsauger (mindestens Staub-
klasse M) und Kehrsaugmaschinen mit
wirksamer Staubfilterung.

=

Fir die Unterhaltsreinigung sollten
Staubsauger mit Filtern der Staubklas-
se M verwendet werden.

(5

Das Reinigen des Arbeitsbereiches
durch trockenes Kehren oder Abblasen
von Staubablagerungen mit Druckluft
ist grundsatzlich nicht zuldssig. Das
Reinigen von Werkstlicken durch Abbla-
sen mit Druckluft ist nur unter Verwen-
dung besonderer SchutzmafRnahmen,
z. B. der Verwendung von kombinierten
Blas-/Saugeinrichtungen zuléssig.

°

Filteranlagen oder mobile Stauberfas-
sungen sind moglichst auerhalb des
Hauptarbeitsbereiches unter Berlck-
sichtigung von Zuluft und Windeinflis-
sen zu reinigen. Der Staubsack ist vor
dem Herausnehmen aus dem Behalter
moglichst zu verschlieen.
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9.2.6 Grofdflachige Staubemissionen
im Freien (z. B. Landwirtschaft,
Gartenbau)

(1) Die grof¥flachige Ausbreitung von Stau-
ben ist nach Méglichkeit zu vermeiden.

(2) Falls dies nicht méglich ist, sollen Fahr-
zeuge eingesetzt werden, die Uber Kli-
matisierte Kabinen mit gefilterter Zuluft
verfugen.

Uber die in den Abschnitten 9.1 bis 9.2.6
beschriebenen Schutzmafnahmen sind
die in weiterfihrenden TRGS genannten
Schutzmafnahmen umzusetzen z. B. nach
TRGS 517, 519, 521, 528, 553, 558, 559,
561.

10 Mafinahmen bei Betriebs-
storungen, Unfallen und
Notfallen

(1) Auf der Grundlage der Geféahrdungs-
beurteilung  muissen  ausreichend
Flucht- und Rettungswege gemafd der
ArbStattV vorhanden sein, die auch als
solche gekennzeichnet sind und ins
Freie, in andere Brandabschnitte oder
andere gesicherte Bereiche fuhren. Auf
ASR 2.3 wird verwiesen.

(2) Es mussen ausreichend geeignete Feu-
erléscher vorhanden sein, die jederzeit
zuganglich sind und in deren Benut-
zung die Beschaftigten eingewiesen
sind. Weiterflhrende Informationen
liefert die ASR A2.2.

©

Der Arbeitgeber hat Alarmplane, die
das Verhalten im Brandfall und bei Un-
fallen beschreiben, zu erarbeiten und
auszuhangen.
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(4)
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Der Arbeitgeber hat Manahmen
festzulegen, die im Ereignisfall daflr
Sorge tragen, dass die Beschaftigten
Uber das Ereignis, die Gefahren und
Verhaltensweisen schnell informiert
werden. Hierfir sind ggfs. entspre-
chende Warn- und Kommunikations-
systeme, z. B. Sirenen oder Lautspre-
cherdurchsagen, vorzuhalten.

Beschaftigte sowie Betriebsfremde
wie z. B. Hilfskrafte, Leiharbeitnehmer
oder Beschaftigte von Fremdfirmen
sind vor der Aufnahme ihrer Tatigkeit
Uber die Gefahren, die zu treffenden
SchutzmafRnahmen sowie das Verhal-
ten bei Betriebsstérungen, Unfallen
oder Notfallen zu informieren.

Es sind regelméaBig Sicherheitsiibun-
gen durchzufihren.

Beschaftigte, die nicht in die Beseiti-
gung von Betriebsstérungen, Unfall-
folgen oder Notfallen involviert sind,
durfen sich nicht im Gefahrenbereich
aufhalten, sondern haben diesen um-
gehend zu verlassen.

Der Arbeitgeber hat die MaRnahmen
der Ersten Hilfe festzulegen. Es mus-
sen ausreichend Ersthelfer, Erste-Hil-
fe-Material und ggfs. Erste-Hilfe-Ein-
richtungen vorhanden sein. Weitere
Konkretisierungen enthalt das Regel-
werk der Unfallversicherungstrager
z. B. DGUV Vorschrift 1.

Der Arbeitgeber tragt Sorge, dass im
Falle eines Unfallereignisses die nach-
geschaltete Rettungskette festgelegt
ist.

Die Alarmierung oder das Herbeirufen
von Hilfe muss in jedem Fall gewahr-
leistet sein. Das dabei einzusetzen-
de Alarmierungsprinzip ist vorrangig

(11

)

von den inharenten Eigenschaften
des freiwerdenden Gefahrstoffes und
der damit verbundenen Fahigkeit zur
Flucht des Beschaftigten abhangig.
Neben der Aufsicht durch eine zweite
Person kann dieses Alarmierungsprin-
zip u. a. umgesetzt werden durch:

1. einen regelmaBigen Telefonan-
ruf, z. B. bei der Méglichkeit einer
geringflgigen, die Handlungsfa-
higkeit nicht beeintrachtigenden
Verletzung des allein tatigen Be-
schaftigten und

2. eine personenbezogene Dauer-
Uberwachung, z. B. bei der Mog-
lichkeit einer innerhalb kurzer Zeit
auftretenden  Fluchtunfahigkeit
des Beschéaftigten in Folge aus-
tretender, erstickend wirkender
Gase.

Werden Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
von einem Beschaftigten auerhalb
von Ruf- und Sichtweite zu anderen
Beschaftigten ausgefliihrt, hat der
Arbeitgeber im Rahmen einer Ge-
fahrdungsbeurteilung  festzustellen,
ob zuséatzliche Schutzmafnahmen
notwendig sind um die Erste Hilfe bei
Notfallen sicher zu stellen. Weitere In-
formationen zum Thema Alleinarbeit
finden sich in der DGUV Regel 112-
139, DGUV Information 212-139 und
in der DGUV Leitlinie ,Einsatz von Per-
sonen-Notsignal-Anlagen bei gefahrli-
chen Alleinarbeiten”.

Fir spezielle Tatigkeiten wie z. B. dem
Befahren von Behéltern und engen
Raumen ist geeignetes Rettungsge-
rat und unterwiesenes Personal wie
beispielsweise ein Sicherungsposten,
vorzusehen.
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Bereiche mit besonderen Gefahrenpo-
tentialen, z. B. Lager fur Gasflaschen,
sind den Rettungskraften kenntlich zu
machen.

Fir Gefahrstoffe mit besonderen Ge-
fahreneigenschaften wie z. B. Phenol
oder Cyanide sind die erforderlichen
spezifischen Gegenmittel bereit zu
halten. Fir Flusssaure wére dies bei-
spielsweise Calciumgluconat.

Wirksamkeitsiiberpriifung

Der Arbeitgeber hat regelmafig zu kon-
trollieren, ob die von ihm festgelegten
SchutzmaBnahmen vorhanden und
wirksam sind (siehe auch TRGS 400).
Dies kann erfolgen z. B. durch:

1. Durchfiihrung wiederkehrender
Prifungen zur Sicherstellung der
ordnungsgemafien Funktion tech-
nischer Einrichtungen wie z. B. Luf-
tungsanlagen oder Absaugungen
oder Kontrolle und regelmafiger
Filterwechsel,

2. Uberpriifung technischer Parame-
ter wie z. B. die Luftgeschwindig-
keit von Absaugungen, Luftwech-
selraten oder Querstromungen,

3. Kontrolle, ob die technischen Anla-
gen, Maschinen, Arbeitsmittel und
personliche Schutzausristung be-
stimmungsgemafl verwendet, ge-
reinigt und gewartet werden, z. B.
durch Potenzialausgleich,

4. Uberprifung der Umsetzung von
Reinigungs- und Wartungsplanen,

5. Begehungen,

6. Uberpriifung des Befundes zur
inhalativen Exposition z. B. durch

messtechnische oder nichtmess-
technische Ermittlungsmethoden
(Berechnungen, Ubertragung von
Ergebnissen von vergleichbaren
Arbeitsplatzen),

7. Durchflhren von Sicht- und Funkti-
onskontrollen, z. B. Uberpriifen der
Funktion einer Absaugung nach
dem Einschalten,

8. Uberpriifung der persdnlichen
Schutzausrustung auf offensichtli-
che Mangel vor dem Gebrauch,

9. Berucksichtigung der Ergebnisse
arbeitsmedizinischer Vorsorge.

Bei der Wirksamkeitslberprifung hat

der Arbeitgeber darauf hinzuwirken,

dass alle Beschaftigten eine Mitwir-
kungspflicht haben.

Fihrt die Wirksamkeitstberprifung
zum Ergebnis, dass die getroffenen
SchutzmaBnahmen nicht ausreichend
sind, ist die Gefahrdungsbeurteilung
erneut durchzufiihren und es sind zu-
satzliche Maflnahmen zu ergreifen.

Hinweis: Auf den Abdruck der Literatur-
hinweise und der Anhéange wird verzich-

tet.
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TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in

ortsbeweglichen Behaltern

Ausgabe: Dezember 2020
GMBI 2021 S. 178-216 [Nr. 9-10] (v. 16.2.2021)

1 Anwendungsbereich

(1) Die TRGS 510 gilt fir das Lagern von
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
haltern einschlieflich folgender Tatig-

keiten

1. Ein- und Auslagern,

2. Transportieren innerhalb des La-
gers,

3. Beseitigen freigesetzter Gefahr-

stoffe.

(2) Die TRGS 510 gilt auch fur

1.

die Bereitstellung zur Beforde-
rung, wenn die Beférderung nicht
innerhalb von 24 Stunden nach
der Bereitstellung oder am da-
rauffolgenden Werktag erfolgt;
ist dieser Werktag ein Samstag,
so endet die Frist mit Ablauf des
nachsten Werktags (§ 2 Absatz 6
GefStoffV),

das Bereithalten von Gefahrstof-
fen in gréBeren Mengen, als fir
den Produktions- und Arbeitsgang
angemessen; von einer angemes-
senen Menge kann ausgegangen
werden, wenn der Tages-/Schicht-
bedarf nicht Uberschritten wird,
oder wenn er nur Uberschritten
wird, weil die nachstgréfere han-
delslbliche Gebindegrofe ver-
wendet wird.

(3) Diese TRGS gilt nicht flr

(4)

1.

2.

7.

Stoffe, die sich im Produktions-
oder Arbeitsgang befinden,
Schuttguter als Haufwerk in loser
Schittung,

explosionsgefahrliche Stoffe und
Gemische im Anwendungsbereich
des Sprengstoffgesetzes; flur die-
se gilt fur die Lagerung die Zweite
Verordnung zum Sprengstoffge-
setz,

Ammoniumnitrat und ammonium-
nitrathaltige Gemische im Anwen-
dungsbereich des Anhangs | Num-
mer 5 der GefStoffV; fur diese gilt
die TRGS 511,

organische Peroxide gemaf An-
hang Il Nummer 2 der GefStoffV;
unberthrt hiervon bleiben die
Vorschriften der Abschnitte 3 bis
5 dieser TRGS, sofern sie Anhang
Il der GefStoffV sowie DGUV Vor-
schrift 13 erganzen,

radioaktive Stoffe, die dem Atom-
gesetz bzw. der Strahlenschutz-
verordnung unterliegen,
ansteckungsgefahrliche Stoffe.

Abweichend von Absatz 3 Nummer 3
bis 7 sind die Bestimmungen des Ab-
schnitts 13 zu berucksichtigen, sofern
diese Stoffe und Gemische mit Gefahr-
stoffen zusammen gelagert werden
sollen.
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Erfolgen neben der Lagerung und den
in Absatz 1 genannten Tatigkeiten wei-
tere Tatigkeiten, wie z. B. Bereitstellung
und Bereithalten (aufler wie in Absatz
2 genannt), Umflllen und Entnehmen,
Reinigen von Behaltern, Probenahme
oder Instandhaltungsarbeiten, sind
diese aufgrund der méglichen zusatz-
lichen Gefahrdungen separat in der
Gefahrdungsbeurteilung nach TRGS
400 zu bewerten und die notwendigen
Schutzmanahmen zusatzlich zu er-
greifen.

Anforderungen anderer Rechtsberei-
che bleiben unberlhrt.

Tabelle 1 gibt an, fir welche Gefahr-
stoffe bei welchen Mengen die MaR-
nahmen gemafl den genannten Ab-
schnitten grundsatzlich zu ergreifen
sind. Die relevante Gefahrstoffmenge
ergibt sich aus der Summe der Net-
tolagermengen der Gefahrstoffe mit
der jeweiligen Einstufung gemaf CLP-
Verordnung oder anderer Eigenschaft
gemafl Spalte 1 und - wo zutreffend
- mit dem jeweiligen Gefahrenhinweis
gemaR Spalte 2.

Pro  Brand(bek&dmpfungs)abschnitt/
Gebdude oder baurechtlicher Nut-
zungseinheit dirfen kleinere Mengen
als in Tabelle 1 Spalte 3 angegeben un-
ter Einhaltung der Manahmen nach
Abschnitt 4 auch auferhalb von La-
gern gelagert werden (Kleinmengen).
Die Gesamtmenge aller Gefahrstoffe,
die als Kleinmenge auferhalb von La-
gern gelagert wird, darf 1.500 kg nicht
Uberschreiten.

(9) Die Abschnitte 5 bis 13 gelten zusatz-

lich zu den in Abschnitt 4 beschriebe-
nen Mafnahmen fir die in Tabelle 1
genannten Gefahrstoffe in den jeweils
genannten Mengen.

(10) Abweichend von Absatz 9 brauchen

die MaBnahmen des Abschnitts 13
nicht ergriffen zu werden, wenn die
Gesamtmenge aller Gefahrstoffe
200 kg nicht Uberschreitet.




TRGS 510

Tabelle 1 Anwendung der Abschnitte 5 bis 13 in Abhangigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (bei Gasen kg oder | und bei Druckgaskartuschen und Aero-
solpackungen kg oder Sttick). Bei Erreichen der gewédhlten Menge gilt der entspre-
chende Abschnitt.

- Bei mit einem ,und*“ verkntipften Mengen sind beide Mengen anzuwenden, d.h.
schon bei Erreichen einer der beiden Mengen gilt der entsprechende Abschnitt.

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach | Lagern im Lager mit Zusatzliche/besondere
CLP-Verordnung zusétzlichen Manah- | Schutzmaf3nahmen nach
men nach Abschnitt 5 Abschnitt 6 bis 12
und 13!
Menge Menge Ab-
i schnitt
akut toxische Flussigkeiten | H300, H310, H330 >50 kg > 200 kg 7,8
und Feststoffe, Kat. 1, 2, 32 | H301, H311, H331
akut toxische Gase, Kat. H330, H331 > 0,5 kg > 0,5 kg 10
1,2,3 in Verbindung mit oder > 11 oder>11:

H280 oder H281 | e
>200kg | 7,8
oder > 4001
keimzellmutagene, H340 > 50 kg > 200 kg ‘7
karzinogene und H350, H350i
reproduktionstoxische H360, H360F, H360D,
Gefahrstoffe, Kat. 1A, 1B H360FD
zielorgantoxische H370, H372 > 50 kg > 200 kg : 7
Gefahrstoffe (einmalige
und wiederholte Expositi-
on), Kat. 1
entzlindbare Gase, H220, H221 > 50 kg >50 : 10
Kat. 1A, 1B, 2 und > 1 Flasche kgund > 1
Flasche
> 200 kg oder : 6,7
> 4001

1  Die MafRhahmen nach Abschnitt 13 sind erst ab einer Gesamtmenge aller Gefahrstoffe von mehr als
200 kg anzuwenden.

2 Bei der Lagerung von akut toxischen Gefahrstoffen, die nicht als giftig oder sehr giftig im Sinne der
Richtlinie 67/548/EWG einzustufen waren, kann im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung auf die zu-
satzlichen/besonderen SchutzmaBnahmen gemaf Abschnitt 7 und 8 verzichtet werden.
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Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach | Lagern im Lager mit | Zusatzliche/besondere
CLP-Verordnung zusétzlichen Manah- | Schutzma3nahmen nach
men nach Abschnitt 5 Abschnitt 6 bis 12
und 13*

Menge Menge Ab-

: schnitt
entziindbare Gase, H220, H221 > 20 kg >20 kg 11

Kat. 1A, 1B, 2 oder > 50 Stiick |oder > 50 Stiick :

in Druckgaskartuschen | | e
>200 kg oder > : 6

500 Stilck |

Aerosole, Kat. 1, 2 H222, H223 >20 kg > 20 kg

in Aerosolpackungen oder > 50 Stuck |oder > 50 Stlick
>200kg i 6
oder > 500
Stick
Aerosole, Kat. 3 H229 >20 kg >20 kg 11
in Aerosolpackungen oder > 50 Stlck |oder > 50 Stilick
oxidierende Gase, Kat. 1 H270 > 50 kg >50 kg 10

und > 1 Flasche |und > 1 Flasche

>200kg : 7
oder > 4001
Gase unter Druck, nicht H280, H281 >50kg >50kg | 10
akut toxisch Kat. 1, 2, 3, und > 1 Flasche |und > 1 Flasche
nicht entziindbar und nicht
oxidierend
entziindbare FlUssigkeiten, | H224, H225 H224 > 10 kg >200kg : 6,7, 12
Kat.1,2 | e
S H224/H225 > 20 kg
entzlindbare FlUssigkeiten, | H226° > 100 kg > 1.000 kg 6,7, 12
Kat. 3
entzundbare Feststoffe, H228 > 200 kg > 200 kg 6
Kat. 1,2
selbstzersetzliche Gefahr- H242 > 100 kg > 200 kg 6
stoffe, yp C& D, E & F i
pyrophore Fliissigkeiten H250 > 100 kg >200kg : 6,7

und Feststoffe, Kat. 1

3 Bei der ausschlielichen Lagerung von entzlindbaren Flissigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C
kann im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung auf die Festlegung von zusatzlichen/besonderen
SchutzmafRnahmen geméf Abschnitt 7 und 12 verzichtet werden. Das trifft insbesondere auf Diesel-
kraftstoff und Heizdl zu.
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Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach | Lagern im Lager mit | Zusétzliche/besondere
CLP-Verordnung zusétzlichen Manah- | Schutzmaf3nahmen nach
men nach Abschnitt 5 Abschnitt 6 bis 12
und 13!
Menge Menge Ab-
i schnitt

selbsterhitzungsfahige H251, H252 > 200 kg > 200 kg 6
Gefahrstoffe, Kat. 1, 2 :

Gefahrstoffe, die mit Was- H260, H261 > 200 kg >200kg i 6
ser entzlindbare Gase
entwickeln, Kat. 1, 2, 3

oxidierende Flissigkeiten H271 >1kg >5kg i 7
und Feststoffe, Kat. 2~ [ | e e
>200kg i 9

oxidierende Fliissigkeiten H272 >50 kg > 200 kg 7,9

und Feststoffe, Kat. 2, 3

desensibilisierte explosive H206, H207, H208 > 100 kg >200kg i 6,7

Gefahrstoffe, Kat. 1, 2,

3,44

brennbare Fllssigkeiten ohne Einstufung als > 1.000 kg > 1.000 kg 6
entziindbar

brennbare Feststoffe ohne Einstufung als vom Arbeitgeber festzulegen 6
entziindbar i.d.R. Tonnenbereich :

andere als gefahrlich einge- | alle nicht vorgenannten > 1.000 kg

stufte Stoffe/Gemische Gefahrenhinweise

mehrere verschiedene Gefahrstoffe (auch wenn die Abschnitt 5:

Mengen fir die einzelnen Gefahrstoffe unterschritten 3 > 1.500 kg

werden)

4 Soweit nicht im Anwendungsbereich des Sprengstoffgesetzes, siehe dazu auch Absatz 3 Nummer 3.
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Begriffsbestimmungen

Begriffe sind im Begriffsglossar zu den
Regelwerken der Betriebssicherheits-
verordnung, der Biostoffverordnung
und der Gefahrstoffverordnung
definiert, verflgbar unter: www.
baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-
und-Technische-Regeln/Regelwerk/
Glossar/Glossar_node.html.  Weitere
Begriffe werden wie im Folgenden de-
finiert verwendet.

Abstande im Sinne dieser Technischen
Regel dienen dazu

1. ein Lager vor auBeren Scha-
densereignissen, wie z. B. me-
chanischer Beschadigung oder
Erwarmung infolge einer Brandbe-
lastung zu schitzen,

2. vor Wechselwirkungen zwischen
den gelagerten Gefahrstoffen zu
schutzen,

3. die Gefahrdung der Beschaftigten
oder anderer Personen durch Un-
dichtigkeiten an ortsbeweglichen
Behaltern oder durch Stérungen
des bestimmungsgemafien Be-
triebsablaufs so gering wie mog-
lich zu halten.

Aerosolpackungen sind nicht nachfull-
bare Behélter gemaf Abschnitt 6.2.6
des ADR aus Metall, Glas oder Kunst-
stoff, einschlieBlich des darin enthal-
tenen verdichteten, verfliissigten oder
unter Druck gelosten Gases mit oder
ohne Flussigkeit, Paste oder Pulver,
die mit einer Entnahmevorrichtung
versehen sind, die es ermoglicht, ihren
Inhalt in Form von in Gas suspendier-
ten festen oder fllissigen Partikeln als
Schaum, Paste, Pulver oder in flissi-
gem oder gasférmigem Zustand aus-
treten zu lassen.

(4)

Aus dem Brandschutz werden folgende
Begriffe verwendet (siehe auch Litera-
turhinweise Nummer 7, 9 und 15 d):

1. Brand(bekampfungs)abschnitt ist
ein nach Baurecht brandschutz-
technisch abgegrenzter Bereich,
bei dem durch Anforderungen an
die umschlieBenden Bauteile eine
Brandibertragung auf angrenzen-
de Abschnitte nicht zu erwarten
ist.

2. Brandwande genlgen der Feuer-
widerstandsklasse REI-M90 und
der Baustoffklasse A nach DIN EN
13501.

3. Feuerbestandig erfordert eine
Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 90 min.

4. Feuerhemmend erfordert eine
Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 30 min.

5. Nichtbrennbare Baustoffe genu-
gen Baustoffklasse A nach DIN EN
13501.

6. Schwerentflammbare Baustoffe
genligen Baustoffklasse C nach
DIN EN 13501.

Brennbar ist ein Stoff/Gemisch/Ma-
terial, wenn es bei Entziindung eine
exotherme Reaktion mit Luft eingehen
kann. Dazu gehdéren

1. gemafl CLP-Verordnung entspre-
chend eingestufte und gekenn-
zeichnete Stoffe und Gemische;
dazu zéhlen Stoffe und Gemische,
die mit GHSO1 (explodierende
Bombe) oder GHSO02 (Flamme)
gekennzeichnet sind sowie ent-
ziindbare Gase, Kat. 2, H221,

2. andere FlUssigkeiten als die in
Nummer 1 genannten mit einem
Flammpunkt bis 370 °C; eine ge-
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(6)

(7)

eignete Methode, die bis 370 °C
anwendbar ist, ist z. B. die Metho-
de nach Pensky-Martens mit ge-
schlossenem Tiegel (siehe DIN EN
ISO 2719) und

3. andere erfahrungsgemafd brenn-

bare Feststoffe, wie z. B. Papier,
Holz oder Polymere wie z. B. Po-
lyethylen, Polystyrol; Hinweise
auf die Brennbarkeit kdnnen flr
Staube eine Brennzahl > 1 (siehe
DIN EN 17077) und fur andere
Feststoffe ein Sauerstoffindex =
21 (siehe DIN EN ISO 4589) sein.

Druckgasbehalter sind Behalter flr
Gase unter Druck. Zum Druckgasbe-
hélter gehoéren die Ausristungsteile,
die dessen Sicherheit beeinflussen
kénnen. Zu den ortsbeweglichen
Druckgasbehéltern gehdren ortsbe-
wegliche Druckgerate im Sinne der
Richtlinie 2010/35/EU bzw. der Orts-
bewegliche-Druckgerate-Verordnung,
Druckgefafie im Sinne des Gefahrgut-
rechts wie Flaschen, Grofflaschen,
verschlossene  Kryo-Behélter, Fla-
schenbiindel sowie Multiple-Element
Gas Container (MEGC).

Druckgaskartuschen sind Einwegbe-
halter ohne eigene Entnahmevorrich-
tung. Jede Kartusche besteht aus
dem Behélter und einem Verschluss
der Einfull6ffnung. Kartuschen wer-
den mittels einer besonderen Entnah-
mevorrichtung entleert.

Explosionsgefahrdete Bereiche sind
Bereiche, in denen gefahrliche explo-
sionsfahige Atmosphare auftreten
kann.

Kleinmengen flur die Lagerung im
Sinne dieser TRGS sind die maximal
erlaubten Mengen an Gefahrstoffen,

(10

(11

(12

(13

)

)

fir die die Einhaltung der allgemei-
nen MaBnahmen nach Abschnitt 4
ausreichend ist (siehe Abschnitt 1
Absatz 8).

Lager im Sinne dieser TRGS sind Ge-
baude, Bereiche oder Raume in Ge-
bauden oder Bereiche im Freien, die
dazu bestimmt sind, in ihnen Gefahr-
stoffe zu lagern. Hierzu zahlen auch
Container oder Schranke.

Lager im Freien sind auch Uberdach-
te Lager, die mindestens nach zwei
Seiten offen sind, einschlielich sol-
cher, die nur an einer Seite offen sind,
wenn die Tiefe - von der offenen Seite
her gemessen - nicht groRer als die
Héhe der offenen Seite ist. Eine Seite
des Raumes gilt auch dann als offen,
wenn sie aus einem Gitter aus Draht
oder dergleichen besteht, das die na-
tirliche Luftung nicht wesentlich be-
hindert.

Lagerabschnitt ist der Teil eines La-
gers, der von anderen Lagerabschnit-
ten oder angrenzenden Raumen

1. in Gebduden durch Wande und
Decken, oder

2. im Freien durch Abstande oder
Wande,

die die Anforderungen dieser TRGS er-
flllen, getrennt ist. Sicherheitsschran-
ke mit einer Feuerwiderstandsfahig-
keit von mindestens 90 min gelten als
Lagerabschnitt.

Lagerbereich ist der Teil eines Lage-
rabschnitts, in dem Gefahrstoffe gela-
gert werden.

Lagerklasse (LGK) ist die Klassifizie-
rung von Gefahrstoffen/Lagergltern
anhand ihrer gefahrlichen Eigenschaf-
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ten zur Steuerung der Zusammenlage-
rung.

Lagermenge ist die Nettomasse eines
gelagerten Gefahrstoffes. Die Ge-
samtlagermenge ist die Summe der
Lagermengen der Gefahrstoffe.

Léschwasserrilickhalteanlagen  sind
Anlagen, die dazu bestimmt sind, das
bei einem Brand anfallende verunrei-
nigte Léschwasser bis zur Entsorgung
aufzunehmen.

Nutzungseinheiten im baurechtlichen
Sinne sind in sich abgeschlossene
Bereiche mit einem oder mehreren
Raumen, die in der Regel einem Nut-
zer/Arbeitgeber zuzuordnen sind. Fur
Nutzungseinheiten ergeben sich An-
forderungen an bauliche Abtrennung,
Rettungswege und teilweise auch
maximale GréBe. Nutzungseinhei-
ten kdnnen zum Beispiel Geschafte,
Praxen, Handwerksbetriebe in einem
Gebaude oder Lagergebaude sein. Im
Einzelfall kann sich die Abgrenzung
direkt oder indirekt aus dem Brand-
schutzkonzept bzw. der Baugenehmi-
gung ergeben.

Ortsbewegliche Behalter im Sinne die-
ser TRGS sind dazu bestimmt, dass in
ihnen Gefahrstoffe transportiert und
gelagert werden. Zu den ortsbeweg]i-
chen Behaltern gehoren z. B.

1. Verpackungen, z. B. Fasser, Ka-
nister, Flaschen, Sacke,

2. GroBpackmittel, z. B. IBC (Inter-
mediate Bulk Container), Big
Bags bzw. FIBC (Flexible Interme-
diate Bulk Container),

3. GroRverpackungen,

4. Tankcontainer/ortsbewegliche
Tanks,

(19
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Container flr Schuttguter,

Druckgasbehalter,

7. Aerosolpackungen oder Druck-
gaskartuschen,

8. Eisenbahnkesselwagen, Tank-

fahrzeuge.

o o

Rickhalteeinrichtungen sind Einrich-
tungen zur Rickhaltung von Gefahr-
stoffen, die aus undicht gewordenen
Behaltern austreten; dazu zahlen
insbesondere Auffangraume, Auffang-
wannen, Auffangtassen, Auffangvor-
richtungen, Rohrleitungen, Schutz-
rohre, Behélter oder Flachen, in oder
auf denen Stoffe zurlickgehalten oder
abgeleitet werden.

Zusammenlagerung liegt vor, wenn
sich verschiedene Gefahrstoffe in ei-
nem Lagerabschnitt oder einer RUck-
halteeinrichtung befinden.

Gefahrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung gemafR
8§ 5 Arbeitsschutzgesetz und § 6
GefStoffV zu ermitteln, ob sich durch
die Lagerung von Gefahrstoffen Ge-
fahrdungen fur die Beschaftigten oder
andere Personen ergeben. Zur Durch-
fihrung der Gefahrdungsbeurteilung
wird insbesondere auf die TRGS 400
verwiesen.

Gefahrdungen durch die Lagerung von
Gefahrstoffen kénnen sich insbeson-
dere ergeben durch

1. Eigenschaften bzw. Aggregatzu-
stand der gelagerten Gefahrstoffe,

2. Menge der gelagerten Gefahrstof-
fe,

3. Artder Lagerung,
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4. Tatigkeiten bei der Lagerung,

5. Zusammenlagerung von Gefahr-
stoffen,

6. Arbeits- und Umgebungsbedin-
gungen, insbesondere Bauweise
des Lagers, Raumgrofle, klimati-
sche Verhéltnisse, auflere Einwir-
kungen und Lagerdauer.

Die wichtigsten Informationsquellen
flr die Gefahrdungsbeurteilung fir die
Lagerung von Gefahrstoffen sind die
Einstufung und Kennzeichnung nach
CLP-Verordnung oder nach Gefahrgut-
recht, das Sicherheitsdatenblatt in der
aktuellen Fassung sowie erganzende
Angaben des Herstellers. In der Regel
sind diese Informationsquellen ausrei-
chend.

Bei fehlenden oder unzureichenden
Angaben hat sich der Arbeitgeber wei-
tere Informationen zu beschaffen, sie-
he TRGS 400.

Bei der Geféhrdungsbeurteilung flr
die Lagerung sind alle Tatigkeiten und
Betriebszustande zu berlcksichtigen,
aus denen eine Gefahrdung der Be-
schaftigten entstehen kann. Dies sind
insbesondere Tatigkeiten beim

1. Ein-und Auslagern,

2. Transportieren innerhalb des La-
gers,

3. Beseitigen freigesetzter Gefahr-
stoffe.

Werden weitere Tatigkeiten im Lager
durchgefuhrt, wie z. B. Umflllen und
Entnehmen, Reinigen von Behaltern,
Probenahme, Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten, sind diese in der
Gefahrdungsbeurteilung mit zu be-
rucksichtigen und die zuséatzlichen
SchutzmaBnahmen Uber die Regelun-
gen dieser TRGS hinaus zu ergreifen.

(7

Kann die Bildung explosionsfahiger
Atmospharen mit brennbaren Gasen,
Dampfen, Nebeln oder Stauben nicht
ausgeschlossen werden, so sind in der
Gefahrdungsbeurteilung explosionsge-
fahrdete Bereiche festzulegen und die
erforderlichen Schutzmafnahmen zu
ermitteln (§ 6 Absatz 4, § 11 Absatz
1 bis 3 und Anhang | Nummer 1.6
GefStoffV). In explosionsgefahrdeten
Bereichen sind Mafnahmen zur Ziind-
quellenvermeidung erforderlich. Ex-
plosionsgefahrdete Bereiche kdnnen
in Zonen eingeteilt werden (Anhang |
Nummer 1.6 Absatz 3 in Verbindung
mit Anhang | Nummer 1.7 GefStoffV).
Die Ergebnisse der Gefahrdungsbe-
urteilung sind in einem Explosions-
schutzdokument zu dokumentieren
und fortzuschreiben. Konkrete Anfor-
derungen zur Zoneneinteilung finden
sich in den Abschnitten 10 und 12.
Weitere Hinweise zur Zoneneinteilung
finden sich in der Beispielsammlung
zur DGUV Regel 113-001. Werden
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
(MSR-Einrichtungen) flr Explosions-
schutzmanahmen verwendet, ist die
TRGS 725 entsprechend zu berlck-
sichtigen.

In Abhangigkeit von Menge und Eigen-
schaften der Gefahrstoffe sind nicht
alle MaBnahmen dieser TRGS erforder-
lich. Abweichungen sind im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung zu be-
rlcksichtigen und zu dokumentieren.

Aligemeine Mafinahmen
Grundsatze

Die Gefahrdung der Gesundheit und
der Sicherheit der Beschaftigten sowie
anderer Personen und die Gefahrdung
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der Umwelt vor stoffbedingten Schadi-
gungen bei der Lagerung von Gefahr-
stoffen ist durch folgende MaRnahmen
zu beseitigen oder auf ein Minimum zu
reduzieren:

1. Gestaltung des Lagers und der La-
gereinrichtungen,

2. Organisation der Arbeitsablaufe,

3. Bereitstellung geeigneter Arbeits-
mittel fur Tatigkeiten, die mit der
Lagerung von Gefahrstoffen in
Zusammenhang stehen, z. B. Grei-
feinrichtungen bei unpalettierten
Fassern,

4. Begrenzung der Dauer und des
Ausmafles der Exposition,

5. Angemessene Hygienemafnah-
men, insbesondere regelmafige
Reinigung,

6. Vermeidung des unbeabsichtigten
Freisetzens von Gefahrstoffen,

7. Bereithaltung von Mitteln zur Ge-
fahrenabwehr.

Diese allgemeinen Mafnahmen sind
auch bei einer Lagerung aufRerhalb von
Lagern unabhangig von der Menge der
gelagerten Gefahrstoffe erforderlich.

In Arbeitsrdumen sind Gefahrstoffe in
besonderen Einrichtungen zu lagern.
Die Mindestanforderungen flr diese
besonderen Einrichtungen sind in der
Regel durch die MaRnahmen nach Ab-
schnitt 4.2 mit abgedeckt. Zusatzliche
MaRnahmen sind erforderlichenfalls
im Ergebnis der Geféahrdungsbeurtei-
lung festzulegen.

Werden die jeweiligen Kleinmengen
(siehe Abschnitt 1 Absatz 8) pro ab-
geschlossenem Betriebsgebaude
bzw. Brand(bekampfungs)abschnitt
oder baurechtlicher Nutzungseinheit
Uberschritten, sind mindestens die

()

8)

Uberschreitenden Mengen in Lagern
nach Abschnitt 2 Absatz 10 unter Be-
rucksichtigung der Schutzmafnahmen
gemafl Abschnitt 5 zu lagern. Dabei
durfen insgesamt maximal 1.500 kg
Gefahrstoffe auferhalb von Lagern
gelagert werden. Abhéngig von der Art
und Menge der Gefahrstoffe kommen
besondere BrandschutzmafRnahmen
gemafl Abschnitt 6 und zusatzliche
SchutzmaBhahmen gemaf der Ab-
schnitte 7 bis 13 hinzu (siehe auch
Tabelle 1).

Sofern eine Nutzungseinheit von meh-
reren Arbeitgebern genutzt wird, ha-
ben sich diese bezuglich zu treffender
Schutzmanahmen abzustimmen.

Ob neben einem Gefahrstoff weitere
(Gefahr-)Stoffe/Chemikalien/Materi-
alien in einem Lager gelagert werden
durfen, ist nach den Angaben im Si-
cherheitsdatenblatt zu prifen.

Werden Gefahrstoffe gelagert, muss
ein  Gefahrstoffverzeichnis  gefiihrt
werden, in dem auf die entsprechen-
den Sicherheitsdatenblatter verwiesen
wird (§ 6 Absatz 12 GefStoffV). Das
Verzeichnis muss mindestens folgende
Angaben enthalten:

1. Bezeichnung der gelagerten Ge-
fahrstoffe,

2. Einstufung des Gefahrstoffs oder
Angaben zu den gefahrlichen Ei-
genschaften,

3. verwendete Mengenbereiche,

4. den Lagerbereich.

Fur Notfélle soll das Gefahrstoffver-
zeichnis nach Absatz 7 auerhalb des
Lagers verflugbar sein; ggf. ist ein La-
gerplan mit Angabe der Lagerklassen
und der zugehdrigen Lagermengen
sinnvoll.
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4.2 Aligemeine Schutzmafinahmen fiir

1)

die Lagerung von Gefahrstoffen

Die ortsbeweglichen Behalter missen
so beschaffen, geeignet und verschlos-
sen sein, dass vom Inhalt nichts unge-
wollt nach aufRen gelangen kann. Diese
Voraussetzungen gelten u.a. als erflllt,
wenn die Behalter die Anforderungen
gemaf Gefahrgutrecht erfullen.

Gefahrstoffe sollen méglichst in Ori-
ginalbehaltern oder in der Original-
verpackung gelagert werden. Werden
Gefahrstoffe in anderen Behaltern ge-
lagert, mussen diese ausreichend be-
standig gegen Korrosion, Versprodung
oder Bruch sein. Auferdem mussen
sie eine gefahrliche Veranderung der
gelagerten Gefahrstoffe durch auflere
Einwirkungen, wie beispielsweise Licht,
Warme oder Feuchtigkeit, verhindern.

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass alle gelagerten Gefahrstoffe iden-
tifizierbar sind (§ 8 Absatz 2 GefStoffV).
Gefahrliche Stoffe und Gemische sind
gemafR TRGS 201 mit einer Kennzeich-
nung zu versehen, die ausreichende
Informationen Uber die Einstufung
enthalt und aus der die Gefahrdungen
bei der Handhabung und die zu be-
ricksichtigenden SchutzmafSnahmen
hervorgehen oder abgeleitet werden
kénnen.

Gefahrstoffe durfen nicht in solchen
Behéltern aufbewahrt oder gelagert
werden, durch deren Form oder Be-
zeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln
(Speisen oder Getranke) verwechselt
werden kann (§ 8 Absatz 5 GefStoffV).

Gefahrstoffe dlrfen nicht an solchen
Orten aufbewahrt oder gelagert wer-
den, die zu einer Gefahrdung der Be-
schaftigten oder anderer Personen

flhren konnen. Dazu gehdren insbe-
sondere

1. Verkehrswege; zu Verkehrswegen
zahlen u. a. Treppenraume, Flucht-
und Rettungswege, Durchgange,
Durchfahrten und enge Hofe,

2. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitar-,
Sanitatsrdume oder Tagesunter-
kinfte.

Nummer 2 gilt nicht fur haushaltsubli-
che Mengen, die zur dortigen Verwen-
dung vorgesehen sind.

Druckgasbehalter dirfen in Arbeits-
raumen nur in Sicherheitsschranken
der Feuerwiderstandsklasse G30 oder
héher gemafd DIN EN 14470-2 gelagert
werden.

In unmittelbarer Nahe von Lagerbehal-
tern mit entziindbaren Gefahrstoffen
dirfen sich keine wirksamen Zind-
quellen befinden.

Bei nicht stabilen Stoffen/Gemischen
kann es im Laufe der Zeit zu Zerset-
zungsreaktionen und zur Bildung von
Reaktionsprodukten  kommen. Bei
anderen Stoffen/Gemischen besteht
durch die Einwirkung von Luft, Feuch-
tigkeit, Uberschreitung der Lagertem-
peratur oder sonstigen Fremdstoffen
die Gefahr der Selbstzersetzung oder
anderer chemischer Reaktionen. Da-
bei kann es zur Freisetzung erheblicher
Warmemengen, zu einem Druckan-
stieg oder zur Entstehung gefahrlicher
Stoffe kommen. Soweit fir bestimmte
Gefahrstoffe spezielle MafRhahmen
erforderlich sind (wie z. B. eine Tempe-
raturkontrolle bei bestimmten selbst-
zersetzlichen oder polymerisierenden
Gefahrstoffen, erkenntlich an der An-
gabe einer Kontroll- oder Notfalltem-
peratur in Abschnitt 7, 9 oder 10 des
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Sicherheitsdatenblatts), sind diese bei
der Lagerung zu beachten.

Geflllte Aerosolpackungen und Druck-
gaskartuschen durfen nicht einer Er-
warmung von mehr als 50 °C durch
Sonneneinstrahlung oder andere War-
mequellen ausgesetzt werden.

Missen Druckgaskartuschen — mit
brennbaren Inhaltsstoffen mit ange-
schlossener Entnahmeeinrichtung
gelagert werden, durfen diese wegen
moglicher Undichtigkeiten an den
Anschlissen nur mit zusatzlichen
Schutzmanahmen zur Vermeidung
der Bildung explosionsfahiger Atmo-
sphére gelagert werden, z. B. wirksa-
me LUftungsoffnungen von mindes-
tens 100 cm? bei Lagerung in einem
Schrank (siehe dazu auch Abschnitt 3
Absatz 7).

Werden angebrochene Behalter gela-
gert, ist die tatsachliche Lagermenge
bei der Berechnung des gesamten
gelagerten Volumens heranzuziehen.
Abweichend von Satz 1 ist bei ent-
ziindbaren Gasen, Kat. 1A, 1B und 2,
H220, H221, entzindbaren Aeroso-
len, Kat. 1 und 2, H222, H223 und bei
entziindbaren Flussigkeiten, Kat. 1, 2
und 3, H224, H225, H226 die auf den
vollsténdig geflllten Behalter bezoge-
ne Nettolagermenge heranzuziehen.

Bei der Lagerung von entziindbaren
FlUssigkeiten, Kat. 1, 2 und 3, H224,
H225, H226 aufderhalb von Lagern ist
das Fassungsvermogen der einzelnen
Behalter wie folgt zu begrenzen:

1. 2,5 1flr zerbrechliche Behalter,
2. 10 [ fir nicht zerbrechliche Behal-
ter und

13
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3. 20 | fur nach Gefahrgutrecht zu-
lassige Behalter.

Die Lagerung entziindbarer Flissig-
keiten in Sicherheitsschranken nach
Anhang 1 wird empfohlen.

Flissige und feste Gefahrstoffe sind
so zu lagern, dass Freisetzungen er-
kannt, aufgefangen und umgehend
beseitigt werden kdnnen. Behalter
mit flissigen Gefahrstoffen sind in
eine Ruckhalteeinrichtung zu stellen,
die mindestens den Rauminhalt des
groBten Gebindes aufnehmen kann.
Gefahrstoffe, die in gefahrlicher Weise
miteinander reagieren kdnnen, dirfen
nicht in dieselbe Rulckhalteeinrich-
tung gestellt werden.

Gefahrstoffe dirfen nicht in unmittel-
barer Nahe von Arzneimitteln, Lebens-
oder  Futtermitteln  einschlieflich
deren Zusatzstoffe, Kosmetika und
Genussmitteln aufbewahrt oder gela-
gert werden (§ 8 Absatz 5 GefStoffV).
Insbesondere bei

1. akut toxischen Gefahrstoffen,
Kat. 1, 2 und 3, H300, H301,
H310, H311, H330, H331,

2. krebserzeugenden Gefahrstoffen,
Kat. 1A und 1B, H350, H350i,

3. keimzellmutagenen Gefahrstof-
fen, Kat. 1A und 1B, H340 und

4. reproduktionstoxischen Ge-
fahrstoffen, Kat. 1A und 1B,
H360, H360F, H360D, H360FD,
H360Fd, H360Df

liegt eine unmittelbare Nahe vor, wenn
sie im selben Raum aufbewahrt oder
gelagert werden. Grundsatzlich sollen
auch alle anderen Gefahrstoffe in ge-
trennten RGumen aufbewahrt/gelagert
werden; wenn aus betrieblichen Grin-
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den zwingend notwendig, sind diese
zumindest durch einen horizontalen
Abstand von mehr als 2 m zu trennen.

Zugangsbeschrankung fiir
besondere Gefahrstoffe

Gemaf § 8 Absatz 7 GefStoffV sind

1. akut toxische Gefahrstoffe, Kat.
1, 2 und 3, H300, H301, H310,
H311, H330, H331,

2. krebserzeugende  Gefahrstoffe,
Kat. 1A und 1B, H350, H350i,

3. keimzellmutagene Gefahrstoffe,
Kat. 1A und 1B, H340 und

4. spezifisch zielorgantoxische Ge-
fahrstoffe (einmalige Exposition
und wiederholte Exposition), Kat.
1, H370, H372

unter Verschluss oder so aufzubewah-
ren oder zu lagern, dass nur fachkundi-
ge und zuverlassige Personen Zugang
haben.

Absatz 1 gilt nicht fur

1. akut toxische Gefahrstoffe, Kat.
3, H301, H311 und H331, sofern
diese vormals nach der aufgeho-
benen Richtlinie 67/548/EWG als
gesundheitsschadlich eingestuft
waren und in der ,Liste nach § 8
Absatz 7 GefStoffV* (verfligbar un-
ter www.baua.de/dok/8847526)
aufgefliihrt sind,.

2. Metalle in kompakter Form, Legie-
rungen, polymerhaltige Gemische
und elastomerhaltige Gemische,
wenn mit ihnen keine entspre-
chende Gefahr fur die mensch-
liche Gesundheit bei Einatmen,
Verschlucken und Hautkontakt
verbunden ist.

3)

Fir die Lagerung von Gefahrstoffen,
die nach CLP-Verordnung mit dem
Sicherheitshinweis P405 ,Unter Ver-
schluss aufbewahren” gekennzeichnet
sind, aber nicht unter eine der Einstu-
fungen nach Absatz 1 fallen, wird die
Vorgehensweise nach Absatz 1 emp-
fohlen.

Die Zugangsbeschrankung nach Ab-
satz 1 und 3 kann u. a. erfullt werden
durch:

1. Lagerung in einem geeigneten, ab-
schliefbaren Schrank,

2. Lagerung in einem abschlieBba-
ren Gebaude oder abschlieRbaren
Lagerbereich oder abschliebaren
Raum,

3. Lagerung in einem kameralber-
wachten Bereich, der auf eine
standig besetzte Stelle aufge-
schaltet ist mit zusatzlichen regel-
mafigen Kontrollgangen,

4. Lagerung auf einem Betriebs-
gelande mit Werkszaun und Zu-
gangskontrolle oder

5. Lagerung in einem Industriepark
mit gemeinsamen Werkszaun und
Zugangskontrolle; in diesem Fall
ist in der Gefahrdungsbeurteilung
zu dokumentieren, mit welchen
MafRnahmen oder welcher Kom-
bination von MafSnahmen der
Arbeitgeber sicherstellt, dass nur
fachkundige und zuverlassige Per-
sonen Zugang zu seinem Lager
haben. Geeignete MafRhahmen
kénnen z. B. sein:

a) Identitatsnachweis,

b) Zugangskontrolle durch Pfort-
ner oder digital, z. B. durch
Drehtore mit Werksausweis,

c¢) Anmeldung von Besuchern
bei einem Ansprechpartner
des Betriebes,
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d) Unterweisung von Besu-
chern und Fremdfirmen in
den wesentlichen Belangen
des sicheren Verhaltens in
einem Industriepark (Anmel-
deverhalten im Betrieb, Be-
folgen der Anweisungen des
Betriebspersonals, Beachten
von Absperrungen, wesentli-
che Gefahren, Alarmordnung,
etc.),

e) auftrags-/tatigkeitsbezogene,
gef. auch gefahrstoffrechtli-
che Unterweisung flr Fremd-
firmen,

f)  Kennzeichnung von Berei-
chen, die fur Unbefugte ge-
sperrt sind,

g) regelmaBige Kontrollen z. B.
durch einen Sicherheitsdienst
innerhalb des Industrieparks
und seiner Umgrenzung (Um-
zaunung) oder Kamerauber-
wachung der Werksgrenzen.

Abweichend von Absatz 1 darf Perso-
nen, deren Anwesenheit fir die Verla-
dung zur Beférderung erforderlich ist,
unter Aufsicht Zugang gewahrt werden.

Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen,
dass Stoffe, die dem Betaubungsmit-
telgesetz als psychotrope Stoffe unter-
liegen, unter Verschluss aufbewahrt
werden. Der Zugang zu den Betdu-
bungsmitteln ist nur der verantwortli-
chen Person erlaubt.

Auf das Verbot ist mit dem Verbots-
zeichen D-PO06 ,Zutritt fur Unbe-
fugte verboten* geméf ASR A1.3
deutlicherkennbarunddauerhafthinzu-
weisen.

5

5.1

Zusatzliche Schutzmaf’-
nahmen bei der Lagerung
in Lagern

Anwendungsbereich und allgemeine
Mafinahmen

Gefahrstoffe gemafl Tabelle 2 in den

dort genannten Mengen sind in
Lagern im Sinne dieser TRGS zu
lagern. Die Mengen gelten pro

Brand(bekampfungs)abschnitt/Gebau-
de oder baurechtlicher Nutzungsein-
heit. Die Gesamtmenge aller Gefahr-
stoffe, die im Rahmen der Kleinmen-
genregelung auflerhalb von Lagern
gelagert werden darf, darf 1.500 kg
nicht tberschreiten.
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Tabelle 2 Anwendungsbereich von Abschnitt 5 in Abhédngigkeit von Art und Einstufung der Ge-
fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge
- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (bei Gasen kg oder | und bei Druckgaskartuschen und Aero-
solpackungen kg oder Stlick). Bei Erreichen der gewéhlten Menge gilt Abschnitt 5.
- Bei mit einem ,und*“ verkniipften Mengen sind beide Mengen anzuwenden, d.h.
schon bei Erreichen einer der beiden Mengen gilt Abschnitt 5.

in Druckgaskartuschen

Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
akut toxische Flussigkeiten und H300, H310, H330 H301, > 50 kg
Feststoffe, Kat. 1, 2, 3 H311, H331
akut toxische Gase, Kat. 1, 2, 3 H330, H331 > 0,5 kg
in Verbindung mit H280, oder>11
H281
keimzellmutagene, karzinogene und | H340 > 50 kg
reproduktionstoxische Gefahrstoffe, | H350, H350i
Kat. 1A, 1B H360, H360F, H360D,
H360FD
zielorgantoxische Gefahrstoffe H370, H372 > 50 kg
(einmalige und wiederholte
Exposition), Kat. 1
entziindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 50 kg
und > 1 Flasche
entzlindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 20 kg

oder > 50 Stiick

Aerosole, Kat. 1, 2, 3
in Aerosolpackungen

H222, H223, H229

> 20 kg
oder > 50 Stiick

Feststoffe, Kat. 1

oxidierende Gase, Kat. 1 H270 > 50 kg
und > 1 Flasche
Gase unter Druck, nicht akut to- H280, H281 > 50 kg
xisch Kat. 1, 2, 3, nicht entzlindbar und > 1 Flasche
und nicht oxdierend
entzindbare Flissigkeiten, Kat. H224, H225 H224 > 10 kg
1,2 T T e,
S H224 / H225 > 20 kg
entztndbare Flissigkeiten, Kat. 3 H226 > 100 kg
entzlindbare Feststoffe, Kat. 1, 2 H228 > 200 kg
selbstzersetzliche Gefahrstoffe, H242 > 100 kg
TypC&D,E&F
pyrophore Flissigkeiten und H250 > 100 kg
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Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung

selbsterhitzungsfahige Gefahrstof- H251, H252 > 200 kg

fe, Kat. 1, 2

Gefahrstoffe, die mit Wasser H260, H261 > 200 kg

entziindbare Gase entwickeln,

Kat. 1,2,3

oxidierende Flussigkeiten und H271 >1kg

Feststoffe, Kat. 1

oxidierende Flussigkeiten und H272 > 50 kg

Feststoffe, Kat. 2, 3

desensibilisierte explosive H206, H207, H208 > 100 kg

Gefahrstoffe, Kat. 1, 2, 3, 4°

brennbare Flissigkeiten ohne Einstufung als >1.000 kg
entzlindbar

brennbare Feststoffe ohne Einstufung als vom Arbeitgeber festzulegen
entziindbar i.d.R. Tonnenbereich

andere als gefahrlich eingestufte alle nicht vorgenannten > 1.000 kg

Stoffe/Gemische Gefahrenhinweise

mehrere verschiedene Gefahrstoffe (auch wenn die Mengen flr die 3 >1.500 kg

einzelnen Gefahrstoffe unterschritten werden)

2

3)

Sicherheitsschranke gelten als Lager
im Sinne des Abschnitts 5 und mus-
sen nicht in Lagerrdumen aufgestellt
werden.

Werden  Fllssigkeiten,  Feststoffe,
Druckgaskartuschen oder Aerosol-
packungen in Sicherheitsschranken
gemafl Anhang 1 gelagert, gelten die
Anforderungen der Abschnitte 5.2, 5.3,
5.5 und 5.9 als erfullt. Druckgaskartu-
schen und Aerosolpackungen kénnen
alternativ auch in Sicherheitsschran-
ken gemaf Absatz 4 gelagert werden.

Werden Gase in Sicherheitsschranken
der Feuerwiderstandsklasse G90 ge-
maf DIN EN 14470-2 gelagert, gelten
die Anforderungen der Abschnitte 5.2,
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5.3, 5.5 und 5.9 als erfullt. Dabei sind
auch die Anforderungen an die Liftung
gemaf DIN EN 14470-2 sowie die vom
Hersteller mitzuliefernden Informatio-
nen zu beachten.

In Lagerraumen und Lagern im Frei-
en muss eine ausreichende Beleuch-
tung (siehe ASR A3.4) vorhanden
sein. Die Beleuchtung muss so an-
gebracht sein, dass eine Erwarmung
des Lagerguts, die zu einer gefahr-
lichen Reaktion flihren kann, vermie-
den wird.

Im Lager muss eine ausreichende Be-
luftung (siehe ASR A3.6) vorhanden
sein, wenn durch ein unbeabsichtig-
tes Freisetzen von Gefahrstoffen, z. B.

Soweit nicht im Anwendungsbereich des Sprengstoffgesetzes, siehe dazu auch Abschnitt 1 Absatz 3

Nummer 3.
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5.2

durch Undichtigkeiten oder kleinere
Beschadigungen von Verpackungen
eine Gefahrdung von Beschaftigten
oder anderen Personen moglich ist.

FuBbdden sollen gegen die verwende-
ten Gefahrstoffe, wie z. B. Sduren oder
Laugen, bestandig und, zur besseren
Reinigung, dicht und nicht saugfahig
sein (siehe ASR A1.5/1,2).

Lagerorganisation

Der Arbeitgeber muss organisatori-
sche Mafnahmen ergreifen, dass nur
befugte Personen Zugang zum Lager
haben. Befugte Personen sind vom Ar-
beitgeber zu bestimmen und regelma-
Big zu unterweisen.

Gefahrstoffe dlrfen nur Ubersichtlich
geordnet und zugéanglich aufbewahrt
oder gelagert werden. Dies gilt auch
bei Lagerung in groRen Gebinden (z. B.
Fasser oder Gro3packmittel) oder
auf Paletten, die nebeneinander in
Reihen angeordnet sind (Blocklage-
rung). Es ist sicherzustellen, dass
zumindest jedes einzelne Gebinde
bzw. jede einzelne Palette sichtbar
ist, z. B. alle zwei Reihen ein Inspek-
tionsgang (siehe DGUV Information
213-084).

Lager sind in ordnungsgemafen Zu-
stand zu halten und ordnungsgeméaf
zu betreiben.

Fir die Beseitigung freigesetzter Ge-
fahrstoffe muss eine Notfall-Ausrus-
tung vorhanden sein. Informationen
finden sich im jeweiligen Sicherheitsda-
tenblatt im Abschnitt 6 ,Mafnahmen
bei unbeabsichtigter Freisetzung”. Zur
Notfall-Ausrustung gehéren z. B. fur
FlUssigkeiten und Feststoffe:

=

personliche Schutzausrustung,

2. geeignete Bindemittel/Adsor-
benzien (z. B. Sand, Kieselgur,
Zement, saure Bindemittel, Uni-
versalbindemittel, Saugtlcher;
flr oxidierende Gefahrstoffe sind
ausschliellich nicht brennbare
Bindemittel/Adsorbenzien zu ver-
wenden) in ausreichender Menge,

3. leere, dicht verschlieBbare Behal-
ter zur Aufnahme von undichten
Behaltern, gebrauchten Bindemit-
teln oder kontaminiertem Wasser,

4. Geratschaften zur Aufnahme frei-
gesetzter Gefahrstoffe,

5. Reinigungsmittel.

Notwendige Instandsetzungsmafinah-
men der fur den sicheren Betrieb des
Lagers erforderlichen baulichen und
technischen Einrichtungen sind unver-
zliglich vorzunehmen.

Vom Arbeitgeber sind die maximalen
Lagermengen pro Lagerbereich festzu-
legen.

Nahrungs- oder Genussmittel dirfen
im Lager nicht konsumiert werden.
Der Arbeitgeber hat hierflir geeigne-
te Bereiche einzurichten. Von Satz 1
kann abgewichen werden, wenn die
Beschaftigten gemafl Gefahrdungsbe-
urteilung keinen Gefahrstoffen ausge-
setzt sein kdnnen.

Rauchen ist im Lager verboten. Das
Rauchverbot gilt auch fur die Verwen-
dung elektronischer Zigaretten (E-Ziga-
retten) und ahnlicher Gerate.

In Arbeitsbereichen mit Brand- oder
Explosionsgefahrdungen sind das Ver-
wenden von offenem Feuer und offe-
nem Licht zu verbieten. Auf die Verbote
muss deutlich erkennbar und dauer-
haft mit dem Verbotszeichen PO03
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,Keine offene Flamme; Feuer, offene
Zindquelle und Rauchen verboten* ge-
mafR ASR A1.3 hingewiesen werden.

(10) Lagerabschnitte, in denen Gefahrstof-

(11

—

fe gelagert werden, sind gemafl ASR
A1.3 zu kennzeichnen. Die Warnzei-
chen nach ASR A1.3 Anhang 1 Ab-
schnitt 2 fir bestimmte Gefahrstoffe
sind anzubringen, wenn mehr als die
in Tabelle 2 genannten Mengen vor-
handen sind. Bei der Lagerung von
verschiedenen Gefahrstoffen kann
stattdessen das Warnzeichen WOO1
LAllgemeines Warnzeichen® mit einem
Zusatzzeichen mit der Aufschrift ,Ge-
fahrstofflager® angebracht werden.
Die Notwendigkeit der Anbringung
weiterer Warnzeichen nach ASR A1.3
ist im Rahmen der Gefahrdungsbeur-
teilung zu ermitteln.

Explosionsgefahrdete Bereiche, in
denen MafRnahmen zur Ziindquellen-
vermeidung erforderlich sind, sind an
ihren Zugangen mit dem Warnzeichen
D-W021 ,Warnung vor explosions-
fahiger Atmosphare“ zu kennzeich-
nen (Anhang | Nummer 1.6 Absatz 5
GefStoffV und Anhang 1 Nummer 2
ASR A1.3). Hinweise zur Festlegung
von explosionsgefahrdeten Bereichen
finden sich in den Abschnitten 10.4
und 12.6.

5.3 Sicherung des Lagergutes

(1) Ortsbewegliche Behalter, die mit Aus-
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richtungspfeilen versehen sind, mus-
sen gemafl diesen Kennzeichnungen
ausgerichtet gelagert werden.

Lagereinrichtungen missen zur Auf-
nahme der Lagerguter ausreichend
statisch belastbar und standsicher
sein. Es missen MaRnahmen zur

Sicherung gegen Heraus- oder Herab-
fallen sowie ein ausreichend bemes-
sener Anfahrschutz vorhanden sein,
siehe auch DGUV Regel 108-007.

Lagerguter sind so zu stapeln, dass die
Standsicherheit unter Beachtung der
mechanischen Stabilitat der ortsbe-
weglichen Behalter gewahrleistet ist.
Diese Forderung gilt als erfullt, wenn

1. Staplerfahrer angemessen zum
Fahren von  Flurférderzeugen
ausgewahlt und speziell fir den
Transport von Gefahrstoffen un-
terwiesen sind,

2. Paletten mit ihren Kufen senk-
recht zu den Auflagetréagern der
Regale abgesetzt sind,

3. unpalettierte Fasser senkrecht
Ubereinander im Verbund gesta-
pelt werden,

4. in Hochregalen mit Beschickung
durch automatisch gesteuerte Re-
galférderzeuge oder Regalbedien-
gerate automatische Einrichtun-
gen flr die Konturenkontrolle der
Palettenladung, fir die Kontrolle
des Fahrbereichs und fur die Frei-
platzkontrolle vorhanden sind,

5. bei Ein- und Ausstapelung in Re-
galfachern von Hand innerhalb
der Facher die Stapelhéhen be-
grenzt sind.

Ortsbewegliche Behalter - vor allem
zerbrechliche Behélter - sind so zu
stapeln oder zu sichern, dass sie nicht
aus den Regalfachern fallen kénnen.
Sie dirfen in Regalen, Schranken und
anderen Einrichtungen nur bis zu ei-
ner solchen Héhe aufbewahrt werden,
dass sie noch sicher entnommen und
abgestellt werden kénnen; ggf. sind
Tritte, Leitern oder Blihnen zu verwen-
den.
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5.4
1)

5.5

5.6

Unterweisung der Beschaftigten

Der Arbeitgeber darf Tatigkeiten bei
der Lagerung von Gefahrstoffen nur
unterwiesenen, mit den Tatigkeiten,
den dabei auftretenden Geféhrdun-
gen und den erforderlichen Schutz-
mafRnahmen vertrauten Beschaftigten
Ubertragen.

Der Arbeitgeber hat die Beschaftigten
anhand der gemaf TRGS 555 schrift-
lich erstellten Betriebsanweisung zu
unterweisen (§ 14 Absatz 1 und 2
GefStoffV). Dabei ist der Abschnitt
JVerhalten im Gefahrenfall“ besonders
zu bertcksichtigen.

Maf3nahmen zur Alarmierung

Der Arbeitgeber hat MafSnahmen zu
treffen, die es den Beschéftigten bei
unmittelbarer erheblicher Gefahrdung
ermoglichen, sich durch sofortiges Ver-
lassen der Arbeitsplatze in Sicherheit
zu bringen. Dazu gehéren:

1. die rechtzeitige Alarmierung der
Beschéftigten,

2. jederzeit benutzbare Fluchtwege
und Notausgange,

3. das Vorhandensein eines aktu-
ellen Flucht- und Rettungsplans
nach ASR A2.3.

Es mussen Einrichtungen vorhanden
sein, um im Brand- oder Schadensfall
Hilfe anfordern zu kénnen, z. B. eine
durch Telefon erreichbare, standig be-
setzte Stelle.

Personliche Schutzausriistung

Kann bei Freisetzung von Gefahrstof-
fen, z. B. durch Leckagen bei Behal-
terbruch oder Beschéadigungen von

5.7
Die

Verpackungen, eine kurzzeitig hohe
Exposition nicht ausgeschlossen wer-
den oder besteht bei hautgeféahrden-
den, hautresorptiven oder erwarmt
gelagerten Gefahrstoffen eine Gefahr-
dung durch Hautkontakt, ist geeignete
personliche Schutzausriistung zur Ver-
figung zu stellen. In Abhangigkeit von
den gelagerten Gefahrstoffen und den
Ortlichen Gegebenheiten sind Atem-
schutzgerate fur Flucht und Rettung
bereit zu halten bzw. mit sich zu fih-
ren.

Der Arbeitgeber hat die Schutzausris-
tung nach Absatz 1 zu stellen und er-
forderlichenfalls zu reinigen, zu erset-
zen und zu entsorgen.

Hygienische Mafinahmen

Aufnahme von Gefahrstoffen durch

Hautkontakt, Inhalation und orale Aufnah-

me

ist zu vermeiden. Ergibt sich aus der

Gefahrdungsbeurteilung, dass dies nicht
ausgeschlossen werden kann, so sind fir
die Beschaftigten folgende Manahmen zu
treffen:

1.

2.

5.8

Waschgelegenheiten gemaf ASR A4.1
sind zur Verflgung zu stellen.

Strafen- und Arbeitskleidung sind ge-
trennt aufzubewahren. Der Arbeitgeber
hat die durch Gefahrstoffe verunrei-
nigte Arbeitskleidung zu reinigen (§ 9
Absatz 5 GefStoffV).

Erste Hilfe MafSnahmen

Der Arbeitgeber hat entsprechend der
Art der Arbeitsstatte, der Tatigkeiten
und der Zahl der Beschéaftigten die
Mafnahmen zu treffen, die zur Ersten
Hilfe erforderlich sind (§ 13 Absatz 1
GefStoffV). Dazu hat er Mittel und Ein-
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5.9

2)

510

richtungen zur Ersten Hilfe zur Verfu-
gung zu stellen und diese regelmafig
auf ihre Vollstéandigkeit und Verwen-
dungsfahigkeit prifen zu lassen.

Ein Verzicht auf Augen- und Kérperdu-
schen kann im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung gepruft werden. Ein
Verzicht ist in der Dokumentation zu
begriinden.

Uberpriifungen und Kontrollen

Ortsbewegliche Behalter sind regelma-
Big auf Beschadigungen zu kontrollie-
ren, die Kontrollfristen sind in Abhén-
gigkeit von den Stoffeigenschaften, der
Art des Behalters sowie der besonde-
ren Lagerbedingungen (z. B. im Freien,
in Gebauden, Lagertechnik) festzule-
gen.

Alle Lagereinrichtungen missen erst-
malig und anschlieRend regelmaRig
in angemessenen Abstanden auf ihre
ausreichende Funktion, Zuverlassig-
keit und Wirksamkeit kontrolliert wer-
den. Zu kontrollierende Einrichtungen
sind z. B.

1. Lagereinrichtungen fur Gefahr-
stoffe, z. B. Einhaltung von Fach-
und Feldlasten von Regalen mit
Gefahrstoffbehaltern oder die Un-
versehrtheit von Regalteilen,

2. Ruckhalteeinrichtungen, z. B. Dich-
tigkeit und Belegung von Tassen
und Wannen,

3. Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Dichtigkeit und Unversehrtheit
von Lésemittelabfallbehaltern,

4. Liftungseinrichtungen, z. B. Un-
versehrtheit von Luftungskanalen
und Erfassungseinrichtungen,

3)

5. Gaswarneinrichtungen, z. B. Sicht-
kontrolle der Betriebsanzeige und
der Statusmeldung,

6. Augen- und Kérperduschen.

Das Ergebnis der Kontrollen ist in
geeigneter Form zu dokumentieren.
Prifungen nach anderen Rechtsberei-
chen, wie z. B. gemaf der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen, Bauordnun-
gen der Lander, Arbeitsstatten- oder
Betriebssicherheitsverordnung bleiben
unberdhrt. Soweit sich die Kontrollen
mit Prufanforderungen aus anderen
Rechtsbereichen decken, gelten die
Kontrollen damit auch als erflllt. Die
Kontrollen kénnen sich auf diese Pruf-
ergebnisse gegebenenfalls abstutzen.

Ergénzend kdnnen sich nachfolgende
Kontrollen bzw. Verfahren anbieten:

1. Arbeitstagliche Funktionskontrol-
len, u. a. in Form von
a) Sichtkontrollen, z. B. hinsicht-

lich des unbeschadeten Zu-
standes von Offnungen zur
Be- und Entliftung, person-
liche  Schutzausristungen,
etc.,

b) Horkontrollen, z. B. hinsicht-
lich der bekannten Larm-
quellen von technischen Ar-
beitsmitteln und Maschinen
im fehlerfreien Funktionszu-
stand,

2. Arbeitsorganisatorische Festle-
gungen zur regelmafigen Durch-
flhrung von Funktionskontrollen,

3. Checklisten zur vollstandigen, z. B.
taglichen, wochentlichen oder mo-
natlichen visuellen Kontrolle der
SchutzmafRnahmen.
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6 Besondere Brandschutzmafinahmen
6.1 Anwendungsbereich

(1) Bei der Lagerung von Gefahrstoffen gemaf Tabelle 3 in den dort genannten Mengen
sind besondere BrandschutzmafRnahmen gemaf dieses Abschnitts 6 anzuwenden.

Tabelle 3 Anwendungsbereich von Abschnitt 6 in Abhangigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (bei Gasen kg oder | und bei Druckgaskartuschen und Aero-
solpackungen kg oder Stlick). Bei Erreichen der gewédhlten Menge gilt Abschnitt 6.

Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
entzlindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 200 kg
oder > 400 |

entzlindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 200 kg

in Druckgaskartuschen oder > 500 Stiick

Aerosole, Kat. 1, 2 H222, H223 > 200 kg

in Aerosolpackungen oder > 500 Stlick

entzlindbare Flissigkeiten, Kat. 1, 2 H224, H225 > 200 kg

entzlindbare Flissigkeiten, Kat. 3 H226 >1.000 kg

entzindbare Feststoffe, Kat. 1, 2 H228 > 200 kg

selbstzersetzliche Gefahrstoffe, H242 > 200 kg

TypC&D,E&F

pyrophore Flissigkeiten und H250 > 200 kg

Feststoffe, Kat. 1

selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe, H251, H252 > 200 kg

Kat. 1, 2

Gefahrstoffe, die mit Wasser H260, H261 > 200 kg

entziindbare Gase entwickeln,

Kat. 1, 2,3

desensibilisierte explosive H206, H207, H208 > 200 kg

Gefahrstoffe, Kat. 1, 2, 3, 4°

brennbare Flussigkeiten ohne Einstufung als > 1.000 kg
entzlindbar

brennbare Feststoffe ohne Einstufung als vom Arbeitgeber festzulegen
entzlindbar i.d.R. Tonnenbereich

andere Gefahrstoffe aus Tabelle 4 entsprechend Tabelle 4 entsprechend Tabelle 4

(Abschnitt 7), wenn Brandgefahr durch

Verpackungen oder Brandiibergriff von

aufen besteht

6
Nummer 3.

Soweit nicht im Anwendungsbereich des Sprengstoffgesetzes, siehe dazu auch Abschnitt 1 Absatz 3
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6.2
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Werden  FlUssigkeiten,  Feststoffe,
Druckgaskartuschen oder Aerosol-
packungen in Sicherheitsschranken
gemafl Anhang 1 gelagert, gelten die
Anforderungen dieses Abschnitts 6 als
erflllt. Druckgaskartuschen und Aero-
solpackungen konnen alternativ auch
in Sicherheitsschranken gemaf Absatz
3 gelagert werden.

Werden Gase in Sicherheitsschranken
der Feuerwiderstandsklasse G90 ge-
mafR DIN EN 14470-2 gelagert, gelten
die Anforderungen dieses Abschnitts 6
als erfullt. Dabei sind auch die Anfor-
derungen an die Luftung gemafl DIN
EN 14470-2 sowie die vom Hersteller
mitzuliefernden Informationen zu be-
achten.

Weitere MaRnahmen zum Brandschutz
bei der Lagerung finden sich fur

1. akut toxische Flussigkeiten und
Feststoffe in Abschnitt 8.2,

2. oxidierende FlUssigkeiten
Feststoffe in Abschnitt 9.2,

3. Gase unter Druck in Abschnitt
10.3,

4. Druckgaskartuschen und Aerosol-
packungen in Abschnitt 11.2 und

5. entziindbare Flissigkeiten in Ab-
schnitt 12.

und

Brandschutzmafinahmen

Der bauliche Brandschutz (Hinweis:
im Rahmen der bau- oder immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung) ist
bezlglich Art und Umfang im Einzel-
nen nach den ortlichen und betriebli-
chen Verhaltnissen festzulegen, wenn
Gefahrstoffe nach Tabelle 3 gelagert
werden.

2

Bedachungen miissen gegen eine
Brandbeanspruchung von  aufen
durch Flugfeuer und strahlende War-
me ausreichend lange widerstandsfa-
hig sein (harte Bedachung).

In Abhéngigkeit von Art und Gréfle
des Lagers sind im Einvernehmen mit
den zustandigen Behdrden, insbeson-
dere der Feuerwehr, die Manahmen
zum vorbeugenden und abwehrenden
Brandschutz festzulegen, wie z. B.

1. Feuerwehrzu- und -umfahrten so-
wie Aufstellflachen,

2. Rauch- und Warmeabzugseinrich-
tungen (RWA) und

3. \Vorhalten geeigneter Léschmittel
und -einrichtungen.

Turen und Tore mussen die Anforde-
rungen gemaf ASR A2.3 und ASR A1.7
erfillen.

Jeder Lagerraum mit einer Flache von
mehr als 200 m2 muss mindestens
zwei, moglichst gegenlberliegende,
Ausgange besitzen.

Lagerrdume oberhalb Erdgleiche mit
einer Flache von mehr als 1.600 m?
mussen in jedem Geschofl mindes-
tens zwei, moglichst gegenuberliegen-
de, Fluchtwege besitzen. Einer dieser
Fluchtwege darf Uber AuBentreppen
ohne Treppenrdume, Uber Rettungs-
balkone, Uber Terrassen etc. als Not-
ausstieg, der auf das Grundstuick fihrt,
ausgebildet sein, wenn er im Brandfall
durch Feuer und Rauch nicht gefahrdet
wird.

Fluchtwege missen folgende Anforde-
rungen erflllen:

1. Von jeder Stelle eines Lagerraums
muss mindestens ein Ausgang
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in hochstens 35 m Entfernung
erreichbar sein, der entweder
ins Freie, in einen notwendigen
Treppenraum oder einen anderen
Brandabschnitt flhrt (siehe auch
ASR A2.3). Langere Fluchtwege
sind zulédssig, wenn die Bedin-
gungen flr Rettungswege der
Muster-Industriebau-Richtlinie
(MIndBauRL) Abschnitt 5.6.5 er-
fllt sind.

2. In Abhangigkeit vom Ergebnis

der Gefahrdungsbeurteilung sind
erforderlichenfalls klrzere Flucht-
weglangen zu veranschlagen. Ins-
besondere in Lagern, die gemaf
Abschnitt 5.2 Absatz 11 als ex-
plosionsgefahrdete Bereiche ge-
kennzeichnet sind, darf die Flucht-
weglange nicht mehr als 20 m
betragen.

Die tatsachliche Laufweglange darf
nicht mehr als das 1,5-Fache der
Fluchtweglange betragen.

Lager sind mit ausreichenden und
geeigneten Feuerldscheinrichtungen
(z. B. Feuerléscher, Wandhydranten,
Feuerléschanlagen etc.) auszustatten.
Die Feuerléscheinrichtungen mussen,
sofern sie nicht selbsttatig wirken,
gekennzeichnet, leicht zugénglich
und leicht zu handhaben sein (siehe
hierzu auch ASR A2.2). Angriffswege
zur Brandbekéampfung missen so an-
gelegt und gekennzeichnet sein, dass
sie mit Losch- und Arbeitsgeraten
schnell und ungehindert erreichbar
sind.

Zur Brandbekampfung mit Wasser
muss eine ausreichende Loéschwas-
sermenge zur Verfugung stehen.
Der Loschwasserbedarf ist in Ab-
stimmung mit der Feuerwehr unter

(11

12

13

=

—

=

Berlicksichtigung der Flachen der
Brandabschnitte oder Brandbekamp-
fungsabschnitte sowie der Menge und
Art der Brandlasten festzulegen. Hier-
fir kann z. B. das DVGW Arbeitsblatt
W 405 herangezogen werden.

Erfordern die gelagerten Gefahrstoffe
den Einsatz anderer Loschmittel als
Wasser, oder sollen aus betrieblichen
Grinden mit Zustimmung der Feu-
erwehr andere Léschmittel als Was-
ser verwendet werden, sind diese in
ausreichender Menge bereitzuhalten.
Bereiche, in denen kein Wasser zur
Brandbekampfung eingesetzt werden
darf, sind mit dem Verbotszeichen
PO11 ,Mit Wasser léschen verboten
gemafr ASR A1.3 zu kennzeichnen.

In Lagergebauden und Gebduden mit
Lagerbereichen mussen bei Lagergut-
héhen (Oberkante Lagergut) von mehr
als 7,5 m automatische Feuerldschan-
lagen vorhanden sein.

Werden Lager mit automatischen Feu-
erléschanlagen (z. B. Sprinkler- oder
Sprihwasserléschanlagen) ausgerus-
tet, ist daflir Sorge zu tragen, dass
das Lagergut unmittelbar vom Lésch-
mittel erreicht wird.

Anstelle von automatischen Feuer-
I6schanlagen sind  teilbewegliche
(halbstationare) Feuerléschanlagen,
bei denen im Allgemeinen die Lésch-
mittelversorgung erst durch die Feu-
erwehr hergestellt werden muss,
zulassig, wenn eine anerkannte Werk-
feuerwehr mit einer maximalen Hilfs-
frist von 5 min nach Alarmierung zur
Verfugung steht und eine fruhzeitige
Brandentdeckung und sofortige Alar-
mierung der Werkfeuerwehr sicherge-
stellt ist.

513




TRGS 510

(14) Loéschwasserleitungen,  Sprinklerdu-
sen und Rauchmelder missen so
angebracht werden, dass sie bei der
Ein- und Auslagerung der Lagerguter
nicht beschadigt werden kénnen.

(15) Mobile Loschfahrzeuge bzw. -gerdte
sind teilbeweglichen Feuerléschanla-
gen in Abstimmung mit der Feuerwehr
gleichwertig, wenn sie hinsichtlich
Léschmittelrate  und  -bevorratung
sowie Alarmierungskonzept und Ein-

greifzeit diesen entsprechen.

=

(16) Ob eine Léschwasserriickhalteanlage
erforderlich ist, und wie diese auszu-
flihren und zu bemessen ist, regelt die
Léschwasser-Ruckhalte-Richtlinie der
Lander. Bei Loéschwasserruckhalte-
einrichtungen sind Manahmen zum
Explosionsschutz im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung unter Berlck-
sichtigung von TRGS 720 festzulegen.

(17) Zandquellen, die zur Entstehung von
Bréanden fuhren kénnen, sind zu ver-
meiden. Als Ziindquellen kdnnen auch
Hilfsstoffe oder Abfélle (z. B. odlge-
trankte Putzlappen) wirken.

(18) Bei Tatigkeiten, die durch Wechselwir-
kungen Gefahrdungen verursachen
kénnen (z. B. Schweiflarbeiten), ist ein
Arbeitsfreigabesystem mit besonde-
ren schriftlichen Anweisungen des Ar-
beitgebers anzuwenden. Die Arbeits-
freigabe ist vor Beginn der Tatigkeiten
von einer hierflr verantwortlichen
Person zu erteilen.

(19) Lagergebaude sollen einen geeigneten
Blitzschutz haben.

(20) Das Lager ist mit dem Warnzeichen
W021 ,Warnung vor feuergefahr-
lichen Stoffen“ gemafl ASR A1.3 zu
kennzeichnen.
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7 Zusatzliche Mafihahmen

fiir spezielle Gefahrstoffe

7.1 Anwendungsbereich

(1) Beider Lagerung von Gefahrstoffen ge-

maf Tabelle 4 in den dort genannten
Mengen sind zusatzliche Manahmen
gemaf dieses Abschnitts 7 anzuwen-
den.
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Tabelle 4 Anwendungsbereich von Abschnitt 7 in Abhédngigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (kg oder |). Bei Erreichen der gewéhlten Menge gilt Ab-

schnitt 7.
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
akut toxische Fllssigkeiten H300, H310, H330 > 200 kg
und Feststoffe, Kat. 1, 2, 3 H301, H311, H331
akut toxische Gase, Kat. 1, 2, 3 H330, H331 > 200 kg
in Verbindung mit H280, oder > 400 |
H281
keimzellmutagene, karzinogene und repro- H340 > 200 kg
duktionstoxische Gefahrstoffe, Kat. 1A, 1B H350, H350i
H360, H360F, H360D,
H360FD
zielorgantoxische Gefahrstoffe H370, H372 > 200 kg
(einmalige und wiederholte
Exposition), Kat. 1
entzindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 200 kg
oder > 400 |
oxidierende Gase, Kat. 1 H270 > 200 kg
oder > 400 |
entzlindbare Fllssigkeiten, Kat. 1, 2 H224, H225 > 200 kg
entziindbare Flissigkeiten, Kat. 3 H2267 > 1.000 kg
pyrophore Flissigkeiten H250 > 200 kg
und Feststoffe, Kat. 1
oxidierende Flissigkeiten H271 >5kg
und Feststoffe, Kat. 1
oxidierende Flussigkeiten H272 > 200 kg
und Feststoffe, Kat. 2, 3
desensibilisierte explosive H206, H207, H208 > 200 kg

Gefahrstoffe, Kat. 1, 2, 3, 48

Bei der ausschlieflichen Lagerung von entziindbaren Fllssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

kann im Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung auf die Festlegung von zuséatzlichen Schutzmafinah-
men gemaf Abschnitt 7 verzichtet werden. Das trifft insbesondere auf Dieselkraftstoff und Heizél zu.

Nummer 3.

Soweit nicht im Anwendungsbereich des Sprengstoffgesetzes, siehe dazu auch Abschnitt 1 Absatz 3
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Werden Flissigkeiten oder Feststoffe
in Sicherheitsschranken gemaf An-
hang 1 gelagert, gelten die Anforderun-
gen dieses Abschnitts 7 als erfullt.

Werden Gase in Sicherheitsschranken
der Feuerwiderstandsklasse GO0 ge-
maf DIN EN 14470-2 gelagert, gelten
die Anforderungen dieses Abschnitts 7
als erflllt. Dabei sind auch die Anfor-
derungen an die Liftung geméas DIN
EN 14470-2 sowie die vom Hersteller
mitzuliefernden Informationen zu be-
achten.

Bauliche Anforderungen und
Brandschutz

Die Lagerraume missen von angren-
zenden Raumen mindestens feuer-
hemmend abgetrennt sein.

Die Lagerraume dirfen keine Bo-
denablaufe haben, wenn dies zu ei-
ner Gefédhrdung von Personen oder
der Umwelt fUhren kann. Dies kann
z. B. bei direkter Verbindung zur 6f-
fentlichen Kanalisation oder Vorfluter
gegeben sein.

Fir Rickhalteeinrichtungen flr fllssi-
ge Gefahrstoffe gelten folgende Anfor-
derungen:

1. Die Rickhalteeinrichtung ist an
die Menge der gelagerten Flus-
sigkeiten anzupassen und sollte
ohne zusatzliche MafRnahmen
mindestens den Rauminhalt des
groBten Behalters fassen kénnen.

2. Die Rickhalteeinrichtung muss
far das Lagergut undurchlassig
sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Materielle
Anforderungen an die Beschaffen-
heit und Gréfe der Rickhalteein-

richtung sind in den wasserrecht-
lichen Bestimmungen geregelt.

3. Die Ruckhalteeinrichtung muss
aus solchen Materialien bestehen,
die keine Gefahrdung beim Aus-
treten der gelagerten Fllssigkei-
ten hervorrufen.

7.3 Vorkehrungen fiir Betriebsstorungen

(1)

3)

im Brand- und Leckagefall

Der Arbeitgeber hat einen Plan flr Not-
fallmafnahmen fur die Ereignisse

1. Feuer,

2. Unfall,

3. Betriebsstérungen und

4. Produktaustritt/Leckagen

zu erstellen und an mehreren gut zu-
ganglichen Stellen im Lager auszuhan-
gen.

Die Aushange (z. B. als Alarmplan,
Flucht- und Rettungsplan oder Brand-
schutzordnung) mussen folgende Min-
destangaben enthalten:

1. Telefonnummern von Feuerwehr,
Rettungsdienst, Arzt, Kranken-
haus, Krankentransport, Polizei,

2. Telefonnummern des Betriebslei-
ters, Meisters und sonstiger ver-
antwortlicher Personen,

3. Angaben zu Alarmsignalen, Sam-
melplatz und Anwesenheitskon-
trolle der im Betrieb anwesenden
Personen (einschlieflich Mitarbei-
ter von Fremdfirmen, Lieferanten,
Besucher), Abschalten von Ener-
gien, Benutzung von Flucht- und
Rettungswegen,  Brandbekdmp-
fung.

Feuerwehrplane sind in Abstimmung
mit der der Feuerwehr zu erstellen und
aktuell zu halten.
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(4) Fir das Verhalten der Einsatzkrafte

beim Freiwerden von im Lager befind-
lichen Gefahrstoffen sind neben dem
Gefahrstoffverzeichnis stoffspezifische
Informationen (z. B. Sicherheitsdaten-
blatter) bereitzuhalten, die Angaben

det oder nicht verwendet werden
dirfen,

8. die zur Vermeidung von Umwelt-
schaden zu ergreifenden MafSnah-
men.

Der Arbeitgeber hat daflir zu sorgen,
dass regelmafig gelibt wird, wie Be-
schaftigte sich beim Freiwerden der
im Lager befindlichen Gefahrstoffe, bei
einem Brand oder in einem sonstigen
Notfall in Sicherheit bringen oder geret-
tet werden kénnen. Die Haufigkeit der
Notfalllibungen ist in der Gefahrdungs-
beurteilung festzulegen.

Lagerung akut toxischer

enthalten Uber (5)

1. die Bezeichnung der gelagerten
Gefahrstoffe,

2. Name und Anschrift des Lieferan-
ten,

3. Hinweise auf die besonderen Ge-
fahrdungen,

4. SchutzmaBnahmen, um den Ge-
fahrdungen zu begegnen,

5. die bei Bruch oder sonstiger Be-
schadigung der ortsbeweglichen 8
Behalter zu ergreifenden Maf3nah-
men, Gefahrstoffe

6. die zu ergreifenden Mafnahmen 8.1

und Hilfeleistungen, falls Perso-
nen mit dem gelagerten Gefahr-
stoff in Berihrung kommen,

7. die im Brandfall zu ergreifenden
MafRnahmen, insbesondere die
Mittel oder Gruppen von Mitteln,
die zur Brandbekampfung verwen-

Anwendungsbereich

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ge-
maf Tabelle 5 in den dort genannten
Mengen sind zusatzliche MaRnahmen
gemaf dieses Abschnitts 8 anzuwen-
den.

Tabelle 5 Anwendungsbereich von Abschnitt 8 in Abhédngigkeit von Art und Einstufung der Ge-
fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Beimit einem ,oder” verknlipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (kg oder |). Bei Erreichen der gewéhlten Menge gilt Ab-

schnitt 8.
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
akut toxische Fllssigkeiten und H300, H310, H330 > 200 kg
Feststoffe, Kat. 1, 2, 3 H301, H311, H331
akut toxische Gase, Kat. 1, 2, 3 H330, H331 > 200 kg
in Verbindung mit H280, H281 oder > 400 |
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Werden Flissigkeiten oder Feststoffe
in Sicherheitsschranken gemaf An-
hang 1 gelagert, gelten die Anforderun-
gen dieses Abschnitts 8 als erfullt.

Werden Gase in Sicherheitsschranken
der Feuerwiderstandsklasse GO0 ge-
maf DIN EN 14470-2 gelagert, gelten
die Anforderungen dieses Abschnitts 8
als erflllt. Dabei sind auch die Anfor-
derungen an die Liftung geméas DIN
EN 14470-2 sowie die vom Hersteller
mitzuliefernden Informationen zu be-
achten.

Bei der Lagerung von akut toxischen
Gefahrstoffen, die vormals nach der
aufgehobenen Richtlinie 67/548/EWG
als gesundheitsschadlich eingestuft
waren, kann im Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung auf die besonderen
SchutzmaBhahmen gemaf dieses Ab-
schnitts 8 verzichtet werden.

Bauliche Anforderungen und
Brandschutz

Bei Lagerung in Geb&auden sind Lager-
abschnitte gegenlber anderen Lager-
abschnitten, anderen Raumen oder
Gebauden wie folgt abzutrennen:

1. Lagerabschnitte mit einer Flache
von bis zu 1.600 m? sind feuerbe-
standig durch Bauteile aus nicht-
brennbaren Baustoffen abzutren-
nen;

2. Lagerabschnitte mit einer Flache
von mehr als 1.600 m? sind da-
riber hinaus durch Brandwande
abzutrennen.

Lager in Gebauden mit einer Lager-
menge von mehr als 10 t und bis zu
20 t pro Lagerabschnitt sind dann mit
automatischen  Brandmeldeanlagen

auszurlisten, wenn besondere 6rtliche
oder betriebliche Gegebenheiten (z. B.
nahe Wohnbebauung) dies erfordern.

Lager in Gebduden mit einer Lager-
menge von mehr als 20 t pro Lagerab-
schnitt sind mit automatischen Brand-
meldeanlagen auszurusten.

Bei der Lagerung im Freien sind die
Lagerabschnitte gegenlber anderen
Lagerabschnitten oder Gebauden feu-
erbestandig durch Bauteile aus nicht-
brennbaren Baustoffen oder durch
ausreichend grofRe Abstande nach Ab-
satz 6 abzutrennen.

Die Wande nach Absatz 4 mussen die
Lagerh6he um mindestens 1 m und
die Lagertiefe an der offenen Seite um
mindestens 0,5 m Uberschreiten.

Sind Lagerabschnitte im Freien nicht
durch Wande abgetrennt, missen sie
grundsatzlich untereinander folgende
Mindestabstdnde einhalten, sofern
sich aus anderen Rechtsgebieten kei-
ne anderen Anforderungen ergeben:

1. 5 m zwischen Lagerabschnitten
mit brennbaren oder nicht brenn-
baren Gefahrstoffen in nicht
brennbaren Behaltern mit einem
Fassungsvermégen von mehr als
200 I und bei einer maximalen La-
gerhdéhe von 4 m,

2. 5 m bei Vorhandensein einer au-
tomatischen Brandmeldeanlage
und einer Werkfeuerwehr,

3. 5 m beiVorhandensein einer auto-
matischen Feuerléschanlage,

4. 10 min allen anderen Fallen.

Bei Lagern im Freien mit einer Lager-
menge von mehr als 20 t pro Lagerab-
schnitt muss die Branderkennung und
Brandmeldung durch stiindliche Kon-
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trolle mit Meldeméglichkeit oder durch
geeignete technische Manahmen
sichergestellt sein; es sei denn, es ist
eine nachweislich geeignete automati-
sche Brandmeldeanlage installiert.

(8) Automatische Brandmelde- und Feuer-
I6schanlagen sind erforderlich, wenn
die folgenden Lagermengen Uber-
schritten werden:

1. 5 t akut toxischer Gefahrstoffe,
Kat. 1, H300, H310, H330,

2. 20 t akut toxischer Gefahrstoffe,
Kat. 2, H300, H310, H330,

3. 200 t akut toxischer Gefahrstof-
fe, Kat. 3, H301, H311, H331.

(9) Die Absétze 2 bis 8 gelten nicht, wenn
im  Lagerabschnitt  ausschlieflich
nicht brennbare Gefahrstoffe und Ma-
terialien gelagert werden.

(10) Fur Lager ab einer Gréf3e von 800 m2
sind zur Warnung von Personen, die
sich im Lager oder in dessen unmittel-
barer Néhe befinden kdnnen, Alarmie-
rungseinrichtungen vorzusehen, z. B.
eine Lautsprecheranlage.

=
e

Fluchtwege mussen folgende Anforde-
rungen erflllen:

1. Von jeder Stelle eines Lagerraums
muss mindestens ein Ausgang
in hochstens 35 m Entfernung
erreichbar sein, der entweder

ins Freie, in einen notwendigen
Treppenraum oder einen anderen
Brandabschnitt fihrt (siehe auch
ASR A2.3). Langere Fluchtwege
sind zulassig, wenn die Bedin-
gungen flr Rettungswege der
Muster-Industriebau-Richtlinie
(MInd- BauRL) Abschnitt 5.6.5
erfullt sind.

2. In Abhangigkeit vom Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung
sind erforderlichenfalls kirzere
Fluchtwegléngen zu veranschla-
gen. Insbesondere in Lagern flr
gasformige oder flissige akut
toxische Gefahrstoffe, Kat. 1 und
2, H300, H310, H330 soll die
Fluchtweglange nicht mehr als
20 m betragen.

Die tatsachliche Laufwegléange darf
nicht mehr als das 1,5-fache der
Fluchtweglange betragen.

9 Lagerung oxidierender Fliis-

sigkeiten und Feststoffe

9.1 Anwendungsbereich

(1) Beider Lagerung von Gefahrstoffen ge-

maf Tabelle 6 in den dort genannten
Mengen sind zusatzliche Mahahmen
gemaf dieses Abschnitts 9 anzuwen-
den.

Tabelle 6 Anwendungsbereich von Abschnitt 9 in Abhéngigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
oxidierende Flissigkeiten H271, H272 > 200 kg
und Feststoffe, Kat. 1, 2, 3
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Werden Flissigkeiten oder Feststoffe
in Sicherheitsschranken gemaf An-
hang 1 gelagert, gelten die Anforde-
rungen dieses Abschnitts 9 aufer Ab-
schnitt 9.2 Absatz 3 als erfullt.

Bauliche Anforderungen und
Brandschutz

Im Lagerraum durfen keine mit Ver-
brennungsmotoren betriebenen Ge-
rate oder Kraftfahrzeuge abgestellt
werden. Ausgetretener Kraft- oder
Schmierstoff ist sofort zu beseitigen.

Bei der Lagerung in Gebauden sind La-
gerabschnitte gegenuber anderen La-
gerabschnitten, anderen RGumen oder
Gebauden wie folgt abzutrennen:

1. Lagerabschnitte mit einer Flache
bis zu 1.600 m? sind feuerbestan-
dig durch Bauteile aus nichtbrenn-
baren Baustoffen abzutrennen;

2. Lagerabschnitte mit einer Flache
von mehr als 1.600 m? sind da-
riber hinaus durch Brandwande
abzutrennen.

Oxidierende FlUssigkeiten und Feststof-
fe, Kat. 1, H271 nach CLP-Verordnung
oder der Klasse 5.1 Verpackungsgrup-
pe | nach Gefahrgutrecht sind in einge-
schossigen Lagerbereichen/Gebauden
zu lagern.

Abweichend von Absatz 2 dulrfen La-
gergebaude, die ausschliellich der
Lagerung von oxidierenden FlUssig-
keiten und Feststoffen dienen und
die mindestens 10 m von anderen
Gebauden entfernt stehen, auch aus
nichtbrennbaren Baustoffen errichtet
sein, wenn diese keine definierte Feu-
erwiderstandsdauer besitzen, wie z. B.
(Fertig-)Garagen, soweit die geanderte

Nutzung baurechtlich zugelassen ist.
Der Abstand kann in Abstimmung mit
der Feuerwehr unter Berlicksichtigung
der ortlichen und betrieblichen Verhalt-
nisse verringert werden. Die Gefahr-
stoffe dirfen auch in Containern gela-
gert werden, wenn diese mindestens
10 m von Geb&uden entfernt stehen.

Bei der Lagerung im Freien sind die
Lagerabschnitte gegenlUber anderen
Lagerabschnitten oder Gebauden feu-
erbestandig durch Bauteile aus nicht-
brennbaren Baustoffen oder durch
einen Mindestabstand wie folgt abzu-
trennen:

1. 10 m bei oxidierenden FlUssigkei-
ten und Feststoffen Kat. 1, H271,

2. 5 m bei oxidierenden Fllssigkei-
ten und Feststoffen, Kat. 2 und
Kat. 3, H272.

Abweichungen von Absatz 5 sind im
Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung
und in Abstimmung mit der Feuerwehr
zulassig.

Wande nach Absatz 5 missen die La-
gerhéhe um mindestens 1 m und die
Lagertiefe an der offenen Seite um
mindestens 0,5 m Uberschreiten.

10 Lagerung von Gasen unter

Druck

10.1 Anwendungsbereich

(1)

Bei der Lagerung von Gasen gemaf
Tabelle 7 in den dort genannten
Mengen sind zusatzliche Manahmen
gemaf dieses Abschnitts 10 anzuwen-
den.
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Tabelle 7 Anwendungsbereich von Abschnitt 10 in Abhéngigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (kg oder |). Bei Erreichen der gewéhlten Menge gilt Ab-

schnitt 10.

- Bei mit einem ,und*“ verkniipften Mengen sind beide Mengen anzuwenden,
d. h. schon bei Erreichen einer der beiden Mengen gilt Abschnitt 10.

xisch Kat. 1, 2, 3, nicht entzlindbar
und nicht oxidierend

Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung

akut toxische Gase, Kat. 1, 2, 3 H330, H331 > 0,5 kg
in Verbindung mit H280, H281 oder > 11

entzlindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 50 kg
und > 1 Flasche

oxidierende Gase, Kat. 1 H270 > 50 kg
und > 1 Flasche

Gase unter Druck, nicht akut to- H280, H281 > 50 kg

und > 1 Flasche

(2) Werden Gase in Sicherheitsschranken

der Feuerwiderstandsklasse G9O ge-
mafR DIN EN 14470-2 gelagert, gelten
die Anforderungen der Abschnitte 10.2
und 10.3 als erfullt. Dabei sind auch
die Anforderungen an die Luftung ge-
maf DIN EN 14470-2 sowie die vom
Hersteller mitzuliefernden Informatio-
nen zu beachten.

10.2 Organisatorische Mafinahmen

(1) Druckgasbehalter missen gegen Um-

fallen oder Herabfallen gesichert wer-
den. Die Ventile sind mit einer geeig-
neten Schutzeinrichtung zu schiitzen,
z. B. mit einer Schutzkappe oder einem
Schutzkorb/-kragen. Eine besondere
Sicherung gegen Um- oder Herabfal-
len ist nicht erforderlich, wenn z. B.
durch die Bauart der Druckgasbehal-
ter, durch die Aufstellung in groferen
Gruppen oder die Art der Lagerung ein
ausreichender Schutz erreicht wird.

Druckgasbehalter mit verflissigten Ga-
sen sollen vorzugsweise stehend gela-
gert werden. Flussiggasflaschen (LPG)
sind stehend zu lagern.

Druckgasbehalter sollen vor Gbermafi-
ger auBerer Warmeeinwirkung (in der
Regel Temperaturen, die 65 °C nicht
Ubersteigen) geschitzt aufgestellt
werden; ein Schutz gegen Sonnenein-
strahlung ist aber nicht erforderlich.

Druckgasbehalter in Lagern im Freien
sind durch geeignete MaSnahmen wie
Gasflaschenboxen und -container oder
Umzaunung der Anlage zu sichern.

Im Lager dirfen Gase nicht umgefullt
werden, desgleichen durfen keine
Instandsetzungsarbeiten von Druck-
gasbehaltern durchgefiihrt werden.
Hierflr sind spezielle R&ume bereit zu
stellen.

Akut toxische Gase, Kat. 1 und 2, H330
darfen in RGumen nur gelagert werden,
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wenn diese Uber eine Gaswarneinrich-
tung verfiigen, die vor Uberschreitung
eines verbindlichen Grenzwerts, z. B.
des Arbeitsplatzgrenzwerts, des Kurz-
zeitwerts oder eines anderen in der
Gefahrdungsbeurteilung festgeleg-
ten Beurteilungsmafistabs akustisch
und optisch alarmiert. Hinweise zur
Dauertberwachung finden sich in der
TRGS 402, Anlage 4. Weiterfuhrende
Informationen zu Gaswarneinrichtun-
gen fur toxische Gase finden sich in
der DGUV Information 213-056. Not-
wendige SicherheitsmafSnahmen, z. B.
die Erforderlichkeit des Mitflihrens
von Atemschutzgeraten, sind in der
Betriebsanweisung festzulegen. Atem-
schutzgerate sind auflerhalb der ge-
fahrdeten Bereiche flr die Beschéftig-
ten schnell erreichbar aufzubewahren,
siehe dazu auch Abschnitt 5.6.

Lagerrdume fur entzndbare Gase,
Kat. 1A, 1B und 2, H220 und H221
und akut toxische Gase, Kat. 1 und
2, H330, die an einen offentlichen
Verkehrsweg angrenzen, sind an der
unmittelbar an den Verkehrsweg an-
grenzenden Seite mit einer Wand ohne
Turen und bis zu einer H6he von 2 m
ohne zu &ffnende Fenster oder sons-
tige Offnungen auszufiihren. Dies gilt
nicht fir Turen, die selbstschliefend
und mindestens feuerhemmend aus-
geflihrt sind. Diese Lagerrdume mus-
sen schnell verlassen werden kénnen.

Bereiche, in denen Druckgasbehalter
gelagert werden, sind mit dem Warn-
zeichen W029 ,Warnung vor Gasfla-
schen“ gemafd ASR A1.3 zu kennzeich-
nen.

Bereiche, in denen akut toxische Gase
gelagert werden, sind mit dem Warn-
zeichen W016 ,Warnung vor giftigen

Stoffen“ gemafl ASR A1.3 zu kenn-
zeichnen.

(10) Bereiche, in denen entziindbare Gase

gelagert werden, sind mit dem Warn-
zeichen D-W021 ,Warnung vor explo-
sionsfahiger Atmosphare“ gemaf ASR
A1.3 zu kennzeichnen.

(11) Bereiche, in denen sich gemaf Gefahr-

dungsbeurteilung erstickend wirkende
Gase anreichern kdnnen, sind mit dem
Warnzeichen W041 ,Warnung vor Er-
stickungsgefahr“ gemaf® DIN EN ISO
7010 zu kennzeichnen.

10.3 Bauliche Anforderungen und

Brandschutz

(1) Beider Lagerung in Lagerrdumen mus-

sen

1. die Lagerrdume von angrenzen-
den Raumen feuerhemmend ge-
trennt sein,

2. Abtrennungen feuerbestandig
sein, wenn in angrenzenden Rau-
men, die nicht dem Lagern von
Gasen dienen, Brand- oder Explo-
sionsgefahr besteht,

3. die AuBenwande von Lagerrau-
men mindestens feuerhemmend
sein; betragt der Abstand zu be-
nachbarten Anlagen und Einrich-
tungen, von denen eine Gefahr-
dung ausgehen kann, mindestens
5 m, kann die Aufenwand aus
nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen,

4. Dacheindeckungen ausreichend
widerstandsfahig gegen Flugfeuer
und strahlende Warme sein,

5. Fuflbodenbelage in Lagerrdaumen
fir ortsbewegliche Druckgasbe-
hélter mindestens schwerent-
flammbar sein.
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Lager im Freien mussen zu benachbar-
ten Anlagen und Einrichtungen, von de-
nen eine Brandgefahrdung ausgehen
kann, einen Abstand von mindestens
5 m um die Druckgasbehalter einhal-
ten. Der Abstand ist nicht erforderlich,
wenn die direkte Warmestrahlung
durch einen Brand auf das Lager durch
eine Schutzwand aus nichtbrennbaren
Baustoffen verhindert wird. Die Hohe
der Wand muss mindestens 2 m be-
tragen. Die Breite der Wand muss so
bemessen sein, dass ein freier, nicht
durch die Schutzwand abgesicherter
Abstand von 5 m an keiner Stelle un-
terschritten wird.

Zur Vermeidung einer gefahrlichen
Ansammlung oder Ausbreitung von
Gasen durfen sich keine Gruben, Ka-
nale oder Abflisse zu Kandlen ohne
FlUssigkeitsverschluss sowie keine
Kellerzugange oder sonstige offene
Verbindungen zu Kellerrdumen im La-
ger, oder Offnungen in Wanden und
Decken zu anderen Rdumen befinden.
Ferner durfen sich dort auch keine
Reinigungs- oder andere Offnungen
von Schornsteinen befinden. Bei der
Lagerung im Freien gilt Satz 1 nur flr
den Bereich moglicher Gefahrdungen
durch ortsbewegliche Druckgasbehal-
tern mit Gasen, die schwerer als Luft
sind, und verfllssigten Gasen.

In Rdumen unter Erdgleiche dirfen
maximal 50 geflllte Druckgasflaschen
gelagert werden, wenn

1. Dbei technischer Liftung ein zwei-
facher Luftwechsel in der Stunde
gewahrleistet ist; dieser muss
entweder standig wirksam sein
oder durch eine Gaswarneinrich-
tung automatisch eingeschaltet
werden, wenn ein festgelegter

Grenzwert  Uberschritten  wird;
beim Ausfall der Einrichtung fur
die technische LUftung muss ein
Alarm ausgeldst werden;

2. bei naturlicher Bellftung die Luf-
tungsoffnungen einen Gesamt-
querschnitt von mindestens 10 %
der Grundflache dieses Raumes
haben, eine standige Durchlif-
tung bewirken und der FufRboden
nicht mehr als 1,5 m unter der
Gelandeoberflache liegt und keine
Gase gelagert werden, die schwe-
rer als Luft sind (z. B. FlUssiggas
(LPG)) oder

3. sie in Sicherheitsschranken nach
DIN EN 14470-2 gelagert werden.

Abweichend von Satz 1 durfen Druck-
gasbehalter mit Sauerstoff oder Druck-
luft ohne die dort genannten Anfor-
derungen gelagert werden. Entleerte
ungereinigte ortsbewegliche Druck-
gasbehalter durfen in doppelter Anzahl
vorhanden sein.

Raume, in denen Druckgasbehalter
gelagert werden, miissen ausreichend
be- und entluftet werden. Eine natlr-
liche Llftung ist ausreichend, wenn
unmittelbar ins Freie flUhrende LUf-
tungsoffnungen mit einem Gesamt-
querschnitt von mindestens 1/100
der Bodenflache des Lagerraumes
vorhanden sind. Bei der Anordnung
der Luftungséffnungen muss die Dich-
te der Gase berUcksichtigt werden. Ist
eine ausreichende naturliche Liftung
nicht sicherzustellen, sind Schutzmaf-
nahmen nach Absatz 4 Nummer 1
vorzusehen. Die in Satz 2 geforderte
GroBe der Luftungsoffnung kann auf
die fur die Lagerung von ortsbewegli-
chen Druckgasbehaltern vorgesehene
Bodenflache bezogen werden, sofern
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sich die Liftungséffnung unmittelbar
an diesem Lagerbereich befindet.

Bei der Lagerung von mehr als flnf
Druckgasbehaltern mit entzlindbaren
oder oxidierenden Gasen in Raumen
muss der FuRboden aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen.

Lagerrdume, in denen

1. mehr als 25 geflillte Druckgasfla-
schen oder 2 geflllte Druckgas-
fasser mit entziindbaren Gasen
oder

2. mehr als 5 gefillte Druckgasfla-
schen oder auch nur 1 Druckgas-
fass mit akut toxischen Gasen ge-
lagert werden,

darfen nicht unter oder Uber Rdumen
liegen, die dem dauernden Aufenthalt
von Personen dienen. Verbindungen zu
angrenzenden Raumen sind nur zulas-
sig, wenn diese Raume einen eigenen
Rettungsweg haben. Entleerte ungerei-
nigte ortsbewegliche Druckgasbehal-
ter dirfen in doppelter Anzahl vorhan-
den sein.

10.4 Besondere Schutzmafinahmen

1)

524

Im Rahmen der Geféahrdungsbeurtei-
lung sind um Druckgasbehalter fir
entziindbare und fir akut toxische
Gase Gefahrenbereiche festzulegen
(siehe auch TRGS 407 Abschnitt 3.2.4
Absatz 4). Die Gefahrenbereiche sind
raumliche Bereiche, in denen infol-
ge von Undichtigkeiten an Anschlis-
sen und Armaturen oder infolge von
Fehlbedienungen die Freisetzung von
Gasen nicht ausgeschlossen werden
kann. Gemaf GefStoffV § 2 Absatz 14
sind Gefahrenbereiche, in denen ge-
fahrliche explosionsfahige Atmosphare

2

4)

auftreten kann, explosionsgefahrdete
Bereiche.

Fir Einzelflaschen und Batterien mit
bis zu 6 Flaschen kann der Gefah-
renbereich um die Druckgasbehalter
in jede Richtung mit einer Gréfle von
2 m festgelegt werden. Er kann wie
folgt reduziert werden:

1. InRaumen: 1 m nach oben bei Ga-
sen, die schwerer als Luft sind,

2. im Freien: 1 m in jede Richtung;
bei Gasen, die schwerer als Luft
sind, kann der Bereich nach oben
zusatzlich auf 0,5 m reduziert wer-
den.

Fir weitere Hinweise zur GrofRe des Ge-
fahrenbereichs bei der Lagerung

1. von akut toxischen Gasen siehe
TRBS 3145/TRGS 745 Abschnitt
4.1 Absatz 4 Tabelle 1 und

2. von entziindbaren Gasen siehe
die Beispielsammlung zur DGUV
Regel 113-001.

Abweichend von Absatz 2 und 3 ist
der gesamte Raum als Gefahren-
bereich vorzusehen

1. bei Lagerung unter Erdgleiche mit
naturlicher Liftung gemafl Ab-
schnitt 10.3 Absatz 5 Nummer 2,

2. in Lagerraumen mit einer Grund-
flache bis zu 20 m2.

Abweichend von Absatz 2 und 3 sind
bei Lagerung im Sicherheitsschrank
der gesamte Sicherheitsschrank und
die LUftungsleitungen als Gefahrenbe-
reich vorzusehen.

Der ermittelte explosionsgefahrdete
Bereich um Druckgasbehalter flr ent-
ziindbare Gase ist in Zone 2 einzustu-
fen.
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(7)

In explosionsgefahrdeten Bereichen
fur entziindbare Gase sind Explo-
sionsschutzmaBnahmen zu ergreifen
(siehe Abschnitt 3 Absatz 7 und TRGS
720 ff.).

Gefahrenbereiche flr akut toxische
Gase durfen nicht in Fluchtwege rei-
chen.

Zusatzlich zum Ventilschutz sind bei
akut toxischen Gasen, Kat. 1 oder 2,
H330 sowie bei pyrophoren Gasen,
Kat. 1A, H232 die Ventile mit einer Ver-
schlussmutter zu versehen.

11 Lagerung von Druckgas-
kartuschen und Aerosol-
packungen

11.1 Anwendungsbereich

(1) Bei der Lagerung von Druckgaskar-
tuschen und Aerosolpackungen ge-
maf Tabelle 8 in den dort genannten
Mengen sind zusatzliche Mafnahmen
gemaf dieses Abschnitts 11 anzuwen-
den.

Tabelle 8 Anwendungsbereich von Abschnitt 11 in Abhéngigkeit von Art und Einstufung der Ge-

fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

- Bei mit einem ,oder“ verkniipften Mengen entscheidet der Arbeitgeber, welche Men-
geneinheit er anwendet (kg oder Sttick). Bei Erreichen der gewéahlten Menge gilt Ab-

schnitt 11.
Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
entzliindbare Gase, Kat. 1A, 1B, 2 H220, H221 > 20 kg
in Druckgaskartuschen oder > 50 Stiick
Aerosole, Kat. 1, 2, 3 H222, H223, H229 > 20 kg
in Aerosolpackungen oder > 50 Stlck

2)

Entleerte oder teilentleerte Behalter
sind hinsichtlich der Schutzmafnah-
men wie geflllte Behalter zu betrach-
ten.

Werden Druckgaskartuschen oder
Aerosolpackungen in  Sicherheits-
schranken gemaf Anhang 1 ge-
lagert, gelten die Anforderungen
dieses Abschnitts 11 als erfullt. Alter-
nativ kdnnen Druckgaskartuschen oder
Aerosolpackungen auch in Sicher-
heitsschranken der Feuerwiderstands-
klasse G90 gemaf DIN EN 14470-2
gelagert werden. Dabei sind auch die
Anforderungen an die Luftung gemaf
DIN EN 14470-2 sowie die vom Her-

steller mitzuliefernden Informationen
zu beachten.

11.2 Bauliche Anforderungen und
Brandschutz

(1) In einem Lagerraum durfen Druckgas-
kartuschen und Aerosolpackungen
ohne Uber diesen Abschnitt 11 hinaus-
gehende SchutzmaRnahmen mit einer
Gesamtlagermenge von hochstens
100 t gelagert werden. Dabei sind auch
die Nettolagermengen von entzind-
baren FllUssigkeiten berlcksichtigen.
Sollen in einem Lagerraum mehr als
100 t gelagert werden, ist im Rahmen
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3)

der Gefahrdungsbeurteilung festzu-
legen, ob Uber diesen Abschnitt 11
hinausgehende  SchutzmafRnahmen
erforderlich sind.

Lagerrdume

1. durfen nicht in bewohnten Gebau-
den liegen,

2. sind gegenuber anderen Raumen
feuerbestandig abzutrennen,

3. missen FuBbdden aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben
und

4. mussen eine ausreichende Luf-
tung besitzen und den Anforde-
rungen an den Explosionsschutz
gemaf Abschnitt 12.6 genlgen.

Flachen von mehr als 500 m? sind nur
zulassig, wenn ein Brandschutzkon-
zept vorhanden ist.

(4)

Lagerraume mit einer Flache von mehr
als 1.600 m? sind voneinander durch
Brandwande zu trennen.

Angebrochene  Druckgaskartuschen
dirfen, insbesondere in Arbeitsrau-
men, nur in Sicherheitsschranken ge-
lagert werden.

12 Lagerung entziindbarer

Fliissigkeiten

12.1 Anwendungsbereich

1)

Bei der Lagerung von entziindbaren
FlUssigkeiten gemafd Tabelle 9 in den
dort genannten Mengen sind zuséatz-
liche MaBnahmen gemafl dieses Ab-
schnitts 12 anzuwenden.

Tabelle 9 Anwendungsbereich von Abschnitt 12 in Abhéngigkeit von Art und Einstufung der Ge-
fahrstoffe und ihrer Nettolagermenge

Art des Gefahrstoffs Gefahrenhinweis nach Menge
CLP-Verordnung
entziindbare FlUssigkeiten, Kat. 1, 2 H224, H225 > 200 kg
entzlindbare Flissigkeiten, Kat. 3 H226° > 1.000 kg

2

3)

Restentleerte, ungereinigte Behalter
sind hinsichtlich der Schutzmafinah-
men wie geflllte Behalter zu betrach-
ten.

Werden FlUssigkeiten in Sicherheits-
schranken gemafl Anhang 1 gelagert,
gelten die Anforderungen dieses Ab-
schnitts 12 als erfullt.
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12.2 Zulassige Lagermengen

1)

In einem Lagerraum dirfen ortsbeweg-
liche Behalter ohne Uber diesen Ab-
schnitt 12 hinausgehende Schutzmaf3-
nahmen mit einer Gesamtlagermenge
von héchstens 100 t aufgestellt sein.
Dabei sind auch die Nettolagermengen
des entzliindbaren Inhalts von Druck-
gaskartuschen und Aerosolpackungen

Bei der ausschlieflichen Lagerung von entziindbaren Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C
kann auf die Festlegung der zusatzlichen Schutzmafnahmen geméf Abschnitt 12 verzichtet werden.
Das trifft insbesondere auf Dieselkraftstoff und Heizél zu.
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zu berucksichtigen. Sollen in einem
Lagerraum mehr als 100 t gelagert
werden, ist im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung festzulegen, ob Uber
diesen Abschnitt 12 hinausgehende
Schutzmainahmen erforderlich sind.

Werden ortsbewegliche Behalter in
einem Lagerraum zusammen mit
ortsfesten Tanks gelagert, darf die Ge-
samtlagermenge von 150 t ohne wei-
tere MaBnahmen nicht Uberschritten
werden.

Werden entzindbare Fllssigkeiten zu-
sammen mit brennbaren Flussigkeiten
mit Flammpunkten von mehr als 60 °C
und bis zu 100 °C gelagert, so sind die
Mengen der brennbaren Fllssigkeiten
mit in die Gefahrdungsbeurteilung ein-
zubeziehen. Dabei dirfen 5 kg brenn-
bare Flussigkeiten entsprechend 1 kg
entzliindbare FlUssigkeiten angesetzt
werden.

Fir die Bestimmung der zulassigen La-
germengen im Sinne dieses Abschnitts
12.2 betragt die anzusetzende Lager-
menge abweichend von Abschnitt 12.1
Absatz 2 bei restentleerten Behaltern
0,5 % des Fassungsvermdgens der
Behalter, da vorausgesetzt wird, dass
die Restmengen in diesen Behaltern
weniger als 0,5 % ihres Fassungsver-
mogens betragen.

12.3 Bauliche Anforderungen und Brand-

1)

schutz von Lagerraumen

Lagerraume mussen von anderen Rau-
men gegen Brandubertragung gesi-
chert abgetrennt sein.

Wande, Decken und Tiren von La-
gerrdumen mussen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen.

3)

Lagerraume fur

1. entzindbare Flussigkeiten, Kat. 1
und 2, H224 und H225 mit einer
Lagermenge bis zu 1.000 kg und

2. entzindbare FlUssigkeiten, Kat. 3,
H226 mit einer Lagermenge bis zu
10t

mussen von angrenzenden R&umen
feuerhemmend, darutber hinaus feuer-
bestandig abgetrennt sein.

Durchbriuche durch Wande und De-
cken, die in angrenzende Raume
fihren, muassen durch Schottungen
in der Feuerwiderstandsdauer der
durchbrochenen Wand bzw. Decke ge-
gen BrandUbertragung gesichert sein.
Abweichend hiervon mussen Tlren in
den feuerbestandigen Wanden nur feu-
erhemmend sein, wenn die angrenzen-
den Raume in ein Brandschutzkonzept
einbezogen sind.

Rickhalteeinrichtungen mussen fur
die gelagerten Flissigkeiten undurch-
lassig sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

Abléufe, Offnungen und Durchfiihrun-
gen zu tiefer gelegenen Raumen, Kel-
lern, Gruben, Schachten sowie Kana-
le, z. B. fUr Kabel oder Rohrleitungen,
missen gegen das Eindringen der
Flissigkeiten und deren Dampfe ge-
schitzt sein.

Schornsteine mussen in den Lagerrau-
men den an feuerbestandige Wande
zu stellenden Anforderungen entspre-
chen und von aufen verputzt sein.
Die Schornsteine durfen innerhalb der
Lagerrdume keine Offnungen haben,
auch wenn sie durch Schieber, Klap-
pen oder in anderer Weise verschlief3-
bar sind.
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8)

9)

(10

(11

—

(12

(13)

528

Die Lagerraume durfen nicht ander-
weitig genutzt werden.

Lagerraume durfen nicht an Wohnrau-
me und Raume grenzen, in denen Per-
sonen bestimmungsgemafl schlafen
kénnen.

Lagerrdume zur Lagerung von mehr
als 10 t durfen auch nicht an Rdume
grenzen, die dem nicht nur vorlber-
gehenden Aufenthalt von anderen
Personen als dem Lagerpersonal, die-
nen. Als Lagerpersonal gelten alle im
Zusammenhang mit der Lagerung der
FlUssigkeiten beschaftigten Personen.

Abweichend von Absatz 10 dirfen
Lagerrdume nur dann an Aufenthalts-
oder Arbeitsraume grenzen, die nicht
nur von Lagerpersonal benutzt wer-
den, wenn sie von diesen Rdumen

1. mit einer &ffnungslosen Brand-
wand,

2. ggf. mit feuerbestandigen De-
cken abgetrennt sind und

3. die AuBenwand des Lagerraums
einschlielich Fenster, Tlren und
sonstigen Offnungen mindestens
feuerbestandig ausgeflhrt ist,
wenn sich oberhalb des Lager-
raums Aufenthalts- und Arbeits-
raume mit Fensterdffnungen be-
finden.

Abweichungen von den Absatzen 9
bis 11 sind im Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung und in Abstimmung
mit der Feuerwehr zulassig, wenn die
Alarmierung der Personen in diesen
Raumen bei Produktleckagen oder
Brand durch automatische Brandmel-
deanlagen sichergestellt ist.

Raume zur Lagerung von mehr als
10 t und bis zu 20 t sind mit einer

(14)

automatischen Brandmeldeanlage
auszurlisten, wenn dies gemafl Ge-
fahrdungsbeurteilung aufgrund be-
sonderer Ortlicher oder betrieblicher
Gegebenheiten (z. B. nahe Wohnbe-
bauung) erforderlich ist.

Raume zur Lagerung von mehr als
20 t entziindbarer Flissigkeiten sind
mit einer automatischen Feuerldsch-
anlage auszuristen, Abschnitt 6.2
Absatz 13 gilt entsprechend.

12.4 Abstinde und besondere Brand-

schutzmafinahmen bei Lagerung im
Freien

12.4.1 Brandschutzabstiande

(1)

Brandschutzabstdnde sind erforder-
lich, um benachbarte Anlagen und
Gebdude gegen die Einwirkung eines
Brandes im Lager zu schitzen.

Bei einer Gesamtlagermenge von mehr
als 200 kg und weniger als 1.000 kg
mussen ortsbewegliche Behalter min-
destens 5 m von Gebauden entfernt
sein. Bei einer Gesamtlagermenge ab
1000 kg mussen ortsbewegliche Be-
halter mindestens 10 m von Gebauden
entfernt sein. Die geforderten Brand-
schutzabsténde beziehen sich auf den
Rand der ortsbeweglichen Behalter.
Ist deren Position nicht eindeutig fest-
gelegt, sind die Brandschutzabstande
nach Satz 1 und 2 vom Rand der Rick-
halteeinrichtung einzuhalten.

Die Brandschutzabstéande nach Absatz
2 konnen entfallen, wenn mindestens
eine der drei folgenden Nummern er-
flllt ist:

1. Die Gebaude haben
a) AuBenwénde und Offnungen,
die an den den ortsbewegli-
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chen Behéltern zugekehrten
Seiten bis 10 m oberhalb
Oberkante der ortsbewegli-
chen Behélter und bis 5 m
beiderseits der Kante der
Ruckhalteeinrichtung feuer-
bestandig sind,

b) Aufenwande, die in den Be-
reichen, die mehr als 10 m
oberhalb der Oberkante der
ortsbeweglichen Behalter lie-
gen, aus schwerentflammba-
ren Baustoffen bestehen und

c) Dacheindeckungen, die wi-
derstandsfahig gegen Flug-
feuer und strahlende Warme
sind.

2. Zwischen dem Gebaude und den
ortsbeweglichen Behaltern sind
feuerbestandige Bauteile in aus-
reichender Héhe und Breite vor-
handen.

3. Benachbarte Anlagen und Ge-
baude sind in ein gemeinsames
Brandschutzkonzept  eingebun-
den, das eine Reduzierung des
Abstandes erlaubt.

(4) Bei der Lagerung von restentleerten

Behaltern gelten Absatz 2 und 3 sinn-
gemaf, wobei die anzusetzende Lager-
menge 0,5 % des Fassungsvermdgens
der Behalter betragt, da vorausgesetzt
wird, dass die Restanhaftungen/-in-
halte dieser Behalter weniger als 0,5 %
ihres Fassungsvermogens betragen.

12.4.2 Schutzstreifen

(1) Schutzstreifen sind Abstande, die dazu

dienen, eine BrandUbertragung von
benachbarten Einrichtungen zum La-
ger fur entziindbare FllUssigkeiten hin
zu vermeiden.

2

(4)

Fir die Ermittlung der Notwendigkeit
eines Schutzstreifens wird der gesam-
te Inhalt der Behalter zugrunde gelegt,
die in einer Rlckhalteeinrichtung ge-
maf Abschnitt 12.5 vorhanden sein
kénnen. Dies ist das fur die weitere Be-
messung zugrunde zu legende zuldssi-
ge Gesamtlagervolumen. Unmittelbar
benachbarte Ruckhalteeinrichtungen
flr ortsbewegliche Behalter gelten hin-
sichtlich der Notwendigkeit von Schutz-
streifen als eine Ruckhalteeinrichtung,
wenn nicht durch brandschutztechni-
sche MaBnahmen eine gegenseitige
Beeinflussung der Rickhalteeinrich-
tungen im Brandfall verhindert wird.
Dies ist z. B. der Fall, wenn der Abstand
zwischen benachbarten Rickhalteein-
richtungen weniger als 10 m betragt.

Benachbarte Ruckhalteeinrichtungen
missen von einem gemeinsamen
Schutzstreifen umgeben sein, wenn
der Schutzstreifen einer Ruckhalte-
einrichtung in eine benachbarte Rick-
halteeinrichtung fur ortsbewegliche
Behalter hineinreicht, die einzeln be-
trachtet keinen Schutzstreifen bend-
tigt.

Abweichend von Absatz 3 kann auf ei-
nen gemeinsamen Schutzstreifen ver-
zichtet werden, wenn die benachbar-
ten Ruckhalteeinrichtungen durch eine
feuerbestandige Wand ausreichender
Breite und Hohe getrennt sind.

Fir die Schutzstreifen muss das Gelén-
de zur Verfligung stehen, auf dem die
vorgeschriebenen Anforderungen ein-
gehalten werden kénnen. Soweit nicht
ausschliefllich betriebseigenes Gelan-
de fur die Schutzstreifen zur Verflgung
steht, hat der Anlagenbetreiber durch
rechtsverbindliche Vereinbarungen si-
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cherzustellen, dass die fur Schutzstrei-
fen geltenden Anforderungen erflllt
werden. Seen, Flisse, Kanadle sowie
nichtéffentliche Gleisanlagen und Stra-
Ben dirfen in die Schutzstreifen einbe-
zogen werden.

Fir die Bemessung der Breite des
Schutzstreifens wird das zulassige Ge-
samtlagervolumen zugrunde gelegt,
das in einer Rlckhalteeinrichtung vor-
handen sein darf. Bei restentleerten
Behaltern betragt das anzusetzende
Lagervolumen 0,5 % des Fassungsver-

mogens der Behalter, da vorausgesetzt
wird, dass die Restanhaftungen/-in-
halte dieser Behalter weniger als 0,5 %
ihres Fassungsvermdogens betragen.

Die Breite des Schutzstreifens R wird
gemaf Tabelle 10 in Abhangigkeit vom
zulassigen Gesamtlagervolumen fest-
gelegt.

Abbildung 1 zeigt grafisch den Zusam-
menhang zwischen Breite des Schutz-
streifens und dem zuldssigen Gesamt-
lagervolumen.

Tabelle 10 Breite des Schutzstreifens R in Abhéngigkeit vom zuldssigen Gesamtlagervolumen

GLV
Zulassiges Gesamtlagervolumen GLV Breite des Schutzstreifens R
in m3 inm
GLV= 10m3 0
10 m3 < GLV = 100 m3 (2/9) x (GLV - 10) + 10
100 m3 < GLV 30

30

20

10

Breite des Schutzstreifens R in m

30 40

T

50

T

60

T

T T T T

70 80

T

90 1

Zulassiges Gesamtlagervolumen GLV in m3

—— Schutzstreifen

Abbildung 1 Breite des Schutzstreifens R in Abhdngigkeit vom zuldssigen Gesamtlager-

53

volumen GLV
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(8)

Abweichend von Absatz 5 kann der
Schutzstreifen an feuerbestandigen
Wanden oder Wallen ausreichender
Hoéhe und Breite enden. Die Wande
oder Walle durfen dann ganz oder teil-
weise gleichzeitig auch die Wande oder
Walle der Rlckhalteeinrichtung sein.

Die Schutzstreifen sind von Gefahrstof-
fen und Materialien (z. B. Stapel mit
Holzpaletten, Schrumpffolien, Umver-
packungen, Grasschnitt) freizuhalten,
die ihrer Art oder Menge nach geeignet
sind, zur Entstehung oder Ausbreitung
von Branden zu fuhren. Nicht zu den
Gefahrstoffen und Materialien nach
Satz 1 gehdéren angelieferte oder fur
den Versand fertig gestellte Transport-
einheiten wie IBC oder Holzpaletten,
beladen mit entzindbaren FlUssig-
keiten in ortsbeweglichen Behaltern
einschlieBlich ihrer Verpackungen und
ihrer Lager- oder Transporthilfsmittel
(z. B. Paletten, Schrumpffolien, Umver-
packungen zur Transportsicherung).

12.5 Riickhalteeinrichtungen

1)

Lagerbehalter mussen in Rickhalteein-
richtungen aufgestellt sein. Die Ruck-
halteeinrichtungen missen gegen die
gelagerten Flussigkeiten ausreichend
bestandig sein und fur die Dauer der
zu erwartenden Beaufschlagung mit
ausgelaufenem Lagergut auch im
Brandfall flissigkeitsundurchlassig
sein. Dies gijlt als erflllt, wenn die
verwendeten Baustoffe und Bauteile
dem jeweiligen bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis  entsprechen,
in dem die Verwendung im Brandfall
auch berlcksichtigt ist. Die zu Grunde
zu legende Brandeinwirkungsdauer
muss mindestens den Anforderungen
an die Raumumfassungsbauteile ent-

sprechen. Die folgenden Mindestanfor-
derungen sind einzuhalten:

1. Die statisch tragenden Teile von
Rickhalteeinrichtungen miussen
aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,

2. die Eignung der Fugendichtkon-
struktion fur den Brandfall ist zu
berlcksichtigen,

3. die fur die Bestandigkeit von
Ruckhalteeinrichtungen  verwen-
deten Beschichtungen mussen

mindestens normalentflammbar
sein.
Sie  koénnen durch Vertiefungen,

Schwellen, Wande oder Walle gebildet
werden. Wande und FuRbdden dirfen
auch Teile des Lagerraumes sein. Die
Standsicherheit von Ruckhalteeinrich-
tungen ist nachzuweisen.

Ruckhalteeinrichtungen in  Raumen
mussen grundséatzlich nach oben of-
fen sein (keine Verddmmung, ausrei-
chende Bellftung) und dirfen keine
Ablaufe haben. Eine offene Ruckhalt-
einrichtung ist bei der Zoneneinteilung
explosionsgefahrdeter Bereiche zu
berucksichtigen. Wird eine Rickhalte-
einrichtung nach oben abgedichtet, ist
die eingeschrankte Belliftung bei der
Festlegung der Schutzmafnahmen zu
berlcksichtigen.

Das Ruckhaltevolumen von Rickhal-
teeinrichtungen ist so zu bemessen,
dass sich das Lagergut im Gefahrenfall
nicht Uber die Rickhalteeinrichtung hi-
naus ausbreiten kann. Dies ist erflllt,
wenn das Fassungsvermoégen der
Rickhalteeinrichtung mindestens den
in Tabelle 11 angegebenen Werten in
Abhangigkeit vom zulassigen Gesamt-
lagervolumen entspricht.
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Tabelle 11 Erforderliches Ruickhaltevolumen in Abhéngigkeit vom zulassigen Gesamtlagervolu-

532

men GLV

Zulassiges Gesamtlagervolumen GLV
in m3

erforderliches Riickhaltevolumen
in % des GLV

GLV < 100 m®

10

100 m3 < GLV = 1000 m3

3 (mindestens aber 10 m3)

1000 m? < GLV

2 (mindestens aber 30 m3)

Abweichend von Absatz 3 muss bei der
Lagerung von Schwefelkohlenstoff das
Fassungsvermégen der Rulckhalteein-
richtung mindestens dem Gesamtfas-
sungsvermogen aller in ihr aufgestell-
ten Behalter entsprechen.

Ruckhalteeinrichtungen und Ableitfla-
chen, die nicht aus feuerhemmenden
oder feuerbestandigen Bauteilen her-
gestellt sind, mlssen unterhalb der un-
tersten Lagerebene angeordnet sein.

In Lagerraumen und im Freien missen
Gebaudewande, die Ruckhalteeinrich-
tungen begrenzen, in gesamter Hohe
feuerbestandig sein.

Wande von Rickhalteeinrichtungen
dirfen mit Durchléssen flr Rohrlei-
tungen versehen sein, wenn hierdurch
die Dichtheit der Riickhalteeinrichtung
auch im Brandfall nicht beeintrachtigt
wird.

Ableitflachen miissen so gestaltet sein,
dass austretende Fllssigkeit in die zu-
gehorige Ruckhalteeinrichtung abgelei-
tet wird. Sie mussen ausreichend be-
standig gegenuber einer kurzfristigen
Beaufschlagung durch das Lagergut
sein, brauchen aber nicht Uber Stun-
den oder Tage bestandig sein.

Ruckhalteeinrichtungen im  Freien
mussen mit absperr- oder abschalt-

baren Einrichtungen zur Entfernung
von Wasser versehen sein und durfen
nur hierzu benutzt werden. Die Ab-
sperreinrichtungen mussen auch im
Brandfall funktionsfahig sein. Ablaufe
sind grundsatzlich nicht zulassig. Ver-
unreinigtes Wasser ist entsprechend
den wasserrechtlichen Vorschriften zu
behandeln.

12.6 Besondere Mafdnahmen zum Brand-

und Explosionsschutz

12.6.1 Aligemeine Anforderungen

(1) Es sind MaBnahmen zu treffen, die

das Auftreten gefahrlicher explosions-
fahiger Atmosphare weitgehend aus-
schlieBen. Kann nach den ortlichen
oder betrieblichen Verhéltnissen das
Auftreten solcher Atmosphare nicht
verhindert werden, so sind explosi-
onsgefahrdete Bereiche im Sinne des
Anhang | Nummer 1.6 GefStoffV fest-
zulegen. Gemaf Anhang | Nummer 1.6
Absatz 3 der GefStoffV kénnen diese
Bereiche in Zonen eingeteilt werden.
Die Beispielsammlung zur DGUV Re-
gel 113-001 kann eine zusatzliche
Erkenntnisquelle fir die Einstufung
explosionsgefahrdeter  Bereiche in
Zonen sein. Zum Schutz vor Entzin-
dung gefahrlicher explosionsfahiger
Atmosphare sind Manahmen gemas
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TRGS 723 und erforderlichenfalls zur
Beschrankung der Auswirkungen einer
Explosion gemafd TRGS 724 zu treffen.
Werden MSR-Einrichtungen als Explo-
sionsschutzmafSnahmen  verwendet,
wie z. B. Gaswarngerate oder Uberwa-
chungen, ist die TRGS 725 zu bertck-
sichtigen.

Lager, die nicht die brandschutztechni-
schen Anforderungen nach Abschnitt
12.3 erflllen und lediglich einen Wet-
terschutz darstellen (z. B. Profilblech),
stehen hinsichtlich des Schutzes vor
gegenseitiger Brandeinwirkung der La-
gerung im Freien gleich. Manahmen
zur Vermeidung von explosionsfahiger
Atmosphare (Luftung) und zur Vermei-
dung von Zindquellen sind flir solche
Lager gemafd Abschnitt 12.6.2 festzu-
legen und umzusetzen.

12.6.2 Lagerraume

(1)

Lagerraume mdussen zur Vermeidung
der Ansammlung gefahrlicher explo-
sionsfahiger Atmosphére ausreichend
bellftet sein. Die Luftung muss in Bo-
dennahe wirksam sein. Nahere Kon-
kretisierungen zu Liftungsmafnah-
men finden sich in TRGS 722.

In Lagerraumen flr entziindbare Flls-
sigkeiten in Behaltern mit einem Fas-
sungsvermogen bis zu 1.000 | muss
ein mindestens 0,4-facher Luftwechsel
pro Stunde gewahrleistet sein. Explosi-
onsgefahrdete Bereiche sind in Abhan-
gigkeit von der Groéfe des Lagerraums
wie folgt festzulegen:

Bei einer RaumgréRe bis zu 100 mS ist
der gesamte Raum explosionsgefahr-
deter Bereich und in Zone 2 einzutei-
len.

Bei einer Raumgréfe von mehr als
100 m3 ist der Raum bis zu einer Hohe
von 1,5 m explosionsgefahrdeter Be-
reich und in Zone 2 einzuteilen.

Sofern keine entziindbaren Flissigkei-
ten der Temperaturklassen T5 und T6
und kein Diethylether gelagert werden,
ist abweichend von Absatz 2 Nummer
2 eine Zoneneinteilung nicht erforder-
lich, wenn

1. im Lagerraum eine fest installierte
Gaswarneinrichtung gemafl Ab-
satz 7 im Gefahrenfall unverzig-
lich die Erhdhung der Liftung auf
mindestens 2-fachen Luftwechsel
bewirkt, oder

2. ein mindestens 2-facher Luft-
wechsel pro Stunde gewahrleistet
ist. Absatz 9 Satz 2 ist zu beach-
ten.

Abweichend von Absatz 2 sind Lager-

raume kein explosionsgefahrdeter Be-

reich, wenn gefahrgutrechtlich zulas-
sige Transportbehalter so eingelagert
werden, dass

1. die mogliche Priffallnéhe der
Transportbehalter nicht  (ber-
schritten wird und

2. eine Beschadigung der Transport-
behalter durch das einlagernde
Flurférderzeug (z. B. Mitganger-
Flurférderzeuge, besondere Stap-
lervorsatze wie Fassgreifer) aus-
geschlossen ist.

Abweichend von Absatz 2 sind Lager-
raume fur

1. reine entzindbare FlUssigkeiten
mit einem Flammpunkt von mehr
als 35 °C oder

2. entziindbare Gemische mit einem
Flammpunkt von mehr als 45 °C
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534

kein explosionsgefahrdeter Bereich,
sofern die Flissigkeiten bei der Lage-
rung nicht auf Temperaturen von mehr
als 30 °C erwarmt werden koénnen.
Abweichend von Absatz 2 und 3 ist hin-
sichtlich des Explosionsschutzes keine
Luftung des Lagerraums erforderlich.

Die Luftung nach Absatz 2 kann durch
natlrliche oder technische Luftung
realisiert werden. Lagerrdume nach
Absatz 3 sind mit technischer Luftung
auszurlsten. Im Lager mit einer tech-
nischen Liftung ist die Funktionsfahig-
keit der Luftung zu Uberwachen (z. B.
durch Stromungswachter), soweit kei-
ne ausreichende Bewertung der Ver-
flgbarkeit der Luftung entsprechend
TRGS 725 vorliegt.

Fir eine Gaswarneinrichtung nach
Absatz 3 Nummer 1 ist ein Nachweis
zu fuhren, dass die Entstehung einer
explosionsfahigen Atmosphéare recht-
zeitig und zuverlassig erkannt wird. An-
forderungen an Gaswarneinrichtungen
finden sich in TRGS 722.

In Lagerraumen flr entziindbare Flls-
sigkeiten in Behaltern mit einem Fas-
sungsvermoégen von mehr als 1.000 |
sind die Anforderungen an die Luftung
und die Zoneneinteilung im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung festzule-
gen.

Fiir die Auswahl von Geraten zur Ver-
wendung in Bereichen, die in Zonen
eingeteilt sind, gilt TRGS 723. In La-
gerraumen nach Absatz 3 missen zu-
satzlich bis zu einer Héhe von 0,8 m
Uber Erdgleiche alle fest installierten
Betriebsmittel der Geratekategorie 3
G im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU
entsprechen.

(10)

(a1

—

(12

In Lagerraumen geméaf Absatz 2 darf
abweichend von Absatz 9 auf den
Einsatz von Betriebsmitteln der Ge-
ratekategorie 3 G verzichtet werden,
wenn nach Ansprechen einer fest ins-
tallierten Gaswarneinrichtung gemaf
Absatz 7 im Gefahrenfall unverziglich
alle nicht geeigneten Betriebsmittel
stillgesetzt und alle Zindquellen un-
wirksam gemacht werden. Unabhén-
gig von Satz 1 missen bis zu einer
Hoéhe von 0,8 m Uber Erdgleiche alle
fest installierten Betriebsmittel, de-
ren Zindquellen sich nicht wirksam
abschalten lassen (z. B. heiRe Ober-
flachen), mindestens der Geratekate-
gorie 3 G entsprechen.

In Nachbarraumen bzw. -bereichen,
die (ber Offnungen mit explosions-
geféhrdeten Bereichen in Verbindung
stehen oder gebracht werden kénnen,
sind ggf. explosionsgeféhrdete Berei-
che festzulegen.

Ergeben sich explosionsgefahrdete
Bereiche auch auferhalb der Lager-
raume, muss hierfir das Gelande zur
Verfligung stehen, auf dem die erfor-
derlichen Schutzmafnahmen durch-
geflhrt werden kénnen.

12.6.3 Lagerung im Freien

(1)

Lager flUr ortsbewegliche Behalter
mussen zur Vermeidung der Ansamm-
lung gefahrlicher explosionsfahiger
Atmosphare ausreichend belliftet sein.
Im Freien ist in der Regel die natlrliche
Luftung ausreichend.

Bei der Lagerung entziindbarer Flis-
sigkeiten in ortsbeweglichen Behaltern
im Freien sind Ruckhalteeinrichtungen
und dazugehdrige Ableitflachen bis zu
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einer Hohe von 0,2 m Uber deren Ober-
kante hinaus explosionsgefahrdeter
Bereich und in Zone 2 einzuteilen.

Auerhalb einer Rlckhalteeinrichtung
im Freien ist der Bereich bis zu einer
Héhe von 0,2 m Uber Erdgleiche bis zu
einem Abstand von 2 m von der Rick-
halteeinrichtung explosionsgefahrde-
ter Bereich und in Zone 2 einzuteilen.

Fir die Auswahl von Geréaten zur Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Be-
reichen gilt TRGS 723.

Abweichend von den Absatzen 2 und
3 sind Rickhalteeinrichtungen und Ab-
leitflachen im Freien kein explosions-
gefahrdeter Bereich, wenn gefahrgut-
rechtlich zuldssige Transportbehalter
so eingelagert werden, dass

1. die mogliche Pruffallhéhe der
Transportbehalter nicht  Uber-
schritten und

2. eine Beschadigung der Transport-
behalter durch das einlagernde
Flurférderzeug (z. B. Mitganger-
Flurférderzeuge, besondere Stap-
lervorsatze wie Fassgreifer) aus-
geschlossen ist.

Fir explosionsgefahrdete Bereiche au-
Berhalb des Lagerbereichs muss das
Gelande zur Verfligung stehen, auf
dem die erforderlichen Schutzmafnah-
men durchgeflihrt werden kénnen.

13 Zusammenlagerung,

Getrenntlagerung und
Separatlagerung

13.1 Anwendungsbereich

(1)

Die Anforderungen dieses Abschnitts
13 gelten fur die Lagerung unter-

schiedlicher Gefahrstoffe, wenn Lage-
rung im Lager geméaf3 Abschnitt 5 erfor-
derlich ist.

Abweichend von Absatz 1 brauchen
die MaBnahmen dieses Abschnitts bei
einer Gesamtmenge aller Gefahrstoffe
von bis zu 200 kg nicht ergriffen zu
werden.

Abweichend von Absatz 1 gelten fur
Gefahrstoffe mit spezifischen gesetz-
lichen Lagervorschriften ggf. andere
Regelungen oder niedrigere Mengen
gemafl den in Abschnitt 13.3 Tabelle
12 Erlduterung 1 genannten Vorschrif-
ten.

13.2 Aligemeine Grundsatze

1)

Gefahrstoffe/Lagergiter durfen nur
zusammengelagert werden, wenn hier-
durch keine Geféahrdungserh6hung
entsteht.

Absatz 1 gijlt als erflllt, wenn die Ge-
fahrstoffe/Lagergliter gleichartige Ge-
fahreneigenschaften aufweisen und
gleichartige  SicherheitsmafSnahmen
erfordern.

Hinweise flir eine mogliche Gefahr-
dungserhéhung gemafl Absatz 1 kon-
nen sich z. B. ergeben aus

1. den Gefahrenhinweisen (H-Satze),
erganzenden Gefahrenhinweisen
(EUH-Satze) und Sicherheitshin-
weisen (P-Satze) der Kennzeich-
nung - dies gilt insbesondere fur
EUHO14 ,Reagiert heftig mit Was-
ser”, EUHO29 ,Entwickelt bei Be-
rihrung mit Wasser giftige Gase*,
EUHO31 ,Entwickelt bei Berih-
rung mit Saure giftige Gase”,
EUHO32 ,Entwickelt bei Beruh-
rung mit Saure sehr giftige Gase*,
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P220 ,Von Kleidung und anderen
brennbaren Materialien fernhal-
ten“, P223 ,Keinen Kontakt mit
Wasser zulassen” und P420 ,Ge-
trennt aufbewahren® - und
2. den produktspezifischen Sicher-
heitsinformationen, wie
a) den Sicherheitsdatenblattern
(Abschnitt 5 ,MaBnahmen
zur Brandbekdmpfung® und
Abschnitt 7 ,Handhabung
und Lagerung®; erfahrungsge-
maf weniger detailliert sind
die Angaben im Abschnitt 10
,Stabilitdt und Reaktivitat“)
oder

b) den Merkblattern der Unfall-
versicherungstrager (Beispiel:
Cyanide sollen nicht mit Ge-
fahrstoffen, wie z. B. Sauren,
zusammengelagert werden,
mit denen sie Cyanwasser-
stoff entwickeln kénnen),

3. den produktspezifischen Gefahr-
dungen, wie z. B. Gefahrdung durch
Zindquellen aufgrund eines Kurz-
schlusses in Zusammenhang mit
Lithiumbatterien.

Ergeben die Informationen gemafd Ab-
satz 2 oder 3, dass Gefahrstoffe/La-
gerguter z. B.

1. unterschiedliche Léschmittel be-
nétigen,

2. unterschiedliche Temperaturbe-
dingungen erfordern,

3. miteinander unter Bildung ent-
zindbarer oder giftiger Gase re-
agieren oder

4. miteinander unter Entstehung
eines Brandes reagieren, durfen
diese nicht zusammengelagert
werden.

(5)

Zur Reduzierung von Gefahrdungen
kann eine Getrenntlagerung innerhalb
eines Lagerabschnittes oder eine Se-
paratlagerung erforderlich sein:

1. Eine Getrenntlagerung wird er-
reicht durch ausreichende Ab-
stande oder durch Barrieren (z. B.
durch Wande, Schranke aus nicht
brennbarem Material, Produkte
aus nicht brennbaren Stoffen der
LGK 12 oder 13) oder durch Lage-
rung in getrennten Rickhalteein-
richtungen.

2. Separatlagerung ist eine Getrennt-
lagerung in unterschiedlichen La-
gerabschnitten mit einer Feuerwi-
derstandsdauer von mindestens
90 min.

13.3 Zusammenlagerungstabelle

1)

Zur Festlegung der Zusammenlage-
rungsmoglichkeiten kénnen den Ge-
fahrstoffen/Lagergltern Lagerklassen
(LGK) zugeordnet werden. Die Zuord-
nung der Lagerklasse hat gemafl dem
in Anhang 2 beschriebenen Verfahren
zu erfolgen. Falls der Lieferant eine La-
gerklassenzuordnung  vorgenommen
hat, kdnnen diese dem Sicherheitsda-
tenblatt Unterabschnitt 7.2 oder Ab-
schnitt 15 enthnommen werden.

In der Zusammenlagerungstabelle (Ta-
belle 12) wird fir jede Lagerklassen-
kombination angezeigt, ob

1. eine Zusammenlagerung erlaubt
ist (+ und griin),

2. eine Separatlagerung erforderlich
ist (- und rot) oder

3. Einschrankungen zu beachten
sind, wie z. B. Getrenntlagerung
(Nr. und gelb).
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Tabelle 12 Zusammenlagerungstabelle (einschlieBlich Gefahrstoffe/Lagergliter, die nicht im An-
wendungsbereich dieser TRGS sind, z. B. LGK 1, LGK 6.2, LGK 7).
Die in vorhergehenden Versionen dieser TRGS in der Tabelle enthaltenen Bezeich-
nungen der Lagerklassen wurden gestrichen. Die korrekte Zuordnung der Lagerklas-
sen ist nur basierend auf dem FlieBschema gemaR Anhang 2 méglich.

N

Legende:

Separatlagerung erforderlich

Zusammenlagerung eingeschrénkt erlaubt, siehe die Erlauterungen der Nr. im folgenden Absatz 3
Zusammenlagerung erlaubt

*  Die Zuordnung der Lagerklassen 10, 11, 12 und 13 ist optional, siehe Anhang 2 Abschnitt A.2.2
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(3) Erlauterungen der Nummern in Tabel-
le 12; sie gelten jeweils nur fur die
Kombinationen, die in Tabelle 12 mit
der entsprechenden Nummer gekenn-
zeichnet sind:

538

1.

Erlauterung der Nr. 1 in Tabelle

12:

Fir Gefahrstoffe der folgenden La-

gerklassen sind die spezifischen

gesetzlichen Vorschriften mit dar-

in enthaltenen Anforderungen an

die Zusammenlagerung zu beach-

ten:

a) LGK 1 und LGK 4.1A: 2.
SprengV;

b) LGK 5.1C: GefStoffV Anhang |
Nummer 5 sowie TRGS 511;

c¢) LGK 5.2: DGUV Vorschrift
13; Hinweis: Die hier ge-
nannten Regelungen fur die
Zusammenlagerung kénnen
grundsétzlich auch fir selbst-
zersetzliche Gefahrstoffe an-
gewendet werden soweit dies
ohne Zuordnung zu einer Ge-
fahrgruppe moglich ist;

d) LGK 7: AtG, StrlSchG und
StrISchV.

Erlauterung der Nr. 2 in Tabelle

12:

Getrenntlagerung in  Raumen

(statt Separatlagerung) ist zulas-

sig, wenn

a) maximal 50 gefullte Druck-
gasbehalter gelagert werden,
darunter nicht mehr als 25
Druckgasbehalter mit akut to-
xischen Gasen, Kat. 3, H331
oder Kat. 4, H332 (nicht aber
Kat. 1 oder Kat. 2, H330),
entziindbaren Gasen oder
oxidierenden Gasen und

b) die Druckgasbehalter durch
eine mindestens 2 m hohe

Wand aus nichtbrennbaren
Baustoffen abgetrennt sind
und zwischen Wand und den
anderen brennbaren Lagergu-
tern ein Abstand von mindes-
tens 5 m eingehalten wird.

Erlauterung der Nr. 3 in Tabelle

12:

Mit verschiedenen Gasen geflillte

Druckgasbehalter durfen unter fol-

genden Bedingungen gemeinsam

in einem Lagerraum gelagert wer-
den:

a) Druckgasbehdlter mit ent-
zindbaren Gasen, oxidie-
renden Gasen und akut toxi-
schen Gasen, Kat. 3, H331,
wenn dabei die Gesamtzahl
150 Druckgasbehélter oder
15 Druckfésser nicht Uber-
steigt.  Zusatzlich  durfen
Druckgasbehalter mit inerten
Gasen in beliebiger Menge
gelagert werden.

b) Druckgasbehalter mit ent-
ziindbaren Gasen und Druck-
gasbehalter mit inerten Ga-
sen in beliebiger Menge.

¢) Druckgasbehalter mit oxidie-
renden Gasen und Druckgas-
behalter mit inerten Gasen in
beliebiger Menge.

d) Druckgasbehalter mit akut
toxischen Gefahrstoffen und
Druckgasbehalter mit inerten
Gasen in beliebiger Menge.

e) In den Féllen a) bis c) durfen
zuséatzlich 15 Druckgasbe-
hélter oder ein Druckfass
mit akut toxischen Gasen,
Kat. 1 und 2, H330 gelagert
werden. Gréfere Mengen von
Druckgasbehaltern mit akut
toxischen Gasen sind separat
zu lagern.
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f)  Zwischen Druckgasbehaltern
mit entziindbaren Gasen und
Druckgasbehaltern mit oxi-
dierenden Gasen muss ein
Abstand von mindestens 2 m
eingehalten werden.

Flr die Lagerung im Freien beste-

hen keine Einschrankungen.

4. Erlauterung der Nr. 4 in Tabelle
12:
Zusammenlagerung darf unter
den Bedingungen nach Tabelle 13
erfolgen.

Tabelle 13 Zusammenlagerung von Lagerklassenkombinationen mit Nr. 4

Gesamtmenge

Bedingung

bis 1t | Keine Einschrankungen

bis 20t | In Gebauden ist:

wehr.

- eine automatische Feuerléschanlage vorhanden oder
- eine automatische Brandmeldeanlage in Verbindung mit einer nicht
automatischen Feuerléschanlage und eine anerkannte Werkfeuer-

5. Erlduterung von Nr. 5 in Tabelle
12:
Im selben Lagerabschnitt dirfen
Materialien, die ihrer Art und Men-
ge nach geeignet sind, zur Entste-
hung oder schnellen Ausbreitung
von Branden beizutragen, wie z. B.
Papier, Textilien, Holz, Holzwolle,
Kartonagen, Folien oder brenn-
bare Verpackungsfiillstoffe, nicht
gelagert werden, sofern sie nicht
flr Lagerung und Transport eine
Einheit mit den ortsbeweglichen
Behéltern bilden.

6. Erlduterung der Nr. 6 in Tabelle
12:
Die Gefahrstoffe dirfen mit Ge-
fahrstoffen anderer Lagerklassen,
denen in Tabelle 12 die Nr. 6 zu-
geordnet ist und mit anderen Ma-

terialien nur zusammen gelagert
werden, wenn dadurch eine we-
sentliche Geféahrdungserh6hung
nicht eintreten kann. Eine wesent-
liche Geféahrdungserh6hung kann
durch eine Getrenntlagerung ver-
mieden werden.

7. Erlauterung der Nr. 7 in Tabelle
12:
Zusammenlagerung mit brennba-
ren Lagergutern darf unter den
Bedingungen nach Tabelle 13 und
Erlauterung Nr. 5 erfolgen.

8. Erlauterung von Nr. 8 in Tabelle
12:
Zusammenlagerung darf unter
den Bedingungen nach Tabelle 14
erfolgen.
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Tabelle 14 Zusammenlagerung von Lagerklassenkombinationen mit Nr. 8

Gesamtmenge

Bedingung

bis 10 t

Keine Einschrankungen

bis 20 t

In Gebauden ist eine automatische Brandmeldeanlage vorhanden. Im

Freien ist:

- eine automatische Brandmeldeanlage vorhanden oder

- Branderkennung und Brandmeldung durch stiindliche Kontrollen mit
Meldemdglichkeiten (wie z. B. Telefon, Feuermelder, Funkgerat) ge-
wahrleistet.

bis 50 t

Eine automatische Brandmeldeanlage ist vorhanden und die
Feuerwehr erreicht die Brandstelle innerhalb von zehn Minuten nach
Alarmierung.

bis 100 t

Eine automatische Feuerldschanlage ist vorhanden oder eine automa-
tische Brandmeldeanlage in Verbindung mit einer nicht automatischen
Feuerléschanlage und einer anerkannten Werkfeuerwehr.

13.4 Spezifische und abweichende

1)

540

bis hin zu explosionsartigen Reaktio-

Regelungen nen gegeben ist.
Abweichungen von den Zusammenla- (3) Im Einzelfall kann aufgrund geeigneter
gerungsregeln sind zulassig, wenn Brandschutzkonzepte oder der Ergeb-
. nisse von Gefahrdungsbeurteilungen
1. nicht mehr als 400 kg GEfahfStOf_ von den Regelungen dieses Abschnitts
fe gelagert \A{erden, davon héchs- 13 abgewichen werden.
tens 200 kg je Lagerklasse,
2. Gefahrstoffe in Mengen bis zu (4) Ausnahmen von den Zusammenlage-

200 kg in ein Lager fur die Lager-
klassen 6.1C, 6.1D, 8A, 8B und
10 bis 13 hinzugelagert werden
und

3. keine Gefahrdungserh6hung zu
beflirchten ist.

Perchlorate und Chlorate sollen sepa-

rungsregeln sind zulassig bei der La-
gerung von Gefahrstoffen/Lagergltern
in  gefahrgutrechtlich zugelassenen
Eisenbahnkesselwagen oder Tankcon-
tainern auf abgeschlossenen Werksge-
landen, wenn

1. hierdurch keine Gefahrdungserho-

rat von brennbaren Stoffen gelagert hung entsteht,
werden, selbst wenn sie Lagerklasse 2. die Lagerdauer drei Monate nicht
5.1B (und nicht 5.1A) zugeordnet sind, Uberschreitet,

da bei Mischungen von Perchloraten
oder Chloraten mit brennbaren Gefahr-
stoffen und anderen brennbaren Ma-
terialien eine deutliche Geféahrdungs-
erh6hung durch starke Warmebildung

3. die Transportbehalter in dieser
Zeit nicht geoffnet werden; eine
kurzfristige Offnung ausschlief-
lich zum Zwecke der Probenahme
darf unter Berlcksichtigung der
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(5)

bei dieser Tatigkeit erforderlichen
Schutzmafnahmen erfolgen, und

4. die Transportbehalter regelmafig,
mindestens taglich, auf ordnungs-
gemafRen Zustand Uberprift wer-
den.

Die Zusammenlagerungsverbote gel-
ten nicht, wenn sich verpackte Gefahr-
stoffe/Lagerglter unter Beachtung
der Vorschriften zur Zusammenladung
nach Gefahrgutrecht in geschlossenen
Frachtcontainern, z. B. auf Container-
platzen oder -terminals flr die Beforde-
rung befinden und die geschlossenen
Frachtcontainer nicht Ubereinander
oder unmittelbar  nebeneinander-
stehen. Diese Forderung ist erflllt bei
einem Mindestabstand von 0,5 m in
jede Richtung.

Die Zusammenlagerungsverbote ge-
maR Tabelle 12 gelten bei der Be-
reitstellung zur Beférderung auf den
ausgewiesenen Bereitstellungsflachen
nicht, selbst wenn die Bereitstellung
zur Beforderung uber 24 Stunden hin-
ausgeht und daher geméaf Abschnitt 1
Absatz 2 als Lagerung gilt.

Anhang 1:
Lagerung in
Sicherheitsschranken

A.1.1 Anwendungsbereich

1)

Dieser Anhang konkretisiert die Anfor-
derungen der Abschnitte 4, 5 und 12
bei der Lagerung von entzindbaren
FlUssigkeiten in Sicherheitsschranken.
Weitere Konkretisierungen finden sich
auch im Beispiel 2.11.2 der Beispiel-
sammlung zur DGUV Regel 113-001.

(2) Dieser Anhang gilt auch fiir andere
flissige Gefahrstoffe, die keine ent-
ziindbaren Flussigkeiten sind, fir feste
Gefahrstoffe sowie fur Druckgaskartu-
schen und Aerosolpackungen.

A.1.2 Aligemeine Anforderungen

(1) Sicherheitsschranke missen so be-
schaffen sein, aufgestellt, betrieben
und instandgehalten werden, dass die
Sicherheit Beschaftigter und anderer
Personen, insbesondere vor Gefahr-
dungen durch einen Brand oder eine
Explosion gewahrleistet ist.

(2) Die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an die Beschaffenheit von Si-
cherheitsschranken gelten als erfullt,
wenn sie mindestens die Anforderun-
gen nach DIN EN 14470-1 erflllen und
eine Feuerwiderstandsfahigkeit von
mindestens 90 min aufweisen.

(3) Die Anzahl der entsprechenden Sicher-
heitsschranke pro  Brand(bekamp-
fungs)abschnitt/Nutzungseinheit  ist
nicht begrenzt.

(4) Sicherheitsschranke mit einer Feuerwi-
derstandsfahigkeit von weniger als 90
min, aber mindestens 30 min, dirfen
weiterhin fUr brennbare FlUssigkeiten
verwendet werden, wenn

1. nur ein Schrank dieser Art pro
Brand(bekdmpfungs)abschnitt/
Nutzungseinheit aufgestellt wird;
ist der Brand(bekdmpfungs)ab-
schnitt/die Nutzungseinheit gro-
Rer als 100 m?, darf je 100 m? ein
Schrank aufgestellt werden, oder

2. der Brand(bekampfungs)ab-
schnitt/die Nutzungseinheit mit
einer automatischen Brandmel-
deanlage ausgerustet ist und eine
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anerkannte Werkfeuerwehr mit ei-
ner maximalen Hilfsfrist von 5 min
nach Alarmierung zur Verflgung
steht, oder eine automatische
Feuerléschanlage vorhanden ist.

Werden  vorhandene  Sicherheits-
schranke mit einer Feuerwiderstands-
fahigkeit von 20 min nach der ehe-
maligen DIN 12925-1 weiter fur die
Lagerung brennbarer Flussigkeiten
verwendet, so ist im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung darzulegen, wie
eine gleichwertige Sicherheit zu den
Sicherheitsschranken gemaf Absatz 2
und 4 erreicht wird. Dabei sind folgen-
de Punkte zu berUlcksichtigen:

1. Flammpunkt und Zindtemperatur
der FlUssigkeiten,

2. Menge der FlUssigkeiten,

3. Art der Gefale (zerbrechlich oder
nicht zerbrechlich),

4. Vorhandensein einer automati-
schen Brandmelde- oder Feuer-
lI6schanlage. Absatz 4 gilt entspre-
chend.

Mit den Angaben aus der Information
des Herstellers ist eine Betriebsanwei-
sung nach TRGS 555 zur Lagerung im
Sicherheitsschrank zu erstellen, an-
hand derer die Mitarbeiter zu unterwei-
sen sind. Durch die Betriebsanweisung
ist des Weiteren festzulegen,

1. dass im Schrank keine anderen
Tatigkeiten durchgefiihrt werden
durfen, wie z. B. Umfllen,

2. dass einzustellende ortsbewegli-
che Behalter an der AuRenseite
keine Kontaminationen aufweisen
dirfen,

3. welche SchutzmaBnahmen zu
ergreifen sind, falls gesundheits-

gefahrdende  Freisetzung von
Gefahrstoffen oder explosionsfa-
hige Atmosphédre im Sicherheits-
schrank, in der Umgebung und
ggf. in der Luftungsleitung entste-
hen kann, und

4. welche MaRnahmen nach einem
Brandfall zu ergreifen sind, die
sicherstellen, dass z. B. beim Off-
nen des Schrankes vom Inneren
keine Gefahr mehr ausgeht.

(7) Gefahrstoffe, die in gefahrlicher Weise
miteinander reagieren kdnnen, dirfen
nicht in demselben Sicherheitsschrank
gelagert werden. Dies gilt z. B. flr ent-
ziindbare Flussigkeiten und Gefahr-
stoffe, die zur Entstehung von Bréanden
fUhren kénnen, wie z. B. selbstzersetz-
liche oder pyrophore Gefahrstoffe.

(8) Gefahrstoffe mit Zindtemperaturen
unter 200 °C (beispielsweise Schwe-
felkohlenstoff) sowie entzindbare
Flissigkeiten, Kat. 1, H224 durfen
nur in technisch belufteten Sicher-
heitsschrdnken mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von mindestens 90
min gelagert werden; dabei muss eine
frihzeitige Branderkennung und -be-
kéampfung sichergestellt sein.

A.1.3 Liiftung von Sicherheitsschranken

A.1.3.1 Sicherheitsschranke mit
technischer Liiftung

(1) Die technische Luftung von Sicher-
heitsschranken verhindert im Normal-
betrieb das Auftreten einer gefahrli-
chen explosionsfahigen Atmosphéare
im Inneren des Schrankes.

(2) Die Abluft ist an eine ungefahrdete
Stelle zu fUhren. Dies erfolgt in der
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Regel durch den Anschluss an eine Ab-
luftanlage, die ins Freie flhrt.

A.1.3.2 Sicherheitsschranke ohne
technische Liiftung

(1) Sicherheitsschranke ohne technische
LUftung sollen das Lagergut im Brand-
fall vor unzuldssiger Erwarmung sowie
vor der Entziindung ggf. auftretender
explosionsfahiger Gemische schiitzen.

(2) Im Inneren des Sicherheitsschrankes
durfen sich keine potenziellen Zind-
quellen befinden. Kann dies nicht aus-
geschlossen werden, sind in Abhangig-
keit von der Gefahrdungsbeurteilung
MaBnahmen zur Vermeidung von
Zindquellen zu ergreifen, mindestens
entsprechend der Zone 2 nach TRGS
723.

(3) Sicherheitsschranke ohne technische
Liftung sind Uber einen Potenzialaus-
gleich zu erden.

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs 2
und der Literaturhinweise wurde verzich-
tet.
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TRGS 555

Betriebsanweisung und Information der

Beschaftigten

Ausgabe: Februar 2017

GMBI 2017, S. 275-281 [Nr. 15] (v. 20.04.2017)

1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS ist anzuwenden fir die In-
formation der Beschaftigten bei Tatig-
keiten mit Gefahrstoffen gemaf® § 14
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

S

Diese TRGS findet keine Anwendung
wenn sich nach § 6 Absatz 13 GefStoffV
aus der Gefahrdungsbeurteilung fur
eine bestimmte Tatigkeit insgesamt
eine nur geringe Gefahrdung® der Be-
schaftigten ergibt und die nach § 8 er-
griffenen Manahmen zum Schutz der
Beschaftigten ausreichen.

(3) Die Unterweisungspflichten durch den
Arbeitgeber nach § 12 Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) und die Unterrichtungs-
und Erérterungspflichten gemaf § 81
Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG)
bleiben unberlhrt.

2 Begriffsbestimmungen

In dieser Bekanntmachung werden die
Begriffe so verwendet, wie sie im Be-
griffsglossar zu den Regelwerken der Be-
triebssicherheitsverordnung  (BetrSichV),
Biostoffverordnung (BioStoffV) und der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des Aus-
schusses flr Betriebssicherheit (ABS), Aus-
schuss fur biologische Arbeitsstoffe (ABAS)

und Ausschuss flr Gefahrstoffe (AGS) be-
stimmt sind.

3 Betriebsanweisung
3.1 Aligemeine Hinweise

(1) Der Arbeitgeber muss sicherstellen,
dass den Beschaftigten vor Aufnahme
der Téatigkeit eine schriftliche Betriebs-
anweisung zuganglich gemacht wird, die
der Informationsermittlung und Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 6 GefStoffv
Rechnung tragt. Die Betriebsanwei-
sung ist in einer flr die Beschaftigten
verstandlichen Form und Sprache ab-
zufassen. Sie ist an geeigneter Stelle
an der Arbeitsstatte - moglichst in
Arbeitsplatzndhe - zuganglich zu ma-
chen.

S

Betriebsanweisungen sind arbeits-
platz-, tatigkeits- und stoffbezogene
verbindliche schriftliche Anordnungen
und Verhaltensregeln des Arbeitge-
bers an Beschaftigte. Sie dienen dem
Schutz vor Unfallgefahren, Gesund-
heits-, Brand- und Explosionsgefahr-
dungen sowie dem Schutz der Umwelt
bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen. Fur
Tatigkeiten, bei denen Gefahrstoffe
erst entstehen oder freigesetzt wer-
den (z. B. Holzbearbeitung, Léten und

1) Siehe hierzu Nummer 6.2 der TRGS 400 ,Gefahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen”
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Schweilen, Schneiden von Steinen)
sind ebenfalls Betriebsanweisungen zu
erstellen.

Es kann zweckmaRig sein, Betriebs-
anweisungen in einen stoff- und téatig-
keitsspezifischen Teil (Eigenschaften
des Stoffes, Gefahrdungen durch den
Stoff, spezifische Schutzmafnahmen
usw.) sowie in einen betriebsspezifi-
schen Teil (Alarmplan, Notrufnummern,
zu benachrichtigende Personen, Ver-
halten bei Betriebsstérungen usw.) auf-
zuteilen. Einem betriebsspezifischen
Teil kbnnen mehrere stoffbezogene Tei-
le zugeordnet werden.

Die Beschaftigten haben Betriebsan-
weisungen zu beachten.

Verantwortlich flr die Erstellung von
Betriebsanweisungen ist der Arbeitge-
ber. Er kann sich dabei von Fachkraften
flr Arbeitssicherheit, Betriebsarzten
oder anderen Fachleuten (z. B. Arbeits-
schutzbehdrden, Unfallversicherungs-
trager, Beratungsfirmen) beraten las-
sen.

Basis flr die Erstellung von Betriebs-
anweisungen sind die Ergebnisse
der Gefahrdungsbeurteilung gemaf
TRGS 400. Auch mogliche Betriebs-
stérungen sind zu berlcksichtigen. In
Bezug auf die Schutzmafinahmen sind
bei der Erstellung von Betriebsanwei-
sungen insbesondere zu beachten:

1. Arbeitsplatzspezifische Gegeben-
heiten,

2. Vorschriften der Gefahrstoffverord-
nung einschlieBlich Anhange,

3. Sicherheitsdatenblatter,

4. Technische Regeln fur Gefahrstoffe
und sonstige allgemein anerkannte
Regeln bezlglich Sicherheitstech-
nik, Arbeitsmedizin und Arbeits-
platzhygiene.

Zusatzlich kénnen auch weitere Infor-
mationen, wie z. B. Technische Merk-
blatter herangezogen werden.

Betriebsanweisungen sind an neue Er-
kenntnisse anzupassen und missen
entsprechend dem Stand der Gefahr-
dungsbeurteilung aktualisiert werden.

Die Betriebsanweisungen sind sprach-
lich so zu gestalten?, dass die Beschéf-
tigten die Inhalte verstehen und bei ih-
ren betrieblichen Tatigkeiten anwenden
konnen. Flr Beschaftigte, die die deut-
sche Sprache nicht ausreichend ver-
stehen, sind die Betriebsanweisungen
in einer flr sie verstandlichen Sprache
abzufassen. Daraus ergibt sich jedoch
nicht zwangslaufig, dass eine Betriebs-
anweisung in der Muttersprache der
Beschéftigten abgefasst sein muss.

Es sind klare und eindeutige Angaben
erforderlich, die in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden
kénnen. Dementsprechend sind Sam-
melbegriffe wie z. B. ,Atemschutz”,
»Schutzbrille“ zu konkretisieren, wenn
unterschiedliche Typen der Schutz-
ausrustung im Betrieb zur Verfugung
stehen. Unbestimmte Begriffe, wie
z. B. ,regelméRig”, ,ausreichend”, ,ge-
legentlich” sollen nicht verwendet wer-
den. Gebote sollten durch ,mulssen®,
Verbote durch ,dirfen nicht” oder deren
Umschreibungen ausgedriickt werden.

Hilfestellung siehe z. B. Publikation des Bundesministerium fir Arbeit und Soziales, 11017 Berlin,
Leichte Sprache, April 2014, Best.-Nr.. A 752 (http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
PDF-Publikationen/a752-ratgeber-leichte-sprache.pdf?__blob=publicationFile&v=2)
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(10) Die auRere Form der Betriebsanwei-
sung ist nicht festgelegt. Allerdings
fordert die einheitliche Gestaltung
von Betriebsanweisungen innerhalb
einer Betriebsstatte den Wiederer-
kennungseffekt flr die Beschaftigten.
Durch eine logische und uUbersicht-
liche Darstellung kann die Akzep-
tanz und Verstandlichkeit geférdert
werden. Die Verwendung von Pikto-
grammen und Symbolschildern wird
empfohlen, insbesondere nach der
Arbeitsstattenregel ASR A1.3 ,Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung®”.

(11

Sind neben der Betriebsanweisung
nach GefStoffV weitere Anweisungen
auf der Grundlage anderer Rechtsvor-
schriften erforderlich (z. B. BetrSichV,
BioStoffV), so kdénnen diese unter
Wahrung aller erforderlichen Schutz-
ziele zu einer Betriebsanweisung zu-
sammengefasst werden.

(12

Musterbetriebsanweisungen (z. B.
Vorlagen fiir bestimmte Branchen)
oder automatisch generierte Betriebs-
anweisungen sind an die betriebsspe-
zifischen Gegebenheiten anzupassen
und dementsprechend zu ergénzen.

(13

=

Sind viele Gefahrstoffe (z. B. in
Lackiererbetrieben, Lagerbereichen
oder Laboratorien®) vorhanden, ist
es zulassig, nicht fur jeden einzelnen
Gefahrstoff eine eigenstandige Be-
triebsanweisung, sondern Gruppen-
bzw. Sammelbetriebsanweisungen zu
erstellen. Voraussetzung ist, dass bei
Tatigkeiten mit diesen Stoffen ahnli-
che Gefahrdungen bestehen und ver-
gleichbare SchutzmaRnahmen gelten.

3.2 Inhalte der Betriebsanweisung
3.2.1 Gliederung

Betriebsanweisungen umfassen folgende
Inhalte:

1. Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tatigkeit,
Gefahrstoffe (Bezeichnung),

Gefahren flr Mensch und Umwelt,
SchutzmaBnahmen, Verhaltensregeln,
Verhalten im Gefahrenfall,

Erste Hilfe und

L S

Sachgerechte Entsorgung.

3.2.2 Arbeitsbereich, Arbeitsplatz,
Tatigkeit

Der Anwendungsbereich der Betriebsan-
weisung ist durch Bezeichnung des Betrie-
bes, des Arbeitsbereiches, des Arbeitsplat-
zes und der Tatigkeit festzulegen.

3.2.3 Gefahrstoffe (Bezeichnung)

(1) In Betriebsanweisungen sind Gefahr-
stoffe mit der den Beschaftigten be-
kannten Bezeichnung zu benennen.
Bei Gemischen und Erzeugnissen sind
dies in der Regel die Handelsnamen.

(2) Bei Gemischen wird empfohlen, die
gefahrbestimmende(n) Komponente(n)
zusétzlich zu benennen (z. B.: ,enthalt:
Diphenylmethan-diisocyanat®).

3.2.4 Gefahren fiir Mensch und Umwelt

(1) Es sind die bei den Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen  moglichen  Gefahren
zu beschreiben, die sich aus der Ge-
fahrdungsbeurteilung ergeben haben.

3) unter Berucksichtigung der Einschrankungen der TRGS 526 ,Laboratorien”
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Dementsprechend sind die Gefahren-
hinweise (H-Satze) und erganzenden
Gefahrenhinweise (EUH-Satze)” im
Wortlaut oder sinnvoll umschrieben an-
zugeben.

Falls fur den Arbeitsplatz/die Tatigkeit
relevant, sollen sonstige Gefahrdungen
aufgenommen werden, die zwar keine
Einstufung bewirken, sich aber z. B. aus
betrieblichen Erfahrungen oder dem
Unterabschnitt 2.3 des entsprechen-
den Sicherheitsdatenblatts ergeben,
wie Staubbelastung, Staubexplosions-
und Brandgeféahrdung, Erstickungs-,
Erfrierungs-, Verbrennungsgefahr und
weitere Gefahrdungen fir Mensch und
Umwelt.

Gefahrenpiktogramme nach Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 sollten er-
ganzend zum Text verwendet werden.

Sofern Gebinde verwendet werden,
die im Einklang mit TRGS 201 noch
mit einer ,alten” Kennzeichnung nach
den EG-Richtlinien versehen sind, kann
eine Betriebsanweisung mit den ent-
sprechenden Gefahrenhinweisen und
Symbolen weiter verwendet werden.

5 Schutzmafinahmen und
Verhaltensregeln

Die notwendigen Schutzmafinahmen
und Verhaltensregeln, die der Beschaf-
tigte zu seinem eigenen Schutz und
zum Schutz der anderen Beschaftigten
am Arbeitsplatz zu beachten hat, sind
zu beschreiben. Sie sollten unterglie-
dert werden in:

1. Technische Schutzmafnahmen zur
Verhltung einer Exposition oder
eines Ereignisses wie z. B. Bildung
einer gefahrlichen explosionsfahi-
gen Atmosphare,

2. Organisatorische Schutzmafnah-
men,

3. Hygienevorschriften und notwendi-
ge Arbeitskleidung,

4. Personliche Schutzausristung (Art,
Typ und Benutzungshinweise).

S

Es wird empfohlen, auch auf Beschafti-
gungsbeschrankungen und Einschran-
kungen bei der Verwendung hinzuwei-
sen.

3.2.6 Verhalten im Gefahrenfall

(1) Soweit nicht anders geregelt sind die
MafRnahmen anzugeben, die von Be-
schéftigten, insbesondere von Ret-
tungsmannschaften im Gefahrenfall,
bei Betriebsstérungen, Unfallen und
Notféllen (z. B. ungewdhnlicher Druck-
oder Temperaturanstieg, Leckage,
Brand, Explosion) durchzufiihren sind.

S

Angegeben werden sollte hier insbe-
sondere:

1. geeignete und ungeeignete Lésch-
mittel,

2. Aufsaug- und Bindemittel, Neutrali-
sationsmittel,

3. zusatzliche technische Schutzmaf-
nahmen (z. B. Not-Aus) und zusatz-
liche personliche Schutzausris-
tung und

4. notwendige MaBnahmen gegen
Umweltgefahrdungen.

Gefahrenhinweise und erganzende Gefahrenhinweise (,Hazard Statements“ und ,Supplemental Ha-
zard Statements“) nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
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(3) Auf bestehende Alarmpldane sowie
Flucht- und Rettungspléane kann hinge-
wiesen werden.

3.2.7 Erste Hilfe

(1) Die Beschreibung der Maflnahmen zur
Ersten Hilfe sollte untergliedert werden
nach:

1. Einatmen,

2. Haut- und Augenkontakt,

3. Verschlucken und

4. Verbrennungen und Erfrierungen.

S

Anzugeben sind die vor Ort zu leisten-
den MaBnahmen. Es soll klar angege-
ben werden, wann ein Arzt hinzuzu-
ziehen ist und welche MaRnahmen zu
unterlassen sind.

©

Innerbetriebliche Regelungen fur den
Fall der Ersten Hilfe sind zu berticksich-
tigen. Insbesondere sind Hinweise zu
geben auf:

1. Erste-Hilfe-Einrichtungen,

2. Ersthelfer,

3. Notrufnummern und

4. besondere Erste-Hilfe-Manahmen
(z. B. Bereitstellung spezieller An-
tidots).

3.2.8 Sachgerechte Entsorgung

(1) Die erforderlichen Schutzmafnahmen
und Verhaltensregeln flr die sachge-
rechte Entsorgung von Abféllen, die
betriebsmaRig entstehen (z. B. Pro-
duktionsreste, Abfalle aus Reinigungs-
vorgangen, Verpackungsabfalle) oder
bei Stérungen entstehen kénnen (z. B.
Fehichargen, Leckagemengen) und Ge-
fahrstoffe im Sinne der GefStoffV sind,
sollten beschrieben werden. Dabei sind
Hinweise zu geben auf geeignete:

1. persoOnliche Schutzausriistung,

2. Entsorgungsbehalter und Sammel-
stellen,

3. Aufsaugmittel sowie

4. Reinigungsmittel und -méglich-
keiten.

S

Ist der Vorgang der Entsorgung die
eigentliche Tatigkeit, kann es notwen-
dig sein, daflir eine eigenstandige Be-
triebsanweisung zu erstellen.

3.3 Schnittstelle zum
Sicherheitsdatenblatt

Viele Informationen fir die Erstellung von
Betriebsanweisungen kénnen dem Sicher-
heitsdatenblatt entnommen werden. Das
Sicherheitsdatenblatt ist dabei gemaf
TRGS 400 auf offensichtlich unvollstandi-
ge, widerspriichliche oder fehlerhafte An-
gaben zu Uberprifen. Der Arbeitgeber prift
im Rahmen der Geféhrdungsbeurteilung,
ob die entnommenen Informationen fur die
Tatigkeit mit dem Gefahrstoff in seinem Be-
trieb angemessen sind. Falls nicht, missen
die Angaben entsprechend angepasst oder
erganzt werden.

Das Schema im Anhang erldutert, welche
Inhalte des Sicherheitsdatenblatts fur die
einzelnen Abschnitte der Betriebsanwei-
sung verwendet werden kdnnen.

4  Zugang zu den Sicherheits-
datenblattern und zum
Gefahrstoffverzeichnis

(1) Der Arbeitgeber hat nach § 6 Absatz

12 GefStoffV ein Verzeichnis der im Be-
trieb verwendeten Gefahrstoffe zu fluh-

ren, in dem auf die entsprechenden Si-
cherheitsdatenblatter verwiesen wird.
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(2

(3

5

Das Verzeichnis muss mit Ausnahme
der Angaben zu den im Betrieb verwen-
deten Mengenbereichen allen betroffe-
nen Beschaftigten und ihrer Vertretung
zuganglich sein.

Ferner hat der Arbeitgeber nach § 14
Absatz 1 GefStoffV sicherzustellen,
dass die Beschaftigten Zugang zu allen
Sicherheitsdatenblattern UGber die Stof-
fe und Gemische erhalten, mit denen
sie Tatigkeiten ausiiben.”

Der Zugang zu den Sicherheitsdaten-
blattern kann den Beschaftigten in
schriftlicher, digitaler Form oder mit
anderen Informationssystemen ermdég-
licht werden. Uber die Art und Weise
des Zugangs sollte der Arbeitgeber die
Beschaftigten im Rahmen der Unter-
weisung informieren.

Unterweisung

5.1 Aligemeines

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,

550

dass die Beschaftigten anhand der Be-
triebsanweisung Uber alle auftretenden
Gefahrdungen und entsprechenden
SchutzmaBnahmen, vor Aufnahme der
Beschaftigung und danach mindestens
einmal jahrlich arbeitsplatz- und tatig-
keitsbezogen mindlich unterwiesen
werden.

Zusatzlich sind Unterweisungen erfor-
derlich, wenn sich Betriebsanweisun-
gen inhaltlich geandert haben. Dies ist
z. B. der Fall, wenn

1. sich die Bedingungen der Tatigkeit
andern (z. B. Anderung des Verfah-
rens),

2. andere Gefahrstoffe zur Anwen-
dung gelangen oder

3. sich flr die Tatigkeit relevante Vor-
schriften andern.

Die Unterweisungen sollten von den be-
trieblichen Vorgesetzten durchgefihrt
werden.

Es ist sicherzustellen, dass die Be-
schéftigten an den Unterweisungen
teilnehmen.

Der Ausbildungsstand und die Erfah-
rung der Beschéftigten sind bei der
Unterweisung zu bertcksichtigen. Un-
erfahrene Beschaftigte missen beson-
ders umfassend unterrichtet und ange-
leitet werden.

Nach § 14 Absatz 2 der GefStoffV hat
der Arbeitgeber im Rahmen der Unter-
weisung sicherzustellen, dass fir alle
Beschaftigten, die Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen durchfiihren, eine allgemei-
ne arbeitsmedizinisch-toxikologische
Beratung durchgefiihrt wird. Durch die
Vermittlung von  Hintergrundwissen
Uber die toxische Wirkung von Stoffen
soll die Sensibilitdt und die Eigenver-
antwortung der Beschéftigten fur ihre
Gesundheit geférdert werden. Soweit
aus arbeitsmedizinischen Griinden
notwendig, ist die Beratung unter Be-
teiligung einer Arztin bzw. eines Arztes
durchzufiihren. Die Arztin oder der Arzt
muss hierzu die Voraussetzungen nach
§ 7 der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge (ArbMedVV) erfiillen.

Dies gilt nicht fir solche Stoffe und Gemische flr die ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der

REACH-Verordnung nicht erforderlich ist
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(7)

5.2

(1)

Unter Berlicksichtigung der vorhan-
denen Gefahrstoffe und der Gefahr-
dungsbeurteilung entscheidet der Ar-
beitgeber, ob eine Arztin oder ein Arzt
bei der Unterweisung zugegen ist bzw.
die Beratung selbst vornimmt oder ein
von ihm Beauftragter die Unterweisung
durchfuhrt.

Inhalte

In den Unterweisungen sind die Be-
schaftigten Uber die spezifischen Ge-
fahrdungen bei Tatigkeiten mit oder bei
Vorhandensein von Gefahrstoffen in ih-
rem Arbeitsbereich sowie Uber Schutz-
mafRnahmen und Verhaltensregeln zur
Abwendung dieser Gefahrdungen zu
informieren. Inhalt der Unterweisung
sind die Themen, die gemaf Nummer
3.2 Gegenstand der Betriebsanwei-
sung sind. Dartber hinaus kann die
Behandlung folgender Themen erfor-
derlich sein:

1. Hinweise auf neue oder geénderte
Betriebsanlagen, Arbeitsmittel, Ar-
beitsverfahren und Arbeitsschutz-
vorschriften,

2. Verwendungsbeschrankungen und
-verbote sowie Beschaftigungs-
beschrankungen und -verbote
(insbesondere fur besondere Per-
sonengruppen wie Frauen im ge-
barfahigen Alter, werdende und
stillende Mutter oder Jugendliche)
und

3. Schlussfolgerungen aus aktuellen
Unfallereignissen mit Gefahrstoffen.

Im Rahmen der Unterweisung stellt der
Arbeitgeber sicher, dass die Beschéaf-
tigten in den Methoden und Verfahren
unterrichtet werden, die im Hinblick
auf die Sicherheit bei der Verwendung

von Gefahrstoffen angewendet werden
mussen. Es sind den Beschéftigten ins-
besondere Hinweise und Anweisungen
zum sicheren technischen Ablauf des
Arbeitsverfahrens (z. B. richtige Dosie-
rung, Kontrolle von Fillstandsanzeigen,
Beachtung der Warneinrichtungen) zu
vermitteln.

Ferner sollten die Beschaftigten auf die
die Zugangsmoglichkeiten zum Gefahr-
stoffverzeichnis und den relevanten
Sicherheitsdatenblattern hingewiesen
werden. Hierbei kdnnen grundlegende
Hinweise zum Verstandnis der sicher-
heits- und gesundheitsschutzbezoge-
nen Inhalte von Sicherheitsdatenblat-
tern gegeben werden.

In Abhangigkeit von der Gefahrdung
kénnen im Rahmen der arbeitsmedizi-
nisch-toxikologischen Beratung folgen-
de Aspekte behandelt werden:

1. Méogliche Aufnahmepfade der Ge-
fahrstoffe (insbesondere dermal
und inhalativ, in Einzelfallen auch
oral),

2. Begrenzung der Exposition durch
Schutz- und HygienemaBnahmen
sowie

3. Wirkungen und Symptome (akut,
chronisch).

Die toxikologisch bedeutsamen Auf-
nahmepfade sollen unter Berlicksichti-
gung der betrieblichen Gegebenheiten
und soweit mdéglich hinsichtlich ihrer
Relevanz dargestellt werden. Hilfreich
ist auch die Erlduterung von Faktoren,
die eine Aufnahme von Gefahrstoffen
in den Korper positiv oder negativ be-
einflussen.

Hierzu gehort insbesondere auch die
Darstellung, wie durch personliche
SchutzmaBnahmen die Gefahrstoff-
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aufnahme beeinflusst werden kann,
und welche Fehler bei der Anwendung
der personlichen Schutzausristung de-
ren Schutzwirkung verringern oder gar
aufheben koénnen. Sofern zutreffend
ist darauf hinzuweisen, welche per-
sonlichen Verhaltensmanahmen die
Aufnahme von Gefahrstoffen férdern
oder verhindern kénnen (z. B. Unterlas-
sen von Essen, Trinken, Schnupfen am
Arbeitsplatz, keine Aufbewahrung von
Lebensmitteln am Arbeitsplatz, Hande-
reinigung vor dem Rauchen).

Die Wirkungen und Symptome sind fur
die Beschaftigten verstandlich darzu-
stellen. Hierbei ist die von der Aufnah-
me (Dosis) zu erwartende Symptomatik
nach Moglichkeit bevorzugt auf den am
Arbeitsplatz zu erwartenden Dosisbe-
reich zu beziehen. Erforderlichenfalls
sollte auf mogliche Zielorgane und
mogliche Wechsel- oder Kombinations-
wirkungen der Gefahrstoffe hingewie-
sen werden. Dies gilt auch fiir Wechsel-
wirkungen mit nicht tatigkeitsbedingten
Expositionen, z. B. Tabakrauch, Alkohol
oder Drogen.

Soweit flr einen Betrieb zutreffend,
ist den Beschéftigten bei der Bera-
tung zu erklaren, welchen Nutzen die
arbeitsmedizinische Vorsorge nach
der ArbMedVV fir die Pravention von
Gesundheitsstérungen bietet. Dabei
ist den Beschaftigten der Unterschied
zwischen der Pflicht- und der Angebots-
vorsorge zu erklaren. Die Beschaftigten
sollen auch darauf hingewiesen wer-
den, dass ihnen arbeitsmedizinische
Vorsorge auch dann zu ermdglichen
ist, wenn sie selbst einen Zusammen-
hang zwischen ihrer Tatigkeit und einer
Gesundheitsstérung vermuten, es sei

9)

(10)

5.3

3)

denn, aufgrund der Beurteilung der
Arbeitsbedingungen und der getroffe-
nen Schutzmafnahmen ist nicht mit
einer gesundheitlichen Beeintrachti-
gung zu rechnen (Wunschvorsorge).

Sofern bei Tatigkeiten mit krebserzeu-
genden oder keimzellmutagenen Ge-
fahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B
gemafs AMR Nummer 11.1 arbeitsme-
dizinische Vorsorge nicht veranlasst
bzw. angeboten werden muss, ist in
der Unterweisung auf die Méglichkeit
der Wunschvorsorge ausdrucklich hin-
zuweisen.

Werden viele Gefahrstoffe eingesetzt
(z. B. in Laboratorien), ist es sinnvoll,
wenn sich die arbeitsmedizinisch-
toxikologische Beratung auf die Stoffe
bzw. Stoffgruppen konzentriert, von
denen die hoéchste gesundheitliche
Gefahrdung ausgeht.

Durchfiihrung

Die Unterweisungen sind mundlich,
arbeitsplatz- und téatigkeitsbezogen
durchzufihren. Dabei sollten die
lernpsychologischen und arbeitspa-
dagogischen Erkenntnisse beachtet
werden (z. B. Durchflihren praktischer
Ubungen). Elektronische Medien kén-
nen zur Unterstltzung und Vorberei-
tung der Beschaftigten auf die Unter-
weisung genutzt werden.

Fir Arbeitsplatze und Tatigkeiten mit
vergleichbaren Gefahrdungen kénnen
gemeinsame Unterweisungen durch-
gefuhrt werden.

Bei den Unterweisungen sind die Vor-
kenntnisse und Fahigkeiten der zu Un-
terweisenden zu berucksichtigen.
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den Beschéftigten verstandlichen Form
und Sprache zu erfolgen. Daraus ergibt
sich nicht zwangslaufig, dass eine Un-
terweisung in der Muttersprache der
Beschaftigten erfolgen muss.

Im Rahmen seiner Aufsichtspflicht, hat
sich der Arbeitgeber davon zu tberzeu-
gen, dass die Beschaftigten die Inhalte
der Betriebsanweisung und Unterwei-
sung verstanden haben und umsetzen.

Themen, Inhalte, (z. B. durch Aufflihren
von Stichpunkten), Teilnehmer, Name
des Unterweisenden und das Datum
der Unterweisung sind schriftlich fest-
zuhalten. Die Beschaftigten haben die
Teilnahme an den Unterweisungen
durch Unterschrift zu bestatigen. Die
Dokumentation der Unterweisung kann
formlos geschehen. Auf Wunsch ist
dem Unterwiesenen eine Kopie auszu-
handigen.

Der Nachweis der Unterweisung ist
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Zusatzliche Informations-
pflichten bei Tatigkeiten
mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen
Gefahrstoffen

Bei Téatigkeiten mit krebserzeugenden,

keimzellmutagenen oder reprodukti-

onstoxischen Gefahrstoffen der Kate-
gorien 1A oder 1B hat der Arbeitgeber

S

weitere Informationspflichten wahrzu-
nehmen und weitergehende Maf3nah-
men nach Absatz 2 bis 7 zu treffen.

Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten
und ihrer Vertretung bei Tatigkeiten
nach Absatz 1 die erforderlichen In-
formationen zur Verfugung zu stellen,
so dass diese nachprifen kénnen, ob
die Bestimmungen der GefStoffV An-
wendung finden. Die Art und Weise,
wie dies gewahrleistet werden kann,
sollte vom Arbeitgeber gemeinsam mit
den Beschaftigten und ihrer Vertretung
festgelegt werden. Dies kann z. B. im
Rahmen einer betrieblichen Vereinba-
rung oder im Arbeitsschutzausschuss
geschehen.

Im Rahmen seiner Informationspflich-
ten hat der Arbeitgeber ferner sicherzu-
stellen, dass die betroffenen Beschéaf-
tigten und ihre Vertretung, die mit der
Auswahl, dem Tragen und der Verwen-
dung von Schutzkleidung und Schutz-
ausrustungen verbundenen Folgen flr
die Gesundheit und Sicherheit Uber-
prufen kénnen. Insbesondere hat er
Zugang zu den Herstellerinformationen
der verwendeten Schutzausristung zu
gewadhren. Aus diesen Informationen
muss hervorgehen, dass die Schutz-
kleidung;:

1. im Einklang mit den einschlagigen
Vorschriften® steht,

2. wirksam ist und

3. unschadlich ist oder ggf. gesund-
heitsgefahrdende Stoffe (z. B. Al-
lergene in Schutzhandschuhen)
enthalt.

siehe auch Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persoénlicher Schutz-
ausristung bei der Arbeit, 4. September 1996 (BGBI. | 1996, S. 1841)
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Auch hinsichtlich der Auswahl von
Schutzkleidung und -ausristung hat
der Arbeitgeber seine Uberlegungen
und Entscheidungen nachvollziehbar
darzulegen.

Bei Tatigkeiten mit einer erhéhten Ex-
position mussen die Beschaftigten und
deren Vertretung nachprifen kdénnen,
ob MafRnahmen ergriffen wurden, um
die Dauer der Exposition soweit wie
moglich zu verkirzen und den Schutz
der Beschaftigten wahrend dieser Ta-
tigkeiten zu gewabhrleisten. Zu diesen
Tatigkeiten zahlen insbesondere Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten, bei denen die Moglich-
keit einer betrachtlichen Erhéhung der
Exposition der Beschaftigten vorher-
zusehen ist und bei denen jede Mog-
lichkeit weiterer technischer Schutz-
mafRnahmen zur Begrenzung dieser
Exposition bereits ausgeschopft wurde.

Fur Tatigkeiten mit einer erhdhten
Exposition hat der Arbeitgeber dar-
zulegen, welche organisatorischen
MaBnahmen (z. B. Einsatzplane der
Beschaftigten) er trifft, um die Expo-
sition der Beschaftigten zu verkirzen.
Dabei sind beispielsweise auch das
Gesetz zum Schutz von Muttern bei der
Arbeit, in der Ausbildung und im Stu-
dium (Mutterschutzgesetz - MuSchG)
oder das Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSch@G) zu beriicksichtigen.

Daneben hat der Arbeitgeber die Be-
schéftigten und ihre Vertretung auch
dann unverzlglich zu informieren,
wenn unerwartet erhéhte Expositionen
am Arbeitsplatz auftreten, die tber die
sonst Ublichen Belastungen hinausge-
hen. Dabei sind nicht nur die Ursachen
der erhéhten Exposition, sondern auch
die entsprechenden Gegenmafnah-

men darzulegen. Dies gilt nicht nur fir
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten, sondern grundsatzlich
bei allen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
gemaf Absatz 1.

Die Beschaftigten und ihre Vertretung
mussen Zugang zu den Dokumenten
haben, in denen die technischen Maf3-
nahmen zur Expositionsminimierung
und deren Wirksamkeit beschrieben
sind. In der Regel wird dies in der Doku-
mentation der Gefahrdungsbeurteilung
erfolgen.

Der Arbeitgeber muss unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Verzeichnis
Uber Beschaftigte flhren, die Tatigkei-
ten mit krebserzeugenden oder keim-
zellmutagenen Gefahrstoffen austben.
Die entsprechenden Pflichten des Ar-
beitgebers werden in der TRGS 410
konkretisiert.

Hinweis: Auf den Abdruck der Anlagen
wird verzichtet.
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TRGS 910
Risikobezogenes MafSnahmenkonzept fur Tatig-
keiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen

Ausgabe: Februar 2014
Zuletzt geandert und erganzt: GMBI 2023, S. 627 [Nr. 30] (v. 20.4.2023)
Berichtigt: GMBI 2023, S. 679 [Nr. 32] (v. 5.5.2023)

1 Anwendungsbereich und

Erlauterungen

(1) Diese TRGS gilt fir Tatigkeiten mit

-

krebserzeugenden Stoffen der Katego-
rie 1A oder 1B nach CLP-Verordnung
sowie nach TRGS 905 oder bei Stof-
fen, Gemischen oder Verfahren gemaf
§ 2 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV (TRGS
906). Nach der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) hat der Arbeitgeber sicher-
zustellen, dass bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen die Arbeitsplatzgrenz-
werte (gemafl § 2 Absatz 8 GefStoffV)
eingehalten werden (§ 10 Absatz 2
GefStoffV). Fur die Uberwiegende Zahl
der krebserzeugenden Stoffe ist derzeit
kein Arbeitsplatzgrenzwert ableitbar.

Diese TRGS enthalt ein risikobezogenes
MafRnahmenkonzept gemafl § 10 Ab-
satz 1 Gefahrstoffverordnung, das das
Minimierungsgebot nach § 7 GefStoffV
konkretisiert. Fir das Manahmenkon-
zept wurden nach einer fachuibergrei-
fenden Diskussion stofflibergreifende
Risikogrenzen festgesetzt (s. Anlage
2). Auf dieser Basis werden stoffspezi-
fische Konzentrationswerte abgeleitet,
die vom Arbeitgeber als Beurteilungs-
mafstabe fur die Geféhrdungsbeurtei-
lung und die Umsetzung von MafRnah-

=

men zur Reduzierung der Exposition
gegenlber krebserzeugenden Stoffen
heranzuziehen sind.

Diese TRGS enthalt

1. Festlegungen und Begriindungen
fur stoffubergreifende Risikogren-
zen flr Tatigkeiten mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen,

2. ein stofflibergreifendes gestuftes
MafRnahmenkonzept zur Risiko-
minderung in Abhangigkeit von der
Hbéhe des Risikos sowie

3. einen Leitfaden zur Quantifizierung
stoffspezifischer Exposition-Risiko-
Beziehungen (ERB) und von Risiko-
konzentration bei Exposition ge-
genliber krebserzeugenden Ge-
fahrstoffen am Arbeitsplatz.

Auf Basis des unter Absatz 2 aufgefuhr-
ten Gesamtkonzeptes werden Expositi-
on-Risiko-Beziehungen abgeleitet und
stoffspezifische Konzentrationswerte in
Anlage 1 Tabelle 1 sowie korrespondie-
rende Biomonitoring-Werte in Tabelle
2 aufgefuhrt. Kann fur einen krebser-
zeugenden Gefahrstoff keine Expositi-
on-Risiko-Beziehung abgeleitet werden,
und liegt eine stoffspezifische TRGS
vor, kann der Stoff oder die Stoffgrup-
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pe in Tabelle 1 aufgefihrt werden, und
es sind die SchutzmafSnahmen dieser
spezifischen TRGS anzuwenden.

Fiir bestimmte krebserzeugende Stoffe
kénnen arbeitsmedizinisch oder toxiko-
logisch begriindete Arbeitsplatzgrenz-
werte abgeleitet und in der TRGS 900
bekannt gegeben werden.

Begriffsbestimmungen

Die ERB eines krebserzeugenden Stof-
fes beschreibt den Zusammenhang zwi-
schen der Stoffkonzentration (inhala-
tive Aufnahme) und der statistischen
Wahrscheinlichkeit des  Auftretens
einer Krebserkrankung. Die aus experi-
mentellen oder epidemiologischen Stu-
dien abgeleitete ERB bildet die Grundla-
ge flr die Extrapolation in den Bereich
geringerer Risiken, der in der Praxis im
Allgemeinen weder tierexperimentell
Uberprift noch epidemiologisch beob-
achtet werden kann. Bezugszeitraum
flr das Risiko ist die gesamte Lebens-
zeit (Lebenszeitrisiko). Das Risiko ist
die statistische Wahrscheinlichkeit
des Auftretens einer berufsbedingten
Krebserkrankung wahrend des gesam-
ten Lebens. Die Methode zur Ableitung
von Exposition-Risiko-Beziehungen und
ihrer Extrapolation ist im Leitfaden zur
Quantifizierung  stoffspezifischer Ex-
position-Risiko-Beziehungen und von
Risikokonzentrationenbei  Exposition
gegenlber krebserzeugenden Gefahr-
stoffen am Arbeitsplatz (AGS-ERB-Leit-
faden, www.baua.de/AGS-ERB-Leitfa-
den) beschrieben.

Das Akzeptanzrisiko ist eine stoffliber-
greifende Grofe, die die statistische

Wahrscheinlichkeit des Auftretens ei-
ner Krebserkrankung Ubergangsweise
in Hohe von 4:10.000 bzw. spatestens
ab 2018 in H6he von 4:100.000 an-
gibt.

Die Akzeptanzkonzentration ist eine
stoffspezifische Grofle. Es ist die Kon-
zentration eines Stoffes in der Luft am
Arbeitsplatz, die Gber seine ERB dem
Akzeptanzrisiko entspricht und bei Un-
terschreitung mit einem niedrigen, hin-
nehmbaren Risiko assoziiert wird.

Das Toleranzrisiko ist eine stoffliber-
greifende GrofRe, die die statistische
Wahrscheinlichkeit des Auftretens
einer Krebserkrankung in Hoéhe von
4:1.000 angibt.

Die Toleranzkonzentration ist eine
stoffspezifische Grofle. Es ist die Kon-
zentration eines Stoffes in der Luft am
Arbeitsplatz, die Uber seine ERB dem
Toleranzrisiko entspricht und bei Uber-
schreitung mit einem hohen, nicht hin-
nehmbaren Risiko assoziiert wird.

Der Aquivalenzwert zur Akzeptanz- oder
Toleranzkonzentration ist diejenige
Konzentration eines krebserzeugenden
Arbeitsstoffes beziehungsweise seines
Metaboliten in Korperfliissigkeiten, die
bei einer ausschlieBlich inhalativen Ex-
position des Arbeitsstoffes in der Luft
entspricht, bei der das Akzeptanz- bzw.
das Toleranzrisiko erreicht ist. Solche
stoffspezifischen Aquivalenzwerte in
biologischem Material werden eben-
falls auf Basis von ERB abgeleitet. Sie
ermoglichen die Nutzung der komple-
mentaren Informationen der individu-
ellen Arbeitsstoffbelastung, die durch
Biomonitoring ermittelt werden kdon-
nen.
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(7) Die Hintergrundkonzentration ist ein
vorgefundener Standortfaktor und ist
im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung (sieche Nummer 4.1) als Konzen-
tration in der Umgebungsluft zu verste-
hen. Sie kann vom Unternehmen nicht
beeinflusst werden und sowohl 6értlich
auch als zeitlich variieren.

3 Stoffiibergreifende Risiko-
grenzen sowie Exposition-
Risiko-Beziehungen (ERB)
und stoffspezifische Kon-
zentrationswerte

3.1 Stoffiibergreifende Risikogrenzen

(1) Folgende stofflubergreifende Risiko-
grenzen fur Tatigkeiten mit krebserzeu-
genden Gefahrstoffen wurden festge-
legt:

Akzeptanzrisiko
4:10.000,
4:100.000,

libergangsweise von
spatestens ab 2018 von

unterhalb dessen ein geringes, akzep-
tables Risiko besteht und oberhalb
dessen ein mittleres Risiko unter Ein-
haltung der im Mafnahmenkatalog
spezifizierten MaRnahmen toleriert
wird, sowie ein

Toleranzrisiko von 4:1.000,

oberhalb dessen ein hohes Risiko be-
steht, das als nicht tolerabel bewertet
wird.

Die Risiken beziehen sich auf eine Ar-
beitslebenszeit von 40 Jahren bei einer
kontinuierlichen arbeitstaglichen Expo-
sition.

S

(3) Die Begriindungen fur die Festlegung
der Risikogrenzen sind in Anlage 2 ent-
halten.

3.2 Festlegung stoffspezifischer Kon-
zentrationswerte

Auf der Grundlage der nach AGS-ERB-Leitfa-
den abgeleiteten stoffspezifischen ERB wer-
den die stoffspezifischen Akzeptanz- und
Toleranzkonzentrationen abgeleitet. Vor
Aufnahme der Konzentrationswerte in die
TRGS 910 werden die folgenden Parameter
vom AGS ermittelt und berlicksichtigt.

3.2.1 Nicht-krebserzeugende Wirkungen

Hat ein krebserzeugender Stoff zusatzlich
akute oder chronische, nicht-krebserzeu-
gende Wirkungen, so werden diese bertck-
sichtigt. Liegt flr einen Stoff die Grenzkon-
zentration fUr eine nicht-krebserzeugende
Wirkung im mittleren Risikobereich, wird
dieser Wert als Toleranzkonzentration in
Anlage 1 aufgenommen und entsprechend
erldutert.

3.2.2 Hintergrundkonzentration

Liegen quantitative Informationen zur Hin-
tergrundkonzentration bei der Festlegung
von Akzeptanz- und Toleranzkonzentration
vor wird geprift, ob diese im Bereich der
Akzeptanz- bzw. Toleranzkonzentration lie-
gen.

3.2.3 Expositionssituation

(1) Fur die Aufnahme der Akzeptanz- und
Toleranzkonzentrationen in Anlage 1
werden die aktuell vorliegenden Daten
zu  firmenspezifischen/branchenibli-
chen Verfahrens- und Betriebsweisen
berucksichtigt. Betriebe sind daher auf-

557




TRGS 910

S

©

=

558

gefordert, zur Identifizierung von Prob-
lembereichen die nach § 10 Absatz 3
Nr. 1 GefStoffV bestimmten Expositi-
onswerte zu firmenspezifischen/bran-
chenublichen Verfahren- und Betriebs-
weisen der AGS-Geschaftsfliihrung in
geeigneter Form, z.B. gemaf der Ver-
offentlichung von Alker et al. (2000)%,
zur Verfugung zu stellen. Stoffe, fir die
eine ERB abgeleitet werden soll, kon-
nen der Bearbeitungsliste des AGS UA
Ill, veroffentlicht unter www.baua.de/
trgs, entnommen werden.

Akzeptanz- und Toleranzkonzentratio-
nen kénnen direkt in Anlage 1 aufge-
nommen werden, wenn der vom AGS
auf Basis zuganglicher Informations-
quellen oder der Ubermittelten Exposi-
tionswerte ermittelte Stand der Technik
die Einhaltung der Toleranzkonzentrati-
on als moglich erscheinen lasst.

Kann die Toleranzkonzentration nach
dem Stand der Technik nicht eingehal-
ten werden, entscheidet der AGS, ob
die Werte erst nach Erarbeitung einer
stoffspezifischen TRGS in die TRGS
910 aufgenommen werden.

Liegt der auf Basis zuganglicher Infor-
mationsquellen ermittelte Stand der
Technik unterhalb der Akzeptanzkon-
zentration oder ein dokumentierter
technischer Stand (z. B. ehemaliger
TRK-Wert) unterhalb der Toleranzkon-
zentration, so wird darauf hingewiesen,
dass keine Erhohung der Exposition
oberhalb dieses Standards eintreten
darf (Minimierungsgebot).

ALKER et al.: Aufbereitung von Arbeitsplatzda-
ten. BArbBI. (2000) Nr. 1, S. 14 - 16, Auszug
siehe www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Gefahrstoffe/AGS/pdf/ags-arbeitsplatzdaten.
pdf.

3.2.4 Beurteilungszeitraum

Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen
sind als Schichtmittelwerte Uber einen
Referenzzeitraum von acht Stunden fest-
gelegt. Wird stoffspezifisch ein abweichen-
der Beurteilungszeitraum festgelegt, z. B.
Woche, Monat oder Jahr, wird besonders
darauf hingewiesen.

3.2.5 Bestimmungsgrenze

Kann die Akzeptanzkonzentration mes-
stechnisch nicht bestimmt werden, wird
diese auf die Bestimmungsgrenze festge-
legt. Weitere Informationen, siehe Verof-
fentlichung Hahn et. al. (2013).2

3.2.6 Kurzzeitwerte

(1) Zur Beurteilung von Expositionsspitzen
gilt folgende Vorgehensweise.

(2) Die Toleranzkonzentration ist um Kurz-
zeitwerte erganzt, die die Konzentrati-
onsschwankungen um den Schichtmit-
telwert nach oben hin sowie in ihrer
Dauer und Haufigkeit beschranken.
Die Beurteilung von Expositionsspitzen
erfolgt entsprechend Kurzzeitwertkate-
gorie Il der TRGS 900, ihr Ergebnis wird
als Uberschreitungsfaktor (UF) ausge-
wiesen. Ein Mindestzeitraum zwischen
den Kurzzeitwertphasen wird nicht fest-
gelegt. Der UF wird in der TRGS 910 zu-
séatzlich zur Toleranzkonzentration auf-
geflihrt, standardmagig wird der Faktor
8 festgelegt.

2  HAHN et aI.:ﬂLeistungsféhigkeit von Messver-

fahren zur Uberprifung der Einhaltung von
Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen fur
krebserzeugende Arbeitsstoffe, dargestellt am
Beispiel der Metalle. Gefahrstoffe - Reinhal-
tung der Luft (2013) Nr. 6, S. 272 - 280.
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(3) Die Akzeptanzkonzentration ist aus-
schlieBlich als Schichtmittelwert fest-
gelegt; kirzere Beurteilungszeitraume
sind fachlich nicht notwendig und wer-
den daher nicht festgelegt.

3.2.7 Absenkung der Akzeptanzkonzen-
tration 2018

Eine Absenkung der Akzeptanzkonzentrati-
on auf das Akzeptanzrisiko von 4:100.000
wird stoffspezifisch unter Berlcksichtigung
von

1. Bestimmungsgrenze,
2. endogener Bildungsrate,
3. Hintergrundkonzentration

geprlft. Eine Absenkung wird vorgenom-
men, wenn die vorgenannten Faktoren nicht
dagegensprechen. Wird eine Absenkung
aufgrund der Bestimmungsgrenze oder
der Hintergrundkonzentration zunachst
nicht vorgenommen, wird Kkontinuierlich
die Moglichkeit einer weiteren Absenkung
Uberprift. Ziel ist die Absenkung auf das
Akzeptanzrisiko von 4:100.000.

4 Gefahrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat eine Geféahrdungsbe-
urteilung nach § 6 GefStoffV durchzufiih-
ren. Hierbei sind die Anforderungen von
TRGS 400 zu berlcksichtigen. Bei Stoffen
mit Akzeptanz- und Toleranzkonzentration
(Beurteilungsmafistabe nach § 10 Absatz
1 GefStoffV) gemaf Anlage 1 dieser TRGS
ist die Arbeitsplatzexposition an Hand die-
ser zu beurteilen und die erforderlichen
MaRnahmen gemaf} den Vorgaben der Ge-
fahrstoffverordnung unter besondere Be-
ricksichtigung von Nummer 5 dieser TRGS
durchzufliihren. Dabei legt der Arbeitgeber

auch diejenigen Tatigkeiten fest, bei denen
aufgrund kurzfristig erhdhter Exposition im
Bereich des mittleren Risikos Atemschutz
zu tragen ist. Zusatzlich sind ggf. die folgen-
den Besonderheiten zu bertcksichtigen:

1. Berlcksichtigung der Hintergrundkon-
zentration: Im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung kann die Hinter-
grundkonzentration vom Arbeitgeber
ermittelt und berlcksichtigt werden.
Messungen haben nach den Kriterien
der TRGS 402 oder vergleichbarer Ver-
fahren zu erfolgen. Bei der Wahl des
Probenahmeortes muss sichergestellt
sein, dass das Messergebnis nicht
durch Emissionen des Unternehmens
oder der Unternehmen, wenn verschie-
dene Arbeitgeber zusammenarbeiten
(z. B. Baustellen), beeinflusst wird.
Die arbeitsplatzbedingte inhalative Ex-
position ergibt sich aus der Differenz
zwischen der am Arbeitsplatz ermittel-
ten Stoffkonzentration und der Hinter-
grundkonzentration.

2. Beurteilung der Exposition unter Be-
rucksichtigung der Leistungsmerkmale
von Messverfahren: Zur Beurteilung
der Exposition unter Berlcksichtigung
der Leistungsmerkmale von Messver-
fahren wird auf TRGS 402 Anlage 3
Nr. 3.1 verwiesen.

3. Berlcksichtigung von dermaler oder
oraler Exposition - Biomonitoring: Bei
hautresorptiven Stoffen kann die der-
male Aufnahme einen wesentlichen
Beitrag zur Exposition am Arbeitsplatz
leisten. Bei moglichem Hautkontakt
mit diesen Stoffen ist zur Beurteilung
des Krebsrisikos am Arbeitsplatz die
ausschlieflliche Ermittlung der inhala-
tiven Exposition nicht ausreichend. Am
Arbeitsplatz unbeabsichtigt oral auf-
genommene Stoffe werden durch die
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Ermittlung der inhalativen Exposition
ebenfalls nicht erfasst. Zur Ermittlung
der Gesamtexposition oral, dermal,
inhalativ ist daher das Biomonitoring
besser geeignet, sofern ein Verfahren
zur Verfugung steht. Zur Beurteilung
der Messergebnisse aus dem Biomo-
nitoring sind die in Anlage 1 Tabelle 2
aufgefiihrten ,stoffspezifischen Aquiva-
lenzwerte in biologischem Material zur
Akzeptanz- oder Toleranzkonzentrati-
on“ heranzuziehen.

Exposition gegenlber mehreren Kan-
zerogenen: Im derzeitigen ERB-Kon-
zept werden bei Exposition gegenlber
mehreren Kanzerogenen diese als Ein-
zelstoffe bewertet, eine Summenwert-
betrachtung findet zurzeit nicht statt.
Tatigkeiten mit gleichzeitiger Exposition
gegenlber mehreren Kanzerogenen,
mit Ausnahme von Schweif3-, Sanie-
rungs-, Instandhaltungs- und Labor-
arbeitsplatzen, sollten dem AGS zur
Kenntnis gegeben werden.

Absenkung der Akzeptanzkonzentra-
tion: Nach Absenkung der Akzeptanz-
konzentration muss der Arbeitgeber
eine erneute Gefahrdungsbeurteilung
durchftiihren, wenn durch die Absen-
kung die Tatigkeit nicht mehr im niedri-
gen, sondern im mittleren Risikobereich
liegt. Bei der Auswahl der dann zuséatz-
lich zu ergreifenden MafSnahmen nach
dem Mafnahmenkonzept in Nummer
5 kann auch hier nach dem Grundsatz
der VerhaltnismaRigkeit vorgegangen
werden. Da die abgesenkte Akzeptanz-
konzentration in den Betrieben vielfach
erst als Ergebnis stetiger Verbesse-
rungsprozesse erreicht werden kann,
wird allen betroffenen Betrieben emp-
fohlen, fliir entsprechende langfristige
Planungen und Investitionsentschei-

dungen das endgliltige Akzeptanzrisiko
bereits ab Einflhrung des risikobasier-
ten MaBnahmenkonzepts zugrunde zu
legen.

Risikobezogenes Maf3nah-
menkonzept gemaf § 10
Absatz 1 GefStoffV

Im Risikokonzept resultieren aus Ak-
zeptanz- und Toleranzrisiko drei Risi-
kobereiche:

1. Bereich niedrigen Risikos (die Ex-
positionen liegen unterhalb der Ak-
zeptanzkonzentration)

2. Bereich mittleren Risikos (die Ex-
positionen liegen zwischen Akzep-
tanz- und Toleranzkonzentration)
und der

3. Bereich hohen Risikos (die Expo-
sitionen liegen oberhalb der Tole-
ranzkonzentration).

Ziel des Risikokonzeptes ist es, Exposi-
tionen unterhalb der Akzeptanzkonzen-
tration zu erreichen. Der Arbeitgeber
hat nach diesem Konzept eine Priori-
sierung der durchzufihrenden Mag-
nahmen vorzunehmen. Je héher die
Konzentration eines krebserzeugenden
Stoffes am Arbeitsplatz und damit das
Risiko, desto dringlicher ist die Notwen-
digkeit zusatzlicher betrieblicher Risiko-
minderungsmafinahmen.

Diese mit dem Risiko steigende Not-
wendigkeit von Risikominderungsmaf-
nahmen und ihr Verhaltnis zu den drei
Risikobereichen sind in nachstehender
Grafik dargestellt:
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Zusammenhang zwischen Risikobereichen und MaRhahmen

Akzeptanz- Toleranz-
konzentration konzentration
_______ | —
Gewicht der sozio- Notwendigkeit von
dkonomischen | "~ Risikominderungs-
Faktoren mafSnahmen
i c
T|.2
c|s
E
@) £
|8
c=0 ~-—___ ¢
I .
1

Bereich mittleren
Risikos

Bereich niedrigen
Risikos

C: Konzentration in der Luft am Arbeitsplatz

Der Bereich niedrigen Risikos umfasst den Bereich bis zum Akzeptanzrisiko. In diesem Bereich ist
die Notwendigkeit der Durchflihrung zusatzlicher MaBnahmen gering.

Der Bereich des mittleren Risikos umfasst den Bereich vom Akzeptanz- bis zum Toleranzrisiko.
In diesem Bereich steigt die Notwendigkeit zusatzlicher MaRnahmen deutlich an, je néher die
Konzentration bei der Toleranzkonzentration ist.

Der Bereich des hohen Risikos beginnt oberhalb des Toleranzrisikos. In diesem Bereich besteht
eine unmittelbare Notwendigkeit zuséatzlicher MaBnahmen, um zumindest den Bereich mittleren
Risikos zu erreichen.

Abbildung: Zusammenhang zwischen Risikobereichen und MaSnahmen

(4) Der Arbeitgeber hat zu ermitteln, wel-
chem Risikobereich die Expositionen
zuzuordnen sind und die den jeweiligen
Risikobereichen zugeordneten Maf3-
nahmen gemaf Tabelle 1 zu ergreifen.
Diese sind in fiinf MaBnahmengruppen
gegliedert:

Organisatorische MaRnahmen
4. Atemschutz

Administrative Mafnahmen des
Betriebes

g

Arbeitsmedizinische Vorsorge richtet
sich nach der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
und den dazu verdffentlichten Arbeits-
medizinischen Regeln (AMR).

1. Substitution

2. Technische MaRhahmen
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Anlage 1

Stoffspezifische Werte zu krebserzeugenden Stoffen der Katego-
rie 1A oder 1B nach CLP-Verordnung oder nach TRGS 905

1 Stoffspezifische Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen Verwendete Abkiirzun-
gen, Ziffern und Erlauterungen

Spalten ,Stoffidentitat”

CAS-Nr. Registriernummer des ,,Chemical Abstract Service*
EG-Nr. Registriernummer des ,European Inventory of Existing Chemical Substances*”
(EINECS)

Spalten , Akzeptanz- und Toleranzkonzentration*

Faser-Konz. Faserkonzentration in Fasern (F) pro m3

Gew.-Konz. Gewichtskonzentration in Masse pro m*

Vol.-Konz.  Volumenkonzentration

E einatembare Fraktion

A alveolengangige Fraktion

Spalte ,Hinweise”

a) Akzeptanzkonzentration assoziiert mit Risiko 4:100.000 (zurzeit noch nicht vergeben)
b) Akzeptanzkonzentration assoziiert mit Risiko 4:10.000

¢) Die Akzeptanzkonzentration liegt zwischen dem Risiko 4:10.000 und 4:100.000

d) Akzeptanzkonzentration wurde auf Basis der Bestimmungsgrenze Nummer 3.2 Absatz
5 festgelegt

e) die Akzeptanzkonzentration ist assoziiert mit der endogenen Bildungsrate, eine weitere
Absenkung erfolgt nicht

f)  Die Akzeptanzkonzentration wird in formaler Umsetzung der Richtlinie 2019/130/EU
auf den verbindlichen EU-Grenzwert festgesetzt.

g) Die Akzeptanzkonzentration wird in formaler Umsetzung der Richtlinie 2019/983/EU
auf den verbindlichen EU-Grenzwert festgesetzt.

Spalte ,UF”

Uberschreitungsfaktor (UF) 1 bis 8 nach Nummer 3.2.6

Spalte ,Bemerkungen”

(1) Nach dem Stand der Technik kann der Akzeptanzwert unterschritten werden, siehe
hierzu auch Manahmenkonzept nach Nummer 5 Tabelle 1 Nr. 2.
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(2) Die Toleranzkonzentration wurde gemaf Nummer 3.2.1 aufgrund einer nicht krebser-
zeugenden Wirkung festgelegt. Bei Uberschreitung gelten die gleichen Manahmen wie
bei Uberschreitung des AGW.

(3) Fir Nickelmetall ist ein AGW in der E- und A-Staubfraktion und flr Nickelverbindungen
ist ein AGW in der E-Staubfraktion festgelegt, siehe hierzu TRGS 900.

(4) Die Konzentrationen beziehen sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Me-
talls.

(5) Beurteilungsmafistab, risikobasiert.
(6) Summe aus Dampf und Aerosolen.

(7) Fir Cadmium und Cadmium-Verbindungen ist ein AGW in der E-Staubfraktion festge-
legt, siehe hierzu TRGS 900.

H hautresorptiv
Begriindungen zur Festlegung stoffspezifischer Konzentrationswerte und Exposition-Ri-

siko-Beziehungen werden verdffentlicht unter: https://www.baua.de/DE/Angebote/
Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/Begruendungen-910.html
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2

Stoffspezifische Aquivalenzwerte in biologischem Material zu Akzeptanz- und Tole-
ranzkonzentrationen

Verwendete Abkiirzungen, Ziffern und Erlauterungen

1)

Extrapolation auf Grundlage der EKA-Korrelation (Expositionsaquivalente flir krebser-
zeugende Arbeitsstoffe, EKA) nicht zulassig

Aquivalenzwert zum AGW-analogen Wert (Neurotoxizitat): 0,15 mg/m?, Uberschrei-
tungsfaktor 8

fir Nichtraucher abgeleitet
Aquivalenzwert zum AGW-analogen Wert: 8 mg/m3 (2 ppm); Uberschreitungsfaktor 2

Angabe in der MAK- und BAT-Werte-Liste in pg/I Vollblut; Umrechnung auf pmol/g Glo-
bin erfolgte unter Berlcksichtigung des durchschnittlichen Globingehaltes des Blutes
von 144 g/|

# Extrapolation wird geprift

Spalte ,Untersuchungsmaterial“

B

BE

Vollblut
Erythrozytenfraktion des Vollblutes

P/S Plasma/Serum

u

Urin

Spalte ,,Probennahmezeitpunkt”

keine Beschrankung

Expositionsende bzw. Schichtende

bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
vor nachfolgender Schicht

nach Expositionsende: Stunden

nach mindestens 3 Monaten Exposition

unmittelbar nach Exposition
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3 Verzeichnis der CAS-Nummern

CAS-Nummer Bezeichnung
50-32-8 Benzo(a)pyren
62-75-9 N-Nitrosodimethylamin
71-43-2 Benzol
75-21-8 Ethylenoxid
79-01-6 Trichlorethen
79-06-1 Acrylamid
79-46-9 2-Nitropropan
98-07-7 Benzotrichlorid (a,ct,a Trichlortoluol)
101-14-4 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA)
101-77-9 4,4" -Methylendianilin
106-89-8 Epichlorhydrin
106-93-4 1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)
106-99-0 1,3-Butadien
107-06-2 1,2-Dichlorethan
107-13-1 Acrylnitril
126-99-8 Chloropren
302-01-2 Hydrazin
593-60-2 Bromethylen (Vinylbromid)
1332-21-4 Asbest
7440-43-9 Cadmium
7440-48-4 Cobalt
12001-28-4 Krokydolith (siehe Asbest)
12001-29-5 Chrysotil (siehe Asbest)
12172-73-5 Amosit (siehe Asbest)
77536-66-4 Aktinolith (siehe Asbest)
77536-67-5 Anthophyllit (siehe Asbest)
77536-68-6 Tremolit (siehe Asbest)
132207-32-0 Chrysotil (siehe Asbest)
132207-33-1 Krokydolith (siehe Asbest)

574




TRGS 910

Anlage 2 zu TRGS 910

Begriindung fiir die Festlegung der
stoffiibergreifenden Risikogrenzen und
des gestuften Maf3nahmenkonzepts zur
Risikominderung

1 Definitionen zum Begriffskomplex
»Risiko“

Unter Risiko wird in dieser TRGS die Wahr-
scheinlichkeit des Eintritts eines Gesund-
heitsschadens durch die Exposition ge-
genliber krebserzeugenden Gefahrstoffen
verstanden. Bei zunehmender Schadstoff-
dosis oder Expositionskonzentration eines
krebserzeugenden Stoffes erhdht sich das
Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseintritts nimmt zu. Nach inten-
siven toxikologischen, epidemiologischen
und gesellschaftspolitischen Diskussionen
wird die Arbeitsplatzexposition durch Fest-
legung von zwei stoffunabhangigen Risiko-
grenzen in drei Bereiche unterteilt:

1. Im Bereich niedrigen Risikos (Bereich
unterhalb des Akzeptanzrisikos) ist ein
Schadenseintritt lediglich méglich, das
damit verbundene Risiko wird als ,hin-
nehmbar” (akzeptabel) bewertet.

2. Im Bereich mittleren Risikos ist ein
Schadenseintritt nicht lediglich mog-
lich, sondern bereits hinreichend
wahrscheinlich, das damit verbundene
Risiko wird als ,nicht erwlinscht” (tole-
rabel, wenn weitere MaRnahmen ergrif-
fen werden)“ bewertet.

3. Im Bereich hohen Risikos (oberhalb des
Toleranzrisikos) ist ein Schadenseintritt
hinreichend wahrscheinlich, das damit
verbundene Risiko wird als ,nicht hin-
nehmbar* (nicht tolerabel) bewertetet.

Die Risikohohen fiir die bezeichneten Ri-
sikogrenzen (Akzeptanz-, Toleranzrisiko)
kénnen nicht wissenschaftlich begriindet,
sondern nur gesellschaftspolitisch gesetzt
werden. Dabei sind eine Reihe von Krite-
rien zu beachten, neben der Risikowahr-
nehmung sind dies z. B. die Schwere eines
Gesundheitsschadens, das moégliche Scha-
densausmaf’ (Art des Schadens und/oder
die Anzahl der Betroffenen), die Relation zu
vergleichbaren anderen Arbeitsplatzrisiken,
ein unmittelbarer Nutzen und die tatsach-
lichen und mdglichen Risikominderungs-
mafRnahmen.

2 Risikovergleich

Als Ausgangspunkt fur die Beratungen wur-
den verschiedene Risiken am Arbeitsplatz
und fur die Allgemeinbevolkerung betrach-
tet.

2.1 Bekannte Risiken am Arbeitsplatz
und fiir die Aligemeinbevolkerung

(1) An Arbeitsplatzen unterscheiden sich
die bekannten Risiken eines tédlichen
Unfalls erheblich (Alz: Arbeitslebenszeit
[40 Jahre]):

Landwirtschaft 3:1.000 /Alz
Bauwirtschaft 2:1.000 /Alz
Bergbau 3:1.000 /Alz
Einzelhandel 4:10.000 /Alz

S

Das Risiko, durch die sieben wichtigs-
ten luftgetragenen Umweltkarzinogene
an Krebs zu erkranken, wurde fir die
Allgemeinbevélkerung 1992 vom Lan-
derausschuss fur Immissionsschutz
(LAI) mit 1:1.000 fur die Stadtbevoélke-
rung und 2:10.000 fir die Landbevol-
kerung berechnet.
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In mehreren staatlichen Regelungen
zum Lebensmittel- bzw. Umweltbereich
sind die maximal zulassigen Konzen-
trationen von Kanzerogenen reguliert.
Diese Konzentrationen wurden nicht
immer im Hinblick auf ein akzeptables
Risiko abgeleitet, sie korrespondieren
aber rechnerisch mit folgenden, jeweils
auf die Lebenszeit (Lz) fir die Allge-
meinbevélkerung bezogene Risiken:

Arsen im Trinkwasser (10 pg/l)
5:10.000/Lz

Dioxin in Lebensmittel (2 pg Teq/kg)
3:10.000/Lz

Dieselruf3 (5 ng BaP/m?)
2:10.000/Lz

Cadmium im Schwebstaub
2:100.000/Lz.

Die Dosis naturlicher Strahlen wird mit
einem zusatzlichen auf die Lebenszeit
(70 Jahre) bezogenen Krebsrisiko von
1:1.000 verbunden.

Risikogrenzen in bestehenden Rege-
lungen fiir den Arbeitsplatz und fiir
die Allgemeinbevolkerung

Das niederlandische Arbeitsschutzge-
setz enthalt in einer Liste von Luftgrenz-
werten auch Werte flir Kanzerogene.
Das mit diesen Grenzwerten verbun-
dene Risikoniveau darf in der Regel
nicht héher sein als 1:10.000 pro Jahr.
Wenn méglich, soll ein Risikoniveau
1:1.000.000 pro Jahr erreicht werden,
unterhalb dessen keine besonderen
zusatzlichen Schutzmafnahmen mehr
erforderlich waren. (Nach Umrechnung
auf 40 Jahre Arbeitslebenszeit entspre-
chen die genannten Risiken 4:1.000
- entsprechend dem hier diskutierten

(2

Toleranzrisiko und 4:100.000 = Akzep-
tanzrisiko).

Aus der Regulation in der Schweiz fur
Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materia-
lien und Benzol Iasst sich ein stoffspe-
zifisches Vorgehen unter BerUcksich-
tigung praktischer Belange erkennen.
Dabei errechnet sich das auf die Le-
benszeit bezogene Akzeptanzrisiko flr
Asbest zu 4:100.000 und fiir Benzol zu
6:10.000.

Fir die deutsche Allgemeinbevolke-
rung hat der Sachverstandigenrat flr
Umweltfragen (SRU) ein akzeptables
Risiko fir eine stufenférmige Senkung
von Konzentrationswerten in Héhe der
Jinternational diskutierte Risikogréfle
1:100.000“ genannt. Die Gesund-
heitsministerkonferenz folgte dem SRU
und nennt das Lebenszeit-Risiko von
1:100.000 fur Einzelsubstanzen als
das Ziel einer stufenférmigen Senkung
von Umweltkonzentrationen.

Fir die Regulation krebserzeugender
Umweltschadstoffe werden u.a. folgen-
de Risiken als Bewertungsmafistabe
herangezogen:

1. Ein Gesamtrisiko von 4:10.000 flr
Mehrstoffbelastungen und als ers-
ten Schritt der Minimierung des Ri-
sikos durch krebserzeugende Luft-
verunreinigungen (ohne Rauchen/
Passivrauchen) 1992 durch den
LAI

2. Ein einzelstoffbezogenes zusatz-
liches rechnerisches Risiko von
1:100.000 bei lebenslanger Ex-
position gegenlber kanzerogenen
Stoffen in der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung
(§ 4 Absatz 5, Bundesanzeiger
161a vom 28. August 1999).
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3. Ein Lebenszeit-Zusatzrisiko von
1:1.000.000 fur Grenzwerte flr
krebserzeugende Stoffe nach der
Trinkwasserverordnung von 2001.

Fir die letzten beiden Punkte ist eine
besondere Empfindlichkeit von Kindern
gegenlber gentoxischen Kanzerogenen
dabei ausdrucklich noch nicht bertck-
sichtigt.

Nach der Strahlenschutzverordnung
ist eine maximale jahrliche zusatzliche
Strahlendosis von 20 mS zulassig, die
zusatzliche Dosis bezogen auf das Ar-
beitsleben ist auf 400 mS begrenzt.
Hieraus folgt ein zusétzliches Krebsrisi-
ko von 2:100.

2.3 Betrachtungen zum Hintergrundrisi-
ko fiir Krebserkrankungen

Das auf die Lebenszeit bezogene Risiko, an
Lungenkrebs zu erkranken, liegt fur einen
Nichtraucher im Bereich von 5:1.000 bis
1:100, sofern er nicht zusatzlichen krebs-
auslosenden Faktoren ausgesetzt ist, wie
z. B. Passivrauchen oder Exposition gegen-
Uber krebserzeugenden Stoffen am Arbeits-
platz.

3 Festlegung der Risikogrenzen

(1) Die isolierte Festlegung von Grenzrisi-
ken wird als nicht zielfihrend angese-
hen. Es wird daher ein begleitendes
abgestuftes Maflnahmenkonzept mit
drei MaBnahmenstufen festgelegt,

1. unterhalb des Akzeptanzrisikos,

2. zwischen Akzeptanz- und Toleranz-
risiko und

3. oberhalb des Toleranzrisikos,

die den unterschiedlichen zusatzlichen
Krebsrisiken Rechnung tragen.

Das Akzeptanzrisiko wird definiert als
das Risiko am Arbeitsplatz, bei dem
aufgrund des verbleibenden niedri-
gen stofflich-assoziierten zusatzlichen
Krebsrisikos keine weiteren zusatzli-
chen SchutzmafSnahmen von staatli-
cher Seite zu fordern sind. Dem gegen-
liber beschreibt das Toleranzrisiko die
Schwelle, oberhalb derer Beschéftigte
nicht exponiert werden sollen. Die da-
mit vorgeschlagene Setzung von zwei
Risikogrenzen oder drei unterschied-
lichen Risikobereichen entspricht der
nationalen wie internationalen Diskus-
sion und eroffnet die Méglichkeit eines
entsprechend abgestuften Mafdnah-
menkonzeptes. Wegen der Schwere
moglicher gesundheitlicher Schéaden
kann eine Exposition gegenuber krebs-
erzeugenden Stoffen nicht gebilligt wer-
den, es sei denn die Erkenntnisse zum
Wirkmechanismus zeigen flr einzelne
Stoffe eine Wirkschwelle, unterhalb
derer kein Gesundheitsrisiko besteht.
Bei den vorgeschlagenen abgestuften
MafRnahmen konnen kinftig Stoffe
entsprechend ihrer Bedeutung regu-
liert und hoheitliche Manahmen der
Gefahrenabwehr von Mafnahmen bei
geringeren Risiken unterschieden wer-
den, die keiner weiteren staatlichen
Vorgaben mehr bediirfen und eigenver-
antwortlich durch die Arbeitgeber Uber-
nommen werden kénnen. Gleichzeitig
wird deutlich, welche Mafnahmen
durchzufihren sind.

Bei der Festlegung der Risikogrenzen
wurden analoge Festlegungen in ande-
ren Landern und Regelungsbereichen
berlcksichtigt. Sie sind unter Nummer
2 beschrieben.
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Im Gegensatz zur Allgemeinbevolke-
rung muss an Arbeitsplatzen nicht mit
dem gleichen Anteil besonders sensi-
tiver Bevolkerungsgruppen gerechnet
werden, desgleichen nicht mit Kindern,
alteren oder chronisch kranken Men-
schen. Diese Einengung der Schutz-
zielgruppe mit dem im Vergleich zur
Allgemeinbevélkerung  verminderten
moglichen Schadensausmafl und der
Méglichkeit der arbeitsmedizinischen
Vorsorge, einschliellich Beratung Uber
die spezifischen Wirkungen ist zu be-
achten.

Das Toleranzrisiko sollte unterhalb des
in Nummer 2.3 beschriebenen Hinter-
grundrisikos fur Krebserkrankungen
liegen, so dass ein zusatzliches Risiko
durch krebserzeugende Stoffe am Ar-
beitsplatz geringer ist als dieses stets
vorhandene Hintergrundrisiko.

Als Abstand zwischen Toleranz- und
Akzeptanzrisiko wurde ein Faktor von
100 als erforderlich erachtet, um die
Risikogrenzen angesichts der unver-
meidlichen Ungenauigkeiten sowohl bei
der Ableitung der stoffspezifischen Ex-
positions-Risiko-Beziehungen als auch
bei der Bestimmung der tatsachlichen
Expositionen an Arbeitsplatzen deutlich
zu unterscheiden.

Es wird vorgeschlagen, ein Risiko von
4:100.000 als Akzeptanzrisiko anzu-
streben.

Unter Berlicksichtigung der vorstehen-
den Uberlegungen und der fiir die Ak-
zeptabilitat zu beachtenden Kriterien
wird hierbei davon ausgegangen, dass
flr Beschaftigte ein zu der Aligemeinbe-
vOlkerung gleichermafien ausreichend
differenziertes  wie  vergleichbares

9)

(11)

(12

Schutzniveau fir das Akzeptanzrisiko
erreicht wird.

Angesichts der sehr hohen Anfor-
derungen, die ein Erreichen eines
Wertes in dieser Hohe fur viele Téatig-
keiten bzw. Verfahren und in vielen
Bereichen mit sich bringt wird ein ge-
stuftes Vorgehen vorgeschlagen.

Wahrend einer Einfihrungsphase soll
diese Grenze vorlaufig auf einen Wert
von 4:10.000 festgesetzt werden. Ab-
hangig von den Erfahrungen, die mit
der Umsetzung des risikobasierten
Grenzwertkonzepts flir krebserzeu-
gende Stoffe gewonnen werden, soll-
te der Ubergang vom vorléaufigen auf
den endgultigen Wert des Akzeptanz-
risikos frihestens flnf und spates-
tens zehn Jahre nach Einflihrung des
Konzeptes erfolgen, d.h. zwischen
2013 und 2018.

Der AGS wird die weitere Entwicklung
der Exposition gegenlber krebser-
zeugenden Arbeitsstoffen begleiten,
um eine verbindliche Absenkung
des Akzeptanzrisikos auf 4:100.000
moglichst bald, spatestens jedoch
nach zehn Jahren, zu erreichen. Da
der endgliltige Wert in den Betrieben
vielfach erst als Ergebnis stetiger Ver-
besserungsprozesse erreicht werden
kann, wird allen betroffenen Betrie-
ben empfohlen, flr entsprechende
langfristige Planungen und Investiti-
onsentscheidungen das endglltige
Akzeptanzrisiko bereits ab Einfihrung
des risikobasierten Mafnahmenkon-
zepts zugrunde zu legen.

Stoffbedingte, zuséatzliche Risiken
durch Exposition am Arbeitsplatz
an Krebs zu erkranken von grofer
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4:1.000 werden als nicht hinnehm-
bar (nicht tolerabel) angesehen. In ei-
nigen Industriezweigen Uberschreiten
die Arbeitsplatzexpositionen die mit
diesem Toleranzrisiko assoziierten
Luftkonzentrationen. Der AGS wird
ggf. fir diese hoch belasteten Arbeits-
platze adaquate SchutzmaBnahmen
zur Reduzierung der Arbeitsplatzex-
position erarbeiten.
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AMR Nr. 3.3
Ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge

Ausgabe: Dezember 2022

GMBI 2022 S. 978 [Nr. 43] (v. 19.12.2022)

berichtigt: GMBI 2023 S. 45 [Nr. 1-2] (v. 25.01.2023)

1 Vorbemerkungen und Ziel-

1

-

-

setzungen

Die Regelungen zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sind in der Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
(ArbMedVV) und den dazu veréffent-
lichten arbeitsmedizinischen Regeln
(AMR) enthalten. Bei der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge mussen alle Arbeits-
bedingungen und alle arbeitsbedingten
Gefahrdungen berlcksichtigt werden,
die Auswirkungen auf die Gesundheit
und den Erhalt der Beschaftigungs-
fahigkeit haben kdénnen. Die arbeits-
medizinische Vorsorge wird auf der
Grundlage der Erkenntnisse aus der
Gefahrdungsbeurteilung und unter Be-
rucksichtigung der arztlichen Kenntnis
des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbe-
dingungen ausgeubt. Der Arzt oder die
Arztin beschrankt sich bei der Durch-
fihrung der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge daher nicht auf einzelne Vorsor-
geanlasse.

Arbeitsmedizinische Vorsorge kann
technische  und organisatorische
Schutzmafnahmen wirksam erganzen,
nicht aber ersetzen (AMR 3.2 ,Arbeits-
medizinische Pravention“ Nummer 4
Absatz 1). Die Auswertung der im Rah-
men der arbeitsmedizinischen Vorsorge
gewonnenen Erkenntnisse ermdglicht

ihre Nutzung fir die Gefahrdungsbe-
urteilung und fir MaBnahmen des Ar-
beitsschutzes (§ 2 Absatz 1 Nummer
4 ArbMedVV). Die arbeitsmedizinische
Vorsorge dient unter anderem der Auf-
deckung arbeitsbedingter Gefahrdun-
gen. Die ArbMedVV beschreibt so einen
ganzheitlichen Ansatz arbeitsmedizini-
scher Vorsorge, der neben individueller
Gesundheitsvorsorge auch medizini-
schen und technischen Arbeitsschutz
umfasst.

Diese AMR konkretisiert die Regelun-
gen der ArbMedVV. Sie soll zu einer
ganzheitlichen Praxis arbeitsmedizini-
scher Vorsorge und zur Fortentwicklung
des betrieblichen Gesundheitsschut-
zes beitragen.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Ganzheitliche arbeitsmedizinische

(1) Ganzheitliche

Vorsorge

arbeitsmedizinische
Vorsorge im Sinne dieser AMR berlck-
sichtigt alle Arbeitsbedingungen und
alle arbeitsbedingten Gefahrdungen
sowie die individuellen Wechselwir-
kungen von Arbeit und physischer und
psychischer Gesundheit (§ 2 Absatz
1 Nummer 2 ArbMedVV). Damit tragt
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die arbeitsmedizinische Vorsorge zur
Starkung des betrieblichen Gesund-
heitsschutzes und der individuellen
Gesundheit der Beschaftigten bei. Sie
kann eine Uberpriifung der Arbeitsbe-
dingungen, eine Beratung zur Notwen-
digkeit weiterer diagnostischer oder
therapeutischer Mafnahmen, zur Re-
habilitation beziehungsweise Teilhabe
oder zur betrieblichen Gesundheitsfor-
derung beinhalten.

(2) Soweit es aus medizinischer Sicht an-
gezeigt ist, werden korperliche oder kli-
nische Untersuchungen mit Bezug zur
Arbeitssituation bzw. zur Gefahrdungs-

beurteilung angeboten.

©

Die Durchflihrung von MafRnahmen
der Gesundheitsférderung ist nicht
Bestandteil der arbeitsmedizinischen
Vorsorge. Diese richtet sich nach dem
Flinften Buch Sozialgesetzbuch.

2.2 Anamnese/Arbeitsanamnese

(1) Die éarztliche Anamnese im Rahmen
arbeitsmedizinischer Vorsorge umfasst
die aktuellen Tatigkeiten und Arbeits-
bedingungen der oder des Beschéaf-
tigten, zu seiner oder ihrer physischen
und psychischen Gesundheit, zur ge-
sundheitlichen Vorgeschichte und bei
Bedarf auch zur Familienanamnese.
Die Arbeitsanamnese im Rahmen ar-
beitsmedizinischer Vorsorge umfasst
dartber hinaus Angaben zur Erwerbs-
biografie einschliellich moglicherweise
gefahrdender Bedingungen.

S

Diese Angaben kénnen durch Unter-
nehmensinformationen zu Beschafti-
gungsmerkmalen und Arbeitsbedin-
gungen erganzt werden, soweit diese
im Rahmen der arbeitsmedizinischen
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Vorsorge von Bedeutung sein kénnen,
insbesondere Angaben zu Arbeitszeit-
systemen, Expositionsdaten und zur
Gefahrdungsbeurteilung.

2.3 Vorsorgeanlass

(1) Der Arbeitgeber hat Pflicht- und Ange-
botsvorsorge nach MafRgabe des An-
hangs der ArbMedVV zu veranlassen
bzw. anzubieten. Im Anhang der Arb-
MedVV sind Téatigkeiten mit Gefahrstof-
fen, Biostoffen, Tatigkeiten mit physi-
kalischen Einwirkungen sowie sonstige
Tatigkeiten, die zu arbeitsbedingten
Erkrankungen fuhren kénnen, aufge-
flhrt. Bei diesen Tatigkeiten hat der
Arbeitgeber Pflicht- oder Angebotsvor-
sorge zu veranlassen bzw. anzubieten,
wenn in der Gefahrdungsbeurteilung
entsprechende Geféahrdungen festge-
stellt werden.

S

Auf Wunsch des Beschéftigten ist ar-
beitsmedizinische Wunschvorsorge
unabhangig von einem Vorsorgeanlass
nach Maf3gabe des Anhangs der Arb-
MedVV bei allen Tatigkeiten zu ermog-
lichen, bei denen ein Gesundheits-
schaden nicht ausgeschlossen werden
kann.

2.4 Arbeitsbedingte Erkrankungen

Arbeitsbedingte Erkrankungen sind Erkran-
kungen, die ganz oder teilweise durch die
Arbeit verursacht oder verschlimmert wer-
den. Eine arbeitsbedingte Erkrankung ist
anzunehmen, wenn bestimmte Arbeitsver-
fahren oder -umstédnde bzw. Verhaltnisse
am Arbeitsplatz das Auftreten einer Ge-
sundheitsstérung beglinstigt oder geférdert
haben. Auch das Vorliegen einer individu-
ellen Disposition oder altersbedingte Ver-
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schleiflerscheinungen kdnnen mitursach-
lich fUr arbeitsbedingte Erkrankungen sein.
Berufskrankheiten im Sinne der Berufs-
krankheitenverordnung sind immer arbeits-
bedingte Erkrankungen, aber nicht alle ar-
beitsbedingten Erkrankungen flihren auch
zur Anerkennung einer Berufskrankheit.
Insofern ist die arbeitsbedingte Erkrankung
der umfassendere Begriff.

2.5 Erhalt der Beschaftigungsfahigkeit

Beschaftigungsfahigkeit wird in dieser AMR
als die Fahigkeit von Menschen verstanden,
im Rahmen eines Beschéftigungsverhalt-
nisses Arbeit auszufuhren. Die Vorausset-
zungen daflr sind komplex und umfassen
neben fachlichen und sozialen Fahigkeiten
auch gesundheitliche Aspekte.

2.6 Weitere Maf3inahmen der Gesund-
heitsvorsorge

(1) Mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge
kénnen Information und Motivation zur
Teilnahme an Gesundheitsprogram-
men unterstitzt und geférdert werden.
Angebote betrieblicher Gesundheits-
forderung selbst sind jedoch nicht
Bestandteil ganzheitlicher arbeitsme-
dizinischer Vorsorge. Die Angebote zur
betrieblichen  Gesundheitsférderung
richten sich nach dem Finften Buch
Sozialgesetzbuch.

Weitere MafRnahmen der Gesund-
heitsvorsorge sind Gesundheitspro-
gramme ohne spezifischen Bezug
zur Arbeitssituation bzw. zur Gefahr-
dungsbeurteilung (z. B. Krebsvorsorge,
Suchtpravention, sportliche Aktivitat,
Ernéhrung, Entspannung). Im Rahmen
der arztlichen Beratung soll auf diese
Themen eingegangen werden.

S

3 Beriicksichtigung aller
Arbeitsbedingungen

(1) Der Arzt oder die Arztin nach § 7 Arb-
MedVV soll die aktuellen Arbeitsplatz-
verhaltnisse und alle fir die Gesund-
heit bedeutsamen Gesichtspunkte der
Arbeitsorganisation und Arbeitsumge-
bung durch regelmafige Arbeitsplatz-
begehungen aus eigener Anschauung
kennen. Deshalb soll der fur das Unter-
nehmen bestellte Betriebsarzt oder die
bestellte Betriebsarztin mit der arbeits-
medizinischen Vorsorge beauftragt
werden.

Betriebsarztinnen und Betriebsarzte
sollen an der Gefahrdungsbeurteilung
beteiligt werden und mitwirken. Der
Arbeitgeber muss dem Arzt oder der
Arztin nach § 7 ArbMedVV die Gefahr-
dungsbeurteilung zuganglich machen.
Diese ist von dem Arzt oder der Arztin
bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge
zu berucksichtigen.

(3) Der Arzt oder die Arztin nach § 7
ArbMedVV  muss bei der arbeits-
medizinischen Vorsorge alle Arbeits-
bedingungen und arbeitsbedingten
Gefahrdungen bertcksichtigen und
darf sich nicht auf den Vorsorgean-
lass beschranken (§ 6 Absatz 1 Satz
3 ArbMedVV). Auch Gefahrdungen aus
friheren Beschaftigungsverhaltnissen
oder auflerhalb der im Anhang der
ArbMedVV aufgeflihrten Vorsorgean-
lasse sind zu bertcksichtigen.

S

=

Soweit in der Gefahrdungsbeurteilung
Gefahrdungen festgestellt werden, die
im Anhang der ArbMedVV nicht ge-
nannt werden, sowie bei Einflhrung
neuer Technologien mit moglichen,
noch nicht abschlieBend beurteilba-
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ren Gefahrdungen, kann der Arbeitge-
ber - neben technischen und organi-
satorischen Arbeitsschutzmanahmen
- arbeitsmedizinische Vorsorge ermog-
lichen (vgl. auch 4.2).

(5

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient
unter anderem der Feststellung, ob bei
Auslbung einer bestimmten Tatigkeit
eine erhohte gesundheitliche Gefahr-
dung besteht oder aus medizinischer
Sicht zu erwarten ist (§ 2 Absatz 1
Nummer 2 ArbMedVV). Die arbeits-
medizinische Vorsorge ist Gegenstand
der individuellen &rztlichen Beratung.
Sie stellt keine Eignungsuntersuchung
oder -Beurteilung im Auftrag des Arbeit-
gebers dar.

4 Wunschvorsorge, Vorsorge-
anlasse

4.1 Wunschvorsorge

(1) Der Arbeitgeber hat allen Beschaftigten
arbeitsmedizinische  Wunschvorsorge
zu ermoglichen. Mit der Wunschvorsor-
ge wird dazu beigetragen, auf betriebs-
spezifische und individuelle Gesund-
heitsgefahrdungen zu reagieren und
neuen Gesundheitsgefahrdungen am
Arbeitsplatz zu begegnen.

S

Der Arbeitgeber muss die Beschaftig-
ten Uber die Moglichkeit informieren,
eine Wunschvorsorge zu erhalten; dies
kann insbesondere im Rahmen der Un-
terweisung oder einer arbeitsmedizini-
schen Sprechstunde erfolgen.

©

Unter Wahrung der Freiwilligkeit flr die
Beschaftigten kdnnen Arbeitgeber die
Wunschvorsorge als Beitrag zur ganz-
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heitlichen arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge auch aktiv bewerben.

4.2 Vorsorge bei Tatigkeiten, die
im Anhang der ArbMedVV nicht
genannt sind

Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefahrdungsbeurteilung fir eine angemes-
sene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sor-
gen. Bei der Erstellung der Gefahrdungsbe-
urteilung lasst er sich, wenn erforderlich,
vom Betriebsarzt oder von der Betriebsarz-
tin beraten. Soweit der Arbeitgeber bei der
Beurteilung der Gefahrdungen solche er-
mittelt, die im Anhang der ArbMedVV nicht
genannt sind, soll der Betriebsarzt oder die
Betriebsarztin beteiligt werden um zu be-
raten, ob arbeitsmedizinische Vorsorge in
diesen Fallen als Mafnahme des Arbeits-
schutzes angezeigt ist. Im Rahmen dieser
Wunschvorsorge gelten die Regelungen der
ArbMedVV.

4.3 Biindelung von Vorsorgeanlassen

Ergeben sich aus der Gefahrdungsbeurtei-
lung mehrere Vorsorgeanlasse, sollen diese
in einem Termin geblndelt werden. Werden
mehrere Vorsorgeanldsse geblndelt, er-
leichtert dies, alle Arbeitsbedingungen zu
berucksichtigen. Eine solche Bundelung
mehrerer Vorsorgeanlasse dient einer gu-
ten Organisation der arbeitsmedizinischen
Vorsorge und tragt zur ganzheitlichen Sicht
auf die Beschaftigten und ihrer Arbeit bei.
Wenn mehrere gefahrdende oder beson-
ders geféahrdende Tétigkeiten ausgefihrt
werden, ist fur die arbeitsmedizinischen
Vorsorgen nach AMR 2.1 eine einheitliche
Frist anzustreben.
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5 Arztliche Anamnese und

-

-

=

Untersuchungsangebote in
der arbeitsmedizinischen
Vorsorge

Die Anamnese (allgemeine Anamne-
se, Familienanamnese, Beschwerde-
anamnese, vegetative Anamnese, Ar-
beitsanamnese) bezieht sich im ersten
Schritt auf den Anlass oder die Anlasse
der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Es
geht dabei um Angaben der Beschaftig-
ten zu spezifischen Beschwerden bzw.
klinischen Symptomen unter Berlick-
sichtigung der bekannten Geféhrdun-
gen am aktuellen Arbeitsplatz. Die Aus-
sagen des Beschaftigten sollen durch
gezielte arztliche Nachfragen vertieft
und erweitert werden, um gesundheit-
liche Beschwerden hinsichtlich mégli-
cher auslésender Faktoren besser ein-
schatzen zu kénnen.

Ein ganzheitliches Vorgehen erfordert,
dass in der Erhebung der Anamnese,
insbesondere der Arbeitsanamnese,
nicht allein anlassbezogene Gesichts-
punkte berlcksichtigt werden. Das be-
trifft nicht nur gesundheitliche Proble-
me, sondern auch Nachfragen zu vom
Vorsorgeanlass unabhangigen Expositi-
onen oder Anforderungen an aktuellen
oder friiheren Arbeitsplatzen.

Von besonderer Bedeutung fur die Ar-
beitsanamnese sind:

- die Schul- und Berufsausbildung,

- aktuell und friiher ausgelbte Tatig-
keiten einschlielich Arbeitsbedin-
gungen, die Auswirkungen auf die
Gesundheit haben sowie beson-
dere Expositionen, insbesondere
Nacht- und Schichtarbeit,

(4

(5

)

- aktuelle und frihere gesundheit-
liche Beschwerden mit Bezug zur
Arbeitssituation,

- Erkrankungen mit Bezug zur aktu-
ellen oder friheren Tatigkeit,

- Beschwerden, die mit Blick auf
aktuelle oder friihere Tatigkeiten
Ausdruck einer arbeitsbedingten
Erkrankung sein kdnnten,

- die Sicht der oder des Beschaftig-
ten auf die aktuellen Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsanforderungen
in Bezug auf seine beziehungswei-
se ihre Gesundheit.

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient der
Beurteilung der individuellen Wechsel-
wirkungen von Arbeit und physischer
und psychischer Gesundheit und
der FrUherkennung arbeitsbeding-
ter Gesundheitsstérungen sowie der
Feststellung, ob bei Auslbung einer
bestimmten Tatigkeit eine erhdhte ge-
sundheitliche Gefahrdung besteht (§ 2
Absatz 1 Nummer 8 2 ArbMedVWV).
Anamnesefragen sollten deshalb bei
allen Vorsorgeanlassen neben Aspek-
ten der physischen Gesundheit auch
wesentliche Gesichtspunkte der psy-
chischen Gesundheit umfassen, insbe-
sondere mit Bezug zur Arbeitssituation
der Beschaftigten und zur individuellen
Bewaltigung von Arbeitsanforderungen.

Die Beschaftigungsfahigkeit kann
auch durch arbeitsunabhangige chroni-
sche Erkrankungen beeintrachtigt wer-
den. Deshalb sollen von dem Arzt oder
der Arztin auch Anamnesefragen zur
allgemeinen Gesundheit gestellt wer-
den. Individuelle Anamnesefragen und
Untersuchungen unter Berlcksichti-
gung der Arbeitsbedingungen sind fur
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den Arzt oder die Arztin die Grundlage
fir eine arbeitsmedizinische Beratung.
Diese tragt zum Erhalt der Beschafti-
gungsfahigkeit bei.

Die Anamnesefragen sollen so verfasst
und gestellt werden, dass sie gut aus-
gewertet und dokumentiert werden
kénnen (AME Auswertung).

Um Hinweise auf Fehlbeanspruchun-
gen bzw. Hinweise auf arbeitsbedingte
Erkrankungen frihzeitig zu erkennen,
ist eine Diagnostik mit geeigneten
Methoden zu empfehlen. Dies gilt ins-
besondere fur Umstande, bei denen
arbeitsbedingte Erkrankungen zu er-
warten sind oder bei erhéhten Arbeits-
anforderungen besonders haufig zur
Einschrankung der Beschaftigungsfa-
higkeit flhren.

Die arztliche Auswahl der Untersu-
chungsmethoden orientiert sich an

- der individuellen gesundheitlichen
Situation der oder des Beschaftig-
ten,

- den in der ArbMedVV genannten
praventiven Zielen,

- dem Stand arbeitsmedizinischer
Erkenntnisse,

- der Aussagekraft der verflgbaren
diagnostischen Methoden,

- dem Vorsorgeanlass und den Er-
gebnissen der Gefédhrdungsbeur-
teilung,

- betriebsarztlichen Erkenntnissen
aus Betriebsbegehungen und eige-
nen Auswertungen,

- Erkenntnissen zu Nutzen und Risi-
ken einer Anwendung bestimmter
diagnostischer Parameter,

6

- Erkenntnissen zur Exposition am
Arbeitsplatz, insbesondere fir die
Indikationsstellung des Biomonito-
ring.

Betriebsarztliche Beratung
der oder des Beschaftigten
iiber das Ergebnis und die
Befunde der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge

Ein wichtiges Anliegen ganzheitlicher
arbeitsmedizinischer Vorsorge ist, die
individuellen  gesundheitsbezogenen
Fragen und Anliegen des oder der Be-
schaftigten in Bezug auf die Zusam-
menhénge zwischen  seiner bezie-
hungsweise ihrer Gesundheit und den
aktuellen oder zurlickliegenden beruf-
lichen Belastungen zu berucksichtigen
und gegebenenfalls geeignete Maf3-
nahmen zu empfehlen.

Um arbeitsbedingte  Erkrankungen
frihzeitig zu erkennen und zu verhiten
sowie zum Erhalt der Beschaftigungs-
fahigkeit beizutragen, kann die &rztli-
che Beratung der Beschaftigten insbe-
sondere umfassen:

- Arztliche Bewertung der Anamne-
se und erhobenen Befunde unter
Berucksichtigung der aktuellen Ar-
beitsbedingungen,

- Beratung zu den Ergebnissen der
arbeitsmedizinischen Vorsorge ins-
gesamt,

- Beratung zu arbeitsbedingten Be-
schwerden,

- Hinweise auf Gefahrdungen und
Beratung zu Schutzmafnahmen
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am Arbeitsplatz des oder der Be-
schaftigten,

Beratung und Aufklarung zu einer
Entstehung einer moglichen Be-
rufskrankheit und Stellen einer Be-
rufskrankheiten-Verdachtsanzeige,

Eingehen auf Erkrankungen und
Risikofaktoren des oder der Be-
schaftigten - besonders dann,
wenn diese einen Bezug zu berufli-
chen Expositionen am Arbeitsplatz
haben kénnen, mit dem Ziel eines
gesundheitsgerechten Arbeitsein-
satzes,

Beratung Uber Ergebnisse durchge-
flhrter Untersuchungen,

Unterstlitzung der oder des Be-
schaftigten bei Inanspruchnahme
von individualpraventiven Angebo-
ten der Unfallversicherungstrager
(zum Beispiel durch Erstellen eines
Hautarztberichtes),

Empfehlung, andere Facharzte zur
Diagnostik oder Therapie aufzusu-
chen,

Beratung zur und im Prozess der
medizinischen Rehabilitation,

etriebliches Eingliederungsma-
nagement bei Begleitung berufli-
cher Wiedereingliederung,

Sozialmedizinische Beratung, ins-
besondere zu Behinderung, Rente
und weiterer Qualifizierung,

Impfangebot, wenn eine tatigkeits-
bedingte und im Vergleich zur All-
gemeinbevolkerung erhdhe Infekti-
onsgefahrdung besteht,

- Hinweis auf Impfliicken, die zu Las-
ten der GKV zu schliefen sind und
entsprechende Beratung.

7 Auswertung betriebsarztli-

1

-

cher Erkenntnisse

Arzte und Arztinnen nach § 7 ArbMed-
VWV beziehungsweise Betriebsarztinnen
und Betriebsarzte haben die Erkennt-
nisse jeder  arbeitsmedizinischen
Vorsorge auszuwerten (§ 6 Absatz 4
ArbMedVWV). Ziel derartiger Auswertun-
gen ist die fundierte Beratung des Ar-
beitgebers zur Weiterentwicklung des
Gesundheitsschutzes, darlber hinaus
aber auch der Beschaftigten selbst,
ihrer Interessenvertretungen, der Fach-
krafte fur Arbeitssicherheit und weite-
rer Partner im Betrieb.

Arztliche Auswertungen kénnen auch
zur Erkennung arbeitsbedingter Erkran-
kungen und Berufskrankheiten, Weiter-
entwicklung von Arbeitsschutzregelun-
gen, Ableitung von Grenzwerten und
zur Entwicklung von Gestaltungskriteri-
en fir gesundheitsgerechte Arbeit bei-
tragen.

Bei der Durchfuihrung der arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge im Betrieb kommt
es nicht nur darauf an, auf der Basis
der Gefahrdungsbeurteilung die einzel-
nen Beschaftigten zu beraten, sondern
Mitarbeitergruppen mit vergleichbaren
Arbeitsaufgaben, in identischen Ar-
beitskontexten (Kohorten) maoglichst
gemeinsam zu betrachten, um zum
Beispiel spezifische Beschwerden und
ihre mogliche Auslésung durch arbeits-
bedingte Faktoren erkennen zu kon-
nen.
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G

(6
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Derartige Auswertungen uber Beschaf-
tigtengruppen sind aggregiert anzufer-
tigen. Ruckschlussmoglichkeiten auf
einzelne Beschéaftigte sind unzulassig.
Auswertungen sollen sich vorrangig
auf die Haufigkeit (Pravalenzangaben),
das Neuauftreten (Inzidenz) oder Wie-
derauftreten (Rekurrenz) von adversen
Gesundheitseffekten  (Beschwerden,
Erkrankungen) in Beschaftigtengrup-
pen sowie auf die Assoziationen/Korre-
lationen zu Arbeitsfaktoren beziehen.
Andere relevante Faktoren, die die
Auswertungen in Bezug auf arbeitsbe-
dingte Beschwerden und Erkrankun-
gen verzerren koénnen (beispielsweise
unterschiedliche  Altersverteilungen),
sind zu beachten. Sowohl prospektive
als auch retrospektive Auswertungen
sind sinnvoll. Auch anonymisierte Fall-
darstellungen sind zulassig. Ethische
Aspekte und Aspekte des Datenschut-
zes sind zu beachten. Falls die Aus-
wertung flir wissenschaftliche Zwecke
genutzt wird, ist ein Ethikvotum einer
zustandigen Ethikkommission einzu-
holen.

Uber die Art und Weise der innerbe-
trieblichen Auswertung sowie deren
Umfang, Inhalt und Zeitpunkt entschei-
det der Betriebsarzt beziehungswei-
se die Betriebsarztin; in Anwendung
der jeweiligen arbeitsmedizinischen
Fachkunde ist der Arzt oder die Arztin
weisungsfrei, beachtet die arztliche
Schweigepflicht (§ 6 Absatz 1 Satz 5
ArbMedVV) und berat auf der Grundla-
ge von wissenschaftlicher Evidenz.

Bei Auffalligkeiten entwickeln Betriebs-
arzte und Betriebsarztinnen Hypothe-
sen, Uberprifen diese durch geeignete
Instrumente, insbesondere Messungen
oder Befragungen auf Abteilungsebe-
ne, und Ubersetzen sie in schllssige

(7

8

)

Konzepte zur Pravention arbeitsbeding-
ter Erkrankungen. Diese schlagen sie
dem Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mervertretung vor und bieten den Ver-
antwortlichen im Betrieb, zum Beispiel
im Rahmen der Gefahrdungsbeurtei-
lung, Beratung bei deren Umsetzung
an. Betriebsarzte und Betriebsarztin-
nen bieten auch die Uberpriifung von
Fragestellungen und Hypothesen be-
trieblicher Partner der Préavention an.

Der Erkenntnisgewinn ist gréfler, wenn
bereits das Setting zur Durchfiihrung
arbeitsmedizinischer Vorsorge so or-
ganisiert wird, dass die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge in den diversen Ab-
teilungen nacheinander durchgeflhrt
wird. So sollen Betriebsérzte und Be-
triebsarztinnen aktiv darauf hinwirken,
dass ihnen schon mit der Anamnese
Informationen zur Verfligung stehen,
die geeignet sind, den betrieblichen Zu-
sammenhang und die Wechselwirkun-
gen zwischen Arbeit und Gesundheit
ganzheitlich auswerten und beurteilen
zu kénnen. Bei ausschlieBlich indivi-
dueller Betrachtungsweise waren die
Zusammenhange wahrscheinlich erst
mit groer Verzégerung oder gar nicht
erkennbar.

Die Dokumentation von Anamnese und
Arbeitsanamnese, Befunden, Diagno-
sen und wichtigsten Beratungsinhal-
ten im Rahmen arbeitsmedizinischer
Vorsorge sollte anonymisierte betriebs-
arztliche Auswertungen ermoglichen
und erleichtern.

Detaillierte Hinweise und ausfuhrliche
Praxisbeispiele betriebsarztlicher Aus-
wertungen enthalt die Arbeitsmedizi-
nische Empfehlung ,Auswertung be-
triebsarztlicher Erkenntnisse“ (BMAS,
Hrsg., Bonn 2022)
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8 Abgrenzung der arbeits-
medizinischen Vorsorge
von medizinischen Unter-
suchungen zur Priifung ge-
sundheitlicher Eignung fiir
berufliche Anforderungen

(1) Die vertrauliche Beratung von Be-
schaftigten zu einer moglicherweise
erhdhten Gesundheitsgefahrdung im
Einzelfall bei Auslibung einer bestimm-
ten Tatigkeit ist Bestandteil arbeits-
medizinischer Vorsorge und damit des
Arbeitsschutzes. Das gilt auch flr die
Wunschvorsorge, in deren Rahmen
Beschaftigte besonders haufig von
Betriebsarzten und Betriebséarztinnen
zu Fragen ihres gesundheitsgerechten
Einsatzes beraten werden. Halt ein Be-
triebsarzt oder eine Betriebséarztin aus
individuellen medizinischen Grinden
einen Tatigkeitswechsel flr erforder-
lich, der auch durch arbeitsgestalten-
de oder organisatorische Manahmen
nicht abwendbar ist, darf er oder sie
dieses nur auf Wunsch des Beschaftig-
ten dem Arbeitgeber mitteilen.

(2) Wenn ein Arbeitgeber einem Beschaf-
tigten eine betriebsarztliche Beratung
empfiehlt, gelten die Regelungen fur
die arbeitsmedizinische Wunschvor-
sorge. Arbeitsmedizinische Vorsorge
umfasst nicht den Nachweis der ge-
sundheitlichen Eignung flr berufliche
Anforderungen (§ 2 Absatz 1 Nummer
5 ArbMedVV).

©

Eignungsuntersuchungen im Rahmen
eines Arbeitsverhaltnisses werden vom
Arbeitgeber veranlasst, um zu Uberpri-
fen, ob Beschéftigte den Anforderun-
gen einer vorgesehenen oder ausgeub-
ten Tatigkeit gewachsen sind. Sie sind

kein Gegenstand der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge gemaf ArbMedVV und
erfordern eine andere Rechtsgrundlage
auBBerhalb des Arbeitsschutzes (Bun-
desratsdrucksache 643/08, 2008).

C

Die Verpflichtung von Arbeitgebern im
Rahmen des Arbeitsschutzes, bei der
Ubertragung von Aufgaben die Befahi-
gung oder Eignung der Beschaftigten
zu berucksichtigen (u. a. ArbSchG, Be-
triebssicherheitsverordnung, Unfallver-
hitungsvorschriften), beschrankt sich
auf die Berucksichtigung der offenkun-
digen Befahigung und Verfassung von
Beschaftigten, soweit sie im Rahmen
der Ublichen Zusammenarbeit im Be-
trieb ohne medizinische Fachkenntnis
beurteilbar ist. Sie rechtfertigt keine
Veranlassung bzw. Durchfiihrung arzt-
licher Eignungsuntersuchungen im Ar-
beitsverhaltnis; das Gleiche gilt fur die
Ergebnisse einer Gefahrdungsbeurtei-
lung (BMAS 2018).

9 Literatur und sonstige
Hinweise

Die Literaturangaben und sonstigen Hin-
weise dienen allein der Information. Sie
sind von der Vermutungswirkung nach § 3
Absatz 1 Satz 2 ArbMedVV ausgenommen.

Bundesministerium flr Arbeit und Sozia-
les (Hrsg.): Arbeitsmedizinische Regel ,Ar-
beitsmedizinische Pravention“, Bonn 2017.

Bundesministerium fir Arbeit und Soziales
(Hrsg.): Arbeitsmedizinische Empfehlung
+~Wunschvorsorge“, Bonn 2015.

Bundesministerium flr Arbeit und Soziales
(Hrsg.): Arbeitsmedizinische Empfehlung
,Psychische Gesundheit im Betrieb”, Bonn
2011.
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Bundesministerium flr Arbeit und Soziales
(Hrsg.): Arbeitsmedizinische Empfehlung
,Betriebliches Gesundheitsmanagement”,
Bonn 2020.

Bundesministerium flr Arbeit und Soziales
(Hrsg.): Arbeitsmedizinische Empfehlung
LErhalt der Beschaftigungsfahigkeit”, Bonn
2018.

Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
(Hrsg.): Arbeitsmedizinische Empfehlung
~Auswertung betriebsarztlicher Erkenntnis-
se“, Bonn 2021.

Bundesministerium fir Arbeit und Soziales,
Stellungnahme: Zum Thema Eignungsun-
tersuchungen, Bonn 2018; http://www.
bmas.de, Arbeit>Arbeitsschutz>Gesund-
heit am Arbeitsplatz>Arbeitsmedizinische
Vorsorge> weitere Informationen > Zum
Thema Eignungsuntersuchungen (Stand:
Oktober 2018).

Bundesrat Drucksache 643/08 vom
29.8.2008: Verordnung der Bundesregie-
rung zur Rechtsvereinfachung und Star-
kung der arbeitsmedizinischen Vorsorge
(2008).

Forrier, Anneleen; Sels, Luc: The concept
employability: a complex mosaic. Int. J. Hu-
man Resources Development and Manage-
ment, Vol.3 No.2 (2003) 102-124.

Kraus, Thomas; Panter, Wolfgang: Ganz-
heitliche Vorsorge. ASU (Arbeitsmedizin So-
zialmedizin Umweltmedizin) 56, 8/2021, S.
480-482.
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	7 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen
	Literaturhinweise
	Normen

	ASR A2.2 Technische Regeln für Arbeitsstätten Maßnahmen gegen Brände
	1 Zielstellung
	2 Anwendungsbereich
	3 Begriffsbestimmungen
	4 Eignung von Feuerlöschern und Löschmitteln
	5 Ausstattung für alle Arbeitsstätten
	6 Ausstattung von Arbeitsstätten mit erhöhter Brandgefährdung
	7 Organisation des betrieblichen Brandschutzes
	8 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen

	ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge
	1 Zielstellung
	2 Anwendungsbereich
	3 Begriffsbestimmungen
	4 Allgemeine Anforderungen
	5 Hauptfluchtwege
	6 Nebenfluchtwege
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	4 Planung und Realisierung der Ausrüstung eines Arbeitsmittels mit einer sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung durch den Arbeitgeber
	5 Überprüfung der Wirksamkeit der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen
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	TRBS 1201 Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Anforderungen an Prüfungen und Kontrollen
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